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Vorwort des Ausschusses

Die weltweit wachsende Bedeutung des elektronischen Handels und die dadurch erwartbaren
Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft sind Anlass für einen Vorschlag des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie gewesen, das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim
Deutschen Bundestag (TAB) mit einer Studie „Wirtschaftliche Perspektiven des elektronischen
Handels“ zu beauftragen. Der für die TA zuständige Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung hat der Anregung zugestimmt und das TA-Projekt „E-Commerce“ beschlos-
sen. Das TAB untersuchte auftragsgemäß die erwartbaren Diffusionsprozesse, Strukturveränderun-
gen und deren Konsequenzen sowie die möglichen politischen Handlungsoptionen.

Das TAB hat im Verlaufe der TA-Untersuchung mit drei Hintergrundpapieren über den jeweili-
gen Sachstand informiert und drei Workshops als Informations- und Kommunikationsplattform
für Gutachter und Abgeordnete angeboten.

Im Resultat zeigt der Bericht ein umfassendes und sehr differenziertes Bild des Standes und der
Perspektiven des elektronischen Handels in Deutschland.

Die Projektgruppe des TAB weist zu Recht darauf hin, dass ohne eine begriffliche Klärung des Phä-
nomens E-Commerce diese Diskussion nicht sinnvoll geführt werden kann. Unter „E-Commerce“
wird ein Handelsgeschäft verstanden, das auf öffentlich zugänglichen Märkten und über ein in-
teraktives elektronisches Medium abgeschlossen wird. Der elektronische Handel wird nicht gleich-
gesetzt mit den umfassenderen Konzepten des elektronischen Geschäftsverkehrs, der Internet-
wirtschaft oder der „Neuen Ökonomie“.

Für eine differenzierte Analyse hat sich der im TA-Projekt verfolgte Ansatz bewährt, einzelne
Wirtschaftsbereiche zum Ausgangspunkt der Untersuchungen zu machen. Der Schwerpunkt die-
ses Berichts liegt demgemäß auf Darstellungen des E-Commerce in acht Wirtschaftsbereichen:
dem Lebensmittelhandel, dem Autohandel, dem Arzneimittelhandel, dem Handel mit Medien-
produkten, dem Stromhandel, dem Wertpapierhandel, dem Handel mit Dienstleistungen, insbe-
sondere aus dem Rechtsbereich, sowie dem Beschaffungswesen im öffentlichen Bereich.

Erfreulich ist, dass Deutschland im internationalen Vergleich eine gute Position sowohl in Bezug
auf die für den E-Commerce grundlegenden technischen Kommunikationsinfrastrukturen als
auch in Bezug auf die E-Commerce-Anwendungen einnimmt. Der Anteil des E-Commerce z. B.
am gesamten Einzelhandel liegt in Deutschland im Jahr 2001 mit einem Prozent nur knapp unter
dem 1,1-Prozent-Anteil der USA. 

Daraus wird aber auch ersichtlich, dass E-Commerce insgesamt noch ein Nischenphänomen ist
und auf mittlere Sicht auch bleiben wird. Je nach Wirtschaftsbereich und Anwendungsfeld gibt
es gleichwohl extreme Unterschiede in der E-Commerce-Durchdringung: So findet man sowohl
Handelsbereiche, die mehr oder weniger vollständig durch E-Commerce geprägt sind, als auch
solche, in denen E-Commerce überhaupt keine Rolle spielt.

Mit dem TAB-Bericht „E-Commerce“ erhält der Deutsche Bundestag eine umfangreiche und
differenzierte Informationsgrundlage zu den Entwicklungspotenzialen des elektronischen Han-
dels in verschiedenen Branchen und Wirtschaftsbereichen. Für die Aufgabe des Deutschen Bun-
destages, kontinuierlich für eine Anpassung und Gestaltung der Rahmenbedingungen des
E-Commerce zu sorgen, wird dieser Bericht eine gute Hilfestellung sein.

Berlin, 9. September 2002

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

Ulrike Flach Ulla Burchardt Axel E. Fischer
Vorsitzende/ Berichterstatterin Berichterstatter
Berichterstatterin

Hans-Josef Fell Angela Marquardt
Berichterstatter Berichterstatterin
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Die dem elektronischen Handel weltweit zuwachsende
Bedeutung und die zugleich erwarteten Transformations-
prozesse in Wirtschaft und Gesellschaft waren Anlass für
einen Vorschlag aller Fraktionen des Ausschusses für
Wirtschaft und Technologie, das Büro für Technikfolgen-
Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit einer
Studie „Wirtschaftliche Perspektiven des elektronischen
Handels“ zu beauftragen. Das vom TAB entsprechend
konzipierte TA-Projekt wurde im Anschluss an eine zu-
stimmende Beschlussfassung des für Technikfolgenab-
schätzung (TA) zuständigen Ausschusses für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung im Herbst 2000
begonnen und im Sommer 2002 abgeschlossen. Im Mit-
telpunkt der Untersuchung standen der Realisierungsstand
des E-Commerce in verschiedenen Wirtschaftsbereichen,
die erwartbaren Diffusionsprozesse und Strukturverände-
rungen sowie die sich daraus ergebenden Folgen. Behan-
delt wurden zudem hemmende und fördernde Faktoren der
weiteren Entwicklung sowie die möglichen politischen
Regulierungs- und Handlungsoptionen.

E-Commerce: Begriff und allgemeiner
Entwicklungsstand

Unter E-Commerce wird im Rahmen dieser Studie ein
Handelsgeschäft verstanden, das auf öffentlich zugängli-
chen Märkten und über ein interaktives elektronisches
Medium abgeschlossen wird (Kapitel I.1). Der elektroni-
sche Handel ist somit ein Bestandteil des E-Business
(elektronischer Geschäftsverkehr). E-Commerce grenzt
sich aber ab von Formen des Fernhandels, bei denen die
zum Einsatz kommenden Medien nicht interaktiv sind,
wie dies z. B. beim „TV-Shopping“ der Fall ist. E-Com-
merce findet hauptsächlich zwischen Unternehmen
(B2B), zwischen Unternehmen und der öffentlichen Hand
(B2G), zwischen Unternehmen und Privathaushalten
(B2C) und zwischen Privathaushalten (C2C) statt. Neben
dem Internet können auch andere Medien (proprietäre
Netzwerke, Mobilfunknetze, interaktives Fernsehen) als
technische Kommunikationsträger genutzt werden. 

Ausgehend von der derzeit verfügbaren Datenlage (Kapi-
tel I.2), die gleichwohl Lücken aufweist, kann ein erster
Überblick der E-Commerce-Entwickung gegeben werden: 

Im B2B-Bereich (Kapitel I.3) hat Deutschland im inter-
nationalen Vergleich in den letzten Jahren deutlich aufge-
holt. Der Anteil der Unternehmen, die ihre Produkte und
Dienstleistungen über das Internet vertreiben, liegt mit
20 % noch über dem Wert der USA. Fast 50 % der Unter-
nehmen wickeln Beschaffungsprozesse über das Internet
ab – ein Wert, der knapp unter dem der USA liegt, aber
oberhalb der Werte Finnlands und Großbritanniens. Zum
wertmäßigen Volumen des B2B-Handels liegen aus den
USA Zahlen der amtlichen Wirtschaftsstatistik für das
Jahr 2000 vor: Im Bereich der Fertigungsindustrien lag
der E-Commerce-Anteil bei 18,4 %, im Großhandel bei

7,7 % und in ausgewählten Dienstleistungsbranchen bei
0,8 %. Entsprechende Zahlen stehen für Deutschland
nicht zur Verfügung. Die Potenziale des elektronischen
Handels im B2B-Sektor liegen in erster Linie in der Inte-
gration der Beschaffungs- und Vertriebsprozesse mit den
sonstigen unternehmensinternen und unternehmensüber-
greifenden Informationssystemen.

Mit dem Anstieg der Nutzerzahlen für das Internet steigt
auch die Zahl derjenigen, die online einkaufen. Während
im Jahr 2002 in Deutschland fast 50 % der Bevölkerung
schon einmal das Internet überhaupt genutzt haben, sind es
30 %, die bereits einmal etwas über das Internet eingekauft
haben. Der Anteil derjenigen, die häufiger im Internet ein-
kaufen, ist allerdings mit rund 6 % gering. Insgesamt ge-
hen die jährlichen Steigerungsraten bei der Internetnut-
zung deutlich zurück (Kapitel I.4.1). 

Das wertmäßige Volumen des B2C-E-Commerce (Kapi-
tel I.4) betrug im Jahr 2001 in Deutschland immerhin
4,3 Mrd. Euro. Produkte und Dienste, die besonders häu-
fig eingekauft werden, sind Bücher, Bekleidung und
Schuhe, Tonträger, Computer und Zubehör sowie die Ange-
bote von Touristikunternehmen. Die absoluten Zahlen des
E-Commerce-Umsatzes dürfen aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sein Anteil am Einzelhandelsumsatz in
Deutschland im Jahr 2001 nur bei geschätzten 1,0 % lag.
Damit unterscheidet sich die Situation in Deutschland
kaum von derjenigen in den USA. Dort vermeldet die amt-
liche Statistik einen Anteil des E-Commerce am Einzel-
handel im Jahr 2001 von 1,1 %. Es ist nicht zu erwarten,
dass diese Werte in absehbarer Zeit dramatisch ansteigen
und den zweistelligen Prozentbereich erreichen werden.

Branchen und Wirtschaftsbereiche im Wandel 

E-Commerce ist nicht gleich E-Commerce. Je nach Bran-
che, Produktkategorie, Handelstradition und regulatori-
schen Rahmenbedingungen bilden sich unterschiedliche
Formen des E-Commerce heraus. Daher sind das Entwick-
lungspotenzial und die Folgen differenziert einzuschätzen.
Im Mittelpunkt der TAB-Studie stehen acht Wirtschafts-
bereiche. Deren Auswahl orientierte sich an einer Reihe
von Kriterien (Kapitel I.5): Es sollten traditionelle Ferti-
gungsindustrien (Automobilindustrie) als auch informa-
tionsorientierte neue Branchen (Wertpapierhandel) berück-
sichtigt werden, Branchen, in denen der E-Commerce
bereits relativ fortgeschritten ist (Musikindustrie) und sol-
che, in denen er erst am Anfang steht (Lebensmittelbran-
che), Branchen mit den Handel stark einschränkenden
Rahmenbedingungen (Freie Berufe, Arzneimittelhandel)
und solche mit relativ großer Handelsfreiheit (Videobran-
che, Lebensmittelbranche), Branchen mit einer starken
Konkurrenzsituation (Lebensmittelbranche) und solche
mit eher gedämpfter Konkurrenz (Buchbranche), Bran-
chen mit gegenständlichen (Auto, Lebensmittel) und sol-
che mit digitalisierbaren Produkten (Video). 
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Handel mit Lebensmitteln

Der Lebensmittelhandel (Kapitel II.1) steht für einen
Wirtschaftsbereich, der durch extrem große Konkurrenz,
starke Konzentrationsprozesse, geringe Handelsmargen
und hohe Kundenanforderungen bei Produktqualität und
Belieferung gekennzeichnet ist. Die Bedingungen für den
elektronischen Handel mit Lebensmitteln sind besonders
schwierig, da das Transportgut empfindlich und verderb-
lich ist und somit entsprechende Einschränkungen für
Vertrieb und Zustellung bestehen.

In den Handelsbeziehungen zwischen Herstellern, Handel
und Großabnehmern (B2B) haben sich auf und nahezu zwi-
schen allen Wertschöpfungsstufen elektronische Markt-
plätze etabliert. Am erfolgreichsten sind die neutralen
Marktplätze zwischen Herstellern und Händlern. Hier
werden Auktionen durchgeführt, Rahmenverträge ausge-
handelt und umfangreiche Mehrwertdienste angeboten.

Im Lebensmittelhandel kommt es kaum zur Ersetzung
herkömmlicher Handelsstufen (Disintermediation). Viel-
mehr ist zu beobachten, dass der traditionelle Groß- und
Zwischenhandel besonders gut die Chancen des E-Com-
merce nutzt und dadurch gestärkt wird.

Von den rund 1 500 Anbietern von Lebensmitteln im Inter-
net (B2C) verfügen nur die wenigsten über das klassische
Vollsortiment eines Lebensmitteleinzelhändlers. Beson-
ders aktive Anbieter sind solche mit ökologischen Produk-
ten. Die Zustellung von Lebensmitteln ist ein Service, der
in der Branche – ganz unabhängig vom Internet – teilweise
schon seit Jahren etabliert ist. Das Internet fungiert bei
diesen Unternehmen nur als ein zusätzliches Bestellme-
dium – die meisten Bestellungen werden dort jedoch über
das Telefon abgewickelt. 

Die relativ hohen Zustellkosten bilden allerdings eines
der Kernprobleme des elektronischen Handels mit Le-
bensmitteln, insbesondere wenn eine bundesweite Markt-
abdeckung erreicht werden soll. Es wird deshalb mit Lie-
ferkonzepten experimentiert, bei denen die Anwesenheit
des Endkunden nicht erforderlich ist, die zudem die Zu-
stelldichte erhöhen und die Warenübergabe erleichtern.
Erste Abschätzungen zu den verkehrlichen und ökologi-
schen Folgen unterschiedlicher Lieferkonzepte wurden
vorgenommen.

4,5 % der Verbraucher haben in Deutschland in den letzten
sechs Monaten Lebensmittel im Internet bestellt. Dabei
war der durchschnittliche Wert eines Einkaufs im Distanz-
handel mit 125 DM höher als im stationären Lebensmittel-
einzelhandel, wo dieser Betrag je nach Betriebsform zwi-
schen 28 und 44 DM variierte. 

Insgesamt gehen heute alle Prognosen davon aus, dass
auch langfristig der Anteil des Internethandels mit Le-
bensmitteln nicht mehr als 10 % am gesamten Umsatz im
Lebensmitteleinzelhandel erreichen wird.

Automobilhandel

Die Automobilindustrie (Kapitel II.2) ist Repräsentant der
etablierten „old economy“. Sie erzielte Ende der 90er-
Jahre eine Wertschöpfung von ca. einem Fünftel des Brut-

toinlandsprodukts. Schon immer nahm sie in Bezug auf
informationstechnische Neuerungen eine Vorreiterrolle
ein. Internet und E-Commerce können sich in diesen tech-
nologieorientierten Innovationsprozess nahtlos einfügen.
Die Automobilindustrie steht aber auch vor besonderen
Herausforderungen, was die Vertriebsstrukturen betrifft,
in denen bisher eine starke Regulierung die freie Konkur-
renz einschränkte. 

Im B2B-Bereich besitzt das Internet ein erhebliches Po-
tenzial zur Senkung von Transaktionskosten. B2B-Han-
delsplattformen werden es Zulieferern und Herstellern er-
möglichen, diese Potenziale voll auszuschöpfen. Dadurch
wird der Druck der Hersteller auf die Zulieferer zuneh-
men.

Durch den Aufbau neuer Online-Vertriebswege der Her-
steller treten diese tendenziell in Konkurrenz zu ihren
Händlern. Allerdings wird der stationäre Handel gegen-
wärtig überwiegend als Kooperationspartner für die Ver-
tragsabwicklung und den Kundendienst in diese Aktivitä-
ten mit eingebunden. 

Im B2C-Bereich ist zu erwarten, dass sich auch zukünftig
das Internet nicht als herausragender Vertriebskanal für
Neuwagen unabhängig von traditionellen Vertriebswegen
etablieren wird. Prognosen gehen davon aus, dass der Anteil
der von Privaten getätigten Direktkäufe im Internet in fünf
Jahren unter 3 % liegen wird. Als Informationsinstrument
dürfte es dann aber von mindestens 70 % aller Neuwa-
genkäufer genutzt werden. Im Gebrauchtwagensegment ist
das Internet fest etabliert. Auf unabhängigen elektronischen
Automarktplätzen findet sich derzeit in Deutschland mehr
als die Hälfte aller am Markt verfügbaren Gebrauchtwagen.
Dabei ist die Hauptfunktion dieser Gebrauchtwagenbörsen
die Herstellung einer Beziehung zwischen Anbieter und
Nachfrager (Vermittlungsfunktion). Der Online-Verkauf
wird dagegen auch in fünf Jahren kaum mehr als 2 % aller
Besitzumschreibungen ausmachen.

E-Commerce etabliert sich in der Automobilbranche al-
lenfalls als Verstärker, nicht aber als treibende Kraft unter
den technisch-organisatorischen Innovationen. Der Struk-
turwandel wird in weit stärkerem Maße von globalen und
produktionstechnischen Entwicklungen bestimmt. Auch
Änderungen des regulatorischen Umfelds werden zu er-
heblichen Auswirkungen auf die Branche führen. So wird
durch die Liberalisierung des bisher stark regulierten Ver-
triebssystems zwar mit besseren Chancen für den E-Com-
merce gerechnet, aber auch mit deutlichen Auswirkungen
auf die Struktur des KfZ-Einzelhandels durch eine stär-
kere Konkurrenz sowohl innerhalb der Branche als auch
durch neue, branchenfremde Akteure.

Arzneimittelhandel

Im Arzneimittelhandel (Kapitel II.3) wird die Dynamik
der technischen Entwicklung in Deutschland im Augen-
blick durch rechtliche Bestimmungen (Apothekenmono-
pol) gebremst. Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist in
Deutschland auf der Ebene des Endkunden verboten.
Tatsächlich findet er aber – in begrenztem Umfang – durch
Nutzung von Online-Versandapotheken im Ausland statt. 
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Gegen eine Zulassung des Online-Handels mit verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln in Deutschland wird ange-
führt, dass dieser zu einer Verminderung der Versorgungs-
sicherheit und zu einem Abbau des gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Verbraucherschutzes führen könnte. Die
Folgen eines zugelassenen elektronischen Handels mit
Arzneimitteln hängen aber wesentlich von der Ausgestal-
tung der (rechtlichen) Rahmenbedingungen ab. Es liegen
Vorschläge auf dem Tisch, sowohl Wettbewerb zuzulas-
sen, als auch – durch regulierende Maßnahmen – sicher-
zustellen, dass das quantitativ und qualitativ hohe Versor-
gungsniveau in Deutschland gewährleistet bleibt. Damit
könnte der Online-Handel zu einer kostengünstigeren
Arzneimittelversorgung in Deutschland beitragen.

Die möglichen Folgen eines zugelassenen E-Commerce
mit Arzneimitteln sind für die Apotheken eher moderat.
Bei einem angenommenen relativ hohen Anteil des Inter-
nethandels am gesamten Arzneimittelhandel von maximal
26 % ist mit der Schließung von etwa 3 000 Apotheken
(14 % aller Apotheken) zu rechnen. Dadurch wäre die
Apothekendichte immer noch ausreichend und die Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet.

Handel mit Medienprodukten

Der elektronische Handel mit Medienprodukten (Kapi-
tel II.4) erfolgt zum einen als elektronisch unterstützter
Versandhandel mit gegenständlichen, zum anderen als
vollständiger elektronischer Handel mit digitalen Medien-
produkten. Der Online-Handel mit gegenständlichen und
mit digitalen Medienprodukten ist grundsätzlich durch be-
stimmte Kaufgewohnheiten – z. B. das „Durchstöbern“ der
Angebote in Ladenlokalen oder das „Erlebnisshopping“ –
begrenzt. Die Chancen des Online-Handels für die Me-
dienprodukte Buch, Musik und Video müssen deshalb dif-
ferenziert betrachtet werden. 

Da Angebotsbreite, Beratungskompetenz und regionale
Ladendichte des stationären Buchhandels aus Konsumen-
tensicht besonders günstig ausfallen, hat sich bisher im
Vergleich zu Tonträgern und Videos nur ein verhältnis-
mäßig geringer Anteil des Online-Buchhandels ergeben
(3,4 % der Gesamtumsätze im Jahr 2001), der auch kurz-
bis mittelfristig nur noch leicht steigen dürfte. 

Im Online-Handel mit Tonträgern und Videos können die
relativ hohen Online-Umsätze (Tonträger 6,4 %, Video
13,6 % der Gesamtumsätze im Jahr 2001) u. a. mit der ver-
gleichsweise schlechten Angebotsstruktur durch Laden-
geschäfte erklärt werden. Langfristig könnte der Anteil
des Online-Handels am gesamten Umsatz mit Videokas-
setten und DVDs sogar 30 % ausmachen. 

Eine Reihe von Faktoren hemmen die Etablierung eines
Marktes für digitalisierte Medienprodukte: Die Konsu-
menten sind bereits im materiellen Medienbereich und
noch mehr im Internet an das kostenlose Angebot von
durch Werbung finanzierten Medienprodukten gewöhnt;
durch die Kopierschutzmechanismen für digitale Medien-
produkte werden zunehmend die gewohnten Nutzungs-
möglichkeiten (z. B. Verleihen, Sammeln, langfristiges
Aufbewahren) eingeschränkt; schließlich haben die pri-

vaten Online-Tauschbörsen bereits Maßstäbe bezüglich
Angebotsbreite, Verfügbarkeit und Nutzungsmöglichkei-
ten gesetzt, die durch kommerzielle Online-Händler erst
noch überboten werden müssten. Die Ausschöpfung der
wirtschaftlichen Potenziale des E-Commerce hängt des-
halb davon ab, ob konsumentenfreundliche Vertriebsmo-
delle gefunden werden, die sich gleichzeitig auch rech-
nen.

Handel mit Strom

Der Handel mit Strom (Kapitel II.5) ist in Deutschland erst
seit 1998 möglich. Prinzipiell erscheint das leitungsge-
bundene und mit automatisch erfassten Liefer- und Nut-
zungsdaten versehene Gut „Strom“ besonders für den
elektronischen Handel geeignet. Trotzdem ist dieses Po-
tenzial bisher nur wenig ausgeschöpft. Dies liegt vor allem
an einer ungenügenden Umsetzung der Marktliberalisie-
rung. Bei der Herstellung von Markt- und Informations-
transparenz, beim Zugang zu den Verteilnetzen und zum
Stromzähler sowie bei der Standardisierung gibt es noch
einen erheblichen Handlungsbedarf. Ein hemmender Fak-
tor ist auch der Kunde, der eher auf Versorgung statt Be-
sorgung setzt. Die Motivation, um den Strompreis zu han-
deln, ist bei den wenigsten Kunden ausgeprägt. 

Betrachtet man die einzelnen Segmente des Stromhan-
dels, dann ist im Stromgroßhandel der elektronische Han-
del relativ gut etabliert. Hier handeln die Stromerzeuger
untereinander, um unvorhergesehene Über- und Unterka-
pazitäten auszugleichen. Auch im Geschäft mit Großkun-
den entwickelt sich der Handel über elektronische Markt-
plätze und die neuen Strombörsen. Im Stromeinzelhandel
mit Privatkunden ist momentan ein Vertragsabschluss
(Wechsel des Stromversorgers) allein über das Internet
nicht möglich, da der bisherige Stromlieferant auf einer
schriftlichen Kündigung besteht. 

Das Stromhandelsvolumen im Groß- und Einzelhandel
mit Unternehmenskunden wird weiter ansteigen. In die-
sem Segment könnte der Anteil des elektronisch abge-
wickelten Handels auf über 50 % wachsen. Das Strom-
handelsvolumen im Einzelhandel wird dagegen nicht in
gleichem Maße zunehmen. Hier wird auf absehbare Zeit
ein E-Commerce-Anteil erwartet, der eher unter 10 % lie-
gen dürfte.

Wertpapierhandel

Wertpapiere sind – ähnlich wie das Gut „Strom“ – aufgrund
ihrer Immaterialität für den elektronischen Handel eben-
falls besonders gut geeignet. Im Wertpapierhandel (Kapi-
tel II.6) kommen in einem sehr hohen Ausmaß – sowohl
in der Phase der Informationsbeschaffung als auch in der
Phase des Handelsabschlusses – interaktive elektronische
Medien zum Einsatz. 

Der allgemeine Trend der letzten Jahre zum Kauf von
Wertpapieren wurde durch die neuen Möglichkeiten für
die Kunden, über das Internet direkt Aktien zu ordern, ge-
fördert. Die Anzahl der online geführten Wertpapierkon-
ten lag Ende 2001 bei 2,5 Mio. Die Zahl der Geschäfts-
abschlüsse ist allerdings im Jahr 2001 stark gesunken.
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Dies hat zu einer Krise unter den Online-Brokern geführt,
da deren Geschäftsmodell in erster Linie auf den Provi-
sionen für getätigte Wertpapierkäufe beruht. Einige der
Anbieter versuchen sich deshalb neu zu positionieren, in-
dem sie wieder vermehrt Beratungsleistung anbieten, von
der Konzentration auf das Internet abrücken und auf das
Telefon und stationäre Vertriebsformen setzen. Etablierte
Anbieter mit ausgebauten Filialnetzen haben in der Kon-
kurrenz mit den neuen Anbietern aus dem Internet in die-
ser Beziehung einen großen strategischen Vorteil.

Die interaktiven Möglichkeiten des Internets werden dazu
genutzt, dass die Anleger nicht nur als Informationsnach-
frager, sondern auch als Informationsanbieter auftreten
(z. B. in den relativ beliebten „Chat-Rooms“). Eine Prü-
fung der Qualität der so verbreiteten Informationen findet
nicht statt. Die Gefahr der Manipulation durch anonyme
Teilnehmer ist daher groß. Selbstregulierung, staatliche
Maßnahmen und der Aufbau von Qualitätsstandards
durch Informationsintermediäre sollen dieser Gefahr ent-
gegen wirken. 

Fusionen unter den elektronischen Handelsplätzen finden
auch grenzüberschreitend statt, wodurch es zu aufsichts-
rechtlichen Problemen kommen kann. Die Schwierigkei-
ten der internationalen Regulierbarkeit ergeben sich aus
der grenzüberschreitenden Handelbarkeit von Wertpapie-
ren und daraus, dass die Handelsplatzbetreiber internatio-
nale Unternehmen sind.

Dienstleistung und E-Commerce 
am Beispiel des Rechtsbereichs

Der Dienstleistungsbereich (Kapitel II.7) ist vielgestaltig;
er reicht von Handel, Banken und Versicherungen über die
öffentliche Verwaltung bis zu den Freien Berufen (Ärzte,
Ingenieure, Rechtsanwälte). Im Kern sind mit Dienstleis-
tungen „an Personen gebundene nutzenstiftende Leistun-
gen“ gemeint, die auf der Grundlage langjähriger berufli-
cher Qualifizierung erbracht werden. Dienstleistung ist
weder lagerfähig noch transportfähig; Produktion und
Konsumption fallen notwendigerweise zusammen. Des-
halb sind Dienstleistungen zwar marktfähig, aber nicht
selbst handelbar. Handelbar sind allein die Anrechte auf
eine Dienstleistung: der Vertrag über Rechtsberatung,
aber nicht die Rechtsberatung selbst. Im Zuge des tech-
nologischen Zugriffs, insbesondere durch Telekommuni-
kation und Computer, und durch andere Rationalisie-
rungsprozesse verlieren diese Unterscheidungen aber an
Bedeutung und der Charakter der Dienstleistungsarbeit
verändert sich. Dies wird an Beispielen aus dem Rechts-
bereich näher untersucht.

Ansatzpunkte und erste Elemente des E-Commerce las-
sen sich insbesondere in den Bereichen Rechtsinforma-
tion und Rechtsberatung finden: Der Datenbankbetreiber
Juris verkauft Rechtsinformation an Experten; Rechtspor-
tale im Internet bieten kostenfreie und kostenpflichtige
Informationsangebote für jedermann. Bei der elektroni-
schen Rechtsberatung werden drei Formen angeboten:
„Schnellberatung“ per E-Mail und Telefon (Anwalts-Hot-
line), Beratung per Dialog-Programm und Beratung per
Videokonferenz. Dies sind Anwendungsfelder, in denen

momentan eher noch experimentiert wird, aber vor dem
Hintergrund eines sich mehr und mehr etablierenden elek-
tronischen Rechtsverkehrs gewinnen sie zunehmend an
Bedeutung.

In einer Untersuchung über Freie Berufe und E-Com-



Die aktuellen PEP-Initiativen auf den verschiedenen Ebe-
nen der öffentlichen Hand können als Experimentier- und
Lernprozess betrachtet werden. Technische und organisa-
torische Fragen stehen dabei naturgemäß im Vordergrund.
Es müssen aber auch jetzt schon die Auswirkungen auf
kleine und mittlere Unternehmen, die Schaffung von mehr
Transparenz, der Datenschutz, die Qualifizierungserfor-
dernisse und Rationalisierungsfolgen im öffentlichen Per-
sonalbereich sowie die Europäisierung der öffentlichen
Beschaffung angemessen berücksichtigt werden. 

Idealerweise werden öffentliche Beschaffungsstellen und
der Staat die Rolle von Vorreitern zukünftiger Entwick-
lungen im E-Procurement einnehmen. Erste Voraussetzun-
gen dafür, dass die elektronische Beschaffung der öffentli-
chen Hand Impulsgeber für den gesamten E-Commerce
wird, sind geschaffen. Die Entwicklung ist aber noch nicht
weit genug vorangeschritten, um einschätzen zu können,
ob E-Procurement diese Vorreiterrolle wirklich zukommt. 

E-Commerce im Kontext der Modernisierung 
der Volkswirtschaft

E-Commerce ist ein Element innerhalb der sukzessiven
Weiterentwicklung der Strukturen der Volkswirtschaft.
Seine Formen sind ebenso vielfältig wie die mit ihm ver-
folgten Ziele. Eine E-Commerce-Revolution wird es aber
nicht geben. Die von ihm ausgehenden Impulse für den
Strukturwandel sind zwar in einzelnen Bereichen deutlich
erkennbar, fallen aber insgesamt doch eher moderat aus.

Vielfältige Ziele und Strategien

E-Commerce dient ganz unterschiedlichen Zielen (Kapi-
tel III.1.1). Je nach Branche, betrieblicher Positionierung
oder gehandeltem Gut geht es um die Lösung spezifischer
Aufgaben: z. B. Prozessintegration, Herstellung von mehr
Transparenz, Effektivierung von Bestellprozessen bei Mas-
sengütern oder die kundenindividuelle Konfiguration
hochwertiger Güter. Diese Ziele besitzen für die untersuch-
ten Wirtschaftsbereiche jeweils unterschiedliche Relevanz.

Bei der Prozessintegration geht es u. a. um die Einbindung
der E-Commerce-Komponenten in die gesamte Unter-
nehmens-EDV und um die Abstimmung von Anbieter-
und Beschaffungssystemen der am E-Commerce Betei-
ligten. E-Commerce erscheint hier als ein Bestandteil 
umfassender Strategien der Vernetzung der Unternehmen.

Das Problem der Herstellung von Markttransparenz tritt
typischerweise in Marktsituationen auf, bei denen eine
Vielzahl relativ zersplitterter Anbieter und Abnehmer auf-
einander treffen. Es zeigt sich hier, dass langfristig ange-
legte, feste Geschäftskooperationen gegenüber marktver-
mittelten, flexiblen Handelsbeziehungen oft vorgezogen
werden. E-Commerce kommt erst dann ins Spiel, wenn
Bedarfsspitzen, zeitliche Engpässe oder Spezialanforde-
rungen auftreten. E-Commerce-Systeme können in sol-
chen Situationen sowohl Transparenz in unübersichtli-
chen Marktverhältnissen schaffen als auch in kurzer Zeit
eine Nachfrage mit vorhandenen Angeboten abgleichen.
Gegebenenfalls können daran anschließend sogar die
Preisbildung und der Handelsabschluss automatisiert er-

folgen. In solchen elektronischen Geschäftsbörsen und
Spotmärkten kommen die besonderen Potenziale von
E-Commerce zum Tragen. Da diese besonderen Anforde-
rungen allerdings nur relativ selten auftreten, wird der
Umfang des E-Commerce in diesen Bereichen entspre-
chend gering ausfallen.

Der Handel mit Alltagsgütern, die in hohen Stückzahlen
relativ häufig benötigt werden und im unteren Preisseg-
ment angesiedelt sind, eignet sich besonders gut für den
E-Commerce zwischen Herstellern und dem Groß- bzw.
Einzelhandel. Umfassende elektronische Produktkataloge,
auf die online zugegriffen werden kann, sind ein zentrales
Element solcher Systeme. Die Rationalisierung des Be-
stellprozesses (und erst in zweiter Linie die Auswahl eines
Lieferanten bzw. eines Produktes) steht dabei im Vorder-
grund. Es ist bereits heute beobachtbar, dass der elektro-
nische Handel (B2B) in diesem Segment (z. B. bei der Be-
stellung von Büchern oder Arzneimitteln) einen hohen
Anteil abdeckt, der tendenziell gegen 100 % gehen wird.

Anders ist die Situation bei hochwertigen Gütern, die sel-
ten gekauft werden (Automobile, Möbel, Kleidung, Ver-
sicherungen, Reisen etc.). Das Interesse an der Rationali-
sierung der Bestellabwicklung steht wegen des deutlich
höheren Bestellwerts nicht im Vordergrund. Kommen
elektronische Verkaufssysteme zum Einsatz, dann dienen
diese eher der kundenindividuellen Konfiguration des
Produktes (Farbe, Ausstattungsdetails), dem Nachweis
der Verfügbarkeit eines Produktes oder der Aushandlung
von Konditionen.

Kostensenkung durch E-Commerce?

Einer der meistdiskutierten Aspekte des elektronischen
Handels ist die Frage nach den Kosteneinsparpotenzialen.
Bei der Vielfalt der E-Commerce-Formen und der mit
dem E-Commerce-Einsatz verbundenen Ziele gibt es
hierauf keine pauschale Antwort (Kapitel III.1.2).

Am ehesten finden sich in der Literatur Angaben zu Kos-
teneinsparungen für die elektronische Beschaffung. Diese
Angaben beziehen sich zum einen auf den Beschaffungs-
prozess und zum anderen auf die Preise der beschafften
Güter. Generell erwartet man prozentual höhere Einspar-
effekte bei den Prozesskosten als bei den Produktkosten.

Häufig angeführt werden auch – methodisch oft fragwür-
dige – Angaben zu den Kosten unterschiedlicher Ver-
triebskanäle, wobei der E-Commerce als sehr kostengüns-
tig eingeschätzt wird. Angesichts eines diesbezüglich oft
unkritischen Glaubens an Kosteneinsparpotenziale sind
zwei Hinweise angebracht: Es kommt auf die potenzielle
Produktivität und Kosteneffizienz des elektronischen
Handels gar nicht an, wenn erstens die Kunden diesen
Vertriebskanal nicht akzeptieren oder wenn zweitens die
Produkte für diesen Vertriebskanal nicht geeignet sind.

Vieles weist darauf hin, dass oft geäußerte Erwartungen an
den elektronischen Handel zum jetzigen Zeitpunkt als
„E-Commerce-Illusionen“ zu gelten haben: Weder der Weg-
fall des Zwischen- und Einzelhandels noch die Elektro-
nifizierung des reinen Vermittlungsgeschäftes haben bis-
her zu den erwarteten hohen Kosteneinsparungen geführt.
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Auch die Hoffnung, dass Online-Händler ohne eigenes
Lager auskommen könnten, hat sich überwiegend als Il-
lusion erwiesen.

Neue Macht des Kunden?

Der elektronische Handel tritt mit dem Anspruch hoher Se-
lektivität, Interaktivität, Individualität – insgesamt also mit
dem Versprechen einer gesteigerten Kundensouveränität
auf (Kapitel III.1.3): Das Internet eröffnet dem Kunden die
gesamte Welt des Handels. Aus umfassenden elektroni-
schen Produktkatalogen kann das gewünschte Produkt
herausgesucht werden, das nach seinen besonderen Wün-
schen noch angepasst, auf Bedarf erzeugt und zugestellt
wird. Der Kunde wird nicht nur zu seinem eigenen Ver-
käufer, sondern auch zum Koproduzenten des Herstellers.

Generell ist das Internet für den Privatnutzer jedoch in
erster Linie ein Kommunikations- und Informationsme-
dium und erst in zweiter Linie ein Transaktionsmedium.
Der Akzeptanz des E-Commerce förderlich ist es deshalb,
wenn es gelingt, die Einkaufstransaktion an das alltägli-
che Kommunikations- und Informationsverhalten anzu-
koppeln. Verknüpfungen von Alltagsverhalten und Ein-
kaufsprozessen sind dann besonders aussichtsreich, wenn
durch sie preisgünstige Einkaufsmöglichkeiten eröffnet
werden. Produkte im Internet sind bisher allerdings kei-
neswegs generell billiger als im konventionellen Handel.

Bei all diesen, auf die Attraktivität des E-Commerce für
den Kunden abzielenden Überlegungen darf nicht verges-
sen werden, dass das elektronische Medium gegebenen-
falls selbst eine der größten Hürden darstellt, vor allem für
den nur wenig kundigen und gelegentlichen Nutzer. So ist
es keineswegs überraschend, dass sich im klassischen
Versandhandel das Telefon zum dominierenden Bestell-
medium entwickelt hat und nicht das Internet. Das Kon-
zept der erweiterten Kundensouveränität hat seine Tücken
und seine Grenzen. Denn in nicht geringem Umfang wer-
den dem Kunden – im Selbstbedienungsmodus – Aufga-
ben auferlegt, die er weder gewohnt noch gewillt ist,
selbst zu erledigen.

Strukturwandel durch E-Commerce?

Beim durch E-Commerce erwarteten Strukturwandel in
Branchen und Märkten (Kapitel III.1.4) geht es um eine
Reihe untereinander eng verbundener Aspekte.

Eine abschließende Antwort auf die Frage nach den all-
gemeinen Wachstumspotenzialen durch E-Commerce
kann noch nicht gegeben werden. Möglich sind aber prin-
zipielle Überlegungen dazu, wie der elektronische Handel
das Wirtschaftswachstum beeinflussen könnte.

Ein eindeutig positiver Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt
entsteht durch Produkt- oder Dienstleistungsinnovatio-
nen, die nur elektronisch gehandelt werden. Schwer ab-
zuschätzen sind die Auswirkungen der Substitution von
Vertriebskanälen durch E-Commerce und dessen Rolle
bei der Verlagerung von Handelsströmen im internationa-
len Maßstab. 

Bei dem durchaus bedeutsamen Verkauf gebrauchter Gü-
ter im Internet wird es einen Anteil geben, der den Kauf

neuwertiger Produkte substituiert (negativer Einfluss auf
das Wirtschaftswachstum) und einen anderen Teil, der ei-
nen Bedarf befriedigt, der vorher (wegen der Intranspa-
renz oder Nicht-Existenz des Angebots) nicht abgedeckt
werden konnte. Für den zweiten Fall ist ein positiver Bei-
trag zum Wirtschaftswachstum zu erwarten.

Die Entwicklung des E-Commerce wird auch nach dem
Ideal des „friktionslosen Marktes“ beurteilt. In diesen
Märkten hoher Transparenz – so die Annahme – sei die
Wettbewerbsintensität besonders ausgeprägt und die Preise
näherten sich deshalb den Grenzkosten an. Die Empirie
zeigt aber: Trotz E-Commerce ist die Preisstreuung zwi-
schen den unterschiedlichen Online-Anbietern beträcht-
lich, und die Preise im Internet sind nicht generell günsti-
ger als im stationären Einzelhandel.

Mit Hilfe des Internets eröffnet der E-Commerce die
Möglichkeit, räumliche und kommunikative Distanz zwi-
schen Hersteller und Kunde leichter zu überwinden. Die
(Zwischen-)Handelsstufe könnte wegfallen, und die dort
anfallenden Handelsmargen könnten dem Produzenten und
dem Konsumenten direkt zukommen. Solche Direktver-
triebskonzepte existieren zwar in verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen, aber der Gegentrend scheint eher stärker:
alte Intermediäre werden gestärkt und neue Intermediäre
– Cybermediäre – kommen hinzu.

Aus prinzipiellen Überlegungen heraus ist anzunehmen,
dass die „Internetökonomie“ Konzentrationstendenzen
eher befördert als behindert. Bei digitalen Produkten und
digitalen Dienstleistungen verschiebt sich im Vergleich zu
herkömmlichen Produkten und Dienstleistungen das Kos-
tenverhältnis von den variablen zu den fixen Kosten. Dies
spricht für hohe Skaleneffekte, die einerseits Großunter-
nehmen besser ausnutzen können und andererseits die
Konzentrationstendenzen weiter unterstützen. Deshalb
wird eine kontinuierliche Beobachtung der Konzentra-
tionstendenzen durch E-Commerce und möglicher wettbe-
werblicher Beschränkungen notwendig sein sowie – wegen
der starken internationalen Verflechtung der elektronischen
Handelsbeziehungen – eine bessere internationale Koope-
ration der Kartellbehörden.

Zusammenfassend kann zum Strukturwandel festgestellt
werden, dass die Wirtschaftsbranchen im Allgemeinen ein
mehr oder weniger gut austariertes System darstellen, das
teilweise sogar durch gesetzliche (Buchpreisbindung,
Apothekenmonopol, Gruppenfreistellungsverordnung im
Automobilbereich etc.) oder brancheninterne Regelungen
abgesichert ist. E-Commerce mag im einen oder anderen
Fall einen Anstoß zur Verschiebung der Gewichte zwi-
schen den Akteuren bewirken, der elektronische Handel
ist aber kaum der zentrale Hebel, um die jeweilige Bran-
chenstruktur drastisch zu verändern.

Arbeitsmarkt

Die Beschäftigungswirkungen des E-Commerce (Kapi-
tel III.1.5) wurden in der Wissenschaft bislang nur wenig
thematisiert. Tatsächlich ist es schwierig, diese Auswirkun-
gen schon jetzt abzuschätzen, da sich umfassende Prozess-
und Produktinnovationen selten in kurzen Zeiträumen
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durchsetzen. Nach Ansicht von Experten kann durch 
E-Commerce mit einem Arbeitsplatzzuwachs im verarbei-
tenden Gewerbe, dem Wohnungswesen und bei öffentli-
chen und privaten Dienstleistern gerechnet werden. Ar-
beitsplatzverluste treten insbesondere im Kredit- und
Versicherungsgewerbe und im Einzelhandel auf. In den
Wirtschaftsbereichen des Handels mit Arzneimitteln und
mit Medienprodukten wird es voraussichtlich ebenfalls zu
Arbeitsplatzverlusten kommen. Insgesamt, unter Berück-
sichtigung positiver wie negativer Effekte, gibt es wenig
Anlass, eine durch E-Commerce bedingte positive Be-
schäftigungsbilanz zu erwarten.

Verkehr

E-Commerce hat in vielen der untersuchten Wirtschafts-
branchen verkehrliche Auswirkungen (Kapitel III.1.6)
und verändert die logistische Wertschöpfungskette. So
kann davon ausgegangen werden, dass sich durch E-Com-
merce sowohl die Geschäftskontakte zwischen Herstel-
lern und Einzelhandel als auch jene zwischen Handel und
Endkunden zunehmend direkter gestalten. Die Güteraus-
lieferung erfolgt dadurch kundenorientierter, Zwischen-
stationen in der Warendistribution reduzieren sich. Wenn
es gelingt, durch E-Logistik alle Akteure und Prozessket-
ten effizient miteinander zu verzahnen, können verkehrs-
mindernde Effekte generiert werden. 

Grundsätzlich können Käufe im Internet mit direkter
Lieferung nach Hause private Einkaufsfahrten substitu-
ieren. Allerdings entstehen dann auch Auslieferungsver-
kehre mit kleinteiligen Sendungen, die an eine Vielzahl
wechselnder Empfänger verteilt werden müssen. Da-
durch nimmt die Zahl der Fahrten mit kleineren Fahr-
zeugen zu. Zudem verlängern sich die Transportweiten,
da über größere Distanzen geordert und geliefert wird.
Online-Geschäfte mit privaten Endkunden führen so in
der Tendenz zu einer Atomisierung des Lieferverkehrs.
Die Folge ist eine gewisse Verkehrszunahme. Anderer-
seits wird sich dieser Zuwachs in engem Rahmen halten.
Die Volumina der zukünftig erwartbaren Umschichtung
von stationärem Handel hin zum E-Commerce bewegen
sich allenfalls in einem Bereich von nicht mehr als 5 %
des Beschaffungsvolumens im Konsumgütereinzelhan-
del.

Außerdem wird die zukünftige Verkehrsentwicklung von
der Effizienz der Belieferungssysteme bestimmt: Ange-
sichts der hohen Kosten, die mit der Auslieferung haus-
haltsbezogener Sendungen verbunden sind, erscheint eine
Bündelung dieser Auslieferungsverfahren nötig. Mit zu-
nehmendem Marktumfang des B2C-E-Commerce könnte
sich die Möglichkeit verbessern, entsprechende logisti-
sche Modelle (Kooperation, Sammellieferungen, Pick-
up-Points u. Ä.) zu realisieren.

Der B2B-E-Commerce wird insgesamt in eher geringem
Umfang zum Verkehrswachstum beitragen. Die unabhän-
gig vom E-Commerce erwartete Erhöhung des Verkehrs-
aufkommens und der Fahrtleistungen wird auch in Zukunft
eher durch die Zunahme der industriellen Lieferverflech-
tungen bestimmt werden und vom allgemeinen Wirt-
schaftswachstum abhängen.

Ökologie

In der Forschung wächst das Interesse an den ökologi-
schen Effekten des E-Commerce (Kapitel III.1.7). Erste
Erkenntnisse ergeben sich aus Untersuchungen zu den
Umweltauswirkungen der informations- und kommunika-
tionstechnischen Infrastruktur insgesamt. Bislang stehen
die Energieverbräuche und Stoffflüsse, die mit der Inter-
netnutzung verbunden sind, im Fokus der Untersuchun-
gen. Generell betrachten diese Studien die allgemeine 
– und nicht die für den E-Commerce spezifische – Nutzung
des Internets bzw. der Telekommunikationsnetzwerke so-
wie der Endgeräte. Für Deutschland existiert eine Schät-
zung, die den internetbedingten Energieverbrauch mit ca.
0,8 % des gesamten Stromverbrauchs veranschlagt.

Mit dem elektronischen Handel verbinden sich vielfältige
Erwartungen, die Ressourcenproduktivität zu erhöhen.
Dies kann vor allem durch ein verbessertes Management
der gesamten Prozesskette von der Zulieferung bis zum
Versand erfolgen. Aber auch eine stärkere Individualisie-
rung von Produkten („mass customization“) hilft, Über-
schussproduktion zu vermeiden und die Lagerhaltung zu
reduzieren. Hinsichtlich Produktrecycling und Produkt-
nutzungsverlängerung können Recyclingbörsen im Inter-
net und Internetplattformen für gebrauchte Güter umwelt-
entlastend wirken, wenn sie zusätzliches Recycling
initiieren oder zum vermehrten Kauf und zur Weiterver-
wendung gebrauchter Investitionsgüter beitragen. 

Komplexere indirekte Umweltwirkungen und Rückkopp-
lungseffekte können eine größere ökologische Dimension
als die direkten Effekte haben: Der durch Internet und
elektronischen Handel ausgelöste wirtschaftliche Struk-
turwandel kann den Gesamtenergieverbrauch positiv be-
einflussen, z. B. weil E-Commerce die Tertiarisierung för-
dert. Oder: Durch E-Commerce erzielte Effizienzgewinne
sind auch zur Senkung der Preise nutzbar, was wiederum
die Nachfrage stimulieren kann. Werden beim Online-
Verkauf Tickets billiger angeboten, so kann dies zu mehr
und weiteren Reisen führen. E-Commerce kann schließ-
lich den grenzüberschreitenden Handel und dadurch das
globale Verkehrsaufkommen erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Erfor-
schung der ökologischen Implikationen des E-Commerce
in theoretischer, methodischer und empirischer Hinsicht
noch in den Kinderschuhen steckt.

Marktregulierung und E-Commerce

Beschäftigt man sich mit den Bedingungen des Handels
in einzelnen Branchen und Wirtschaftsbereichen näher,
dann stößt man auf eine Reihe von Sonderregelungen,
die den freien Handel einschränken und die Bedingun-
gen für die Etablierung des E-Commerce verschlechtern
(Kapitel III.1.8). Genannt werden soll hier nur beispiels-
weise das Versandhandelsverbot für Arzneimittel und die
Ausschaltung von Preiskonkurrenz im Buchhandel. Für den
E-Commerce besonders hinderlich sind alle Einschränkun-
gen des Handels, die Gebietsmonopole festschreiben, die
die Preiskonkurrenz einschränken oder ausschalten und
die bestimmte Vertriebs- und Erbringungsformen aus-
schließen.
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E-Commerce ist aber nicht nur den bestehenden Regulie-
rungen unterworfen, sondern kann selbst den Prozess der
Regulierung oder Deregulierung beeinflussen, z. B. als
Trendverstärker eines Veränderungsprozesses oder gar als
Auslöser einer Veränderung des Regulierungsregimes. Im
Ergebnis der branchenbezogenen Einzelanalysen lässt
sich das Resümee ziehen, dass „E-Commerce“ auf die De-
regulierung von Märkten uneinheitlich wirkt. In der Re-
gel ist seine Wirkung neutral oder trendverstärkend. Der
interessante Fall des E-Commerce als „change agent“ tritt
im Wesentlichen dann auf, wenn es eine Möglichkeit der
faktischen Umgehung bestehender (nationaler) Regelun-
gen gibt, und wenn Kräfte innerhalb der Branche die De-
regulierung unterstützen. Die These allerdings, dass na-
tionale Regulierungen im Internetzeitalter und für den
Internethandel generell keine Chance auf Durchsetzung
mehr hätten, gilt so pauschal nicht. Es kommt auf die je-
weiligen Märkte und Kräfteverhältnisse an.

Perspektiven des E-Commerce

Bei einer Beurteilung der weiteren Perspektiven des 
E-Commerce und seiner Folgen kann man sich auf Aussa-
gen zu Spannbreiten und Größenordnungen beschränken,
denn die vermeintliche Präzision quantitativer, prognosti-
scher Modellrechnungen verwischt nur die Unsicherhei-
ten in den Daten und Modellannahmen dieser Verfahren
(Kapitel III.1.9). 

Zu drei Bereichen des E-Commerce werden qualitative
Abschätzungen vorgenommen. Bei den ersten beiden An-
wendungsfeldern geht es um E-Commerce innerhalb des
B2B-Sektors in der der Produktion vor- bzw. der Produk-
tion nachgelagerten Phase, beim dritten Anwendungsfeld
um einen Bereich des E-Commerce aus dem B2C-Sektor.

Die besondere Herausforderung in den klassischen Ferti-
gungsindustrien besteht darin, die Handels-, insbesondere
die Beschaffungsprozesse in die Fertigungsplanung naht-
los zu integrieren und zeitlich sowie kostenseitig zu opti-
mieren. Die elektronische Beschaffung ist deshalb und
aufgrund der starken Konkurrenz für viele Unternehmen
unausweichlich. Betrachtet man aber die retardierenden
Faktoren (z. B. die technisch äußerst anspruchsvollen
Aufgaben der Integration der verschiedenen betrieblichen
EDV-Systeme), dann ist selbst langfristig nicht mit einer
100%igen E-Commerce-Quote zu rechnen. Die Domi-
nanz bestimmter Unternehmen und die Wettbewerbssi-
tuation befördert die Tendenz zum integrierten E-Com-
merce merkbar. Sein Anteil wird tendenziell über der
50-%-Marke liegen.

In Bereichen mit einem breitgestreuten, gut beschreibba-
ren und katalogisierbaren Produktspektrum, mit hoher
Bestellfrequenz und relativ niedrigem Preis sind elektro-
nische Bestellprozesse fast unumgänglich. Man findet
zwischen Hersteller, Großhändler und Einzelhändler
heute schon Beispiele mit einer fast 100%igen elektroni-
schen Bestellabwicklung, man denke beispielsweise an
die Bestellungen der Apotheken beim Arzneimittel-
großhandel. In einer mittelfristigen Perspektive wird in
diesen Bereichen E-Commerce nahezu zur Regel werden.
Andererseits sind diffizile, oft auch sehr individuelle Be-

ratungsgespräche zwischen den Produktanbietern und den
Produktabnehmern zu führen, die man sich vollständig
elektronisch abgewickelt kaum vorstellen kann. Während
für die Bestellabwicklung im Sinne des Besorgungs-
geschäfts oder der Nachbestellung zum Auffüllen des ei-
genen Lagers mit einer tendenziell 100%igen E-Com-
merce-Quote zu rechnen ist, erscheint diese Höhe bei der
Lager- und Sortimentsbestellung gänzlich unerreichbar.
Selbst eine Quote von über 50 % ist mittelfristig nicht zu
erwarten.

Betrachtet man den B2C-E-Commerce mit Alltags- und
Massengütern, wie Lebensmittel, Arzneimittel, Bücher,
CDs etc., dann kann man auf Erfahrungen aus dem Ver-
sandhandel und aus dem Ausland, die gemeinhin von den
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als fortge-
schrittener gelten, zurückgreifen. Danach ist auch lang-
fristig mit einem E-Commerce-Anteil von deutlich unter
10 % zu rechnen. Es wird nur einzelne Produktbereiche
geben, bei denen dem E-Commerce eine größere Bedeu-
tung zuwächst, z. B. weil das konkurrierende stationäre
Angebot nur einen schlechten Service bietet oder weil ein
deutlich günstigerer Preis im Internet angeboten werden
kann.

Forschungsbedarf und politische Handlungsfelder

Forschungsbedarf

In der augenblicklichen Umbruchphase, in der sich erste
deutliche Strukturen des E-Commerce im Kontext des ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels insgesamt
erkennen lassen, besteht ein großer Bedarf an Forschung
(Kapitel III.2). Weil der Erfolg des E-Commerce zentral
von einer funktionierenden Logistik abhängt und die
Straße nicht zum Nadelöhr des elektronischen Handels
werden sollte, ist der Forschungsbereich Logistik und
Verkehr von besonderem Interesse. Aber auch den The-
men Kundenverhalten und Ökologie muss für eine ver-
besserte Ausgestaltung der Rahmenbedingungen hohe
Relevanz zugesprochen werden. 

– Der zukünftige Erfolg des E-Commerce hängt wesent-
lich von der Effizienz der Logistiksysteme ab. Eine
zentrale Forschungsfrage ist hier, welche der gegen-
wärtig diskutierten bzw. erprobten E-Logistik-Strate-
gien das Potenzial birgt, nicht nur einzelbetriebliche
Prozesse zu optimieren, sondern darüber hinaus auch
verkehrspolitischen, volkswirtschaftlichen und ökolo-
gischen Zielvorgaben zu genügen. Hierbei spielen Mo-
delle, die zur Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden
Gewerbes, der Logistikbranche und zur Erhöhung der
Ressourcenproduktivität beitragen können, eine zen-
trale Rolle. Die Forschung könnte hier technologische
und organisatorische Optionen entwickeln. Erfolg
versprechende Varianten ließen sich dann in Pilotver-
suchen erproben und evaluieren.

– Das Wissen über die verkehrlichen Auswirkungen des
E-Commerce sowohl im B2C- als auch im B2B-Seg-
ment ist bislang noch recht rudimentär ausgebildet.
Methodisch tragfähige Analysen auf der Basis aktuel-
ler und valider Daten sind erforderlich, um u. a. die
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Bildung neuartiger Transportketten unter Einschluss
umweltfreundlicher Verkehrsträger, die Generierung
zusätzlicher Transporte aufgrund von Kleinstbestel-
lungen sowie die Heimzustellung von Konsumgütern
zu untersuchen. In der Betrachtung weitgehend ver-
nachlässigt sind bislang auch die Rolle des Flugver-
kehrs und das Potenzial des Schienenverkehrs für die
E-Logistik. Quantitative Schätzungen auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene zu den Auswirkungen von E-Com-
merce auf Logistik und Verkehr sind nur schwer mög-
lich, eine feinere Segmentierung der amtlichen Statistik
wäre in dieser Hinsicht hilfreich.

– Der Kunde spielt mit seinen Präferenzen und Kon-
sumgewohnheiten eine immer wichtigere Rolle. Um
die Zukunftschancen des E-Commerce sowie die Per-
spektiven von Konzepten „kundenindividueller Mas-
senproduktion“ präziser abschätzen zu können, wäre
daher noch intensiver zu analysieren, in welchem
Maße und in welcher Form sich das Freizeit- und Kon-
sumverhalten einzelner Kundengruppen durch die
Möglichkeiten des Online-Handels verändert hat und
insbesondere noch verändern wird. Besonders das pri-
vate Einkaufsverhalten ist in seinen Bestimmungsfak-
toren als überaus komplex anzusehen (Verkehrsmit-
telwahl, Motive und Ziele, Verknüpfung mit anderen
Zwecken) und sollte daher hinsichtlich seiner Rele-
vanz für den E-Commerce analysiert werden.

– Bislang zeigen die zahlreichen Einzeluntersuchungen
zu den ökologischen Folgen des E-Commerce ein
vielfältiges Bild positiver, neutraler und negativer
Umwelteffekte. Forschungsbedarf besteht hier bei der
Modellbildung sowie – darauf aufbauend – bei der An-
wendung und Weiterentwicklung bestehender Instru-
mente der ökologischen Bewertung. Zudem sollten
verstärkt Fallstudien zur Ressourcenproduktivität
durchgeführt werden.

Praxisorientierte Forschung in den drei ausgewählten Be-
reichen könnte für Wirtschaft und Politik brauchbare In-
formationen für die weitere Gestaltung der Rahmenbe-
dingungen des E-Commerce liefern.

Politische Handlungsfelder

Die auf E-Commerce zielenden politischen Handlungsfel-
der betreffen eine große Vielfalt von Aspekten. Sie reichen
von den materiellen Voraussetzungen einer gut zugänglichen
Netzinfrastruktur sowie den sozialen Voraussetzungen einer
qualifizierten Gestaltungs- und Nutzungskompetenz bei Un-
ternehmen und Endkunden über die regulatorischen Rah-
menbedingungen zur Gewährleistung von Vertrauen und Si-
cherheit bis hin zu den Umfeldbedingungen und Folgen in
Wirtschaft, Verkehr und Umwelt (Kapitel III.3.1).

Nationaler politischer Handlungsbedarf besteht auf zahl-
reichen Gebieten (Kapitel III.3.2):

– In Bezug auf die technischen E-Commerce-Infra-
strukturen sollten die politisch-rechtlichen Rahmen-
bedingungen kontinuierlich weiterentwickelt und die
politischen Initiativen zur Stärkung des Internets fort-

geführt werden. Zudem könnte über eine neue Breit-
band-Initiative in Deutschland nachgedacht werden.

– Von erheblicher Bedeutung ist die Verbesserung der
Datenlage: Es besteht ein hoher Bedarf nach aussage-
kräftigen statistischen Daten zum E-Commerce. Ein
wichtiger Punkt ist hier auch die internationale Koor-
dinierung der entsprechenden Aktivitäten der statisti-
schen Ämter.

– Kleine und mittlere Unternehmen sind mit einer Reihe
von Zugangsbarrieren zum elektronischen Handel
konfrontiert. Öffentliche Institutionen können deren
Position im elektronischen Handel vor allem dadurch
fördern, dass sie die Aufmerksamkeit für E-Com-
merce erhöhen, selbst eine Vorreiterrolle einnehmen,
die Informationslage der Unternehmen und die Quali-
fikation des Personals verbessern helfen und in ihrer
Politik dem hohen Kapital- und Beratungsbedarf klei-
ner und mittlerer Unternehmen Rechnung tragen.

– In der Wettbewerbspolitik ergeben sich aus der Ent-
wicklung des elektronischen Handels eine Reihe neuer
Anforderungen. So kann die Digitalisierung von Pro-
dukten die Tendenz zu einer erhöhten Branchenkonzen-
tration fördern. Weitere Themen sind Unternehmensver-
flechtungen zwischen Produzenten komplementärer
Güter, unternehmensübergreifende Kooperationen bei
der Promotion im Internet sowie die Überprüfung von
elektronischen Marktplätzen und so genannten virtu-
ellen Unternehmen im Einzelfall.

Handlungsbedarf auf internationaler Ebene besteht u. a.
im Hinblick auf den globalen Dienstleistungshandel
(WTO, GATS), die Steuer- und Zollpolitik, den Daten-
schutz, den Urheberrechtsschutz sowie im Bereich der in-
ternationalen Organisationen (Kapitel III.3.3).

– In Bezug auf den globalen Dienstleistungshandel sind
momentan zwei Anknüpfungspunkte von besonderem
Interesse: Neben dem Arbeitsprogramm der WTO zum
E-Commerce sind dies die GATS 2000-Verhandlungen
zur progressiven Liberalisierung des Dienstleistungs-
handels. Die kürzlich begonnenen Verhandlungen sind
im Prinzip für die Lösung der offenen E-Commerce-
Probleme und die hierfür relevanten weiteren Liberali-
sierungsschritte ein geeignetes Forum.

– Im Hinblick auf Steuern und Zölle werden die künf-
tigen technologischen Entwicklungen zeigen, inwie-
weit automatisch und online ablaufende Besteue-
rungsverfahren gefunden werden können, um eine
akzeptable, wirksame Besteuerung auf virtuellen
Märkten mit vertretbarem administrativen Aufwand
zu erreichen. Zuvor ist allerdings eine politische Ei-
nigung in und zwischen den großen Wirtschaftsräu-
men erforderlich. Längerfristig würde eine fehlende
Regulierung der Besteuerung des elektronischen
Warenaustauschs die Privilegierung des E-Com-
merce gegenüber der traditionellen Wirtschaft ze-
mentieren.

– Die Einhaltung der diversen Datenschutzvorschrif-
ten lässt sich im Internet nur schwer kontrollieren
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und durchsetzen, da sich die gezielte Erhebung und
Speicherung personenbezogener Daten häufig in einer
Grauzone bewegt. Um mehr Transparenz zu schaffen,
haben sich viele E-Commerce-Unternehmen aktiv zu
einer „privacy policy“ bekannt. Allerdings bieten sol-
che Selbstverpflichtungen keinen vollständigen
Schutz, da sie weder einen Rechtsanspruch begründen
noch der Urheber der Daten kontrollieren kann, ob
diese Selbstverpflichtung auch eingehalten wird. Ne-
ben privaten Initiativen einzelner Unternehmen und
der Bewusstseinsbildung der Konsumenten, bedarf es
also nach wie vor konsequenter rechtlicher Rahmen-
setzungen des Staates.

– Ebenfalls als staatliche Aufgaben werden die Anpassung
der gesetzlichen Rahmenordnung des Urheberrechts so-
wie die Förderung der Entwicklung von technischen
Verfahren zum Urheberrechtsschutz angesehen. Dessen
technische Durchsetzung im Internet ist jedoch pro-
blematisch. Deshalb werden auch alternative Verfah-
ren der Sicherung der Interessen der Urheber disku-

tiert, wie z. B. die pauschale Erhebung von Gebühren
auf kopierfähige Medien.

– Neben den nationalen und supranationalen Regulie-
rungsinstanzen kommt einigen internationalen Orga-
nisationen eine maßgebliche Gestaltungsaufgabe für
den E-Commerce zu. Dazu gehören sowohl politische
Organisationen und Gremien (z. B. die World Trade
Organization) als auch private Institutionen (z. B. der
Global Business Dialogue). Sie nehmen koordinie-
rende Aufgaben wahr, die kaum von einem einzelnen
Land bewältigt werden könnten. Ferner spielen die in-
ternationalen Organisationen – insbesondere des UN-
Systems – eine bedeutende Rolle in den Bereichen des
Zugangs und der Verbreitung des elektronischen Han-
dels. Kritisch ist anzumerken, dass die verschiedenen
Organisationen in sehr ähnlichen Bereichen tätig sind.
Dies birgt die Gefahr unkoordinierter Doppelarbeiten.
Deshalb ist eine baldige effizientere Koordinierung
der Initiativen zum elektronischen Handel – z. B.
durch institutionenübergreifende thematische Arbeits-
gruppen – erforderlich.
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Vorwort

Auf Anregung aller Fraktionen des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie wurde das
TAB vom zuständigen Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung
beauftragt, ein TA-Projekt „E-Commerce“ durchzuführen. Dieses Projekt wurde im Herbst
2000 begonnen und im Juli 2002 mit der Vorlage und Abnahme des Endberichtes abge-
schlossen.

Das Projektkonzept des TAB stellte die Analyse des Realisierungsstands sowie der Ent-
wicklungsmöglichkeiten des E-Commerce in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, die er-
wartbaren Diffusionsprozesse und Strukturveränderungen sowie deren Konsequenzen in
den Mittelpunkt. Dadurch sollten vor allem folgende, vom Ausschuss für Wirtschaft und
Technologie formulierte Fragen beantwortet werden:

– Welche Perspektiven bietet der elektronische Handel (zwischen Herstellern, Händlern,
Konsumenten und öffentlichen Institutionen) für Wirtschaftswachstum und Beschäfti-
gung in Deutschland?

– Wie werden sich Wettbewerbsbedingungen, Produktivität und Unternehmensstruktu-
ren durch E-Commerce verändern? Welche Chancen und Herausforderungen entstehen
daraus für kleine und mittelständische Betriebe?

– Welche Möglichkeiten der Effizienzsteigerung in der öffentlichen Verwaltung und zur
Verbesserung der Dienstleistungsqualität entstehen durch den Einsatz von E-Com-
merce-Instrumenten? Wie kann das öffentliche Beschaffungswesen optimiert werden?

– Welchen rechtlichen Regulierungs- bzw. Deregulierungsbedarf gibt es, um die Poten-
ziale des E-Commerce in Deutschland ausschöpfen zu können?

Das Projekt wurde in enger Kooperation zwischen Mitarbeitern des TAB und des Instituts
für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) in Karlsruhe konzipiert und
durchgeführt. Neben der Aufarbeitung des komplexen Themenfeldes durch das Projekt-
team wurden an eine Reihe ausgewählter und fachlich ausgewiesener Einrichtungen Gut-
achten zur vertieften Bearbeitung einzelner Teilbereiche vergeben (siehe die Liste der Gut-
achten im Anhang).

Das TAB-Projekt gliederte sich in zwei Arbeitsphasen. Arbeitsschwerpunkte der ersten
Projektphase waren die folgenden Themenstellungen, die unter Hinzuziehung der jeweils
in Klammern genannten Gutachter bearbeitet wurden:

– Zunächst ging es um begriffliche Klärungen und eine erste breit angelegte Bestands-
aufnahme (E-Commerce-Center Handel, Köln).

– Die Frage nach den infrastrukturellen und logistischen Innovationsbedingungen des
E-Commerce wurde mit einem Gutachten zu den technischen Kommunikationsplatt-
formen (Prognos, Basel) sowie mit einem weiteren zu den Produktionskonzepten und
logistischen Konzepten in der Internetwirtschaft (Forschungsinstitut für Telekommu-
nikation, Dortmund) abgedeckt. 

– Für zwei besonders intensiv diskutierte Anwendungsfelder wurden Analysen des Ent-
wicklungsstandes und der weiteren Perspektive erarbeitet. So zum elektronischen Handel
zwischen Unternehmen über elektronische Marktplätze (Berlecon Research, Berlin) und
zum Handel mit digitalen Gütern (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin).

– Für die Durchdringung des komplexen Felds der E-Commerce-Politik mit einer Viel-
zahl von Themen und Akteuren wurden zwei Gutachten in Auftrag gegeben: eines mit
einer wirtschaftspolitischen (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin), das
andere mit einer juristischen Ausrichtung (Institut für Informations-, Telekommunika-
tions- und Medienrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster).

Die Ergebnisse der ersten Projektphase wurden im Rahmen dreier Fachgespräche im Früh-
jahr 2001 den interessierten Abgeordneten im Deutschen Bundestag vorgestellt. Darüber
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hinaus wurden erste Resultate in drei TAB-Hintergrundpapieren zu den Innovationsbedin-
gungen des E-Commerce dokumentiert:

– „Das Beispiel Produktion und Logistik“: Der Bericht analysiert die Transformation der
Funktionsbereiche Produktion und Logistik, die als entscheidende Voraussetzung für
ein weiteres Wachstum des elektronischen Handels fungieren (TAB 2001b).

– „Die technischen Kommunikationsinfrastrukturen für den elektronischen Handel“: In
diesem Bericht wird die Frage behandelt, welche der drei großen Kommunikationsin-
frastrukturen – Internet, Mobilfunk, Rundfunk – für den E-Commerce geeignet sind
und wie deren zukünftige Entwicklung aussehen könnte (TAB 2002a).

– „Elektronischer Handel mit digitalen Gütern“: Analysiert wird, ob die derzeit insbe-
sondere mit digitalen Gütern in Verbindung gebrachten wirtschaftlichen Chancen und
hohen Effizienzerwartungen im Zuge der Umsetzung der „digitalen Ökonomie“ bzw.
der „New Economy“ gerechtfertigt sind (TAB 2002b).

In der umfangreicheren zweiten Projektphase (Sommer 2001 bis Sommer 2002) bildete die
Analyse einzelner Wirtschaftsbereiche und Branchen den Schwerpunkt. Es wurden acht
Bereiche ausgewählt, mit dem Ziel, damit möglichst umfassend und in einer vergleichen-
den Perspektive die Vielfalt der E-Commerce-Formen sowie ihre ganz unterschiedlichen
Folgen zu erfassen. Die Themen und die gutachterlich tätigen Einrichtungen sind im Fol-
genden aufgeführt:

– E-Commerce, Ernährung und Umwelt (Technische Universität Hamburg-Harburg),

– Entwicklungsperspektiven des E-Commerce in der Automobilbranche sowie der
Dienstleistungsbranche (WIK-Consult, Bad Honnef),

– E-Commerce im Arzneimittelhandel (Institut für Finanzwissenschaft II der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität, Münster),

– elektronischer Handel mit Videos (Institut für Wirtschaftsinformatik II der Universität
Göttingen),

– E-Commerce in der Elektrizitätswirtschaft und im Wertpapierhandel (Lehrstuhl für In-
formationsbetriebswirtschaftslehre der Universität Karlsruhe),

– E-Commerce im öffentlichen Beschaffungswesen (KPMG, Berlin).

Neben diesen auf ausgewählte Wirtschaftsbereiche ausgerichteten Analysen wurden Quer-
schnittsfragen des E-Commerce aufgegriffen und Themen aus Phase 1 aktualisiert und ver-
tieft.

– Eine querschnittliche – die o. g. Bereiche übergreifende – Betrachtung wurde für zwei
Themenfelder vorgenommen: zur Ökonomie des E-Commerce (Forschungsstelle für
Institutionellen Wandel und Europäische Integration an der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, Wien) und zu den ökologischen Folgen des E-Commerce (Insti-
tut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin, zusammen mit dem Sekre-
tariat für Zukunftsforschung, Gelsenkirchen, und dem Borderstep Institut für Nachhal-
tigkeit und Innovation, Berlin).

– Die bereits in den Einzelanalysen der Branchen und Wirtschaftsbereiche mit unter-
suchten verkehrlichen und ökologischen Fragen des E-Commerce wurden vertieft be-
arbeitet in einem Gutachten zu den Auswirkungen des elektronischen Handels auf Lo-
gistik und Verkehrsleistungen (Fraunhofer Anwendungszentrum für Verkehrslogistik
und Kommunikationstechnik, Nürnberg, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung, Berlin) sowie durch Falluntersuchungen zur Ressourcen-
produktivität von E-Commerce (Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewer-
tung, Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Borderstep Institut für Nachhaltigkeit und
Innovation, Berlin).

– Die Bearbeitung des Themas E-Commerce-Politik wurde fortgeführt mit Untersuchun-
gen zur Rolle der WTO beim grenzüberschreitenden Handel mit elektronischen Dienst-
leistungen (Schweizerisches Institut für Außenwirtschaft und Angewandte Wirtschafts-
forschung an der Universität St. Gallen) und zur Datenlage beim elektronischen Handel
(Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, Vallendar, in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Informatik und Gesellschaft an der Universität Freiburg).

Drucksache 14/10006 – 18 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



– Aktualisiert wurde die allgemeine Bestandsaufnahme zu E-Commerce im B2C-Be-
reich in Deutschland (E-Commerce-Center Handel, Köln).

Der Bericht baut in wesentlichen Teilen auf den Ergebnissen der o. g. Gutachten auf. Die
Verantwortung für die Auswahl, Aufbereitung und Bewertung der umfangreichen Mate-
rialien, ihre Zusammenführung mit weiteren Quellen sowie für die übergreifenden Analy-
sen und für die Vorschläge bezüglich des Forschungsbedarfs und der politischen Hand-
lungsfelder liegt bei der Verfasserin und den Verfassern des vorliegenden Berichtes. 

Allen Gutachterinnen und Gutachtern sei für die Zusammenarbeit gedankt. Besonderer
Dank gilt Gaby Rastätter vom Sekretariat des TAB, die für die Erstellung und Bearbeitung
zahlreicher Abbildungen sowie für das Endlayout verantwortlich zeichnet. Gedankt sei
schließlich Knud Böhle (ITAS) für konstruktive Kommentare zu einer Entwurfsfassung
dieses Berichtes sowie Norbert Winkler, Mannheim, für die Unterstützung bei der Lekto-
rierung des Manuskripts.

Der vorliegende umfangreiche Bericht gliedert sich in drei Teile. Er beginnt mit einem ein-
leitenden Überblick über wesentliche Dimensionen des E-Commerce (Kapitel I). Der
Hauptteil enthält Analysen der Rahmenbedingungen, des Entwicklungsstandes, der Folgen
und Perspektiven des E-Commerce in acht Wirtschaftsbereichen (Kapitel II). Hierauf auf-
bauend wird im abschließenden dritten Teil eine Gesamtbilanz gezogen sowie Vorschläge
zum Forschungs- und Handlungsbedarf formuliert (Kapitel III). 

Eine Begründung für die Durchführung der vergleichenden „Branchenanalyse“ und die
Kriterien für deren Auswahl findet sich in Kapitel I.5.1. Dort werden auch die zentralen,
die Analyse leitenden Fragestellungen entwickelt.
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Die E-Commerce-Revolution findet nicht statt! Die Vo-
raussage, dass das Internet und der elektronische Handel
alle bisherigen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten außer
Kraft setzen würde – Hoffnung für die einen, Befürchtung
für die anderen –, stellte sich als einseitig und falsch he-
raus. „Even on the Web, the old rules still apply“, schreibt
die E-Commerce Times am 3. April 2002 (Regan 2002 c).
Kann man das Thema damit als einen der üblichen
Techno-Hypes wieder abhaken? Keineswegs. Denn das,
was 1993 mit dem ersten Web-Browser Mosaic, 1994 mit
der Gründung des Internetbuchhändlers Amazon, 1995
mit dem Betrieb des Auktionshauses Ebay, 1996 mit dem
elektronischen Zahlungsverfahren für das Internet SET,
1997 mit der ersten Geldkartentransaktion im Internet,
1998 mit dem Handel von Strom über elektronische Bör-
sen, 1999 mit der Musiktauschplattform Napster, 2000
mit dem bisherigen Höchststand des Nemax-Index, 2001
mit dem Online-Betrieb der großen elektronischen Han-
delsplattform für die Automobilindustrie Covisint be-
gann, ist ja keineswegs an einem Endpunkt angelangt. Der
elektronische Handel entwickelt sich weiter: weniger
spektakulär, mit mehr Erfahrung und einem höheren Be-
wusstsein für das wirtschaftlich Notwendige. Der durch
E-Commerce induzierte Umbau der Wirtschaft führt wei-
terhin zu Fragen nach den Potenzialen, den Folgen und
den politischen Handlungserfordernissen, auf die der vor-
liegende Endbericht des TA-Projekts „E-Commerce“ eine
Reihe von Antworten gibt.

1. Begriff, Formen und Akteure 
Manche Verwirrung in der Diskussion zum elektronischen
Handel ließe sich vermeiden, wenn die Begriffe klarer de-
finiert und Abgrenzungen expliziter und präziser vorge-
nommen würden. Im Folgenden ist definiert, was – be-
zogen auf die Zwecksetzungen der vorliegenden Studie –
unter E-Commerce verstanden wird, wie er sich von an-
deren Handelsformen und Phänomenen der Internetöko-
nomie abgrenzt und in welchen Formen er auftritt.

1.1 Abgrenzungen und Definitionen
Der Begriff „E-Commerce“ (oder „elektronischer Han-
del“) wird oft in einem sehr weiten Verständnis verwen-
det. Oft zählt schon das auf einen Verkauf zielende Infor-
mationsangebot im Web zum E-Commerce oder auch die
Unterstützung interner Geschäftsprozesse durch Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. 

Von E-Commerce im Rahmen dieser Studie soll dagegen
immer nur dann gesprochen werden, wenn über ein inter-
aktives elektronisches Medium – z. B. das Internet – zwi-
schen selbstständig handelnden Wirtschaftssubjekten
Transaktionen abgeschlossen werden, die den Tausch von
Gütern gegen Entgelt begründen (vgl. den Textkasten so-
wie Müller-Hagedorn 2000).

Der Handelsprozess wird üblicherweise in eine Reihe von
Phasen aufgeteilt. So kann man wie folgt unterscheiden
(Müller-Hagedorn 2000, S. 52 ff.; Strecker/Weinhardt
2002, S. 56):

– Informations- oder Wissensphase,

– Absichts- oder Verhandlungsphase,

– Abschluss- oder Vereinbarungsphase,

– Abwicklungsphase mit ihren logistischen und finan-
ziellen Komponenten,

– Wartungs- und „After-Sales-Phase“.

Die hier verwendete Definition des elektronischen Han-
dels hebt darauf ab, dass die Handelsvereinbarung (der
Vertragsschluss) über ein interaktives elektronisches Me-
dium (z. B. WWW) erfolgt. Dagegen muss die Bezahlung
nicht ebenfalls elektronisch über dieses Medium abge-
wickelt werden, sondern es können auch herkömmliche
Zahlungsverfahren (z. B. per Rechnung und Überwei-
sung) genutzt werden. Die elektronische Abwicklung der
Auslieferung (Logistik) ist nur bei digitalen Gütern mög-
lich (z. B. Software, Musik, Informationen, Fahrkarten,
Briefmarken etc.). Bei allen gegenständlichen Gütern
muss die Auslieferung über Paketversender oder andere
Logistikdienstleister erfolgen.1

1.2 Marktteilnehmer, Akteure, Funktionen
Eine weitere wichtige Abgrenzung betrifft die Marktteil-
nehmer des elektronischen Handels. Hier werden übli-
cherweise Unternehmen („business“), Privatpersonen
(„consumer“) und die öffentliche Hand („government“)
unterschieden. Da jede dieser drei Gruppen prinzipiell so-
wohl als Anbieter als auch als Abnehmer fungieren kann,
ergeben sich neun Kombinationen (Sacher et al. 1997,
S. 21). Davon werden in diesem Bericht allerdings nur die
vier wichtigsten betrachtet:

– der Handel zwischen Unternehmen (Business-to-
Business oder B2B),

– der Handel zwischen Unternehmen und den Privat-
haushalten (Business-to-Consumer oder B2C)2,
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1 Zum Bedarf an elektronischen Zahlungssystemen im E-Commerce
vgl. z. B. Böhle/Riehm (1998); zur Logistik als Innovationsbedin-
gung des E-Commerce TAB (2001b).

2 „Consumer“ wird hier als Privathaushalt oder Privatkonsument in
erster Linie nach dem rechtlich-wirtschaftlichen Status – im Gegen-
satz zum Unternehmen – aufgefasst. Der Privathaushalt ist zwar in
der Wertschöpfungsstufe auch immer Endkonsument, aber das Kri-
terium des Endverbrauchs trifft bei Verbrauchsgütern auch auf den
Unternehmenskunden zu und kann deshalb nicht als wesentliches
Kriterium für die Abgrenzung des B2C-E-Commerce herangezogen
werden.



– der Handel zwischen Unternehmen und der öffent-
lichen Hand (Business-to-Government oder B2G)
und

– der Handel zwischen Privatpersonen (Consumer-to-
Consumer oder C2C).

Um die Vielfalt der Formen des elektronischen Handels
erfassen zu können, reicht diese grobe Unterscheidung
jedoch nicht aus. Entlang der Wertschöpfungskette des
Handels sind der Hersteller, der Großhändler, der Einzel-
händler und der Privatkonsument zu unterscheiden. In
der Regel ist typisch für alle diese Akteure, dass sie so-
wohl in der Rolle des Anbieters als auch des Abnehmers
auftreten, sodass E-Commerce sowohl auf der Beschaf-
fungsseite als auch auf der Vertriebsseite eingesetzt wird.
Dies gilt in einem gewissen Umfang – befördert durch
den elektronischen Handel – auch für den privaten End-
konsumenten.

Obwohl Hersteller auch bisher schon ohne Einschaltung
einer Handelsstufe direkt an Kunden verkauft haben, ist
eine der spannenden Fragen des E-Commerce, ob diese
Form des Direktverkaufs mit der Etablierung des elektro-
nischen Handels zunimmt (These von der „Disinterme-
diation“, Orwat 2001). Von ähnlichem Interesse ist die
Frage nach der zukünftigen Rolle des Großhandels, der
bisher im Wesentlichen die Aufgabe der Aggregation von
Produkten mehrerer Hersteller für den Einzelhandel und
der effizienten, gebündelten Verteilung inne hatte. E-Com-
merce könnte einerseits den Großhandel bei einer ver-

stärkten Direktbelieferung vom Hersteller an den Einzel-
handel bzw. an den privaten oder geschäftlichen Endkun-
den überflüssig machen. Andererseits spricht die hohe 
Logistikkompetenz – sowohl im Versand-, aber auch im
EDV-Bereich – dafür, dass der Großhandel über die Mög-
lichkeiten des elektronischen Handels selbst im Vertrieb
an die Endkunden aktiv wird.3 Der Einzelhandel kann
durch E-Commerce die Güterbeschaffung optimieren und
seine Vertriebskanäle um das Internet erweitern. Wie weit
im Einzelhandel der stationäre Vertriebszweig durch elek-
tronische Vertriebsformen bzw. durch Direktverkauf von
Herstellern oder durch den Großhandel bedroht werden,
ist eine der kritischen Fragen nach dem Struktur- und
Funktionswandel des Handels. Für den Endkonsumenten,
egal ob Unternehmens- oder Privatkunde, bietet der elek-
tronische Handel verbesserte Chancen, bequemer und
zielgenauer an Produkte und Dienstleistungen zu gelan-
gen, und Produkte, die er nicht mehr benötigt, zu verkau-
fen. Der Endkonsument tritt dann als (Wieder-)Verkäufer
auf. Insbesondere für Privatkunden – man denke an das
Internetauktionshaus Ebay – hat sich hier ein neues „Ge-
schäftsfeld“ eröffnet.

Durch die Möglichkeiten der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien wurden insbesondere drei Be-
triebsformen besonders gefördert:
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E-Business (elektronischer Geschäftsverkehr) umfasst sowohl Transaktionen innerhalb von Unternehmen und Un-
ternehmenskooperationen als auch auf öffentlichen Märkten. Es wird darunter jede Art von wirtschaftlicher Tätig-
keit auf der Basis computergestützter Netzwerke verstanden. 

E-Commerce (elektronischer Handel) ist ein Teilbereich des E-Business. E-Commerce umfasst diejenigen Trans-
aktionen auf einem Markt, durch die der Austausch von wirtschaftlichen Gütern gegen Entgelt begründet wird und
bei denen nicht nur das Angebot elektronisch offeriert, sondern auch die Bestellung (bzw. die Inanspruchnahme)
elektronisch unter Verwendung interaktiver Medien ohne Medienbruch erfolgt. 

Nach der Art der genutzten Medien kann man des Weiteren unterscheiden:

– I-Commerce (Internethandel) bezeichnet den Teilbereich des E-Commerce, der sich des Internets als compu-
tergestütztes Netzwerk bedient.

– Ein anderer bedeutender Teil des elektronischen Handels zwischen Unternehmen wird über spezielle, pro-
prietäre Netzwerke für den kommerziellen Datenaustausch nach dem EDI-Standard abgewickelt.

– M-Commerce (mobiler, elektronischer Handel) bezeichnet den Bereich des E-Commerce, der mit Unterstüt-
zung von Mobilfunkgeräten oder anderen mobilen Endgeräten ortsunabhängig über computergestützte, inter-
aktive Netzwerke abgewickelt wird.

– TV-Shopping (fernsehgestützter Handel) bezeichnet jene Form des Vertriebs von Gütern, bei der die Waren über
ein Fernsehgerät angeboten werden. Das traditionelle TV-Shopping (auch „Home-Shopping“), bei dem die Be-
stellung über das Telefon erfolgt, zählt nicht zum E-Commerce, da das Element der ohne Medienbruch vollzo-
genen Interaktivität fehlt. Erst beim interaktiven digitalen Fernsehen mit Rückkanal wird das TV-Shopping zu
einem Segment des elektronischen Handels.

Quelle: E-Commerce-Center Handel 2001; Kaapke et al. 2000; TAB 2001a

3 Die besondere Stärke des Großhandels im E-Commerce wurde z. B.
für den Buchhandel nachgewiesen (Orwat et al. 2001).



Zum einen ist dies der Handel ohne eigenes Ladenge-
schäft, teilweise sogar ohne eigenes Lager, den es bisher
zwar auch schon als Versandhandel gegeben hat, der nun
aber als reiner Internethändler ein völlig neues Profil ge-
winnt. Das Paradebeispiel hierfür ist der ursprüngliche
Online-Buchhändler Amazon, der sich zum virtuellen
Kaufhaus entwickelt hat. 

Zum Zweiten ist das Gegenmodell zum reinen Online-
Händler der Händler, der die verschiedensten Vertriebs-
kanäle (Ladengeschäft, Katalog, Telefon, Internet etc.)
parallel nutzt (Multichannel-Strategie). 

Schließlich treten reine Handelsvermittler auf, die selbst
über keine Ware verfügen, keine direkten Handelsge-
schäfte abschließen, sondern „nur“ Anbieter und Abneh-
mer über ihre elektronische Plattform zusammenbringen
(so genannte „market maker“). Das schon erwähnte Un-
ternehmen Ebay, eine der erfolgreichsten Neugründungen
der Internetökonomie, ist ein solches Beispiel. Aber auch
die Vielzahl der elektronischen Marktplätze und elektro-
nischen Börsen im B2B-Segment des elektronischen
Handels zählen in der Regel zu diesem Handelstypus.
Diese Maklerunternehmen erzielen in erster Linie Ein-
nahmen aus Verkaufsprovisionen.

1.3 Handelsformen
Das im Vergleich zum B2C-Segment des elektronischen
Handels umfassendere und vielgestaltigere Segment ist
der B2B-E-Commerce. Betrachtet man die Güter, dann
lässt sich der B2B-Bereich grob unterscheiden in den
Handel mit Gütern, die direkt verbraucht werden (z. B. die
so genannten Verbrauchs- oder C-Güter, wie Büromate-
rial, „B2B end-use“) und den Handel mit Gütern, die in
die Produktion einfließen (Rohstoffe, Baugruppen etc.,
„B2B process-use“) (Lamborghini et al. 2000, S. 29).

Nach den Handelsformen kann man die folgenden Typen
unterscheiden (Bock et al. 2000, S. 10 ff.):

– Bei verkaufsorientierten Systemen („sell-side e-com-
merce“) steht die Erweiterung der Vertriebskanäle, die
Reduzierung der Vertriebskosten, die Stärkung der ei-
genen Marke und die Ausweitung des Kundenspek-
trums im Vordergrund des Interesses des anbietenden
Unternehmens. Für den Käufer sind solche Systeme
immer dann von Nachteil, wenn er mehrere solcher
elektronischer Verkaufsangebote aufsuchen muss, um
das geeignete Produkt oder die besten Preiskonditio-
nen zu finden. 

– Bei beschaffungsorientierten Systemen („buy-side 
e-commerce“ oder „electronic procurement“, vgl. auch
Kapitel II.8) richten die Unternehmen eine einheit-
liche elektronische Schnittstelle zu ihren Lieferanten
ein (oder bedienen sich für diese Aufgabe eines ent-
sprechenden Dienstleisters). Die zielt in erster Linie
auf die Senkung der Kosten für die Abwicklung des
Einkaufs, die Beschleunigung der Beschaffung und
die Reduzierung der Beschaffungskosten. Der Auf-
wand zur Abstimmung der Verkaufs- und Beschaf-
fungssysteme bei Lieferanten und Bestellern darf da-
bei jedoch nicht unterschätzt werden. 

– Sowohl die verkaufs- als auch die beschaffungsorien-
tierten Systeme sind einseitig auf ein Unternehmen, das
als Verkäufer oder Einkäufer auftritt, ausgerichtet. Elek-
tronische Marktplätze dagegen vernetzen mehrere An-
bieter und Abnehmer auf einer elektronischen Verkaufs-
und Beschaffungsplattform (Abbildung 1). Hierbei wer-
den horizontale und vertikale Marktplätze unterschie-
den. Während horizontale Marktplätze auf branchen-
übergreifende Prozesse und Funktionen ausgerichtet
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Abbildung 1

Schema eines B2B-Marktplatzes
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Quelle: Bock et al. 2000, S. 10 ff.



sind (z. B. Beschaffung von Verbrauchsartikeln), wen-
den sich vertikale Marktplätze an einen bestimmten
Wirtschaftsbereich (z. B. Chemiebranche, Automobil-
industrie, Logistikunternehmen).

– Anspruchsvolle Lösungen integrieren die Verkaufs-
und Beschaffungssysteme in die jeweiligen ERP- und
SCM-Systeme („enterprise resource planning“, „sup-
ply chain management“). Dadurch können weitere Ef-
fizienzgewinne erzielt und die verschiedenen betrieb-
lichen Systeme unternehmensübergreifend vernetzt
werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von
„collaborative commerce“ (Monse/Gatzke 2002). Die
damit erreichte Transparenz unternehmensinterner
Daten und Prozesse weist jedoch für solche Systeme
sowohl Vor- als auch Nachteile auf. Nur dadurch kann
zwar der Automatisierungsgrad erhöht werden; aber
nicht jedes Unternehmen will und wird diese Offen-
heit nach außen akzeptieren. Darüber hinaus sind die
Entwicklungs- und Anpassungsanforderungen für die
unternehmensübergreifende Integration der betriebli-
chen Systeme enorm, sodass kurzfristige Erfolge
kaum zu erwarten sind.

In den jeweiligen E-Commerce-Systemen können nun
unterschiedliche Arten der Transaktionsabwicklung zum
Tragen kommen. Dabei geht es in erster Linie um die In-
formationspräsentation von Angebot und Nachfrage, die
Mechanismen der Preisfindung, generell um den Grad der
Automatisierung des Handelsprozesses:

– Bei katalogbasierten Systemen werden gut beschreib-
bare (eben katalogisierbare) und mit einem festen
Preis versehene Güter angeboten. Auf elektronischen
Marktplätzen integrieren die Marktplatzbetreiber die
Kataloge unterschiedlicher Hersteller. Katalogba-
sierte Systeme sind anbieter- und verkaufsorientiert. 

– Auf elektronischen „Schwarzen Brettern“ (oder „bul-
letin boards“, „pin boards“) können sowohl Angebote
als auch Nachfragen öffentlich ausgeschrieben werden.
Sie eignen sich zudem für wenig standardisierte oder
sehr spezielle Kaufangebote oder Kaufwünsche. Sie
unterstützen oft nur die Informations- oder Anbah-
nungsphase eines Handels, während dann die Verhand-
lungs- und Vereinbarungsphase bilateral und eventuell
auch außerhalb des elektronischen Systems erfolgt. Es
sind relativ einfache Systeme, die deshalb auch kos-
tengünstig zu entwickeln sind, aber nur einen einge-
schränkten Produktivitätsgewinn im Transaktionsab-
lauf erwarten lassen.

– Eine höhere Stufe der Automatisierung wird mit com-
putergestützten Börsensystemen erreicht. Angebot und
Nachfrage werden hierbei automatisch zusammenge-
führt (deshalb auch „exchange“ oder „matching sys-
tems“), was allerdings standardisierte Produktbe-
schreibungen voraussetzt.

– Auktionen eignen sich besonders gut für die Phase der
Preisfindung und lassen sich computerunterstützt be-
sonders gut realisieren. Es existiert eine Vielzahl unter-
schiedlicher Auktionsverfahren. Bei der „englischen“

Auktion erhält das höchste Gebot den Zuschlag. Bei
„holländischen“ Auktionen fällt der Preis in festgeleg-
ten Intervallen. Wer hier zuerst mit einem Preis ein-
verstanden ist, erhält den Zuschlag. Bei „reverse auc-
tions“ (z. B. bei Beschaffungsauktionen) schreibt ein
Unternehmen ein Kaufangebot zu einem Höchstpreis
aus, und die Anbieter unterbieten sich, solange bis kein
neues niedrigeres Angebot mehr erfolgt. Auktionen
können vollständig offen abgewickelt werden – die
Identität der Teilnehmer und die jeweiligen Gebote
sind allen bekannt – oder auch vollständig anonym,
bzw. in jeder Kombination zwischen diesen Extremen. 

Das B2C-Segment des elektronischen Handels ist im We-
sentlichen durch das Angebot elektronischer Warenkataloge
geprägt (katalogbasierter E-Commerce), aus denen der
Kunde seine Waren aussucht und zum Festpreis bestellt. Für
den Kunden ist es dabei unbedeutend, ob der E-Commerce-
Händler nur als Vermittler auftritt oder selbst die Ware 
verkauft. Lediglich in Randbereichen des B2C-E-Com-
merce spielen Handelsformen eine Rolle, bei denen die
Preise bilateral oder auch in Form von Auktionen ausge-
handelt werden. Dies ist in erster Linie beim Verkauf 
gebrauchter Güter, bei speziellen Verkaufsaktionen neu-
wertiger Güter über Auktionen oder beim so genannten
„Power-Shopping“ der Fall, bei dem über die Bündelung
der Nachfrage versucht wird, Preisnachlässe beim Anbie-
ter zu erreichen.

Schließlich gibt es sowohl im B2B- wie im B2C-Sektor
eine weitere besondere Form des E-Commerce: der Han-
del mit digitalen Gütern. Er zeichnet sich dadurch aus,
dass nicht nur die Bestell-, sondern auch die Ausliefe-
rungsphase elektronisch abgewickelt wird. Wenn dieses
Segment im Vergleich zum „unvollständigen“ elektroni-
schen Handel mit gegenständlichen Gütern auch noch re-
lativ klein ist, so bildet es doch eines, das potenziell die
größten Strukturveränderungen auslösen und weit aus-
greifende Wirkungen zeitigen wird.

1.4 Kommunikationsinfrastruktur 
für den E-Commerce

Der elektronische Handel findet heute überwiegend über
das Internet und über spezielle Kommunikationsnetz-
werke, die für den Austausch von Daten nach dem EDI-
Standard eingerichtet sind, statt.4 Dabei dominiert im
B2B-Bereich der EDI-gestützte Handel, insbesondere
zwischen großen Unternehmen und ihren Zulieferern. Mit
EDI gibt es Erfahrungen seit mehr als 20 Jahren. Nach
Schätzungen von IDC verteilt sich das Handelsvolumen
im B2B-Sektor zwischen EDI- und Internethandel auf
vier zu eins (Monse/Gatzke 2002).

Im B2C-Sektor dominieren das Internet auf Basis des Te-
lefonfestnetzes als Kommunikationsplattform und der PC
mit browserbasierter Software als Endgerät. Als alterna-
tive Kommunikationsinfrastrukturen kommen auch die
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4 Electronic Data Interchange, ISO-Norm zum elektronischen Aus-
tausch von Daten zwischen verschiedenen Unternehmen.



mobilen Kommunikationsnetzwerke und das interaktive
Fernsehen infrage. Nach Experteneinschätzungen wird
das Internet jedoch in einer mittleren Zeitspanne bis 2010
die dominierende Infrastruktur für den E-Commerce blei-
ben. Hinsichtlich spezieller Anwendungen werden auch
der Mobilfunk (mobile und raumbezogene Dienste) und
die digitale, interaktive Rundfunkinfrastruktur (breitban-
dige Mediendienste) eine gewisse Bedeutung erlangen.
Insbesondere für den Zugang zum Internet werden neben
PC und Festnetz weitere Varianten an Bedeutung gewin-
nen: mobile Endgeräte und mobile Kommunikationsdiens-
te sowie das Fernsehgerät am Breitbandkabelnetz mit
Rückkanal (TAB 2002a). 

2. Datenlage 
In Zeiten rapiden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Wandels sind die Anforderungen an eine aktuelle und ver-
lässliche Beschreibung dieses Wandels durch Indikatoren
und Daten besonders hoch – und besonders schwer zu er-
füllen. Die amtliche Statistik in Deutschland hat in Bezug
auf den E-Commerce relativ wenig vorzuweisen. Zahlen
zum B2B- oder B2C-E-Commerce kann sie nicht liefern
(Schnorr-Bäcker 2001). Das liegt nicht nur daran, dass in
Deutschland amtliche Erhebungen nur durch ein Gesetz
initiiert werden können, sondern auch an einer Fülle von
inhaltlichen und methodischen Problemen, auf die im Fol-
genden eingegangen wird (Schoder/Janetzko 2002).

2.1 Definitions- und Methodenprobleme
Da gibt es zunächst das Definitions-, Operationalisie-
rungs- und Abgrenzungsproblem des elektronischen Han-
dels. Da die neue und die alte Ökonomie nicht strikt von
einander getrennt sind, ist es z. B. schwierig zu entschei-
den, wie ein Kauf im Ladengeschäft, der aufgrund einer
Recherche im Web erfolgt, zuzurechnen ist. So „operatio-
nalisierte“ z. B. der Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels für seine Erhebung der Online-Buchumsätze den elek-
tronischen Handel relativ vage als „alle Bestellungen via
elektronischem Bestellformular plus alle anderen, durch
das Internetangebot generierten Umsätze“. Diese weite De-
finition wirft allerdings kaum lösbare Zurechnungspro-
bleme auf (Riehm et al. 2001, S. 73). Die Schwierigkeit be-
steht auch darin, den Begriff jeweils dynamisch an die
sich verändernde Umwelt anzupassen (so stand bisher 
E-Commerce über das Internet im Vordergrund, in Zukunft
wird auch der Mobilfunk als Zugangsnetz eine stärkere
Bedeutung gewinnen), gleichzeitig aber auch Vergleiche
über mehrere Jahre zu ermöglichen (Zeitreihen).

Üblicherweise wird in E-Commerce-Erhebungen nach
dem wertmäßigen Volumen des elektronischen Handels
gefragt. Genauso interessant ist die Anzahl der E-Com-
merce-Transaktionen, da nur so erkennbar wird, ob z. B.
ein hoher E-Commerce-Umsatz nur auf ganz wenigen
hochpreisigen Transaktionen beruht, während die Mehr-
zahl der Handelstransaktionen konventionell erfolgt. Die
Anzahl der Transaktionen ist auch ein Indikator dafür, wie
stark der elektronische Handel sich im Alltag der Konsu-
menten etabliert hat. Denn es macht einen Unterschied, ob
etwa täglich online eingekauft wird oder nur wenige Mal

pro Jahr. Aber auch die Bestimmung des Wertes einer
Transaktion wird nicht immer einheitlich vorgenommen.
Neben der vielleicht weniger entscheidenden Frage, ob
Verpackungs- und Versandgebühren in den E-Commerce-
Umsatz mit einzurechnen seien, hat auf die Wertermitt-
lung des E-Commerce eine erhebliche Auswirkung, ob
z. B. beim Wertpapierhandel, beim Verkauf von Reisen
und ähnlichen hochpreisigen Gütern der Bruttoumsatz
(also der gesamte Warenwert) oder nur die Vermittlungs-
gebühr (Nettoumsatz) erfasst wird (Schoder/Janetzko
2002, S. 12 f.).5

Kontrovers wird die Frage diskutiert, ob eine eigenständige
E-Commerce-Statistik etabliert oder ob bestehende statisti-
sche Erhebungen um E-Commerce-relevante Aspekte er-
gänzt werden sollten. Bei der Integration in bestehende Er-
hebungen tritt typischerweise das Problem auf, dass die
herkömmlichen Abgrenzungen der Wirtschaftsbereiche
die neuen Phänomene oft nur sehr ungenügend abbilden.
So hat sich das ursprünglich als reiner Online-Buchhänd-
ler auftretende Unternehmen Amazon nicht nur in weni-
gen Jahren zum umfassenden virtuellen Kaufhaus ent-
wickelt, sondern ist mittlerweile auch ein bedeutender
E-Commerce-Dienstleister im Bereich der Software und
Logistik für andere E-Commerce-Unternehmen.6 Eine
Einordnung der Umsätze in die Kategorien Buchhandel,
Kaufhaus, Softwaredienstleister oder „Internetwirtschaft“
wirft jeweils eigene Probleme auf. Auf der anderen Seite
wird die Etablierung immer neuer Statistiken auch als Be-
lastung empfunden – gerade wenn es um Phänomene
geht, die momentan gesamtwirtschaftlich nur eine margi-
nale Rolle spielen und die möglicherweise in wenigen
Jahren gar nicht mehr das heutige Interesse auf sich zie-
hen. Man erinnere sich an den Multimedia-Hype Mitte der
90er-Jahre (Riehm/Wingert 1995), wo die Forderung
nach einer „Multimedia-Statistik“ ebenfalls allenthalben
erhoben wurde. 

Was den Umfang oder die Abdeckung einer Statistik zum
elektronischen Handel angeht, hat sich insbesondere im
Kontext der OECD ein Modell etabliert, das Indikatoren
der Bereitschaft, der Intensität und der Wirkung unter-
scheidet (Schoder/Janetzko 2002, S. 43 f.). Während bei
den Bereitschaftsindikatoren die Voraussetzungen für den
E-Commerce abgebildet werden sollen – PC-Nutzung, In-
ternetzugang etc. – und bei den Indikatoren der Intensität
der Umfang des elektronischen Handels in seinen unter-
schiedlichen Ausprägungen erfasst wird, geht es bei den
Wirkungen um Produktivitätseffekte, Folgen für die
Arbeitsplätze, Auswirkungen auf Verkehr und Logistik
etc. Dies ist ein Bereich, der in (amtlichen) Erhebungen
bisher noch überhaupt nicht einbezogen wurde und unter
methodischen Gesichtspunkten besondere Ansprüche
stellt.
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5 Bei den beiden großen amerikanischen Reisehändlern im Internet
Expedia und Travelocity beträgt z. B. das Verhältnis zwischen Brut-
toumsatz (total bookings) und Nettoeinnahmen (net income) in etwa
145 bzw. 128 zu 1 (Vigoroso 2002a).

6 Amazon erwirtschaftete im Jahr 2001 immerhin ein Fünftel seines
Umsatzes mit Dienstleistungen im Bereich Software und Logistik
(Regan 2002a).



Als Erhebungseinheit kommt das Wirtschaftsunterneh-
men und der Privathaushalt infrage. Aufwendiger und
präziser sind transaktionsbezogene Erhebungen, in denen
jeder einzelne Verkaufs- oder Kaufakt nach bestimmten
Aspekten erfasst wird (elektronische Bestellung, elektro-
nische Bezahlung, direkte Auslieferung, Höhe des Kauf-
werts etc.).

2.2 E-Commerce-Statistik in Deutschland 
und anderen Ländern

Länder wie die USA, Kanada oder Australien gelten als
Pioniere in der Auseinandersetzung mit den Problemen
der E-Commerce-Statistik und in der Etablierung eigen-
ständiger Datenerfassungsaktivitäten. So wird in den
USA seit dem vierten Quartal 1999 in Unternehmensbefra-
gungen vierteljährlich der Anteil des elektronischen Han-
dels am gesamten Einzelhandel durch das U. S. Census Bu-
reau im Rahmen des E-Stats-Programms erhoben.
Außerdem wird jährlich ein so genannter „Multi-sector Re-
port“ zum E-Commerce erstellt, in dem die E-Commerce-
Umsätze in der Fertigungsindustrie, im Großhandel, im
Einzelhandel und in ausgewählten Dienstleistungsberei-
chen erfasst werden. Der aktuelle zweite Bericht dieser Art
vom März 2002 bereitet Daten aus den Jahren 1999 und
2000 auf (U.S. Census Bureau 2002, s. a. Kapitel I.3.2).

In Kanada werden von der amtlichen Statistik Erhebun-
gen zum elektronischen Handel bei Unternehmen und bei
Privathaushalten durchgeführt. Damit können die eher an-
gebots- und verkaufsorientierten Daten aus den Unter-
nehmenserhebungen mit den nachfrage- und einkaufsori-
entierten Daten aus den Haushaltserhebungen verglichen
werden. In Australien wurde bereits 1997 das National
Office for the Information Economy (NOIE) gegründet.
Seit Mai 2000 wurden fünf Berichte unter dem Titel „The
current state of play“ veröffentlicht, die die Informations-
ökonomie Australiens abbilden. Der jüngste Bericht vom
April 2002 enthält einen „NOIE Index“, in den 23 statis-
tische Indikatoren zur Informationsökonomie eingehen,
mittels dessen eine Rangfolge von 14 Ländern aufgestellt
wird (NOIE 2002). Damit verfolgt Australien einen ex-
pliziten Ansatz des Ländervergleichs („benchmarking“).

Unter den internationalen Organisationen spielt die
OECD eine maßgebliche Rolle. Sie liefert seit 1997
Beiträge zum „benchmarking“ im E-Commerce, die prä-
gend für die Bemühung einiger ihrer Mitgliedstaaten auf
diesem Gebiet wurden (Schoder/Janetzko 2002, S. 39 ff.).
Die „Voorburg-Gruppe“ ist eine Arbeitsgruppe der UN,
die 1987 gegründet wurde und sich mit dem Thema
Dienstleistungsstatistik beschäftigt. Sie hat einen Modell-
fragebogen – in enger Abstimmung mit der OECD und Eu-
rostat – zum Gebrauch von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien entwickelt, in dem auch Aspekte des
elektronischen Handels mit aufgenommen wurden. Bei
Eurostat selbst wurde eine Piloterhebung bei Unterneh-
men zum elektronischen Handel vorbereitet, an der sich
13 EU-Staaten im Jahr 2001 beteiligten. Die Ergebnisse
liegen nun vor (Deiss 2002).

Bei der Diskussion um den richtigen Weg für die Etablie-
rung von Datenerhebungsverfahren zum elektronischen

Handel in den relevanten internationalen Gremien sowie
bei der Durchführung nationaler Studien könnten die Ver-
treter der amtlichen Statistik Deutschlands eine weitaus
aktivere Rolle spielen als man dies bisher beobachten
konnte (Schoder/Janetzko 2002, S. 5). Der entscheidende
Engpassfaktor zur Abschätzung der Potenziale und Fol-
gen des elektronischen Handels läge in fehlenden Daten
und regelmäßigen Erhebungen aussagekräftiger Statisti-
ken (Preissl et al. 2000, S. 64).

3. B2B-E-Commerce
Eine Darstellung des Stands des elektronischen Handels
zwischen Unternehmen steht vor weit größeren Proble-
men als eine Darstellung des elektronischen Handels zwi-
schen Unternehmen und privaten Endkunden. Die Vielfalt
der Produkte und Branchen, die verschiedenen Technolo-
gien und unterschiedlichen Handelsformen sowie die
schwierige Datenlage machen die Bestandsaufnahme und
Analyse noch weitaus schwieriger als im B2C-Sektor des
E-Commerce. Umso wichtiger ist es, pauschale Einschät-
zungen und nicht überprüfbare Angaben zu vermeiden
und die verwendeten Datengrundlagen sorgfältig auszu-
wählen und offen zu legen. 

Im Wesentlichen sind es zwei Quellen, die im Folgenden
herangezogen werden. Zum einen, vornehmlich die deut-
sche Situation betreffend, die Studie von Empirica im
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie „Stand und Entwicklungsperspektiven des
elektronischen Geschäftsverkehrs“, zum anderen, die 
Situation in den USA widerspiegelnd, der „E-commerce
Multi-sector Report“ des Department of Commerce.

3.1 B2B-E-Commerce in Deutschland 
und im internationalen Vergleich

Während 1999 noch weniger als die Hälfte der deutschen
Unternehmen im Internet selbst präsent waren, stieg de-
ren Anteil im Jahr 2001 auf 62 % und erreichte damit nach
Finnland (69 %) den zweiten Platz, vor den USA (54 %),
Großbritannien (51 %) und Italien (32 %). Vertriebliche
Aktivitäten im Internet werden von jedem fünften Betrieb
in Deutschland durchgeführt. Welchen Anteil an allen ver-
trieblichen Umsätzen dieser Internetvertrieb hat, ergibt
sich nicht aus der Empirica-Studie. Es wird nur gesagt,
dass 38 % der Betriebe mit Internetvertrieb bzw. 7,6 % aller
Betriebe mindestens 5 % ihrer Verkäufe über das Internet
mit Geschäftskunden tätigen. Auch hier steht Deutschland
im Vergleich mit den vier anderen Ländern an der Spitze
(Abbildung 2).

Der Anteil der Betriebe, die im Internet selbst Bestellungen
vornehmen (Online-Beschaffung), ist höher als der Anteil
derjenigen, die im Internet verkaufen. Er stieg in Deutsch-
land seit 1999 von 26 % auf 49 % und hat sich damit fast
verdoppelt. Damit erreichte Deutschland innerhalb der un-
tersuchten Länder erneut eine Spitzenposition nach den
USA. 21,1 % der Betriebe in Deutschland kaufen mindes-
tens 5 % ihrer Wartungs-, Reparatur- und Verbrauchsmate-
rialien auf diesem Weg (Abbildung 3, Seite 28).

Betrachtet man den Einfluss der Betriebsgrößenklassen
auf die E-Commerce-Nutzung der Unternehmen, dann
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Methodische Angaben zur Empirica-Studie und zum E-commerce Multi-sector Report

Empirica-Studie

Die Datenerhebung basiert auf einer Zufallsstichprobe nicht landwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland, Finn-
land, Großbritannien, Italien und den USA. Die Stichprobe bestand aus jeweils 500 Unternehmen pro Land (Finn-
land: 300). Als Zielpersonen wurden solche ausgewählt, die maßgeblich an unternehmerischen Entscheidungen
über informationstechnische Belange mitwirken. Diese wurden von geschulten Interviewern computerunterstützt
über das Telefon befragt. Die Befragung wurde im Juli 2001 durchgeführt und stellt die Aktualisierung einer fast
identischen Untersuchung aus dem Jahr 1999 dar (Empirica 2001).7

E-commerce Multi-sector Report

In diesem für das Jahr 2000 zum zweiten Mal veröffentlichten Bericht werden Daten aus vier unterschiedlichen Er-
hebungen, die um Aspekte des E-Commerce ergänzt wurde, zusammengefasst. Es sind dies die Fertigungsindus-
trie, der Großhandel, der Einzelhandel und ausgewählte Dienstleistungsbranchen. Damit werden ca. 70 % der wirt-
schaftlichen Aktivitäten der USA abgedeckt. Nicht einbezogen sind der Bereich der Landwirtschaft, des Bergbaus,
der Bauwirtschaft, der Versorgungswirtschaft, ein Teil des Großhandels und ungefähr ein Drittel der Dienstleis-
tungswirtschaft. Die Daten basieren auf amtlichen Erhebungen des Census Bureau des Department of Commerce
bei insgesamt über 125 000 amerikanischen Unternehmen (U.S. Census Bureau 2002).

Abbildung 2

Anteil der Betriebe mit Internetvertrieb und deren Intensität im Jahr 2001
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7 Eine von Eurostat koordinierte Befragung der statistischen Ämter der EU-Mitgliedstaaten bei Unternehmen zur Internetnutzung, insbesondere
zum Verkauf und zur Beschaffung über das Internet, zeigt für Deutschland in den Größenordnungen und den Hauptergebnissen ähnliche Ergeb-
nisse wie die Empirica-Studie (Deiss 2002).

Legende: Internetvertrieb: Anteil der Unternehmen an allen Unternehmen, welche vertriebliche Aktivitäten im Internet durchführen. Intensität: An-
teil der Unternehmen an allen Unternehmen mit einem Anteil des Internetvertriebs von mindestens 5 %.

Quelle: Empirica (2001, S. 38 f.) und eigene Berechnungen



zeigt sich ein solcher bei der Beschaffung und weniger bei
den Vertriebsaktivitäten. Als Vertriebsmedium nutzen das
Internet zwischen 17 und 27 % der Betriebe in den fünf
unterschiedenen Betriebsgrößenklassen (von „bis 9“ bis
„500 und mehr Beschäftigten“). Bei der Beschaffung über
das Internet spielt die Betriebsgröße dagegen eine größere
Rolle. Die Kleinbetriebe mit bis zu neun Beschäftigten
nutzen das Internet nur zu 34,6 % für die Beschaffung,
während Betriebe über 50 Beschäftigte zu mehr als 50 %
das Internet für Beschaffungszwecke nutzen.

3.2 B2B-E-Commerce in den USA
Nach den Ergebnissen des amerikanischen „E-commerce
Multi-sector Report“ (U.S. Census Bureau 2002) für das
Jahr 2000 lag der E-Commerce-Anteil am gesamten Han-
del in der Fertigungsindustrie (manufacturing) bei
18,4 %, im Großhandel bei 7,7 %, im Einzelhandel bei
0,9 % und in ausgewählten Dienstleistungsindustrien bei
0,8 %. Akzeptiert man die vereinfachten Annahmen der
Autoren der Studie, dass die beiden ersten Sektoren über-
wiegend zum B2B-E-Commerce zu zählen sind und die
beiden restlichen Sektoren zum B2C-E-Commerce, dann
ergibt sich ein B2B-Anteil am gesamten E-Commerce
von 94 %. 

Im B2B-Sektor dominiert die Abwicklung des elektroni-
schen Handels über EDI (der in der Empirica-Studie nicht
erfasst wurde). Dies zeigen die Zahlen für den Großhan-
delsbereich, wo danach gesondert gefragt wurde: 88 %
des elektronischen Großhandels erfolgen über EDI.

Vergleicht man die Werte für 1999 aus dem ersten „E-com-
merce Multi-sector Report“ mit den Werten für das Jahr
2000 aus dem zweiten Report, dann zeigen sich im Ver-
gleich zur Boomphase des E-Commerce nur moderate
Wachstumsraten. In der Fertigungsindustrie stieg das 
E-Commerce-Volumen binnen Jahresfrist um 7 % und im
Großhandel um 17 %.

Betrachtet man einzelne Branchen der Fertigungsindus-
trie ist mit 46,1 % E-Commerce an allen Verkäufen die
Fahrzeugindustrie führend, gefolgt von der Getränke- und
Tabakindustrie mit 38,3 % und der Elektroindustrie mit
24 %. Im Großhandel steht auf Platz eins mit 39,6 % der
Arzneimittel- und Drogeriegroßhandel, gefolgt vom Kraft-
fahrzeuggroßhandel mit 20 % und dem Computergroßhan-
del mit 11 %.

3.3 Elektronische Marktplätze
Die Bedeutung elektronischer Marktplätze für den B2B-
E-Commerce ist unumstritten, wenn auch der B2B-E-
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Abbildung 3

Anteil der Betriebe mit Internetbeschaffung und dessen Intensität im Jahr 2001
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Legende: Internetbeschaffung: Anteil der Unternehmen an allen Unternehmen, die im Internet selbst Bestellungen vornehmen. Intensität: Anteil der
Unternehmen an allen Unternehmen, die mindestens 5 % ihrer Wartungs-, Reparatur- und Verbrauchsmaterialien über das Internet beschaffen.

Quelle: Empirica (2001, S. 40 f.) und eigene Berechnungen



Commerce sich keineswegs auf den Handel über elektro-
nische Marktplätze beschränkt. Schätzungen gehen davon
aus, dass gegenwärtig im B2B-E-Commerce nur 10 % des
Umsatzes über elektronische Marktplätze abgewickelt
werden (Perlitz 2002, S. 4). Es schien eine Zeit lang so,
als seien elektronische Marktplätze der Königsweg des
elektronischen Handels. Dem ist aber keineswegs so, wie
die Erfahrung gezeigt hat. Probleme gab es u. a. damit,
dass den neuen Akteuren die notwendigen Branchen-
kenntnisse fehlten, dass große Unternehmen nicht bereit
waren, ihre Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten auszu-
lagern oder dass die rein auf Provisionszahlungen fußen-
den Geschäftsmodelle nicht aufgingen. Auch bilaterale
und weniger öffentliche Formen des Handels haben sich
deshalb etabliert und machen wirtschaftlich und strate-
gisch Sinn. 

Nach den Untersuchungen von Berlecon Research, die
eine umfangreiche Datenbank über elektronische Markt-
plätze weltweit pflegt, haben 1 053 der im Februar 2002
erfassten 1 638 Marktplätze ihren Stammsitz in den USA
(Graumann/Köhne 2002, S. 322 ff.). Auf Platz zwei folgt
Deutschland mit 309 Marktplätzen. Eine Aufteilung
nach gehandelten Produktkategorien und Branchen er-
gibt die folgende Reihung (weltweit alle erfassten
Marktplätze):

1. Allgemeine Beschaffung (168 elektronische Markt-
plätze),

2. Elektronik, Elektrik, Ausrüstung, Komponenten (136),

3. Lebens- und Genussmittel (111),

4. Land-, Forstwirtschaft, Fischerei, Blumen (107),

5. medizinischer Bedarf, Gesundheitswesen (102),

6. produzierende und verarbeitende Anlagen, Kompo-
nenten (100),

7. Logistik (96),

8. Büroausstattung, C-Artikel, Nebenbedarf (85),

9. Bau (84),

10. Druck, Papier, Foto (78),

11. Kraftfahrzeuge, Luft, Schifffahrt (78).

Das reine Vermittlungsgeschäft auf Provisionsbasis hat
sich für die elektronischen Marktplätze in der Regel als
nicht profitabel erwiesen. Attraktiver erscheinen zurzeit
diejenigen Marktplätze, die ein umfassendes Angebot
aus einer Hand anbieten (Logistik, Bonitätsprüfung,
Zahlungsabwicklung, Lager- und Kapazitätsplanung
etc.).

3.4 Perspektiven
Der weit überwiegende Anteil des E-Commerce findet
derzeit im Geschäftskundensegment des elektronischen
Handels statt und wird dort auch in Zukunft erfolgen. Dies
trifft insbesondere dann zu, wenn die hochstandardisier-
ten Handelsprozesse über EDI mitgerechnet werden. Die

Potenziale liegen im B2B-Sektor in erster Linie in der In-
tegration der Beschaffungs- und Vertriebsprozesse mit
den anderen unternehmensinternen Informationssystemen
und darüber hinaus mit den Systemen der Lieferanten und
Kunden. Dadurch lassen sich hohe Produktivitätseffekte
erreichen und entsprechend hohe E-Commerce-Anteile an
den gesamten Handelsaktivitäten. In all diesen integrier-
ten und routinisierten Fällen wird es die Entscheidung für
oder gegen E-Commerce gar nicht mehr geben – E-Com-
merce wird der Routinefall sein. Das heißt jedoch nicht,
dass es außerhalb des E-Commerce keinen Handel mehr
geben wird. Alle Einkaufs- und Vertriebshandlungen, die
nicht im Vorhinein standardisierbar sind, werden weiter-
hin per Aushandlungsprozess im direkten Gespräch oder
per Telefon erfolgen. Eine Abschätzung beider Segmente
für die Zukunft fällt schwer. Die Situation in den USA
zeigt jedoch – berücksichtigt man das gegenwärtige Ni-
veau und die Steigerungsraten –, dass alles in allem auf
absehbare Zeit der E-Commerce-Anteil auch im B2B-
Sektor deutlich unter 50 % bleiben wird.

Was elektronische Marktplätze angeht, steht zu erwarten,
dass die Anzahl der Marktplatzbetreiber deutlich abneh-
men wird. Die Chancen für Kleinunternehmen mit (klei-
nen) elektronischen Marktplätzen sind eher gering. Ge-
rade auf dem Marktplatz zählt Größe – in Bezug auf die
Anzahl der Teilnehmer, ein umfassendes Produktangebot,
den Service, den Umsatz und die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Betreibers. Das Marktforschungsun-
ternehmen Jupiter schätzt, dass bis 2004 in Europa 80 %
der im Jahr 2001 bestehenden Marktplätze verschwunden
sein werden (Stobbe/Zampieri 2001, S. 6).

4. B2C-E-Commerce
Daten zur Internetnutzung und zum Online-Shopping gibt
es zuhauf. Beratungs- und Marktforschungsunternehmen
befragen in immer neuen Wellen im Internet, per Telefon
oder im direkten Gespräch per Interviewer die „Onliner“
und die gesamte Bevölkerung, ob und wie sie das Internet
nutzen. Das Problem dieser Datenfülle steckt in ihrer
mangelnden Vergleichbarkeit aufgrund unterschiedlicher
Definitionen, Erhebungstechniken und Stichproben. So
macht es einen gewaltigen Unterschied, ob der „Online-
Käufer“ operationalisiert wird als einer, der „überhaupt
schon einmal im Internet eingekauft“ hat, oder als einer,
der „in den letzten drei Monaten (dem letzten Monat, der
letzten Woche) mindestens einmal online eingekauft“ hat.
Befragungen im Internet können zwar kostengünstig und
schnell durchgeführt werden, haben aber das Problem
mangelnder Repräsentativität für die Bevölkerung insge-
samt. Ob die Bevölkerung im Alter von 14 bis 54 oder von
14 bis 64 Jahren befragt wird, macht selbstverständlich ei-
nen Unterschied. 

Die Daten der folgenden Ausführungen stammen im We-
sentlichen aus zwei Quellen (vgl. den Textkasten, Seite 30).
Deren Vorteil liegt in der Abbildung einer bis 1997
zurückgehenden Erhebungsperiode (ACTA) und in einem
hohen Detaillierungsgrad bei der Erfassung des Online-
Kaufverhaltens (GfK-Webscope). Außerdem lassen sich
bei beiden Untersuchungen im Detail die Frageformulie-
rungen und Erhebungsmethoden nachvollziehen. 
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4.1 Entwicklung der Internetnutzung 
und des Internet-Shopping

Die Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach
im Rahmen der ACTA-Studien erfasst die Online- bzw.
Internetnutzung sowie das Online-Shopping zwar relativ
detailliert (Ort der Nutzung, Intensität der Nutzung, Art
der Nutzung, Nutzungsgründe, Nutzungspläne etc.), es
wird dabei jedoch eine sehr breite Definition für die In-
ternetnutzung und das Einkaufen im Internet verwendet:
Wurde „schon einmal“ das Internet genutzt bzw. im Inter-

net eingekauft? (Tabelle 1, zu den Details der Fragestel-
lungen siehe die Legende in der Tabelle). 

Damit wird der maximal erreichte Bevölkerungsanteil
abgebildet. In anderen Untersuchungen wird die Internet-
nutzung beispielsweise mit einer Frage nach einer Nut-
zung des Internets „in den letzten drei Monaten“ opera-
tionalisiert.

Es zeigt sich, dass sich das enorme Wachstum zwischen
1998 und 2001 im Jahr 2002 sowohl bei der Internetnut-
zung als auch beim Internet-Shopping deutlich abgeflacht
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Zum methodischen Ansatz von ACTA und GfK-Webscope

ACTA

Seit 1997 führt das Institut für Demoskopie Allensbach jährlich die Allensbacher Computer- und Telekommunika-
tions-Analyse durch (ACTA). Dies ist eine durch geschulte Interviewer durchgeführte persönliche Befragung von
mehr als 10 000 Personen, die repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung zwischen 14 und 64 Jahren (1997:
nur bis 54 Jahre) ausgewählt wurden. Die ACTA untersucht die Entwicklungen auf dem Computer-, Informations-
technologie- und Telekommunikationsmarkt einschließlich des Internets. Neben Besitz im Haushalt, Anschaf-
fungsplänen und Nutzung werden zugleich Veränderungen von Einstellungen und Gewohnheiten, Wünschen und
Interessen in der Bevölkerung beobachtet. Die ACTA ermittelt auch die Nutzung von Medien wie Zeitschriften und
Zeitungen, Fernsehen und Kino sowie von Online-Angeboten (Institut für Demoskopie Allensbach 1998 bis 2002).

GfK-Webscope

Der GfK-Webscope ist seit Juli 2000 eine kontinuierliche Erhebung der Käufe und Bestellungen von Waren und
Dienstleistungen per Internet bei einer repräsentativen Stichprobe von 10 000 Internetnutzern ab 14 Jahren in
Deutschland. Er wird außerdem bei einer Stichprobe von jeweils 2 000 Personen in den Niederlanden und Groß-
britannien durchgeführt. Die Erhebung erfolgt in Form eines „Tagebuchs“, in das jeder Online-Kauf eines Haus-
halts eingetragen wird (GfK 2002).

Tabel le  1

Internetnutzung und Internet-Shopping seit 1998

1998 1999 2000 2001 2002

Internetnutzung 11,8 % 16,9 % 28,6 % 40,0 % 45,7 %

Online-Einkaufen 1,3 % 3,7 % 9,7 % 25,3 % 29,6 %

schon häufiger im Inter-
net eingekauft nicht erhoben 2,0 % 1,7 % 3,8 % 5,9 %

Legende: In Prozent der Bevölkerung von 14 bis 64 Jahren. Zahlen für 2002 beziehen sich auf die erste von zwei Erhebungswellen und sind deshalb
vorläufig.
Operationalisierung der Internetnutzung: „Nutzen Sie das Internet, ... egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder anderswo?“ (Institut für Demoskopie
Allensbach 2001, Basisinformationen, S. 166).
Operationalisierung des Online-Einkaufens: 1998: „Wir haben hier aufgeschrieben, wozu man Online-Dienste oder das Internet ... nutzen kann. Was
davon trifft auf Sie zu, wozu nutzen sie Online-Dienste? Um einzukaufen ...“ (Institut für Demoskopie Allensbach 1998, Berichtsband Märkte,
S. 111); 2000: „Haben Sie über das Internet schon einmal etwas bestellt oder in Anspruch genommen, das etwas gekostet hat?“ (Institut für Demo-
skopie Allensbach 2000, Basisinformationen, S. 130); 2001: Hier wird eine Liste mit Waren- und Serviceangeboten des Internets vorgelegt, zu de-
nen jeweils gefragt wird, ob der oder die Befragte diese im Internet „nutzt oder kauft“. 
Operationalisierung der Häufigkeit des Online-Einkaufens: 1999: „Haben Sie schon einmal etwas per Internet gekauft oder nicht? Ja, schon häufi-
ger ...“ (Institut für Demoskopie Allensbach 1999, Basisinformationen, S. 147); 2000 und 2001: „Wie häufig haben Sie schon im Internet eingekauft:
Schon häufiger, hin und wieder, erst ein- oder zweimal?“ (Institut für Demoskopie Allensbach 2001, Basisinformationen, S. 176).

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach 1998 bis 2002.



hat, wobei die Werte für 2002 noch vorläufige Zahlen auf
Grundlage der ersten Erhebungswelle sind, die vermut-
lich noch leicht nach oben zu korrigieren sind.

Es gibt eine auffallende Diskrepanz zwischen dem Um-
fang und der Entwicklung der Online-Shopper insgesamt
(„haben sie schon einmal ...“) und denjenigen, die von
sich behaupten „schon häufiger“ online einzukaufen.
Während fast jeder Dritte schon einmal im Internet ein-
gekauft hat, sind häufigere Interneteinkäufer nur für 5,9 %
der Bevölkerung (zwischen 14 und 64 Jahren) auszuma-
chen. Während sich der Abstand zwischen Online-Shop-
pern insgesamt und häufigen Online-Shoppern bis 2001
eher vergrößerte, deuten die vorläufigen Zahlen für 2002
darauf hin, dass die häufigen Interneteinkäufer nun stär-
ker zunehmen als die Online-Einkäufer insgesamt.

4.2 Volumen und Produktstruktur der
Einkäufe im Internet

Nach dieser ersten groben Darstellung der Entwicklung
der Internetnutzung und der Reichweite der Online-Shop-
per seit 1998 kann auf Basis des GfK-Webscopes für den
Zeitraum seit dem 4. Quartal 2000 die Anzahl der Kauf-
vorgänge, der Umsatz insgesamt und die gekauften Pro-
dukte und Dienste repräsentativ für die gesamte deutsche
Bevölkerung genauer dargestellt werden (Tabelle 2). Es
bedürfte allerdings längerer Zeitreihen, um die Entwick-
lung in ihrer Dynamik wirklich abschätzen zu können.
Vergleicht man jeweils die beiden mit dem Weihnachts-
geschäft im Einzelhandel herausragenden vierten Quar-
tale, dann ist von 2000 bis 2001 eine Steigerung um 50 %,
sowohl bei den Kaufvorgängen als auch beim Kaufvolu-
men festzustellen. Vergleicht man die Werte des ersten
Quartals 2001 mit denen aus dem Jahr 2002, dann werden
nur noch geringe Steigerungsraten von 3 % (bei den
Kaufvorgängen) bzw. 6 % (beim Kaufvolumen) erreicht. 

Für das Jahr 2001 insgesamt ergibt der GfK-Webscope ei-
nen Umsatz von 4,3 Mrd. Euro, der in 53 Mio. Kaufvor-
gängen von 11,9 Mio. Internetkäuferinnen und -käufern
erzeugt wurde. Das ergibt im Mittel eine Kaufhäufigkeit
pro Käufer von 4,5 und Ausgaben pro Kauf („Bon-
summe“) von 81 Euro.

Eine produktspezifische Betrachtung zeigt die Tabelle 3,
Seite 32. Bestätigt wird zunächst, dass an der Spitze der
verkauften Produkte Bücher und CDs stehen. Nach der
Anzahl der Kaufvorgänge decken diese beiden Produkt-
kategorien, die in der Reihenfolge auf dem ersten und drit-
ten Platz liegen, im 4. Quartal 2001 38,4 % aller Kaufvor-
gänge ab. Platz zwei belegt Bekleidung und Schuhe mit
11,4 %, Platz vier Güter des täglichen Bedarfs und Le-
bensmittel mit 8,2 % und Platz fünf Spielwaren und Spiel-
zeug mit 7,5 %. Das vielleicht überraschende Abschnei-
den der Produktkategorie „Güter des täglichen Bedarfs
und Lebensmittel“ (8,2 %) sollte nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Unterkategorie „Nahrungsmittel“ nur
einen Anteil von 3,1 % umfasst.

Digitale Dienste, die hier unter der Kategorie „kosten-
pflichtige Downloads, Shareware und Dienstleistungen“
gefasst werden, erreichen gerade einmal 2,1 % der Kauf-
vorgänge. Der (kostenpflichtige) Download von Compu-
terprogrammen sowie die Nutzung von Informations-,
Auskunfts- und Datenbankdiensten sind in dieser Kate-
gorie die am häufigsten gezählten Unterkategorien.

Das Bild wandelt sich, wenn man das Umsatzvolumen be-
trachtet, da die häufig gekauften Produkte nicht unbedingt
auch die teuren sind. Nach dem Umsatzvolumen liegt der
Produktbereich „Bücher und Zeitschriften“ im 4. Quartal
2001 mit 9,1 % nur an vierter Stelle. Angeführt wird die
Rangliste von Buchungen von Reisen, Flug- und Fahr-
scheinen sowie Hotels (15,7 %).
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Tabel le  2

Kaufvorgänge, Umsatz und Bonsumme der Internetkäufe 4. Quartal 2000 bis 4. Quartal 2001

Kaufvorgänge Umsatz „Bonsumme“

Periode
in Tausend

jährliche 
Steigerungs-

rate
in Mio. Euro

jährliche 
Steigerungs-

rate
in Euro

jährliche 
Steigerungs-

rate

4. Quartal 2000 11 882 883 74,37

1. Quartal 2001 10 090 859 85,18

2. Quartal 2001 12 556 1 022 159,13

3. Quartal 2001 12 485 1 069 81,36

4. Quartal 2001 17 760 49 % 1 320 49 % 74,33 0 %

1. Quartal 2002 10 715 6 % 886 3 % 82,71 – 3 %

Anmerkung: Ab dem 1. Quartal 2002 werden im Rahmen des GfK-Webscopes keine „digitalen Dienste“ („kostenpflichtige Downloads, Shareware,
Dienstleistungen“) mehr erhoben.

Quelle: GfK 2002
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Tabel le  3

Anteile von Produkten und Diensten an allen Internetkaufvorgängen und 
am Kaufumsatz im 4. Quartal 2001 (in %)

Produkte und Dienste Kaufvorgänge Umsatz 

Bücher/Karten/Zeitschriften 28,2 9,1

Bekleidung/Schuhe 11,4 11,5

CD/bespielte Tonträger 10,2 3,1

Sonstiges 9,9 6,3

Güter des täglichen Bedarfs/Lebensmittel 8,2 3,8

Spielwaren/Spielzeug 7,5 4,1

Computer/Computerzubehör 6,0 11,8

Reisen/Flug-/Fahrscheine/Hotels 4,2 15,7

Videofilme/DVD 3,7 1,6

CD-ROM 3,2 2,2

Veranstaltungen/Veranstaltungstickets 3,1 3,6

Sport-/Freizeitartikel 3,0 3,0

Accessoires 2,7 1,8

Elektrogeräte 2,6 3,4

Haushaltswaren 2,3 0,9

Unterhaltungselektronik 2,2 6,7

Geschenkartikel 2,2 1,0

Textilien für Haus und Heim 2,1 1,3

kostenpflichtige Downloads, Shareware, Dienstleistungen 2,1 0,9

Telekommunikationsgeräte 1,5 1,2

Foto-/Videokamera/Zubehör 1,4 2,8

Heimwerken/Garten 1,2 1,1

Kraftfahrzeug/-zubehör 0,9 1,0

Möbel/Küchen/Matratzen 0,9 2,0

Pflanzen/Blumen 0,4 0,2

Summe (Prozent) – 100,1

Summe absolut (in Tausend bzw. in Mio. Euro) 17 760,0 1 320,0

Legende: Angegeben sind Spaltenprozente, wobei die Prozentsumme der Kaufvorgänge über 100 % liegen kann, da pro Kaufvorgang mehrere Pro-
duktkategorien gekauft werden können.

Quelle: GfK 2002



Es folgen auf dem zweiten Platz die ebenfalls höherprei-
sigen Produkte aus dem Bereich Computer und Compu-
terzubehör (11,8 %) und auf dem dritten Platz Bekleidung
und Schuhe (11,5 %). Digitale Produkte und Dienste
(Downloads, Software, Dienstleistungen) haben nach
dem Umsatzvolumen einen Anteil von 0,9 % am elektro-
nischen B2C-Handel.

4.3 Anteil des B2C-E-Commerce 
am Einzelhandelsumsatz

Neben der Entwicklung und der Struktur des elektroni-
schen Handels interessiert auch sein Anteil am herkömm-
lichen Handel. Dabei liegt der Vergleich zwischen B2C-
E-Commerce und Einzelhandel nahe. Teilweise wird auch
das Bruttoinlandsprodukt als Vergleichsgröße herangezo-
gen (NOIE 2002, S. 33 f.). Bei einer Betrachtung einzel-
ner Branchen wird auf den jeweiligen Branchenhandels-
umsatz Bezug genommen (z. B. in der Buchbranche).
Sinnvoll ist auch ein Vergleich des Online-Umsatzes – als
eine neue Form des Versandhandels – mit dem Umsatz
des Versandhandels insgesamt bzw. in bestimmten Bran-
chensegmenten. Bei den im Folgenden aufgeführten Zah-
len ist zu berücksichtigen, dass es sich weder um amtliche
noch um exakt nachvollziehbare Erhebungen handelt,
sondern um freiwillige, nicht methodisch abgesicherte
Umfragen und um begründete Schätzungen, die unter
Berücksichtigung einer Vielzahl von Quellen zustande
kommen.

Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE)
beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema E-Com-
merce, führt eine E-Commerce-Umfrage durch und ver-
öffentlicht Zahlen zum E-Commerce im Einzelhandel,
dem Bereich also, der im Wesentlichen unter das B2C-
Segment fällt. 

Nach Schätzungen des HDE wurden in Deutschland im
Jahr 2001 rund 5 Mrd. Euro Online-Umsätze im B2C-
Segment des elektronischen Handels erreicht (HDE
2001). Das liegt in etwa in der Größenordnung der In-
ternetumsätze für 2001, die der GfK-Webscope ermittelt
hat (4,3 Mrd. Euro). Die 5 Mrd. Euro Internetumsatz ent-

sprechen rund 1 % des Einzelhandelsumsatzes insgesamt.
Für das Jahr 2002 erwartet der Einzelhandel einen Anstieg
auf 8,5 Mrd. Euro, was einem Anteil von 1,6 % gleich-
käme. Die noch in den letzten Jahren erreichten Steige-
rungsraten von 100 % werden sich in den nächsten Jahren
indes deutlich abflachen (Tabelle 4).

In Deutschland beträgt der Anteil des Versandhandels am
Einzelhandel im Jahr 2001 5,6 % (20,4 Mrd. Euro). Mit
diesem Anteil belegt Deutschland unter den Versandhan-
delsnationen eine führende Position. Der Online-Anteil
am Versandhandel liegt im gleichen Jahr bei 8,8 %
(1,8 Mrd. Euro) (BVH 2002).

Die E-Commerce-Anteile der umsatzstarken Einzelhan-
delssegmente sind insgesamt noch sehr gering. Sie liegen
nach Schätzungen des HDE im Jahr 2000 im Lebensmit-
telhandel unter 0,15 %, im Bekleidungshandel bei unter
0,5 % und in der Konsumelektronik bei unter 1 % (HDE
2001). Selbst im Buchhandel, der „Vorzeigebranche“ des
Online-Handels, haben die Online-Umsatzanteile im Jahr
2001 nach einer Umfrage des Branchenverbandes erst 3 %
erreicht (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2002,
S. 26).8

Während vor Jahren noch Prognosen veröffentlicht wur-
den, in denen der erreichbare Online-Anteil am Einzel-
handel zweistellig angegeben wurde – für den Buchhan-
del wurden beispielsweise von Ernst & Young für das Jahr
2005 25 % vorausgesagt (Riehm et al. 2001, S. 104) – so
wird heute die Frage gestellt: „Will e-commerce ever beat
the 1 percent problem?“ (Vigoroso 2002b).

4.4 Nutzung unterschiedlicher Vertriebs- 
und Lieferkanäle (Multichannel)

Ein methodisches Problem bei der Erfassung des Inter-
netkaufumsatzes besteht darin, wie man Online-Einkäufe,
die durch den Besuch von Ladengeschäften, oder Einkäufe
in Ladengeschäften, die durch die Produktauswahl im In-
ternet ausgelöst wurden, zuordnen soll. Dieses Problem
tritt insbesondere bei dem heute breit verfolgten „Multi-
channel-Ansatz“ auf, worunter die Nutzung und gegensei-
tige positive Beeinflussung möglichst aller Vertriebskanäle
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8 Vergleiche zur Bedeutung der einzelnen Handelsbranchen im On-
line-Handel auch die Tabelle 3.

Tabel le  4

Anteil der B2C-Umsätze am Einzelhandelsumsatz 1999 bis 2002

1999 2000 2001 2002

Internetumsatz in Mrd. Euro 1,25 2,5 5,0 8,5

Anteil am Einzelhandelsumsatz in % 0,25 0,5 1,0 1,6

Legende: Werte für 1999 bis 2001 Schätzungen auf Basis einer Umfrage, für 2002 Prognose.

Quelle: HDE 2001



verstanden wird. Die in Deutschland besonders erfolgrei-
chen Internetanbieter – Otto, Quelle, Tchibo – sind pro-
minente Vertreter dieses Ansatzes. Sie treten nicht nur als
klassischer Versandhändler auf, die Bestellungen per
Post, Fax und heute in einem großen Umfang auch per Te-
lefon entgegennehmen, sondern auch über Ladenge-
schäfte und „Online-Filialen“. Der Vorteil dieses Ansatzes
gegenüber den „reinen“ Internethändlern wird darin gese-
hen, dass der Kunde das ihm jeweils geeignetste Bestell-
medium frei auswählen kann, dass die Markenreputation
des herkömmlichen Geschäfts auch für das Internet aus-
genutzt wird und dass die logistischen Prozesse jenseits
der Bestellannahme gemeinsam abgewickelt werden kön-
nen (vgl. auch Dach 2002). Es soll hier nun diskutiert wer-
den, welche Bedeutung dieser Multichannel-Ansatz hat.
Dazu werden zunächst die Daten des GfK-Webscopes he-
rangezogen. Dann wird auf eine Spezialuntersuchung des
Instituts für Handelsforschung (Köln) eingegangen.

Die aktuellsten uns zur Verfügung stehenden Daten des
GfK-Webscopes für das 4. Quartal 2001 zeigen, dass nach
der Anzahl der Kaufvorgänge die reinen Online-Anbieter
auf einen Anteil von 47,8 % an allen Internetkaufvorgän-
gen kommen, die Multichannel-Anbieter auf 42,4 % (ver-
bleibt ein Rest von 9,8 % ohne Zuordnung). Betrachtet
man das Umsatzvolumen, beträgt der Anteil der reinen
Online-Anbieter nur noch 32,5 % und der der Multichan-
nel-Anbieter 48,1 % (ohne Angabe 19,4 %). Die Domäne
der reinen Online-Anbieter mit Anteilen an allen Online-
Kaufvorgängen von 75 % und mehr sind Bücher, Karten
und Zeitschriften, CDs und bespielte Tonträger sowie Vi-
deofilme und DVDs. Diese Anteile ergeben sich auch,
wenn man das Umsatzvolumen betrachtet. Umgekehrt
sind die Multichannel-Anbieter mit einem Anteil von
75 % und mehr besonders stark bei Heimtextilien, Beklei-
dung, Möbeln, Sport- und Freizeitartikeln, Gütern des
täglichen Bedarfs und Lebensmitteln, Haushaltswaren,
Pflanzen und Blumen sowie Elektrogeräten.9

Im Jahresvergleich nimmt der Anteil der reinen Online-
Anbieter nach der Anzahl der Kaufvorgänge leicht ab. Er
lag im 4. Quartal 2000 bei 50,7 % und im 4. Quartal 2001
bei 47,8 %. Nur in einer längerfristigen Betrachtung wird
sich zeigen, ob sich der Trend zum Multichannel-Anbie-
ter stabilisiert.

Durch Multichannel-Strategien hat der Kunde meist die
Möglichkeit, die gewünschte Ware im Internet zu bestellen,
aber im Ladengeschäft abzuholen. Auch hierzu stellt der
GfK-Webscope Daten zur Verfügung. Danach wurden im 
4. Quartal 2001 91,1 % alle Kaufvorgänge an den Kunden
direkt ausgeliefert und nur 2,7 % im Ladengeschäft abgeholt
(Sonstiges, z. B. Online-Abruf, 6,2 %). Eine Aufschlüsse-
lung nach Produktkategorien zeigt, dass es in erster Linie
die hochpreisigen Produkte sind, die vom Kunden im La-
dengeschäft abgeholt werden. So liegen Veranstaltungs-
tickets mit 31,7 % an der Spitze der Abholerrate (nach den
Kaufvorgängen). Es folgen mit 9,3 % Reisen, Flug- und

Fahrscheine und Hotelbuchungen, mit 5,4 % Haushalts-
waren, mit 4 % Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugzu-
behör, mit 3,8 % Elektrogeräte und mit 3,4 % Fotos, Vi-
deokameras und Zubehör. 

In einer Untersuchung des Instituts für Handelsforschung
(Köln) wurde dem Verhalten der Konsumenten in Bezug auf
einen Wechsel der Vertriebskanäle im Detail nachgegangen
(Dach 2002). Es wurden im November 2001 1 239 Per-
sonen befragt, davon 1 094 „Online-Shopper“, d. h. Per-
sonen, die schon mindestens einmal aus einem privaten
Anlass Konsumgüter über das Internet gekauft haben und
sich dies auch noch zukünftig vorstellen können, und 
145 „Nicht-Online-Shopper“. Gefragt wurde – transak-
tionsbezogen – die eine Hälfte der Internetkäufer nach
dem letzten Einkauf im Internet, die andere Hälfte und die
„Nicht-Online-Shopper“ nach dem letzten Einkauf im La-
dengeschäft. Einbezogen in die Untersuchung wurden
solche Produkte, die mehr oder weniger zu den besonders
häufig gekauften Gütern im Internet gehören oder zu de-
nen ein breites Internetangebot existiert: Bücher, Video-
kassetten/DVD, PC-Zubehör/Hardware, Unterhaltungs-
elektronik, Drogerie- und Kosmetikartikel, Spielwaren,
Software, Bekleidung, CD/Tonträger, Möbel, Schuhe.

Prinzipiell lassen sich vier Fälle unterscheiden, bei denen
ein Wechsel des Vertriebskanals erfolgt:

– Kaufanbahnung über das Internet (Information im In-
ternet) und Kauf (Vereinbarung und Abwicklung) im
Ladengeschäft,

– Kaufanbahnung über ein Ladengeschäft und Kauf im
Internet,

– Kaufanbahnung im Ladengeschäft, Kauf im Internet
und Abwicklung (Abholung) im Ladengeschäft,

– Kaufanbahnung und Kauf (Vertragsabschluss) im In-
ternet und Abholung (oder Auslieferung) im Ladenge-
schäft.

Die Untersuchung zeigt, dass der Fall 1 – Kauf im La-
dengeschäft mit vorheriger Information im Internet – bei
28,5 % aller Käufe in Ladengeschäften vorkommt. Aller-
dings stammten nur in 10 % der Fälle die Informationen
von den Internetseiten des Ladengeschäfts, bei dem auch
gekauft wurde. 

Der Fall 2 – Kaufanbahnung im Ladengeschäft und Kauf
im Internet – tritt genauso häufig auf. Weitere 28,5 % in-
formierten sich vor dem Kauf im Ladengeschäft und kauf-
ten dann im Internet. Daraus wird ersichtlich, dass es eine
ausgewogene Wechselbeziehung zwischen Ladenge-
schäft und Internet gibt: Das Ladengeschäft ist für rund
30 % Wegbereiter der Internetkäufe und das Internet für
ebenfalls rund 30 % Wegbereiter der Einkäufe im Laden-
geschäft. Die Zahl der Käufer, die Beratungsleistungen in
Ladengeschäften in Anspruch nehmen, aber dann im In-
ternet bei anderen Anbietern kaufen („Trittbrettfahrer“),
ist allerdings mit 97,4 % viel höher als im Fall 1. Nur
2,6 % der Käufe erfolgen bei dem Anbieter im Internet,
bei dem sich die Käufer auch vorher informiert hatten.
Diese Form des „Multichannel-Vertriebs“ ist aus Sicht
des stationären Anbieters extrem unwirtschaftlich. Den
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9 Hier nach der Anzahl der Kaufvorgänge; betrachtet man das Kauf-
volumen, ergeben sich gewisse Abweichungen von diesem Bild.



Aufwendungen für die Beratungsleistung im Ladenge-
schäft steht kein entsprechender Umsatz gegenüber.

Überraschenderweise kamen die Fälle 3 und 4, bei denen
im Internet gekauft und im Ladengeschäft ausgeliefert
wird, in dieser Untersuchung überhaupt nicht vor. Dies
hängt u. a. mit den Produktkategorien zusammen, die in
die Untersuchung einbezogen wurden. Die oben referier-
ten Daten des GfK-Webscope hatten diesbezüglich ge-
zeigt, dass solche Fälle tatsächlich insgesamt nicht sehr
bedeutend sind (2,7 %), dass aber in bestimmten Bran-
chen durchaus Anteile bis zu 31,7 % erreicht werden (z. B.
Eintrittskarten für Veranstaltungen, eine Produktkatego-
rie, die in der IfH-Studie nicht einbezogen wurde).

Die Rate der „Kanalwechsler“ innerhalb eines Kaufes ist
mit ca. 30 % nach der IfH-Studie relativ hoch und kann
von einer Verkaufsstrategie kaum mehr ignoriert werden.
Aus Sicht der Anbieter entstehen durch das Angebot meh-
rerer Vertriebskanäle zunächst nur zusätzliche Kosten,
insbesondere wenn man bedenkt, dass die Aufwendungen
für ein vertriebliches Informationsangebot, gleich ob im
Internet oder im Ladengeschäft, in den seltensten Fällen
jenen Unternehmen wieder zugute kommt, da die Käufe
überwiegend bei anderen Unternehmen erfolgen. 

Kein Wunder, dass es mit der Profitabilität von Internet-
angeboten im Einzelhandel noch nicht weit her ist. Nach

den Ergebnissen der E-Commerce-Umfrage 2001 des
HDE erbrachte der Online-Verkauf nur bei einem Viertel
der Unternehmen bisher eine Rendite (HDE 2001).

4.5 B2C-E-Commerce in den USA
Seit dem 4. Quartal 1999 erfasst das U.S. Census Bureau des
Department of Commerce der Vereinigten Staaten im Rah-
men einer monatlichen Umfrage unter 11 000 repräsentativ
ausgewählten Einzelhandelsunternehmen (Monthly Retail
Trade Survey) auch die elektronischen Verkäufe. Dabei ist
zu beachten, dass die folgenden Branchen nicht in diese
Umfrage mit einbezogen werden, da sie nach der NAICS
(North American Industry Classification System) nicht
zum Einzelhandel („retail“) gezählt werden: (online) Rei-
sebüros, Verkauf von Veranstaltungskarten, Finanzbroker
oder -händler und die Gastronomie.

Betrachtet man die beiden Jahre, zu denen vollständig Er-
hebungen vorliegen, dann stieg der E-Commerce-Einzel-
handelsumsatz von 28,9 Mrd. US-$ auf 35,9 Mrd. US-$,
was einer Steigerung um 24,3 % entspricht. Der E-Com-
merce-Anteil am Einzelhandelsumsatz insgesamt lag im
Jahr 2001 bei 1,1 % (2000: 0,9 %). Die Entwicklung der
Quartalsergebnisse zeigt Tabelle 5.

Drei Ergebnisse verdienen dabei besonders hervorgeho-
ben zu werden. 
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Tabel le  5

B2C-E-Commerce-Umsätze in den USA 1999 bis 2002

Periode E-Commerce-Umsatz E-Commerce-Anteil am 
Einzelhandelsumsatz

jährliche 
Steigerungsrate

4. Quartal 1999 5 481 Mio. US-$ 0,7 % –

1. Quartal 2000 5 814 Mio. US-$ 0,8 % –

2. Quartal 2000 6 346 Mio. US-$ 0,8 % –

3. Quartal 2000 7 266 Mio. US-$ 0,9 % –

4. Quartal 2000 9 459 Mio. US-$ 1,2 % 72,6 %

Summe 2000 28 885 Mio. US-$ 0,9 % –

1. Quartal 2001 8 256 Mio. US-$ 1,1 % 42,0 %

2. Quartal 2001 8 246 Mio. US-$ 1,0 % 29,9 %

3. Quartal 2001 8 236 Mio. US-$ 1,1 % 13,3 %

4. Quartal 2001 11 178 Mio. US-$ 1,3 % 18,2 %

Summe 2001 35 916 Mio. US-$ 1,1 % 24,3 %

1. Quartal 2002 9 880 Mio. US-$ 1,3 % 19,7 %

2. Quartal 2002 10 243 Mio. US-$ 1,2 % 24,2 %

Quelle: U.S. Department of Commerce (2002), teilweise revidierte Zahlen im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen



1. Die Wachstumsraten sind von 72,6 % (4. Quartal 2000
zu 4. Quartal 1999) auf 18,2 % ein Jahr später (4. Quar-
tal 2001 zu 4. Quartal 2000) deutlich zurückgegangen. 

2. Im Jahr 2001 kam es zum ersten Mal in den ersten drei
Quartalen zu einem absoluten Rückgang bzw. zu einer
Stagnation der E-Commerce-Umsätze, die dann aller-
dings wieder im 4. Quartal 2001 auf ein vorher noch
nie erreichtes Niveau anstiegen. 

3. Der relative Anteil des E-Commerce am Einzelhan-
delsumsatz insgesamt bewegt sich weiterhin bei ca. ei-
nem Prozent.

Dieser Blick in die USA zeigt auch, dass dort die Situa-
tion im Vergleich zu Europa und Deutschland keineswegs
grundsätzlich anders oder „besser“ ist.

4.6 Perspektiven
Die weitere Entwicklung des E-Commerce hängt von ei-
ner Vielzahl von Bedingungen ab, die, wie in Kapitel II zu
sehen sein wird, je nach Produkt und Branche sowie den
dort geltenden Rahmenbedingungen auch ganz unter-
schiedlich ausgestaltet sind. Versucht man trotzdem allge-
meine Aussage zu den weiteren Perspektiven zu formulie-
ren, die insbesondere Faktoren aufseiten der Abnehmer
und Konsumenten berücksichtigen, dann ergibt sich fol-
gendes Bild:

– Das Wachstum des B2C-E-Commerce war in großen
Teilen getragen von dem starken Wachstum der Inter-
netnutzung insgesamt. Dieses flacht sich aber deutlich
ab. Ob die Sättigungsgrenze der Internetnutzer bei
eher 50 % oder 60 % liegt und wann sie genau erreicht
sein wird, darüber gehen die Prognosen auseinander.
Unumstritten ist, dass das Internet auf absehbare Zeit
nicht die flächendeckende Verbreitung in der Bevöl-
kerung gewinnen wird, wie etwa das Telefon, das Ra-
dio oder der Fernsehapparat.

– Der Anteil der Internetkäufer unter den Internetnut-
zern liegt – je nach Messmethode und Untersu-
chungssample – bei etwa 30 bis 50 %. Auch hier trügt
offensichtlich die Erwartung, dass in absehbarer Zeit
alle Internetnutzer zu Online-Einkäufern werden könn-
ten (vgl. auch Lamborghini et al. 2000, S. 31).

– Unter den Online-Shoppern sind die Mehrzahl solche,
die – zum Teil sicher aus Neugier – einmal im Internet
einkaufen. Die wenigsten entwickeln ein routiniertes,
regelmäßiges Einkaufsverhalten. 

– Die Nutzung des Internets bleibt ein Phänomen, an
dem nicht alle Bevölkerungsgruppen in gleicher
Weise partizipieren („digital divide“).

– Der anhaltende Zuwachs an neuen Internetnutzern
und Interneteinkäufern darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es in Zukunft auch immer mehr Internet-
nutzer und Interneteinkäufer geben wird, die sich von
diesem Medium wieder ganz oder für längere Zeit-
spannen abwenden (Riehm et al. 2001, S. 48).

– Die begrenzenden Faktoren für das elektronische Ein-
kaufen liegen einerseits in einer mangelnden techni-

schen Kompetenz bei den Konsumenten, andererseits
in schlecht gestalteten Einkaufssystemen im Internet
aufseiten der Anbieter. Es wäre aber eine Illusion zu
erwarten, dass Interneteinkaufssysteme so einfach ge-
staltet werden könnten, dass sie ohne Vorkenntnisse
und Erfahrung von „jedem“ zu bedienen sind.

– Der Anteil des B2C-E-Commerce am gesamten Ein-
zelhandel wird auf absehbare Zeit im einstelligen Pro-
zentbereich verharren. Es gibt wenig Gründe, die
dafür sprechen, dass der E-Commerce-Anteil den Ver-
sandhandelsanteil (der nur in wenigen Ländern über
5 %, nirgends aber über 10 % liegt) übersteigen
könnte.

5. Methodische Anmerkungen 
zum vorliegenden Bericht

Nach diesem einleitenden Überblick zum E-Commerce
(Kapitel I) besteht der Hauptteil dieses Abschlussberichts
zum TAB-Projekt „E-Commerce“ aus detaillierten Analy-
sen des elektronischen Handels in einzelnen Wirtschafts-
bereichen (Kapitel II). Daran schließen sich eine verglei-
chende und bilanzierende Analyse und daraus abgeleitete
Vorschläge zum Forschungs- und politischen Handlungs-
bedarf an (Kapitel III). In diesem Kapitel (I.5) werden der
„Branchenansatz“ und die Branchenauswahl begründet
und die zentralen Fragestellungen entwickelt, die sich
durch die Branchenanalysen des Kapitels II sowie das ab-
schließende Kapitel III ziehen.

5.1 Zur Analyse des elektronischen Handels
in ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Ausgangspunkt für diese TA-Studie ist das seit Mitte der
90er-Jahre auftretende neue Phänomen E-Commerce, das
als eine bestimmte informations- und kommunikations-
technisch gestützte soziotechnische Innovation aufgefasst
werden kann. Untersucht werden sollen der derzeitige
Entwicklungsstand, die weiteren Perspektiven und Poten-
ziale sowie die Folgen in unterschiedlichen gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Bereichen. Die Technik- und
Innovationsforschung (z. B. Weyer 1997) hat gezeigt,
dass insbesondere Informations- und Kommunikations-
technologien gerade in den Anfangsphasen ihres Innova-
tionsprozesses in einer engen Wechselbeziehung zu ihren
Anwendungskontexten stehen: Sie müssen einerseits ange-
passt werden an die jeweiligen Anwendungskontexte, die
technischer, organisatorischer und institutioneller Natur
sind; sie verändern aber auch – direkt und indirekt – diese
Anwendungskontexte. Ergebnis dieser Anpassungspro-
zesse sind in der Regel nicht nur im Vergleich zum Aus-
gangszustand veränderte, sondern ausdifferenzierte „tech-
nologische“ Systeme, die – gerade beim elektronischen
Handel – eher als technisch-soziale Konfiguration aufzu-
fassen sind als als informationstechnische Systeme im en-
geren Sinne. Denn zum „elektronischen Handel“ gehören
das entsprechende IuK-System, die genormten oder pro-
prietären Produktkataloge, die informellen und formellen
Handelsgepflogenheiten, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, um nur die wichtigsten Bestandteile zu nennen.
Damit lässt sich die Analyse des E-Commerce nicht mehr
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rein technisch und nicht mehr übergreifend und anwen-
dungsunabhängig vornehmen. Das Potenzial und die Fol-
gen des E-Commerce zeigen sich nicht „rein“, sondern
immer nur in den konkreten Anwendungen und unter
Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen.
Eine geeignete Möglichkeit, sich mit diesen Anwen-
dungskontexten auseinander zu setzen, bieten die Analy-
sen einzelner Wirtschaftsbereiche. Diese prägen durch die
jeweilige Branchenstruktur, den Stand des EDV-Einsat-
zes, das Produktspektrum und die regulatorischen Rah-
menbedingungen die Handelsusancen und die Implemen-
tierungsmöglichkeiten des E-Commerce entscheidend.

Die Forderung nach branchenorientierten E-Commerce-
Analysen wird auch von der Literatur unterstützt. So for-
dern Preissl et al. (2000, S. 51 f.) in einer Studie zu den
Beschäftigungseffekten des E-Commerce verschiedent-
lich detaillierte Branchenkenntnisse, Branchenanalysen
und Fallstudien. Der „European Information Technology
Observatory“ aus dem Jahr 2000 legt solche Branchen-
studien zum E-Commerce in der Luftfahrt-, Automobil-,
Schiffs-, Pharma- und Textilindustrie vor (Lamborghini et
al. 2000, S. 222 f.). 

Das Electronic-commerce Business Impacts Project
(EBIP), an dem u. a. die OECD, TNO-STB und das IPTS
beteiligt sind, analysiert ebenfalls den elektronischen
Handel in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. EBIP
entwickelte dabei ein Strukturschema für die Branchen
und Formen des elektronischen Handels nach der Anzahl
der Unternehmen (viel vs. wenig) und der Rolle domi-
nanter Unternehmen. Eine erste Anwendung dieses Sche-
mas erfolgte für die Textil-, Automobil-, Bank- und Rei-
sebranche (Desruelle et al. 2001, S. 35). 

Auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
(2001a, S. 11, S. 27 ff.) macht deutlich, dass die Wirkun-
gen des E-Commerce in den einzelnen Wirtschaftszweigen
ganz unterschiedlich sein können. Für Sektoren mit star-
kem Wettbewerb und einer Tradition des Informationstech-
nikeinsatzes, wie bei der Automobilindustrie, führe die 
„E-Economy“ eher zu zusätzlichen Effizienzsteigerungen,
nicht aber zu einem radikalen Umbruch. Branchen mit zer-
splitterten Marktstrukturen, wie die Textilindustrie, Bran-
chen, die besonders auf Informationen angewiesen sind,
wie der Finanzsektor oder andere informationsorientierte
Dienstleistungsbranchen, könnten besonders stark vom
E-Commerce profitieren.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
setzt in seiner E-Commerce-Förderpolitik einen bran-
chenbezogenen Akzent. Es fördert nicht nur 24 regionale
Kompetenzzentren für den elektronischen Geschäftsver-
kehr im Allgemeinen, sondern auch drei branchenspezifi-
sche E-Commerce-Kompetenzzentren: für die Freien Be-
rufe, den Handel und die Touristikbranche. 

Für die TAB-Studie zum E-Commerce wurden acht Wirt-
schaftsbereiche für eine detaillierte Analyse ausgewählt.
Die Auswahl orientierte sich dabei, neben der absehbaren
Verfügbarkeit von Studien und Experten, an einer Reihe
von Kriterien: So sollten sowohl traditionelle Fertigungs-
industrien (Automobilindustrie) wie informationsorien-

tierte neue Branchen (Wertpapierhandel) enthalten sein,
Branchen, in denen der E-Commerce bereits relativ weit
fortgeschritten ist (Musikindustrie) und solche, in denen er
erst am Anfang steht (Lebensmittelbranche), Branchen mit
den Handel stark einschränkenden Rahmenbedingungen
(Freie Berufe, Arzneimittelhandel) und solche mit einer re-
lativ großen Handelsfreiheit (Videobranche, Lebensmit-
telbranche), solche mit einer starken Konkurrenzsituation
(Lebensmittelbranche) und solche mit eher gedämpfter
Konkurrenz (Buchbranche), auch solche mit gegenständ-
lichen (Auto, Lebensmittel) und solche mit digitalisierbaren
(Video) Produkten. Eine systematische, quasi experimen-
telle Variation der Merkmale war dabei nicht angestrebt,
sondern eine kriteriengeleitete, aber auf komplexere
Merkmalsausprägungen gerichtete Auswahl. Die so ge-
fundenen acht Wirtschaftsbereiche werden im Folgenden
knapp charakterisiert. Eine ausführliche Darstellung fin-
det sich in Kapitel II.

1. Der Lebensmittelhandel steht für einen Wirtschaftsbe-
reich, der durch extreme Konkurrenz, hohe Konzen-
tration, geringe Handelsmargen und weit gehende
Kundenanforderungen bei Produktqualität und Belie-
ferung gekennzeichnet ist. Die Bedingungen für den
elektronischen Handel, insbesondere im B2C-Be-
reich, sind besonders schwierig.

2. Die Automobilindustrie gilt als Repräsentant der eta-
blierten „old economy“, die in Bezug auf informati-
onstechnische Neuerungen schon immer eine Vorrei-
terrolle einnahm. Internet und E-Commerce können
sich in diesen technologieorientierten Innovationspro-
zess nahtlos einfügen. Die Automobilindustrie steht
aber auch für besondere Herausforderungen, was die
Vertriebsstrukturen betrifft, in denen bisher Sonder-
rechte die freie Konkurrenz einschränkten. 

3. Auch der Arzneimittelhandel unterliegt derzeit in
Deutschland weit gehenden Vorschriften, die den Ver-
sandhandel – damit auch den elektronischen Handel –
mit dem Endkunden unterbinden. Nicht zuletzt durch
grenzüberschreitende Internetangebote, aber auch
durch die Hoffnung auf Preisreduktionen für die Arz-
neimittelbudgets der Krankenkassen und bei den Pati-
enten, wird eine Deregulierung im politischen Umfeld
diskutiert und stößt auf den Widerstand der betroffe-
nen Apotheker.

4. Der Handel mit Medienprodukten (insbesondere
Bücher, Musik- und Filmwerke) ist von besonderem
Interesse, weil diese Produkte prinzipiell digitalisier-
bar sind und deshalb ein „vollständiger“ elektroni-
scher Handel, der auch die Phase der Auslieferung mit
einschließt, hier vorstellbar wäre. Interessant ist dieser
Wirtschaftsbereich auch deshalb, weil mit dem Buch-
handel eine Branche vorliegt, in denen die Preise für
den Endkunden überall gleich sind (Preisbindung),
während man bei CDs und Videos Preiskonkurrenz
vorfindet.

5. Erst seit 1998 gibt es überhaupt die Möglichkeit, für
Unternehmen und Privathaushalte auf dem freien
Markt Strom zu beziehen. Dieser ganz neue Strom-
markt steht in enger Beziehung zur den Möglichkeiten
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des E-Commerce. Strom als Handelsgut weist beson-
dere Eigenschaften auf, die ihm einen Sonderstatus
zwischen materiellen Gütern und digitalen Gütern zu-
weisen.

6. Der Wertpapierhandel gehört zu den Pionieren des elek-
tronischen Handels. Computerbörsen gab es schon, als
über E-Commerce noch gar nicht gesprochen wurde.
Der Wertpapierhandel ist für den E-Commerce auch
deshalb besonders prädestiniert, weil es sich um reine
Buchungsvorgänge ohne Materialität handelt.

7. Die Dienstleistungen gehören zu jenen Handelsgü-
tern, die prinzipiell als digitalisierbar erscheinen.
Durch die besonders intensive Anbieter-Kunden-Be-
ziehung sind in diesem Bereich aber auch besonders
hohe Anforderungen an eine Umsetzung für den elek-
tronischen Handel zu erkennen. Außerdem sind viele
Sektoren der Dienstleistungsbranche durch besondere
gesetzliche Regelungen den Gesetzen des freien
Marktes entzogen.

8. Beschaffungsprozesse im öffentlichen Bereich sind
aus zwei Gründen von besonderem Interesse. Einmal
gilt die elektronische Beschaffung als ein besonders
Erfolg versprechendes Einsatzfeld des elektronischen
Handels, mit der Chance auf deutliche Einsparpoten-
ziale. Zum anderen ist der öffentliche Bereich nicht
nur einer der größten Einkäufer, sondern steht auch
unter einem besonderen Einspar- und Rationalisie-
rungsdruck.

5.2 Zentrale Fragestellungen 
Es gibt in der Literatur und in der öffentlichen und politi-
schen Diskussion zum elektronischen Handel eine Reihe
von Erwartungen und Wirkungshypothesen. Ein typi-
sches Spektrum dieser Hoffnungen und Erwartungen
kommt etwa in der folgenden Äußerung des Bundesminis-
ters für Wirtschaft und Technologie zum Ausdruck: Mit-
tels E-Commerce könnten neue Märkte erschlossen, bis-
her nicht mögliche Produktivitätszuwächse realisiert und
nicht zuletzt Arbeitsplätze geschaffen werden. Entwick-
lungsmöglichkeiten böten sich allen gesellschaftlichen
Gruppen, vor allem auch kleinen und mittleren Unterneh-
men (Müller 2000). 

Das vorliegende TAB-Projekt hatte – neben den Teilen, in
denen der Stand des E-Commerce im Einzelnen darge-
stellt wird – nicht zuletzt die Aufgabe, diesen Hoffnungen
und Erwartungen nachzugehen. Im Folgenden wird eine
Übersicht über gängige Wirkungshypothesen zum elek-
tronischen Handel gegeben, die in den sich anschließen-
den Teilen des Berichts auf ihre Plausibilität und Verein-
barkeit mit den empirischen Befunden überprüft werden.
Es erfolgt an dieser Stelle keine ausführliche Darstellung
und Diskussion der jeweiligen Hypothesen, sondern die
Darstellung beschränkt sich auf kurze Verweise und auf
Belege aus der Literatur. 

5.2.1 Anbieter
E-Commerce verspricht den Anbietern insbesondere fol-
gende Vorteile:

– Kosteneinsparungen durch Produktivitätszuwächse
und Prozessinnovationen,

– Produktinnovationen,

– Erschließung neuer Märkte.

Eine entsprechende typische Formulierung findet man bei
Meints/Vollmert (2000, S. 1): „Grundsätzlich bringt 
E-Commerce zwei große Vorteile: Kosteneinsparung und
Neugeschäft.“ Ähnlich postuliert der EITO-Bericht 2000:
„The Internet has the potential to develop a new economy
based on new products and services, new markets and new
business processes“ (Lamborghini et al. 2000, S. 24). 

Die Empirica-Studie macht die hohen Erwartungen an das
Online-Geschäft aus der Sicht der Anbieter deutlich:
73,9 % der befragten Unternehmen in allen fünf Ländern
wollen durch E-Commerce den Markt für existierende
Produkte und Dienste erweitern, 65,5 % wollen neue Ge-
schäftsmöglichkeiten erschließen und Märkte eröffnen
und 48,1 % wollen ihre Kosten reduzieren (Empirica
2001, S. 36). 

5.2.2 Kunden
Bei den kundenbezogenen Erwartungen geht es insbeson-
dere um:

– die „neue Macht“ des Kunden,

– eine höhere Dienstleistungsqualität sowie

– günstigere Einkaufsmöglichkeiten.

Cole/Gromball (2000) sprechen in ihrem Buch „Das Kun-
den-Kartell“ von der „neuen Macht des Kunden“. Der
Kunde werde als „Koproduzent“ in die Lage versetzt,
seine Produkte selbst zu gestalten. Kunden würden sich zu
kartellähnlichen Gebilden zusammenschließen und die
Anbieter unter Druck setzen (Riehm 2002). Wind/Maha-
jan (2001) gehen gar von der Möglichkeit des Preisdiktats
der Kunden durch Preisvergleichsagenturen und „Power-
Shopping“ aus.

Die hohen Erwartungen auf der Kundenebene zeigen sich
z. B. auch in den Antworten der Internetnutzer im Rahmen
der ACTA-Befragung 2001 (vgl. Kapitel I.4.1). 58 % der
befragten Internetnutzer schätzen am E-Commerce als be-
sonderen Kundenkomfort, dass man rund um die Uhr be-
stellen kann und nicht mehr von den Ladenzeiten abhän-
gig ist; 53 % begrüßen die sehr große Auswahl und das
große Angebot im Internet und 52 % sehen den Vorteil,
dass man vieles ganz einfach von zu Hause aus erledigen
kann (Institut für Demoskopie Allensbach 2001, S. 177).

5.2.3 Strukturwandel
In Bezug auf die Branchen- und Marktstruktur werden
insbesondere die folgenden Effekte diskutiert:

– Die Transparenz der Märkte werde erheblich gestei-
gert,

– die Transaktionskosten des Handels gesenkt,

– Handelsstufen könnten umgangen werden (Disinter-
mediation),
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– Klein- und Mittelbetrieben böten sich besondere
Chancen,

– der grenzüberschreitende Handel würde erheblich
profitieren.

So schreiben Litan/Rivlin (2001, S. 315, nach Latzer/
Schmitz 2001, S. 61): „One of the major features of the
Internet revolution is its potential to make the whole eco-
nomic system, nationally and internationally, more com-
petitive by bringing markets closer to the economists’ text-
book model of perfect competition, characterized by large
numbers of buyers and sellers bidding in a market with
perfect information.“ Oder Brynjolfsson/Smith (2000) re-
ferieren eine vergleichbare Auffassung wie folgt: „The
conventional wisdom regarding Internet competition ... is
that the unique characteristics of the Internet will bring
about a nearly perfect market. In the extreme version of
this ‚Internet efficiency‘ view, the characteristics of the
Internet will lead to a market where retailer ‚location‘ is
irrelevant, consumers are fully informed of prices and
product offerings ...“

In Bezug auf die Disintermediationsthese – die Umge-
hung, Ausdünnung oder gar das Obsoletwerden vermit-
telnder Instanzen zwischen Produzent und Konsument –
fasst Schoder die positiven Erwartungen, wie sie sich in
der Literatur finden, wie folgt zusammen (2000, S. 11 f.,
vgl. auch Latzer/Schmitz 2001, S. 77 ff.): Aus einer orga-
nisatorischen Sicht bewirke die unmittelbare Koordina-
tion zwischen Anbieter und Nachfrager auf elektroni-
schen Märkten eine „Verschlankung“ der Zwischenstufen
und damit eine Einsparung von Margen und Kosten; die
Möglichkeiten der Informationstechnik böten die Chance,
viele intermediäre Funktionen zu automatisieren; durch
die allgemeine Senkung der Transaktionskosten in globa-
len Kommunikations- und Informationsstrukturen be-
stünde kein Bedarf mehr für Intermediäre, da eine weitere
Transaktionskostensenkung durch intermediäre Funktio-
nen nicht mehr zu erwarten sei.

Bei den branchenstrukturellen Erwartungen spielen
schließlich auch die besonderen Chancen kleiner und
mittlerer Unternehmen eine besondere Rolle. Hierzu
schreibt etwa die OECD (1999, S. 153, vgl. auch Latzer/
Schmitz 2001, S. 90 ff.): „The Internet can make size ir-
relevant, because it can level the competitive playing field
by allowing small companies to extend their geographical
reach and secure new customers in ways formerly restric-
ted to much larger firms.“ Sie greift dabei auch das Argu-
ment auf, dass es das Internet ermöglicht, den geographi-
schen Handlungsradius zu erweitern.

5.2.4 Arbeitsmarkt
Der Zusammenhang zwischen E-Commerce und Arbeits-
kräftewachstum wird in der Literatur wie folgt gesehen:
Da das Umsatzwachstum des E-Commerce sehr hoch sei
und in diesem Segment der Wirtschaft viele neue Unter-
nehmen gegründet würden (Start-up-Unternehmen), die
teilweise sehr schnell wachsen, sei ein positiver Effekt für
die Gesamtbeschäftigung zu erwarten. Produktivitätsstei-
gerungen würden außerdem zur internationalen Konkur-

renzfähigkeit beitragen und durch Preisreduzierungen zu
einer Ausweitung der Nachfrage beitragen, was sich wie-
derum in einer Arbeitskräftenachfrage ausdrücken könnte
(Latzer/Schmitz 2001, S. 96).

Die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze und auf eine insge-
samt positive Arbeitsplatzbilanz ist insbesondere in der
Politik besonders ausgeprägt. Im schon zitierten Artikel
des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie,
Werner Müller, wird dies wie folgt zum Ausdruck ge-
bracht: „Mittels E-Commerce lassen sich neue Märkte er-
schließen, bisher nicht mögliche Produktivitätszuwächse
realisieren und nicht zuletzt Arbeitsplätze schaffen“
(Müller 2000, S. 1).

5.2.5 Verkehr und Ökologie
Die Erwartungen an die Reduktion des handelsbezogenen
Verkehrsaufkommens können wie folgt unterteilt werden:

– Verkehrsreduktion durch direkte Online-Lieferung di-
gitaler Güter und Dienste,

– Verkehrsreduktion durch Internet-gestützte optima-
lere Planung und Auslastung logistischer Prozesse
(Vermeidung von Leerfahrten etc.),

– Ablösung individueller Einkaufsfahrten durch gebün-
delte Auslieferungsfahrten.

Bei den ökologischen Erwartungen können die folgenden
Aspekte unterschieden werden (Behrendt et al. 2002a):

– der produktivere Umgang mit den eingesetzten Mate-
rialien,

– die Einsparung von Energie,

– ein reduzierter Flächenverbrauch und

– Entlastung von Ballungsräumen durch Dezentralisie-
rung.

Insbesondere durch die Digitalisierung von bisher materi-
ellen Produkten und Prozessen – Dematerialisierung –
wird eine positive ökologische Wirkung erwartet. Romm
argumentiert, dass sich das Energiewachstum in den USA
vom allgemeinen Wirtschaftswachstum gerade in der Zeit
des ökonomischen Durchbruchs des Internets abgekop-
pelt habe. Dematerialisierung spare Energie und Ressour-
cen, effektivere Geschäftsprozesse reduzieren Ausschuss-
produktion und Lagerhaltung (Romm 1999, S. 5 ff.). 

5.2.6 Regulatorische Rahmenbedingungen
Bei der Auswahl der Wirtschaftsbereiche wurde schon
deutlich, dass in vielen Fällen von einem „frictionless
commerce“ nicht gesprochen werden kann, sondern dass
umfassende Regulierungen den elektronischen Handel
begrenzen. Der Versuch, solche Rahmenbedingungen zu
verändern, stößt oft auf den erbitterten und nicht selten er-
folgreichen Widerstand der betroffenen Akteure und
Gruppen. Das globale Einsatzpotenzial des E-Commerce
erlaubt national reglementierte und regulierte Vertriebs-
formen infrage zu stellen. So stellt z. B. die Kommission
der Europäischen Gemeinschaften (2001a, S. 12) in ei-
nem Papier zu den Auswirkungen der E-Economy auf die
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Unternehmen Europas fest, dass „e-Business zur Erosion
von Marktnischen“ beitrage, z. B. in den Fällen, in denen
die Vertriebswege vorgeschrieben sind, wie in der Arz-
neimittelindustrie oder bei reglementierten Berufen, wie
den Rechtsanwälten oder den Ärzten. Die E-Economy
bzw. der E-Commerce wird in dieser Perspektive zum Ka-
talysator des Wandels und der Deregulierungsprozesse
(Strecker/Weinhardt 2002, S. 1; Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften 2001a, S. 8 ff.). 

Den nun folgenden Analysen des E-Commerce in einzel-
nen Wirtschaftsbereichen wird in der Regel ein einheitli-

ches Darstellungsschema zugrunde gelegt. Begonnen
wird mit einer knappen Branchencharakteristik. Es
schließt sich eine Beschreibung des Standes und der be-
sonderen Formen des E-Commerce an. Darauf folgen Ab-
schnitte, in denen die hier aufgeworfenen Fragestellungen
aufgegriffen werden. Dabei müssen die Schwerpunkte
dieser Diskussion vor dem Hintergrund der jeweiligen
Branche und der dafür vorliegenden Erkenntnisse immer
wieder neu gewählt werden. Es schließen sich Überle-
gungen zu den weiteren Perspektiven des E-Commerce
im jeweiligen Wirtschaftsbereich und eine Zusammenfas-
sung an.
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1. Handel mit Lebensmitteln
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Getränken ist
einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland.
Direkt oder indirekt ist annähernd jeder neunte Arbeits-
platz mit dem so genannten „Agribusiness“ verbunden. Im
Mittelpunkt dieses Kapitels steht der „Konsumprozess Er-
nährung“ im weiteren Sinne, d. h., dass nicht nur die zen-
tralen Akteure des klassischen Wertschöpfungsprozesses in
der Handelskette – Hersteller/Importeure, Großhändler,
Einzelhändler – betrachtet werden, sondern auch die Be-
ziehungen zwischen Handel und Konsumenten sowie die
Logistikdienstleiter.

Es werden zunächst Grundinformationen zur Branchen-
struktur gegeben sowie die Formen des E-Commerce in
diesem Wirtschaftsbereich aufgezeigt. Im Weiteren wird
der Frage nachgegangen, wie sich Angebot und Nachfrage
darstellen, welchen Einfluss E-Commerce auf die Gestal-
tung dieser Prozesskette ausübt und welche Wirkungen
und Folgen zu erwarten sind. Die durch den Einsatz inter-
netbasierter Technologien bewirkten Wechselwirkungen
zwischen möglichen Veränderungen von Konsumverhal-
ten, Distributionsstrategien und Logistikkonzepten, Raum-
strukturen und Mobilität von Personen und Gütern sollen
ermittelt und die Auswirkungen auf Umwelt und Arbeit
benannt werden, um abschließend politische Handlungs-
optionen anzusprechen.

Dieses Kapitel stützt sich in wesentlichen Teilen auf das
für den Deutschen Bundestag von Flämig et al. (2002) er-
stellte Gutachten.

1.1 Grunddaten zur Branche
Die allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung, so-
ziodemografische Veränderungen sowie neue Lebens- und
Konsumstile führen dazu, dass ein immer geringer wer-
dender Teil des zur Verfügung stehenden Einkommens für
die Ernährung ausgegeben wird und dies zu einem immer
geringer werdenden Teil im Lebensmitteleinzelhandel. 

Das „Agribusiness“ ist durch Globalisierung, Internationa-
lisierung und Konzentration gekennzeichnet. Vor allem im
Lebensmitteleinzelhandel sind diese Prozesse weit voran-
geschritten und führen in Deutschland zu einem hohen Kon-
kurrenzdruck sowohl zwischen der Vielzahl an Betriebsfor-
men als auch zwischen den Standorten des Handels.

Den Handel prägt heute die fließende Grenze zwischen
Groß- und Einzelhandel. Die Kernkompetenzen des
Großhandels liegen in der Vermittlung und Überbrückung
von Menge, Zeit und Raum zwischen den Produzenten
von Gütern und dem Einzelhandel. Dieser intermediären
Funktion kommt durch die besondere Struktur im deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel eine zentrale Rolle zu, da
sie von dem Zusammenschluss vieler kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen zu Einzelhandels- und Dienst-
leistungskontoren geprägt ist.

1.1.1 Ernährungsverhalten und
Bevölkerungsstruktur

Das Ernährungs- und Einkaufsverhalten wird stark durch
die jeweilige Haushaltsstruktur beeinflusst. Bei einer ins-
gesamt steigenden Anzahl an Haushalten nahm insbeson-
dere die Anzahl der Single-Haushalte stark zu. Seit Mitte
der 70er-Jahre stellen Ein-Personen-Haushalte die größte
Haushaltsgruppe.

Insgesamt verändert sich das Ernährungsverhalten der Be-
völkerung. Jeder fünfte Deutsche gehört inzwischen zum
so genannten Convenience-Typ, der nahezu alle Erleichte-
rungen nutzt, die ihm von der Nahrungsmittelindustrie und
durch die Schnell-Gastronomie geboten werden. Auch die
anderen, sich nach Ernährungsgewohnheiten unterschei-
denden Verbrauchertypen, nutzen diese Möglichkeiten. 

So verliert der Lebensmitteleinzelhandel jährlich rund 1 %
an Umsatz. Gewinner dieser Entwicklung sind – neben
den Pizzerien und Schnellrestaurantketten sowie Liefer-
diensten – vor allem die so genannten Systemanbieter. Zu
diesen Systemanbietern gehören vor allem Bäckereien
und Fleischereien, die neben ihrem normalen Sortiment
kalte und warme Speisen sowie Getränke in ihrem Ange-
bot führen.

1.1.2 Lebensmittelindustrie
Vor dem Hintergrund eines insgesamt wachsenden Außen-
handels der Ernährungsindustrie übersteigen die Importe
von Lebensmitteln die Exporte. Für das Jahr 2000 schätzt
die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie
(BVE) den Saldo auf minus 7,2 Mrd. DM (BVE 2001).

Trotz des hohen Importanteils stellen in Deutschland die
Ernährungsindustrie und das Ernährungshandwerk den
viertgrößten Wirtschaftszweig dar. Das produzierende
Ernährungsgewerbe ist in Deutschland zu großen Teilen
noch durch kleine und mittelständische Strukturen ge-
kennzeichnet, ein zunehmender Konzentrationsprozess
ist jedoch zu verzeichnen.

1.1.3 Großhandel
Zum Großhandel werden u. a. Großverbraucherhandel,
Sortimentsgroßhandel, Cash and Carry (C+C) und Regal-
großhändler10 gezählt. Die Absatzformen des Großhan-
dels werden in Streckengroßhandel (ohne Lagerung) und
Lagergroßhandel unterteilt. Die Bedienungsformen des
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10 Regalgroßhändler (Rack-Jobber) sind Großhändler oder Hersteller,
denen in Handelsbetrieben Verkaufsräume oder Regalflächen zur
Verfügung gestellt werden und die das dortige Sortiment mit eigenen
Waren erweitern. Die Rack-Jobber sind Eigentümer der Ware. Der
Abverkauf erfolgt jedoch über die POS-Systeme (Kassensysteme)
der Handelsbetriebe. 



Großhandels gliedern sich in den Selbstbedienungsgroß-
handel und den herkömmlichen Großhandel. Der Groß-
handel versorgt die Produzenten, aber auch gewerbliche
Verbraucher und Dienstleistungsunternehmen mit Roh-
und Fertigware, Investitions-, Hilfs- und Betriebsmitteln,
die Einzelhandelsstufe mit den Konsumgütern zum Wei-
terverkauf an den privaten Verbraucher sowie allen für die
Betriebserfüllung erforderlichen Waren. 

Der Umsatz der Großverbraucher (GV)-Zustelldienste
lag 1992 noch bei 4,2 Mrd. DM und wuchs bis zum Jahr
2000 auf 7,7 Mrd. DM an (M+M Eurodata 2001). Die
Großverbraucherzustelldienste haben in den letzten Jah-
ren insbesondere aufgrund des zunehmenden Außer-
Haus-Verzehrs an Bedeutung gewonnen.

Zum Sortimentsgroßhandel zählen Großhandelsbetriebe,
die tendenziell ein breites Sortiment vorrätig halten und
ein Bündel an Beschaffungs-, Absatz-, Finanzierungs-
und Informationsfunktionen in der Regel kleinen gewerb-
lichen Abnehmern zur Verfügung stellen. Zum Sorti-
mentsgroßhandel gehören auch Betriebe, die sich auf be-
stimmte Produktlinien spezialisiert haben (Obst, Gemüse
und Kartoffeln; Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und
Wild; Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle, Getränke sowie
Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze).

1.1.4 Einzelhandel
Mit dem Verkauf von Nahrungs- und Genussmitteln wer-
den fast 30 % des gesamten Umsatzes im deutschen Ein-

zelhandel erzielt. Die zehn größten Unternehmen des
deutschen Lebensmitteleinzelhandels hielten im Jahr
2001 einen Marktanteil von 84 %. Vom Gesamtumsatz,
der im Jahr 2001 194 Mrd. Euro betrug, wurden rund
132 Mrd. Euro mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln
und rund 62 Mrd. Euro mit Non-Food-Artikeln realisiert
(M+M Eurodata 2002). Es wird prognostiziert, dass die
fünf größten Unternehmen des Lebensmitteleinzelhan-
dels im Jahr 2010 einen Marktanteil von 81,6 % erreichen
könnten.

Insgesamt gesehen nimmt die Zahl der Lebensmittelge-
schäfte ab. Wie die Abbildung 4 zeigt, hat sich in den ver-
gangenen Jahren lediglich die Anzahl der SB-Warenhäu-
ser/Verbrauchermärkte und Discounter erhöht. Die
Gesamtverkaufsfläche nahm in den letzten Jahren konti-
nuierlich zu. Dabei ist die Flächenproduktivität gesunken,
weil die Umsatzerlöse nicht gesteigert werden konnten. 

Im Jahr 2001 hatten Produkte aus biologischem Anbau nur
einen Anteil von durchschnittlich 1 bis 2 % am Gesamt-
umsatz der im Rahmen einer Studie befragten Lebensmit-
teleinzelhandelsketten (Imug 2001, S. 3). Der derzeitige
Anteil von Bio-Kost am deutschen Lebensmittelumsatz
soll sich allerdings von 2 auf 25 % im Jahr 2005 erhöhen.
Um diese Wachstumsraten zu realisieren, müssen die Ver-
triebswege ausgebaut werden.

Die Vermarktung von Ökoprodukten ist differenziert ge-
gliedert. Von den geschätzten 4 Mrd. DM Umsatz im Jahr
1999 entfällt über ein Drittel auf den Naturkosthandel,
mehr als ein Viertel auf den konventionellen Lebensmittel-
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Abbildung 4

Anzahl der Lebensmittelgeschäfte nach Betriebsformen



haben bisher die Dienste von CPGmarket genutzt. Die
Geschäftspartner können wichtige Transaktionsdoku-
mente, wie Bestellung, Planungsvereinbarungen, Ver-
tragsbestätigung, Lieferplan, Lieferschein und Warenein-
gangsbestätigung, über den Marktplatz austauschen.
Dieser Service beschleunigt die traditionellen Abwick-
lungsprozesse. Durch Online-Auktionen, so CPGmarket,
konnten im Durchschnitt die Kosten um 15 % reduziert
werden (CPGmarket 2002). 

Die derzeit größte Handelsplattform im Internet ist die
WorldWide Retail Exchange (WWRE). WWRE wurde im
März 2000 gegründet. Mitte 2002 gehörten WWRE 62 be-
deutende Einzelhändler und Hersteller aus den Bereichen
Lebensmittel, „Non-Food“, Textilien und Drogerie-Arti-
kel an. So u. a. aus Deutschland Edeka, Otto Versand,
REWE, Schlecker und Tengelmann, aus Europa C&A,
Coop Italia, Coop Schweiz, El Corte Ingles, Galeries
Lafayette, Marks & Spencer sowie Tesco und aus den USA
Albertson’s, Best Buy, Kmart, Safeway sowie Toys R Us.
Ziel der gemeinsamen Internet-Plattform ist es, den Ge-
schäftsverkehr zwischen Händlern, Herstellern und Lie-
feranten einfacher, schneller und effizienter zu gestalten.
Im Jahr 2001 wurde ein Transaktionsvolumen von mehr
als 2 Mrd. US-$ erzielt und die Teilnehmer konnten da-
durch mehr als 270 Mio. US-$ an Kosten einsparen.
(WWRE 2001; WWRE 2002). 

Die Gründung von Efoodmanager B2B Internet-AG er-
folgte im Januar 2000. Sie ist aus der 1997 gegründeten
Fruchtnetz GmbH, dem ersten europäischen Internet-
Marktplatz in der Lebensmittelbranche, hervorgegangen.
Im Gegensatz zu den anderen großen Marktplätzen be-
schränkt sich der Handel über die Plattform von Efood-
manager auf Meeresfrüchte, Obst und Gemüse sowie Ge-
flügel. Prinzipiell steht der elektronische Marktplatz allen
Händlern und Produzenten im Lebensmittelbereich offen.

Zusammenfassung

Die Idee der elektronischen Marktplätze entspricht in
weiten Teilen der Ursprungsidee des Großhandels: der
Reduktion von Schnittstellen. Mit elektronischen Markt-
plätzen verbinden sich im Einzelnen folgende positive Ef-
fekte:

– Reduzierung der Informationskosten, 

– Verringerung der Transaktionskosten durch integrierte
Logistikdienstleistungen,

– Ersparnis von Marketingkosten durch einen gemein-
samen Marktauftritt,

– Reduzierung der Kommunikationskosten,

– Erhöhung der Aktualität von Produkt- und Unterneh-
mensinformationen,

– Angebot von Mehrwertdiensten und Zusatzleistungen
wie Finanz-, Versicherungsinstituten und/oder Logis-
tikdienstleistern,

– 24 Stunden-Verfügbarkeit.

Heute existieren auf und nahezu zwischen allen Wert-
schöpfungsstufen elektronische Marktplätze im B2B-Be-

reich der Lebensmittelbranche. Am erfolgreichsten sind
bislang die neutralen Marktplätze, darunter vor allem die-
jenigen, welche zwischen Herstellern und Händlern ver-
mitteln. Hier werden Auktionen durchgeführt, Rahmen-
verträge ausgehandelt und umfangreiche Mehrwertdienste
– wie standardisierter Datentransfer oder CPFR (Collabo-
rative Planning, Forecasting and Replenishment) – ange-
boten. Von besonderer Bedeutung im B2B-Bereich der
Lebensmittelbranche sind die virtuellen, vertikalen Markt-
plätze. Dabei dient das Internet zur Verbesserung des Infor-
mationsflusses zwischen Herstellern und Lieferanten und
stellt damit eine größere Markttransparenz her. Dies hat zum
einen Auswirkungen auf den weiteren Preiswettbewerb,
zum anderen trägt der verbesserte Informationsfluss zur Re-
duzierung von Durchlaufzeiten, zur Erhöhung der Liefer-
flexibilität und zum Abbau von Lagerbeständen bei.

1.2.2 Elektronische Handelsplattformen 
im B2C-Bereich

Das Angebot an Online-Lebensmitteln

Die umfangreichsten Suchmaschinen zum Einkaufen in
Deutschland sind unter Shop.de und Easyeinkauf.de zu fin-
den. Die eingetragenen Unternehmen wurden nach eigenen
Angaben alle getestet und bieten Waren aus den Bereichen
Lebensmittel, Getränke sowie Non-Food-Artikel an, die
auch in einem stationären Supermarkt angeboten werden.
Das Spektrum (Stand Ende 2001) umfasst 677 Einträge un-
ter der Rubrik Getränke, 281 Einträge unter Lebensmittel
sowie jeweils 36 Einträge unter Supermärkte und Liefer-
services (Flämig et al. 2002, S. 65 ff.).

Die Entwicklung des Online-Angebotes an Lebensmitteln
in Deutschland hat in der zweiten Hälfte des Jahres 2001
eine Konsolidierungsphase durchgemacht. Infolgedessen
mussten zahlreiche Anbieter Konkurs anmelden. Andere
Anbieter schränkten wegen ausbleibender Rentabilität die
Liefergebiete ein oder stellten ihr Sortiment derart um,
dass sie das Kriterium Lebensmittelvollsortiment nicht
mehr erfüllten, wie beispielsweise My-world von Kar-
stadtQuelle.

Gleichzeitig konnten jedoch auch Neuplatzierungen von
Internetservices beobachtet werden. Dazu zählt der zur
REWE-Gruppe gehörende Anbieter Konze (Dortmund),
der seit Februar 2001 mit einem eigenen Internet-Auftritt
am Markt ist. Auch treten neue Anbieter in den Markt ein,
wie Doit24, die nach einer zweijährigen Testphase in
Dresden nun in Berlin und im kommenden Jahr in Mün-
chen starten wollen (Kapell 2001a). 

Den bundesweiten und flächendeckenden Vertrieb von ty-
pischen Supermarktsortimenten (ohne Mehrweggetränke,
Frische- und Tiefkühlartikel) bieten bislang nur Edeka-on-
line und Otto-Supermarkt sowie im begrenzten Umfang
auch Schlecker an. Unter den Ökoanbietern sind Tegut,
Naturkost24 und Mein-naturshop diejenigen Online-An-
bieter mit dem breitesten Sortiment, das sie auch flächen-
deckend vertreiben. Diese Systeme sind inzwischen der-
art flexibel, dass Anbieter neben der regionalen auch die
nationale Zustellung betreiben und für unterschiedlichste
Liefergebiete speziell zusammengestellte Sortimente an-
bieten können. Die nationalen Lieferdienste beschränkten
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ihr bundesweites Sortiment auf Artikel des Trockensorti-
mentes, des Non-Food-Bereichs und auf Getränke ohne
Pfand (Otto-Supermarkt), während sie in einzelnen Re-
gionen ein breiteres Sortiment anbieten.

Eine im Rahmen des Auftrags an Flämig et al. (2002) im
Herbst 2001 durchgeführte Befragung ausgewählter On-
line-Lebensmittelhändler11 hinsichtlich der Lieferkondi-
tionen, der Kundenanbindung, der Bestellvolumen etc.
vermittelt das folgende Bild:

Kundenanbindung: Bei nahezu allen Anbietern kann per
Telefon, Telefax und Internet bestellt werden. Laut der
Umfrageergebnisse gehen bei den Händlern mit Online-
und Offline-Angeboten zwischen 2 und 50 % der Bestel-
lungen über das Internet ein. Verbesserte Software und
Möglichkeiten, kundenbezogene Daten und Informatio-
nen zu speichern und auszuwerten, nutzen inzwischen fast
alle der Online-Händler. Die meisten Unternehmen bieten
beispielsweise ihren Kunden an, persönliche Einkaufslis-
ten abzuspeichern. Teilweise werden den Kunden in Ab-
hängigkeit zu ihrem bisherigen Einkaufsverhalten spe-
zielle Angebote unterbreitet. 

Bestellvolumen: Der durchschnittliche Wert einer Online-
Bestellung durch gewerbliche Kunden lag zwischen 
150 und 1 500 DM. Der Durchschnittsbon der privaten
Kunden der Hybriden variiert zwischen 70 und 150 DM.
In ähnlicher Größenordnung liegen auch die jeweiligen
Durchschnittsbons der privaten und gewerblichen Kun-
den der Unternehmen, die nur das Online-Geschäft be-
treiben und über keine stationären Läden verfügen. Die
Öko-Anbieter gaben an, dass sie nur private Kunden be-
treuen. Der Durchschnittsbon lag dort mit einer Band-
breite von 32 bis 80 DM deutlich unter dem der Hybriden.
Dies ist auf eine andere Sortimentszusammensetzung,
worin der hohe Anteil an Obst und Gemüse zu Buche
schlägt, zurückzuführen.

Lieferkonditionen: Der Mindestbestellwert (exklusive
Pfand) ist sehr unterschiedlich, z. T. entfällt er. Der Min-
destbestellwert korreliert in einigen Fällen mit der gefor-
derten Lieferpauschale: Je geringer diese ist, desto höher
bemisst sich der Mindestbestellwert. Die Lieferpauschale
liegt mehrheitlich zwischen 5 und 10 DM. In zwei Fällen
ist die Lieferpauschale an die Entfernung zum Zustellort
gebunden. Ein Händler bietet ein Staffelsystem an und
bindet die Liefergebühr an den Einkaufswert (Edeka).
Ebenso uneinheitlich ist diejenige Höhe des Bestellwerts,
ab der die Lieferpauschale dem Kunden erlassen wird.
Hier reicht das Spektrum von 35 bis 175 DM. Am häufigs-
ten wurde die Schwelle auf 50 DM (vier Anbieter) oder
auf 150 DM (ebenfalls vier Anbieter) festgelegt. Bei allen
Anbietern kann die Bezahlung durch Barzahlung beim
Fahrer oder per Kreditkarte erfolgen. 

Die Zeitspanne vom Bestelltermin bis zur frühestmög-
lichen Zustellung beträgt nach Angaben der jeweiligen 
Homepage zwischen 90 Minuten und 72 Stunden, je nach
Größe des Zustellgebietes und des Bestellzeitpunktes. Zu-
meist werden von Montag bis Freitag drei feste und am
Samstag zwei feste Lieferzeitfenster angeboten. Die Länge
der festen Lieferzeitfenster variiert zwischen 30 Minuten
und vier Stunden. Andere Händler bieten für bestimmte
Liefergebiete feste wöchentliche Lieferzeitfenster an.

Kommissionierung: Die meisten Hybriden kommissio-
nieren aufgrund des geringen Bestellaufkommens im ei-
genen Verkaufsraum, Edeka-Online je nach Zustellgebiet
in Filialen an unterschiedlichen Orten. Für den Fall der
Kommissionierung im Verkaufsraum werden die Waren
für die Bestellungen zumeist während der Ladenöff-
nungszeiten zusammengestellt. REWE nimmt die Bestel-
lungen zentral in einem Call-Center entgegen und leitet
sie von dort an die für das Liefergebiet zuständige Filiale
weiter, in der die Waren kommissioniert werden. Von dort
werden sie auch an den Endkunden ausgeliefert. Tengel-
mann nimmt die Bestellungen für die beiden gegenwärtigen
Liefergebiete München und Berlin ebenfalls zentral in ei-
nem Call-Center entgegen. Die Waren werden dann aller-
dings in dem jeweiligen Distributionscenter kommissioniert
und von dort verteilt. Das hohe, gebündelte Bestellaufkom-
men scheint diese logistische Variante zu rechtfertigen.

Zustellung: Die Lieferung der Ware erfolgt bei allen An-
bietern sowohl zum Wohnstandort – dort nimmt sie ent-
weder der Empfänger selbst oder eine Vertrauensperson
entgegen – als auch an den Arbeitsplatz. Eine Ausnahme
stellt die Abwicklung der Distribution durch die Post dar,
bei der die Empfänger, sofern sie bei der Zustellung nicht
angetroffen wurden, die Ware in der Postfiliale abholen
müssen. Inzwischen wieder eingestellt wurde die Auslie-
ferung von Tengelmann via Shopping-Box in Frankfurt
am Main. Die Zustellung der Waren in Abwesenheit ist
vor allem bei den Ökoanbietern eine praktizierte Lösung,
um Doppelanfahrten zu vermeiden. Nur zwei Anbieter ga-
ben an, auch mehrfache Zustellversuche zu unternehmen.
Bei den Öko-Anbietern wird der Zustelltag in Abhängig-
keit von der jeweiligen Lieferadresse bestimmt. Die Be-
stellung muss bei allen Öko-Anbietern drei Tage vorher
eingegangen sein, damit sie am kommenden Zustelltag
berücksichtigt werden kann. 

Auch die Zustellung der Waren folgt keinem festen
Schema. Die meisten der regional anbietenden Händler
stellen die Waren in Eigenregie zu. Davon ausgenommen
sind einzelne Geschäftsinhaber der Edeka-Gruppe. Bei-
spielsweise wird für die Zustellung in Hannover und Celle
mit dem Unternehmen Transport-Taxi zusammengearbei-
tet. Reichelt kooperiert für die Zustellung in Berlin mit der
Otto-Tochter Hermes (o. A. 1999a). Konsum Dresden hat
für die Zustellung im Dresdner Raum einen Lieferservice
beauftragt. Die national anbietenden Händler nutzen fast
ausschließlich die Deutsche Post AG als Zusteller. Eine
Ausnahme bildet Otto-Supermarkt.de. Dieses Joint-Ven-
ture des Großhändlers CITTI und des Hermes Versand
Service baut gerade darauf auf, dass einer der Partner 
– die Otto-Tochter Hermes – ein eigenes Zustellnetz für
den Endkunden betreibt.
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11 Insgesamt wurden 43 Unternehmen angeschrieben, darunter 21 klas-
sische Lebensmitteleinzelhändler mit Online- und Offline-Angebo-
ten, sechs neugegründete Lebensmittelunternehmen mit ausschließ-
lichem Online-Angebot, 14 Anbieter mit Ökoprodukten und zwei
Anbieter mit einem ausschließlich Tiefkühlprodukte umfassenden
Sortiment. Der Rücklauf betrug allerdings nur 18 % (zehn Unterneh-
men). Sechs weitere Unternehmen beantworteten einen einseitigen
verkürzten Fragebogen.



Die Nachfrage nach Online-Lebensmitteln

Für die Einschätzung und Bewertung der heutigen und
künftigen Online-Nachfrage nach Lebensmitteln kann auf
zwei Untersuchungen zurückgegriffen werden: den GfK-
Webscope mit seiner detaillierten Erfassung von im Inter-
net gekauften Produktgruppen (Kapitel I.4.2) und hin-
sichtlich des Zusammenhangs von Nutzerstruktur und
Produkten, die im Internet gekauft werden, der nun im
zweiten Jahr erschienene Internetshopping Report 2001.

Nach dem GfK-Webscope wurden im Jahr 2001 insge-
samt 1,6 Mio. Online-Transaktionen getätigt, bei denen
(u. a.) Nahrungsmittel (ohne Getränke) bestellt wurden.
Damit wurde ein Umsatz mit Nahrungsmitteln im Wert
von 65,7 Mio. DM generiert. Betrachtet man die Ent-
wicklung der Quartalszahlen vom 4. Quartal 2000 bis zum
1. Quartal 2002, dann zeigt sich, dass die Online-Trans-
aktionen mit Lebensmitteln und die dadurch erzielten Um-
sätze relativ stabil sind – eine Ausnahme stellt das
4. Quartal 2001 dar (Tabelle 7). Der Anteil der nahrungs-
mittelbezogenen Transaktionen an allen Online-Transak-
tionen liegt um die 3 %, der Anteil der Nahrungsmittel-
umsätze an allen Online-Umsätzen bei unter 1 %.

In Abbildung 6, Seite 48, sind – nach dem Internetshopping
Report 2000 – die drei Produktgruppen aufgenommen, die
am engsten dem Bereich Ernährung zuzuordnen sind: De-
likatessen, Wein und Spirituosen, Lebensmittel des tägli-
chen Bedarfs. Sie wurden um diejenigen Warengruppen
ergänzt, die häufig im Lebensmitteleinzelhandel angebo-
ten werden (z. B. Putz- und Waschmittel) oder in Deutsch-
land entweder traditionell einen hohen Anteil am Versand-
handel aufweisen, wie beispielsweise Bekleidung, oder die
besonders häufig innerhalb der letzten 6 Monate über das
Internet gekauft worden sind (z. B. Bücher). 

77,3 % der befragten Internet-Nutzer haben bisher noch
nie über das Internet Lebensmittel geordert oder Informa-

tionen über Lebensmittel eingeholt. Ein detaillierterer
Blick auf die Nutzerstruktur zeigt, dass auch online der
Lebensmitteleinkauf Frauensache ist. Immerhin 7,4 % der
befragten Frauen haben schon einmal online Lebensmit-
tel gekauft, 5,9 % von ihnen innerhalb der letzten sechs
Monate. Durchschnittlich bestellten 4,5 % der befragten
Internet-Nutzer in den letzten sechs Monaten Lebensmittel
im Internet. Dabei sind es vor allem Erlebniseinkäufer, die
das Internet als Einkaufsort für Lebensmittel nutzen
(Symposion Publishing 2000, S. 140). Der durchschnittli-
che Betrag, der für Online-Lebensmitteleinkäufe inner-
halb der letzten sechs Monate ausgegeben wurde, lag bei
255 DM. Je kürzer die Internet-Erfahrung ist, desto vor-
sichtiger verhielten sich die Kunden und gaben eher we-
niger Geld für Online-Lebensmitteleinkäufe aus. 

Bezogen auf die Gesamtausgaben in den letzten sechs Mo-
naten gaben durchschnittlich 38,4 % der Online-Lebens-
mitteleinkäufer an, dass sie weniger als 5 % online für Le-
bensmittel ausgegeben haben. 16,6 % gaben an, dass sie
zwischen 5 % und unter 10 % ihrer Ausgaben für Lebens-
mittel online tätigen. 10,3 % kaufen zwischen 10 und un-
ter 15 %, 9,8 % zwischen 15 und unter 25 % online ein.
9,4 % der Befragten tätigten mehr als 50 % der Gesamt-
ausgaben für Lebensmittel online. 1,2 % der Befragten ga-
ben an, Lebensmittel nur noch online zu kaufen (Sympo-
sion Publishing 2000, S. 165). 

Die Abbildung 7, Seite 49, bildet dieses Ausgabenverhalten
differenziert nach Geschlecht, Alter, Internet-Erfahrung
und Konsumtyp ab. Von den 354 Lebensmittel-Online-
Käufern wollten 44,4 % der Befragten zukünftig mehr Geld
online ausgeben (Symposion Publishing 2000, S. 167). 

Zusammenfassung

Im Internet lassen sich mit Hilfe von deutschsprachigen
Suchmaschinen heute (Stand 2002) rund 1 500 Anbieter
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Tabel le  7

Online-Bestellungen von Nahrungsmitteln (nicht Getränke)

Zeitraum Transaktionen
in Tsd.

Anteil an allen Online-
Transaktionen

Umsatz 
in Tsd. DM

Anteil an allen Online-
Umsätzen

2000
4. Quartal 335 2,8 % 11 805 0,7 %

2001
1. Quartal 384 3,8 % 14 248 0,8 %

2. Quartal 381 3,0 % 12 531 0,6 %

3. Quartal 333 2,7 % 12 606 0,6 %

4. Quartal 550 3,1 % 26 300 1,0 %

2002
1. Quartal 327 3,1 % 10 827 0,6 %

Quelle: Eigene Berechnungen nach den Daten des GfK-Webscopes



von Lebensmitteln finden. Es gibt eine Vielzahl an Spe-
zialanbietern, die neben der Lieferung von Systempro-
dukten noch weitere Leistungen anbieten (z. B. Catering-
Service). Ihnen steht eine deutlich geringere Anzahl von
Unternehmen gegenüber, die das klassische Vollsortiment
des Lebensmitteleinzelhandels vorrätig halten. Deren
Sortimentsbreite reicht jedoch selten an diejenige eines
stationären Supermarktes heran. Bekanntermaßen sind
Zustelldienste keine Erfindung der Internet-Ära. Wirklich
neu für den Kunden sind vor allem drei Dinge:

– Der Kunde kann über das neue Medium Internet or-
dern und teilweise auch bezahlen. 

– Die Zustellung bleibt nicht mehr nur auf die Adresse
des eigenen Haushaltes beschränkt. 

– Der Kunde kann auch regionale bzw. nationale Anbie-
ter nutzen und ist nicht mehr auf das Angebot der na-
hegelegenen Geschäfte angewiesen. 

Nach einer Studie hatten durchschnittlich 4,5 % der be-
fragten Internet-Nutzer in den letzten sechs Monaten Le-
bensmittel im Internet bestellt (Symposion Publishing
2000, S. 140). In Zukunft wollen rund 20 % (RMS 2000,
S. 4) bzw. 44,4 % (Symposion Publishing 2000, S. 167)
der Befragten Lebensmittel über das Internet ordern. 

Dabei weist die durchschnittliche Bonsumme im Distanz-
handel mit 125 DM (Flämig et al. 2002, S. 153) einen

höheren Betrag auf als im stationären Lebensmittelein-
zelhandel, wo dieser Betrag je nach Betriebsform zwi-
schen 28 und 44 DM variiert (EHI 2000, S. 95, eigene
Umrechnung). Aufgrund von Mindestbestellmengen und
Nachlässen bei den Zustellgebühren für Internet-Bestel-
lungen verwundert es nicht, dass rund 80 % der Einkäufe
einen Betrag zwischen 50 und 500 DM aufweisen. Damit
würde heute eine Internet-Bestellung zwischen drei und
neun stationären Einkäufen entsprechen.

Bezogen auf die Gesamtausgaben in den letzten sechs
Monaten gaben 38,5 % der Online-Lebensmitteleinkäufer
an, dass sie weniger als 5 % online für Lebensmittel aus-
gegeben hätten. 9,4 % der Befragten tätigten mehr als
50 % der Gesamtausgaben für Lebensmittel online, davon
gaben 1,2 % an, Lebensmittel nur noch online zu kaufen
(Symposion Publishing 2000, S. 165).

1.3 Spezifische Folgenbetrachtungen
Um die Funktionsweise von elektronischen Marktplätzen
(insbesondere im B2C-Bereich) und die Folgen für den
Handel besser zu verstehen, sollen an dieser Stelle ver-
schiedene Unternehmensbeispiele exemplarisch darge-
stellt werden. Ausgewählt wurden die Unternehmen nach
ihrem Innovationsgrad (Webvan), ihrem Erfolg (Tesco)
sowie ihrer Repräsentativität für das Online-Lebensmittel-
angebot in Deutschland (Konze/REWE) (vgl. Flämig et al.
2002, S. 87 ff.):
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Abbildung 6

Internetshopping Report 2001: Welche dieser Produkte haben sie online bestellt oder gekauft?
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– Webvan versuchte einen Lebensmittelzustelldienst
mithilfe von zentraler Lagerhaltung und Logistik zu
verwirklichen. Das ist letztlich an der zu geringen
Nachfrage bei zu hohen Kosten gescheitert.

– Tesco ist derzeit der in Europa erfolgreichste Online-
Lebensmittelhändler. Da Tesco auf bestehende Struk-
turen aufbaut, stellt das Unternehmen unter logisti-
schen Gesichtspunkten den Kontrapunkt zu Webvan
in der Bandbreite möglicher Geschäftsmodelle für den
Online-Lebensmittelhandel dar.

– Konze/REWE steht für die vielen mittelständischen
Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhan-
dels, die versuchen, das Internet als ein weiteres Be-
stellmedium zu nutzen.

1.3.1 Webvan
Webvan stand beispielhaft für einen neu gegründeten rei-
nen Online-Anbieter im Lebensmittelhandel. Webvan
wurde im Dezember 1996 von Louis Borders gegründet.
Ziel des Unternehmens war es, bis zum Jahr 2001 in den
26 größten regionalen Märkten der Vereinigten Staaten
hochtechnisierte Distributionszentren zum Vertrieb von
Lebensmitteln aufzubauen, die jeweils eine Kapazität von
20 stationären Supermärkten aufweisen sollten. Webvan
hatte zum Ende seiner Geschäftstätigkeit im Juli 2001 ins-
gesamt 762 000 Kunden in Chicago, San Francisco, Los

Angeles, San Diego, Orange County, Seattle und Port-
land. Beim Webvan-System wurde die Zusammenstel-
lung der Waren nahezu vollständig automatisch durchge-
führt, und die Routing-Software in den Lieferfahrzeugen
wurde speziell für die Erfordernisse von Webvan ent-
wickelt. Das System ist daher von Webvan auch als „fric-
tionless“ (reibungslos) bezeichnet worden. Am 9. Juli
2001 musste das Unternehmen jedoch Konkurs anmel-
den. Fast alle 2 000 Angestellten wurden entlassen.

Das Geschäftsmodell von Webvan

Webvan war ein Online-Händler, der einen Lieferdienst
für Lebensmittel anbot. Durch das internetbasierte Ge-
schäftsmodell verknüpfte man über den Webstore das
Front-End und das Back-End miteinander, indem auch die
Distributionszentren und das Auslieferungssystem infor-
mationstechnisch integriert wurden. Für generelle Fragen
seitens der Kunden, den Bestellvorgang, den Status ihrer
Bestellung, die Lieferbedingungen und Zahlungsmoda-
litäten betreffend, war ein eigenes Kundenbetreuungs-
und Serviceteam zuständig.

Das Unternehmen beschloss 1999, die Expansion in den
USA zu beschleunigen und in den folgenden drei Jahren
insgesamt 26 Zentren zu errichten. Durch die Beschleuni-
gung des Expansionskurses stiegen die Ausgaben erheb-
lich. Neben den Bau- und Ausstattungskosten für die Dis-
tributionszentren entstanden hohe Aufwendungen für das
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Abbildung 7

Internetshopping Report 2001: Anteil der Online-Ausgaben an den Gesamtausgaben 
für Lebensmittelkäufe in den letzten 6 Monaten

Anmerkung: Erhebungszeitraum: 10. Oktober bis 21. November 2000 N = 354
Quelle: Flämig et al. 2002, S. 139; Symposion Publishing 2000, S. 165



Softwaresystem. Ende Juni 2000 kündigte Webvan den
Kauf von Homegrocer an, einem seiner großen Konkur-
renten, um durch die Fusion die Expansion weiter voran-
treiben zu können.

Als wichtigstes Geschäftsmodell innerhalb der Unterneh-
mensstrategie von Webvan kann man das Handelsmodell
(Merchant Model) ansehen, das im Untermodell des Vir-
tual Merchant (Virtuelle Händler) eine genauere Eingren-
zung erfuhr. Die Waren wurden hier normalerweise an-
hand von Listenpreisen verkauft oder im Rahmen einer
Auktion versteigert. Das Modell umfasste Waren- und
Dienstleistungsangebote sowohl aus dem traditionellen
als auch dem webspezifischen Groß- und Einzelhandel.

Neben dem Handelsmodell verbesserte Webvan seinen
Service, in dem auch Funktionen eines Gemeinschaftsmo-
dells (Community Model) zum Einsatz gelangten. Dieses
Geschäftsmodell integrierte Strategien der Wissensnetze
und Expertenseiten, in denen Informationen von Fachleu-
ten oder Erfahrungen von Kunden anderen Nutzern zur
Verfügung standen, was Abwägungs- und Kaufentschei-
dungen erleichterte. Dieses Modell eröffnete den Kunden
beispielsweise die Gelegenheit, sich mit Fachleuten aus
dem Bereich Ernährung i. w. S. auszutauschen.

Ein weiteres Modell offerierte eine spezielle Suchfunk-
tion, durch die sich der Kunde alle Produkte einer Katego-
rie so anzeigen lassen konnte, als ob er in die Regale eines
Geschäftes geschaut hätte (Maklermodell). Die Bezie-
hung zum Verbraucher wurde durch das so genannte Per-
sonalisierte Portal geschaffen, ein Untermodell des Wer-
bemodells. Mit Hilfe dieses Modells sah sich Webvan in
der Lage, dem Kunden je nach dessen Vorlieben und Ge-
schmack verschiedene Dienste und Informationen anbie-
ten zu können.

Der Webstore von Webvan konnte nach den Vorstellungen
des Kunden und nach seinen Kaufgewohnheiten indivi-
duell gestaltet werden. So wurde es beispielsweise mög-
lich, aus einem wöchentlich aktualisierten Magazin be-
sondere Rezepte und Tipps zum Kochen und Backen
abzurufen. Zudem ließen sich verschiedene Einkaufslis-
ten anlegen, die dann zum wiederholten Kauf nur noch
angeklickt und nicht neu zusammengestellt werden muss-
ten. Der Einkauf im Internet wurde somit um eine per-
sönliche Dimension bereichert.

Logistische Abwicklung bei Webvan 

Um in den 13 Hauptmärkten Ende des Jahres 2001 auslie-
ferungsfähig sein zu können, plante Webvan, für jeweils 
35 Mio. US-$ an jedem Standort automatisierte Distribu-
tionszentren zu bauen. Die Logistikinvestitionen wurden
sowohl im Bereich der Transportinfrastruktur als auch in die
Automatisierung der Auslieferungslager getätigt, um den
Materialfluss vor dem Ladevorgang zu koordinieren.
Außerdem verauslagte man hohe Investitionen, um diese
automatisierten Fördersysteme in das Software- und Hard-
waresystem zu integrieren. Die Entwicklungskosten der
Software stiegen daraufhin von 200 000 US-$ im Jahre
1996 auf mehr als 11 Mio. US-$ allein im ersten Halbjahr
des Jahres 2000. Webvan entwickelte Softwaresysteme,

mit denen es möglich war, die Warenbestände und die
Vertriebswege genau zu kontrollieren. Damit sollte si-
chergestellt werden, dass die vom Kunden bestellten Le-
bensmittel immer vorrätig blieben, sodass sie innerhalb
kürzester Zeit zugestellt werden konnten.

Teilprozesse Bestellung, Order-Abwicklung 
und Zustellung

Man bestellte online und wählte ein einstündiges Zeitfens-
ter, in dem die Lieferung erfolgen sollte. Für die logisti-
sche Optimierung bei der Wahl des Lieferzeitfensters
konnte der Kunde Bonuspunkte erwerben, wenn er ein
Zeitfenster wählte, in dem bereits in seinem Lieferbezirk
eine Zustellung registriert war.

Nachdem die Kunden ihre Bestellung aufgegeben hatten,
führte die Software alle Bestellungen in einem Zeitplan
für das jeweilige Zeitfenster zusammen und übermittelte
sie dem regionalen Distributionszentrum, wo die Waren
kommissioniert werden konnten. Jeder Bestellung wur-
den automatisch drei Kommissionierbehälter in unter-
schiedlichen Farben zugewiesen, die für unterschiedliche
Temperaturbereiche bereitstanden. Roboterarme nahmen
die bestellten Waren aus einem Regal und legten sie in den
Behälter. Dort, wo keine vollständig automatisierte Kom-
missionierung erfolgen konnte, gingen Kommissionierer
mit so genannten „Finger-Tabs“ durch die Regale und
verbuchten über Handscanner automatisch die Ware beim
„Pick-Vorgang“. Am Ende des Kommissioniervorgangs
wurden die drei Behälter (wieder) zusammengeführt und
zum Warenausgang transportiert.

Das Konzept sah vor, die Bestellungen nochmals in loka-
len, etwa 1 000 Quadratmeter großen Auslieferungsstatio-
nen erneut umzuschlagen und mit kleineren Fahrzeugen
an die Haushalte auszuliefern. Die Stationen sollten in-
nerhalb eines 50 Meilen Radius vom Distributionszen-
trum angesiedelt werden und ein Auslieferungsgebiet mit
einem Radius von zehn Meilen versorgen. Um die kom-
missionierten Waren vom Distributionszentrum zu den
lokalen Stationen zu transportieren, sollten temperatur-
geführte Lkw eingesetzt werden. Dieses Konzept wurde
jedoch nie umgesetzt. Zum Einsatz kamen nur kleine
temperaturgeführte Lieferwagen, welche die bestellte
Ware direkt vom Distributionszentrum zum Kunden
transportierten. Mehrmals wurden die Lieferzeiten und
die Liefergebiete entsprechend der Nachfrage angepasst,
um die Ressourcen des Unternehmens besser nutzen und
das Liefergebiet vergrößern zu können.

Am Ende konnten die Kunden wählen, ob die Anlieferung
der Ware in einem einstündigen Zeitfenster zwischen
6 Uhr und 22 Uhr an sieben Tagen in der Woche erfolgen
sollte. Bis zu sechs Tage im voraus konnte der Lieferter-
min vorgeplant werden. Falsche oder unerwünschte Ware
nahm der Auslieferungsfahrer bis zu 14 Tage nach dem
Kauf wieder mit zurück, und das Geld wurde vollständig
zurückerstattet.

Schlussfolgerungen

Prinzipiell bedeutet das Scheitern von Webvan nicht, dass
ein Vollsortiment an Lebensmitteln sich nicht auf diese
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Art wirtschaftlich realisieren ließe. Auch die logistischen
Herausforderungen sind zu lösen. Obwohl sich Webvan
auf die 13 erfolgversprechendsten Ballungsräume in den
USA konzentrierte, scheint es, dass Webvan zuviel auf
einmal wollte. Die hohen Investitionen wurden getätigt,
ohne die entsprechenden Anlaufkosten bis zum tatsächli-
chen Erreichen einer ausreichend großen Kundenzahl tra-
gen zu können, sodass man in die Gewinnzone hätte ein-
treten können. Trotz Einsparmaßnahmen konnte nicht
verhindert werden, dass das Eigenkapital durch laufende
Kosten verbraucht wurde. Die Investition in komplett
neue Distributionssysteme und die Entwicklung und Inte-
gration der Software und Hardware führte zudem häufig
zu Störungen des komplexen Systems, wodurch Waren
nicht immer verfügbar waren und Verzögerungen in der
Auslieferung auftraten. Insgesamt konnten die Distribu-
tionszentren nie voll ausgelastet werden.

1.3.2 Tesco
Tesco wird hier als Beispiel für einen großen, etablierten Le-
bensmittelhändler vorgestellt, der bisher relativ erfolgreich
eine zusätzliche Vertriebsschiene im Internet aufgebaut hat
(Multichannel-Strategie). Tesco.com ist ein Tochterunter-
nehmen des 1924 gegründeten britischen Lebensmittelein-
zelhändlers Tesco plc. Der Gesamtumsatz der Tesco-
Gruppe lag im Jahr 2000 bei 67,5 Mrd. DM. Tesco ist mit
einem Marktanteil von 15,6 % der größte Lebensmittelein-
zelhändler in Großbritannien und der achtgrößte Lebens-
mittelhändler der Welt. Tesco ist international tätig und be-
gann in den 90er-Jahren nach Mittel-Osteuropa und Asien
zu expandieren. Zudem ist Tesco mit 190 000 Angestellten
der größte private Arbeitgeber in Großbritannien. Weltweit
beschäftigt Tesco rund 240 000 Angestellte.

Das Online-Angebot von Tesco

Im November 1996 wurde mit „Tesco Home Shopper“
das erste Internet-Lebensmittelgeschäft in Großbritannien
eröffnet. Ende der 90er-Jahre wurde Tesco.com unter der
Bezeichnung „Internet Superstore“ im Großraum London
eingeführt. Im Umkreis von zehn Verbrauchermärkten in
London konnten Bestellungen per Internet, Telefon und
Fax aufgegeben werden (o. A. 1997).

Heute können bei Tesco.com gegen eine Liefergebühr von
umgerechnet etwa 8 Euro sämtliche Produkte des örtlichen
Supermarktes bestellt und nach Hause geordert werden.
Darüber hinaus ist ein großes Angebot an Non-Food-Ar-
tikeln vorhanden. Im Internet gibt es zudem Exklusivan-
gebote. Die Preise entsprechen denen des jeweiligen Su-
permarktes inklusive der Sonderangebote. Allerdings
wird eine Transaktionsgebühr von 2 % fällig, es werden
jedoch auch im Internet die üblichen Rabatte und Punkte
gewährt. Neben Rezeptvorschlägen können auf einer per-
sonalisierten Seite auch die eigenen Favoriten eingesehen
und bestellt werden.

Tesco.com ist damit weltweit der umsatzstärkste internet-
basierte Lebensmittelhändler mit einem Anteil von 1,5 %
am Umsatz des Gesamtkonzerns und erreicht damit einen
Marktanteil in Großbritannien von 50 % (Stand: 2001).
Während der Bereich des Nahrungsmittel-Lieferservices

profitabel war, machte der Non-Food-Lieferservice noch
Verluste (etwa 9 Mio. DM im Jahr 2000). Spätestens An-
fang des Jahres 2002 soll jedoch für Tesco.com (Food und
Non-Food) der Break-even-Point erreicht werden (Kapell
2001b, Rode 2002).

Logistik: Bestellung, Order-Abwicklung 
und Zustellung

Das Angebot von Tesco.com ist über verschiedene Web-
seiten zugänglich. Mit Kundennummer und Passwort
kann rund um die Uhr das gesamte im nächstgelegenen
Tesco-Supermarkt vorhandene Sortiment bestellt werden.
Bei den im Internet angezeigten Preisen handelt es sich
um Richtpreise, da sie sich je nach Bestellzeitraum ver-
ändern können. Der Kunde zahlt den tagesaktuellen Preis
am Tag der Auslieferung. Seit Mitte 2001 kann auch über
interaktives Fernsehen („Tesco Access“) und einen spe-
ziell für Blinde geeigneten Shop bei Tesco.com bestellt
werden. Ermöglicht wird dies mittels Sprachkonverter,
der geschriebenen Text in gesprochenen Text überträgt.

Die Kommissionierung der Online-Bestellungen erfolgt
bisher in 230 stationären Tesco-Filialen am Tag der Auslie-
ferung (Rode 2001). Speziell entworfene Kommissionier-
wagen ermöglichen es, bis zu sechs Kundenbestellungen
gleichzeitig zusammenzustellen. Die Kommissionierer
scannen die Ware direkt am Wagen ein, sodass automa-
tisch die Rechnungsstellung an den Kunden erfolgen
kann.

Es ist möglich, die Auslieferung zwischen wenigen Stun-
den und drei Wochen im voraus auf ein bestimmtes zwei-
stündiges Zeitfenster festzulegen. Diese Auslieferungs-
zeiten liegen von Montag bis Samstag zwischen 8 Uhr
und 22 Uhr und Sonntag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr. Die
Lieferung kann bis zu 24 Stunden im voraus komplett ge-
stoppt oder zu einem anderen Liefertermin vereinbart
werden. Die Auslieferung findet mit speziellen Liefer-
fahrzeugen innerhalb dieses Zeitfensters ohne weitere
vorherige Kontaktnahme statt. Kann der Kunde nicht an-
getroffen werden, versucht man telefonisch, einen neuen
Liefertermin zu vereinbaren, oder es wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt ein erneuter Zustellversuch unternom-
men. Falsche oder unerwünschte Ware nimmt der Auslie-
ferungsfahrer bis zu 14 Tage nach dem Kauf wieder mit
zurück – der Preis wird voll erstattet.

Sonstige Angaben zum logistischen System bei Tesco

Das warenwirtschaftliche und logistische System von Tesco
gilt in Fachkreisen als führend. Unter anderem setzt Tesco
Scannerkassen, ein Warenwirtschaftssystem und Kunden-
kartenprogramme ein, wodurch es möglich ist, den Bedarf
bzw. den Nachschub der Waren bedarfsgerecht zu steuern.
Wie viele der 190 000 Beschäftigten von Tesco in Groß-
britannien im Online-Geschäft eingesetzt sind, kann nicht
gesagt werden. Viele der Beschäftigten sind aufgrund der
Überschneidung mit dem stationären Handel in beiden
Bereichen tätig. Die Anzahl der Neueinstellungen auf-
grund des Online-Engagements bezifferte der Geschäfts-
führer von tesco.com, Terry Leahy, für das letzte Ge-
schäftsjahr auf 600 (Knowlegde@Wharton 2001). 
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1.3.3 REWE/Konze
Der selbstständige Einzelhandel bildet mit knapp 40 %
aller REWE-Geschäfte die Basis der REWE-Gruppe. Die
REWE-Dortmund ist ein eigenständiger Teil der REWE-
Handelsgruppe. Sie ist die letzte Genossenschaft, die nicht
als Niederlassung in der Konzernstruktur aufgegangen ist.
Viele der in der REWE-Dortmund zusammengeschlosse-
nen Selbstständigen praktizieren in unterschiedlicher Weise
und unabhängig voneinander Heimzustellungen. Beispiel-
haft wird im Folgenden das Einzelhandelskaufhaus Konze
vorgestellt.

Das Online-Angebot von Konze

Anfang August 1999 startete das Kaufhaus Konze im In-
ternet den „Home-Service“ als Franchise-Nehmer des
Konzeptes „Ihr-Home-Service“. Seit Juli 2000 kann der
Lieferservice im gesamten Stadtgebiet von Dortmund ge-
nutzt werden. Anfang Februar 2001 gestaltete das Kauf-
haus Konze seinen Internet-Auftritt neu und beendete die
Zusammenarbeit mit Ihr-Home-Service. In Zusammenar-
beit mit der Fraunhofer Gesellschaft für Materialfluss und
Logistik wurde ein eigenes Distributions- und Logistik-
system sowie ein eigener Internet-Shop realisiert. Für
2001/2002 ist der Aufbau einer zentralen Abholstation für
Berufstätige im Dortmunder Technopark vorgesehen, in
dem rund 8 000 Menschen beschäftigt sind.

Derzeit erwirtschaftet das Kaufhaus Konze mit seinem
Lieferdienst mehr als 10 % des Gesamtumsatzes, der sich
auf rund 40 Mio. DM beläuft. Während die kostenintensi-
veren Telefon- und Faxaufträge über 90 % der Bestellun-
gen ausmachen, gehen weniger als 10 % der Bestellungen
via Internet ein. Nach eigenen Angaben hat der Heimlie-
ferservice inzwischen mehr als 1 500 Kunden im gesamten
Stadtgebiet von Dortmund. Der Inhaber Markus Gröbling-
hoff gibt an, dass er seit Anfang 2002 mit dem „Home-Ser-
vice“ im Internet erstmals Erträge erwirtschaftet. Der Um-
satz im Jahr 2001 lag bei etwas unter einer Million DM
(Kapell 2002).

Das Unternehmen hat insgesamt 120 Beschäftigte. Für
den Home-Service wurde ein Call-Center eingerichtet, in
dem sich vier Angestellte um den Lieferservice kümmern.
Hinzu kommen Hilfskräfte, welche die Kommissionie-
rung übernehmen, und zwei festangestellte Fahrer, wel-
che die Ware ausliefern.

Logistik: Bestellung, Order-Abwicklung, Zustellung

Ausgehend von dem bereits bestehenden Lieferservice
baute das Kaufhaus Konze seine Logistik für den Online-
Supermarkt auf. Aus einem 2 500 Artikel umfassenden
Print-Katalog kann die Ware mittels Telefon oder per Fax
bestellt werden. Der Katalog wird dem Kunden gegen
eine Schutzgebühr von 20 DM zugestellt. Beim ersten
Auftrag wird dieser Betrag mit dem Bestellwert verrech-
net. Die telefonische Bestellung erfolgt zu den üblichen
Geschäftszeiten.

Aus dem Online-Katalog kann der Verbraucher die ge-
wünschten Artikel auswählen und seine Bestellung rund
um die Uhr per Fax oder E-Mail übermitteln. Auch das

Online-Sortiment umfasst 2 500 Artikel aus den Berei-
chen Trockenprodukte, Frischprodukte, Getränke sowie
Drogerieartikel, Tabakwaren und Presse. Auf Wunsch
kann außerdem jeder der übrigen 52 500 Artikel des Kauf-
hauses in einem dafür vorgesehenen Textfeld durch freie
Beschreibung des Produktes bestellt werden. Diese wer-
den später entsprechend dem Rechnungsbetrag und der
Lieferung hinzugefügt. 

Alle administrativen Tätigkeiten im Bereich des Liefer-
dienstes übernimmt das kaufhauseigene Call-Center. Sofern
die Bestellung bereits vorliegt, werden das Trockensorti-
ment, die Kühlware, Getränke und Kosmetika am Vortag
zusammengestellt, während am Tage der Auslieferung Ta-
bak und Zeitschriften sowie das Frischesortiment (Obst und
Gemüse, Brot, Fleisch, Käse) hinzugefügt werden.

Bestellungen bis 9.30 Uhr werden noch am gleichen Tag
bis 20 Uhr ausgeliefert, wobei jeder Stadtteil an zwei Ta-
gen pro Woche beliefert wird. Die Lieferung erfolgt in ei-
nem vom Kunden festgelegten dreistündigen Lieferzeit-
fenster (12–15 Uhr, 14–17 Uhr, 16–19 Uhr, 18–20 Uhr
oder auch 19–20 Uhr und zusätzlich donnerstags und frei-
tags auch 9–12 Uhr). 

Als Servicegebühr für Einkauf und Zustellung fallen pau-
schal 6,50 DM an. Je Getränkepfandkiste wird 1 DM zu-
sätzlich berechnet, wobei dieser Zuschlag max. 5 DM be-
trägt. Alle Preise entsprechen den Ladenpreisen, wobei
auch die jeweiligen Sonderangebote des Kaufhauses
Konze online geordert werden können. Der Kunde kann die
Ware zzgl. der Zustellgebühr bei Lieferung durch den
Home-Service-Fahrer in bar, per EC-Karte oder EC-Scheck
(max. 400 DM) oder mit seiner Unterschrift bargeldlos
per Kundenkarte bezahlen. Nach einer Studie des Fraun-
hofer Instituts (Hompel/Siebel 2001, S. 75) können auf
diese Weise durchschnittlich 15 Bestellungen täglich bei
einem durchschnittlichen Warenkorb von etwa 120 DM
(inkl. Liefergebühren) durch Konze ausgeliefert werden.
Umzutauschende oder falsche Waren sowie Leergut holt
der Auslieferungsfahrer ab.

Schlussfolgerungen

Es zeigt sich, dass das Internet in Kombination mit weite-
ren Telekommunikationsmitteln auch für kleinere Waren-
häuser mit begrenzter Reichweite eine interessante zusätz-
liche Möglichkeit bietet, ihre Umsätze zu steigern.
Interessanterweise machen dabei jedoch die klassischen
Bestellformen des Versandhandels (Telefon, Fax) den größ-
ten Anteil am Bestellaufkommen aus, während die Bestel-
lungen über das Internet noch recht bescheiden ausfallen. 

1.3.4 Logistische Herausforderungen
Im B2C-Segment, das in diesem Kapitel im Mittelpunkt
steht, stellt der E-Commerce einen neuen Distributions-
kanal dar. Langfristig wird damit gerechnet, dass der An-
teil des Distanzhandels am gesamten Umsatz des Lebens-
mitteleinzelhandels maximal 10 % erreichen wird. Der
Blick auf die Struktur der Lebensmittel-Online-Anbieter
in Deutschland zeigt, dass es größtenteils professionelle
Anbieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel sind, die die-
sen Distributionskanal bedienen. Wenig Erfahrung haben
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die heutigen Online-Anbieter allerdings mit der Abwick-
lung der so genannten letzten Meile, was insbesondere die
Zustellung der Waren an den Endkunden betrifft.

Die hohen logistischen Anforderungen entstehen einerseits
aus den rechtlichen Auflagen, insbesondere bedingt durch
die Vorschriften der Lebensmittelhygieneverordnung. An-
dererseits sind es vor allem organisatorische Anforderun-
gen, die eine ökonomische Abwicklung erschweren. Ge-
sucht wird daher nach Konzepten, die sicherstellen, dass
eine Zustellung effizienter durchgeführt werden kann.

In der öffentlichen Diskussion herrscht weitgehend Einig-
keit darüber, dass die Gewinner des E-Commerce aus dem
Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienstleister
(KEP-Dienste) stammen werden. Sie sind gleichsam prä-
destiniert, diese Leistung zu erbringen. Allerdings gilt dies
für die Zustellung von Lebensmitteln nur eingeschränkt.
Gerade wenn es sich um Frische- oder Tiefkühlprodukte
handelt, übersteigen die Anforderungen an die Logistik
den sonst üblichen Servicegrad einer Zustellleistung von
KEP-Dienstleistern. Hier könnte sich jedoch für die vielen
kleineren und mittleren Unternehmen in der KEP-Bran-
che, also vor allem für die Stadtkuriere und die regionalen
Anbieter, zukünftig ein Geschäftsfeld eröffnen.

1.3.5 Anforderungen der Endkunden-
belieferung

Zustelldienste treffen auf eine Vielzahl von Schwierigkei-
ten, die einem effizienten Abwicklungsprozess entgegen-
stehen. Dazu gehören vor allem produktspezifische logis-
tische Anforderungen, ein hoher Zustellaufwand bei
(noch) niedriger Zustelldichte und die zu beobachtende
Diskrepanz zwischen den entstehenden Zustellkosten und
der Zahlungsbereitschaft von Kunden.

Produktspezifische logistische Anforderungen

Das Produktspektrum im Lebensmitteleinzelhandel ist
von einer starken Heterogenität bezüglich der Verpackun-
gen, dem einzuhaltenden Temperaturbereich sowie der
Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen
geprägt. Dies erschwert die Automatisierung von Kom-
missionierprozessen. Über die gesamte Distributionsket-
te, vom Hersteller bis zum Kunden, müssen zahlreiche le-
bensmittelrechtliche Vorschriften eingehalten werden.

Die größte logistische Herausforderung liegt in der Zustel-
lung von Frische- und Tiefkühlprodukten. Eine unterbre-
chungsfreie Kühlkette, die sich vom Hersteller bis zum
Kunden erstreckt, ist nicht nur aufwendig, sondern auch
teuer. Geschuldet dem geringen Warenwert der meisten Le-
bensmittel, gestaltet sich das Verhältnis von Logistikkosten
zum Warenwert ungünstig. Die logistischen Anforderungen
an die Zustellung unterscheiden sich neben der auszulie-
fernden Warengruppe auch durch die Organisation der Sen-
dungszusammenstellung und die Art der Warenübergabe.

Hoher Zustellaufwand
Der Zustelldienst an die Haustür mit persönlicher Wa-
renübergabe ist bei hohem Zustellaufwand mit einem
niedrigen Zustellfaktor verbunden. Häufig müssen meh-

rere Zustellversuche unternommen werden, bevor der
Kunde angetroffen wird. Dies ist mit einem entsprechen-
den Warenhandling verbunden, dessen Aufwand größer
wird, wenn die Sendung auch Artikel aus dem Frische-
und Tiefkühlsortiment umfasst. Hinzu kommt das zumeist
aufwendige Übergabeprozedere der Ware an den Endkun-
den, welches zudem oftmals mit der sofortigen Bezahlung
verbunden wird. Außerdem liegen die bevorzugten Zu-
stelltermine der Kunden häufig in den Tagesrandzeiten,
die logistisch nur durch Nachtarbeit, wofür entsprechende
Zuschläge anfallen, zu realisieren sind. Dadurch entste-
hen zusätzliche Kosten.

Niedrige Zustelldichte

Das Sendungsaufkommen von Lebensmittelzustelldiens-
ten entspricht noch nicht demjenigen Aufkommen, das
beispielsweise KEP-Dienstleister im B2B-Geschäft des
innerstädtischen Bereichs realisieren können. Die geringe
Zustelldichte führt zu langen „unproduktiven“ Wegen
zwischen den einzelnen Kunden. Viele Lebensmittelan-
bieter versuchen daher ihre Touren zu optimieren, indem
sie für verschiedene Liefergebiete feste Liefertermine
vorgeben. Diese Strategie hat allerdings zumeist negative
Rückwirkungen auf die Gewinnung von Neukunden und
damit wiederum auf die Erhöhung der Zustelldichte. 

Zustellkosten und Zahlungsbereitschaft

Der hohe Zustellaufwand und die niedrige Zustelldichte
führen letztlich dazu, dass die Kosten der Zustellung im
Verhältnis zum Warenwert sehr hoch sind. 

Nach Angaben der Manner-Romberg Unternehmensbera-
tung (MRU) GmbH (Interview vom 12. September 2001
im Rahmen des Gutachtens von Flämig et al. 2002) kann
von einem Betrag von 6,75 DM pro Paket bei einem
durchschnittlichen KEP-Dienstleister ausgegangen wer-
den. Dem Hermes Versand entstehen nach Aussagen der
MRU GmbH Kosten von lediglich 3,50 DM pro Paket.
Nach einer anderen Quelle liegen die Kosten pro Stopp im
Privatkundengeschäft zwischen 5 DM (bei hoher Stopp-
dichte und 100 Zustellungen pro Tour) und 10 DM (bei ei-
ner geringeren Zustelldichte) (o. A. 2001d, S. 13). 

Insgesamt gesehen dürften sich die Kosten für den gesam-
ten Prozess der Zustellleistung einer Online-Bestellung von
Lebensmitteln jedoch auf durchschnittlich 15 bis 20 DM be-
laufen. Erkenntnisse zur Zahlungsbereitschaft der Kunden
zeigen jedoch, dass – je nach Art des Produktes – höchstens
10 bis 15 DM für diese Leistung zu erzielen sind. Für Le-
bensmittel scheint die Zahlungsbereitschaft eher niedriger
zu liegen. Online-Supermärkte sind mit einer Klientel kon-
frontiert, die sehr preisbewusst handelt und damit kaum be-
reit sein dürfte, für diese Zustellleistung einen angemesse-
nen Preis zu bezahlen. Zudem sind Konsumenten in der
Regel keine „Vollkostenrechner“, die die Einsparungen, bei-
spielsweise von Kosten für den privaten Pkw und dessen
Nutzung, den Zustellkosten gegenüberstellen. Vor diesem
Hintergrund ist es derzeit kaum möglich, am deutschen
Markt entsprechend angemessene Zustellgebühren zu erhe-
ben. Die heute durchschnittlich erhobene Zustellgebühr von
5 bis 10 DM, die häufig ab einem bestimmten Bestellwert
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von z. B. 35 DM erlassen wird, ist demnach nicht kosten-
deckend (Flämig et al. 2002, S. 166).

Alternative Zustellkonzepte zur Verringerung des
Zustellaufwands

Um die Zustellkosten zu senken, werden zukunftsfähige
Strategien der Kundenbelieferung vor allem in Konzepten
gesehen, die von der Anwesenheit des Endkunden unab-
hängig sind und die zudem die Zustelldichte erhöhen so-
wie die Warenübergabe erleichtern. Die Abbildung 8 gibt
hierzu einen Überblick.

Grundsätzlich können Zustellsysteme in direkte und indi-
rekte Systeme unterschieden werden (Tabelle 8). Bei den
direkten Systemen erfolgt die Warenübergabe persönlich
an den Kunden, am Arbeitsplatz oder an der Haustür. Auch
die Übergabe der Ware an Nachbarn oder in einem (Con-
venience-)Store kann zu den direkten Systemen gezählt
werden.

Bei den indirekten Systemen erfolgt die Übergabe der
Ware hingegen nicht direkt vom Transporteur an eine Pri-
vatperson, sondern die Ware wird im Convenience-Store
zur Übergabe hinterlegt oder an Übergabestationen ein-
gelagert. Übergabestationen lassen sich grundsätzlich in
kleine, mittlere und große Boxensysteme unterscheiden. 

1.3.6 E-Commerce und potenzielles
Sendungsaufkommen

Die Prognosen über den zukünftigen Anteil der Online-
Verkäufe am Lebensmittelhandel differieren erheblich.

Eine eindeutige Abschätzung der Sendungen, die durch
E-Commerce generiert werden, ist daher kaum möglich.
Dennoch soll folgende Betrachtung dazu beitragen, die
Wirkungszusammenhänge zwischen dem E-Commerce
und der Generierung von Sendungen besser zu verste-
hen.

Die potenzielle Zunahme des Sendungsaufkommens
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine wesentliche
Rolle spielen für die über das Internet getätigten Einkäufe
die Höhe (Wert, Gewicht, Volumen) und deren Häufigkeit
(pro Person, Haushalt, insgesamt). Da bisher keine ge-
nauen Wertangaben und Prognosen vorliegen, werden
Wertebereiche aus früheren Primärerhebungen und Se-
kundärquellen angegeben, die mit den Kennziffern im sta-
tionären Lebensmitteleinzelhandel einer Plausibilitäts-
prüfung unterzogen werden.

Umsatzanteil des Distanzhandels am Gesamtumsatz

Verlässliche Prognosen zum Umsatzanteil des Distanzhan-
dels am Gesamtumsatz mit Lebensmitteln liegen bisher
nicht vor. Bei Tesco, dem derzeit erfolgreichsten europä-
ischen Online-Lebensmittelhändler, beträgt der Anteil der
Online-Umsätze an den Gesamtumsätzen der Tesco-Gruppe
rund 2 % (o. A. 2001g). Laut Forrester Research sollte im
Jahr 2001 der Lebensmittel-Online-Umsatz in Europa bei
6,05 Mrd. DM gelegen haben. Die weitere Entwicklung im
Online-Lebensmittelhandel in Europa wird für das Jahr
2006 auf 78,8 Mrd. DM bzw. 6 % des Lebensmittelhandels-
volumens beziffert (EHI 2001, S. 85). Es kann davon aus-
gegangen werden, dass dieser Anteil in absehbarer Zeit nicht
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Abbildung 8

Kunden-Probleme mit dem Distanzhandel

Quelle: Heyden 2001
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Tabel le 8

Vergleich unterschiedlicher Konzepte für die Zustellung

persönliche Übergabe Übergabestationen 

Kunde oder 
Vertrauens-

person 

(Convenience-) 
Stores 

kleine Boxen-
systeme 

mittlere Boxen-
systeme 

große Boxen-
systeme 

Ansatz Zustellung an 
Kunden bzw.  
an Nachbarn 

Mitnahme der 
Päckchen z. B.  
an der Tankstelle 
oder im Sonnen-
studio 

Box an der Haus-
tür, die beispiels-
weise durch spe-
zielle Codes gesi-
chert ist 

automatisiertes 
Schließfachsystem 
mit 20 bis 50 
Schließfächern 

große vollautomati-
sierte Box für be-
sonders stark fre-
quentierte Stand-
orte (Bürogebäude, 
Innenstädte) 

Investition k. A. k. A. 200 bis 400 DM 
pro Kunde 

k. A. 350 000 DM  
pro Turm 
100 000 bis 
200 000 DM  
pro Automat 

Betriebs-
kosten 

k. A. k. A. k. A. k. A. 50 000 DM pro 
Turm p. a. 

Nutzungs-
entgelt 

k. A. 3 bis 6 DM je 
Sendung 

k. A. k. A. 5 DM je Sendung 
am Automaten 

Vorteile persönlicher 
Kontakt 
flexible 
Paketgrößen 
eigener Weg 
des Kunden 
nicht notwendig 

Mikroversorgung 
der Bevölkerung 
möglich 
One-Stop-
Shopping 
Ggf. flexible 
Paketgrößen 
Barzahlung/ 
Nachnahme mög-
lich 
Persönliche  
Übergabe 

geringeres Volu-
men pro Standort 
bis zur Effizienz-
schwelle nötig 
ggf. Kühlung 

geringeres Volu-
men pro Standort 
bis zur Effizienz-
schwelle nötig 
ggf. Zahlung und 
Kühlung 

voll automatisiert 
flexible Paket-
größen 
ggf. Zahlung und 
Kühlung 

Nachteile persönliche 
Koordination 
notwendig 
Bei Übergabe 
an Nachbar: 
– keine garan-

tierte Über-
gabe 

– Hygiene 
– Kühlkette 
– Lagerung 
– keine Bezah-

lung 

Übergabeauf-
wand des Store-
Betreibers 
Kühlung 
Koordinations- 
und Schulungs-
aufwand 

hohe Investition 
seitens des Kunden 
notwendig 
Sicherheit 
keine persönliche 
Übergabe 
keine 2. Lieferung 
bzw. Mehrfachein-
lieferung möglich 
Zahlung 

Einlieferungspro-
blematik 
Mengensteuerung  
keine flächende-
ckende Verfügbar-
keit 
keine Mikrostand-
orte möglich 
hohes Verkehrs-
aufkommen und 
Wartezeiten 

hohe Investition 
seitens des Anbie-
ters notwendig 
keine flächen-
deckende Verfüg-
barkeit 
keine Mikrostand-
orte möglich 

Beispiele Persönlich/ 
Nachbar  

PickPoint Condelsys Brivo Dropbox 24 
Provido 

Tower 24 Shop-
ping-Box 

Quelle: Heyden 2001



mehr als 10 % betragen wird. Daher wird dieser Wert in den
folgenden Abschätzungen als Obergrenze gewählt.

Wert je Einkauf bzw. Sendung
Befragungen (Flämig et al. 2002) ergaben einen durch-
schnittlichen Bestellwert eines Online-Lebensmittelein-
kaufs von 125 DM. Demnach ist das durchschnittliche
Volumen eines Lebensmitteleinkaufs online dreimal
höher als im stationären Handel. Im Jahr 2000 variierte je
nach Vertriebsform des stationären Handels die durch-
schnittliche Bonsumme zwischen 18 DM in Droge-
riemärkten, 26 DM im Supermarkt, 28 DM im Discoun-
ter und 44 DM im Verbrauchermarkt (Tabelle 9). Nur bei
Großeinkäufen bzw. bei den so genannten Kofferraum-
einkäufen dürfte auch im stationären Handel die Höhe ei-
nes Einkaufs derjenigen im Online-Handel entsprechen. 

E-Commerce-Anteil und die Zunahme des
Sendungsaufkommens

Zur Ermittlung eines zusätzlich generierten Sendungs-
aufkommens wurden auf der Grundlage des gesamten 

Lebensmitteleinzelhandelsumsatzes im Jahr 2000 von
364,5 Mrd. DM für unterschiedliche E-Commerce-An-
teile von 1 %, 5 % und 10 % die sich daraus ergebende An-
zahl an Sendungen ermittelt. Bei einem Online-Umsatz
des Lebensmitteleinzelhandels von 1 % würden also Pro-
dukte im Wert von 3,65 Mrd. DM über das Internet ver-
kauft werden. 

Die Anzahl der durch den E-Commerce generierten Sen-
dungen variiert mit der zugrundegelegten Bonsumme bzw.
mit dem angenommen Gewicht der Bestellung. Nach den
getroffenen Annahmen würde bei einem E-Commerce-
Anteil von 5 % bei und einer Bonsumme von 125 DM die
Anzahl der Sendungen um 145,6 Mio. zunehmen. Die Ta-
belle 10 stellt den Anteil des durch Online-Lebensmittel-
einkäufe zusätzlich generierten Sendungsaufkommens für
verschiedene Bonsummen gegenüber.

Vor dem Hintergrund des heutigen Einkaufsverhaltens, der
bevorzugten Mindestbestellmengen und des Bestellvolu-
mens, ab dem der Konsument keine Zustellgebühr mehr
entrichten muss, erscheint mittelfristig eine durchschnittli-
che Online-Bonsumme von 50 bis 125 DM realistisch. Bei
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Tabel le 9

Einkaufsstättenpräferenz im Jahr 2000

Betriebsform
Einkaufsstätten-

präferenz1

in %

Gesamt-
ausgaben

DM

Einkaufs-
frequenz2

Besuche

Ausgaben je 
Einkauf

DM

Besuchte Ge-
schäfte3

Anzahl

Verbrauchermarkt 97 2 300 52 44,00 4,4

Discounter (ohne Aldi) 87 1 082 39 27,97 3,0

Aldi 77 937 24 40,00 –

Supermarkt 
(LEH < 400qm) 78 739 29 26,01 2,3

Drogeriemarkt 83 301 17 17,99 2,6
1) ... % aller Haushalte besuchten mindestens einmal pro Jahr einen ...
2) Im Schnitt besuchten die Haushalte ... mal pro Jahr einen ... 
3) Die Haushalte besuchten 4,4 unterschiedliche Verbrauchermärkte im Jahr.
Quelle: EHI 2001, S. 95

Tabel le 10

Zusammenhang von Distanzhandel und Sendungsaufkommen (Modellrechnung)

Anzahl der Sendungen bei ... E-Commerce-Anteil
1 %

E-Commerce-Anteil
5 %

E-Commerce-Anteil
10 %

33 DM Bonsumme (8 kg Paket) 109,2 Mio. 546,0 Mio. 1 092,0 Mio.

50 DM Bonsumme (Mindestbestellwert) 72,8 Mio. 364,0 Mio. 728,0 Mio.

125 DM Bonsumme (eigene Erhebung) 29,1 Mio. 145,6 Mio. 291,2 Mio.

Quelle: modifiziert nach Flämig et al. (2002)



einer Online-Bestellung in Höhe von durchschnittlich
125 DM und einem durchschnittlichen Zustellgewicht von
30 Kilogramm – wie sie im Rahmen der Gutachtenerstel-
lung von Flämig et al. (2002) ermittelt wurde – würde ein
E-Commerce-Anteil von 1 % zu 29,1 Mio. zusätzlichen
Sendungen führen (Tabelle 10, Seite 56). Bezogen auf das
Marktvolumen der Paketzusteller von 1 053 Mio. Paketen
im Jahr 1999, würden die zusätzlichen Lebensmittelliefe-
rungen durch E-Commerce zu einer Erhöhung dieses Pa-
ketaufkommens zwischen 2,8 % (bei einer Bonsumme
von 125 DM und einem E-Commerce-Anteil von 1 %)
und 103,7 % (bei einer Bonsumme von 33 DM und einem
E-Commerce-Anteil von 10 %) führen (Flämig et al.
2002, S. 189 f.).

1.4 Weiterführende Folgenbetrachtungen
Logistik, Verkehr und Umwelt

Es ist deutlich geworden, dass sich durch E-Commerce
die physischen Prozesse bzw. Warenströme verändern
werden. Dies gilt insbesondere für die Endkundenbeliefe-
rung im B2C-Geschäft. Aber auch im B2B-Geschäft sind
gewisse Auswirkungen zu erwarten. 

Im Lebensmittelbereich werden in den vorgelagerten
Wertschöpfungsstufen des Handels die Produktivitätsge-
winne durch E-Commerce gering ausfallen, da sich Kos-
teneinsparungen im Lebensmittelbereich fast nur noch
über die Einstandspreise erzielen lassen. Die OECD geht
von Kosteneinsparpotenzialen durch E-Commerce im
B2B-Bereich für Lebensmittel von höchstens 3 bis 5 %
aus (Coppel 2000, S. 16). Kostensenkungen durch eine
andere räumliche Arbeitsteilung, verbunden mit anderen
Transport- und Verkehrsströmen, scheinen kaum realis-
tisch. Der bisher eingeschlagene Weg im Handel, Sorti-
mente weiter auszuweiten und Lagerflächen in (produk-
tive) Verkaufsflächen umzuwandeln, führt zu einer
weiteren Zunahme der Lieferfrequenzen bei gleichzeiti-
ger Abnahme des Sendungsvolumens.

Größere Veränderungen hinsichtlich des logistischen Sys-
tems werden im B2C-Bereich gesehen. Der Zustelldienst
an den privaten Kunden hat durch das Internet eine deut-
liche Aufwertung erfahren. Hier sind derzeit eine Vielzahl
an möglichen Geschäftsmodellen und Logistikkonzepten
in der Erprobung und Entwicklung. In Modellrechnungen
wurden diese auf ihre potenziellen ökologischen Wirkun-
gen hin untersucht (Flämig et al. 2002, S. 226 ff.): 

Folgende Ausgangssituation der Distribution (Vorkette)
wurde angenommen: Die Belieferung des Distributionscen-
ters (DC) erfolgt mit einem Lkw, der mit insgesamt 24 Ton-
nen Liefergut beladen ist. Der zurückgelegte Weg vom Lie-
feranten zum Distributionscenter beträgt ca. 600 Kilometer.
Nach der Kommissionierung im Distributionscenter wird
die Ware durch kleine Lkw verteilt. Hierbei wird von ei-
nem gewichtsmäßigen Auslastungsgrad von 60 % ausge-
gangen, sodass eine Beladung von rund 1,5 Tonnen ge-
geben ist. Insgesamt werden 16 Touren mit je 1,5 Tonnen
Liefergut gefahren, um die 24 Tonnen vollständig an 
die Filialen zu distribuieren. Jedes Verteilfahrzeug be-
liefert auf seiner 27 Kilometer langen Tour 15 Filialen,

wobei zwischen DC und erster Filiale bzw. zwischen letz-
ter Filiale und DC je 5 Kilometer liegen. Jeder Endkunde
hat einen angenommenen durchschnittlichen Weg von
5,5 Kilometer zu seiner Filiale. Die durchschnittliche 
Einkaufsmenge beträgt 30 Kilogramm, sodass folglich
800 Pkw-Touren stattfinden, um die insgesamt angelie-
ferten 24 Tonnen Waren vollständig an die Endkunden zu
verteilen.

Für die Übergabe/Übernahme der Ware an den Kunden
bzw. durch den Kunden wird als Ausgangsszenario Fol-
gendes angenommen: Der Kunde fährt mit seinem Pkw
von seiner Wohnung zum Einkaufscenter und nach Erle-
digung der Einkäufe wieder zurück zur Wohnung.

Mit diesem Ausgangsszenario werden die folgenden
Szenarien hinsichtlich ihrer durch Verkehr induzierten
ökologischen Wirkungen verglichen:

– Zustellung an Haushalte: In diesem Szenario erfolgt die
Zustellung der Lebensmittel an die Endkunden durch
einen Kleintransporter (ca. fünf Kunden pro Lieferung). 

– Zustellung über einen Convenience-Store in der Stadt:
Die Übergabe der Ware erfolgt beispielsweise in einer
Videothek, Tankstelle etc., die fußläufig in Kunden-
nähe liegt. 

– Zustellung über einen Convenience-Store im ländli-
chen Raum: Die Kunden holen ihre Sendung mit dem
Pkw ab, wenn sie von der Arbeit nach Hause fahren.

– Zustellung über große Boxensysteme im städtischen
Raum: Die Vorkette ist identisch bis zur Filialenbelie-
ferung. Die Belieferung eines großen Boxensystems
(Waren-Übergabestation) erfolgt von ortsnahen Filia-
len aus.

– Zustellung über kleine und mittlere Boxensysteme:
Die Vorkette ist identisch bis zur Filialenbelieferung.
Die Belieferung des Kunden erfolgt an seinem Ar-
beitsplatz.

Bezogen auf den Status Quo, in dem die Konsumenten die
Ware selbst im Geschäft abholen, sind fast alle „E-Com-
merce-Szenarien“ als ökologischer zu bezeichnen. Bei
der Zustellvariante große Boxensysteme im städtischen
Raum könnten prinzipiell die größten ökologischen Ein-
sparpotenziale (Indikator CO2-Ausstoß) erzielt werden.
Diese Lösung muss aber unter anderen Gesichtspunkten
(z. B. Auslastung) in seiner Realisierungschance als rela-
tiv unwahrscheinlich angesehen werden. Grundsätzlich
lässt sich festhalten, dass die Zustellung von einem Ver-
teilzentrum über einen Convenience-Store mit einem
größeren Fahrzeug bzw. eine ausgelastete Direktbeliefe-
rung mit einem großen Fahrzeug eher ökologisch sinn-
volle Zustellmodelle darstellen. Ökologisch weniger
sinnvoll ist die Direktbelieferung von kleinen Boxensys-
temen eines Distributionscenters.

Die Lage des Depots zum Zustellgebiet stellt bei der Ab-
schätzung der wirtschaftlichen, verkehrlichen und ökologi-
schen Folgen eine zentrale Stellgröße dar. Der harte Stand-
ortwettbewerb im Einzelhandel führt dazu, dass sich das
Einzelhandelsangebot in den Stadtteilen bzw. in kleinen
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Orten immer weiter ausdünnt. Die Standortkonzentration
im Einzelhandel trägt dazu bei, dass die durchschnittliche
Entfernung zwischen Haushalts- und Einzelhandelsstand-
orten anwächst. Damit nehmen auch potenzielle Zustell-
entfernungen zu den Kunden zu. Wie die Einzelhandels-
funktion so verlagert sich ebenso die Logistikfunktion aus
den Städten. Also haben alternative Zustellkonzepte, die
nicht die Filiale zum Auslieferungspunkt haben, tenden-
ziell weitere Wege zu den Kunden als der heutige sta-
tionäre Lebensmitteleinzelhandel.

1.4.2 Auswirkungen auf die Beschäftigung
Von den insgesamt rund 1,25 Mio. Beschäftigten im
Großhandel waren 1998 rund 225 600 im Großhandel mit
Lebensmitteln tätig, wobei 124 200 Personen in Unterneh-
men arbeiteten, die weniger als eine Million Euro Umsatz
verzeichneten. Die kleinen und mittleren Unternehmen
sind im Lebensmittel-Großhandel wichtige Arbeitgeber,
da sie überproportional viele Arbeitsplätze zur Verfügung
stellen. Der Anteil der Teilzeitarbeitsverhältnisse ist im
Vergleich zum Einzelhandel relativ gering.

Im Einzelhandel wurden im dritten Quartal 2000 insge-
samt 2,5 Mio. Beschäftigte gezählt. Im Fach-Einzelhan-
del mit Lebensmitteln waren 1998 rund 165 000 Beschäf-
tigte tätig. Dies entspricht rund 38 % aller Beschäftigten
im Einzelhandel. Vor dem Hintergrund des anhaltenden
Sterbens der so genannten „Tante-Emma-Läden“ ist es
dennoch erstaunlich, dass die kleinen Läden mit wenig
Beschäftigten immer noch einen großen Anteil ausma-
chen: Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im
Einzelhandel liegt in Deutschland bei rund acht Personen
(Täger et al. 1998, S. 27). Die durchschnittlichen Be-
schäftigtenzahlen im Supermarkt sind gestiegen, während
sie in Discountern weiter abnehmen.

Die Gegenüberstellung von Groß- und Einzelhandel zeigt,
dass durch den bereits intensiv vollzogenen Personalabbau
im Großhandel bei einer möglichen Zunahme des Umsat-
zes, die Produktivität im Großhandel deutlich erhöht wer-
den kann. Durch Rationalisierungsmaßnahmen hat sich
die Beschäftigungsstruktur in den letzten Jahren stark ver-
ändert: Im Einzelhandel wurden Vollzeitarbeitsplätze ab-
gebaut und teilweise in Teilzeitarbeitsplätze und in
Arbeitsplätze für geringfügig Beschäftigte umgewandelt.

Zunehmende Teilzeitarbeit im deutschen Lebensmittelein-
zelhandel geht Hand in Hand mit einer sich vertiefenden
geschlechtsspezifischen Segmentierung des Arbeitsmark-
tes: Im gesamten Einzelhandel beträgt der Frauenanteil an
allen Beschäftigten 71,1 % (Jacobsen/Hilf 1998). Im Le-
bensmitteleinzelhandel betrug er 82,6 %. Der Anteil der
Teilzeitbeschäftigten an allen Beschäftigten beläuft sich
im gesamten Einzelhandel auf 44,8 %, im Lebensmittel-
einzelhandel auf 60,4 %. Im gesamten Einzelhandel sind
92,2 % aller Teilzeitbeschäftigten weiblichen Geschlechts,
im Lebensmitteleinzelhandel 97,9 %. Auch die geringfü-
gige Beschäftigung ist auf Frauen konzentriert: Geringfü-
gig Beschäftigte machen 28,7 % aller Beschäftigten im
Lebensmitteleinzelhandel aus, davon sind 87,4 % Frauen
(Kirsch et al. 1999, S. 25 f.).

Die Beschäftigungsbedingungen verschlechtern sich seit
einigen Jahren durch einen gestiegenen Wettbewerbs-
druck. In der Diskussion über Arbeitsbedingungen im
Einzelhandel stehen v. a. die ungünstigen Arbeitszeiten
(über die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Teilzeitver-
hältnissen) und die geringe Entlohnung im Mittelpunkt.
Um die Personalkapazität den starken zeitlichen Schwan-
kungen der Nachfrage anzupassen, wird gerade im Le-
bensmitteleinzelhandel verstärkt mit Teilzeitarbeitsver-
hältnissen gearbeitet. Ein zunehmender Distanzhandel
könnte sich hier positiv auf die Art der Beschäftigungs-
verhältnisse auswirken: Wenn vorhandene Infrastrukturen
für die Kommissionierung der bestellten Waren genutzt
werden, könnten die zeitlichen Schwankungen gezielt
eingesetzt werden, um Angebote kundenorientierter zu
gestalten. Auch wenn der Anteil des elektronischen Han-
dels am Produktions-, Distributions- und Konsumptions-
prozess von Lebensmitteln noch sehr gering ist, liegen
hier Potenziale, deren Aktivierung tiefgreifende Ände-
rungen der Arbeitswelt erwarten lassen. 

Die Möglichkeit, Essen per E-Commerce zu ordern (z. B.
Pizza), scheint den Trend eines B2C-E-Commerce in der
Lebensmittelbranche zu forcieren. Neue Arbeitsplätze
werden jedoch durch E-Commerce nicht erwartet. Höchs-
tens im Bereich der Bringdienste sind leichte Beschäfti-
gungseffekte möglich. 

Im Großhandel werden insbesondere an die Lager- und
Kommissioniertätigkeiten veränderte Anforderungen ge-
stellt, da mit der Kommissionierung von kleineren Sen-
dungen in der Regel ein anderes Kommissioniersystem
verbunden ist. Hier sind einige qualitative Veränderungen
der Tätigkeiten zu erwarten. 

Unter den Waren- und Dienstleistungskaufleuten sind es
vor allem die Speditionskaufleute, die vom Online-Han-
del profitieren und eine deutliche Aufwertung erfahren.
Verkaufs- und Filialleiter werden verstärkt mit den neuen
Technologien konfrontiert. Hier besteht ein hoher Weiter-
bildungsbedarf.

1.5 Politische Handlungsfelder und
Forschungsbedarf

Heute erfolgt die Aufklärung der Verbraucher über ihr Ver-
halten und dessen Auswirkungen auf Ökonomie, Aufent-
haltsqualität sowie Ökologie und Verkehr, wenn überhaupt,
nur punktuell. Auch Lebensmittel- und Ernährungspolitik
ist in Deutschland – jenseits aktueller Krisen – ein eher ver-
nachlässigtes Thema. Die aktive Mitgestaltung der Politik
hinsichtlich der Online-Aktivitäten rund um die Ernäh-
rung könnte dabei einen wichtigen Beitrag zu einem be-
wussteren Ernährungsverhalten und damit einer verän-
derten Nachfrage leisten. 

„Qualitätssiegel“ für Online-Anbieter

Mangelndes Vertrauen der Kunden gegenüber dem On-
line-Handel ist nach wie vor eine der zentralen Nutzungs-
barrieren auf Seiten der Kunden. Erste Prüfsiegel für On-
line-Shops existieren bereits. Aber ebenso wie in der
Öko-Label-Entwicklung gibt es derzeit eine quantitative
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und qualitative Vielfalt an Prüfsiegeln, die kaum von den
Konsumenten zu überschauen ist. Zunächst sollte daher
eine (internationale) Einigung auf ein allgemein gültiges
Label erzielt werden, um den Verbraucher nicht durch
eine Vielzahl von Siegeln zu verwirren. Das Label sollte
neben ökologischen Aspekten auch die Qualität der Wa-
ren, der Logistik und der Zahlungsabwicklung bewerten.
Hier nun sollte eine enge Verzahnung mit dem sich noch
im Gesetzgebungsverfahren befindlichen neuen Verbrau-
cher-Informationsgesetz erfolgen. 

Langfristige Sicherung der Nahversorgung 
mit Lebensmitteln

Dorfläden als traditionelle „Marktplätze“ können unter
den heutigen Rahmenbedingungen langfristig nicht beste-
hen. Es gibt bereits erste Beispiele, in denen Städte bzw.
Gemeinden die Initiative ergriffen und die Rahmenbedin-
gungen für den Erhalt der Handelsfunktion am Standort
neu definierten. Diese Kommunen haben erkannt, dass
zum „Vorsorgeprinzip der Planung“ auch die langfristige
Sicherung der Nahversorgung der Bevölkerung mit Le-
bensmitteln gehört. Auf den Rückzug des Handels aus der
Fläche sollte reagiert werden, da Einzelhandelsstandorte
eine soziale Funktion übernehmen, die insbesondere in
den ländlichen Gebieten kaum von anderen Standorten
übernommen werden können. In einigen anderen Ländern
existieren hierzu bereits Förderprogramme, beispiels-
weise in Österreich, die hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit
auf Deutschland überprüft werden sollten.

Stadt- und Raumplanung bzw. -politik

Die Verlagerung der klassischen Handels- und Transport-
funktion, das Entstehen neuer baulicher Infrastrukturen
(Übergabestationen wie die des Tower24) und materieller
Infrastrukturen (Daten- statt Verkehrsautobahnen) stellen
die Stadt- und Raumplanung vor neue Aufgaben. Wenn
sich das Raum-Zeit-Gefüge verändert, müssen auch die
Planungsprinzipien angepasst werden. Benötigt wird ein
angemessenes Planungs- bzw. Steuerungsverfahren, das
flexibel genug ist, sich an die sich verändernden Anforde-
rungen stetig anzupassen. 

Wirtschaftsstatistik

Neben den unterstützenswerten Initiativen zur internatio-
nalen Standardisierung der klassischen statistischen Zu-
gänge (z. B. Klassifizierung der Wirtschaftszweige) be-
darf es einer Forschung zu flexiblen Anpassungs- und
Aktualisierungsmöglichkeiten der amtlichen Beschäfti-
gungsstatistik an heutige und zukünftige Wirtschafts-
strukturen. Gerade im Bereich der Beschäftigung könnte
eine Anpassung bzw. Erweiterung der Nomenklatur der
Statistik (ISCO) zu einem erhöhten Aussagegehalt hin-
sichtlich der Wirkung von E-Commerce beitragen.

Die bisher vorgenommene Unterscheidung nach B2B und
B2C reicht nicht aus. Vor allem bedarf es einer internatio-
nalen Systematik für unterschiedliche Produktgruppen, die
so fein gegliedert ist, dass sie nicht nur mit der Statistik des
stationären Handels vergleichbar wird, sondern einen
Schritt darüber hinaus geht und die Möglichkeit zulässt,

Aussagen zu treffen, die eine integrierte, querschnittsorien-
tierte Politikgestaltung erst ermöglichen. Dazu gehört bei-
spielsweise, dass die Erfassung des Warenverkehrs in einer
vergleichbaren Systematik sowohl Wert-, Gewichts- als
auch Sendungseinheiten ermöglicht und berücksichtigt.

Empirische Forschungen zum Distanzhandel

Bisher sind empirisches Material und empirische For-
schungen zur exemplarischen Abschätzung von Umfang,
Reichweite und Wirkung eines zunehmenden Distanz-
handels auf Logistik und Verkehr, Raum und Ökologie so-
wie auf die Beschäftigung kaum verfügbar.

Unklarheit herrscht auch darüber, wer die treibende Kraft
im derzeitigen Wandlungsprozess ist: die neuen Technolo-
gien oder der Handel bzw. die Logistik. Die Bedeutungs-
zunahme der Logistik in der Zulieferkette, die Einbindung
logistischer in vertikale Marktplätze, neue Modelle in der
Endkundenbelieferung, das alles ist zu konstatieren. Die
Frage nach den optimalen Distributionsstandorten und La-
gerstrukturen kann heute noch nicht beantwortet werden.
In Reaktion auf Prognosen einer exorbitanten Verkehrszu-
nahme, insbesondere bei den KEP-Dienstleistern, ist zu
klären, welche verkehrs- und wirtschaftspolitischen Stra-
tegien in Ballungsräumen angezeigt sind.

Die Untersuchung der Systemdynamiken und die Be-
obachtung der realen Entwicklung sollten im Rahmen ei-
ner Zukunftsexploration zusammengeführt werden und
regelmäßig fortgeschrieben werden.

1.6 Perspektiven
1.6.1 Hemmende und unterstützende Faktoren
Derzeit stehen viele Konsumenten der Nutzung des Inter-
nets kritisch gegenüber. Vorbehalte von potenziellen Kun-
den gegen den E-Commerce äußern sich unter anderem im
Abbruch eines bereits begonnenen Bestellvorganges. Als
Abbruchgründe wurden bei der Befragung im Rahmen des
Internet-Shopping Report 2000 (Symposion Publishing
1999, S. 62) vor allem folgende Gründe angeführt:

– die Höhe der Lieferkosten (Kunden sind keine „Voll-
kostenrechner“),

– der Zeitaufwand zum Suchen und Bestellen,

– die teilweise verwirrende Online-Navigation und be-
grenzte Serviceoptionen, vor allem ein Mangel an per-
sönlicher Beratung (durch Verkaufspersonal),

– die teilweise mangelhafte technische Umsetzung von
Online-Shops führt zu Medienbrüchen und damit zu
umständlichen Bestellvorgängen,

– Sicherheitsprobleme bei der Bezahlung,

– die Erwartung, dass Waren „sofort“ geliefert werden,
die nicht immer erfüllt werden kann,

– die fehlende Möglichkeit, Produkte zu testen
(schmecken, riechen, tasten) und in realer Größe be-
trachten zu können.

Darüber hinaus geht das Einkaufen von Lebensmitteln
über den bloßen Besorgungsvorgang hinaus, erfüllt auch
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eine soziale Funktion und wird häufig mit anderen Akti-
vitäten verbunden („Shoppen“ ist mehr als Einkaufen).

Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass
der Anteil des E-Commerce in Zukunft steigt. Treibende
Kräfte für eine Erhöhung des Anteils des E-Commerce
sind u. a.:

– eine steigende Anzahl von Haushalten mit Internet-
Anschluss,

– bessere Computerkenntnisse der Bevölkerung,

– bessere Online-Navigation und Kundenbetreuung,

– Lösungen von Sicherheitsproblemen für Transaktio-
nen, Vorschriften zum Datenschutz bzw. Transak-
tionsvorschriften,

– höhere Verfügbarkeit von Bestellsystemen und ange-
botenen Waren,

– bessere technische Lösungen (Kapazität, Geschwin-
digkeit usw.),

– neue Multimediaprodukte, die TV, PC, Telefon und
andere Geräte des Haushalts miteinander vernetzen,

– die Kunden können ihren Zeitvorteil abschätzen und
sind unabhängig von Ladenöffnungszeiten.

Die meisten Barrieren werden sich abbauen lassen, wobei
die Geschwindigkeit, mit der dies erfolgt, entscheidend

sein wird für eine erhöhte Nutzung des E-Commerce. Für
bestimmte Kunden ist die Bestellung von Lebensmitteln
reizvoll, doch das Potenzial scheint nicht so groß wie für
andere Produkte zu sein, die schon heute erfolgreich über
das Internet verkauft werden.

Der zukünftige Anteil der im Distanzhandel erworbenen
Lebensmittel wird zudem entscheidend durch die Affi-
nität der Konsumenten bestimmt, sich diese liefern zu las-
sen. Diese Affinität wird wiederum durch eine Vielzahl
von Faktoren beeinflusst, wie z. B. die rechtlichen Rah-
menbedingungen im stationären Handel etwa zu den La-
denöffnungszeiten. Als Vorteil wird oft der Bequemlich-
keitsaspekt eines Online-Einkaufs gegenüber einem
Einkauf im stationären Geschäft angeführt.

Neben dem Angebot spielen sowohl sozio-demographische
und technische („Access“-)Faktoren, aber vor allem auch
psychologische Gründe eine entscheidende Rolle beim Ein-
kaufsverhalten. Für viele Menschen stellt der regelmäßige
Lebensmitteleinkauf einen Kontakt zur Außenwelt dar. Ein-
kaufen besitzt eine soziale Komponente und wird bei 
weitem nicht von allen Konsumenten als lästige Pflicht
empfunden. Die GfK kam zu dem Ergebnis, dass Lebens-
mitteleinkäufe zunehmend Spaß machen und von rund 60 %
der Befragten derart bewertet werden (vgl. Abbildung 9):

Gleichzeitig zeigt sich ein ambivalentes Bild, denn die
gleichen Befragten antworteten auch, dass sie einen Zu-
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stelldienst für die Einkäufe als eher sinnvoll bzw. nützlich
ansehen würden (vgl. Abbildung 10). Die Zukunft für On-
line-Käufe wird also vor allem davon abhängen, inwie-
weit das Angebot in der Lage ist, die Erwartungen der
Konsumenten zu erfüllen und die Bedürfnisse der Kunden
zu befriedigen.

Zwei zentrale Voraussetzungen für eine erhöhte Nach-
frage im Online-Lebensmittelhandel müssen jedoch er-
füllt sein: Erstens der Abbau der Bedenken, dass auch 
Frischesortimente in der gewünschten Qualität den Kunden
erreichen, und zweitens die Bereitschaft der Konsumen-
ten, für diese Dienstleistung angemessen zu zahlen.

1.6.2 Ausblick
B2B-Bereich

Die neuen Kommunikationsstandards, der leichte Zugang
zum Internet auch für kleine und mittlere Unternehmen
sowie der kostengünstige Daten- und Informationstrans-
fer bei zunehmender Standardisierung von Produkten und
Dokumenten im Handel zwischen zwei Marktteilnehmern
erhöhen die Effizienz des Wertschöpfungsprozesses. Das
Potenzial hängt daher stark vom jeweiligen Produkt ab,
welches über elektronische Marktplätze gehandelt wer-
den soll. Eine Grundvoraussetzung, dieses Potenzial zu
erhöhen, ist die Möglichkeit, das Produkt exakt elektro-
nisch bzw. Web-basiert zu beschreiben. Die Zunahme an

Eigen- und Herstellermarken vereinfacht auch im Le-
bensmittelbereich diese Produktspezifizierung. 

Elektronische Marktplätze werden die Konzentration in
der Konsumgüterbranche fördern. Dem deutschen Handel
kommt dabei zugute, dass er schon seit Jahren durch funk-
tionierende große Einzelhandels- und Dienstleistungs-
kontore geprägt ist. Chancen für mittelständische Unter-
nehmen liegen eher in den Marktnischen. Strategische
Allianzen und Joint-Ventures scheinen notwendig zu sein,
um neue Märkte erschließen zu können.

Im Bereich des Lebensmittelhandels wird es vermutlich
weniger zur Disintermediation kommen, also zum Wegfall
von Groß- und Einzelhandel. Vielmehr findet eine Redefi-
nition der klassischen Rolle des traditionellen Großhan-
dels statt, als des führenden Intermediärs. Durch die so ge-
nannte Reintermediation von virtuellen Marktplätzen als
neuem Bindeglied zwischen Hersteller und Kunde entste-
hen qualitativ veränderte Wertschöpfungsstrukturen.

B2C-Bereich

Insgesamt sind bisherige Prognosen wenig verlässlich
und weisen eine hohe Streubreite auf. Keine geht heute al-
lerdings davon aus, dass langfristig mehr als 10 % des 
gesamten Volumens des Lebensmitteleinzelhandels (Nah-
rungsmittel und „Non-Food“) über das Internet geordert
werden.
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Abbildung 10

Neue Dienstleistungen im Lebensmitteleinzelhandel

63 % 61 %

39 %37 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Das Einpacken von Waren beim Händler ist ... Das Anliefern oder Heimtragen von Waren aus 
dem Laden/Geschäft ist ...

eher sinnvoll/nützlich eher überflüssig

Basis: 2 075 Personen
Quelle: GfK 2001



Einer schnelleren und weiteren Ausweitung stehen neben
technischen vor allem nachfrageseitige Faktoren entge-
gen. Es kann zwar langfristig davon ausgegangen werden,
dass die bisherigen Barrieren, wie Zahlungssicherheit,
Zugangs- bzw. Nutzungsmöglichkeiten sowie logistische
Ablaufprobleme, behoben werden. Es ist jedoch nicht da-
mit zu rechnen, dass im Lebensmittelsektor die Preis-
orientierung der Konsumenten verloren geht. Online-
Supermärkte sind im Gegensatz zu den Spezialisten mit
einer Klientel konfrontiert, die kaum bereit ist, für diese
Zustellleistung den adäquaten Preis zu bezahlen. Konsu-
menten sind in der Regel keine „Vollkostenrechner“, die
Einsparungen (z. B. Kosten für den privaten Pkw und des-
sen Nutzung) den Zustellkosten gegenüberstellen. 

1.7 Fazit
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Getränken ist
einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutsch-
land. Direkt oder indirekt ist annähernd jeder neunte Ar-
beitsplatz mit dem so genannten Agribusiness verbunden.

Eine zunehmende Convenience-Orientierung der Bevölke-
rung hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Systempro-
dukten und Lieferdiensten (Lebensmittel, Pizza usw.) bzw.
des Außer-Haus-Verzehrs geführt. Diese neuen Angebots-
formen substituieren Eigenleistungen (Einkaufen und 
Kochen) durch Dienstleistungen (Zustellservice, Pizza-
service, Restaurant) und spiegeln den wirtschaftlichen
Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft wider.

Der Handel ist heute vom Zusammenschluss vieler kleiner
und mittelständischer Unternehmen zu Einzelhandels- und
Dienstleistungskontoren geprägt. Das Angebotsspektrum
der neu entstandenen elektronischen B2B-Marktplätze ent-
spricht in weiten Teilen den Funktionen des Intermediärs
und damit dem klassischen Großhandel. Die Bestandsauf-
nahme hat gezeigt, dass heute auf allen und nahezu zwi-
schen allen Wertschöpfungsstufen elektronische Markt-
plätze existieren. Dabei bleiben jedoch die Angebote in den
vorgelagerten Wertschöpfungsstufen des Handels zumeist
auf den B2B-Handel beschränkt. Eine Ausnahme stellen
die Produzenten von ökologischen Produkten dar, die auch
direkt mit den Endverbrauchern in Beziehung treten. 

Heute bieten im B2C-Bereich rund 1 500 Anbieter Le-
bensmittel im Internet an, das klassische Vollsortiment
des Lebensmitteleinzelhandels jedoch nur wenige. Der
derzeitige Markt an Online-Vollsortimentern besteht aus
einem großen Joint-Venture, einigen regionalen und we-
nigen lokalen Anbietern. Teilweise bieten diese den Zu-
stellservice schon seit Jahren an, vor allem aus Gründen
des Marketings und der Kundenbindung. Für diese Ein-
zelhändler stellt der Online-Verkauf daher nur einen wei-
teren Distributionskanal dar. Online-Supermärkte sind im
Gegensatz zu den Spezialisten jedoch mit einer Klientel
konfrontiert, die kaum bereit ist, für diese Zustellleistung
einen kostendeckenden Preis zu bezahlen. Konsumenten
sind in der Regel keine „Vollkostenrechner“, die Ein-
sparungen (z. B. Kosten für den privaten Pkw und dessen
Nutzung) den Zustellkosten gegenüberstellen.

Nach Umfrageergebnissen haben 4,5 % der Internet-Nutzer
in Deutschland in den letzten sechs Monaten Lebensmit-

tel im Internet bestellt. Dabei weist die Durchschnitts-
bonsumme im Distanzhandel mit 60 bis 130 Euro einen
höheren Betrag auf als im stationären Lebensmittelein-
zelhandel, wo dieser Betrag je nach Betriebsform zwi-
schen 15 und 22 Euro variiert. Damit würde heute eine In-
ternet-Bestellung drei bis neun stationären Einkäufen
entsprechen. Insgesamt sind bisherige Prognosen wenig
verlässlich und weisen eine hohe Streubreite auf. Keine
Prognose geht heute allerdings davon aus, dass langfristig
mehr als 10 % am gesamten Lebensmitteleinzelhandels-
volumen (Nahrungsmittel und „Non-Food“) über das In-
ternet geordert werden. 

Zusammenfassend lässt sich für die zukünftige Entwick-
lung für den Online-Handel mit Lebensmitteln festhalten:

– Elektronische Marktplätze werden die Konzentration in
der Konsumgüterbranche fördern. Die Chancen für mit-
telständische Unternehmen liegen eher in Markt-
nischen. Neue Märkte werden nur durch strategische Al-
lianzen und Joint-Ventures erschlossen werden können.

– Die neuen Kommunikationsstandards, der leichte Zu-
gang zum Internet auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie der kostengünstige Daten- und Infor-
mationstransfer bei zunehmender Standardisierung
von Produkten und Dokumenten im Handel zwischen
zwei Marktteilnehmern erhöhen die Effizienz des
Wertschöpfungsprozesses.

– Die Möglichkeiten, die mit dem elektronischen Han-
del verbunden sind, liegen insbesondere in der Er-
höhung der Markttransparenz durch die weitgehende
Entkopplung des Handels von Zeit und Raum. 

– Die erhöhte Markttransparenz führt dazu, dass sich die
Wertschöpfungsstufen neu organisieren, versehen mit
fließenden Übergängen zwischen Einzelhandel,
Großhandel, Hersteller und Logistik-Dienstleistern,
die sich veränderten Aufgabeninhalten stellen müssen. 

– Im Bereich des Lebensmittelhandels kommt es weni-
ger zur so genannten Disintermediation, also zum
Wegfall von Groß- und Einzelhandel. Vielmehr wird
die klassische Rolle des traditionellen Großhandels als
des führenden Intermediärs neu gestaltet. 

Für den Einzelhandel stellen virtuelle Marktplätze ein wei-
teres Handelsmedium dar. Durch die so genannte Reinter-
mediation von virtuellen Marktplätzen als neuem Bin-
deglied zwischen Hersteller und Kunden entstehen neue
Wertschöpfungsstrukturen. Der Distanzhandel (Online-
Handel, Fax usw.) mit Lebensmitteln kann langfristig ein
Volumen von 10 % erreichen, wird sich dabei aber nur auf
Kosten des traditionellen Handels ausdehnen können.

2. Automobilindustrie und Autohandel
Mit mehr als 700 000 direkt Beschäftigten (Stand 2001) ist
die Automobilwirtschaft einer der bedeutendsten Sektoren
der deutschen Volkswirtschaft. Zugleich gehört die Au-
toindustrie zu den fortgeschrittensten Branchen, was den
Einsatz von IuK-Technologie insgesamt anbelangt. Die
Vernetzung mit Zulieferern über Electronic Data Inter-
change (EDI) hat eine lange Tradition, wie auch die enge
elektronische Bindung an spezialisierte Vertriebspartner.
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Durch E-Commerce ist mittlerweile neben dem B2B-Han-
del (z. B. zwischen Zulieferern und Herstellern) auch das
Marktgeschehen zwischen Unternehmen und privaten
Konsumenten (B2C) sehr stark in Bewegung geraten.

In diesem Kapitel werden zunächst einige wesentliche
Grundinformationen zur Branchenstruktur gegeben sowie
die Formen und Erfolgskriterien des E-Commerce in die-
sem Wirtschaftsbereich aufgezeigt. Es wird der Frage
nachgegangen, wie sich die Perspektiven des E-Com-
merce in den Bereichen von Zulieferung, Produktion und
Handel zukünftig gestalten, und welche Folgen zu erwar-
ten sind. Schließlich sind politische und regulatorische
Handlungsoptionen anzusprechen. Die möglichen Ge-
winner und Verlierer der durch E-Commerce beeinfluss-
ten Branchenentwicklung werden kurz beleuchtet.

Dieses Kapitel stützt sich in Teilen auf das für den Deut-
schen Bundestag von Büllingen/Hillebrand (2002) er-
stellte Gutachten. Gegenstand der Untersuchung ist der
Pkw-Markt. Ausgespart blieben die Segmente Lkw,
Wohnmobile, Motorräder, Kfz-Zubehör.

2.1 Strukturen und Trends
Innerhalb der deutschen Volkswirtschaft gilt der Automo-
bilsektor nach wie vor als Wachstumsmotor. Nach Anga-
ben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA 1999;
2000) hängt jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland direkt
oder indirekt mit dem Automobil zusammen. Entwick-
lung, Herstellung, Vertrieb und Nutzung erzielten Ende der
90er-Jahre insgesamt eine Bruttowertschöpfung von ca.
einem Fünftel des Bruttoinlandsprodukts. Die Steuerein-
nahmen des Staates in diesem Bereich belaufen sich bei-
nahe auf ein Viertel des gesamten Steueraufkommens.

Der Anteil der Pkw-Produktion deutscher Automobilher-
steller an der Weltproduktion betrug 1999 rund 23 %. Der
Anteil des Pkw-Exports an der Pkw-Gesamtauslieferung
im Jahr 2000 wird vom VDA mit 67,4 % angegeben. Der
Umsatz der Automobilindustrie insgesamt betrug 2000
rund 188 Mrd. Euro. Mitte 2001 hat der Gesamtbestand an
Pkw in Deutschland ein Rekordniveau von 53,2 Mio. Fahr-
zeugen erreicht. Ein hoher Fahrzeugbestand lässt erwarten,
dass der (auch grenzüberschreitende) Gebrauchtwagenhan-
del künftig ein weiter wachsender Sektor sein wird (Bül-
lingen/Hillebrand 2002, S. 15).

Nach allgemeiner Einschätzung sind als die bestimmenden
Faktoren für die weitere Entwicklung der Automobil-
industrie Globalisierungstrends, technologische Entwick-
lungstrends, Effektivitätssteigerungen sowie regulatorische
Rahmenbedingungen in der EU zu nennen (vgl. hierzu auch
Lamborghini et al. 2000, S. 252 ff.).

Globalisierungstrends
Ein Ausdruck des globalen Wettbewerbs auf dem Auto-
mobilmarkt ist die immer stärker werdende Internationa-
lisierung sowohl des Produktionsstandortes als auch des
Absatzmarktes. Die großen Autokonzerne unterhalten
mittlerweile Produktionsstandorte auf fast allen Konti-
nenten. Hierdurch erhofft man sich Einsparungen bei den
Produktions- und Vertriebskosten, aber natürlich zielt
diese Strategie auch auf die Erschließung neuer Absatz-

märkte (beispielsweise China, ehemalige Ostblock-Staa-
ten). Als ein weiteres Indiz für die forcierte Globalisie-
rung können die internationalen Unternehmenszusam-
menschlüsse der letzten Jahre angesehen werden. Von den
52 unabhängigen Automobilherstellern weltweit im Jahr
1964 sind im Jahr 1999 noch 16 übriggeblieben. Die bis-
lang größte Fusion war die von Daimler-Benz und Chrys-
ler im Jahr 1998. Auch danach gingen weitere Hersteller
gegenseitige Beteiligungen ein, wenn auch in geringeren
Größenordnungen. Nach Dudenhöffer (2001) dürften bis
zum Jahr 2010 weltweit vermutlich nur noch etwa fünf bis
zehn Hersteller Autos in eigener Regie produzieren. 

Als wesentliche Gründe für die Globalisierungstrends
gelten vor allem der steigende Wettbewerbs- und Preis-
druck, gesättigte Märkte sowie immer kürzer werdende
Innovationszeiträume.

Technologische Entwicklungstrends
Spezifische technologische Entwicklungstrends, die die In-
novationsdynamik der Branche beeinflussen, stellen sich in
solchen Neuentwicklungen wie beispielsweise der Brenn-
stoffzelle oder der Mechatronik dar. Die Ausrüstung der
Fahrzeuge mit Telematik- und Medien-Anwendungen
(DAB, Navigationssysteme, Internet-Zugang) ist schon
nicht mehr nur den Luxus-Automobilen vorbehalten. Als
wichtigster Trend gilt der wachsende Anteil der Elektronik
am Wert eines Autos. Dieser stieg von etwa 15 % am Ge-
samtwert eines Autos im Jahr 1995 auf bis zu 35 % im Jahr
2000 bei hochpreisigen Modellen (Lamborghini et al. 2000,
S. 253). 

Effektivitätssteigerungen
Intensive Rationalisierungsbemühungen der Hersteller
konzentrieren sich auf Kosteneinsparungen im Bereich
von Beschaffung und Produktion. So werden in der Her-
stellung komplette Komponenten, wie z. B. Konsolen,
von spezialisierten Zulieferern eingesetzt. Diese standar-
disierten Systemkomponenten integrieren verschiedene
Hersteller in ihre Produkte. Durch die Möglichkeit, voll-
ständige Plattformen für unterschiedliche Aufbauten von
Automodellen einzusetzen, sind erhebliche Kostenerspar-
nisse realisierbar (Dudenhöffer 2001, S. 396 ff.).

Unter dem Schlagwort „Just-in-time“ demonstrierte die
Automobilindustrie, dass sich mit einer Verschlankung
der Produktion („lean production“) und einer radikalen
Verringerung der kapitalintensiven Lagerbestände erheb-
liche Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen
erreichen lassen (Behrendt et al. 2002b, S. 50 f., 58 f.;
Monse/Weyer 2001, S. 22 f.). Erforderlich ist hierfür al-
lerdings eine enge und gut funktionierende Kooperation
mit den Zulieferern sowie eine leistungsfähige Logistik.
In diese Richtung zielen auch die etwa ab 2000 einge-
führten elektronischen Beschaffungsplattformen, wie bei-
spielsweise Covisint u. a. (Kapitel II.2.2.1).

Regulierung
Anfang 2002 galt in der EU noch eine wettbewerbsrechtli-
che Sonderregelung für den Automobilvertrieb. Die Kfz-
Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) Nr. 1475/95 be-
sagt, dass Hersteller Neuwagen über ein Netz von Händlern
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vertreiben, die nach quantitativen und qualitativen Kriterien
ausgewählt werden. Die Vertragsbeziehungen zwischen
Hersteller und Automobilhändler beinhalten ein exklusives,
regionales Vertriebsrecht für den Händler. Unautorisierten
Dritten ist es nicht gestattet, sich als Automobilhändler zu
betätigen. Die bis dato exklusiven Händlernetzwerke wer-
den indes nur noch bis September 2002 Bestand haben, da
ab diesem Zeitpunkt die kartellrechtliche Ausnahmegeneh-
migung der EU endet (Kapitel II.2.5.1). 

2.2 Stand und Formen des E-Commerce
Nach der schon frühzeitig praktizierten elektronischen Ver-
netzung der Autohersteller mit der Zulieferindustrie sowie
dem konsequenten Einsatz von IuK-Technologien nutzt die
Branche heute auch das Internet intensiv für verschiedene
Ziele des E-Commerce. Beispiele für den E-Commerce in
den unterschiedlichen Bereichen der Automobilbranche
zeigt Abbildung 11.

2.2.1 B2B-E-Commerce zwischen Zulieferern
und Herstellern

Handelsplattformen sollen ihre Nutzer bzw. Mitglieder
bei folgenden Aktivitäten unterstützen: 

– Produktentwicklung: Indem Informationen zur Markt-
entwicklung und zu rechtlichen Rahmenbedingungen

zur Verfügung gestellt werden, lassen sich Entwick-
lungszyklen verkürzen.

– E-Procurement: Über Kataloge und Online-Auktio-
nen werden die Angebote der Zulieferer und die Her-
stellernachfrage zusammengebracht, die Beschaffung
kann besser koordiniert werden und effizienter erfol-
gen (vgl. hierzu auch Kapitel II.8). 

– Supply Chain Management: Über die Plattform sind
aktuelle und zukünftige Materialflüsse, Bestände und
Kapazitäten abrufbar. Damit steht allen Akteuren
einschließlich der Logistikpartner eine verbindliche
Datenbasis zur Planung ihrer Produktionsprozesse zur
Verfügung. Durch Verkürzung der Reaktionszeiten soll
ein optimierter Ressourceneinsatz erreicht werden.

Bei der Beurteilung von B2B-Plattformen wurde in den
letzten Jahren ein gewisses Umdenken erkennbar. An-
fänglich schien in der Bündelung von „Einkaufsmacht“
der Hauptwert der elektronischen Marktplätze zu liegen,
heute rückt der Aufbau einer einheitlichen Infrastruktur in
den Vordergrund. Dabei standen die Automobilhersteller
vor der Wahl, entweder Konsortiallösungen anzustreben,
oder im Alleingang eine Plattform zu entwickeln. Die
Firmen entschieden sich je nachdem, ob der Aufbau eines
Marktplatzes eher wettbewerbsdifferenzierend oder stär-
ker als kostengünstiges Standardisierungswerkzeug ange-
sehen wurde (Behrendt et al. 2002b, S. 47 f.).

Drucksache 14/10006 – 64 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Abbildung 11

Beispiele für Handelsplattformen in der Automobilindustrie
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Quelle: Verändert nach Büllingen/Hillebrand (2002, S. 34)



Kooperative Plattform

Wenn auch die Handelsplattform Covisint eine gewisse
Führungsrolle inne hat, so ist sie dennoch nicht der einzige
elektronische Marktplatz für die Automobilindustrie. Von
Bedeutung sind u. a. noch SupplyOn und NewtronAutomo-
tive (Cell Consulting 2002). Covisint ist seit Oktober 2000
online und mittlerweile in den USA, Europa und Asien prä-
sent. Gegründet wurde Covisint durch die Automobilher-
steller DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Nissan,
Renault sowie die Softwarefirmen Oracle und Commerce
One; PSAPeugeot Citroen ist dem Betreiberkreis später bei-
getreten. Die Plattform wird zusammen mit zahlreichen Ko-
operationspartnern aus der Internet- und Software-Branche
realisiert. Der Internet-Auftritt ist für eine geschlossene Be-
nutzergruppe (nur Mitgliedern zugänglich) konzipiert, der
Beitritt aber prinzipiell jedem möglich. Die angeschlosse-
nen Zulieferer haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben.
Auf dem Web-Angebot von Covisint werden 19 teilneh-
mende Zulieferer ausgewiesen (Stand: September 2002).
Covisint bezeichnet sich als Technologieunternehmen, des-
sen Produkte und Dienstleistungen es der weltweit agieren-
den Automobilindustrie ermöglichen soll, ihre Kosten zu 
reduzieren, die Effizienz zu erhöhen, die Qualität zu ver-
bessern und die Markterschließung zu beschleunigen. Im
Mittelpunkt stehen der Austausch von Informationen sowie
die Möglichkeit für Zulieferer und Hersteller, ihre Geschäfte
online abzuwickeln (Covisint 2002).

Im Vergleich mit anderen branchenspezifischen Marktplät-
zen kann Covisint die höchsten Nutzerzahlen aufweisen.
Die Plattform hat sich bis Anfang 2002 zu einer Art Kern-
marktplatz einesTeils derAutomobilbranche entwickelt und
gilt als eine mögliche zukünftige gemeinsame Grundlage
für die zurzeit mehr als 40 automobilrelevanten Markt-
plätze. Aus Sicht der Zulieferer erscheint auf Dauer eine in-
tegrierte Plattform vorteilhaft, da ein „One-Stop-Shop“ den
Organisationsaufwand senkt und die Kosten für die Teil-
nehmergebühren mindert, zumal die bisherige Vielzahl von
Marktplätzen zu einer Unüberschaubarkeit an Software-
standards sowie zu erheblichem Verwaltungs- und Program-
mieraufwand führte (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 35 f.).

Nach den Angaben beteiligter Hersteller, die ihre Beschaf-
fung teilweise über die Plattform abwickeln, hat z. B. Ford
im Jahr 2000 auf diese Weise über 70 Mio. US-$ einge-
spart und gibt an, dass dieser Betrag die in die Plattform
getätigten Investitionen übersteigt. Für 2001 rechnet der
Hersteller mit Einsparungen von insgesamt 350 Mio. US-$
(Freise et al. 2001). 

Die größte Einzelauktion führte DaimlerChrysler im Mai
2001 durch. An vier Tagen wurden insgesamt 1 200 Posi-
tionen mit Einzelauktionsergebnissen von bis zu 1,77 Mrd.
US-$ versteigert. Das Gesamtvolumen belief sich 2001
auf über 10 Mrd. US-$ – das entspricht einem Drittel des
Neuauftrags-Volumens. Während sich die Ersparnisse bei
den Materialkosten im Durchschnitt noch im einstelligen
Prozentbereich bewegen, fallen die Reduzierungen der
Prozesskosten wesentlich deutlicher aus: Die Durchlauf-
zeiten im Einkauf konnten um 80 % verkürzt werden und
von der Einführung eines Online-Katalogsystems wird
die Halbierung der Prozesskosten erwartet (Büllingen/
Hillebrand 2002, S. 36; o. A. 2002c).

Firmenintegrierte Plattform

Insbesondere begründeten Sicherheitsbedenken – sowohl
im Hinblick auf die Verfügbarkeit als auch die Vertrau-
lichkeit von Informationen – für andere Hersteller den
Schritt, einen firmeneigenen privaten Marktplatz zu be-
treiben. So entschied sich beispielsweise VW gegen die
Teilnahme an Covisint und fasste stattdessen im Oktober
2001 seine zulieferseitigen E-Business-Aktivitäten unter
dem Dach eines eigenen Marktplatzes zusammen. Die
Plattform „VW Group Supply.com“ wendet sich exklusiv
an die VW-Zulieferer. 80 % des gesamten Beschaffungs-
volumens werden nach Angaben von VW über dieses In-
ternetportal abgewickelt (Gammel 2001).

Eine wichtige Marktplatz-Komponente ist das von VW seit
Mitte der 90er-Jahre entwickelte Kapazitätsplanungssys-
tem „E-Cap“ für die Zusammenführung der konzernweiten
Bedarfsgruppen. E-Cap soll die Lieferanten mit Bedarfs-
informationen versorgen und VW im Gegenzug mit Kapa-
zitätsaussagen der Zulieferer (Gammel 2002, S. 36).
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Zuliefererplattform Covisint

Bis Ende Oktober 2001 hat Covisint nach eigenen An-
gaben mehr als 1 200 Online-Auktionen veranstaltet.
Über 74 000 Transaktionen erbrachten 48 Mrd. US-$
Umsatz. Nach anderen Angaben wurden in den ersten
drei Quartalen des Jahres 2001 bereits 130 Mrd. US-$
über Covisint realisiert. Das Online-Beschaffungssys-
tem bestand zu diesem Zeitpunkt aus mehr als 200 Ka-
talogen mit rund 2,5 Mio. Einzelposten. Ferner nutzten
etwa 500 Mitglieder die Möglichkeit der virtuellen
Produktentwicklung. Den Service Supply Chain Ma-
nagement zwischen bestimmten OEMs und ihren Zu-
lieferern setzen 1 500 Unternehmen ein. Insgesamt
waren mehr als 4 100 potenzielle Nutzer bei Covisint
registriert (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 36; Cell
Consulting 2002). 

Marktplatz „VW Group Supply.com“

Neben E-Cap hat VW drei weitere E-Business-Pro-
jekte auf seinem Marktplatz zusammengeführt: Ein
Online-Anfragesystem (ESL) wurde bisher von
5 500 integrierten Lieferanten genutzt. Die darüber
abgewickelten 250 000 Anfragen entsprechen einem
Beschaffungsvolumen von über 50 Mrd. Euro. Ferner
können 6 000 interne Nutzer über den Katalog auf
rund 360 000 Artikel der über 200 Zulieferer zugrei-
fen. Über das System für Online-Verhandlungen und
-Auktionen konnte VW bei mehr als 600 Abschlüssen
via Internet mit 4 000 Lieferanten rund 12 Mrd. Euro
umsetzen (Gammel 2002, S. 36).



Bislang hat der VW-Konzern über 230 Zulieferer an sein
Kapazitäten-Management-System E-Cap angebunden.
Bis Ende 2002 sollen insgesamt 500 Lieferanten ange-
schlossen sein. Angeblich ist der Konzern jetzt in der
Lage, den Planungshorizont für die operative Kapazitäts-
steuerung bis zu 26 Wochen und die programmorientierte
Kapazitätssicherung für einen Zeitraum von bis zu
24 Monaten zu realisieren (Gammel 2002, S. 37).

Der VW-Konzern strebt an, zukünftig nicht nur die Ge-
schäftsprozesse gemäß eigener Standards komplett zu in-
tegrieren, sondern auch die Kooperationsbeziehungen mit
Händlern und Importeuren über seine Plattform abzu-
wickeln. Ein gewisses Risiko besteht für die Zulieferer und
Händler in so genannten Lock-in-Effekten, d. h. eventuell
könnten sich Abhängigkeiten unter den Gegebenheiten ei-
nes „closed job“ mittel- bis langfristig verstetigen und in-
folge die Spielräume der eigenständigen Geschäftstätig-
keit einschränken (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 37).

2.2.2 B2B-E-Commerce zwischen Hersteller,
Handel und Großkunden

„Tradingcars.com“ gibt ein Beispiel für einen jener elek-
tronischen Marktplätze ab, über die Händler untereinan-
der den An- und Verkauf von Neuwagen abwickeln. Die
niederländische Firma wurde im Jahr 2000 gegründet.
Obgleich neuer Intermediär auf dem Automobilmarkt,
kann sie bereits auf rund 800 registrierte Nutzer in 35 Län-
dern verweisen. Die Betreiber unterstützen ihre Kunden
bei der Vertragsabwicklung durch Versicherungen, Logis-
tik, Finanzierung und technische Inspektionen. Der Han-
del wird über unterschiedliche Formen von Online-Auk-
tionen abgewickelt. Bieten und Verkaufen erfolgt für die
Teilnehmer kostenlos, ein erfolgreicher Käufer muss je-
doch eine Gebühr an die Betreiber entrichten.

Weitere Beispiele für elektronische Geschäftsbeziehun-
gen im Bereich des Vertriebs sind Logistik-Netzwerklö-
sungen, wie sie z. B. Fiat im Sommer 2001 eingeführt hat.
Fiat Auto wird hier zusammen mit DHL Worldwide Ex-
press und der Postbank ein Logistiknetzwerk in Europa
aufbauen. Durch die Kooperation soll nicht nur eine zeit-
nahe Lieferung von Ersatzteilen gewährleistet werden,
sondern auch die Zwischenfinanzierung erfolgen. Das
Beispiel zeigt, dass Logistik zunehmend zu einer wichti-
gen Komponente des E-Commerce wird, wenn Unterneh-
men das Bestellmanagement, die Distribution und Lager-
haltung an externe Logistikdienstleister übertragen
(Büllingen/Hillebrand 2002, S. 39).

Im Übrigen sind die Hersteller mehr und mehr bestrebt,
das Großkundengeschäft über das Internet abzuwickeln
und ein online-gestütztes Flottenmanagement anzubieten.
Dies geschieht zumeist in Kooperation mit dem eigenen
Händlernetz (z. B. bei VW, Mercedes-Benz) oder mit ex-
ternen Dienstleistungspartnern (z. B. BMW mit Alphabet).
Die Prozessoptimierung mit Hilfe des Internets stellt bei
allen Akteuren zurzeit ein wichtiges strategisches Ziel dar.
Der Ankauf von Geschäftswagen für Großkunden erfolgt
beispielsweise über Rahmenverträge mit einem Händler,
wobei Sonderkonditionen garantiert sind. Die Leistungen
erstrecken sich von der Finanzierung über die herstellerei-
gene Bank oder das Leasing über eine Leasing-Tochter des

Herstellers über die Fuhrpark-Verwaltung (z. B. Schadens-
fallmanagement, Wartung, Dokumentation, Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen) bis hin zur späteren Vermarktung
gebrauchter Geschäftswagen (Büllingen/Hillebrand 2002,
S. 40). 

2.2.3 B2C-Bereich
Der B2C-Bereich in der Automobilindustrie lässt sich
grob in zwei Marktsegmente unterteilen: den Neuwagen-
markt und den Markt für Gebrauchtwagen. Grundsätzlich
sind sowohl Hersteller als auch gewerbliche Betreiber
von Internet-Plattformen im Online-Handel aktiv. Auch
bieten immer mehr Autohändler ihre Fahrzeuge im Inter-
net an, z. T. mit eigener Homepage, sehr viel öfter mit An-
geboten auf den bekannteren Seiten der Internet-Auto-
börsen. Schließlich sind noch die Autovermietungen zu
nennen, die ausgemusterte Fahrzeuge aus dem eigenen
Flottenbestand, aber auch Neuwagen dem Privatkunden
online anbieten (Heymann 2002, S. 2).

Hersteller/Endkunde

Bisher dient das Internet den deutschen Herstellern in ers-
ter Linie zur Geschäftsanbahnung und nicht zur Abwick-
lung des Direktvertriebs von Neuwagen. Anfragen über
die Hersteller-Website werden üblicherweise an lokale
Händler weitergeleitet. 

Opel startete 2001 einen Versuch, Neuwagen direkt über
das Internet zu vertreiben. Die Anzahl der Direktverkäufe
über das Internet belief sich von März bis August 2001 auf
70 Fahrzeuge. Weitere 600 Verkäufe liefen internetge-
stützt ab, d. h., dass Privatkunden über das Internet zwar
an die am Online-Verkauf beteiligten Händler herantra-
ten, die Transaktion jedoch nicht über das Internet abge-
wickelt wurde (o. A. 2001b). 

Derzeit ist die MCC smart GmbH (DaimlerChrysler) der
einzige Autohersteller, der die Möglichkeit bietet, einen
Neuwagen im Internet nach eigenen Wünschen zu konfi-
gurieren und online zu kaufen. Bislang liegt der Anteil der
über diesen Vertriebsweg verkauften Neuwagen aber bei
deutlich unter 1 % des gesamten Absatzes des Unterneh-
mens (Heymann 2002, S. 2).

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit einem
Internet-Verkaufsanteil an allen Neuzulassungen von un-
ter 1 % im Mittelfeld, hinter den USA und Japan, aber vor
Frankreich und Italien (Heymann 2002, S. 3). Die Zurück-
haltung der Hersteller ist nach Auffassung des Zentral-
verbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in den
zurzeit eher als mangelhaft angesehenen Erfolgsaussich-
ten dieser Vertriebsform begründet (Büllingen/Hillebrand
2002, S. 40).

Neben der Geschäftsanbahnung erfüllen die an private Ver-
braucher gerichteten Internet-Auftritte der Hersteller auch
die Funktion der Image- und Markenpflege. Angebote wie
personalisierte Websites, Nachrichten, Wetter, Verkehrsin-
formationen, E-Mail-Versand mit persönlicher Automar-
ken-Adresse, Online-Banking oder Börseninformationen
stehen im Vordergrund. Etliche Portale bieten Geschäfts-
und Ferienreisenden sowie Pendlern spezifische Dienstleis-
tungen an. Neben neuen Einnahmequellen (z. B. Zusatz-
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produkte rund um die Marke, Fanartikel) soll vor allem eine
stärkere Kundenbindung über das Internet sowie eine di-
rekte Erreichbarkeit der Kunden realisiert werden. 

Inzwischen verfügen einige Autohersteller in Deutsch-
land auch über Gebrauchtwagenbörsen im Internet (für ei-
gene und konzernfremde Fabrikate). Teilweise sind es
spezielle Angebote von „jungen“ Gebrauchten oder Jah-
reswagen. So kann man beispielsweise bei Mercedes-
Benz junge Gebrauchte direkt im Internet bestellen und
nach Hause liefern lassen (Heymann 2002, S. 7).

Händler/Endkunde

Online-Angebote von Händlern werden in wachsendem
Maße genutzt. Einer Untersuchung von Cap Gemini Ernst
& Young zufolge, halten 38 % der potenziellen Autokäufer
das Internet für eine wichtige Informationsquelle (o. A.
2001e). In nur wenigen Fällen jedoch führt die Information
über das Internet auch zu einem Vertragsabschluss. Eine re-
präsentative Befragung von Neu- und Gebrauchtwagen-
käufern im Jahr 2000 hat ergeben, dass 9 % der Gebraucht-
wagenkäufer für ihren getätigten Kauf das Internet zur
Information genutzt haben, aber lediglich 2,4 % (knapp
180 000) der Gebrauchtwagen wurden aufgrund von Inter-
net-Angeboten tatsächlich erworben (DAT 2001, S. 6 f.). 

Eine etwas größere Bedeutung wächst dem Internet nach
Ergebnissen dieser Studie beim Neuwagenkauf zu. Bran-
chenexperten schätzen, dass heute gut ein Drittel der Neu-
wagenkäufer in Deutschland das Internet zur Informa-
tionsbeschaffung nutzt (Heymann 2002, S. 3). 15 % der
Käufer nutzen das Internet für ihre Kaufentscheidung, für
ein Drittel dieser Käufer war die Information aus dem In-
ternet dafür entscheidend, bei welchem Händler das Fahr-
zeug – „offline“ vor Ort – gekauft wurde. Die Informa-
tionsquelle Internet ist somit ein entscheidendes Kauf- und
Verkaufselement, und Händler werden künftig auf eine
Präsenz im Internet nicht verzichten können. 

Mit spektakulären Sonderaktionen treten auch branchen-
fremde Handelsunternehmen als Verkäufer (bzw. Vermitt-
ler) von Autos über das Internet auf. So bot der Lebens-
mittelhändler Edeka im Mai 2001 Fiat Puntos in seinen
Supermärkten und über das Internet an. Im Mai 2002 ver-
kaufte der Drogerie-Handelsriese Schlecker über seinen
Online-Shop Kleinwagen mit Tageszulassung der Marken
Ford, Fiat und Smart, die gegenüber dem offiziellen Lis-
tenpreis zwischen 12 und 24 % günstiger waren (Fiutak
2002; o. A. 2001c; o. A. 2002b).

In diesem Zusammenhang sind auch sowohl die unter-
schiedliche, länderspezifische Preisgestaltung bzw. Preis-
vorgabe der Hersteller als auch die fehlende Harmonisie-
rung der Steuer- und Abgabensätze bei Kauf und Zulassung
eines Kraftwagens innerhalb der EU relevant, die ein weite-
res Phänomen des B2C-Autohandels über das Internet zur
Folge haben: Der so genannte Reimport von Neuwagen.12

Die häufig mit geringeren Steuerabgaben belasteten Re-
importe können für den Verbraucher eine attraktive Alter-
native (10 bis 30 % unter den jeweiligen Listenpreisen der
Hersteller) zum national verfügbaren Händlerangebot sein
(Büllingen/Hillebrand 2002, S. 18 f.).

Dabei handelt es sich nicht um eine durch den Online-
Handel induzierte Möglichkeit, sondern um eine Ergän-
zung zum bestehenden Handel. Wie im Bereich der Neu-
und Gebrauchtwagen existieren auch für diesen Markt 
eigene Portale. Häufig betreiben neue Akteure (Interme-
diäre) diese spezialisierten Plattformen und treten als Ver-
mittler zwischen Endkunden und Importeur auf. Voll-
ständige Transaktionen sind auch hier nicht üblich
(Büllingen/Hillebrand 2002, S. 42). Anfragen werden ent-
weder über den Plattform-Betreiber online an den Händ-
ler weitergeleitet (z. B. bei Getyourcar, mittlerweile nicht
mehr aktiv) oder der Nutzer kontaktiert den Händler di-
rekt (z. B. Euro Car Market oder Carorder). 

Großkunden

Der Verkauf gebrauchter Geschäftswagen findet entweder
über das Händlernetz des Herstellers statt, und damit auch
optional über die vorhandenen Internet-Portale der Herstel-
ler und Händler, oder durch den Fuhrparkbesitzer selbst.
Grundsätzlich sind die Hersteller bestrebt, die Händlermar-
gen beim Verkauf von Jahreswagen und Flottenrückläufen
von Firmengroßkunden und Autovermietungen selbst ein-
zustreichen (Heymann 2002, S. 7). Doch zunehmend bieten
Großkunden ausgemusterte Autos selbst im Internet an –
teilweise auch im Rahmen von Online-Versteigerungen. So
vermarkten die Deutsche Post und die Deutsche Bahn z. B.
regelmäßig ausgemusterte Fahrzeuge. Für Unternehmen
mit einem großen, regelmäßig anfallenden Gebrauchtwa-
genbestand bietet sich eine relativ kostengünstige Vermark-
tung über das Internet an. Dieses Vorgehen stellt jedoch eher
eine Substitution des bisherigen „Offline“-Verkaufs dar, das
die bestehenden Händlerstrukturen nicht wesentlich beein-
flusst (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 40 f.).

Hersteller- und händlerunabhängige Intermediäre

Online-Automarktplätze (Autoportale) bieten ein weite-
res E-Commerce-Potenzial. Sie finanzieren sich über
Händler-Angebote für Neu- und Gebrauchtwagen, die kos-
tenpflichtig vermarktet werden. Die Angebote der Portale
haben u. a. die folgenden Merkmale:

– mehrsprachige und multifunktionale Suchmaschinen
für Gebraucht- und Neuwagen, z. T. auch Leasing;

– Suchmaschinen für Preisvergleiche;

– kostenlose Inserate für Private (An- und Verkauf von
Gebrauchtwagen, Zubehör und Ersatzteile);

– Online-Finanzierungsberatung;

– Webspace für Händler (zumeist kostenpflichtig);

– Informationen rund ums Auto (Versicherung, Muster-
kaufverträge, Straßenverkehr, Routenplaner, neue
technische Entwicklungen, Testergebnisse);

– Community (Gewinnspiele, Newsletter, Chat, Um-
fragen).
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12 Reimportierte Pkw sind faktisch Neuwagen, die zum Zweck des
Reimports aus einem EU-Land eine so genannte Tageszulassung be-
sitzen. Juristisch gesehen handelt es sich dann aber nicht mehr um
Neuwagen. Im Jahr 2000 wurden ca. 45 000 Gebrauchtwagen und 
25 000 „echte“ Neuwagen im Ausland gekauft (DAT 2001, S. 7).



Über die rund 70 aktiven Auto-Börsen gibt es keine ge-
nauen Daten zur Anzahl der direkten Verkäufe über die
Plattform. Dies liegt vermutlich daran, dass die Stückzah-
len im Vergleich zu den Autogesamtverkäufen gering sind.
Derzeit wirtschaften die meisten Autoportale noch nicht
rentabel, und im Zuge der Börsen-Crashs musste bereits
eine Vielzahl von Anbietern aus dem Markt ausscheiden.

tal-Betreibers werden zurzeit 48 % der Gebrauchtfahr-
zeuge von privat an privat verkauft. In diesem Bereich
eröffnen sich auch Chancen für neue Akteure, die eine In-
ternet-Plattform für den Gebrauchtwagenhandel anbieten.
Im Prinzip handelt es sich dabei um einen erweiterten
Kleinanzeigenmarkt, in dem die Möglichkeiten des Inter-
nets – z. B. im Hinblick auf die Veröffentlichung von Fo-
tos und die Vernetzung mittels Hypertext-Funktionen
(Zusatzinformationen, E-Mail-Kontakt-Fenster) – voll
ausgeschöpft werden. Auf manchen Web-Plattformen
kann unter 500 000 Angeboten ausgewählt werden, die
monatlichen Zugriffe belaufen sich inzwischen auf einige
Millionen. Private Inserenten können den Service meist
kostenlos nutzen. Als Marktführer gelten Autoscout24
und Mobile.de (Büllingen/Hillebrand 2002). 

Gebrauchtwagenbörsen bilden nach Experteneinschät-
zung künftig ein Substitut für Printmedien und sind schon
heute ein wichtiger Informationskanal für viele Verkäufer
und Käufer. Der Zusatznutzen gegenüber den Print-
Kleinanzeigen liegt für den Kunden dabei weniger in der
Online-Abwicklung des gesamten Kaufprozesses, son-
dern eher in den komfortabel aufbereiteten Informatio-
nen. Zudem ist der direkte Vergleich zwischen Privat- und
Händlerangeboten möglich. Die höhere Transparenz im
Gebrauchtwagenmarkt durch onlinegestützte Vergleichs-
möglichkeiten kann künftig zu sinkenden Preisen führen
(Büllingen/Hillebrand 2002, S. 44 f.). In dieser Hinsicht
zählen die Endkunden und Internet-Nutzer zu den Gewin-
nern des E-Commerce in der Automobilbranche. Ange-
sichts der noch relativ wenigen mit Hilfe von Internet-
Recherchen erworbenen Gebrauchtfahrzeuge (der DAT
Veedol Report 2001 geht von einen Anteil von 2,4 % an
allen privat gehandelten Gebrauchtfahrzeugen aus) kann
jedoch die Dauerhaftigkeit dieses Trends noch nicht ab-
geschätzt werden (DAT 2001).

2.3 Spezifische Folgenbetrachtungen

2.3.1 Veränderungen in der
Wertschöpfungskette

Im Automobilsektor umfasst die institutionelle Wert-
schöpfungskette im Wesentlichen die Teilehersteller – in
Europa rund 2 000 –, etwa 500 Subkomponentenherstel-
ler sowie 15 Komponentenintegratoren, zehn Pkw- sowie
drei Lkw-Hersteller (Lamborghini et al. 2000, S. 253).
Auf der Vertriebsseite existiert in Deutschland ein Netz
von rund 48 000 Händlerbetrieben, die etwa zur Hälfte an
eine Marke gebunden sind. Sehr häufig ist den Betrieben
eine Werkstatt und ein After-Sales-Service angeschlos-
sen; Finanzierungsdienstleistungen spielen eine immer
größere Rolle. Hier sind unter anderem Hersteller mit ei-
genen Banken aktiv. Modifikationen der funktionalen
Wertschöpfungskette sind sowohl für die Zulieferung als
auch für den Vertrieb zu erwarten. Auf der Händlerseite ist
mit neuen elektronisch gestützten Vertriebssystemen und
mit der Entwicklung neuer Serviceleistungen zu rechnen
(Lamborghini et al. 2000, S. 236). 

Im Folgenden soll anhand der Bereiche Zulieferung sowie
Vertrieb die Veränderung der Wertschöpfungskette exem-
plarisch beleuchtet werden.

In Deutschland dienen Portale noch in erster Linie als In-
formationsplattformen. Zurzeit werden auf dem deutschen
Markt „reinen“ Online-Händlern keine großen Erfolgs-
chancen eingeräumt. Die Gründe dafür sind vielfältig, bei-
spielsweise spielt für den typischen deutschen Autokäufer
die emotionale Bindung an das Auto eine große Rolle. Be-
sonders bei Gebrauchtwagen haben die Käufer den Wunsch,
das Fahrzeug selbst in Augenschein zu nehmen und eine
Probefahrt zu machen. Beim „Offline“-Kauf ergeben sich
weitere Vorteile aus Sicht der Kunden, wie etwa Inzahlun-
gnahme des Altwagens, individuelle Beratung und nicht
zuletzt die direkte Aushandlung der Serviceleistungen und
des Endpreises „face-to-face“. 

Online-Marktplätze wie Autoscout24, Mobile.de oder
Car4you zählen in Deutschland zu den bekanntesten
Auto-Websites. Sie vermitteln sowohl Neu- als auch Ge-
brauchtwagen, treten aber nicht selbst als Verkäufer auf.
Der Verkauf wird in der Regel nicht online abgeschlossen.
Aber immerhin 12 % der potenziellen Käufer können sich
zukünftig beim Neuwagenkauf eine Komplettabwicklung
über das Netz vorstellen (nach einer Befragung der 
GfK im Jahr 2001 unter 1 570 Autofahrern; Büllingen/
Hillebrand 2002, S. 12).

2.2.4 C2C-Bereich
Ein weiteres E-Commerce-Potenzial bietet der Handel
zwischen Privatpersonen. Nach Angaben eines Autopor-
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Autoportal Autobytel

Als Vorbild für deutsche Anbieter gilt das 1995 ge-
gründete US-Unternehmen Autobytel. Hier – wie
auch bei deutschen Portalen – handelt es sich um ei-
nen „Vermittler“, der mit den Händlern vor Ort ko-
operiert und die Möglichkeit bietet, virtuell zu inse-
rieren. Eine Kaufanfrage über die Portal-Website
wird zu einem Händler übermittelt. Innerhalb von
24 Stunden unterbreitet beispielsweise Autobytel
dem Interessenten ein Angebot, das nicht nachver-
handelbar ist. Gleichzeitig kann der Kunde über das
Portal auf Daten wie Herstellerpreisempfehlung und
Händlereinkaufspreise zugreifen. Nach eigenen An-
gaben wurden im Jahr 2001 4 % der Neuwagenver-
käufe in den USA mit einem Wert von 17 Mrd. US-$
über die Marktplätze des Unternehmens Autobytel
vermittelt. Autobytel unterhält zu 9 400 Händlern Ge-
schäftsbeziehungen sowie zu 30 internationalen Au-
tomobilherstellern (Autobytel 2002).



Zulieferung

Unabhängige Zulieferer werden zunehmend – insbeson-
dere auf elektronischem Wege – in die Fahrzeug-Entwick-
lungsprozesse integriert, sodass die vertikale Fertigungs-
tiefe, gemessen als Anteil des Automobilherstellers an den
Herstellungskosten des Fahrzeuges, bereits bei unter 30 %
liegt, mit weiter sinkender Tendenz. Dagegen gewinnt die
Expansion auf horizontaler Ebene an Bedeutung. Die
neuen Wertschöpfungsketten werden sich stärker entlang
der jeweiligen Endkundensegmente ausrichten, beispiels-
weise erlauben Internet-Anwendungen direkte Endkun-
denkontakte (Dudenhöffer 2001, S. 394).

Im Bereich der Zulieferung/Beschaffung wird die Wert-
schöpfungskette im Wesentlichen durch das Element des
Handelsportals oder des elektronischen Marktplatzes er-
weitert, über das Angebot und Nachfrage elektronisch via
Internet (z. B. als E-Procurement) abgewickelt werden
(vgl. Abbildung 12). Zu beachten ist, dass die Pfeilform
der einzelnen „Funktionskästen“ in den Abbildungen
keine zeitliche Abfolge bezeichnet, sondern z. T. parallel
ablaufende Funktionen. Um die gewünschten Einsparungs-
effekte zu erzielen, muss die neue, elektronisch basier-
te Beschaffung bzw. Lieferung jeweils in das eigene 
SupplyChainManagement eingebunden werden.

Die Akteure im Rahmen des Portalbetriebs sind neben den
Herstellern auch branchenfremde Akteure wie z. B. Inter-
net-Service-Betreiber (ISP). Als bedeutsamer erweisen sich
jedoch die Betreibergesellschaften, die von Akteuren aus
der Automobilindustrie direkt ins Leben gerufen werden. 

Vertrieb

In den 90er-Jahren hat die deutsche Automobilindustrie vor
allem beim Einkauf und in der Produktion (Outsourcing,

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 69 – Drucksache 14/10006

Abbildung 12 

Veränderung der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie durch E-Commerce: Zulieferung

Quelle: Büllingen/Hillebrand 2002, S. 23

Portale für Zulieferung und Beschaffung

In der Phase der Beschaffung dienen Portale den Her-
stellern dazu, die Partnersuche, die Partnerinforma-
tion, die Vertragsverhandlung und die Transaktions-
abwicklung effizienter zu gestalten. Für Zulieferer
und Hersteller tragen die Portale zu einer verbesser-
ten Planungssicherheit bei, wenn die Lager- und Pro-
duktionsdaten aktuell abrufbereit gehalten werden.
Durch ihren Beitrag zu höherer Markttransparenz und
den Allokationsmechanismus der Auktion entsteht
für die Zulieferer ein erhöhter Kostendruck (Büllin-
gen/Hillebrand 2002, S. 22).



Rationalisierung und Automatisierung) große Kos-
teneinsparungen erzielt. Nun ist es erklärtes Ziel aller Au-
tomobilhersteller, die Vertriebskosten, die momentan
etwa 35 % des Autopreises ausmachen, deutlich zu sen-
ken. Zwar werden auch künftig – gemessen an den Stück-
zahlen – zunächst relativ wenige Fahrzeuge (ob neue oder
gebrauchte) direkt über das Internet verkauft werden.
Dennoch verfügt das Internet in den kommenden Jahren
auch diesbezüglich über ausreichendes Potenzial, um
auch hier die Marktstrukturen deutlich zu verändern
(Heymann 2002, S. 9).

Der Vertrieb ist in Deutschland traditionell über ein Händ-
lernetz organisiert. Hier können über das Internet völlig
neue Optionen für den Kundenkontakt entstehen, denn ein
nicht geringer Teil der Aktivitäten entlang der Wertschöp-
fungskette lässt sich prinzipiell über das Internet ab-
wickeln (vgl. Abbildung 13). Dazu könnte beispielsweise
die Aggregationsfunktion gehören, was bedeutet, dass der
Handel das Produktangebot im Blick auf die Nachfrage
(persönlich oder via Internet) quantitativ bündeln würde,
um dadurch den Aufwand der Marktkommunikation zu
reduzieren.

Diese Art der Mengenaggregation bei einem Händler wird
jedoch zurzeit in Europa – anders als in den USA – noch
von den Herstellern und ihren Vorgaben zur Mindestab-
nahme (bestimmte Mengen an Typklassen mit bestimm-

ten Ausstattungsvarianten in einem bestimmten Zeitrah-
men in einer bestimmten Region) oder Ähnlichem einge-
schränkt, unabhängig davon, ob der Händler traditionell
oder online tätig ist. Hierdurch wird eine Reduzierung des
Aufwandes der Marktkommunikation momentan noch er-
heblich erschwert. Der Händler kann nicht wirklich frei
disponieren und entsprechend auf alle Kundenwünsche
mit einem abgestimmten Gesamtangebot reagieren. 

Verkauf, Information und Beratung stellen ebenfalls
Funktionsbereiche dar, die sich virtuell gut abwickeln
lassen. Durch das Internet entsteht für Händler die Mög-
lichkeit, die Anbahnungsphase des Verkaufs kostengüns-
tig zu realisieren und somit für ein wichtiges Transak-
tionselement des Autokaufs zu nutzen. Experten halten
daher die Internetpräsenz der Händler zukünftig für un-
umgänglich.

Die Online-Verfügbarkeit der Preis- und Produktinforma-
tionen sorgt für Transparenz und mehr Wettbewerb auf
dem Automarkt. Die Preissetzung kann sowohl online,
z. B. über Auktionen, als auch traditionell im direkten Ge-
spräch erfolgen. Auf den heute vorhandenen Portalen
wird in der Regel der Preis von den Händlern (unter
Berücksichtigung der Herstellervorgaben) festgesetzt.
Die Erleichterung des Suchprozesses für den Endkunden
ist ein wesentlicher Effekt des E-Commerce (Büllingen/
Hillebrand 2002, S. 24 f.).
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Abbildung 13

Veränderung der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie durch E-Commerce: Vertrieb

Quelle: Büllingen/Hillebrand 2002, S. 25



2.3.2 Neue Geschäftsbeziehungen in der
Autobranche

Wie gezeigt, ändern sich durch den Einsatz von elektro-
nischen Vertriebswegen nicht die Handelsfunktionen
selbst. Die funktionalen Bestandteile bleiben bestehen, es
verschiebt sich aber ihre Bedeutung und die Funktionswahr-
nehmung durch die Akteure. Die funktionale Wertschöp-
fungskette ändert sich insofern, als neue, online-spezifi-
sche Aufgaben hinzutreten. Es werden jedoch keine
klassischen Händlerfunktionen eliminiert. Aus diesem
Grunde sind im Autohandel besonders in institutioneller,
nicht so sehr in funktionaler Hinsicht Umwälzungen zu
erwarten (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 25 ff.).

Nach Expertenschätzung werden etwa 50 % aller Neuwa-
gen in Deutschland als Geschäftswagen bestellt. Hier bie-
tet die Online-Abwicklung Effizienzgewinne. Internet-
Plattformen ermöglichen es, in stärkerem Maße als bisher
direkte Beziehungen zum jeweiligen Kundenkreis aufzu-
bauen. Dies ist insbesondere vorteilhaft für Großkunden
mit Geschäftswagenflotten oder Autovermietungen, vor
allem dann, wenn beide Partner sich auf dem elektroni-
schen Vertriebsweg abstimmen und Rahmenverträge über
Mengenrabatte abgeschlossen werden. Rahmenverträge
zwischen Händlern und Kunden, deren Bedingungen zu-
vor von den Herstellern mit den Händlern ausgehandelt
werden, können Sonderkonditionen für die Großkunden
gewährleisten. Der Hersteller bietet den Großkunden ge-
meinsam mit den Händlern Leistungen in Hinblick auf 
Finanzierung und Flottenmanagement an (Büllingen/
Hillebrand 2002, S. 26).

Zwar wird es für die Hersteller erstmals einfacher mög-
lich sein, parallel zu ihrem bestehenden Vertriebsnetz di-
rekte Marketing-Beziehungen zum Endkunden zu eta-
blieren, den Händlern bleibt jedoch die zentrale Funktion
als Dienstleister für Service, Reparatur und Wartung. Da-
her wird der derzeit betriebene Direktvertrieb vom Her-
steller zum Verbraucher voraussichtlich eher eine Nische
für bestimmte Kundensegmente (Großkunden), Finanzie-
rungsarten (Miet- und Leasingverträge) oder bestimmte
Produkte (Luxussegment) bleiben (Büllingen/Hillebrand
2002, S. 30 f.). Der Kfz-Handel sieht allerdings einen
deutlichen Trend zum Direktverkauf der Hersteller – ganz
unabhängig von den Entwicklungen im Internet. Nach
seinen Angaben stieg der Anteil der Direktverkäufe am
gesamten Neuwagengeschäft durch Hersteller und Impor-
teure von 10,1 % im Jahr 2000 auf beachtliche 15,4 % im
Jahr 2001(o. A. 2002f).

Wie in anderen Branchen zeigt sich auch im Automobil-
bereich, dass eine umfangreiche Substitution der Händler
– eine Disintermediation – nicht stattgefunden hat (Volz/
Hunziker 2000). Vielmehr spielt der Händler als Garant
für das „fulfillment“ im E-Commerce, also für Flexibi-
lität, Kundenkontakte, Kaufgarantie, Lieferung, Rekla-
mation und Umtausch nach wie vor eine wichtige Rolle
(Büllingen/Hillebrand 2002, S. 22). Nach dem anfänglich
erwarteten Substitutionseffekt ist heute eher ein Trend da-
hingehend zu beobachten, dass die Online-Möglichkeiten
als zusätzlicher, komplementärer Marketing- und Vertriebs-
weg genutzt wird.

Dass trotz E-Commerce traditionelle Händler weiterhin
einen zentralen Platz im Pkw-Vertrieb einnehmen wer-
den, liegt auch darin begründet, dass private Verbraucher
nach Studien des Autoherstellers Ford (o. A. 2001b) im-
mer noch großen Wert auf den persönlichen Kontakt, die
Probefahrt und die Servicegarantien der Händler mit ihren
Vertragswerkstätten legen. Die Kooperationen zwischen
Hersteller und Händler bleiben daher auch im Internet-
Zeitalter zentral. Diesen Zusammenhang verdeutlicht Ab-
bildung 14, Seite 72.

Für die Zukunft der Händler ist es eine bedeutende Frage,
ob die angesprochenen Funktionen zukünftig von mar-
kengebundenen Vertragshändlern, von „freien Werkstät-
ten“ oder von „Handelsketten“ wahrgenommen werden.
Wenn z. B. Autos von branchenfremden Händlern ver-
kauft werden dürfen, kann dies erhebliche Auswirkungen
auf die Beziehungen zwischen Herstellern, Händlern und
Endkunden haben. Möglicherweise werden neue reine
Distributoren (wie Handelsketten) neben ihrer Händler-
rolle zukünftig auch besondere Servicefunktionen anbie-
ten, um nicht nur mit dem – sich evtl. entwickelnden – Di-
rektvertrieb der Hersteller konkurrieren, sondern auch
dem Druck durch traditionelle Händler standhalten zu
können. Diese wiederum werden sich voraussichtlich in
noch stärkerem Maße als bisher zu umfangreichen Service-
zentren mit Werkstatt, Gebrauchtwagenservice, Mobili-
täts- und Versicherungsdienstleistungen sowie Shopping-
und Eventfunktionen entwickeln. 

Zurzeit ist eine Disintermediation, d. h. eine Zunahme des
Direktvertriebs und damit eine sinkende Bedeutung tradi-
tioneller Intermediäre noch nicht in größerem Umfang zu
beobachten. Dennoch bietet die Online-Abwicklung der
verschiedenen Funktionen im Vertrieb Chancen für neue
Akteure, Teile der Handelsfunktion zu übernehmen, und
entsprechend treten zunehmend neue Intermediäre auf
den Markt, bzw. andere Akteure übernehmen Teile der
Handelsfunktion. Beispielsweise vermarkten große Auto-
vermieter (wie Sixt) über ihre Portale (E-Sixt) ausgemus-
terte Leihwagen direkt an Endkunden. Angeboten werden
auch Leasing-Verträge. 

Des Weiteren treten neue Unternehmen im Bereich des
Flottenmanagements auf dem Markt auf, die Einkauf, Fi-
nanzierung und Serviceabwicklung für Firmenkunden
und deren Geschäftswagenflotte übernehmen und somit
als neue Intermediäre beim Online-Automobilhandel an-
zusehen sind (vgl. auch Abbildung 14, Seite 72). Neue
Chancen ergeben sich im Privatkundengeschäft für Por-
talbetreiber, die herstellerunabhängig Angebote bündeln
und so Informations- und Beratungsfunktionen wahrneh-
men. In der Regel bleiben aber auch hier wesentliche
Funktionen, wie etwa der Verkauf, beim traditionellen
Händler angesiedelt, der seine Produkte auf dem Portal
offeriert (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 30 f.).

2.3.3 E-Commerce als Gesamt-
Vernetzungsstrategie

Bei einigen Automobilherstellern ist E-Commerce nicht
als eigener Funktionsbereich im Unternehmen etabliert,
sondern wird eher als Transformationsprozess aller 
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Unternehmensbereiche verstanden. So startete beispiels-
weise DaimlerChrysler Ende 2000 die konzernweite Initia-
tive „DCXNET“, der Vertreter aller Geschäftsfelder sowie
der Konzernentwicklung angehören. Die DCXNET-Initia-
tive setzt sich aus vier Bausteinen zusammen (Behrendt 
et al. 2002b, S. 47):

– BusinessConnect für den B2B-Bereich, also insbeson-
dere die Zusammenarbeit mit den Zulieferern;

– CustomerConnect für die Vernetzung zum Kunden
(B2C);

– VehicleConnect für die Vernetzung von Fahrzeugen
(Telematik);

– WorkforceConnect für die Vernetzung der Belegschaft
(Business-to-Employee/B2E).

Die DCXNET-Initiative soll die Umsetzung der Ziele si-
cherstellen, die der Konzern innerhalb einer weit reichen-
den Perspektive verfolgt, nämlich die Vernetzung aller
Prozesse, sowohl intern als auch nach außen zu den Zu-
lieferern und Kunden. Hier wird also E-Commerce quasi
als ein Vehikel zu einer alle Bereiche umfassenden Ver-
netzungsstruktur angesehen und eingesetzt.

2.4 Weiterführende Folgenbetrachtungen
Die elektronische Geschäftsabwicklung ist im Selbstver-
ständnis der Akteure in der Automobilbranche längst Rea-
lität und wird durch die neuen Möglichkeiten des Internet

nur graduell verändert. Einschneidende strukturelle Um-
gestaltungen durch E-Commerce sind daher kaum zu er-
warten. Als Motor eines Strukturwandels gelten vielmehr
die ständigen technischen Herausforderungen und der
Zwang zu Kosteneinsparungen. E-Commerce kann aber
als Katalysator dieser Entwicklungen wirken. 

2.4.1 Strukturwandel und Arbeitsmarkt
Da E-Commerce sich noch am Anfang seiner Entfaltung
befindet, ist heute quantitativ kaum zu bestimmen, welche
Effekte durch seine Einführung oder Etablierung – insbe-
sondere im B2B-Bereich – erzielt werden können. Die
Haupteffekte eines möglichen Strukturwandels in der Au-
tomobilbranche bzw. Arbeitsmarkteffekte werden eher
durch allgemeine wirtschaftliche und strukturelle Gege-
benheiten ausgelöst. Dennoch lassen sich Trends erkennen.

Zulieferer/Hersteller

Experten rechnen mit einem starken Verdrängungswett-
bewerb bei den Zulieferbetrieben. Dies wird nur zu einem
Teil auf die Veränderungen im Bereich des E-Commerce
– in diesem Fall auf die Digitalisierung der „Supply-
Chains“ der Hersteller und die Einführung von Online-
Beschaffungsplattformen – zurückgeführt. Dadurch ent-
steht ein hoher Kostendruck aufseiten der Zulieferer. Es
steht zu erwarten, dass sich innerhalb der nächsten fünf
Jahre alle Zulieferer an elektronisch basierten Beschaf-
fungsplattformen beteiligen werden. Alle Hersteller
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Abbildung 14

Neue Geschäftsbeziehungen in der Automobilindustrie durch E-Commerce

Quelle: Büllingen/Hillebrand 2002, S. 30



bauen Plattformen dieser Art auf (Kapitel II.2.2.1). Sie tun
dies entweder im Verbund (Covisint) oder warten mit ei-
genen Lösungen auf (BMW und VW). Als gravierender
wird jedoch der technologische Wandel eingeschätzt, der
einen hohen Anpassungsdruck auf die Unternehmen aus-
übt, und zwar sowohl auf die Zulieferer als auch auf die
Automobilhersteller (Mercer/HypoVereinsbank 2001).

Für eine Einschätzung, welche Arbeitsmarkteffekte zu er-
warten sind, ist es derzeit noch zu früh (Büllingen/Hille-
brand 2002, S. 38 f.). Effekte, die durch eine stärkere Ra-
tionalisierung mittels E-Commerce erzielt werden,
könnten mittel- bis langfristig zu einem Arbeitsplatzrück-
gang führen. Neue Arbeitsplätze durch E-Commerce
dürften dagegen in den Zulieferern und Herstellern vor-
oder nachgelagerten Branchenbereichen wie Telekommu-
nikations- und Internet-Wirtschaft entstehen, z. B. im Be-
reich des Web-Designs und des Web-Hostings.

Vertrieb und Handel

Der Strukturwandel bei den Händlern wird insbesondere
von den an sie gerichteten hohen Anforderungen der Her-
steller und Kunden hinsichtlich der Qualität von Service-
leistungen bestimmt. 

Das Internet stellt zwar einen zusätzlichen Vertriebsweg
dar, der Informationsdefizite und -kosten auf der Kunden-
seite verringern kann. Die Präsenz vor Ort mit den damit
verbundenen Serviceleistungen bleibt dennoch bedeut-
sam. Zudem besitzt der (private) Autokauf in Deutschland
noch immer den Charakter eines Erlebniskaufs, von dem
viele Elemente nicht durch das Internet substituiert wer-
den können. 

Insgesamt wird erwartet, dass die Händler mittelfristig
den Bereich der Serviceleistungen weiter ausbauen und
dadurch dauerhaft einen Mehrwert für die Autokäufer ge-
nerieren (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 51 ff.).

Im Kfz-Gewerbe (Handel und Werkstätten) in Deutsch-
land gab es im Jahr 2001 insgesamt 45 800 Betriebe, da-
runter befanden sich 22 571 an einen Hersteller gebundene
Betriebe, mit insgesamt 514 000 Beschäftigten (ZDK
2002). Für die Zukunft wird in verschiedenen Prognosen
mit einem dramatischen Abbau an Unternehmen und Ar-
beitsplätzen gerechnet (Heymann 2002, S. 10; Lamparter
2002; o. A. 2002d; Weingärtner 2002). Die Reform der
Gruppenfreistellungsverordnung könnte diese Effekte ver-
stärken (Kapitel II.2.5.1). Die Europäische Kommission
ist der Auffassung, dass unabhängig von Veränderungen
bei den Wettbewerbsvorschriften ein Rückgang der Zahl
der herstellergebundenen Kfz-Händler bis 2010 um 20 bis
25 % zu erwarten ist (Europäische Kommission 2002b). 

Dennoch, hinter dem erwarteten Konzentrationsprozess
im Handel stehen deutlicher die prinzipiellen wirtschaft-
lichen Rahmendaten und strukturellen Gegebenheiten,
eine vermutliche Nachfragesättigung für Neuwagen und
die Konkurrenz durch Reimporte von EU-Neuwagen als
die Strukturen und Instrumente des E-Commerce. 

Die Automobilbranche insgesamt bleibt vor allem von
den Schwankungen in der Nachfrage nach Kraftwagen im

In- und Ausland abhängig, die meist direkte Auswirkun-
gen auf das Beschäftigungsniveau in der Automobilindus-
trie haben (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 53 ff.).

2.4.2 Verkehr und Umwelt
Prinzipiell besteht bezüglich der branchenbezogenen ver-
kehrlichen Auswirkungen des E-Commerce in Deutsch-
land noch großer Forschungsbedarf, die gegenwärtige Si-
tuation ist weitgehend durch Nicht-Wissen und
spekulative Thesen gekennzeichnet. 

Dabei ist nach Einschätzung mancher Experten Eile ge-
boten, da zurzeit allerorten wichtige Entscheidungen über
das Design künftiger Produktions- und Logistikstrukturen
fallen, die möglicherweise später ggf. nur schwer zu revi-
dieren sein werden (Monse/Weyer 2001, S. 66). Konsta-
tiert wird auch, dass die momentanen ökonomischen
Randbedingungen ein Anreizsystem bilden, das die Ent-
stehung verkehrsintensiver Logistikstrategien fördert, die
zu einer zunehmenden Belastung der Straßeninfrastruktur
durch Lkw führen, welche als rollende Lager fungieren
(Monse/Weyer 2001, S. 60).

Andererseits werden von Automobilherstellern im Be-
reich der Beschaffungslogistik beim Lieferverkehr durch
E-Commerce große Optimierungspotenziale gesehen, die
eine entscheidende Verbesserung bei der Fahrzeugauslas-
tung – und somit eine Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens – erlauben würden. E-Commerce-Systeme könnten
die vorhandenen Logistiknetze transparenter machen und
damit Leerfahrten von Lkw reduzieren. Das Potenzial
wird als groß angesehen, da nach Schätzungen durch-
schnittlich 60 % der Lieferfahrzeuge nicht zu allen Zeiten
ausgelastet sind.

Der Hersteller Ford hat dies zum Anlass genommen,
zunächst das Logistiknetz von Ford Nordamerika transpa-
renter zu machen. Einigen großen Zulieferern und anderen
Autoherstellern wurde zudem vorgeschlagen, die logisti-
schen Netze zu verbinden, was allerdings bisher auf Ab-
lehnung stieß, von Ford als Zukunftsoption aber weiter ver-
folgt wird. Nach Branchenschätzungen in den USA könnte
ein E-Commerce-gestütztes Auslastungsmanagement in
der automobilen Lieferkette die Leerfahrten um bis zu 40 %
reduzieren (Behrendt et al. 2002b, S. 55, S. 58).

Auch bei DaimlerChrysler werden die Potenziale zur
Auslastungsverbesserung durch ein E-Business-unter-
stütztes Flottenmanagement für beträchtlich angesehen.
Neben der Verkehrsreduktion aufgrund höherer Fahr-
zeugauslastung erwartet man dort demnächst durch den
vermehrten Einsatz von Telematiklösungen auch eine
bessere Kontrolle der Fahrweise und somit eine Reduk-
tion des Kraftstoffverbrauchs (Behrendt et al. 2002b,
S. 50 f.).

Es lässt sich insgesamt gesehen die vorsichtige Folgerung
ableiten, dass ein durch E-Commerce unterstütztes Ma-
nagement von Entwicklung, Lagerhaltung und Logistik
Potenziale zur Erhöhung der verkehrs- und umweltbezo-
genen Ressourcenproduktivität in der Automobilbranche
bietet.

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 73 – Drucksache 14/10006



2.5 Regulierungsfragen

2.5.1 Reform der Gruppenfreistellungs-
verordnung

Am 30. September 2002 läuft die in den Ländern der Eu-
ropäischen Union (bzw. des Europäischen Wirtschafts-
raums) geltende wettbewerbsrechtliche Sonderregelung
für den Automobilvertrieb aus („Kfz-Gruppenfreistel-
lungsverordnung Nr. 1475/95“). Sie wird ersetzt durch die
Verordnung 1400/2002 vom 31. Juli 2002, die zum 1. Ok-
tober 2002 in Kraft tritt. Damit ist ein Reformprozess ab-
geschlossen worden, der sowohl innerhalb der Auto-
mobilindustrie und des Kfz-Gewerbes als auch der Politik
in den letzten Jahren einige Kontroversen ausgelöst hatte
(vgl. etwa Anderson Consulting 2001; Diez 2002). Die
zukünftige Rolle des Internets beim Automobilvertrieb
hat in diesen Diskussionen immer auch eine Rolle gespielt
(vgl. im Folgenden nach Europäische Kommission
2002a).

Die bisherige Regelung sah u. a. vor, dass die durch die
Hersteller ausgewählten Händler sich auf ihr lokales Ab-
satzgebiet konzentrieren mussten, der Vertrieb mehrerer
Automarken bei einem Hersteller praktisch nicht möglich
war und der Markenhändler immer auch den Kunden-
dienst mit anbieten musste. Die Zusammenarbeit mit Zwi-
schenhändlern (z. B. Supermärkte oder Internet-Anbieter)
war für den Kfz-Händler nur sehr eingeschränkt möglich.

Die neue Regelung sieht nun mehrere Vertriebsmodelle
vor. Wie bisher kann der Hersteller einen ausschließli-
chen, exklusiven Vertriebsweg wählen, bei dem dem
Händler ein festes Absatzgebiet zugewiesen wird. Bei
diesem Vertriebsmodell entscheidet der Hersteller allein
über Auswahl, Anzahl und Standort seiner Händler. Im
Gegensatz zur bisherigen Verordnung ist es dem exklusiv
gebundenen Händler jedoch möglich, unbeschränkt an
unabhängige Zwischenhändler, Auto-Supermärkte, Inter-
net-Anbieter oder Supermärkte weiter zu verkaufen. Neben
dem exklusiven Vertriebsmodell steht auch ein selektives
Vertriebsmodell zur Auswahl. Händler innerhalb dieses
Vertriebsmodells können über den lokalen Bereich hinaus
im Gebiet des gesamten Europäischen Wirtschaftsraums
aktiv verkaufen, nicht jedoch an unabhängige Zwi-
schenhändler, die im eigenen Namen handeln wollen,
sondern nur an solche Zwischenhändler, die das Ver-
kaufsgeschäft im Namen des Endkunden vermitteln.
Beim selektiven Vertriebsmodell kann der Händler quali-
tative (z. B. Schulung des Personals, Anforderungen an
die Ausstellungsräume) oder quantitative (z. B. jährliche
Mindestabnahmemengen, Lagergröße etc.) Anforderun-
gen definieren Wenn diese erfüllt sind, muss der Herstel-
ler den jeweiligen Händler dann auch beliefern. Des Wei-
teren wird der Mehrmarkenvertrieb bei einem Händler
deutlich erleichtert, die Notwendigkeit, dass der Händler
auch Werkstattdienstleistungen anbieten muss, aufgeho-
ben und (ab Oktober 2005) die Gründung von Filialen in
ganz Europa (bei selektivem Vertriebsmodell) erlaubt.
Insgesamt soll damit der Wettbewerb gefördert, die Stel-
lung des Handels und der Verbraucher gegenüber den
Herstellern gestärkt und der einheitliche europäische
Wirtschaftsraum weiter entwickelt werden. 

Folgen für den Handel – Chancen für
den E-Commerce?

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Reform der GVO
den Handel mit Automobilen über das Internet beeinflusst
und ob sich hier neue Chancen für die Händler ausmachen
lassen.

Den Automobilherstellern eröffnen sich unterschiedliche
Möglichkeiten. Eine wahrscheinliche Option besteht
darin, die Händler auf Grundlage qualitativer Kriterien
auszuwählen, was zur Folge hätte, dass die Hersteller alle
Händler als Vertriebspartner akzeptieren müssten, die
diese Kriterien erfüllen. Der Nachteil eines solchen Sys-
tems bestünde für den Händler darin, dass sich der Vertrieb
weniger verlässlich kalkulieren ließe, da die vorgegebe-
nen und garantierten Liefermodalitäten und -vorgaben
durch die Hersteller entfallen (Büllingen/Hillebrand
2002, S. 48).

Vermutlich werden sich die Ausweichstrategien der Her-
steller vermehren. Diese umfassen im Wesentlichen die
Präsentation des eigenen Produktportfolios im Internet
und den Direktvertrieb über das Internet oder über eigene
„Autohaus-Erlebniswelten“ sowie evtl. den Vertrieb über
Supermärkte bzw. Handelsketten. Des Weiteren bestünde
die Möglichkeit, dass Hersteller Mehrheitsanteile an be-
stimmten Händlern erwerben und so faktisch den Direkt-
vertrieb zu ihrer einzigen Vertriebsform machen. In all die-
sen Fällen erfolgte der Neuwagenvertrieb ohne die heute
am Markt etablierten Händler (Büllingen/Hillebrand 2002,
S. 49).

Die neue GVO sieht nicht vor, dass Hersteller reinen Inter-
net-Händlern uneingeschränkten Zugang zu ihren Ver-
triebsnetzen einräumen müssen, da diese dann als „Tritt-
brettfahrer“ von den Vertriebshändlern, die Verkaufsräume
und einen Service unterhalten müssen, profitieren würden.
Insgesamt geht die EU-Kommission davon aus, dass der
reine Internet-Handel geringe Marktchancen besitzt, da der
Verbraucher nicht auf persönliche Beratung und Probefahr-
ten verzichten will (Lademann & Partner 2001, S. 56 ff.).

Ein Händler, der den Auswahlkriterien des Herstellers
entspricht, darf jedoch nicht von diesem daran gehindert
werden, über das Internet zu verkaufen, oder ein Internet-
Portal Dritter für seinen Vertrieb einzusetzen. Die Kom-
mission geht davon aus, dass der Einsatz des Internets zur
Senkung der Vertriebskosten und damit der Verbraucher-
preise beiträgt und daher nicht behindert werden darf. In
der Konsequenz bedeutet dies, dass die vorhandene Struk-
tur des Vertriebs über das Internet weitgehend festge-
schrieben wird: Händler dürfen über das Internet vertrei-
ben, reine Portal-Betreiber (ohne Händlerlizenz eines
Herstellers) treten nur als Vermittler zwischen den Ver-
tragsparteien auf. Der neue GVO eröffnet somit kaum
Chancen für neu auf den Markt tretende Online-Händler
ohne Herstellerbindung, klärt aber die Stellung des On-
line-Handels (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 49 f.).

Das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) erwartet daher
den Verlust der Marktdominanz der Hersteller, die sie bis-
lang gegenüber den Händlern durchsetzen konnten. Dies
führe in erster Linie zu einer Stärkung großer Händler, die
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finanziell in der Lage sind, Mehrmarken- sowie regionale
Expansionsstrategien zu verfolgen. Besonders die Grün-
dung von Filialen in Hochpreisländern wie Deutschland
kann bedeuten, dass sich die Händlergewinne erhöhen.
Folglich rechnet das IFA mit Konzentrationsprozessen
und einem drastischen Rückgang der selbstständigen Au-
tomobilhandelsunternehmen (VDA 2002). Die wach-
sende Marktmacht der Händler kann zudem eine Senkung
der Werksabgabepreise bewirken. Für die Hersteller erge-
ben sich möglicherweise höhere Vertriebskosten durch
die Unsicherheiten in der Absatzplanung.

Es erscheint plausibel, dass in der Konsequenz die bereits
oben genannten Möglichkeiten für den Einsatz von Aus-
weichstrategien der Anbieter bezüglich des Direktver-
triebs – besonders über das Internet – verstärkt genutzt
werden. Die Automobilclubs ADAC und ACE erwarten
deutlich sinkende Preise in Deutschland bzw. eine Har-
monisierung der Endverbraucherpreise in der EU und da-
mit Vorteile für die Verbraucher. Andere Experten rechnen
mit nur 5 % billigeren Neuwagen (o. A. 2002d).

2.5.2 Kartellrechtliche Aspekte von
Handelsplattformen

Zu Beginn der Implementierung neuer Handelsplattfor-
men – z. B. Covisint – wurden verschiedentlich wettbe-
werbsrechtliche Vorbehalte geäußert.

Sowohl das deutsche Bundeskartellamt als auch die Ge-
neraldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommis-
sion haben jedoch zurzeit keine Einwände gegen den Be-
trieb von Covisint (Bundeskartellamt 2000; Europäische
Kommission 2001a). Zwar sind die Hauptinitiatoren
(GM, Ford und DaimlerChrysler) die größten Automobil-
hersteller der Welt, sie dominieren nach Auffassung der
zuständigen Behörden aber nicht die Plattform. Da ohne
Beschränkungen auch weitere OEMs in den Kreis der Be-
treiber aufgenommen wurden, und weil der Marktplatz
grundsätzlich allen Zulieferern offen steht, sind keine
Hemmnisse für den Wettbewerb zu erwarten. Es gibt of-
fenbar keine Anzeichen für Diskriminierung, widerrecht-
liche Absprachen der Akteure oder die Bündelung von
Einkäufen bzw. Zuliefererangeboten.

Das Bundeskartellamt kommt in seiner Entscheidung
vom September 2000 zu dem Schluss, dass das Gemein-
schaftsunternehmen keine marktbeherrschende Stellung
begründet oder verstärkt. Es besteht aus Sicht der Behörde
ein diskriminierungsfreier Zugang für alle potenziellen
Teilnehmer, da offene technische Standards eingesetzt
werden und für alle gleiche und angemessene Teilnahme-
konditionen gelten. Die Betreiber verlangen keine Aus-
schließlichkeit der Nutzung, solange weiterhin Alternati-
ven zum B2B-Marktplatz bestehen und ein gemeinsamer
Einkauf der OEMs über die Plattform nicht stattfindet. 

Die EU-Kommission bestätigte die Einschätzung des
deutschen Bundeskartellamtes Mitte 2001. Auch für die
Generaldirektion Wettbewerb stellt Covisint in der Kon-
sequenz keinen Zusammenschluss dar, da die beteiligten
Unternehmen das Projekt weder allein noch gemeinsam
kontrollieren. B2B-Marktplätze dieser Art tragen aus

Sicht der Kommission zur Transparenz und Effizienz der
Märkte bei, führen letztlich zu Preissenkungen und wer-
den daher aus wettbewerblicher Sicht nicht beanstandet
(Büllingen/Hillebrand 2002, S. 37 f.).

Trotzdem wird von Marktbeobachtern eine kontinuierli-
che Beobachtung der Konzentrationstendenzen im
E-Commerce und möglicher wettbewerblicher Beschrän-
kungen durch elektronische Marktplätze als notwendig
empfunden und wegen der starken internationalen Ver-
flechtung der elektronischen Handelsbeziehungen eine
bessere internationale Kooperation der Kartellbehörden
gefordert (Schaaf 2002b, S. 11). 

2.6 Perspektiven
Stellt man abschließend die Frage, wie sich unter den
neuen Online-Modalitäten die Situation der Akteure
zukünftig entwickeln wird, so lässt sich das folgende Bild
zeichnen (Büllingen/Hillebrand 2002, S. 32 f.):

B2B-Bereich

– Das Internet besitzt ein erhebliches Potenzial zur Sen-
kung von Transaktionskosten. B2B-Handelsplattformen
werden es Zulieferern und Herstellern weiter ermögli-
chen, diese Potenziale auszuschöpfen. E-Commerce
stellt für die Unternehmen keine völlig neue Option,
sondern eine Weiterführung der bisherigen Strategien
zur Erzielung von Kostenersparnissen dar. Im Bereich
B2B zwischen Hersteller und Zulieferer werden insge-
samt gesehen die stärksten Auswirkungen erwartet. 

– Im Bereich der Geschäftsbeziehungen zwischen Her-
steller und Händler sind keine wesentlichen Effekte
durch den Einsatz von E-Commerce zu erwarten. Fol-
gewirkungen ergeben sich eher indirekt aus dem Auf-
bau neuer Online-Vertriebsinitiativen der Hersteller,
die den stationären Handel als Kooperationspartner
für die Vertragsabwicklung sowie After-Sales-Ser-
vices einbinden.

– Trends zur Disintermediation könnten sich beim Ver-
trieb von Firmenwagen ergeben, da die Abwicklung
über das Internet Vorteile für Unternehmen, Hersteller
und Händler bietet. Hier sind jedoch auch weitere 
Intermediäre aktiv: Flottenmanagement-Unternehmen
organisieren An- und Verkauf sowie weitere Dienst-
leistungen im Geschäftswagensegment über das Inter-
net. Insofern kann auch von einer Re-Intermediation
gesprochen werden.

B2C-Bereich

Der Internet-Auftritt ist heute bei Herstellern und vielen
großen Händlern eine Selbstverständlichkeit. Über Por-
tale mit zusätzlichen Informationen und Angeboten wird
eine Intensivierung der Kundenbeziehungen angestrebt.
Das Internet als ein Marketing- und Informationsinstru-
ment dürfte zukünftig noch stärker genutzt werden. Die
Hersteller erschließen sich über das Internet aber auch
neue Vertriebswege, teilweise allein, teilweise gemein-
sam mit ihren Händlern. Durch E-Commerce entstehen
deshalb wahrscheinlich parallele Vertriebsstrukturen.
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Anreize zum Ausbau des E-Commerce bestehen für
Händler, da sie einen zusätzlichen Vertriebskanal einset-
zen können. Da der Autokauf für die meisten Kunden je-
doch immer noch ein „Erlebnis“ darstellt, ist zu erwarten,
dass das Internet nur eine Nischenfunktion für den Auto-
vertrieb erfüllen wird und sich Händler als „Click-and-
Mortar“-Firmen etablieren müssen. Das Internet bietet
dabei die Möglichkeit, die Kundenbeziehungen zu inten-
sivieren.

– Auch zukünftig wird sich das Internet in Deutschland
vermutlich nicht als herausragender Vertriebskanal für
Neuwagen unabhängig von traditionellen Vertriebs-
wegen etablieren (Prognose: Anteil der von Privaten
getätigten Direktkäufe im Internet in fünf Jahren unter
3 %). Als Informationsinstrument dürfte es dann aber bei
mindestens 70 % bis 100 % aller Neuwagenkäufe ge-
nutzt werden (Dudenhöffer 1998, S. 140 ff.; Heymann
2002, S. 6). Gewisse Veränderungen für das Neuwa-
gensegment verspricht auf mittlere Sicht die so ge-
nannte Build-To-Order-Strategie: Die Kunden stellen
sich online ihr Wunschauto zusammen und lösen dann
den Produktionsprozess aus (TAB 2001b).

– Im Gebrauchtwagensegment ist das Internet fest eta-
bliert. Auf so genannten Automarktplätzen (Websites
der Autoportale; Online-Autobörsen) finden sich derzeit
in Deutschland mehr als die Hälfte aller am Markt ver-
fügbaren Gebrauchtwagen. Während die Vermittlung
von Gebrauchtwagen über Online-Autobörsen auch
künftig die wichtigste Funktion des Internet bleiben
wird, dürfte der private direkte Online-Verkauf auch in
fünf Jahren kaum mehr als 2 % aller Besitzumschrei-
bungen ausmachen (Heymann 2002, S. 7 f.).

Auch vor dem Hintergrund des gegenwärtig noch sehr
dichten Händlernetzes in Deutschland – in den USA gibt es
beispielsweise nur gut zwei Händler je 1 000 km2, in
Deutschland jedoch über 60 – ist nicht zu erwarten, dass der
elektronische Handel mit Autos ähnliche Größenordnun-
gen erreichen wird wie in den USA (Heymann 2002, S. 9). 

2.7 Fazit
Die Automobilbranche in Deutschland zählt, werden ihre
Handelsbeziehungen betrachtet, zwar zu den Vorreitern
im Bereich des IuK-Einsatzes, gelangen jedoch die ein-
zelnen Segmente der Branche in den Blick, dann kann von
einer umfassenden Etablierung des E-Commerce noch
keine Rede sein. Betrachtet man die einzelnen Segmente
der Automobilbranche, so zeigen sich die Auswirkungen
des Internets in recht unterschiedlichem Maße:

Bei den Zulieferern wächst der ohnehin starke Druck sei-
tens der Hersteller, Abhängigkeiten werden zunehmen.
Online-Auktionen von Herstellergruppen auf B2B-Platt-
formen verstärken den Wettbewerb. Die Spielräume der
Zulieferer hinsichtlich ihrer Gewinnmargen gelten als
ausgereizt. Daher sind bei einem noch stärkeren Kosten-
druck weitere Konzentrationsprozesse und Marktaustritte
zu erwarten. 

Die Autohersteller können durch das Internet ihre Beschaf-
fungs- und Vertriebskosten senken und werden – neben 
verstärkter Kooperation mit den Händlern – neue eigene
Vertriebsstrukturen etablieren. Es ist ihnen prinzipiell
möglich, umfangreicher in den Direktvertrieb einzustei-
gen. Sie bleiben jedoch auf das Service-, Reparatur- und
Wartungsnetzwerk der Händler angewiesen und werden
daher bei Internet-Auftritten mit diesen kooperieren. Das
Internet bietet aber eine zusätzliche Möglichkeit für die
Marken- und Imagepflege. Vorzüge und Nachteile halten
sich in etwa die Waage.

Der stationäre Automobilhandel bekommt die Auswir-
kungen des Internet-Handels besonders zu spüren; oh-
nehin zu beobachtende Konzentrationsprozesse werden
sich beschleunigen. Die traditionellen Händler werden
das Internet auch als Vertriebskanal verstärkt nutzen, zu-
gleich aber vor Ort als Serviceanbieter präsent bleiben
müssen. Konkurrenz erwächst ihnen nicht nur von den
Herstellern, sondern auch von neuen Intermediären, die
Handelsfunktionen übernehmen.

Die neue GVO wird die vorhandene Vertriebsstruktur
über das Internet jedoch insofern festigen, als auch
zukünftig herstellergebundene, stationäre Händler über
das Netz vertreiben dürfen, Betreiber von elektronischen
Autobörsen (ohne Händler-Lizenz eines Herstellers) je-
doch weiterhin nur als Vermittler und nicht als eigenstän-
dige Online-Händler agieren können. 

Die Händler werden zukünftig vielfach Multichannel-
Strategien verfolgen. Dabei müssen sie aufwendige Inter-
net-Präsenzen – die ihnen aber neue und zusätzliche In-
formations- und Kommunikationsmöglichkeiten bieten –
realisieren und auf Autoportalen präsent sein, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Sie werden mit informierteren On-
line-Nutzern konfrontiert, die noch stärker als bisher auf
Rabatten bestehen dürften. Auch hier wird es nicht nur
Gewinner, sondern auch Verlierer geben.

Die unabhängigen Automobilmarktplätze im Internet
können ihre Rolle ausbauen, allerdings ist auch hier ein
Konzentrationsprozess unausweichlich. Chancen ergeben
sich – besonders beim Gebrauchtwagenhandel – im Pri-
vatkundengeschäft für Portalbetreiber, etwa aus der Druck-
branche, die herstellerunabhängig Angebote bündeln und
so Informations-, Vermittlungs- und Beratungsfunktionen
übernehmen – für Privatkunden kostenlos, für Händler
gegen Entgelt.

Der Bereich des Flotten- und Fuhrparkmanagements wird
vermutlich vom Einsatz der E-Commerce-Instrumente
profitieren. Durch Bestellvorgänge, die im eigenen und
im Kundenunternehmen elektronisch integriert sind, so-
wie durch Rahmenverträge mit den Herstellern unter Ein-
beziehung von Händlern lassen sich Kostensenkungen
realisieren. Autovermieter haben verbesserte Möglichkei-
ten, zu geringen Grenzkosten Kauf- und Leasing-Ange-
bote abzuwickeln.

Auch die privaten Autokäufer werden vom E-Commerce
weitgehend profitieren können, da das Internet Informa-
tionsdefizite verringern hilft und bei Direktkäufen von
Neuwagen künftig stärkere Abschläge vom Listenpreis zu
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erzielen sind. Die Verbraucher können die Online-Platt-
formen zum vorteilhaften Preis- und Produktvergleich
nutzen. Die Suche nach Neu- und Gebrauchtwagen wird
wesentlich vereinfacht. Zusatzinformationen und Finan-
zierungsangebote rund um das Auto bieten Mehrwert für
den Kunden. 

Es lässt sich konstatieren, dass E-Commerce in der Auto-
mobilbranche allenfalls ein Verstärker, nicht aber die trei-
bende Kraft der Entwicklung ist. Der Strukturwandel wird
in erster Linie von der Anpassung der Produkte an techni-
sche Innovationen und der globalen Konkurrenz beein-
flusst.

3. Arzneimittelhandel
Der elektronische Handel mit Arzneimitteln ist erst in
letzter Zeit vor allem durch die Medien ins öffentliche Be-
wusstsein gerückt. Schlagzeilen lauten etwa: „Doofkarte
gespielt. Das Geschäft ist verboten, trotzdem liefern In-
ternet-Apotheken nach Deutschland billige Pillen“ oder
„Klick Dich krank“. Dabei ist der E-Commerce in
Deutschland auf der Einzelhandelsstufe (also auf der
Ebene Apotheke – Kunde) nicht erlaubt, ein Handel aus
dem EU-Ausland ist hinsichtlich seiner Zulässigkeit zu-
mindest umstritten.

Höchst umstritten ist auch die Einschätzung der Chancen
und Risiken, die sich ergäben, wäre der elektronische
Handel mit allen Arzneimitteln zulässig. Auf der einen
Seite argumentieren die Befürworter einer Zulassung,
eine Aufhebung des Versandhandelsverbots könnte Preis-
wettbewerb ermöglichen, Distributionskosten senken und
letztlich zu erheblichen Einsparungen im Gesundheitswe-
sen führen. Auf der anderen Seite bezweifeln die Gegner
eines elektronischen Arzneimittelhandels diese Erwar-
tung und sehen im Geschäft der Versandapotheken eher
„Rosinenpickerei“, da sie sich auf ertragsstarke Arznei-
mittel konzentrieren. Auch wird befürchtet, dass z. B. 
qualifizierte Beratung nicht mehr erfolgt oder nicht zuge-
lassene Arzneimittel die Gesundheit der Bevölkerung ge-
fährden könnten.

Bei den folgenden Überlegungen geht es um den Versuch,
mögliche „Zukünfte“ eines (rechtlich zulässigen) elektro-
nischen Handels darzustellen und einzuschätzen. Ausge-
hend von einer aktuellen Bestandsaufnahme des Ist-Zu-
standes werden anhand von Modellrechnungen ein
möglicher Anteil des Internet-Handels antizipiert und
dessen Folgen im Lichte möglicher neuer rechtlicher Be-
stimmungen diskutiert. Die Ausführungen basieren im
Wesentlichen auf einem Gutachten, das Prinz/Vogel
(2002), Universität Münster, dem TAB vorgelegt haben.

3.1 Marktregulierung und Regulierungsziele
Das Apothekenwesen und der Handel mit Arzneimitteln
sind in Deutschland in vielfältiger Weise und bis ins De-
tail reguliert. So werden für Arzneimittel bestimmte Ver-
triebsformen und den Apotheken genaue Einzelheiten ih-
rer Ausstattung vorgeschrieben. Die Preisbildung ist
weitestgehend reguliert, die zulässigen Zuschläge im
Großhandel und in den Apotheken sind fixiert, ein ein-

heitlicher Apothekenabgabepreis ist die Folge. Wettbe-
werb über den Preis zwischen den Apotheken ist damit bei
den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ausge-
schlossen. Mit diesen (und anderen) Regelungen sollen
drei Ziele erreicht werden:

– Sicherung der qualitativen und quantitativen Versor-
gung mit Arzneimitteln (Versorgungssicherheit):
Nach § 1 I Apothekengesetz (ApoG) obliegt den Apo-
theken „die im öffentlichen Interesse gebotene Si-
cherstellung einer ordnungsmäßigen Arzneimittelver-
sorgung der Bevölkerung“.

– Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arzneimit-
telkonsumenten (gesundheitlicher Verbraucherschutz):
Zweck des Arzneimittelgesetzes (AMG) ist es, „für
die Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln, insbe-
sondere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenk-
lichkeit der Arzneimittel ... zu sorgen“ (§ 1).

– Wirtschaftlichkeit (wirtschaftlicher Verbraucherschutz):
Im Mittelpunkt steht hier das Wirtschaftlichkeitsgebot
in § 12 I Sozialgesetzbuch (SGB) V: „Die Leistungen
müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich
sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirt-
schaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen,
dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die
Krankenkassen nicht bewilligen.“

Zu diesen drei Zielen treten ergänzend zwei weitere, die
in § 78 AMG niedergelegt sind: die Berücksichtigung der
„berechtigten Interessen“ von Verbrauchern, Apotheken
und Großhändlern sowie einheitliche Apothekenabgabe-
preise für Arzneimittel.

Mit den genannten Zielsetzungen ist der politische Rah-
men für die Arzneimittelversorgung im Allgemeinen und
damit auch für den Handel bzw. die Vertriebswege im Be-
sonderen gesetzt. Bestehende wie zukünftige Vertriebs-
wege müssen sich deshalb an den genannten politisch ge-
wollten und rechtlich normierten Zielen messen lassen.

3.2 Branchenstruktur
Im Folgenden werden die Marktstrukturen auf den drei
Ebenen der Wertschöpfungskette – Arzneimittelhersteller, 
pharmazeutischer Großhandel und Apotheken – skizziert, 
allerdings beschränkt auf solche Tatbestände, die für den
elektronischen Arzneimittelhandel tatsächlich relevant
sind.

3.2.1 Arzneimittelhersteller
Die chemische Industrie zählt in Deutschland mit etwa
209 Mrd. DM Umsatz (2000) zu den großen Industrie-
branchen. Die pharmazeutische Industrie weist daran ei-
nen Anteil von über 20 % auf. Die Zahl der deutschen
Pharmahersteller beläuft sich auf ungefähr 1100 (Prinz/
Vogel 2002, S. 69). Hierbei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass die zugrunde liegende (gesetzliche) Definition
recht weit gefasst ist und z. B. auch Apotheken einschließt,
die unter eigenem Namen Arzneimittel vertreiben. 
Absolut beliefen sich die Umsätze aus der Herstellung
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von pharmazeutischen Erzeugnissen im Jahr 1999 auf 
40,5 Mrd. DM. Die Zahl der Beschäftigten in dieser
Sparte liegt bei ungefähr 113 000. Die Nettowertschöp-
fung je Beschäftigtem ist in der pharmazeutischen Indus-
trie etwas geringer als im Durchschnitt der Chemiebran-
che, aber mit 116 200 DM pro Jahr deutlich höher als in
den meisten anderen Sparten des Verarbeitenden Gewer-
bes (Prinz/Vogel 2002, S. 67 f.).

3.2.2 Pharmazeutischer Großhandel
In Deutschland gibt es momentan 16 vollsortierte pharma-
zeutische Großhandelsunternehmen mit insgesamt über
102 Betriebsstätten und rund 13 000 Beschäftigten. Vier
dieser Großhändler agieren bundesweit, zwölf (mit je-
weils einer bis fünf Betriebsstätten) regional. Der Gesamt-
umsatz des pharmazeutischen Großhandels belief sich im
Jahr 2000 auf rund 34,0 Mrd. DM.

Die pharmazeutischen Großhändler beliefern jede einzelne
Apotheke im Durchschnitt dreimal, in der Spitze bis zu
sechsmal pro Tag. Ihr Sortiment umfasst über 120 000 regis-
trierte Darreichungsformen von Arzneimitteln. Insgesamt
werden etwa 92 % der über Apotheken an Patienten ausge-
gebenen Arzneimittel durch den Großhandel geliefert.

Die Hersteller haben über die Jahre systematisch nahezu
alle Funktionen des Vertriebs ausgelagert, nicht zuletzt
um Kosten zu sparen. Das Resultat ist mittlerweile ein
ausgefeiltes und feinmaschiges Liefersystem, das dem
Zwischen- und Großhandel als Drehscheibe dient. Eine
Reintegration von Vertriebsfunktionen in die Wertschöp-
fungskette der Hersteller käme insofern einem fundamen-
talen Umbau des gesamten Systems gleich und wäre be-
triebswirtschaftlich wohl kaum zu schultern (Bockhorni
2001, S. 1).

3.2.3 Apotheken
In Deutschland erfolgt die Versorgung der Bevölkerung
mit Arzneimitteln durch öffentliche Apotheken und Kran-
kenhaus-Apotheken. Letztere – von ihnen gab es zum
Jahresende 2001 563 (Sachverständigenrat für die Kon-
zertierte Aktion im Gesundheitswesen 2002, S. 68) – die-
nen ausschließlich der Versorgung von Krankenhäusern
mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln. Auf sie soll nicht ein-
gegangen werden. Wenn im Folgenden von Apotheken
gesprochen wird, sind also stets „öffentliche Apotheken“
gemeint. Zum Jahresende 2001 gab es in Deutschland
21 569 öffentliche Apotheken (ABDA 2002). In allen
westlichen Bundesländern ist die Apothekendichte höher
als in den östlichen.

Seit der Einführung der Budgetbegrenzung für Arzneimit-
telausgaben im Rahmen des Gesundheitsstrukturgesetzes
(GSG) im Jahr 1993 belaufen sich die durchschnittlichen
jährlichen Steigerungsraten des Apothekenumsatzes auf
ca. 4,7 % (Prinz/Vogel 2002, S. 88). Unterschiedliche Ein-
schätzungen liegen zur wirtschaftlichen Lage vor. Aus ei-
nem statistischen Vergleich der Betriebsergebnisse von
Apotheken mit denen des Einzelhandels jedenfalls lässt
sich schließen, dass die Apotheken nicht schlecht daste-
hen (Prinz/Vogel 2002, S. 99).

Der Gesamtumsatz aller Apotheken betrug im Jahr 2000
52,6 Mrd. DM (ohne Umsatzsteuer), davon stammten 79 %
aus ärztlichen Verordnungen. Betrachtet man die Umsatz-
verteilung auf die Apotheken, so zeigt sich, dass der Anteil
der Apotheken mit einem Umsatz zwischen 0,5 und
1 Mio. DM bei 9 %, mit einem Umsatz von 1 bis 2 Mio. DM
bei 40 % sowie mit einem Umsatz von 2 bis 5 Mio. DM bei
gut 41 % aller Apotheken liegt (Prinz/Vogel 2002, S. 89; s. a.
Kapitel II.3.4.3).

3.3 Rechtlicher Rahmen und Stand 
des elektronischen Handels

3.3.1 Der wirtschaftliche Sonderstatus der
Apotheken (Apothekenmonopol)

Apotheken verfügen in Deutschland über das Monopol
zum Handel mit bestimmten Arzneimitteln. Nach § 43
AMG dürfen Arzneimittel, die nicht zum Verkehr außer-
halb von Apotheken freigegeben sind (§§ 44, 45 I AMG),
für den Endverbrauch nur in Apotheken abgegeben wer-
den. Damit besteht für diese Arzneimittel – bis auf einige
Ausnahmen – Apothekenpflicht. Apotheken haben also
eine Sonderstellung am Markt, da bestimmte Arzneimit-
tel nur über sie bezogen werden können. Damit wird die
Konkurrenz anderer Vertriebsformen unterbunden. Für
dieses Apothekenmonopol werden drei Gründe angeführt:
der Schutz vor Heilmittelmissbrauch, die besondere Fach-
kunde der Apotheker und die wirtschaftliche Absicherung
der Apotheken.

Für die Apotheken bestehen zahlreiche Regulierungsvor-
schriften, die ihren wirtschaftlichen Handlungsspielraum
nicht unerheblich beeinträchtigen und die Konkurrenz un-
ter den Apotheken beschränken (Prinz/Vogel 2002,
S. 25 ff.). Dazu gehören zunächst Regelungen, welche den
Marktzutritt bei Apotheken begrenzen. 

Für den Betrieb einer Apotheke ist nach dem Apotheken-
gesetz eine Erlaubnis erforderlich (§ 1 II ApoG). Diese
wird nur erteilt bei Vorliegen einer deutschen Approbation
als Apotheker oder eines entsprechenden Diploms bei An-
gehörigen der Europäischen Gemeinschaften oder des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nichtapothekern ist
dadurch der Zutritt zum Markt verwehrt. Die Begrenzung
des Marktzutritts wird noch klarer, wenn man § 7 ApoG
einbezieht: Danach verpflichtet die Erlaubnis zum Betrieb
der Apotheken „zur persönlichen Leitung der Apotheke in
eigener Verantwortung“. Da dies die volle Arbeitskraft er-
fordert, ist de facto ausgeschlossen, dass ein Apotheker
mehr als eine Apotheke betreiben kann (Mehrbesitzver-
bot). Da eine Erlaubnis ferner nur natürlichen Personen
erteilt wird, sind in der Konsequenz auch Apothekenket-
ten nicht möglich. Schließlich regelt § 8 ApoG, dass im
Falle von Apotheken, die von mehreren Personen betrie-
ben werden, die Gesellschafter Apotheker sein müssen
und jeder einer Erlaubnis bedarf (Ausschluss von Nicht-
apothekern).

Für den Wettbewerb unter Apotheken ist weiterhin von
großer Bedeutung, dass der Preis als Wettbewerbsvariable
im Bereich apothekenpflichtiger Fertigarzneimittel nicht
zum Tragen kommt. § 78 II Satz II AMG schreibt einheit-
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liche Apothekenpreise vor. Während die Herstellerabgabe-
preise von den Pharmaunternehmen im Prinzip selbst be-
stimmt werden können, sind auf der Großhandels- und
Apothekenstufe Zuschläge vorgesehen. Auf der Großhan-
delsstufe sind Höchstzuschläge (§ 2 AMPreisV) vorge-
schrieben. Die Apotheken sind an Festzuschläge gebunden.

Um zu einheitlichen Apothekenabgabepreisen zu kom-
men, wird vom Herstellerabgabepreis plus dem Großhan-
delshöchstzuschlag (ohne die Umsatzsteuer) ausgegangen
(§ 3 II Nr. 1 AMPreisV), d. h. Rabatte des Großhandels an
die Apotheken werden nicht berücksichtigt. Darauf werden
dann der Apothekenzuschlag und die Mehrwertsteuer auf-
geschlagen. Rabatte der Apotheken an Kunden (Patienten
und Ärzte) sind nicht erlaubt. Dieser Preisbildungsprozess
führt zu einer so genannten Preisbindung der zweiten
Hand: Mit dem Herstellerabgabepreis steht auch der Apo-
thekenabgabepreis fest. Preiswettbewerb im Bereich der
apothekenpflichtigen Fertigarzneimittel ist damit ausge-
schlossen. Lediglich bei freiverkäuflichen Arzneimitteln
(so genannte Over-the-Counter-Produkte) können die Apo-
theken den Preis als Wettbewerbsinstrument einsetzen.

Als weitere Einschränkungen des Wettbewerbs sind z. B.
die Beschränkung auf apothekenübliche Waren (§ 25 Ap-
BetrO, § 2 IV ApBetrO) sowie die Werbebeschränkungen
des Heilmittel-Werbegesetzes (HWG) zu nennen. Da-
rüber hinaus schränkt auch die Verschreibungspflicht für
viele Arzneimittel – auch wenn sie aus guten Gründen be-
steht – den Umsatz der Apotheken ein (§ 17 V ApBetrO).

Neben den genannten Regelungen, die bewirken, dass die
wettbewerblichen Aktionen, welche die Einnahmen der
Apotheken steigern könnten, beschränkt werden, gibt es
noch Regelungen, welche die Kostenseite der Apotheken
beeinflussen (Prinz/Vogel 2002, S. 34 ff.). Vor allem die
Apothekenbetriebsordnung enthält entsprechende Vor-
schriften, wie z. B., dass pharmazeutische Tätigkeiten nur
von pharmazeutischem Personal ausgeführt, Arzneimittel
ausschließlich in den Apothekenbetriebsräumen in den Ver-
kehr gebracht werden dürfen und die Apotheke außerhalb
der Ladenschlusszeiten ständig dienstbereit sein muss.

Neben dem „Apothekenmonopol“, den Regelungsvor-
schriften zur Begrenzung des Wettbewerbs und dem ein-
heitlichen Apothekenpreis besteht eine weitere Besonder-
heit der Branche im Fehlen einer so genannten autonomen
Nachfrage der Endverbraucher: Zum einen wird die
Nachfrage durch die Verschreibungen der Ärzte be-
stimmt, zum Zweiten erfolgt die Bezahlung des Arznei-
mittels über die Krankenversicherungen. Die Preiselasti-
zität der Nachfrage – in anderen Wirtschaftsbereichen
eine entscheidende Größe – spielt deshalb bei Arzneimit-
teln außerhalb des Bereichs der Selbstmedikation keine
Rolle.

3.3.2 Status quo des elektronischen Handels
mit Arzneimitteln nach geltendem Recht

Elektronischer Handel in Deutschland

Durch die Bestimmungen des AMG ist der E-Commerce
mit Arzneimitteln nicht nur hinsichtlich der Produktseite
und der Handelsebenen (Hersteller, Groß- und Einzelhan-

del) sondern auch bezüglich der Vertriebs- und Versand-
wege genau fixiert.

– § 43 I schreibt Folgendes fest: „Arzneimittel ... die
nicht ... für den Verkehr außerhalb der Apotheken frei-
gegeben sind, dürfen außer in den Fällen des § 47 be-
rufs- oder gewerbsmäßig für den Endverbrauch nur in
Apotheken und nicht auf dem Wege des Versandes in
den Verkehr gebracht werden.“ Durch diese rechtliche
Bestimmung ist der Versandhandel mit Arzneimitteln
auf der Ebene des pharmazeutischen Einzelhandels in
Deutschland bisher ausgeschlossen. Arzneimittel
müssen also in den Räumlichkeiten der Apotheke an-
geboten und gekauft werden. Ausgenommen von die-
ser Regelung sind Arzneimittel, „die von dem phar-
mazeutischen Unternehmer ausschließlich zu anderen
Zwecken als zur Beseitigung oder Linderung von
Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaf-
ten Beschwerden zu dienen bestimmt sind“. Ebenfalls
nicht apothekenpflichtig sind weitere Produkte wie
z. B. natürliche und künstliche Heilwässer, Heilerde,
Pflanzen und Pflanzenteile. Diese Produkte können
somit im Versandhandel vertrieben werden. Aus-
drücklich ausgeschlossen von dieser Freigabe sind
verschreibungspflichtige Arzneimittel (§ 44 AMG).

– § 47 AMG erlaubt andere Vertriebswege als die über
die Apotheken. Die Ausnahmebereiche beziehen sich
zunächst auf den Zwischen- und Großhandel mit Arz-
neimitteln, also den Handel zwischen pharmazeuti-
schen Unternehmen und zwischen Großhändlern so-
wie zwischen diesen beiden. Des Weiteren betreffen
die Regelungen den Handel mit bestimmten Produk-
ten zwischen pharmazeutischen Unternehmen und
Großhandel einerseits und Krankenhäusern, Ärzten,
Zahnärzten, Gesundheitsämtern, Impfzentren, Behör-
den, Einrichtungen von Forschung und Wissenschaft
sowie Hochschulen andererseits.

In rechtlicher Perspektive bedeuten diese Regelungen,
dass in Deutschland der Zwischen- und Großhandel von
der Apothekenpflicht ausgenommen ist und dass somit
der Versandhandel und folglich auch der Handel über das
Internet zulässig sind. Für den pharmazeutischen Einzel-
handel gilt aber, dass mit Ausnahme der nicht apotheken-
pflichtigen Arzneimittel elektronischer Handel innerhalb
Deutschlands ausgeschlossen ist. Damit ergibt sich, dass
auf Einzelhandelsebene lediglich die Bestellung von Arz-
neimitteln über das Internet (wie auch z. B. über das Tele-
fon) zulässig zu sein scheint (Prinz/Vogel 2002, S. 14).

Hinsichtlich der Versendung von Arzneimitteln aus der
Apotheke sowie der Zustellung durch Boten legt § 17 II
ApBetrO fest, dass diese nur im begründeten Einzelfall
zulässig sind. Zudem muss dafür Sorge getragen werden,
dass das Arzneimittel dem Empfänger in zuverlässiger
Weise ausgeliefert wird. Das heißt ein beispielsweise über
das Internet bestelltes Medikament müsste eigentlich in
der Apotheke abgeholt werden. Es muss an dieser Stelle
aber gesagt werden, dass in der Praxis die Zustellung
durch Boten weit verbreitet ist. Viele Apotheken mit In-
ternet-Präsenz weisen ausdrücklich auf die Möglichkeit der
(ausnahmsweisen) Lieferung nach Hause hin (Prinz/
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Vogel 2002, S. 124). In einer Befragung durch das Inter-
nationale Institut für empirische Sozialökonomie gaben
29 % der befragten Apotheker an, bis zu 30 Kunden pro
Woche, weitere 12 % mehr als 30 Kunden zu beliefern
(Inifes 2001). So gesehen gibt es einen Versandhandel
zwar nicht de jure aber de facto.

E-Commerce aus dem EU-Ausland 
nach Deutschland

Augenblicklich wird kontrovers diskutiert, ob elektroni-
scher Arzneimittelhandel aus dem EU-Ausland nach
Deutschland zulässig ist. Diese Debatte wurde durch den
Rechtsstreit um die Versandhandels-Apotheke DocMorris
(vgl. den Textkasten) weiter forciert und hat in der Recht-
sprechung zu kontroversen Einschätzungen geführt. Da-
bei spielt § 8 HWG (in Verbindung mit § 73 II AMG) eine
wichtige Rolle. Dort wird festgelegt: „Unzulässig ist eine
Werbung, die darauf hinwirkt, Arzneimittel, deren Ab-
gabe den Apotheken vorbehalten ist, im Wege des Ver-
sandes zu beziehen“ (§ 8 I HWG). Dieses Verbot gilt nicht
für die in § 47 AMG genannten Produkte. Eine ausländi-
sche Internet-Apotheke darf also auf dem deutschen Markt
nicht damit werben, Arzneimittel zu versenden. Das Glei-
che gilt auch für Pharmaunternehmen, Großhändler und
Vertriebsorganisationen, welche bei ihnen eingehende
Aufträge an Versandapotheken weiterleiten könnten.13

Des Weiteren ist es nach § 8 Abs. II HWG unzulässig,
dafür zu werben, Arzneimittel im Wege des Teleshopping
oder bestimmte Arzneimittel im Wege der Einzeleinfuhr
(§ 73 II Nr. 6a AMG) zu beziehen.

Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass schon dieses
Werbeverbot – eng ausgelegt – den grenzüberschreiten-

den Internet-Handel mit Arzneimitteln praktisch unmög-
lich macht (Prinz/Vogel 2002, S. 15). Da nämlich nur all-
gemeine Image- und Unternehmenswerbung erlaubt ist,
dürfen auch keine elektronischen Bestellformulare mit
bestimmten Arzneimittelinformationen bereitgestellt
werden. Damit ist ein elektronischer grenzüberschreiten-
der Internet-Handel mit Arzneimitteln nicht möglich
(Prinz/Vogel 2002, S. 16).

Augenblicklich ist die rechtliche Wertung des § 8 HWG
bezüglich der Anwendung auf das Angebot dieser Inter-
net-Apotheke aus dem Ausland nicht endgültig geklärt.
In der juristischen Auseinandersetzung spielen darüber
hinaus weitere Rechtsquellen eine Rolle, die ebenfalls
strittig interpretiert werden: § 73 II Nr. 6a AMG sowie
die E-Commerce- und die Fernabsatz-Richtlinie der 
EU. Letztere sieht vor, dass Mitgliedstaaten im Interesse
der Allgemeinheit den Vertrieb im Fernabsatz für be-
stimmte Waren und Dienstleistungen, insbesondere Arz-
neimittel, verbieten dürfen. Die strittige Frage dort ist
die nach der Vereinbarkeit einer nationalen Schutzvor-
schrift, die geeignet ist, den Handel aus dem EU-Aus-
land zu verbieten bzw. einzuschränken, mit dem EU-
Recht und den Prinzipien des freien Warenverkehrs. Die
sehr unterschiedlichen Positionen in der Fachdiskussion
und der Rechtsprechung sollen an dieser Stelle nicht auf-
gegriffen werden. Letztlich laufen die juristischen Dis-
pute darauf hinaus, dass höchstrichterlicher Klärungsbe-
darf hinsichtlich der Zulässigkeit des Internet-Versandes
aus dem Ausland besteht: In diesem Sinne hat am
10. August 2001 das Landgericht Frankfurt im Rechts-
streit zwischen dem Deutschen Apothekerverband e.V.
und 0800DocMorris N.V. dem EuGH einige Fragen zur
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Internet-Apotheke 0800DocMorris

Die Internet-Apotheke 0800DocMorris wurde Anfang Juni 2000 in Kerkrade (Niederlande) als erste europäische
Online-Apotheke in Betrieb genommen. Das Unternehmen belieferte im Jahr 2001 insgesamt 70 000 Kunden mit
Medikamenten im Wert von 5 Mio. Euro (o. A. 2002e). Ein vollkommener Internet-Handel liegt bei rezeptpflich-
tigen Arzneimitteln aber noch nicht vor, da die Rezepte über den Postweg übermittelt werden müssen. Dieser – und
nicht das Internet – ist auch der bevorzugte Bestellweg. DocMorris behauptet, Arzneimittel durchschnittlich 20 %
und in Einzelfällen bis zu 60 % billiger anbieten zu können als ortsgebundene Apotheken in so genannten Hoch-
preisländern.

Zwei Entscheidungen des Landgerichts Frankfurt haben DocMorris mittlerweile untersagt, Medikamente und ge-
werbsmäßigen Internet-Versandhandel an deutsche Endverbraucher auszuliefern (Landgericht Frankfurt am Main
2000a und 2000b). Dagegen hat das Kammergericht Berlin die Vertriebspraxis für rechtmäßig erklärt. Während die
Richter in Frankfurt in der auf den deutschen Markt zielenden Werbung u. a. einen Verstoß gegen § 8 II HWG sa-
hen, war das Berliner Gericht gegenteiliger Ansicht (Landgericht Berlin 2000). Auf den Umstand, dass die E-Com-
merce-Richtlinie für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel das Herkunftslandprinzip normiert, und da-
mit für DocMorris niederländisches Recht gilt, hat jüngst die Monopolkommission in ihrem 14. Hauptgutachten
zum Thema „Netzwettbewerb durch Regulierung“ aufmerksam gemacht. Sie bescheinigt verschiedenen deutschen
Gerichten in diesem Punkt „fehlerhafte Rechtsanwendung“ (Monopolkommission 2002a, S. 44).

13 Diese Bestimmung steht allerdings im Widerspruch zur E-Com-
merce-Richtlinie, nach der für Produkte (und deren Einzeleinfuhr)
geworben werden darf (so Graefe/Zieglwalner 2000).



Vorabentscheidung vorgelegt (Landgericht Frankfurt am
Main 2001, S. 2 f.):

– Verstößt das deutsche Versandhandelsverbot, das Ver-
sendungen aufgrund von Bestellungen über das Inter-
net verbietet, gegen den freien Warenverkehr?

– Ist die Bereitstellung von Informationen und Mög-
lichkeiten der Bestellung von Arzneimitteln über das
Internet als verbotene Werbung anzusehen?

– Muss trotz möglicherweise teilweise verbotener Wer-
bung die Internet-Präsentation einer Apotheke zulässig
sein, um den freien Warenverkehr zu ermöglichen?

Erst die Entscheidung des EuGH wird endgültig klären,
wie die europarechtliche Situation und damit die Zukunft
des elektronischen Handels mit Arzneimitteln insgesamt
zu beurteilen sind. Wäre auf europäischer Ebene der 
E-Commerce mit Arzneimitteln allgemein zulässig, ließe
sich ein Verbot des Versandhandels in Deutschland nicht
mehr aufrechterhalten.

Die Rechtslage beim E-Commerce mit Arzneimitteln in
bzw. nach Deutschland kann wie folgt zusammengefasst
werden:

– Im Zwischen- und Großhandel ist E-Commerce mit
Arzneimitteln (zwischen Herstellern und Apotheken)
zulässig.

– Im Einzelhandel ist der so genannte OTC-Arzneimit-
telhandel ebenso zulässig.

– Verschreibungs- und apothekenpflichtige Arzneimit-
tel können auf Einzelhandelsebene zwar elektronisch
bestellt werden, Versand oder Lieferung sind aber
grundsätzlich nicht zulässig, werden allerdings de
facto praktiziert.

– Elektronischer Arzneimittelhandel auf der Ebene der
Endverbraucher über das EU- bzw. EWR-Ausland ist
– bis auf Einzelfälle – vermutlich nicht zulässig.

– E-Commerce mit Arzneimitteln auf der Ebene der
Endverbraucher über das Nicht-EU- bzw. Nicht-
EWR-Ausland ist nicht zulässig.

B2B-E-Commerce

Betrachtet man abschließend den elektronischen Handel
mit Arzneimitteln zwischen Unternehmen, der in diesem
Kapitel jedoch nicht im Vordergrund der Analyse steht,
dann zeigt sich, dass dieser zwar in technischer Hinsicht
und auch was die Integration aller Akteure anlangt bei
weitem noch nicht ausgereift, aber in bestimmten Seg-
menten doch weit fortgeschritten ist. Nach Angaben des
Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels
(PHAGRO 2001a, 2001b) erfolgt die Datenübertragung
im Geschäftsverkehr

– zwischen Großhandel und 180 Herstellern mittels 
eines Mailbox-Systems, über das mehr als 70 % des
Bestellvolumens des Großhandels elektronisch abge-
wickelt werden (Stand: Ende 2001). Kleinere Herstel-

ler sind in der Praxis nicht integriert, über das Internet
als ergänzendes Medium wird diskutiert;

– zwischen Großhandel und Apotheken mittels eines
Systems, das den Bestellverkehr regelt und dabei die
Computersysteme der Apotheken integriert. Das In-
ternet wird ergänzend genutzt. 93 % der Bestellungen
aus Apotheken wurden 2001 über ein Verfahren der
Datenfernübertragung abgewickelt. Nach Angaben
des Verbandes spielt das Internet „eine zunehmende
Rolle“ vor allem bei Dienstleistungen und Marketing-
aktivitäten.

3.4 Folgen eines B2C-E-Commerce 
mit Arzneimitteln

3.4.1 Mögliche Marktvolumina
Um eine Vorstellung über die Potenziale des elektroni-
schen Handels mit Arzneimitteln zu gewinnen, haben
Prinz/Vogel (2002) für das TAB-Projekt ausführliche Be-
rechnungen durchgeführt. Hierbei sind eine Vielzahl von
Annahmen wie beispielsweise die Prognose der Ausgaben-
entwicklung bei Arzneimitteln, der Internet-Nutzung in
Deutschland, des Verbrauchs der Arzneimittel nach Alter
sowie die Annahmen zur Dringlichkeit (Vorhersehbar-
keit) des Arzneimittelbedarfs eingegangen.

In ihren Modellrechnungen gehen die Gutachter von fol-
genden vier Varianten für ein bis zum Jahr 2010 realisier-
bares Volumen des elektronischen Handels mit Arznei-
mitteln (zunächst ohne Selbstmedikation) aus.

– Bei Variante 1 liegen die Anteile des elektronischen
Handels am Umsatz mit verschreibungspflichtigen
Medikamenten bei 12 % der Ausgaben für verordnete
Arzneimittel bzw. bei 9 % des gesamten Apotheken-
umsatzes.

– In Variante 2 werden vor allem aufgrund einer ange-
nommenen steigenden Internet-Nutzung 18 % der Aus-
gaben für verordnete Arzneimittel bzw. 14 % des Apo-
thekenumsatzes insgesamt elektronisch abgewickelt.

– In Variante 3 werden rund 23 % der Ausgaben für ver-
ordnete Arzneimittel bzw. 18 % des gesamten Apothe-
kenumsatzes über das Internet getätigt.

– In Variante 4 (angenommen wird hier eine Sättigungs-
phase der Internet-Nutzung) werden 28 % der Ausga-
ben für verordnete Arzneimittel bzw. 22 % des gesam-
ten Apothekenumsatzes elektronisch abgewickelt.

Zu den genannten Werten wurden noch die Umsätze für
Selbstmedikation über das Internet addiert. Prinz und
Vogel gehen davon aus, dass dadurch der realisierbare
elektronische Umsatz mit Medikamenten um rund vier
Prozentpunkte wächst. Damit läge der elektronische Arz-
neimittelhandel (je nach Annahme über die Intensität der
Internet-Nutzung) zwischen 13 und 26 % des Gesamtum-
satzes der Apotheken. In Tabelle 11, Seite 82, sind die Er-
gebnisse für die vier Varianten zusammengefasst.

Nun mag ein Anteil des Internet-Handels von maximal
26 % den einen oder anderen erstaunen. Es soll aber mit
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diesen Annahmen und Resultaten nicht gesagt werden,
dass diese Entwicklung wahrscheinlich eintritt. Vielmehr
soll nur eine quantitative Basis geliefert werden, um näher
beurteilen zu können, welche Folgen bestimmte Anteile
haben könnten. Diese möglichen Folgen sollen im Weite-
ren quantitativ erfasst und danach qualitativ diskutiert wer-
den: Zunächst werden erzielbare Einsparpotenziale quan-
tifiziert, danach die Auswirkungen der unterstellten
Varianten von Anteilen des E-Commerce auf die Umsätze
der Apotheken und auf die Apothekendichte errechnet.
Hiervon ausgehend werden dann die möglichen Potenziale
und Auswirkungen in Bezug auf die politisch gewollten
Ziele der Arzneimittelversorgung qualitativ diskutiert.

3.4.2 Einsparpotenziale
Insbesondere die Krankenkassen erhoffen sich durch eine
Lockerung oder gar ein Aufheben des Versandhandels-
verbots deutliche Einsparungen bei den Arzneimittelaus-
gaben. Vor allem – so wird argumentiert – könnte ein ver-
schärfter Wettbewerb die hohen Preisspannen des
Großhandels und der Apotheken drücken.14

Legt man Angebote existierender Online-Apotheken zu-
grunde, scheint es nicht unrealistisch, tatsächlich Einspa-
rungen erzielen zu können. Um ein mögliches Spektrum
abzudecken, wird im Folgenden von vier Einsparvarianten
ausgegangen: 10, 15, 20 und 25 %. Die Einspareffekte
sollen sich auf alle Arzneimittel (verordnete und Selbst-
medikation) beziehen. In Tabelle 12 wird das realisierbare
Einsparpotenzial beim Internet-Handel mit Arzneimitteln
dargestellt.

Unter der Annahme, dass zwischen 13 und 26 % des Apo-
thekenumsatzes elektronisch getätigt werden, liegen die
Einspareffekte zwischen 1,3 und 6,5 % des Apotheken-
umsatzes. Dies wären in Werten von 2001 0,7 bzw.
3,6 Mrd. DM (ohne Umsatzsteuer).

Zum Vergleich seien die Ergebnisse einer Modellrechnung
des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WidO 2001) mit
den AOK-Rezeptdaten des Jahres 2000 angeführt. Das
WidO hat errechnet, welche Kosten die Gesetzliche Kran-
kenversicherung und ihre Versicherten hätten einsparen
können, wenn die Rezepte nicht in einer heimischen Apo-
theke, sondern bei der niederländischen Versandapotheke
DocMorris eingereicht worden wären. Nach diesen Berech-
nungen hätte die Nutzung dieser Bezugsquelle zu Ein-
sparungen in Höhe von 2,05 Mrd. DM geführt. Vom Di-
rektbezug profitieren neben den Krankenkassen auch die
Versicherten, da beim Bezug über die Internet-Apotheke 
die gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen erlassen wer-
den. Dies sind – bezogen auf das DocMorris-Sortiment –
330 Mio. DM bzw. knapp 10 % der gesamten Eigenbeteili-
gung für Arzneimittel, die die Versicherten 2000 erbracht
haben. Die Gesetzlichen Krankenkassen wären dabei um
knapp 1,7 Mrd. DM entlastet worden.15

Einspareffekte von „bis zu 500 Mio. DM“ erwartet das In-
ternationale Institut für empirische Sozialökonomie (Inifes)
aufgrund verschiedener Modellrechnungen. Diese legen
u. a. die Existenz – unterschiedlich umsatzstarker – Ver-
sandapotheken zugrunde, die gegenüber stationären Apo-
theken – je nach Marktanteil – Kosteneinsparungen zwi-
schen 6 % und 12 % realisieren könnten (Inifes 2001).

3.4.3 Auswirkungen auf die Apotheken
Nach den Einsparpotenzialen sollen die Auswirkungen
des Internet-Handels auf die traditionellen Apotheken
erörtert werden. Dazu ist die Verteilung der Apotheken
nach Umsatzklassen von Bedeutung. Die große Mehrheit 
– 81,7 % – der insgesamt 22 538 Apotheken nach der Um-
satzsteuerstatistik von 1998 liegt in einem Bereich zwi-
schen 1 Mio. und 5 Mio. DM Jahresumsatz. 14,6 % der
Apotheken setzen weniger als 1 Mio. DM pro Jahr um,
und 3,6 % zählen zu den Großapotheken mit einem Jahres-
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Tabel le 11

Ergebnisse der Modellrechnungen für einen realisierbaren Anteil des Internet-Handels am Apothekenumsatz

Anteil des Internethandels am gesamten  
Apothekenumsatz 

ohne mit 
Varianten 

Anteil des Internethandels am Apotheken-
umsatz mit verschreibungspflichtigen  

Medikamenten 
Selbstmedikation 

Variante (1) 12 % 9 % 13 % 

Variante (2) 18 % 14 % 18 % 

Variante (3) 23 % 18 % 22 % 

Variante (4) 28 % 22 % 26 % 

Legende: Die Varianten basieren im Wesentlichen auf Annahmen über den Anteil der Internet-Nutzer an der Bevölkerung (vgl. Kapitel III.1.9.1).
Quelle: Prinz/Vogel 2002, S. 187

14 Nach Daten der Betriebskrankenkassen liegt Deutschland mit einer
Vertriebsspanne von 38 % des Einzelhandelspreises europaweit an der
Spitze, wobei allerdings diesen Zahlen auch widersprochen wird.

15 Es soll nicht unterschlagen werden, dass die WidO-Ergebnisse um-
stritten sind.



umsatz von mehr als 5 Mio. DM (eigene Berechnungen
nach Prinz/Vogel 2002, S. 189).

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation

Der potenzielle Umsatz im Internet bei den vier ange-
nommenen Varianten (13 %, 18 %, 22 %, 26 %) wird den
einzelnen Größenklassen der Apotheken zugerechnet.
Dabei wird zum einen angenommen, dass sich die Um-
satzeinbußen durch den elektronischen Handel gleich-
mäßig auf alle Größenklassen verteilen, zum anderen,

dass traditionelle Apotheken nicht in den E-Commerce
mit Arzneimitteln einsteigen (dürfen). 

Tabelle 13 (Spalten 3–6) zeigt, wie sich durch den Um-
satzverlust der durchschnittliche Umsatz je Apotheke in
den jeweiligen Größenklassen verändert. Grundsätzlich
würden durch eine solche Entwicklung Apotheken mit ei-
nem Umsatz unter 2 Mio. DM im Jahr gefährdet
(Prinz/Vogel 2002, S. 190).

Um einen Anhaltspunkt dafür zu gewinnen, wie viele
Apotheken durch den elektronischen Handel existenziell
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Tabel le 12

Realisierbares Einsparpotenzial beim Internet-Handel mit Arzneimitteln 

Einspareffekte des Apothekenumsatzes 

EinsparvariantenVarianten 
Anteil des Internethandels 
am gesamten Apotheken-

umsatz 10 % 15 % 20 % 25 %

Variante (1) 13 % 1,3 % 2,0 % 2,6 % 3,3 % 

Variante (2) 18 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,5 % 

Variante (3) 22 % 2,2 % 3,3 % 4,4 % 5,5 % 

Variante (4) 26 % Ei
ns

pa
re

ff
ek

te
2,6 % 3,9 % 5,2 % 6,5 % 

Legende: Die Varianten basieren im Wesentlichen auf Annahmen über den Anteil der Internet-Nutzer an der Bevölkerung (vgl. Kapitel III.1.9.1).
Quelle: Prinz/Vogel 2002, S. 188

Tabel le 13

Durchschnittlicher Umsatz stationärer Apotheken vor und mit Internet-Handel nach Größenklassen 
(in 1 000 DM)

Umsatz bei einem angenommenen Anteil 
des Internethandels vonGrößenklasse 

von ... bis unter ... DM

Durchschnittlicher 
Umsatz 1998 

(vor Internethandel) 13 % 18 % 22 % 26 %

32 500–50 000 40,2 34,9 32,9 31,3 29,7

50 000–100 000 74,0 64,4 60,7 57,7 54,7

100 000–250 000 157,1 136,7 128,9 122,6 116,3

250 000–500 000 374,9 326,2 307,4 292,5 277,5

500 000–1 Mio. 798,3 694,6 654,6 622,7 590,8

1 Mio.–2 Mio. 1 515,9 1 318,8 1 243,0 1 182,4 1 121,7

2 Mio.–5 Mio 2 845,4 2 475,5 2 333,2 2 219,4 2 105,6

5 Mio.–10 Mio. 6 339,2 5 515,1 5 198,2 4 944,6 4 691,0

10 Mio.–25 Mio. 13 842,7 12 043,1 11 351,0 10 797,3 10 243,6

25 Mio. und mehr 39 544,4 34 403,7 32 426,4 30 844,7 29 262,9

Durchschnitt 2 146,7 1 867,7 1 760,3 1 674,4 1 588,6

Quelle: Berechnungen von Prinz/Vogel (2002, S. 192) auf der Basis von Statistisches Bundesamt (2000b, S. 99)



bedroht sein könnten, wird die Zahl der Apotheken in 
den Größenklassen bis 2 Mio. DM berechnet, die aus-
scheiden müssen, damit die verbleibenden Apotheken 
einen durchschnittlichen Umsatz wie vor dem Internet-
Handel erreichen. Je nach Umfang des elektronischen Arz-
neimittelhandels müssten demnach zwischen 1 606 und
3 211 Apotheken ausscheiden. Bezogen auf die Zahl der in
der Umsatzsteuerstatistik ausgewiesenen Apotheken sind
dies 7,1 bzw. 14,2 % aller Apotheken. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 14 zusammengefasst.

Zur realistischen Einordnung der in dieser Modellrech-
nung sich ergebenden Effekte sind einige Relativierungen
angebracht. Es ist implizit unterstellt, dass der elektroni-
sche Umsatz im Arzneimittelhandel in vollem Umfang
nicht von den existierenden, sondern von anderen – bei-
spielsweise ausländischen – Apotheken getätigt wird. Ob
das aber tatsächlich der Fall sein wird, hängt entscheidend
davon ab, wie die Rechtslage in Deutschland gestaltet
wird und wie die existierenden Apotheken auf Verände-
rungen der rechtlichen Situation reagieren werden.

Wenn es zur Zulassung des E-Commerce mit Arzneimitteln
kommen sollte, würde sich auch für die inländischen Apo-
theken grundsätzlich ein neues Geschäftsfeld eröffnen,
wenngleich hier sicher nicht alle Apotheken tätig werden
könnten. Auch wäre es für sie möglich, in weitaus größe-
rem Maß als bisher zusätzliche Dienstleistungen anzubie-

ten, die ihre wirtschaftliche Lage verbessern. Zu denken ist
hier in erster Linie daran, Arzneimittel direkt nach Hause
zu liefern – wobei eine entsprechende Änderung des § 17 II
ApBetrO vorausgesetzt werden muss. Darüber hinaus wäre
es möglich, durch Einzelmaßnahmen gerade mithilfe des
Internet eine bessere Kundenbindung zu erzeugen, die
nicht nur im Handel mit verschreibungspflichtigen Medi-
kamenten von Vorteil sein könnte. Im Endeffekt wäre zu er-
warten, dass ein bestimmter Teil des potenziellen elektro-
nischen Arzneimittelhandels auch über die existierenden
Apotheken abgewickelt würde und ein weiterer Teil sich
auf wenige spezialisierte Internet- oder Versandapotheken
konzentrierte (Prinz/Vogel 2002, S. 193).

Auswirkungen auf Apothekendichte 
und Versorgungssicherheit

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Apo-
thekendichte (mit 3 800 Einwohnern je Apotheke) im vor-
deren Mittelfeld (zum Vergleich: Frankreich 2 590, Nie-
derlande 10 020) (Prinz/Vogel 2002, S. 86 nach Bauer
2001, S. 30 ff.).

In Tabelle 15 ist die – abnehmende – Apothekendichte bei
den angenommenen vier Varianten eines zukünftigen In-
ternet-Handels im Vergleich mit dem augenblicklichen
Zustand dargestellt.16
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Tabel le 14

Zahl der ausscheidenden Apotheken bei Internet-Handel mit Arzneimitteln

Zahl der ausscheidenden Apotheken bei einem 
angenommenen Anteil des Internethandels vonGrößenklasse 

von ... bis unter ... DM
Zahl der Apotheken 1998 

(ohne Internethandel)
13 % 18 % 22 % 26 %

32 500–50 000 117 15 21 26 30

50 000–100 000 242 31 44 53 63

100 000–250 000 539 70 97 119 140

250 000–500 000 403 52 73 89 105

500 000–1 Mio. 1 999 260 360 440 520

1 Mio.–2 Mio. 9 050 1 177 1 629 1 991 2 353

mehr als 2 Mio. 10 188 keine ausscheidenden Apotheken ab dieser 
Größenklasse erwartet

Summe 22 538 1 605 2 224 2 718 3 211

Anteil an allen Apotheken 7,1 % 9,9 % 12,1 % 14,2 %

Quelle: Prinz/Vogel (2002, S. 192) auf der Basis von Statistisches Bundesamt (2000b, S. 99)

16 In einer weiteren Berechnung auf einer etwas anderen Datenbasis
kommen Prinz/Vogel (2002, S. 196 ff.) zum Ergebnis, dass anteils-
mäßig die stärksten Rückgänge bei den Apothekenzahlen in den
neuen Bundesländern zu verzeichnen sind. Dies ist weitgehend auf
die relativ niedrige Zahl der Apotheken dort zurückzuführen, sodass
ein Rückgang relativ stärker ins Gewicht fällt.



Eine Verschlechterung der Versorgungssituation (durch
ein Ausscheiden von 1 606 bis 3 211 Apotheken und eine
abnehmende Apothekendichte) träte ein, wenn Apotheken
dort geschlossen werden, wo die Apothekenzahl sehr ge-
ring ist, wie häufig in ländlichen Regionen. Gegen diese
Vermutung spricht, dass die Entfernung zur nächstgelege-
nen Apotheke nur noch eine relativ geringe Rolle spielt,
da die Lieferung der Arzneimittel nach Hause zum lega-
len Vertriebsweg würde. Die erforderlichen Arzneimittel
könnten dann per Telefon, Fax oder Internet bestellt und
– je nach Dringlichkeit – sofort oder mit geringer zeitli-
cher Verzögerung geliefert werden. Dies erforderte aller-
dings – neben rechtlichen Änderungen – eine Umstellung
bei den Konsumenten. In Einzelfällen wären Benachteili-
gungen und Probleme (Ältere, Behinderte) sicher nicht
auszuschließen.

Noch eine abschließende Anmerkung zu den Arbeits-
markteffekten: Die durchschnittliche Zahl der Beschäf-
tigten pro Apotheke wird in verschiedenen Quellen mit
sechs angegeben. Unterstellt man für eine grobe Kalkula-
tion möglicher Arbeitsmarkteffekte drei Beschäftigte pro
ausscheidende Apotheke, dann wären die Auswirkungen
vernachlässigbar gering (zwischen ca. 4 800 und ca.
9 600 Beschäftigte).

3.5 Perspektiven: Mögliche Entwicklungs-
pfade und ihre Regulierung

Weder ein dauerhaftes Verbot des elektronischen Handels
mit Arzneimitteln noch dessen völlig unregulierte Zulas-
sung sind wahrscheinlich oder erwünscht. Vor- und Nach-
teile eines (weiterhin bestehenden) Verbots des elektroni-
schen Arzneimittelhandels in Deutschland stellen sich so

dar: Als Vorteil ist zu verbuchen, dass in erster Linie die
Hersteller, der Großhandel und die Apotheken (zumindest
kurzfristig) vor Wettbewerb geschützt sind, wodurch das
dichte Apothekennetz in Deutschland aufrechterhalten
werden kann. Damit sind auch die Ziele der qualitativen
und quantitativen Arzneimittelversorgung erreichbar. Zu-
dem können die gesetzlichen Vorgaben der einheitlichen
Apothekenpreise und der angemessenen Preise und Preis-
spannen für Großhandel und Apotheken erfüllt werden.

Als Nachteil des Verbots eines elektronischen Handels ist
zu verbuchen, dass kein EU-weiter Wettbewerb um die
kostengünstigste Versorgung mit Arzneimitteln in
Deutschland existiert (Sachverständigenrat für die Kon-
zertierte Aktion im Gesundheitswesen 2002, S. 80). Zu-
dem müssen die Kosten einer Verzögerung des techni-
schen Fortschritts und damit Wettbewerbsnachteile
bedacht werden. Insgesamt gesehen wird das Ziel der
Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung (bei gege-
benem Standard der Arzneimittelversorgung) durch ein
Verbot des E-Commerce negativ beeinflusst (Prinz/Vogel
2002, S. 205).

Als Vorteile eines unregulierten elektronischen Handels
sind der freie Wettbewerb und die damit zu erwartenden
günstigeren Preise zu nennen. Zudem wird die Konsumen-
tensouveränität gestärkt. Dies auch deshalb, weil etablierte
Apotheken als Alternative wahrscheinlich konkurrenzfähig
bleiben. Bezogen auf die Ziele der Arzneimittelpolitik muss
aber konstatiert werden, dass alle weiteren Ziele weniger gut
erfüllt werden als im Ausgangszustand. Insbesondere bei
der qualitativen und quantitativen Versorgungssicherheit
sowie beim gesundheitlichen Verbraucherschutz wären
sehr wahrscheinlich Abstriche zu machen.

Daher ist zu fragen, ob nicht durch ein ausgewogenes Maß
an Regulierung die Rahmenbedingungen so gestaltet wer-
den könnten, dass sowohl die wirtschaftlichen Vorteile
des elektronischen Vertriebs von Arzneimitteln ausge-
schöpft als auch die Risiken soweit wie möglich begrenz-
bar wären.

Im Folgenden sollen konkrete Ausgestaltungsmöglichkei-
ten des elektronischen Handels mit Arzneimitteln unter-
sucht und bewertet werden. Dabei werden in Anlehnung an
Prinz/Vogel (2002, S. 245–270) zwei Modelle einer Regu-
lierung für Internet-Apotheken zugrunde gelegt: ein in en-
gen Grenzen zulässiger Versandhandel unter weitgehender
Beibehaltung der Arzneimittelpreisverordnung („Kleine
Apothekenfreiheit“) und ein Versandhandel mit weitge-
hendem Preiswettbewerb („Große Apothekenfreiheit“).

3.5.1 Kleine Apothekenfreiheit
Die tragende Struktur der „Kleinen Apothekenfreiheit“
wird durch lizenzierte Apotheken, die Arzneimittel über
weite Entfernungen versenden dürfen, gebildet. Hinsicht-
lich der Preisgestaltung kann in diesem Modell davon
ausgegangen werden, dass die Arzneimittelpreisverord-
nung grundsätzlich beibehalten wird. Allerdings müssten
Versandapotheken nicht zu gleichen Preisen liefern wie
die traditionellen Apotheken, da sie sonst keine Kosten-
vorteile realisieren können, die dem Verbraucher oder den
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Tabel le 15

Apothekendichte und elektronischer
Arzneimittelhandel

Anteil des Internethandels 
am Gesamtumsatz Apothekendichte

kein Internethandel 3 640

Internethandel 13 % 3 919

Internethandel 18 % 4 038

Internethandel 22 % 4 139

Internethandel 26 % 4 245

Legende: Apothekendichte gleich Einwohner je Apotheke, bezogen auf
die Bevölkerung im Jahr 1998. Zahl der Apotheken: Apotheken im Jahr
1998 minus die in Tabelle 14 angegebene Zahl der jeweils ausscheiden-
den Apotheken („Summe“).
Quelle: Berechnungen von Prinz/Vogel (2002, S. 194) auf der Basis von
Statistisches Bundesamt (2000a, S. 60; 2000b, S. 99)



Krankenversicherungen zugute kommen könnten. Um
dies zu ermöglichen, wäre es denkbar, einen Versandhan-
delsabschlag von 15 bis 20 % von den Preisen der tradi-
tionellen Apotheken festzulegen. Den Versicherten der
gesetzlichen Krankenversicherung wird ein Anreiz zur
Inanspruchnahme dieser Apotheken geboten, beispiels-
weise der Art, dass bei Nutzung der Versandapotheken die
ansonsten fälligen Zuzahlungen entfallen, sodass ein finan-
zieller Vorteil bei Inanspruchnahme von Versandapothe-
ken besteht.

Regulierung

Da im Vergleich mit der Lieferung der Versand zusätzli-
che Maßnahmen zur Gewährleistung von Arzneimittelsi-
cherheit und -qualität notwendig macht, wären besondere
rechtliche Bestimmungen erforderlich.

Als ein denkbares Regulierungsmodell kann das Heilmit-
telgesetz der Schweiz herangezogen werden, in dem der
Versandhandel mit Arzneimitteln grundsätzlich untersagt
wird, aber Ausnahmen zulässig sind (Artikel 27 HMG).
Eine Bewilligung wird nur erteilt, wenn entsprechende
persönliche Qualifikationen und sachliche Voraussetzun-
gen gegeben sind (wie insbesondere die ärztliche Ver-
schreibung). In der Verordnung zum Gesetz wird ferner
festgelegt, dass ein Qualitätssicherungssystem der An-
tragssteller sicherstellen muss, dass

– die Person, an die das Arzneimittel versandt wird, mit
derjenigen Person, auf welche das ärztliche Rezept
ausgestellt ist, identisch ist;

– das ärztliche Rezept in Bezug auf mögliche uner-
wünschte Interaktionen mit anderen an die betreffende
Person abgegebene Arzneimittel überprüft wurde;

– das zu versendende Arzneimittel in einer Weise ver-
packt, transportiert und ausgeliefert wird, dass weder
Qualität noch Wirksamkeit beeinträchtigt werden;

– dass das Arzneimittel in der Originalverpackung
(einschließlich Packungsbeilage) ausgeliefert wird
und mit einer spezifischen Gebrauchsanweisung ver-
sehen ist;

– das versandte Arzneimittel nur an diejenige Person,
auf welche das ärztliche Rezept ausgestellt ist, oder an
von ihr schriftlich bevollmächtigte Dritte ausgeliefert
wird;

– die sachgemäße Beratung durch eine Fachperson
wahrgenommen wird;

– die Patientin oder der Patient darauf hingewiesen
wird, dass sie oder er mit der behandelnden Ärztin
oder dem behandelnden Arzt Kontakt aufnehmen soll,
sofern Probleme bei der Medikation auftreten.

Ergänzend wären Regelungen zu treffen, die den elektro-
nischen Geschäftsverkehr im engeren Sinn betreffen.
Hierzu könnte auf EU-Regelungen zur Werbung für Arz-
neimittel sowie auf die Richtlinien zum elektronischen
Geschäftsverkehr und zum Fernabsatz zurückgegriffen
werden. Diese Regelungen wären entweder direkt anzu-
wenden oder speziell für das elektronische Angebot und den

Versand von Arzneimitteln zuzuschneiden, sodass entspre-
chende (europäische oder nationale) Qualitätsstandards für
den elektronischen Handel mit Arzneimitteln gesetzt wären.
Beispielsweise müsste für den Übermittlungsprozess von
Patientendaten eine Verschlüsselung sichergestellt sein,
die diese Daten vor dem Zugriff Dritter schützt. Die über
das Internet bereitgestellten Informationen zu den jewei-
ligen Medikamenten müssten regelmäßig kontrolliert und
auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

Vor- und Nachteile

Wie ist dieses Konzept anhand der drei Ziele der Arznei-
mittelpolitik zu bewerten? Zunächst ist zu erwarten, dass
aufgrund genauer gesetzlicher Vorschriften gewährleistet
ist, dass Arzneimittelsicherheit und -qualität durch die 
Zulassung der neuen Vertriebswege nicht beeinträchtigt
werden.

Die Wirtschaftlichkeit der Kleinen Apothekenfreiheit ist
aus mehreren Gründen günstig einzuschätzen. Es ist an-
zunehmen, dass die Größe der entsprechenden Apotheken
sowohl die Realisierung von Größeneffekten ermöglicht
als auch eine bessere Verhandlungsposition gegenüber
dem Großhandel und den Herstellern. Zudem könnten
diese Apotheken zumindest teilweise auch Großhandels-
funktionen wahrnehmen oder sich vertikal in den
Großhandel integrieren. Ferner ist nicht auszuschließen,
dass Großhandelsunternehmen Versandhandelsapotheken
betreiben, da sie hohe Kompetenz hinsichtlich der Logis-
tik haben.

Hinsichtlich der Frage der quantitativen Versorgungssi-
cherheit ist zu sagen, dass in diesem Modell den traditio-
nellen Apotheken ein gewisser Teil ihres Umsatzes verlo-
ren gehen wird. In welchem Umfang dies geschieht, das
dürfte davon abhängen, welches Marktverhalten traditio-
nelle Apotheken an den Tag legen und ob sich Teile des
elektronischen Handels auf die traditionellen Apotheken
umleiten lassen. Zwar bleiben diese an die Arzneimittel-
preisverordnung gebunden, Prinz und Vogel sehen hier
aber vor, dass sie Medikamente nach Hause liefern dür-
fen. Dementsprechend hat der Patient einen Vorteil, wenn
die Lieferung nach Hause ohne zusätzliche Kosten er-
folgt. Für ihn besteht der Unterschied zwischen dem Kauf
eines Medikamentes in einer traditionellen Apotheke
(inkl. der Lieferung) gegenüber Kauf und Versand über
eine Versandapotheke darin, dass er beim Versand die Zu-
zahlung spart, dafür aber auf das Medikament warten
muss. Dies eröffnet durchaus gute Chancen für traditio-
nelle Apotheken, einen Teil des Umsatzes des elektroni-
schen Handels an sich zu binden. Die in Kapitel II.3.4.3
angenommenen Zahlen zu den ausscheidenden Apothe-
ken würden sich dann reduzieren, der Strukturwandel mo-
derat ausfallen (Prinz/Vogel 2002, S. 252).

3.5.2 Große Apothekenfreiheit
Alternativ zum eben diskutierten Modell, beruht das fol-
gende auf einer Aufhebung des Versandhandelsverbots
und auf einem sehr viel weiter gehenden Preiswettbewerb
durch Verzicht auf einen einheitlichen Apothekenabgabe-
preis.
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Regulierung

– Das Versandhandelsverbot in § 43 I AMG wird aufge-
hoben und § 17 I, II ApBetrO werden so angepasst,
dass Lieferung und Versand möglich sind und die Aus-
händigung der Arzneimittel im Rahmen von Lieferung
und Versendung auch durch nicht pharmazeutisches
Personal erfolgen darf. Ferner werden auch die im
Modell der „Kleinen Apothekenfreiheit“ beschriebe-
nen Regelungen eingeführt.

– Die Arzneimittelpreisverordnung wird dahin gehend
geändert, dass die Apothekenzuschläge nicht mehr
Festzuschläge, sondern Höchstzuschläge sind. Im Zu-
sammenhang damit wird auch § 78 AMG geändert.
Insbesondere wird § 78 II Satz 2 („Ein einheitlicher
Apothekenabgabepreis ... ist zu gewährleisten.“) ge-
strichen.

– Es wird den Apotheken in begrenztem Umfang erlaubt,
mit niedrigeren Preisen und den von ihnen bereitge-
stellten Vertriebswegen (elektronischer Arzneimittel-
handel, Lieferung, Versand) zu werben. Zu ändern
wären entsprechend § 3a HWG und § 8 I HWG.

– Zur Sicherstellung der Qualität und Sicherheit der
Versorgung werden für den Internet-Versandhandel
genauere Regelungen getroffen, die in etwa denen im
Modell der „Kleinen Apothekenfreiheit“ entsprechen.

Vor- und Nachteile

Die – begrenzte – Freigabe der Apothekenabgabepreise
soll wirkungsvollen Wettbewerb unter den Apotheken er-
möglichen, um insbesondere die Kostensenkungspoten-
ziale, die im elektronischen Arzneimittelhandel angelegt
sind, in vollem Umfang realisierbar zu machen. Dieses
wettbewerbsbasierte Konzept erfordert also von den Apo-
theken nicht nur pharmazeutisches, sondern auch wirt-
schaftliches Denken.

Der Wettbewerb würde wahrscheinlich dazu führen, dass
die bisherigen Margen zumindest teilweise über niedri-
gere Preise an die Endverbraucher und die Krankenkassen
weitergegeben werden könnten. Dies setzt aber Endver-
braucher mit einem ausgeprägten Preisbewusstsein vo-
raus. Dies wird sich allerdings nur herausbilden, wenn sie
von niedrigeren Preisen auch direkt (und nicht nur indi-
rekt über niedrigere Krankenkassenbeiträge) profitieren
können. Bei festen Zuzahlungen, wie sie gegenwärtig gel-
ten, wäre dies nicht der Fall.

Prinz und Vogel sehen deshalb in diesem Modell vor, die
Frage der Anreizgestaltung für die Patienten den Kran-
kenkassen zu überlassen, wodurch auch der Wettbewerb
unter den Kassen gestärkt werden könnte. Zur Diskussion
gestellt werden Anreize in Form von monetären und nicht
monetären Vergünstigungen, wie z. B.: die Gewährung
von Boni, die Bereitstellung von zusätzlichen Leistungen,
die Teilnahme an Verlosungen von Geld- und Sachpreisen
oder die Reduktion der Beitragszahlung. Solche Angebote
könnten u. U. sogar zuzahlungsbefreite Patienten zu einer
sorgfältigen und preisbewussten Wahl der Apotheke ver-
anlassen (Prinz/Vogel 2002, S. 260).

Die unmittelbare Folge einer Freigabe der Preise unter
den genannten Rahmenbedingungen wäre vermutlich
eine gewisse Differenzierung der Preise. Diese wird bei
Arzneimitteln, die wiederholt gekauft werden, geringer
sein als bei den übrigen. Bei teuren Arzneimitteln (wenn
der Anteil an den Arzneimittelkosten für die Patienten er-
heblich ist) wird der Anreiz, Preisvergleiche durchzu-
führen und das preiswerteste Mittel zu kaufen, relativ
hoch sein. In der Folge ist eine geringe Preisdispersion zu
erwarten (Prinz/Vogel 2002, S. 261).

In einem theoretischen Modell, das auf einer ausgepräg-
ten Markt- und Preistransparenz beruht, würden die Preise
sowohl sinken als auch sich annähern. Als Folge heftigen
Preis- (und zusätzlichen Qualitäts-)Wettbewerbs käme es
u. a. zu einem Konzentrationsprozess bei den Apotheken.
Es ergäbe sich schließlich ein vermutlich hoher Anteil des
Internet-Handels am Apothekenumsatz. Sofern zulässig,
würden auch Großhandelsunternehmen Apotheken über-
nehmen.

In der Wirklichkeit träten diese Effekte allerdings allen-
falls in Ansätzen auf, da es – trotz Internet, Werbung und
Anreizen – nur zu einer relativ geringen Markttransparenz
käme und in der Folge die Preise weiterhin differenziert
ausfielen. Gleichwohl käme es voraussichtlich zu einem
niedrigeren Endverbraucherpreisniveau. Hinsichtlich der
weiteren Folgen erwarten Prinz und Vogel (2002, S. 269),
dass die Apothekengewinne nicht so stark fallen werden,
die Distributionskosten höher bleiben werden, die Zahl
der wirtschaftlich eigenständigen Apotheken größer sein
wird, die vertikale Integration nicht so weit fortschreiten
dürfte. Insgesamt werde die Zahl der Apotheken vermut-
lich nur wenig abnehmen. Der Strukturwandel fällt also
relativ moderat aus.

Als nächstes wäre die Frage nach der Sicherstellung der
Qualität der Versorgung zu stellen. Da diesem Modell die
Annahme zugrunde liegt, dass eine sorgfältige Regulie-
rung den elektronischen Handel auf hohe Standards ver-
pflichtet, würde eine Freigabe der Apothekenpreise keine
besonderen Risiken mit sich bringen. Zudem sind in die-
ser Konzeption alle Apotheken im Inland angesiedelt und
unterliegen somit dem nationalen Recht. Sollten die regu-
lativen Vorgaben nicht eingehalten werden, ist es mög-
lich, die entsprechenden Anbieter vom Markt zu entfer-
nen. Zudem gilt das Produkthaftungsrecht. Schließlich
würden Krankenkassen nur Verträge mit Versandapothe-
ken schließen, wenn Qualität und Sicherheit gewährleistet
wären (Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion
im Gesundheitswesen 2002, S. 80). Unter diesen Bedin-
gungen „ist nicht zu erwarten, dass Qualität und Sicher-
heit der gehandelten Arzneimittel sinken“ (Prinz/Vogel
2002, S. 264).

Schwierig einzuschätzen ist die Frage, wie viele und wel-
che Apotheken in der Folge einer freien Preisbildung wei-
chen müssten. Dabei ist zu erwarten, dass eher im inner-
städtischen Bereich die Apothekendichte abnehmen
würde. Dort sind die Kosten höher als in ländlichen Ge-
genden, und eine Apotheke kann viel leichter durch eine
andere substituiert werden. Selbst wenn auch auf dem
Land die Apothekendichte abnähme, muss das nicht mit
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einer grundsätzlichen Verschlechterung der Arzneimittel-
versorgung einhergehen. Wenn – wie hier angenommen –
alle Apotheken Arzneimittel nach Hause liefern dürfen,
entfällt nämlich zu einem erheblichen Teil die bisherige
Notwendigkeit einer wohnortnahen Apotheke. Punktuelle
Abstriche bei der Versorgungsqualität müssten aber wohl
in Kauf genommen werden.

Als Gesamtergebnis kann demnach festgehalten werden,
dass die Ziele der quantitativen und qualitativen Versor-
gung mit Arzneimitteln durch dieses Konzept ebenso 
wenig verletzt werden wie das Ziel der Arzneimittelsi-
cherheit. Zu erwarten sind positive Effekte für die Viel-
seitigkeit der Versorgung sowie die Zunahme der Apothe-
kerleistungen. Gewisse Abstriche für die Konsumenten
sind zu machen, da die Preisdispersion zunehmen wird
und punktuell Einbußen bei der Versorgungsdichte zu er-
warten sind. Diese Folgen müssten dann aber auch im
Lichte der zu erwartenden Wohlfahrtsgewinne gewichtet
werden (Prinz/Vogel 2002, S. 266).

3.6 Fazit
Der Arzneimittelmarkt ist in Deutschland ein hochgradig
regulierter und vom Wettbewerb auf der Apothekenebene
nahezu freier Sektor. Durch Bestimmungen des einschlä-
gigen Regelwerks ist auch der elektronische Handel mit
Arzneimitteln eng begrenzt. Im Widerspruch zu einem
Teil dieser Regelungen findet auf der Einzelhandelsebene
in gewissem Umfang elektronischer Handel mit Arznei-
mitteln aus dem Ausland statt.

Bei einer Bewertung einer Zulassung des B2C-Handels
mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Deutsch-
land wird man prüfen müssen, ob und inwieweit Versor-
gungssicherheit, gesundheitlicher und wirtschaftlicher
Verbraucherschutz gewährleistet sowie die berechtigten
Interessen der Hersteller, des Großhandels und der Apo-
theken gewahrt bleiben. Die Folgen eines zugelassenen
elektronischen Handels mit Arzneimitteln hängen wesent-
lich von der Ausgestaltung der (rechtlichen) Rahmenbe-
dingungen ab. Deren Ziel müsste es vor allem sein, sowohl
Wettbewerb zuzulassen, als auch – durch regulierende
Maßnahmen – sicherzustellen, dass das quantitativ und
qualitativ hohe Versorgungsniveau in Deutschland ge-
währleistet bleibt. Der Vorteil einer Freigabe der Preis-
bindung in gewissem Umfang läge darin, dass eine kos-
tengünstigere Arzneimittelversorgung in Deutschland
möglich würde.

Die Dynamik der technischen Entwicklung wird im Au-
genblick aber noch von geltenden rechtlichen Bestim-
mungen gebremst. Es deutet aber alles darauf hin, dass
dies nicht so bleiben wird. Zusammen mit den mittler-
weile auch politisch gewünschten Reformen beim Handel
werden die Erwartungen der mit E-Commerce verbunde-
nen positiven ökonomischen Effekte zur weitgehenden
Erosion der rechtlichen Restriktionen führen. Weitere
Faktoren wie eine relativ hohe Akzeptanz bei den Ver-
brauchern oder die grundsätzliche Eignung von Arznei-
mitteln für den Handel im Internet werden eine entspre-
chende Evolution der Branche beschleunigen.

Ein konsequentes – augenblicklich noch visionäres – Ge-
schäftsmodell wäre dann eine virtuelle Apotheke, die weit
mehr als nur Versandapotheke ist. Als „infomediary“ würde
sie zwar auch Produkte vermarkten, verkaufen und vertrei-
ben, darüber hinaus aber auch Information über Ärzte und
Krankenkassen sowie Beratung und andere Dienstleistun-
gen offerieren – böte also ein perfektes „one stop shopping“
(Burcham 2000, S. 95). Ein Unternehmensmodell für eine
elektronische Apotheke vereinte potenziell sowohl die Vor-
züge der Erwirtschaftung von zusätzlichen Einnahmen als
auch der Erzielung „immaterieller“ Vorteile wie die Er-
höhung der Kundenloyalität (und damit der Reduktion der
Kosten zur Gewinnung von Neukunden).

Der augenblickliche Streit um Pro und Kontra könnte sich
schon recht bald als unerheblich für die weitere Entwick-
lung herausstellen: Die Wahrscheinlichkeit, dass der
EuGH die europaweite Zulässigkeit des E-Commerce mit
Arzneimitteln feststellt, ist groß. Spätestens dann werden
alle Beteiligten sich darauf einstellen müssen, mit dieser
Form des Handels in Deutschland zu leben. Manche Akti-
vitäten zeigen, dass das bereits jetzt geschieht. Aufgabe der
Politik wäre es, die geeigneten Rahmenbedingungen zu
setzen, um dann die Frage nach den Chancen und Risiken
des E-Commerce in diesem Feld praktisch zu beantworten.
Mit den vorgestellten Modellen sollten entsprechende
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zur Diskussion
gestellt werden. Sie sollten auch zeigen, dass bestimmte
Weichenstellungen bereits jetzt erfolgen können.

4. Handel mit Medienprodukten 
(Buch, Tonträger, Video)

In diesem Kapitel werden die Entwicklungen und Beson-
derheiten des elektronischen Handels mit Medienproduk-
ten exemplarisch an den drei Beispielen Buch, Musik und
Video dargestellt. Dabei wird auf den Vergleich zwischen
dem E-Commerce mit herkömmlichen physischen Me-
dienprodukten und dem mit digitalisierten Medienpro-
dukten besonderer Wert gelegt. Zunächst werden die Ei-
genschaften von digitalisierten Medienerzeugnissen
beleuchtet. Vor einer vertieften Betrachtung des E-Com-
merce mit den ausgewählten Medienprodukten werden
zunächst die allgemeinen Rahmendaten und Trends in den
jeweiligen Handelsbereichen skizziert, die als Hinter-
grund für die Einschätzung der E-Commerce-Entwick-
lung dienen. In den darauf folgenden Abschnitten kom-
men die Beschäftigungseffekte und Umweltwirkungen
zur Darstellung. Abschließend wird auf die aktuellen po-
litischen Handlungsfelder eingegangen.

Mit Medienprodukten liegt eine besondere Güterart vor,
die sich von herkömmlichen Gütern insbesondere da-
durch unterscheidet, dass sie als Informationsgüter voll-
ständig digitalisiert werden können (z. B. Shapiro/Varian
1999). Mit der zunehmenden Verbreitung und Verwen-
dung der auf der digitalen Kodierung basierenden Com-
putertechnik werden neue Verwendungsformen von Me-
dienprodukten möglich bzw. wirtschaftlich tragfähig. Von
besonderer Bedeutung ist, dass bei digitalen Medienpro-
dukten nicht nur die E-Commerce-Phasen Produktinfor-
mation, Geschäftsanbahnung und -abschluss, sondern
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auch die Lieferung über elektronische Kommunikations-
netzwerke erfolgen kann.

Medienprodukte sind Informationsgüter, die an sich
schon besondere ökonomische Eigenschaften aufweisen,
wodurch sich ihre Märkte bereits von den herkömmlichen
unterscheiden. Hier ist etwa an die leichte Weitergabe und
die begrenzten Ausschlussmöglichkeiten der Nutzung
von Informationsgütern durch Nichtzahler zu denken. Mit
ihrer Digitalisierbarkeit werden diese Eigenschaften zum
Teil verstärkt, wie dies etwa die kostengünstige und qua-
litätsverlustfreie Kopierbarkeit digitaler Informationspro-
dukte verdeutlicht (z. B. CD-Brennen oder Online-Tausch-
börsen) (TAB 2002b). Weitere Besonderheiten, wie sie
Informationsgüter im Allgemeinen und digitalen Infor-
mationsprodukte im Besonderen aufweisen, werden in die
folgenden Betrachtungen eingeflochten.

4.1. Rahmendaten zum Buch-, Musik- 
und Videomarkt

In den Wertschöpfungsketten der ausgewählten Medien-
sektoren hat sich eine Arbeitsteilung herausgebildet, nach
der die verschiedenen Akteure unterteilt werden können
(Abbildung 15).

In der Produktionsstufe sind unterschiedliche Akteure ak-
tiv, z. B. in der Musikwirtschaft die Komponisten, Texter,
Interpreten oder die Tonstudios. Bei der Videoproduktion
umfasst diese Gruppe z. B. die Filmautoren, Film- und TV-
Produzenten etc. Derartige Akteure, die mediale Inhalte
konzipieren und technisch umsetzen, sind in der Regel
kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige.

Auf der nächsten Wertschöpfungsstufe finden sich Ver-
lage, Rechteverleiher und Rundfunksender, die im We-
sentlichen Inhalte bündeln und dazu die Rechte an den In-
halten aufkaufen und diese vermarkten. Diese Stufe wird
z. T. auch als Endproduktionsstufe bezeichnet und von
Großunternehmen dominiert (Seufert 2001, S. 22 ff.).

In der Distributionsstufe finden sich die Hersteller der
physischen Trägermedien bzw. die Vervielfältigungs-,
Transport- und Logistikunternehmen, diverse Handelsun-
ternehmen (Groß- und Einzelhandel) sowie im Bereich
„Video“ die Netzbetreiber des Rundfunks, die Kinos und
der Videoverleih. Die Aufgabenverteilung entlang der
Wertschöpfungsstufen ist aber nicht immer trennscharf.

Medienprodukte werden häufig als bedeutende Kulturgü-
ter und als Informationsgrundlage für staatsbürgerliche
Handlungskompetenz angesehen. Dabei wird die An-
nahme, dass Medienprodukte auf einem freien Markt
nicht in einem gesellschaftlich wünschenswerten Maße
bereitgestellt oder konsumiert würden (meritorische Gü-
ter), kontrovers diskutiert (z. B. Kiefer 2001, S. 136 ff.).
Zudem sorgen besondere ökonomische Charakteristika
von Medienprodukten für die latente Gefahr der Anbie-
terkonzentration (Kapitel II.4.3.3), welche die Möglich-
keit einer einseitigen Beeinflussung der öffentlichen Mei-
nung mit sich bringt. Dagegen wird eine Angebotsvielfalt
präferiert, bei der sich alle wesentlichen sozialen und kul-
turellen Minderheiten am gesellschaftlichen Kommuni-
kationsprozess beteiligen können (Seufert 2001, S. 46).
Deshalb gelten aus der Sicht von (Kultur-)Politikern oft
weit gehende Regulierungen, Ausnahmen vom Wettbe-
werb, Subventionen oder sonstige staatliche Aktivitäten
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Abbildung 15

Wertschöpfungsketten und Medienunternehmen
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als gerechtfertigt. Sie sollen vor allem der Schaffung und
Sicherung eines breiten, qualitativ hochwertigen Ange-
bots im Sinne der Produkt- und Meinungsvielfalt und der
weiten räumlichen Versorgung auch entlegener Gebiete
dienen. Beispielhaft können hier die Preisbindung in der
Buchwirtschaft, die Rundfunkregulierungen oder die
Filmförderung genannt werden.

4.1.1 Buchwirtschaft
In der Wertschöpfungskette der Buchwirtschaft lassen
sich im Wesentlichen die folgenden Akteure unterschei-
den:

– Autoren als Produzenten der Buchinhalte (Urheber);

– Verlage mit Selektions-, Herstellungs-, Vermarktungs-
und z. T. Distributionsfunktionen, bei der Buchpro-
duktion unterstützt durch die Druckereien und Buch-
bindereien;

– Verlagsvertreter, die entweder selbstständig oder im
Auftrag von Verlagen ebenfalls die Vermarktung über-
nehmen;

– der Groß- und Zwischenbuchhandel mit z. B. dem
Barsortiment (Buchgroßhandel) und der Verlagsaus-
lieferung sowie 

– der Bucheinzelhandel in seinen unterschiedlichsten
Formen.

Während Autoren im Direktvertrieb, d. h. unter Umgehung
weiterer Handelsstufen, meist nicht dauerhaft erfolgreich
waren, scheint der Direktvertrieb durch Verlage in Buch-
bereichen mit klar umrissenen Kundengruppen, die ins-
besondere per Post gut zu erreichen sind, wirtschaftlich
tragfähig zu sein (z. B. an einzelne Berufsgruppen). Die
Umsatzzahlen des Direktvertriebs durch Verlage haben
sich in den letzten 20 Jahren erhöht (Tabelle 16; Riehm 
et al. 2001, S. 13 ff.). Der größte Anteil kommt jedoch
dem indirekten Vertrieb zu, d. h. dem Vertrieb durch den
Bucheinzelhandel, die als Intermediäre wirken.

Der Zwischenbuchhandel übernimmt nicht nur die Zusam-
menführung von verschiedenen Verlagsangeboten, sondern
auch weite Teile der Buchlogistik, wie etwa die Übernacht-
belieferung des Bucheinzelhandels mit bestellten Büchern
oder die Auslieferung von Verlagserzeugnissen im Namen
und auf Rechnung der Verlage. Der Bucheinzelhandel be-
zieht etwa 30 % seiner Waren über das Barsortiment des
Zwischenbuchhandels, den Rest bei den Verlagen, die al-
lerdings teilweise die Verlagsauslieferung an den Zwi-
schenbuchhandel abgegeben haben. Die Barsortimenter,
die als ständig abrufbares Hintergrundlager für den
Bucheinzelhandel fungieren, haben in den letzten Jahren
einen Konzentrationsprozess erfahren. Heute gibt es nur
noch zwei sehr große Barsortimente (KNO&KV sowie
Lingenbrink) – mit einem geschätzten Anteil am Barsorti-
mentsumsatz von über 80 % – und einige wenige kleine,
wie z. B. Umbreit (Riehm et al. 2001, S. 18).

Der Bucheinzelhandel ist – wie auch aus der Tabelle 16
ersichtlich – sehr differenziert und wird nach der Statistik
des Börsenvereins in den Sortimentsbuchhandel (sta-

tionärer Facheinzelhandel mit Büchern), die sonstigen
Verkaufsstellen (z. B. Bahnhofsbuchhandlungen, Kioske
oder Supermärkte), die Buchabteilungen der Warenhäu-
ser, den Reise- und Versandbuchhandel (Außendienstver-
käufer und Versand), den Verlagsdirektvertrieb und die
Buchgemeinschaften unterteilt. In unserem Kontext ist
besonders der Reise- und Versandbuchhandel interessant,
der u. a. den „klassischen“ Buchversandhandel über ge-
druckte Kataloge und den Online-Buchhandel der „rei-
nen“ Online-Buchhändler umfasst. Die Umsatzentwick-
lung des Reise- und Versandbuchhandels weist keinen
einheitlichen Trend auf. Nach einem Hoch im Jahre 1990
mit einem Anteil von 7,8 % am gesamten Buchumsatz 
– was mit der besonderen Kaufsituation im Zuge der deut-
schen Wiedervereinigung erklärt werden könnte – ist er
auf 6,4 % im Jahr 1995 gesunken, allerdings bis zum Jahr
2001 wieder auf 8,5 % angestiegen. Im Jahr 2001 wies der
Reise- und Versandbuchhandel von allen Vertriebswegen
die höchste Wachstumsrate auf.

Schwieriger ist es, Aussagen über die Konzentration auf
der Stufe des Bucheinzelhandels abzuleiten. Einerseits ist
die Zahl der Buchhandelsbetriebe – zumindest die Zahl
der Mitgliedsbetriebe im Börsenverein – von 3 115 Buch-
händlern im Jahr 1960, über 3 422 (1970), 3 148 (1980),
3 612 (1990) auf 4 045 im Jahr 2000 angestiegen (nur alte
Bundesländer) (mit neuen Bundesländern 4 661 im Jahr
2002 ) (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1960,
S. 50; 1970, S. 39; 1980, S. 49; 1989/90, S. 50; 2000,
S. 24; 2002, S. 18). Andererseits finden sich auf der Stufe
des Bucheinzelhandels Hinweise, die auf einen Konzen-
trationsprozess deuten (Kahlefendt 2001a, 2001b). So
kommt es insbesondere zu einem Anwachsen der Groß-
und Filialbuchhandlungen bzw. Buchhandelsketten. Bei-
spielsweise entstand im Jahr 2001 mit der Übernahme der
Thalia-Kette durch die Douglas-Tochter Phoenix-Monta-
nus das größte Buchhandelsunternehmen – die Thalia
Gruppe – mit 88 Geschäften (einschließlich der Online-
Buchhandlungen Buch.de und Buch.ch) und einem Um-
satz von 285 Mio. Euro im Jahr 2001 (o. A. 2002j).

Die Vertriebswege in der Buchbranche sind relativ be-
ständig, was u. a. mit der Buchpreisbindung erklärt wird
(kritisch dazu z. B. Monopolkommission 2000, S. 376 ff.).
Im Jahr 2002 wurde das bis dahin privatwirtschaftliche
Branchenabkommen – der so genannte „Sammelrevers“ –
durch das Buchpreisbindungsgesetz ersetzt. Danach sind
Buchhändler verpflichtet, Bücher, Noten und karthografi-
sche Produkte zu den von den Verlagen vorgegebenen
Preisen an den Endkunden zu verkaufen. Ferner werden
auch (Mindest-)Rabatte und Schutzregelungen für klei-
nere Buchhandlungen festgelegt. Zweck des Gesetzes ist
es, ein breites Buchangebot zu sichern und die Existenz
einer großen Zahl von Verkaufsstellen zu fördern.

4.1.2 Musikwirtschaft
Aus dem Bereich der Musikwirtschaft interessiert im 
E-Commerce-Kontext vor allem der Musikhandel (die
Märkte für Musikveranstaltungen, Rundfunk und Musik-
instrumente werden im Folgenden ausgenommen). Der
Musikhandelsmarkt war bis vor wenigen Jahren durch an-
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sehnliche Wachstumsraten, aber auch von einem be-
schleunigten Konzentrationsprozess gekennzeichnet. So
hat sich in Deutschland beispielsweise das Umsatzvolu-
men aller Unternehmen von ca. 2,3 Mrd. Euro im Jahr
1991 auf ca. 2,7 Mrd. Euro im Jahr 1997 vergrößert, ist
dann aber wieder auf 2,4 Mrd. Euro im Jahr 2001 zurück-
gegangen (inkl. der hochgerechneten Umsätze der nicht
im Verband organisierten Unternehmen) (BPW 2001;
BPW 2002a). Die Ursachen für den Umsatzrückgang las-
sen sich in den allgemein abnehmenden Konsumausga-
ben, der steigenden Unterhaltungskonkurrenz durch 
PC-Software und Computerspiele, nachlassenden Ersatz-
käufen für die Vinyl-LPs (in den 90er-Jahren) und im
Rückgang der Anzahl der Tonträgerhändler finden (Scha-
ber 2000, S. 6; Wegner 1999, S. 203 f.). Vonseiten der Mu-
sikindustrie werden jedoch für die Umsatzrückgänge vor
allem das Angebot in den Online-Tauschbörsen und das
Kopieren von Musik-CDs verantwortlich gemacht (Kapi-
tel II.4.3.2).

Auf der Seite der Musikverlage (Rechteverwerter) – häu-
fig sind ihnen Tonträgerhersteller angegliedert – teilen
sich den Weltmarkt neben einigen „Independents“ wei-
testgehend fünf große Unternehmen, die so genannten
„Majors“, auf: Universal Music Group, BMG Entertain-
ment (Bertelsmann), Sony Music, AOL Time Warner und
die EMI Group. Sie erfüllen entlang der Wertschöpfungs-
kette gleich mehrere Aufgaben selbst oder über Tochter-
unternehmen, die von der Künstlerauswahl und -finanzie-
rung (Risikoausgleich), der Tonträgerherstellung, der
Vermarktung über verschiedene Tonträger-Labels, der
Verwertung über verschiedene Nebenrechte, Auf-
führungs- und Senderechte sowie der Distribution reichen
(Brodbeck et al. 1991, S. 43 ff.). Der Wettbewerb zwi-
schen den Majors findet weniger über die Abgabepreise

an den Handel statt, sondern mehr auf der Ebene von Pro-
duktinnovationen und Produktvariationen, wozu Ver-
tragsabschlüsse mit etablierten Künstlern, Verwertungs-
rechte an älteren Musikstücken sowie Neuerscheinungen
und neue Musiker gehören. Auf der Seite der Inhaltspro-
duzenten bzw. Musikschaffenden finden sich relativ we-
nige Musiker, die einen bekannten „Markennamen“ eta-
blieren konnten. Die Mehrzahl der weniger bekannten
Künstler konnte keinen Vertrag mit Musikverlagen ab-
schließen (Schaber 2000, S. 9).

Die Handelsstufe ist durch zunehmende Konzentration
gekennzeichnet, auch wenn sich mit Warenhäusern, Elek-
tromärkten, Verbrauchermärkten, dem Versand- und
Facheinzelhandel mehrere Vertriebstypen finden lassen.
Der Umsatzanteil des Facheinzelhandels ging von 1992
bis 1995 von 25,7 % auf 20,1 % zurück, während er bei
Elektromärkten, Verbrauchermärkten und Versandhandel
anstieg (Schaber 2000, S. 11 ff.). Nach 1995 stellte sich
die Situation, zwar mit einer anderen Zuordnung der Han-
delsformen, doch in der Tendenz ähnlich dar. Der Um-
satzanteil der Filialunternehmen, des Facheinzelhandels
und der Verbrauchermärkte fiel von 38,6 % im Jahr 1996
auf 35,6 % im Jahr 2000, während die Großbetriebsfor-
men (Megastores, Warenhauskonzerne und Elek-
tromärkte) einen Umsatzanteil von 39,8 % im Jahr 2000
realisieren konnten. Interessant ist auch der Anstieg des
Umsatzanteils des „Direct Mail“ (z. B. Versandhäuser,
Club-Center, Kataloganbieter und der Online-Handel),
der von 16,5 % im Jahr 1996 auf 18,8 % im Jahr 2000 klet-
terte (BPW 2001).

Insgesamt ist die Situation im Musikhandel durch einen
starken Preiskampf gekennzeichnet, insbesondere zwi-
schen den Warenhauskonzernen und den Elektromärkten.
Dabei werden von beiden Handelsformen Niedrigstpreise
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Tabel le 16

Buchvertriebswege und Umsätze zu Endverbraucherpreisen 1980 bis 2001 in Prozent

1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Sortimentsbuchhandel 61,9 64,0 60,2 60,2 59,3 59,1 58,8 58,2 57,8

sonstige Verkaufsstellen 7,5 7,6 9,3 9,5 9,4 9,1 8,9 8,9 8,7

Warenhäuser 5,3 5,3 4,9 5,0 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6

Reise- und Versand-
buchhandel 6,5 5,8 7,8 6,4 6,9 7,0 7,3 8,1 8,5

Verlage direkt 11,3 11,4 13,8 14,7 15,9 16,4 16,7 16,6 16,8

Buchgemeinschaften 7,5 5,9 4,0 4,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6

gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Umsatz in Mrd. Euro 
gesamt 3,9 4,7 6,5 8,4 8,9 9,1 9,2 9,4 9,4

Legende: Es handelt sich hier um geschätzte Umsätze, die neben Büchern die Vertriebserlöse für Fach- und wissenschaftliche Zeitschriften sowie
audiovisuelle Medien wie Hörbücher, CD-ROMs, Videos etc., soweit diese von Buchverlagen stammen, enthalten.
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1982, S. 8; 1986, S. 10; 1992, S. 22; 2000, S. 31; 2001, S. 27; 2002, S. 25



– sie liegen z. T. unter den Einkaufspreisen – als Kun-
denlockmittel eingesetzt und über Mischkalkulation, d. h.
mit den Gewinnen, die in anderen Sortimentsbereichen
erzielt werden, finanziert. Über eine solche Kompensati-
onsmöglichkeit verfügen die Tonträger-Fachgeschäfte
nicht, die dadurch zunehmend verdrängt werden (BPW
2000). Die zehn größten Händler hatten 1995 im Tonträ-
gerhandel einen Umsatzanteil von 60 % (40 % im Jahr
1986). Dabei dominierten die Konzerne Karstadt-Quelle
(mit den Kaufhäusern, WOM-Filialen und Schaulandt)
und Metro (mit Kaufhof, Saturn, Mediamarkt). Die Zahl
der Verkaufsstellen sank von ca. 15 000 im Jahr 1975 auf
ca. 7 000 im Jahr 1995 (Mahlmann 1997, S. 177). Bran-
chenexperten sind der Meinung, dass die Zahl der Ver-
kaufsstellen bis zum Jahr 2001 weiter auf schätzungs-
weise 5 000 Verkaufsstellen sinken werde. Die sich
ausweitenden Vertriebstypen seien durch eine geringe Be-
ratungsleistung gekennzeichnet.

4.1.3 Videowirtschaft
Aus technischer Sicht sind Videos bzw. Filme Bewegtbil-
der, die im Allgemeinen durch Ton ergänzt (audiovisuelle
Produkte) und auf verschiedenen Trägermedien (Zellu-
loid, analoge und digitale Videobänder, Compact Discs
[CDs], Digital Versatile Discs [DVDs], Computerfest-
platte etc.) gespeichert werden können (Bildtonträger).
Inhaltlich dienen Videos bzw. Filme nicht nur der Unter-
haltung (Spielfilm oder Fernsehfilm), sondern auch der
Information, Werbung und Bildung (Industriefilm, Werbe-
film oder Lehrfilm). Im Folgenden interessiert in erster Li-
nie die Form des Spielfilms. Aus ökonomischer Sicht be-
zeichnet „Video“ neben Kino und Fernsehen ein weiteres
Verwertungsfenster für Filme, welches den Videoverkauf
und den Videoverleih umfasst. Die gesamte Wertschöp-
fungsstufe für Filme beginnt bei der Filmproduktion,
führt über den Rechteverleih und die Distribution und en-
det beim Konsum.

Auf der Stufe der Film- bzw. Videoproduktion existiert mit
den großen Filmstudios (z. B. Sony Pictures Entertainment
oder Walt Disney), spezialisierten Filmstudios, Werbe-
agenturen und Fernsehsender eine differenzierte Produ-
zentenstruktur. Aufgrund dieser Differenzierung lässt sich
das Produktionsvolumen nur annäherungsweise abschät-
zen. Die Zahl der Erstaufführungen deutscher Spielfilme
kann dabei als Indikator für das Produktionsvolumen von
Spielfilmen in Deutschland genutzt werden. Die Produk-
tionskosten liegen derzeit bei ca. 1 Mio. Euro je Spielfilm
(Klingsporn 2001, S. 1). Die Zahl der Erstaufführungen
lag im Jahr 2001 bei 83 Spielfilmen (SPIO 2002).

Die Rechte- bzw. Filmverleiher haben die Funktion eines
Großhandels, der die Verwertungsrechte für Filme (Film-
rechte bzw. Lizenzen) verwaltet und diese an die Unter-
nehmen der Distributionsstufe verkauft. Sie erfüllen dabei
vor allem die Funktion des Marketings, aber z. T. auch der
Finanzierung der Filme und der Produktion der physischen
Videoträgermedien. Auf dem deutschen Rechtemarkt
agieren zwar ca. 50 Filmverleihfirmen, es dominieren je-
doch US-amerikanische Verleihfirmen, die so genannten
„Majors“, zu denen Buena Vista (Walt Disney), Columbia
TriStar (Sony Pictures Entertainment), Paramount (Via-

com), Twentieth Century Fox (News Corporation), Uni-
versal Pictures (Vivendi Universal) und Warner (AOLTime
Warner) zählen. Der gesamte Handelsumsatz der Rechte-
verleiher belief sich im Jahre 2000 auf 693,4 Mio. DM, wo-
bei u. a. auf das Herstellerland USA 81,9 % und auf das
Herstellerland Deutschland 9,4 % Marktanteil am gesam-
ten Verleihumsatz entfielen (SPIO 2001).

Auf der Distributionsstufe erfolgt der Vertrieb der Spiel-
filme an die Konsumenten in den Verwertungsformen
„Kino“, „Videokauf“ und „Videoverleih“ sowie „Fernse-
hen“, die in Abbildung 16, in der üblichen zeitlichen 
Reihenfolge der Verwertung dargestellt sind (d. h. zuerst
erfolgt i. d. R. die Aufführung im Kino, danach die Ver-
marktung als „Video“ etc.).

Im Verwertungsfenster „Kino“ wurde im Jahr 2001 ein
Gesamtumsatz von 1,9 Mrd. DM erzielt (1,6 Mrd. DM im
Jahr 2000) (FFA 2002). Der Videoverkauf und -verleih im
selben Jahr erreichte ein Marktvolumen von insgesamt
2,2 Mrd. DM (1,8 Mrd. DM im Jahr 2000). Dabei ist ein
starker Anstieg des DVD-Anteils sowohl beim Verkauf
(796 Mio. DM) als auch beim Verleih zu beobachten, so-
dass der DVD-Anteil den Verkauf von VHS-Kassetten
(751 Mio. DM) überstieg. Auch der gesamte Verleihmarkt
mit DVDs und VHS-Kassetten wuchs weiter auf
696,3 Mio. DM Umsatz (BVV 2002; IVD 2002). 

Es ist festzustellen, dass die Konsumenten von DVDs und
VHS-Kassetten unterschiedliche Absatzkanäle bevorzu-
gen. Während bei VHS-Kassetten der Absatz im Jahr
2001 in etwa gleich auf Elektrofachhandel (21 %), Ver-
braucher- und Supermärkte (20,8 %) und Versandhandel
(18 %, davon 4,7 % von „reinen“ Online-Anbietern) ver-
teilt ist (40,2 % Sonstige), dominieren beim DVD-Ver-
kauf die Elektrofachgeschäfte (50,8 %), wie z. B. Media-
Markt oder Saturn. Der Rest verteilt sich auf 14,0 % bei
„reinen“ Online-Händlern, 10,5 % bei Verbrauchermärk-
ten und 24,7 % bei Sonstigen. Die Differenz zu den unten
genannten Umsatzzahlen des Online-Handels (19,3 % bei
DVDs und 7,7 % bei VHS-Kassetten) ist dadurch zu er-
klären, dass dort neben den Umsätzen der „reinen“ On-
line-Händler auch die der stationären Händler mit paral-
lelen Internet-Aktivitäten gezählt wurden (BVV 2002).

Beim Videoverleih ist ein Rückgang der Verleihstellen
auszumachen, der sich über die Jahre 1997 mit 5 500, 1999
mit 5 050 bis 2001 mit 4 550 Stellen fortsetzte. Unter an-
derem wird dies auf einen höheren Grad der Professiona-
lisierung und die Umwandlung in „Entertainment-Center“
zurückgeführt, die eine gewisse Unternehmensgröße vor-
aussetzen (BVV 2002).

Auf der Distributionsstufe „Fernsehen“ wird im Allgemei-
nen zwischen dem Pay-TV (Bezahlfernsehen) und dem ge-
bühren- und werbefinanzierten Fernsehen (ungenau auch
als „Free-TV“ bezeichnet) unterschieden. Dabei standen auf
dem deutschen Markt den anbietenden Rechteverleihern im
Wesentlichen zwei private Konzerne (Bertelsmann und die
Kirch-Gruppe) sowie zwei öffentlich-rechtliche Unterneh-
men (ARD und ZDF) als Hauptnachfrager gegenüber
(Klingsporn 2001, S. 3). Im Fernsehbereich wurden im Jahr
1998 mit „Free-TV“-Programmen Vertriebserlöse von 
14,7 Mrd. DM erzielt, im Kabelfernsehen 4,7 Mrd. DM und
im Bereich Pay-TV-Abo 0,8 Mrd. DM (Seufert 2001, S. 13).
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4.2 Stand und Formen des E-Commerce

4.2.1 Formen des E-Commerce
Im Wesentlichen kann man für Medienprodukte zwei Ty-
pen des E-Commerce unterscheiden, die sich aus der Art
der gehandelten Produkte und den damit verbundenen
Vertriebs- und Transportwegen ergeben: Zum einen den
Online-Versandhandel mit materiellen Medienprodukten,
zum anderen den vollständigen elektronischen Handel
mit digitalen Medienprodukten, wobei die Auslieferung
über elektronische Netzwerke erfolgt.

Beim Online-Versandhandel von materiellen Produkten
werden diese von den Produzenten selbst (Direktvertrieb)
oder durch Händler bzw. Intermediäre an den Endkunden
gesandt. Hierbei liegen die Medienprodukte als materielle
bzw. physische Güter vor, beispielsweise als gedruckte
Bücher, CDs, DVDs, Musik- oder Videokassetten. Es fin-
det lediglich eine Unterstützung der konventionellen Ver-
sandhandelstransaktionen über elektronische Netzwerke
statt, wobei in der Regel die Transaktionen „Produktin-
formation“ sowie „Verkaufsabschluss“ online, die Zah-
lung und die Auslieferung zum größten Teil noch auf kon-
ventionellen Wegen erfolgen. Weitere Unterschiede
ergeben sich für die jeweiligen Typen von Handelsinter-
mediären. Allerdings verwischen die Grenzen zwischen
den Geschäftsmodellen mit der weiteren E-Commerce-
Entwicklung zunehmend:

– „Reine“ Online-Versandhändler, wie etwa der Online-
Händler Amazon, haben keinerlei physische Ver-
kaufsräume, und die Produktinformation sowie der
Verkaufsabschluss werden online abgewickelt. Die
Belieferung des Endkunden erfolgt in der Regel per
Post oder Kurier-, Express- und Paketdienst (KEP-
Dienst) an die Haustür.

– Auch „klassische“ Versandhandelsunternehmen haben
neben ihrem Katalog- bzw. Telefongeschäft den On-
line-Handel als weiteren Geschäftszweig ausgebaut.

– Eine dritte Form von Online-Versandhandel wurde
durch den konventionellen stationären Einzelhandel eta-
bliert, d. h. als „Online-Filiale“ der Einzelhandelsketten,
einzelner Facheinzelhändler oder der Warenhäuser. Ne-
ben der Haustürbelieferung per Post oder durch einen
Paketdienst können die Endkunden die bestellten Waren
z. T. auch in den stationären Filialen abholen.

– Des Weiteren sind die „reinen“ Online-Vermittler zu
finden, d. h. Online-Plattformen, die lediglich die
technische und organisatorische E-Commerce-Grund-
lage für die Abwicklung von Handelstransaktionen
bereitstellen und selbst keine Eigentumsrechte an den
gehandelten Produkten erlangen.

Im Gegensatz zu den materiellen Produkten über den On-
line-Versandhandel können Medienprodukte in digitaler
Form vollständig über elektronische Netzwerke transpor-
tiert und vertrieben werden, so beispielsweise als elek-
tronisches Buch, als digitales Musikstück (z. B. als MP3-
Datei) oder in Form des Video-on-Demand (d. h. die
Übertragung audiovisueller Medien über das Kabelnetz
oder Internet gegen Bezahlung; Kapitel II.4.2.3).

4.2.2 Aktueller Stand des E-Commerce
Zahlen der amtlichen Statistik, die z. B. den Anteil der On-
line-Umsätze quantitativ verdeutlichen, liegen noch nicht
vor. Deshalb ist man zunächst auf die nicht amtliche 
Statistik, insbesondere auf die Angaben der Branchenver-
bände angewiesen. Hierbei wird der Anteil der über elek-
tronische Netzwerke vollständig ausgelieferten digitalen
Medienprodukte allerdings nicht gesondert ausgewiesen.

Im Jahr 2001 wurden insgesamt 288 Mio. Euro Online-
Umsatz mit Büchern erzielt (193 Mio. Euro im Jahr
2000). Im Jahr 2000 entfielen 75 % des Online-Umsatzes
(58 % im Jahr 1999) auf die 87 „reinen“ Internet-Buch-
händler. Die verbleibenden 25 % verteilen sich auf die
restlichen über 2 000 Buchhändler, die neben anderen
Vertriebsformen auch das Internet nutzen. Der Online-
Umsatz mit Büchern ist nicht nur sehr stark auf die reinen
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Abbildung 16

Verwertungskette von Spielfilmen

Quelle: Modifiziert nach Schumann et al. (2001, S. 10, 73)



Online-Buchhandlungen konzentriert; diese Gruppe weist
wiederum selbst einen hohen Konzentrationsgrad auf.
Nach Schätzungen entfielen etwa 90 % der Umsätze im rei-
nen Online-Buchhandel auf die vier Großen, d. h. auf Ama-
zon.de, Bol, Booxtra (mit Übernahme von Buecher.de bzw.
Mediantis) und Buch.de (Riehm et al. 2001, S. 74).

Im Jahre 2001 lag der Anteil des Online-Handels mit Ton-
trägern bei 6,4 % des gesamten Branchenumsatzes (BPW
2002a). Auch die „Majors“ der Tonträgerhersteller haben
den Online-Handel für sich entdeckt und versuchen diesen
durch Beteiligungen und Neugründungen für sich zu si-
chern. So haben sich Sony und Warner an „CDnow“ und
die EMI Group an „Musicmaker“ beteiligt, Vivendi Uni-
versal hat „MP3.com“ sowie „Emusic“ aufgekauft und der
Online-Händler „Bol“ stammt aus dem Hause Bertels-
mann. Bertelsmann will sich allerdings mittlerweile wie-
der weitgehend auf seine Kernkompetenz konzentrieren
und seine Internet-Aktivitäten reduzieren oder verkaufen.

Tabelle 17 dokumentiert die Umsatzentwicklung der drei
Medienträger von 1997 bis 2001. Den höchsten Online-
Anteil der betrachteten Medienprodukte hat der Online-
Handel mit Bildtonträgern bzw. Videos, das sind in erster
Linie VHS-Kassetten oder DVDs. Hierbei wurden im Jahr
2001 von den 791 Euro Gesamtumsatz bereits 13,6 % bzw.

108 Mio. Euro online erzielt. Der Online-Umsatz wurde
zu 73 % mit DVDs (19,3 % des Gesamtumsatzes) und zu
27 % mit VHS-Kassetten bestritten (7,7 % des Gesamt-
umsatzes). Dabei spielen die „reinen“ Online-Händler,
wie z. B. Amazon oder Primus Media, eine bedeutende
Rolle, die im Jahr 2001 ihren Anteil auf drei Viertel
(77,3 % der Online-Umsätze) weiter steigern konnten
(71,8 % im Jahr 2000). Nur zu einem Viertel (22,7 % der
Online-Umsätze im Jahr 2001) wurde der Online-Umsatz
von stationären Unternehmen mit Internet-Filiale oder dem
klassischen Versandhandel erzeugt (BVV 2001, 2002).

4.2.3 Vollständiger elektronischer Handel mit
digitalen Medienprodukten

Die Realisierung wesentlich größerer wirtschaftlicher 
Potenziale und Nutzungsvorteile, sowohl für die Unter-
nehmens- als auch für die Kundenseite, wird mit den di-
gitalen Medienprodukten anstelle der materiellen Medien-
produkte erwartet. Man kann hierbei vom vollständigen
elektronischen Handel sprechen, da nicht nur die Trans-
aktionsphasen Information, Vertragsanbahnung und -ab-
schluss, sondern auch die Auslieferung sowie mögliche
„after sale“-Dienstleistungen über elektronische Netz-
werke ohne Medienbruch erfolgen können.
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Tabel le 17

Umsatzentwicklung bei den Medienprodukten Buch, Ton- und Bildtonträger

Medienprodukt 1997 1998 1999 2000 2001

Bücher in Mio. Euro1,2 8 057 8 153 8 279 8 492 8 565

– davon Online-Umsatz in 
Mio. Euro1,2 13 31 84 193 288

– Anteil des Online-Handels 
in Prozent1,2 0,2 % 0,4 % 1,0 % 2,3 % 3,4 %

Tonträger in Mio. Euro3 2 748 2 710 2 648 2 615 2 380

– davon Online-Umsatz in 
Mio. Euro3 k. A. k. A. ca. 50 ca. 123 ca. 152

– Anteil des Online-Handels 
in Prozent3 k. A. k. A. 1,9 % 4,7 % 6,4 %

Bildtonträger-Verkauf in 
Mio. Euro4 471 534 520 594 791

– davon Online-Umsatz in 
Mio. Euro4 k. A. k. A. k. A. 49 108

– Anteil des Online-Handels 
in Prozent4 k. A. k. A. k. A. 8,3 % 13,6 %

Bildtonträger-Verleih in 
Mio. Euro4 323 326 340 340 356

Quellen: 1: Umfrage des Börsenvereins für die Jahre 1998 bis 2001. Bezüglich der Online-Umsätze wurden 2 149 deutsche Unternehmen, die Bücher
im Internet anbieten, befragt. Davon haben sich 834 Unternehmen beteiligt. Die Antworten der Umfrageteilnehmer wurden auf die Gesamtheit der
deutschen Anbieter hochgerechnet (Riehm et al. 2001). 2: Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2002, S. 26. 3: BPW (2000, 2001, 2002a), die
darin enthaltenen Umsatzzahlen der Nichtverbandsunternehmen wurden vom BPW hochgerechnet. 4: BVV 2001, 2002.



Produktivitätssteigerungen stellen sich bereits bei der Pro-
duktion digitaler Medienprodukte ein, da sie (zumindest
langfristig) kostengünstiger erstellt und bearbeitet werden
können. Einige menschliche Teilleistungen können durch
Computerleistungen ersetzt werden. So können etwa Ex-
pertensysteme statt persönlicher Beratung oder gedruckter
Ratgeber eingesetzt werden oder Klangcomputer anstelle
eines Orchesters, virtuelle Schauspieler und computerani-
mierte Landschaften statt realer Szenen. Heute stehen den
angestrebten Produktivitätseffekten allerdings meist hohe
Anfangsinvestitionen für Entwicklungsarbeiten gegen-
über, die sich erst bei der mehrfachen Erstellung von Ko-
pien des Datenmaterials wirtschaftlich rechnen. Zudem ist
die Produktion von Medieninhalten generell durch einen
intensiven Austausch in Akteursnetzwerken gekennzeich-
net, bei dem die menschliche Leistung (auch künftig) eine
wichtige Rolle spielt (Kapitel II.4.4.1).

Digitale Medienprodukte können sowohl auf physischen
Trägern gespeichert werden – z. B. auf CDs oder DVDs –
als auch über elektronische Netzwerke übertragen werden.
Gegenüber den analogen Medienprodukten ist jedoch nicht
nur die Verbreitung bzw. Distribution, sondern auch die
Vervielfältigung, Weiterverwendung und -verarbeitung mit
IuK-Systemen kostengünstiger. Insbesondere bei der Über-
tragung digitaler Medienprodukte über elektronische Netz-
werke werden Kosteneinsparungen sowie Vorteile hin-
sichtlich Geschwindigkeit und Verfügbarkeit erwartet. Für
die Übertragung der digitalisierten Medienprodukte kom-
men das Internet und (eher zukünftig) die Mobilfunknetze
sowie die zur TV-Versorgung eingesetzte Infrastruktur (vor
allem das um Interaktivität erweiterte Kabelnetz) infrage.

Digitale Medienprodukte sind, wenn sie entsprechend im
Internet bereitgestellt werden, kontinuierlich verfügbar,
was sie insbesondere vom programmgebundenen Ange-
bot des terrestrischen Rundfunks unterscheidet. Mit der
Digitalisierung wird eine weitere Stufe der zeitlichen und
räumlichen Ablösung von der menschengebundenen, kos-
tenintensiven Dienstleistung der Erstellung von Informa-
tions- bzw. Kulturgütern möglich. Mit Video-on-Demand
folgt eine weitere Ablösung von der zeitlichen und räum-
lichen Gebundenheit der Darbietung. Gleichzeitig wird
am Beispiel des Video-on-Demand deutlich, dass tech-
nisch die Durchsetzung des Nutzungsausschlusses und die
individuelle Verrechnung des Nutzungsentgelts gegen-
über den traditionellen Rundfunkmedien besser möglich
wird (Kiefer 2001, S. 161 ff., 188 f.).

Des Weiteren erlauben die Online-Medien die Rückkop-
pelung vom Empfänger zum Sender, d. h. die Interakti-
vität. Dadurch wird die zielgruppenadäquate Bereitstel-
lung von Medienprodukten effektiviert. Diese interaktive
Nutzung und gegebenenfalls die Zusammenstellung des
Online-Angebots erzeugen allerdings Such- und Oppor-
tunitätskosten beim Empfänger.

Es besteht die Hypothese, dass mit den Kostenreduktio-
nen in der digitalen Produktion und im Online-Vertrieb
mehr Medienprodukte wirtschaftlicher angeboten werden
könnten. Dies wäre ein Vorteil in dem Sinne, dass sich da-
mit die Angebots- und Meinungsvielfalt erhöhte. Ob sich
die Hypothese allerdings bewahrheitet, ist nicht allein von

den tatsächlichen Kostenreduktionen, sondern vor allem
auch von der Realisierung bestimmter Geschäftsmodelle
abhängig (Kapitel II.4.3.1).

Bisher liegen Zahlen für das Volumen des vollständigen
E-Commerce mit digitalen Medienprodukten nur unvoll-
ständig vor (z. B. fehlen die Umsatzangaben für elektro-
nische Bücher, die als sehr gering zu veranschlagen sind).
Man kann jedoch anhand der Tabelle 18 einen ersten Ein-
druck über die Dimension der im Jahr 2001 in Deutsch-
land online gehandelten digitalen Produkte erhalten.

In der Buchwirtschaft trat die Verbreitung digitaler bzw.
elektronischer Bücher – auch „eBooks“ genannt – über
elektronische Kommunikationsnetzwerke erst in den letz-
ten Jahren in Erscheinung. Als Vorläuferangebote im
World Wide Web gelten die kostenlosen digitalen Biblio-
theken mit einer breiten Fülle insbesondere an klassischen
Werken, bei denen der urheberrechtliche Schutz erlo-
schen ist (wie z. B. das Projekt Gutenberg). E-Books un-
terscheiden sich von diesen Angeboten insbesondere da-
durch, dass sie mit einem kommerziellen Interesse
angeboten werden.

Zwar liegen derzeit keine verlässlichen Zahlen vor, doch
die Umsätze mit E-Books dürften im Jahre 2001 lediglich
einen Bruchteil der ca. 288 Mio. DM Gesamtumsätze der
in Deutschland online verkauften Bücher ausmachen
(Riehm et al. 2001, S. 74).
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Tabel le 18

Online-Umsätze der privaten Nachfrage 
mit elektronisch vertriebenen digitalen 

Produkten im Jahr 2001

Warengruppe Online-Umsätze 
in Mio. Euro

– Musik 0,1

– Video/Filme/Bilder 1,9

zum Vergleich:

– Spiele 1,8

– Computer Programme/
Utilities 17,4

– Informations-, Auskunfts-
und Datenbankdienste 6,6

– Sonstiges 10,6

gesamt 38,5

Legende: Es wurde nur die private Nachfrage ermittelt. Die Erhebung
fand innerhalb einer Repräsentativumfrage von 10 000 Internet-Nutzern
statt. Die erfragten Umsatzzahlen wurden auf die gesamte angenom-
mene Zahl der Internet-Nutzer (im 1. Halbjahr 2001 ca. 24 Mio. und im
2. Halbjahr 2001 ca. 27 Mio.) hochgerechnet (Kapitel I.4).
Quellen: GfK 2002



In der Musikwirtschaft stehen kommerzielle Angebote
den relativ erfolgreichen nichtkommerziellen Online-
Tauschbörsen gegenüber (Kapitel II.4.3.2). Neben dem
Preisverfall bei leistungsfähigen PCs, die das Abspielen
und Speichern von Musikstücken erst ermöglichten, so-
wie der Entwicklung und Verbreitung von Webagenten
oder P2P-Software wird der Erfolg der Online-Tausch-
börsen oft mit der weiten Verbreitung des Musikdateifor-
mats MP3 erklärt (Altinkemer/Bandyopadhyay 2000).
Durch seine dominante Verwendung in den Online-
Tauschbörsen wurde der massenhafte Austausch von Mu-
sikstücken zwischen Privatpersonen erst ermöglicht (s. a.
Hertz 1999). Mit dem MP3-Format ist es zudem möglich
geworden, eine erhebliche Kompression des Dateivolu-
mens bei kaum geringerer Klangqualität vorzunehmen.

Trotz des breiten und kostenlosen Angebots der Online-
Tauschbörsen versuchen sich mehrere Unternehmen als
Online-Anbieter für kostenpflichtige digitale Musik zu
positionieren. Dazu gehören beispielsweise „Musicnet“
der Unternehmen AOL Time Warner, EMI, BMG (Bertels-
mann Music Group) und RealNetworks oder „Pressplay“
der Unternehmen Vivendi Universal und Sony Music, die
Musik in geschützten proprietären Dateiformaten anbieten.
Daneben werden auch auf CD übertragbare MP3-Formate
bereitgestellt, wie z. B. durch „Emusic.com“ oder durch
den Dienst „Popfile.de“, beides Unternehmungen von
Universal. Auffallend ist, dass sich hierbei die Rechtever-
leiher direkt an den Endkunden wenden. Dies ist als Be-
standteil einer Strategie der Kombination von Inhalten
und Netzwerkbetrieb zu sehen, die auf direkte Angebote
an den Endnachfrager setzt: Nach der Übernahme von
Time Warner durch AOL gründete beispielsweise auch
Sony die „Sony Broadband Entertainment“ und Bertels-
mann richtete die „Bertelsmann E-Commerce Group“ ein
und beteiligte sich an dem Internet-Service-Provider
Terra Lycos (Poel/Rutten 2000, S. 20 f.)

Im Gegensatz dazu lassen sich allerdings auch Online-
Händler, die Musikangebote verschiedener Rechteverlei-
her bzw. Platten-Labels zusammenführen, finden, wie
beispielsweise „Listen.com“, „Lycos Rhapsody“, „Mu-
sicline.de“ des deutschen Branchenverbands oder das An-
gebot „Music on Demand“ der Deutschen Telekom.

Im Gegensatz zum Online-Handel mit Videokassetten
und DVDs kann man erst beim Video-on-Demand (VoD)
von einem vollständigen elektronischen Handel mit digi-
talen Videos sprechen, da neben dem Online-Handel auch
die Distribution der Videos über elektronische Netzwerke
erfolgt. Bei internetbasiertem VoD werden Videos zum
Download bereitgestellt. Im Gegensatz dazu bezeichnet
„Livestream“ das Verfahren, bei dem über das Internet Vi-
deos im Streamingverfahren, d. h. ohne Download auf die
Festplatte, zur einmaligen Nutzung übermittelt werden.
VoD kann auch über die Fernsehkabelnetze erfolgen, wo-
bei den Kunden die Videos entweder zu den individuell
gewünschten Startzeitpunkten („echtes“ VoD) oder in
kurzen Zeitabständen („Near VoD“) gezeigt werden
(siehe Abbildung 16). Von VoD ist das „Pay-TV“ zu 
unterscheiden – das Abonnement eines Fernsehkanals 
mit monatlich fixer Gebühr (z. B. Premiere World). Die
Verwertung als VoD kann auch zeitlich parallel zu der

Verwertung als „Pay-TV“ und „Free-TV“ erfolgen. In
Deutschland stehen seit 2001 beispielsweise die Internet-
Angebote Cinedrome.tv der Firma Media Netcom, der Vi-
deo-on-Demand-Dienst von Arcor oder das VoD-Angebot
von HanseNet zur Verfügung. Die Nutzungsdauer der 
heruntergeladenen Filme beträgt in diesen Beispielen
24 Stunden, danach müsste ein neuer digitaler „Schlüs-
sel“ gekauft werden (Koyro 2001).

4.3 Spezifische Folgenbetrachtungen

4.3.1 Anbieter und Angebote
Geschäftsmodelle

Der Online-Handel mit materiellen Medienprodukten gilt
oft als Vorreiter des B2C-E-Commerce, da die gehandel-
ten Produkte für den Online-Handel als besonders geeig-
net erscheinen. So sind die physischen Eigenschaften der
Produkte, wie z. B. Haltbarkeit, Größe und Gewicht, für
den effektiven Versand von Vorteil. Die gehandelten Pro-
dukte sind in der Weise homogen, dass einzelne Titel, wie
etwa ein bestimmter Spielfilm, bei allen Händlern gleich
ist. Das reduziert den Vermittlungsaufwand von kaufrele-
vanten Informationen an die Kunden, die zudem im
größeren Umfang bzw. kostengünstiger als im stationären
Handel mit Online-Katalogen zur Verfügung gestellt wer-
den können. Dazu verfügen Online-Händler in der Regel
über gut ausgebaute und strukturierte Datenbanken mit
Cover-Abbildungen, Inhaltsbeschreibungen, aber auch
Rezensionen und Kundenkritiken. Zudem gewährleistet
eine etablierte und gut funktionierende logistische Infra-
struktur ein breites Sortiment der Online-Händler und
sorgt für eine rasche und zuverlässige Belieferung der On-
line-Kunden.

Nach dem Abkühlen der E-Commerce-Euphorie im Jahr
2001 zeigte sich jedoch, dass viele Geschäftsmodelle
wirtschaftlich nicht tragfähig waren. In der Diskussion, in
der die Erfolgsbedingungen für reine Online-Händler und
konventionelle Händler mit Internet-Aktivitäten in Rede
stehen, werden häufig die folgenden Argumente vorge-
bracht:

– Lange nutzten die Online-Händler die Versandkosten-
freiheit als Werbeargument. Den dadurch verursach-
ten hohen Versandkostenanteil, insbesondere bei Be-
stellungen mit geringem Verkaufswert, konnten viele
Online-Händler langfristig nicht tragen, weshalb sie
sich zunehmend gezwungen sehen, Versandkosten zu
erheben (z. B. bei Amazon.de, Bol oder Buch.de).

– Im Gegensatz zu reinen Online-Händlern können tra-
ditionelle stationäre Händler mit einem Online-Ab-
satzkanal so genannte Multichannel-Strategien, d. h.
die gleichzeitige Nutzung von Offline- und Online-
Absatzkanälen, anbieten. Hierbei wird den Kunden
die Möglichkeit eröffnet, sich zum einen im Internet
über Produkte zu informieren, um sie dann im Laden-
geschäft zu kaufen. Zum anderen können auch die In-
formation offline und der Kauf online erfolgen. Die
Multichannel-Strategie wird von vielen konventionel-
len Handelsunternehmen gewählt, um sich neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen. Hierüber wird auch mög-
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lich, die im stationären Handel gewonnene Reputation
auf den Online-Bereich zu übertragen (ggf. auch um-
gekehrt) oder Kunden an sich zu binden (Kaapke et al.
2001, S. 63 ff.; Dach 2002, S. 10). Doch die Multi-
channel-Strategie scheint kein Erfolgsgarant zu sein. In
einer Studie ermittelte das E-Commerce-Center Han-
del, dass ungefähr ein Drittel der befragten Internet-
Nutzer die Möglichkeit nutzten, sich erst im Internet zu
informieren und dann offline zu kaufen, und ungefähr
ein Drittel die umgekehrte Möglichkeit – im Laden in-
formieren, online kaufen. Allerdings informieren sich
die meisten Online-Kunden nicht bei den Händlern, bei
denen sie dann später online einkaufen (Trittbrettfah-
rerverhalten). Die Vorteile einer Multichannel-Strate-
gie fallen daher gerade bei der Distribution von Me-
dienprodukten eher gering aus. Dies wird mit einem
relativ geringen Informationsbedarf in Zusammenhang
gebracht, dessen Umfang sich im Vergleich zu er-
klärungsbedürftigen Produkten wie PC-Hardware,
Möbel oder Unterhaltungselektronik deutlich reduziert
darstellt (Kapitel I.4.4; Dach 2002, S. 22).

– Den „reinen“ Online-Händlern, die nur Bücher anbie-
ten, räumen Branchenexperten lediglich geringe
Chancen ein. Stattdessen gehen sie davon aus, dass
sich einerseits Online-Buchhändler fachlich speziali-
sieren und zur Kundenbindung Zusatzleistungen, ins-
besondere Zusatzinformationen zum Fachgebiet be-
reitstellen. Andererseits wird dem Internet-Kaufhaus
Chancen eingeräumt, bei dem Image und Vertrauen,
die zuerst mit den Medienprodukten gewonnen wur-
den, sich für andere Warengruppen mit eventuell
höheren Margen nutzen ließen (Riehm et al. 2001,
S. 100 ff.).

– Generell spielt im Internet der Markenname der Pro-
dukte, Hersteller- und Handelsunternehmen eine
große Rolle (Latzer/Schmitz 2001, S. 71, 73), denn der
Internet-Nutzer steht einer Vielzahl von z. T. unbe-
kannten Anbietern und Angeboten gegenüber. Daher
verfügen Online-Händler, die entweder schnell im In-
ternet eine Marke etablieren konnten oder diese aus
dem konventionellen Handel mitbringen, über Wett-
bewerbsvorteile.

Während sich der Online-Handel mit materiellen Me-
dienprodukten auch derzeit noch in einem fortwährenden
Entdeckungsverfahren nach optimalen oder zumindest le-
bensfähigen Geschäftsmodellen befindet, gilt dies erst
recht für den E-Commerce mit digitalen Medienproduk-
ten. Gerade bei ihm werden Rationalisierungseffekte
durch die vielfältigen Automatisierungs- und Ein-
sparungsmöglichkeiten bei Produktion und Distribution
gesehen, die vor allem dadurch entstehen, dass kostenin-
tensive Medienbrüche vermieden werden können. Neben
der Kostenreduktion erhofft man sich, durch Produkt- und
Verfahrensinnovationen neue Erlösquellen zu erschlie-
ßen. Neben den wirtschaftlichen Chancen, die dies eröff-
net, werden im Folgenden aber auch die mitlaufenden
Realisierungsprobleme diskutiert:

– Digital gespeicherte Produkte können relativ einfach
und z. T. automatisiert zu neuen Produkten weiterver-

arbeitet und vergleichsweise einfach „verwaltet“ wer-
den, d. h. indexiert, organisiert oder mit Verknüpfun-
gen bzw. Hyperlinks versehen werden. Die Digitali-
sierung erleichtert tendenziell die Individualisierung
von Medienprodukten („mass customization“) bzw.
die Differenzierung der Angebotsformen und ihrer
Bepreisung. So können digital gespeicherte Medien-
produkte auf Abruf bereitgestellt („on-demand“), in
kundenspezifischen Produktbündeln zusammenge-
fasst (Bündelung), aus größeren Produkteinheiten in-
dividuell separiert oder in verschiedenen Varianten
angeboten werden (Versionenbildung, z. B. nach Er-
scheinungstermin, Abnehmergruppe oder Nutzungs-
dauer). Beispielsweise sind digitale Bücher auch in
einzelnen Kapiteln aus dem Internet bezieh- oder di-
gitale Musikstücke zu individuellen Alben zusam-
menstellbar (Altinkemer/Bandyopadhyay 2000). Indi-
viduellere und vielfältigere Produktangebote erhöhen
jedoch auf der Kundenseite die Such- und Opportu-
nitätskosten und konfrontieren den Kunden mit der
zusätzlichen Mühe, das tatsächlich nachgefragte Pro-
dukt genau zu spezifizieren oder zusammenzustellen.

– Da digitale Medienprodukte relativ leicht weiterverar-
beitbar sind und mehrere Nachfrager mit nahezu glei-
chen Kosten beliefert werden können, erscheinen 
Geschäftsmodelle, welche die Mehrfachverwertung
favorisieren, als besonders wirtschaftlich lukrativ
(Werbach 2000). Digitale Produkte können z. B. an
Unternehmenskunden verkauft werden, die ihrerseits
versuchen, die fremdbezogenen Inhalte in die eigenen
Unternehmensabläufe und -leistungen zu integrieren.
Allerdings setzt dies die Verwendung von standardi-
sierten Datenformaten voraus. Solch ideale Vorausset-
zungen sind jedoch nur selten gegeben. 

Technische Aspekte

Aus Anbietersicht stellt beim E-Commerce mit digitalen
Medienprodukten derzeit die Sicherung der Verwertungs-
rechte ein gravierendes technisches Problem dar. Auf-
grund der nahezu qualitätsverlustfreien Kopierbarkeit 
und ihrer kostengünstigen Übertragung können digitale
Informationsprodukte, die einmal ins Internet gestellt
wurden, relativ leicht auch an Personen geliefert werden,
die nicht für sie bezahlt haben. Derartige Nutzungen wer-
den insbesondere von Medienunternehmen häufig mit
entgangenen Einnahmen einer kommerziellen Verwer-
tung in Verbindung gebracht. Gefördert wird dieses Phä-
nomen durch die Entwicklung von Technologien des On-
line-Filesharings bzw. der Online-Tauschbörsen, die im
Wesentlichen auf Software-Lösungen und elektronischer
Vernetzung beruhen. Ihnen werden Technologien der „Di-
gital Rights Management Systeme“ entgegengesetzt (Ka-
pitel II.4.3.2). 

Auch die derzeit noch geringe Verbreitung von sicheren
elektronischen Zahlungssystemen ist hinderlich für eine
rasche Entwicklung des vollständigen Online-Handels.
Sie sollen insbesondere zur Bezahlung von Kleinstbeträ-
gen für einzelne digitale Medienprodukte im Internet ein-
gesetzt werden (Microbilling-Systeme). Neben der gerin-
gen Verbreitung fehlt auch ein allgemein akzeptierter
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Standard. Generell ist bei Microbilling-Systemen das Pro-
blem zu lösen, dass die Abwicklungskosten der Zah-
lungsvorgänge im Verhältnis zum Wert der Zahlungen oft
zu hoch sind (Riehm/Böhle 1999).

Im Hinblick auf die Distributionskosten muss man zwi-
schen den einzelnen Medienprodukten differenzieren. Di-
gitale Musik und Bücher können mit akzeptablen Über-
tragungsraten über das Internet distribuiert werden,
wodurch sich die Kosten der Distribution auch teilweise
auf den Konsumenten verlagern, insbesondere in Form
der Telekommunikationsgebühren und Geräteinvestitio-
nen. Videoinhalte erfordern allerdings eine leistungsfähi-
gere Übertragungsinfrastruktur. Dies verursacht beim An-
bieter nicht nur hohe fixe Kosten für den Aufbau der
Infrastruktur. Dazu gehören insbesondere die leistungs-
fähigen Server für die Bereitstellung von Videoinhalten
und der Erwerb bzw. der digitale, interaktive Ausbau der
TV-Kabelnetze oder der Anschluss der Kunden an ADSL-
oder Powerline-Netze. Ferner fallen zudem hohe variable
Kosten für den individuellen Abruf an, die der Anbieter zu
tragen hat. Schließlich sind auch die Kosten für die Film-
lizenzen und ggf. für die Aufbereitung zu bedenken.

Allerdings können die Kosten für den internetbasierten
VoD-Dienst einmal durch die Weiterentwicklung der
Kompressionsverfahren sowie dadurch gesenkt werden,
dass die Videodateien nicht auf einem zentralen Web-Ser-
ver, sondern dezentral, beispielsweise in regionalen Net-
zen, gelagert werden. Die Online-Tauschbörsen bieten
hier konzeptionelle Beispiele für die Kostenvorteile de-
zentraler Lösungen. Im Vergleich zum webbasierten zen-
tralen VoD ist auch das Konzept der TV-Kabelnetzbetrei-
ber kostengünstiger. Dabei werden Videoinhalte lokal auf
den Servern der Kabelnetzbetreiber gelagert und die Dis-
tribution erfolgt lediglich über eine breitbandige „letzte
Meile“ bis zum Kunden. Zudem entstehen keine zusätzli-
chen Kosten für die Durchleitung bei anderen Netzbetrei-
bern (Schumann et al. 2001, S. 75 f.).

4.3.2 Kunden und Nachfrage
Nutzungsvorteile des Online-Handels und 
deren Grenzen

Für Online-Kunden von Medienprodukten ergeben sich
die oft zitierten Vorteile des E-Commerce. Computerge-
stützte Verzeichnis-, Filter- und Bewertungsdienste kön-
nen potenziell dafür sorgen, dass Konsumenten auf den
Webseiten der Online-Anbieter schneller, bequemer und
zielgenauer die Medienprodukte entsprechend ihren Prä-
ferenzen finden. Online-Anbieter verfügen in der Regel
über eine beachtliche Sortimentsbreite sowie z. T. über
eingehende Zusatzinformationen zu Autoren, Musikgrup-
pen, Künstlern, Filmstars oder einzelnen Medienproduk-
ten. Der Online-Versandhandel könnte deshalb aus Konsu-
mentensicht die Verluste der Verkaufsflächen und der
Beratung, wie sie beispielsweise durch den zunehmenden
Handel in Warenhäusern und Supermärkten auftreten, auf-
fangen (siehe insbesondere im Musikhandel). Allerdings
muss damit gerechnet werden, dass die Entwicklung des
Online-Handels durch bestimmte Konsumgewohnheiten
begrenzt ist, wozu die Neigung der Konsumenten zum „Er-

lebnisshopping“ oder zum „Durchstöbern“ von Warenan-
geboten in Ladenlokalen zählt. Veränderungen in den kon-
ventionellen, stationären Absatzkanälen, wie beispiels-
weise Sortimentsverbreiterungen oder die Verlängerung
der Öffnungszeiten von Videotheken, dürften zudem ei-
nige Wettbewerbsvorteile des Online-Handels abschwä-
chen.

Mit dem vollständigen elektronischen Vertrieb digitaler
Medienprodukte eröffnen sich dem Online-Nutzer wei-
tere Nutzungsvorteile. Beispielsweise können in digitaler
Form große Inhaltsmengen auf kleinstem Raum gespei-
chert und Such- und Querverweisfunktionen angebracht
werden (z. B. bei elektronischen Büchern). Die Bezugs-
wege über elektronische Netzwerke ermöglichen den re-
lativ schnellen Abruf der bereitgestellten digitalen Me-
dienprodukte zu den von den Kunden gewünschten
Zeiten. Durch die Ablösung starrer Programmschemata,
wie sie im Rundfunk oder Kino üblich sind, wird die asyn-
chrone Nutzung entsprechend individueller Präferenzen
möglich.

Der elektronische Vertrieb von digitalen Medienprodukten
kann eine generelle Grenze in den wenig variablen Nut-
zungs- und Konsumgewohnheiten finden. Häufig werden
materielle Medienprodukte als Geschenk oder Sammelob-
jekt gekauft. Beispielsweise wurden im Jahr 2001 37 % der
gekauften Videokassetten und 17 % der DVDs als Ge-
schenk erworben (BVV 2002). Die Anteile bei Büchern
und CDs dürften vermutlich noch höher liegen.

Übertragungswege und Endgeräte 

Digitale Medienprodukte erfordern stets technische Mit-
tel der Übertragung und Darstellung, wie z. B. Speicher-
und Übertragungstechniken sowie adäquate Endgeräte
(digitaler Fernseher, Computer, mobile Endgeräte, digi-
tale Lesegeräte etc.). In vielen Fällen sind damit hohe An-
fangsinvestitionen vor dem eigentlichen Konsum verbun-
den. Noch entscheidender ist jedoch, dass der Markterfolg
der digitalen Medienprodukte von der Art und Weise der
Realisierung der technischen Nutzungsinfrastruktur, d. h.
der Übertragungs- und Darstellungsmittel, abhängt.

Im Hinblick auf die Übertragungswege gestatten die noch
weit verbreiteten Internet-Zugänge mit analogen und
ISDN-Modems lediglich Übertragungsraten, bei denen
das Herunterladen von digitalen Medienprodukten z. T.
unkomfortabel lange Wartezeiten verursacht. Echtzeit-
übertragung und -konsum von audiovisuellen Daten ist
dabei kaum möglich. Derzeit gelangen die Techniken der
Digital Subscriber Line (DSL) für Telefonanschlüsse 
zunehmend zur Anwendung, und beim (TV-)Kabelnetz
werden interaktive Dienste ausgebaut. Diese Breitbandin-
frastruktur ist insbesondere für die vollständige elektroni-
sche Distribution von Videoinhalten erforderlich. Aller-
dings machen diese Maßnahmen hohe Aufwendungen der
Investoren sowie hohe Anfangsausgaben beim Nutzer
notwendig und setzen sich daher langsamer als erwartet
durch (Woldt 2002). In Deutschland verfügten beispiels-
weise im Juni 2001 2,8 % aller Haushalte über einen breit-
bandigen Kabelzugang zum Internet sowie 1,9 % über ei-
nen ADSL-Zugang zum Internet (BDRC 2001, S. 8, s. a.
TAB 2002a, S. 49).
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Ebenso finden derzeit spezialisierte Endgeräte, die eine
komfortable Nutzung digitaler Produkte erlauben, nur all-
mählich Anklang. Aber auch die vorhandenen Computer
werden hinsichtlich der Nutzanwendung digitaler Produkte
kaum akzeptiert. So erscheint das Lesen elektronischer
Bücher am Bildschirm als unkomfortabel, digitale Videos
werden bevorzugt auf dem Fernsehbildschirm reprodu-
ziert. Auch spezialisierte Geräte, wie z. B. E-Books, sind
oft zu teuer, was sich schnell erweist, wenn ihr einge-
schränktes Nutzungspotenzial zum Preis ins Verhältnis ge-
setzt wird. Beispielsweise mangelt es den E-Books in den
Augen vieler Nutzer noch am ausreichenden Komfort, was
sich auf Größe, Gewicht, Lesbarkeit, Handhabbarkeit und
Nutzungsumfang erstreckt. Eine Änderung dieser Situation
könnte durch technische Weiterentwicklungen, wie z. B.
flexible und höher auflösende Oberflächen (z. B. elektroni-
sches Papier) oder die Verschmelzung mehrerer Kleinst-
geräte (Mobilfunk, Organizer, Lesegerät etc.) zu einem
preisgünstigen Endgerät, eintreten. 

Zahlungsbereitschaft und Online-Werbeakzeptanz

Ein weiteres Problem des Online-Handels sowohl mit ma-
teriellen als auch mit digitalen Medienprodukten rührt da-
her, dass generell der Wert von Medien- bzw. Informa-
tionsprodukten erst beim Gebrauch erkannt werden kann
und insbesondere im Internet die Unsicherheit bezüglich
der Produktqualität in besonderem Maße besteht, da ohne
persönlichen Kontakt, oft mit neuen Anbietern und zum
Teil grenzüberschreitend gehandelt wird. Derzeitige Ent-
wicklungen des Probekonsums, des Aufbaus eines Mar-
kennamens oder die Produktselektion und -bewertung
durch dritte Akteure können als Versuche interpretiert wer-
den, dieses Problem zu lösen und die ausreichende Zah-
lungsbereitschaft auf dem Online-Markt zu stimulieren.

Für die Umsetzung der wirtschaftlichen Potenziale bei
vollständig elektronisch vertriebenen, digitalen Medien-
produkten stellt die nur langsam wachsende Zahlungsbe-
reitschaft für digitale Inhaltsprodukte aus dem Internet ein
weiteres Problem dar. Eine der Ursachen ist die generell
begrenzte Zahlungsbereitschaft der deutschen Privathaus-
halte für Medienprodukte aller Art. Der Anteil am Kon-
sumbudget ist seit Beginn der 80er-Jahre lediglich von
2,3 % auf 2,7 % im Jahre 1998 gestiegen (Seufert 2000,
S. 501). Zudem rührt die mangelnde Zahlungsbereitschaft
im Internet von der Erwartung eines „kostenlosen Kon-
sums“ her, die insbesondere durch die gebührenfreie Ver-
fügbarkeit von Medienprodukten in den Online-Tausch-
börsen und durch kostenlose Informationsangebote von
kommerziellen Anbietern (z. B. Webverzeichnisse oder
Einstiegsportale der ISPs) gestützt wird.

Gegen den Trend einer geringen – oder zumindest äußerst
langsam wachsenden – Zahlungsbereitschaft versuchen
Online-Anbieter vermehrt, bisher freie Angebote in kos-
tenpflichtige umzuwandeln (z. B. ansatzweise beim Wo-
chenmagazin „Der Spiegel“) oder neue hochwertigere
Bezahlangebote mit redaktioneller Aufbereitung, multi-
medialer Anreicherung oder mit Zusatzdiensten, wie Da-
tenbankrecherchen, zu lancieren. Allerdings finden sich
auch Anbieter, die von ihrem einst (vollständig) kosten-

pflichtigen Online-Angebot mittlerweile wieder abgegan-
gen sind, wie z. B. die oft als Bespiel für erfolgreiche Be-
zahlangebote angeführte New York Times, die weite Teile
ihres Inhalts nun kostenlos zur Verfügung stellt.

Ein weiterer Nutzeraspekt ist die relativ geringe Werbe-
akzeptanz der Online-Nutzer und damit die derzeit be-
grenzte Möglichkeit der Werbefinanzierung der Online-
Inhaltsangebote. Im Vergleich zu anderen Medien ist die
Internet-Nutzungszeit relativ gering und Anbieter von
Werbeflächen im Internet sind häufig nicht in der Lage,
die relevanten Daten über die soziodemographischen
Merkmale ihrer Webseiten-Nutzer zu liefern (Seufert
2001). Auch dem technisch möglichen Fall der maßge-
schneiderten personenbezogenen Werbung („one-to-one
Marketing“) stehen Vorbehalte der Internet-Nutzer entge-
gen, ihre soziodemographischen Daten wahrheitsgemäß
zu übermitteln. Hier können insbesondere Fälle ab-
schreckend wirken, bei denen die so ermittelten Kunden-
profile an Dritte weiterverkauft wurden (Krempl 1999).
Nach Angaben des Zentralverbands der deutschen Wer-
bewirtschaft (ZAW) sind im Jahr 2001 lediglich 185 Mio.
Euro Nettoeinnahmen mit Online-Angeboten erzielt wor-
den. Das waren gerade einmal ca. ein Prozent der gesam-
ten Werbeeinnahmen (ZAW 2002).

Online-Tauschbörsen und technischer Schutz der
Verwertungsrechte

Der Zusammenhang insbesondere zwischen der Zah-
lungsbereitschaft und den Online-Tauschbörsen wird
kontrovers gesehen, ein einfacher Kausalnexus ist um-
stritten. Dabei konnte der negative Einfluss der Online-
Tauschbörsen auf die kommerziellen Angebote bislang
nicht eindeutig ausgewiesen werden, obgleich dieser Vor-
wurf von der Medienindustrie massiv vorgebracht wird.
Jüngste Untersuchungen zeichnen kontroverse Zusam-
menhänge auf:

– Über die alternativen Tauschbörsen wurden weltweit
im August 2001 mehr als 3 Mrd. Dateien getauscht,
wobei die Anbieter mit FastTrack-Technologie (d. h.
KaZaA, Grokster, Morpheus mit 970 Mio. Down-
loads), Audiogalaxy (910 Mio.), iMesh (640 Mio.)
und Gnutella (530 Mio.) hervorstachen (Schumann 
et al. 2001, S. 33). Allerdings sind diese Angaben kein
Beleg dafür, dass die Verkaufszahlen durch den Ge-
brauch von Online-Tauschbörsen rückläufig waren.
Der Wirkungszusammenhang bleibt eine Vermutung
und bedarf eingehender empirischer Untersuchungen.
Die Schwierigkeiten, einen eindeutigen Zusammen-
hang herzustellen, zeigten sich bereits im Rechtsstreit
gegen die Tauschbörse Napster in den USA (Liebowitz
2002).

– Nach einer Studie der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) haben in Deutschland im Jahr 2001 ca.
4 Mio. Personen 492 Mio. Musikstücke aus dem In-
ternet heruntergeladen. Des Weiteren kopierten
17,1 Mio. Personen Musik auf 182 Mio. CD-Rohlinge
(zitiert in BPW 2002a). Auch hier kann ein konkreter
Zusammenhang zum Rückgang der Verkaufszahlen
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nicht hergestellt werden. Die Phänomene „Musik-
herunterladen“ und „CD-Brennen“ sind zudem von 
einander zu trennen. Nicht jeder Nutzer von Online-
Tauschbörsen ist fähig, heruntergeladenen MP3-Da-
teien auf eine CD zu brennen. Unabhängig von den
Online-Tauschbörsen wird ein hoher Anteil der Zah-
len für das CD-Brennen durch das z. T. legale Kopie-
ren von Dateien (Privatkopie) erzeugt.

– In einer US-Umfrage des Beratungsunternehmens Ju-
piter Research gaben 34 % der längerfristigen Nutzer
von Online-Tauschbörsen an, eher mehr für Musik
ausgegeben zu haben, nachdem sie mit der Nutzung
der Tauschbörsen begonnen hatten. Angaben zu den
verbleibenden 66 % sind in den vorliegenden Quellen
nicht enthalten. Im Durchschnitt sei der Ausgaben-
rückgang aber größer als der Ausgabenzuwachs (Bor-
land 2002). 

– Für Deutschland fand das Allensbach-Institut für De-
moskopie im Rahmen der ACTA-Studie heraus, dass
23 % der Befragten mehr und 30 % weniger Musik als
im Vorjahr gekauft hatten (BPW 2002b). Ein Zusam-
menhang zwischen der Veränderung der Verkaufsakti-
vitäten und der Nutzung von Online-Tauschbörsen
wird nicht hergestellt. 

– Erste Erkenntnisse liefert eine Online-Befragung von
Haug und Weber, die keinen negativen Zusammen-
hang zwischen der Zahl der gekauften CDs und den
Online-Aktivitäten sehen, d. h. keine Beeinflussung
des Kaufverhaltens durch MP3-Konsum (Haug/Weber
2002, S. 86).

– Zudem können im begrenzten Umfang auch Werbeef-
fekte dafür sprechen, dass Konsumenten probeweise
am Computer gehörte Musikstücke oder gesehene
Filme („Sampling“) auch kaufen oder im „Gemein-
schaftserlebnis Kino“ anschauen. Allerdings ist auch
hier der Effekt des Probehörens über Online-Tausch-
börsen unklar. Die durch „Probekonsum“ erlangte In-
formation über den CD-Inhalt kann dazu führen, dass
die CD nicht gekauft wird, wenn sie den Präferenzen
der Nutzer nicht entsprechen (Vermeidung von Fehl-
käufen). Oder es werden weniger CDs gekauft, weil
Konsumenten dank besserer Information gezielter,
aber weniger Musik kaufen, die die Präferenzen der
Konsumenten dann vollständig befriedigt (Liebowitz
2002, S. 11). Musiktauschbörsen bewirken, so eine
noch nicht veröffentlichte Studie von R. D. Gopal, 
S. Bhattacharjee und L. Sanders, dass große Stars nicht
mehr allein wegen ihres Namens hohe Verkaufszahlen
erreichten. Neue CDs würden nicht mehr wegen des
berühmten Namens gekauft, sondern erst nachdem
über Online-Tauschbörsen die Titel probegehört wür-
den. Diese Entwicklung habe mit dazu beigetragen,
dass die Anzahl der Pop-Musiker mit Hitparadenplat-
zierungen in den letzten zehn Jahren um 35 % zuge-
nommen habe. Nutznießer der Tauschbörsen seien
bisher unbekannte Gruppen (Bruschke-Reimer 2002;
Siegle 2002). Auch hierzu sind weitergehende empiri-
sche Untersuchungen notwendig.

– Für die Umsatzrückgänge in der Musikindustrie wer-
den nach Forrester Research darüber hinaus auch an-
dere Ursachen angeführt, wie z. B. die Konkurrenz
durch Videospiele oder die allgemeine wirtschaftliche
Rezession (o. A. 2002g).

– Der Einfluss der Online-Tauschbörsen muss zudem für
einzelne Medienprodukte differenziert werden. So
dürften bei digitalen Videos die derzeit noch weitge-
hend fehlenden breitbandigen Übertragungskapazitäten
sowie bei elektronischen Büchern die wenig verbreite-
ten Endgeräte sowie verfestigte Lesegewohnheiten
gegen eine aktuelle (aber möglicherweise ebenso
künftige) Bedrohung dieser beiden Mediensektoren
sprechen. Allerdings kann im Musiksektor von einem
beachtlichen Konsum digitaler Musikstücke aus den
Online-Tauschbörsen ausgegangen werden. 

Neben der gerichtlich geschlossenen Online-Tauschbörse
Napster existiert eine große Fülle von alternativen Peer-
to-Peer-Netzwerken (P2P). Während Napster noch den
Tauschverkehr anhand von Dateilisten auf einem zentra-
len Server koordinierte, findet der Tauschverkehr bei vie-
len Nachfolgemodellen nur noch dezentral zwischen den
Nutzern ohne zentral gespeicherte Dateilisten statt. Neben
Musik werden auch digitale Bücher, Videos oder Soft-
ware getauscht. Nach Angaben einer US-amerikanischen
Beratungsfirma werden derzeit weltweit täglich schät-
zungsweise zwischen 400 000 und 600 000 digitale Filme
online getauscht (Frank 2002a). Derartige Angaben sind
allerdings noch nicht durch eingehende Untersuchungen
gestützt worden.

Die Bemühungen der Musikindustrie, ihre Verwertungs-
rechte durch technische Vorkehrungen (Digital Rights Ma-
nagement Systeme bzw. DRM-Systeme) zu schützen 
oder in kommerziellen Online-Angeboten zu vermarkten,
sind nachvollziehbar. Digital Rights Management Sys-
teme bestehen im Wesentlichen aus Kryptografieverfah-
ren sowie Softwareelementen zur Definition von erlaub-
ten Nutzungsmöglichkeiten. Sie dienen zur Verwaltung
des Zugangs, des Gebrauchs und der Reproduktion digi-
taler Produkte (Bechtold 2002). Es ist zu erwarten, dass
elektronische Zahlungsverfahren (insbesondere für kleine
Beträge) in DRM-Systeme integriert werden (Böhle
2002). Der Nutzer erwirbt dann lediglich eine Lizenz, in
der das Ausmaß sowie die Art der tatsächlichen Nutzung
festgelegt wird. Derartige Systeme stellen die Grundlage
des Online-Handels mit digitalen Gütern dar und kommen
neben den Musikstücken auch bei digitalen Videos und
elektronischen Büchern zur Anwendung.

Im Gegensatz dazu sind die Gründe nachvollziehbar,
warum derartige kommerzielle Angebote nur auf eine
mangelnde Kundenakzeptanz stoßen. Dabei sind die Ar-
gumente, die zunächst vor allem die Musikindustrie be-
treffen, auch auf den Buch- und Videosektor übertragbar:

– CDs werden zunehmend mit Kopierschutzeinrichtun-
gen versehen, wodurch sie insbesondere auf Compu-
tern nicht mehr abspielbar sein sollen. Der Kunde wird
über die Nutzungsmöglichkeiten der erworbenen CD,
die ihm bisher im vollen Umfang zustanden (z. B. die
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Privatkopie), verunsichert (King 2002) und weicht ge-
gebenenfalls direkt auf die Online-Tauschbörsen als
Bezugsquelle aus.

– Kommerzielle Online-Angebote, die ihre Medienpro-
dukte mit DRM-Techniken schützten, gestatten in der
Regel nur einen beschränkten Nutzungsumfang der
gekauften Medienprodukte und erlauben beispiels-
weise nicht, dass die heruntergeladenen Musiktitel auf
MP3-Playern oder auf CDs übertragen werden können
(Kuhlen 2002). Die Titel sind dann beispielweise nur
noch auf dem Computer abspielbar, auf dem sie her-
untergeladen wurden. In einigen Fällen sind Musik-
stücke lediglich im Streaming-Verfahren einmalig 
direkt am PC zu hören. Generell werden bei mit DRM-
Systemen vertriebenen Medienprodukten die Beden-
ken geäußert, dass mit der Anwendung dieser Techno-
logien auch einige Nutzungsrechte, wie z. B. das
Recht auf die Privatkopie, beschnitten werden.
Ebenso scheinen die Fragen der Übertragbarkeit der
so geschützten Dateien auf andere Systeme, z. B.
wenn Nutzer sich einen neuen Computer kaufen, noch
weitgehend ungelöst. Angesichts der nicht garantier-
ten Kompatibilität mit zukünftigen Dateiformaten ist
die Frage der Dauerhaftigkeit der erworbenen Werte
noch nicht befriedigend beantwortet, was bei elektro-
nischen Büchern als Nebeneffekt u. a. den Archivie-
rungsauftrag der öffentlichen Bibliotheken gefährdet,
so Hermann Leskien, Vertreter des Deutschen Biblio-
theksverbandes auf einem Hearing zur geplanten Re-
vision des Urheberrechts am 30. November 2001 in
Berlin (Grassmuck 2002). Ebenso dürfte der Wert pri-
vater Sammlungen beeinträchtigt sein. Generell sind
die langfristigen Fragen einer zunehmenden Lizenzie-
rung von spezifischen Nutzungen an Medienproduk-
ten anstelle des Erwerbs mit allgemeinen Nutzungs-
rechten nach dem Urheberrecht (z. B. als gedrucktes
Buch) gesellschaftlich noch wenig diskutiert.

– Einige kommerzielle Online-Angebote setzen die Ver-
wendung eines unternehmenseigenen (proprietären)
Dateiformats voraus, wobei zuvor eine proprietäre Dar-
stellungs- bzw. Abspielsoftware geladen und installiert
werden muss, sodass auch das Übertragen auf andere
Endgeräte, wie z. B. CD-Spieler, nicht möglich ist. Der
Installationszwang dürfte allerdings viele Nutzer ab-
schrecken: Die Installation kann technisch aufwendig
oder für Mitarbeiter in Unternehmen untersagt sein.
Konsumenten vermeiden eher die Installation mehrerer
Programme mit gleichen oder ähnlichen Funktionen 
(z. B. verschiedene Musik-Player). Kunden könnten
sich durch die notwendige Installation einer pro-
prietären Darstellungssoftware an das Unternehmen als
alleinigem Anbieter der Medienprodukte gebunden se-
hen (geschlossener Bezugsweg). Sie werden daher,
wenn überhaupt, nur einen oder wenige Anbieter mit
proprietären Geräten und Software wählen. Es ist nicht
auszuschließen, dass die Existenz verschiedener kon-
kurrierender DRM-Systeme das Interesse der Konsu-
menten verringert, sich überhaupt an einem bestimmten
proprietären System zu beteiligen. Eine „kritische
Masse“ an Nutzern kann dann nicht erreicht werden

und Netzwerkeffekte bleiben aus. Bei einem Kunden-
potenzial auf niedrigem Niveau werden letztendlich
auch die Inhaltsproduzenten davon abgehalten, sich an
diesen Systemen zu beteiligen. Ähnliche Gründe gelten
für die Kundenakzeptanz von proprietären Hardware-
Systemen, die in der Regel lediglich den Konsum von
Informationsprodukten des Systemanbieters erlauben.
Im Buchbereich treten beispielsweise die Hardware-
Anbieter der E-Book-Geräte gleichzeitig als alleinige
Anbieter der diesbezüglichen Buchinhalte auf. Andere
kommerzielle Buchinhaltsangebote, die nicht das pro-
prietäre Dateiformat besitzen und aus dem Bezugssys-
tem stammen, können auf den jeweiligen E-Book-
Geräten nicht gelesen werden (z. B. Buchdateien für
den Palm PDA nicht auf dem Gemstar E-Book). Gene-
rell gilt es, das Dilemma zwischen der von Konsumen-
ten präferierten Offenheit des Systems einerseits und
der von den Anbietern geforderten Geschlossenheit, die
eine Zugangs- und Nutzungskontrolle ermöglichen
soll, zu lösen.

– Bei DRM-Systemen ist ferner der Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten problematisch, da nicht allein
die Online-Käufe registriert, sondern auch die einzel-
nen Nutzungen der Produkte verfolgt werden (z. B. 
die Anzahl des Dateiöffnens, -kopierens oder -verlei-
hens).

– Die Entwicklung von Schutztechnologien ist von der
parallelen Entwicklung der so genannten digitalen
Umgehungstechnologien begleitet, sodass das Ende
des Wettlaufs nicht abzusehen ist, allenfalls dann,
wenn der individuelle Aufwand für die Verbreitung
und Nutzung der Umgehungstechnologien den Wert
der digitalen Produkte übersteigt. Dieser Aufwand ist
in der Regel jedoch gering, da die Umgehungstechni-
ken meist selbst digitale Produkte in Form von Soft-
ware sind, d. h. leicht kopiert und verbreitet werden
können. In diesem sich wandelnden technischen Kon-
text erfährt das Urheberrecht nicht nur eine wachsende
Bedeutung, sondern bedarf auch der Anpassung.

4.3.3 Strukturwandel und Wettbewerb
Alte und neue Intermediäre beim E-Commerce

Grundsätzlich bietet das Internet die Möglichkeit, dass
sich Autoren, Künstler oder Produzenten über das Inter-
net direkt an den Verbraucher wenden und ihm ihre mate-
riellen und digitalen Bücher, Musikstücke oder Filme ver-
kaufen. Dadurch würden Handelsstufen übersprungen
(Disintermediation), und die eingesparten Handelsmar-
gen könnten durch niedrigere Preise an Kunden weiterge-
geben werden. Diese Erwartungen bestehen insbesondere
für den Direktvertrieb von digitalen Medienprodukten.
Die Reduktion der Kosten für einige Bereiche der digita-
len Produktion und vor allem für die elektronische Distri-
bution haben die Hoffnungen auf eine Zunahme des voll-
ständigen elektronischen Direktvertriebs und auf eine
Erhöhung der Produktvielfalt genährt. Internet-Angebote
von bekannten Einzelpersonen (z. B. des Autors Stephen
King), von diversen Musikgruppen und Videokünstlern
sind allerdings in der Regel eher Ausnahmeerscheinungen,
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die z. T. ohne langfristigen wirtschaftlichen Erfolg blieben
oder in die Vermarktung durch Intermediäre übergingen.

In der Praxis zeigt sich vielfach, dass die Distributions-
kanäle zwischen Kreativen und Kunden in erster Linie
durch Intermediäre kontrolliert werden und dass dabei z. T.
wenige große multinationale Unternehmen dominieren. 

Auch im Online-Handel haben Intermediäre vielfältige
Funktionen, insbesondere die, Informationen zum Pro-
duktangebot zusammenzutragen, zu bewerten, aufzube-
reiten und zur Verfügung zu stellen, die Medienprodukte
von verschiedenen Produzenten zu aggregieren, zu be-
werten, zu selektieren und strukturiert anzubieten (Bakos
2001). Dies reduziert den entsprechenden Such- und Be-
wertungsaufwand (Transaktionskosten) für die Konsu-
menten, da u. a. die Angebote in einem singulären Anlauf-
punkt für Konsumenten („one-stop-shopping“) angeboten
werden. Darüber hinaus übernehmen Online-Interme-
diäre die Handelsfunktion, sodass die Verkaufstransaktio-
nen (z. B. Zahlungsabwicklung, -einforderungen oder Re-
tourenbearbeitung) abgewickelt werden können. Um das
Vertrauen in den Online-Handel zu verbessern, wird von
ihnen versucht, die Privatsphäre zu garantieren, sichere
Zahlungssysteme zu installieren und eine verlässliche
Distribution zu ermöglichen. Die auf Online-Verkaufs-
transaktionen und Distribution spezialisierten Unterneh-
men („fulfilment“) können zumindest prinzipiell die Be-
teiligungsmöglichkeiten am Online-Handel verbessern,
in dem sie E-Commerce-Technologien und Logistik für
konventionelle Händler, kleine und mittlere produzie-
rende Unternehmen oder Einzelpersonen zur Verfügung
stellen.

Allerdings besteht im Online-Handel grundsätzlich das
Problem, ausreichend Aufmerksamkeit auf die Online-
Angebote zu ziehen. Es zeigt sich, dass die hohen Marke-
tingaufwendungen zur Erlangung der Aufmerksamkeit
und die erforderlichen Mittel zum Aufbau einer Marken-
reputation gravierende Markteintrittsbarrieren sind. Man
kann demnach schlussfolgern, dass Intermediäre weitge-
hend den Vertrieb sowohl der materiellen als auch der di-
gitalen Medienprodukte übernehmen. Allerdings lässt der
derzeitige Stand der E-Commerce-Entwicklung lediglich
Tendenzaussagen über eine mögliche Rollenverteilung
verschiedener Typen von Intermediären zu:

– Konventionelle Intermediäre, die z. T. auch Aufgaben
der Produktion übernehmen, wie Verlage bzw. Rech-
teverleiher, vertreiben in unterschiedlichem Ausmaß
Medienprodukte in digitaler Form über elektronische
Netzwerke. Im Buchbereich geben nur wenige Ver-
lage selbst elektronische Bücher und Zeitschriften,
meist im Wissenschaftsbereich, heraus (z. B. das Ange-
bot „Link“ von BertelsmannSpringer). Andere Verlage
scheuen noch vor einer vollständigen Online-Verwer-
tung zurück, solange die technischen Maßnahmen
zum Schutz der Verwertungsrechte nicht ausgereift
sind. Im Musikbereich wenden sich bei den jüngsten
Online-Angeboten, wie z. B. „Musicnet“ oder „Press-
play“, die Rechteverleiher direkt an die Endkunden. In
der oligopolistischen Marktstruktur besitzen die
Rechteverleiher bzw. Musik-Verlage eine ausreichen-

de Unternehmensgröße, um die Mittel für die direkte
Vermarktung aufzubringen. Auch im Videosektor ver-
suchen die „Majors“ sich mit eigenen Online-Ange-
boten direkt an die Endkunden zu wenden. Hier sind
beispielsweise bei den US-amerikanischen Filmpro-
duzenten bzw. Rechteverleihern Video-on-Demand-
Dienste geplant, wie z. B. „Movielink“, einem Joint-
Venture von Sony Pictures, Paramount Pictures,
Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers und den
Universal Studios. Allerdings stehen solche Direktan-
gebote von Musik und Videos durch die „Majors“ vor
einem grundsätzlichen Problem: Sobald das Angebot
eines Anbieters durch Kooperationen verbreitert wer-
den soll – wie dies bei „Musicnet“ oder „Movielink“
der Fall ist –, werden aufgrund der Unternehmens-
größe der Majors unmittelbar kartellrechtliche Beden-
ken relevant (Mathews et al. 2002).

– Online-Händler für materielle und digitale Medien-
produkte haben sich zwischen Produzenten und End-
kunden angesiedelt, wie beispielsweise die relativ be-
kannten Internet-Medienkaufhäuser oder spezialisierte
Online-Händler (z. B. der europäische Online-Anbieter
Vitaminic bei digitaler Musik). Der Vorteil der Online-
Händler gegenüber Online-Direktangeboten der Pro-
duzenten besteht darin, dass sie die Produkte mehrerer
Anbieter zusammenführen können.

– Neben den Online-Händlern haben sich reine Online-
Vermittler auf die „Matching“-Funktion spezialisiert,
wie z. B. Ebay oder für den Buchbereich Abebook. Sie
vermitteln vor allem Handelsgeschäfte zwischen Pri-
vatpersonen – häufig für gebrauchte Medienprodukte.

– Online-Intermediäre erfüllen bestimmte Handels-
funktionen computergestützt automatisiert und wer-
den dementsprechend auch „Cybermediäre“ genannt.
Mit technischen Bewertungs- und Empfehlungssyste-
men („rules-based personalisation“ oder „collabora-
tive filtering“) werden insbesondere Daten zum Kauf-
verhalten und zu den Präferenzen verschiedener
Nutzer verknüpft, um latente Bedürfnisse der Käufer
anzusprechen und gezielt Produkte zu empfehlen. Al-
lerdings gelangen diese Systeme an ihre Grenzen,
wenn Konsumenten die anonyme Information vorzie-
hen. Andere Lösungen verwerten individuelle Mei-
nungen von Konsumenten zu bestimmten Produkten
oder Anbietern, indem sie die gesammelten Kunden-
beurteilungen den Anfragen anderer Konsumenten zu-
ordnen (z. B. bei Amazon). Derartige Lösungen sind
jedoch mit den Problemen mangelnder Beteiligungs-
anreize und schwer nachprüfbarer Qualität der
Beiträge behaftet. Eine redaktionelle Bearbeitung der
Beiträge ergibt zwar eine Verbesserung, bedeutet je-
doch einen zusätzlichen Aufwand für den Anbieter.

– Da konventionelle stationäre Einzelhändler auch in
Zukunft spezifische, von den Kunden gewünschte
Handelsfunktionen erfüllen, ist eher nicht damit zu
rechnen, dass er durch die Online-Vertriebsformen
vollständig verdrängt wird. Dies dürften die Kaufge-
wohnheiten (z. B. Spontankäufe, Durchstöbern von
Verkaufsräumen, genaue Inspektion der materiellen
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Medienprodukte oder Erlebnisshopping), die Ge-
wohnheiten des Entspannungskonsums (z. B. gemütli-
ches, geräteunabhängiges Lesen), der kollektiven
Nutzung (z. B. Verleihen von gedruckten Büchern, Vi-
deokassetten oder DVDs) oder des individuellen Sam-
melns und Wertaufbewahrens garantieren. Bisher sind
diese Gewohnheiten und Nutzungsansprüche nur we-
nig bei den technischen Entwicklungen des vollstän-
digen Online-Vertriebs berücksichtigt worden, in eini-
gen Fällen wird ihre Entsprechung sogar bewusst
blockiert oder verhindert. Im Gegensatz dazu scheint
es gerade im Musikbereich ein Erfolgsfaktor von
„Napster & Co.“ zu sein, dass der Nutzer mit den he-
runtergeladenen Musikstücken ein breites Nutzungs-
spektrum abdecken kann, d. h., er vermag die Titel 
beliebig oft auf CD zu brennen, an Freunde weiterzu-
geben, auf verschiedenen Endgeräten abzuhören so-
wie aufzubewahren und zusammeln.

– Auch der konventionelle Großhandel kann beim elek-
tronischen Handel eine Rolle spielen. Allerdings ist
dies für die einzelnen Medienbereiche differenziert zu
betrachten (Kapitel II.4.3.4). Im Buchbereich konnten
die Zwischenbuchhändler ihre starke Position sogar
durch den Online-Buchhandel ausbauen (Riehm et al.
2001). Als oligopolistische Marktteilnehmer sind das
vergleichsweise große Unternehmen, die über ausrei-
chende Mittel verfügen, für eigene Online-Shops
Technologien zu entwickeln, zu betreiben und deren
Kernmodule als Bausteine für andere Internet-Anbie-
ter zur Verfügung zu stellen (z. B. „Libri“ von Lingen-
brink sowie „Buchkatalog“ von KNO/K&V). Die rela-
tiv kleinen Unternehmen des stationären
Bucheinzelhandels, die oft nicht über ausreichende
Ressourcen verfügen, eigene Online-Shops zu führen,
beteiligen sich an den Partnermodellen des Zwi-
schenbuchhandels, indem sie beispielsweise die E-
Commerce-Module der Zwischenbuchhändler auf
ihren Webseiten integrieren. Auf diese Weise gelingt
es den Zwischenbuchhändlern, mehr Buchbestellun-
gen der Bucheinzelhändler auf sich zu ziehen. Zudem
beherrschen die Zwischenbuchhändler seit langem
weite Teile der Buchlogistik, wodurch sie entschei-
dende Wettbewerbsvorteile gewonnen haben. Diese
beziehen sich auch auf die Datenverarbeitung, insbe-
sondere auf die Erstellung und Verwaltung der Buch-
kataloge, die nicht nur die bibliographischen Anga-
ben, sondern auch Coverabbildungen oder
Buchbeschreibungen enthalten. Reine Online-Buch-
händler, wie z. B. Amazon, greifen auf diese Buchka-
taloge zurück und bauen ihre Kataloge auf diesen Be-
ständen auf. Viele Online-Buchhändler lassen dann
auch gleich große Teile ihrer Logistik und Distribution
und sogar die Auslieferung an den Endkunden unter
ihrem Namen von den Zwischenbuchhändlern aus-
führen (z. B. Buch.de, Booxtra oder Books.de).

Es dürfte wahrscheinlich mittelfristig eher auf eine Koexis-
tenz von verschiedenen Offline- und Online-Intermediären
und direkt anbietenden Medienunternehmen sowohl für
materielle als auch für digitale Medienprodukte hinauslau-
fen, sodass aus Anbieterperspektive auf diese Weise eine

möglichst hohe Stückzahl absetzbar wäre. Aus Abnehmer-
sicht bietet sich der Vorteil, dass unterschiedliche Ver-
triebsformen für verschiedene Zwecke (schnelle Verfüg-
barkeit, Einkaufserlebnis etc.) genutzt werden können.

Beispiel Videodistribution

Für den Videobereich lassen sich unterschiedliche Ten-
denzaussagen über die strukturelle Wirkung des Über-
gangs von der konventionellen Distribution zur elektro-
nisch unterstützten bzw. vollständig elektronischen
Vertriebsform ableiten. Hier findet man traditionell die
verschiedenen Distributionsformen Kino, Videoverkauf
und -verleih sowie Fernsehen vor, die in unterschiedlich
starkem Ausmaß von der Substitution bedroht sind.

Dabei wird das Verwertungsfenster „Kino“ aufgrund sei-
nes Erlebnischarakters als relativ stabil gegenüber Substi-
tutionsbedrohungen durch VoD-Dienste angesehen. Zu-
dem sind mit der Umstellung auf die „Volldigitalisierung“
der Auslieferung und Verwendung der digitalen Vorführ-
technik Kosteneinsparungen verbunden, die tendenziell
zu einer Ausweitung des Filmangebots führen können
(z. B. zeitgleiche Vorführung auch in weniger attraktiven
Lagen). Allerdings geht das Wachstum des Online-Han-
dels mit materiellen Datenträgern sowie alternativer Vi-
deo-on-Demand-Dienste zulasten des stationären Video-
kaufs und -verleihs, da sie das gleiche Bedürfnis des
selbstbestimmten Konsums von Filmen erfüllen. Der Vi-
deokaufmarkt wird aufgrund des bestehenden Nutzungs-
verhaltens in bestimmtem Maße auch langfristig bestehen
bleiben (Schumann et al. 2001, S. 80 f.). Dabei ist insbe-
sondere an die Funktion von physischen Trägermedien 
als Geschenke oder Sammelobjekte zu denken. Des 
Weiteren bürden VoD-Dienste die z. T. erheblichen Über-
tragungskosten den Konsumenten auf. In einer Prognose
(Schumann et al. 2001, S. 80 f., siehe auch Kapi-
tel III.1.9.1) für einen mittelfristigen Zeitraum (fünf bis
zehn Jahre) wird ein Anteil von ca. 20 % des vollständi-
gen Online-Videohandels an den gesamten Videomarkt-
umsätzen (Kauf und Verleih) geschätzt. VoD kann dabei
mehrere existierende Strukturen (d. h. Videotheken, Vi-
deokauf, Pay-TV oder Pay-per-view) teilweise substitu-
ieren, sodass die Autoren für ihn langfristig (mehr als
zehn Jahre) mit einem Anteil von ca. 42 % des gesamten
Videomarktes rechnen.

Medienkonzentration im Allgemeinen

Unabhängig von der Entwicklung und Verbreitung des
Online-Handels ist der Strukturwandel in der Medien-
wirtschaft vornehmlich von der zunehmenden Konzentra-
tion gekennzeichnet, die vor allem auf Größenvorteilen
bei der Finanzierung (bessere Risikostreuung bei unsi-
cherer Nachfrage), der Vermarktung und beim Vertrieb
basieren. Unternehmensaufkäufe und -zusammenschlüs-
se führen insbesondere zu einer Zunahme der medien-
übergreifenden bzw. (medien-)diagonalen Konzentration
(„cross-ownership“) (KEK 2000; Seufert 2001, S. 46 f.).

In der Medienbranche ist es in der Regel schwieriger,
neue Kundenbeziehungen aufzubauen, als innerhalb vor-
handener Kundenbeziehungen auf neue Produkte auch in
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anderen Medienteilmärkten hinzuweisen („cross-selling“
bzw. „cross-promotion“). Wie bereits erläutert, ist es für
den Konsumenten schwierig, die Qualität der Medienpro-
dukte vor dem Gebrauch zu bestimmen. Daher gewinnt
das Vertrauen des Kunden in bestimmte „Medienmarken“
entscheidend an Bedeutung und trägt zu einer Verfesti-
gung der Kundenbeziehung bei. Medienunternehmen mit
derart stabilen Kundenbeziehungen sind in der Regel
auch in der Lage, das für ein qualitativ hochwertiges An-
gebot notwendige Arbeits- und Kreativpotenzial – der
entscheidende Produktionsfaktor im Medienbereich – zu
erschließen, das wiederum neue Kunden anzieht. Dieser
selbstverstärkende Prozess lässt auf den meisten Medien-
märkten nur wenige Anbieter übrig (Seufert 2001, S. 47).

Auf der Stufe der Distribution gewinnen aus Konsumen-
tensicht die Breite des Sortiments der vor Ort verfügbaren
Buch-, Musik- und Videotitel, Niedrigstpreise oder das
Erlebnisshopping (z. B. Cafes in Buchhandlungen) an Be-
deutung. In dieser Hinsicht weisen insbesondere große
Handelsunternehmen, Handelsketten oder Warenhäuser
Wettbewerbsvorteile auf.

Größenvorteile und Medienkonzentration 
beim E-Commerce 

Einige Argumente sprechen für eine weitere Zunahme des
Größenwachstums von Medienunternehmen und der
Marktkonzentration durch den elektronischen Handel:

– Der eben erwähnte selbstverstärkende Prozess dürfte
auch für den elektronischen Handel relevant sein. Me-
dienunternehmen, die bereits offline eine bekannte
„Medienmarke“ aufgebaut haben, erwerben sich auch
online Wettbewerbsvorteile. Ihnen gelingt es zudem
leichter, in ihren konventionellen Medienprodukten
auf neue Online-Produkte hinzuweisen (Seufert 2001,
S. 45 und 47). Hohe Investitionen, die dem Aufbau
von Markenreputation in elektronischen Netzwerken
zugute kommen sollen, stellen jedoch insbesondere
für kleine und mittlere Unternehmen Markteintritts-
barrieren dar, die hinwiederum die weitere Konzen-
tration des Marktes begünstigen (Latzer/Schmitz
2001, S. 39, 68, 88).

– Da Bekanntheit und Aufmerksamkeit für die Ange-
bote im Internet entscheidend für deren wirtschaftli-
chen Erfolg sind, gewinnen Unternehmen bei der Ver-
marktung Wettbewerbsvorteile, deren Webseiten aus
anderen Gründen stark frequentiert werden, beispiels-
weise Internet-Zugangsanbieter, wie z. B. T-Online,
AOL, Compuserve, Microsoft, oder die Such- bzw.
Verzeichnisdienste, wie Yahoo, Web.de etc. Sie kön-
nen ihre zentrale Stellung nutzen, um sich als Online-
Anbieter von Medienprodukten zu etablieren (Varian
1998, S. 16 f.).

– Vor diesem Hintergrund sind die Strategien der großen
Medienkonzerne zu sehen, die mit der Kombination
von Inhalten und Netzzugang einen doppelten Zweck
verfolgen: Zum einen sichern sie den garantierten On-
line-Zugang zu den Märkten, um zum anderen mit at-
traktiven Inhalten Internet-Nutzer auf bestimmte In-
ternet-Dienste, -plattformen und -portale zu lenken
(Poel/Rutten 2000, S. 22).

– In ähnlicher Weise können auch Authentifizierungsan-
bieter (z. B. die Liberty Alliance oder Microsoft mit
dem Dienst „Passport“) aufgrund ihrer möglicherweise
zukünftigen zentralen Stellung Käuferinteressen be-
einflussen, indem sie bevorzugt auf eigene Angebote
oder auf diejenigen kooperierender Unternehmen ver-
weisen. Zentrale Authentifizierungsdienste („single-
sign-on services“) sollen vor allem bei Online-Käufen
von niedrigpreisigen digitalen Produkten eingesetzt
werden, um dem Käufer vielfache Registrierungen
und die Offenlegung persönlicher Daten zu ersparen.

– Wettbewerbsprobleme entstehen insbesondere immer
dann, wenn Netzbetreiber und Anbieter von Medien-
produkten identisch oder über Unternehmensbeteili-
gungen verflochten sind bzw. intensiv untereinander
kooperieren. Auch hierbei besteht die Gefahr, dass
Netzbetreiber eigene Medienprodukte bevorzugt an-
bieten bzw. freie Inhalteanbieter durch ungünstigere
Positionierung oder Preisgestaltung benachteiligen.
Im Videobereich führte diese Befürchtung beispiels-
weise dazu, dass das Bundeskartellamt das Übernah-
megesuch von Kabelnetzen durch das Unternehmen
Liberty Media ablehnte. Liberty Media, das an diver-
sen Medienunternehmen beteiligt ist, wollte vor allem
eigene Programminhalte in den erworbenen Kabelnet-
zen verbreiten (z. B. Woldt 2002).

– Konsumenten sind in der Regel nicht bereit, in großem
Umfang unterschiedliche proprietäre Hard- und Soft-
ware zu erwerben bzw. zu installieren, die für die Si-
cherung der Urheberschutzrechte von den Unterneh-
men gleichzeitig mit den Medienprodukten angeboten
werden. Da der Bezugsweg meist an den Erwerb der-
artiger Hard- und Software gebunden ist, ist damit zu
rechnen, dass sich nur wenige Unternehmen in der
Handelsstufe am Markt durchsetzen werden. Unter-
nehmen, die eine bestimmte Hard- oder Software als
Standard durchsetzen konnten, haben beim Vertrieb
der diesbezüglichen Medienprodukte eine starke Wett-
bewerbsposition inne, die durch Netzwerkeffekte zu-
dem gefördert wird (Beck 1999; Mestmäcker 2001).

Grenzüberschreitender Handel

Generell weisen Medienprodukte im Vergleich zu Inves-
titions- und Konsumgütern relativ niedrige Import- und
Exportquoten auf, die in erster Linie mit der starken Kul-
tur- und Sprachabhängigkeit dieser Güter erklärt werden.
Der Grad der Abhängigkeit dürfte für die einzelnen Arten
von Medienprodukten jedoch unterschiedlich hoch aus-
fallen, ebenso das Ausmaß der Veränderungen, die im
Vertrieb durch E-Commerce ausgelöst werden. Soweit
dies aus den amtlichen Statistiken abzuleiten ist, können
beispielhafte Export- und Importquoten aus der gesamten
Informationsgüter-Wirtschaft („Content-Wirtschaft“) die-
sen Sachverhalt verdeutlichen. So lag die Exportquote
(d. h. die Exporte bezogen auf den Produktionswert) und
die Importquote (d. h. die Importe bezogen auf die In-
landsverfügbarkeit) beispielsweise in der Kategorie „Ver-
lage und Nachrichtenbüros“ jeweils bei 9 %. Eine deutli-
che Diskrepanz zwischen der Exportquote (1,5 %) und der
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Importquote (10,5%) findet sich in der Kategorie „Film-
wirtschaft und Rundfunk“ (Seufert 2001, S. 39 f.).

Mit Ausnahme von internationaler Popmusik und klassi-
scher Musik stehen dem internationalen Absatz von Me-
dienprodukten zusätzliche Aufwendungen mindestens für
die Adaption an unterschiedliche Sprachräume (Synchro-
nisation bzw. Untertitelung, Übersetzungen) entgegen.
Bei der Ausstrahlung von privaten Fernsehsendern ist der
zu Beginn hohe Anteil US-amerikanischer Produktion
stark rückläufig, da z. B. Serien mit deutschen Schauspie-
lern und „Themen“ in der Regel höhere Einschaltquoten
erbringen (Seufert 2001, S. 40). In der Buchwirtschaft
dürften der relativ hohe Übersetzungskostenanteil an den
gesamten Kosten eine Barriere für den grenzüberschrei-
tenden Handel darstellen. In der Musiksparte kann der
elektronische Handel nicht nur dazu führen, dass die Prä-
senz ausländischer Anbieter durch (vollständig) elektro-
nische Absatzkanäle erhöht wird, sondern auch dazu, dass
deutsche Unternehmen E-Commerce für ihr internationa-
les Engagement nutzen.

4.3.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Medienbranchen

Die drei betrachteten Medienbereiche sind durch unter-
schiedliche Grade der vertikalen Integration und horizon-
talen Konzentration gekennzeichnet. In der Buchwirt-
schaft findet sich eine vergleichsweise geringe vertikale
Integration: Unternehmen der Produktion (hier auch Ver-
lage), der Logistik und des Handels sind nur in Ausnah-
mefällen auf mehreren Stufen der Wertschöpfungskette
vertreten, wie beispielsweise beim Direktvertrieb durch
die Verlage oder bei den Buchclubs von Bertelsmann.
Hier könnte die Buchpreisbindung als Erklärungshypo-
these für die bestehende Branchenstruktur herangezogen
werden, die für eine vergleichsweise hohe Stabilität der
branchenbezogenen Arbeitsteilung sorgen dürfte (für Mu-
sikstücke, Videos oder Multimediaprodukte gibt es keine
gesetzliche Regelung der Preisbindung). Sie garantiert
bestimmte Mindestmargen beim Buchbezug (Rabatte des
gebundenen Preises) auch bei kleineren Bestellmengen,
die kleinen Einzelhändlern in gewissem Maße eine Exis-
tenzgrundlage sichern (Riehm et al. 2001, S. 16 ff.). Ob-
wohl diese Margen bei unterschiedlich hohen Abnahme-
mengen verschieden sind, so dürften sie doch bei kleinen
Abnahmemengen höher sein als bei anderen Medienpro-
dukten. Genaue Untersuchungen, die diese Wirkung bele-
gen würden, liegen jedoch nicht vor. Zudem haben die
Zwischenbuchhändler eine vergleichsweise starke Posi-
tion in der Wertschöpfungskette, die unabhängig von den
Produzenten, d. h. den Verlagen, die Distribution an den
Einzelhandel ausführen. Zwar ist das Titelspektrum bei
den Zwischenbuchhändlern relativ breit, doch kleinere
Verlage mit „exotischen“ Angeboten werden in der Regel
nicht aufgenommen. Sie sind auf die direkte Bestellung
des Bucheinzelhandels angewiesen, was jedoch Marke-
tingaufwendungen zur Erlangung der Bekanntheit im
Einzelhandel voraussetzt. 

Unternehmen der Musikwirtschaft sind dagegen stärker
vertikal integriert. Sie haben insbesondere als große

Rechteverleiher bzw. „Majors“ die Kontrolle nicht nur
über die Produktionskapazitäten, sondern auch über die
Distributionswege und Vermarktung (Schaber 2000,
S. 72). Der Zwischenhandel hat hier eine vergleichsweise
geringere Bedeutung. Unabhängige und i. d. R. kleine
Plattenlabels sind weitgehend darauf angewiesen, entwe-
der bei der Distribution zu kooperieren oder sich den Ma-
jors anzuschließen. Dies gilt bis zu einem bestimmten
Maße auch für den Film- bzw. Videosektor. Zudem ist die
dominierende Präsenz der Majors mit einer relativ hohen
Konzentration in den genannten Wertschöpfungsstufen
gleichzusetzen. In der Einzelhandelsstufe setzt sich der
hohe Konzentrationsgrad bei den Handelsunternehmen
fort. Es ist zu beobachten, dass die oligopolistische
Marktstruktur und der intensive Preiswettbewerb tenden-
ziell zu einer Reduktion der Verkaufsberatung und zu Ver-
minderung der Verkaufsstellen geführt haben. Hier kann
man alternativen Handelsformen, wie der Online-Handel,
eine vergleichsweise gute Ausgangssituation einräumen.

Die unterschiedlichen Situationen deuten jedoch auf ge-
meinsame Probleme der kleinen produzierenden Medien-
unternehmen und Selbstständigen hin, sich in der Distri-
bution und letztendlich im Einzelhandel zu positionieren,
und damit zur Produktvielfalt beizutragen. Funktioniert
der Online-Handel wie der konventionelle Versandhan-
del, so wird sich an dieser Situation vermutlich nicht viel
ändern. Erst mit dem Übergang auf die vollständige elek-
tronische Distribution kann – zumindest vom Aspekt der
Distributionskostensenkung her – mit einer Erhöhung der
Chancen an der Marktteilnahme kleiner und mittlerer Un-
ternehmen gerechnet werden. Hohe Aufwendungen im
Marketing und in der Verkaufsabwicklung stehen dem je-
doch wieder entgegen.

Im Musik- und Videobereich verfügen einzelne Rechte-
verleiher über relativ umfangreiche Archive an Verwer-
tungsrechten, wodurch im Vergleich zum Buchhandel
eher mit dem eigenen direkten Vertrieb allein oder durch
Kooperationen zu rechnen ist, da sie ein vergleichsweise
breites Sortiment im Angebot haben. Dies gilt vor allem
dann, wenn bei der vollständigen elektronischen Distri-
bution die Distributionskosten gesenkt werden können.
Vor allem im Musikbereich bieten große Medienunter-
nehmen die Voraussetzungen für die vollständige elektro-
nische Distribution durch die Beteiligungen an oder durch
die Etablierung von Online-Shops. Im Gegensatz dazu ist
im Buchbereich die Produzentenstruktur differenzierter,
weshalb ein einzelner Anbieter im eigenen Direktvertrieb
nur ein relativ schmales Sortiment anzubieten in der Lage
ist. Dort überwiegen Handelsunternehmen.

Im Offline- und Online-Einzelhandel hat sich das Kon-
zept des „Medienkaufhauses“ unterschiedlich erfolgreich
durchgesetzt. Im stationären Einzelhandel existieren
Buchgeschäfte und Vertriebsstätten für Musik und Video
im Vergleich zum Online-Handel relativ unabhängig von-
einander, mit Ausnahme der Warenhäuser und einiger
„Kulturkaufhäuser“. Dies kann möglicherweise mit der
traditionellen Kleinunternehmensstruktur des Buch- und
Musikfachhandels erklärt werden, der aufgrund von be-
grenzten fachlichen Ressourcen oder Flächenbegrenzun-
gen sich im Medienangebot beschränken musste.
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Beim Online-Handel ist die Kombination von Buch-, Mu-
sik- und Videoangeboten bei den großen Online-Anbietern
(„Internet-Medienkaufhäusern“) zum Regelfall geworden.
Gründe können in der Übertragung der Markenreputation
des Händlers vom anfänglichen Buchbereich auf andere
Medienprodukte gesehen werden, um neue Geschäftsfel-
der zu erschließen. Zum Teil kann auch die Möglichkeit,
komplementäre Güter anbieten zu können (z. B. das Buch
oder die Musik-CD zum Film oder umgekehrt bzw. das
passende Sportvideo zum Sportratgeber), dafür sprechen,
soweit der Online-Händler die Software-Lösungen dazu
vorhält. Hier ist der stationäre Handel allein aufgrund der
Ladenorganisation im Nachteil. Auch die Bündelungsef-
fekte durch die einmal geschaffene Kundenbasis beim
Marketing, bei der Abwicklung der Bestellung und bei der
Logistik können entscheidend sein (Riehm et al. 2001,
S. 102 f.). Kunden, die einmal ein Konto bei einem On-
line-Händler z. B. für einen Buchkauf eingerichtet haben,
sind sicher eher geneigt, Musik-CDs oder Videos bei dem-
selben Händler zu kaufen.

Beim vollständigen elektronischen Handel mit digitalen
Medienprodukten ergeben sich Unterschiede insbeson-
dere aus den unterschiedlichen Konsum- bzw. Nutzungs-
gewohnheiten. Die Nutzungszahlen der Online-Tausch-
börsen weisen auf die ausgeprägte Nutzungsakzeptanz
von digitalen Musikstücken und Videos hin, die für elek-
tronische Bücher weit weniger gegeben ist. Der Konsum
von Musik und Video setzt stets nicht nur die Trägerme-
dien (z. B. CDs), sonder auch Darstellungsmittel (z. B.
CD-Spieler) voraus. Beim gedruckten Buch sind Träger-
medium und Darstellungsmittel eins, d. h. ein zusätzliches
Gerät neben dem Buch ist nicht notwendig. Die Entkop-
pelung von Trägermedium und Darstellungsmittel findet
erst bei den elektronischen Büchern statt, und zwar in
elektronische Netzwerke, spezielle Lesegeräte und Buch-
dateien. Zum einen dürfte den Konsumenten die Notwen-
digkeit eines zusätzlichen Gerätes kaum ersichtlich sein,
zum anderen fehlen adäquate und kostengünstige End-
geräte noch weitgehend.

Der bisher vorherrschende technische Unterschied, der
auf sehr unterschiedlichen Übertragbarkeits- und Kopier-
barkeitsmodi von Musik- und Videodateien basierte,
dürfte künftig eher eine geringe bis keine Rolle mehr spie-
len. Hier sind in absehbarer Zeit weitere Entwicklungen
und Nutzungsdurchdringungen bei der Datenkompres-
sion, den Speichermedien und hinsichtlich der Übertra-
gungswege zu erwarten.

4.4 Weiterführende Folgenbetrachtungen

4.4.1 Beschäftigungsbezogene Aspekte
Allgemeine Betrachtungen

Aufgrund der vielfältigen entwicklungsfördernden sowie
-hemmenden Faktoren und der Unsicherheit bezüglich
des Tempos, innerhalb dessen die Einflussfaktoren ihre
Wirkung zeigen, ist eine exakte Prognose bezüglich der
Beschäftigungswirkungen des elektronischen Handels
mit Medienprodukten nicht möglich. Beispielsweise ist es
schwierig abzuschätzen, ob die durch den E-Commerce

angestoßenen Aktivitäten im Inland oder im Ausland auf-
gebaut werden, wie z. B. der für den E-Commerce notwen-
dige Aufbau der Infrastruktur (Seufert 2001, S. 41 ff.; siehe
auch TAB 2002b).

Dennoch lassen sich Tendenzaussagen treffen, nach denen
damit zu rechnen ist, dass der potenzielle Beschäftigungs-
abbau weniger bei der Produktion von Medienprodukten
stattfindet, als vielmehr bei ihrer Distribution, d. h. in der
Vervielfältigung, beim Transport und im Handel (Kapi-
tel II.7.2.3). Dabei beruht die Annahme der vergleichs-
weise geringen Substitutionspotenziale bei der Produktion
von Medienprodukten insbesondere darauf, dass sie in der
Regel als Unikate in immer wieder neugestalteten Produk-
tionsnetzwerken produziert werden. Die dabei notwendigen
Austauschprozesse zwischen den Beteiligten (z. B. Künst-
ler, Autoren, technische Spezialisten auf der kreierenden
Vorproduktionsstufe sowie Verlage und Rundfunkanstal-
ten auf der programmanbietenden Endproduktionsstufe)
erfordern einen vergleichsweise hohen Koordinationsauf-
wand und enge persönliche Kontakte (Fuchs/Wolf 2000,
S. 63 f.). Sie lassen sich auch künftig nur relativ wenig ra-
tionalisieren, u. a. deshalb, weil die Produktion und der
Austausch der Vorprodukte heute schon weitgehend elek-
tronisch erfolgen (Seufert 2001, S. 22, 36). Allerdings ist
langfristig auch mit dem teilweise Ersatz menschlicher
Produktionsleistungen durch synthetisch erstellte digitale
(Vor-)Produkte (z. B. computeranimierte Szenen, Land-
schaften, Schauspieler, Klänge und Musikstücke) zu rech-
nen (Kapitel II.4.2.3). Das Ausmaß der Substitution ist
weitgehend von der Akzeptanz der Produkte durch die
Endnachfrager abhängig, die zwar langfristig veränderbar,
insgesamt aber kaum abschätzbar ist.

In der Distribution der Medienprodukte werden bereits
Beschäftigungseffekte durch den Übergang zum elektro-
nisch unterstützten Handel mit materiellen Medienpro-
dukten erwartet, die insbesondere aus der Automatisierung
von Handelsprozessen resultieren. Viel weitergehende
positive und negative Beschäftigungseffekte können je-
doch bei der vollständigen elektronischen Distribution
der digitalen Medienprodukte erwartet werden, die sich
jedoch langfristig ausgleichen.

Substitutionseffekte resultieren insbesondere aus dem
Wegfall von wirtschaftlichen Aktivitäten bei der Verviel-
fältigung, dem Transport der materiellen Produkte sowie
auch beim Handel der Medienprodukte. Zusätzlich zu den
direkt betroffenen Arbeitsplätzen kommen die indirekten
Beschäftigungseffekte in der Vorleistungsstufe hinzu, wie
z. B. die Herstellung von Druckmaschinen und Zeitungs-
druckpapier.

Es ist jedoch abzusehen, dass das hohe Rationalisierungs-
potenzial erst langfristig umgesetzt werden wird. Hier
sprechen die oben genannten technischen und wirtschaft-
lichen Aspekte sowie die bestehenden Nutzungsgewohn-
heiten gegen eine schnelle Realisierung. Des Weiteren
sind die folgenden gegenläufigen Aspekte bei der Beur-
teilung von mittel- und langfristigen Beschäftigungswir-
kungen zu berücksichtigen (Seufert 2001, S. 25):

– Viele Anbieter von Medienprodukten sind für einen
längeren Zeitraum gezwungen, offline und online Ver-
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triebsformen parallel zu betreiben, da ansonsten keine
ausreichenden Verkaufs- und Werbeerlöse erzielt 
würden.

– Der Übergang zu elektronischen Vertriebsformen er-
fordert auch zusätzliche wirtschaftliche Aktivitäten,
wie die Anpassung an neue Gestaltungsregeln für die
Online-Präsentation und die Realisierung der Interak-
tivität (z. B. besonderer Konvertierung und Aufberei-
tung der Medienprodukte).

– Mit Kostensenkungen, die durch den Übergang auf
den elektronischen Vertrieb erreicht werden können,
werden auch zusätzliche Angebote für kleinere Ziel-
gruppen („Special-Interest“-Angebote) rentabel. Im
Allgemeinen wird beim vollständigen E-Commerce
mit digitalen Medienprodukten mit neuen Produkten
und Diensten gerechnet.

– Nicht zuletzt kann der Aufbau der für den E-Com-
merce notwendigen Infrastruktur Beschäftigungsim-
pulse bewirken.

4.4.2 Umwelteffekte der „Dematerialisierung“
Im Folgenden sollen die Erwartungen an die Umweltent-
lastungen durch die „Dematerialisierung“ diskutiert wer-
den, die mit der Verlagerung von Medieninhalten von den
Trägermedien Papier, CD, DVD etc. auf die digitalen Trä-
germedien Computer und elektronische Netzwerke ver-
bunden sind (im Folgenden auch nach Behrendt et al.
2002a). Hierzu liegen bereits einige Studien vor, die par-
tielle Folgeaspekte von Digitalisierung und Virtualisie-
rung der Medienprodukte verdeutlichen:

– Ein ökobilanzieller Vergleich der Umweltwirkungen
eines journalistischen Referenzartikels als gedruckte
Zeitungsausgabe und als Online-Version kommt zu
dem Ergebnis, dass die gedruckte Zeitung der Online-
Zeitung vorzuziehen ist. Insbesondere wird dies da-
durch begründet, dass beim Ausdruck der Online-Ar-
tikel in der Regel einseitig bedrucktes, holzfreies
weißes Papier verwendet würde, während Zeitungen
zweiseitig auf Recyclingpapier gedruckt werden. Al-
lerdings wurde nicht berücksichtigt, dass eine kom-
plette Zeitung gekauft werden muss. Mit dieser An-
nahme und der weiteren, dass der Online-Artikel auf
Recyclingpapier gedruckt wird, kommt es zu einem
„Gleichstand“ zwischen gedruckter und digitaler Zei-
tung (Plätzer 1998; Plätzer/Göttsching 1998).

– Ein Vergleich von Print- und Online-Katalogen im
Versandhandel kommt zu dem Schluss, dass unter
dem Gesichtspunkt des Primärenergieverbrauchs die
gedruckte Ausgabe vorzuziehen ist (Greusing/Zangl
2000). Allerdings wird nur der Primärenergiever-
brauch betrachtet, nicht aber z. B. die Materialver-
bräuche.

– In einer weiteren Studie für das EMPA (Eidgenössi-
sches Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) wur-
den die ökologischen Auswirkungen der privaten Me-
diennutzung anhand der Beispiele „Suche einer
Telefonnummer“ und „Sehen/Lesen einer Tagesnach-

richt“ untersucht. Elektronische Nachschlagewerke
und elektronische Medien (hier WWW-Angebote und
Fernsehen) seien nur bei einem selektiven bzw. zeit-
lich stark eingeschränkten Gebrauch im Hinblick auf
ökologische Gesichtspunkte überlegen. Ein Ausdruck
der Informationen auf dem heimischen Drucker würde
das Ökoprofil bedeutend verschlechtern. Allerdings
gelten die Ergebnisse nur vor dem Hintergrund des
Schweizer Strommixes mit einem relativ hohen Was-
serkraftanteil, der nicht auf Deutschland übertragbar
ist (Reichart/Hischier 2001).

Der partielle Charakter und die eingeschränkte Aussage-
kraft der zitierten Studien weist auf einen erhöhten For-
schungsbedarf bezüglich der Umweltwirkungen der Digi-
talisierung und Virtualisierung hin. Für eine umfassende
Einschätzung der Umweltwirkungen des vollständigen
elektronischen Handels mit digitalen Produkten müssten
die positiven und negativen Umweltfolgen weitestgehend
erfasst und bilanziert werden:

– Positive Umwelteffekte einer „Dematerialisierung“
können sich insbesondere durch Verringerungen der
Produktion der materiellen Trägermedien sowie durch
die Reduktion der Transporte für ihre Distribution er-
geben. Auch die Umweltverbräuche, die mit den La-
ger-, Verteil- und Verkaufsstellen materieller Medien-
produkte verbunden sind, könnten vermindert werden.
Diese Effekte ergäben sich bereits mit der Digitalisie-
rung der Medieninhalte im Zuge einer Produktions-
weise „on-demand“ (z. B. Books-on-Demand), die zu
einer Einsparung bei Lagerhaltung und Überschuss-
mengen führen, jedoch weiterhin die konventionelle
Vertriebsinfrastruktur und Transportleistungen erfor-
dern. Erst die vollständige elektronische Distribution
würde die Substitution durch die elektronische Infra-
struktur real werden lassen. Allerdings können digita-
lisierte bzw. virtualisierte Produkte wieder materiali-
siert werden, etwa durch den Ausdruck digitaler Texte
oder durch das Speichern heruntergeladener digitaler
Musik auf CDs (Behrendt et al. 2002a, S. 28 ff.).

– Negative Umweltwirkungen resultieren aus der Be-
reitstellung und dem Betrieb der für den E-Commerce
erforderlichen technischen Infrastruktur, die nicht nur
die elektronischen Netze, Schaltsysteme oder Server,
sondern auch diverse Endgeräte (mobile und sta-
tionäre Computer, Mobilfunkgeräte, persönliche digi-
tale Assistenten etc.) umfasst.

– Auch indirekte Umwelteffekte sind zu beachten, die
insbesondere durch Strukturwandel, Wirtschaftswachs-
tum, Veränderungen der Wertschöpfungsketten sowie
veränderte Konsum- und Lebensstile infolge der
Durchsetzung des E-Commerce hervorgerufen wer-
den können. Negative Umweltauswirkungen ergäben
sich bereits, wenn E-Commerce-induzierte Kosten-
und Preissenkungen für einen gesteigerten Konsum
genutzt werden. Durch Online-Käufe eingesparte Ein-
kaufsfahrten können durch vermehrte Erlebnis- und
Freizeitfahrten substituiert werden. Ebenso kann die
Umweltentlastung, die durch Reduzierung der Um-
weltverbräuche durch die „Dematerialisierung“ oder
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bei einzelnen Geräten erzielt wurden, wieder durch
eine gestiegene Gesamtzahl der Geräte (z. B. zusätzli-
che MP3-Player) aufgezehrt werden.

Ergebnisse von Abschätzungen und Modellrechnungen
hängen stark von den Annahmen ab, etwa zur Multifunk-
tionalität der eingesetzten Geräte oder zum Verhalten der
Nutzer (z. B. Dauer der Mediennutzung). Insbesondere
wäre zu klären, ob digitale Produkte eher substitutiv, also
anstelle ihrer physischen Pendants, konsumiert werden
oder additiv, also zusätzlich zu den bereits bestehenden
Produkten, was dann mit einer zusätzlichen Umweltbelas-
tung verbunden sein würde (z. B. Fichter 2001).

4.5 Regulierungsfragen und politischer
Handlungsbedarf

Medienprodukte gehörten zu den ersten Produkten, die
grenzüberschreitend online gehandelt wurden. Bereits bei
den materiellen Medienprodukten ergab sich dadurch ein
gewisser politischer Handlungsdruck. Im Gefolge des
vollständigen E-Commerce mit digitalen Medienproduk-
ten werden zusätzliche politische Handlungsfelder im
Hinblick auf eine internationale Harmonisierung sichtbar,
die besonders die folgenden Bereiche betreffen (Erber 
et al. 2001b; TAB 2002b):

– Im Buchbereich übte beispielsweise der grenzüber-
schreitende Handel Druck auf die deutsche Buch-
preisbindung aus, die in seiner privatwirtschaftlichen
Form insbesondere von der Europäischen Kommis-
sion heftig kritisiert wird (s. a. Monopolkommission
2000). Ausländische Online-Händler hatten deutsche
Buchtitel unter dem gebundenen Preis angeboten,
wurden allerdings daraufhin nicht mehr von den be-
troffenen Verlagen beliefert. Mittlerweile ist auf Ini-
tiative der Bundesregierung die Buchpreisbindung
Gesetz geworden. Der Online-Buchhandel kann damit
allerdings seine möglichen Kostenvorteile z. B. bei der
automatisierten Information und Transaktionsabwick-
lung nicht durch niedrigere Buchpreise an den Kunden
weitergeben.

– Durch den grenzüberschreitenden E-Commerce mit
digitalen Medienprodukten entsteht zudem ein Har-
monisierungsdruck auf Zölle und Steuern, der derzeit
beispielsweise in die Bemühungen zur Anpassung des
Mehrwertsteuersystems mündet (Kapitel III.3.3.2;
Hauser/Wunsch-Vincent 2002; Schindhelm/Reiß 2000).
In den europäischen Mitgliedstaaten soll dies insbe-
sondere mit der Umsetzung des Vorschlags für eine
Richtlinie zur Umsatzbesteuerung elektronisch er-
brachter Leistungen geschehen (Europäische Kom-
mission 2000c).

– Die Konvergenz der elektronischen Medien, d. h. die
Annäherung der Bereiche IuK-Technologien, Tele-
kommunikation und Massenmedien kann bestehende
Regulierungsstrukturen obsolet werden lassen, wie
beispielsweise die unterschiedlichen Regulierungs-
muster und -intensitäten beim Fernsehen über terres-
trische Ausstrahlung oder Online-Medien.

– Die dargestellten Auswirkungen des E-Commerce auf
das Größenwachstum und die Marktkonzentration

(Kapitel II.4.3.3) führen vermehrt zu wettbewerbspoli-
tischen Fragestellungen, die sich sowohl auf die hori-
zontale Konzentration (wenige Anbieter auf einer
Wertschöpfungsstufe oder Kooperationen zur Auswei-
tung des Online-Angebots), die vertikale Integration
(Unternehmen übernehmen z. B. gleichzeitig Produk-
tion, Rechteverleih und Vertrieb) als auch insbesondere
auf die medienübergreifenden Unternehmenszusam-
menschlüsse beziehen (Kapitel III.3.2.5; Beck 1999;
Mestmäcker 2001; Wissenschaftlicher Beirat beim
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
2001). Ferner ergeben sich u. a. wettbewerbspolitische
Fragen durch neue Anbieter bei der vollständigen On-
line-Distribution, wenn z. B. die Kabel- oder Mobil-
funknetzbetreiber zusätzliche Medienprodukte anbie-
ten. Hierbei haben Netzbetreiber aufgrund des
direkten Zugangs zum Endkunden eine monopolartige
Stellung, bei der unabhängige Anbieter einen Wettbe-
werbsnachteil erleiden können (z. B. durch überhöhte
Übertragungs- bzw. Durchleitungsgebühren).

– Das Urheberschutzrecht bedarf zur Sicherung der 
Verwertungsrechte im Internet einer Anpassung (Ka-
pitel III.3.3.4). Auf der einen Seite bedürfen die Schutz-
techniken zur Durchsetzung von Verwertungsan-
sprüchen (DRM etc.) einer gesetzlichen Absicherung,
indem ihre Umgehung unterbunden wird. Anderer-
seits ist mit den Schutztechniken eine Reihe von Pro-
blemen verbunden, die z. B. dasjenige Potenzial 
betreffen, die vom Recht gesetzten Grenzen des Urhe-
berrechtsschutzes (z. B. Recht auf die Privatkopie) zu
unterlaufen (Dreier 2000; Hoeren 2001, S. 6 f.). Der-
artige Systeme bedürfen damit einer fortwährenden
kritischen Überprüfung, nicht zuletzt um gesellschaft-
liche Ansprüche an den Zugang zu Informationen und
Wissen (z. B. in Bibliotheken) und ihren freien Aus-
tausch zu garantieren.

4.6 Fazit
Grundsätzlich sind die bereits sichtbaren Folgen sowie
die Perspektiven des elektronischen Handels mit Medien-
produkten bezüglich der beiden Hauptformen – dem elek-
tronisch unterstützten Versandhandel mit materiellen Me-
dienprodukten und dem vollständigen elektronischen
Handel mit digitalen bzw. virtuellen Medienprodukten –
zu differenzieren.

– Die Perspektiven des E-Commerce mit Medienpro-
dukten werden zu weiten Teilen durch Kauf- und Kon-
sumgewohnheiten bestimmt. Der Online-Handel so-
wohl mit materiellen als auch mit digitalen
Medienprodukten ist grundsätzlich durch bestimmte
Kaufgewohnheiten – das „Durchstöbern“ von Laden-
lokalen oder das Erlebnisshopping – begrenzt, obwohl
der Online-Handel große Anstrengung unternimmt,
Spontankäufe z. B. durch automatisierte Empfehlun-
gen anzuregen.

– Unterschiede bei den Chancen des Online-Handels zwi-
schen den betrachteten Medienprodukten Buch, Musik
und Video müssen u. a. im Hinblick auf die alternative
Angebotsbreite, Beratungskompetenz und regionale La-
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dendichte des stationären Handels bewertet werden. Da
diese im stationären Buchhandel aus Konsumentensicht
besonders günstig ausfallen, könnte dies auf den verhält-
nismäßig geringen Anteil des Online-Buchhandels hin-
deuten (3,4 % der Gesamtumsätze im Jahr 2001), der
auch kurz- bis mittelfristig nur leicht steigen dürfte. Im
Musikhandel könnten die relativ hohen Online-Umsätze
(6,4 % der Gesamtumsätze im Jahr 2001) u. a. mit dem
vergleichsweise geringeren Beratungsangebot erklärt
werden. Besonders „erfolgreich“ werden im Online-
Handel DVDs und VHS-Videokassetten verkauft (zu-
sammen 13,6 % der Gesamtumsätze im Jahr 2001). Hier
kann vermutet werden, dass das Beratungsangebot in
stationären Geschäften vergleichsweise gering und/oder
der Kaufwunsch eines speziellen Titels schon weitge-
hend außerhalb des Geschäfts, z. B. im Kino oder in an-
deren Medien, geprägt wurde. Langfristig (mehr als zehn
Jahre) räumen Schumann et al. (2001, S. 80 f.) beispiels-
weise dem Online-Handel mit DVDs und Videokasset-
ten einen Anteil von ca. 32 % am Gesamtvolumen ein.

– Die Akzeptanz der digitalisierten Medienprodukte
hängt ebenfalls von den Nutzungsgewohnheiten der
Konsumenten ab. Hierzu gehören nicht nur die Art der
Rezeption, d. h. die Gewohnheiten des Lesens, Musik-
hörens, Filmkonsums, Austausches oder Verleihens,
sondern auch eingeschliffene Bezugs- und Zahlungs-
bereitschaften. So sind Konsumenten bereits im mate-
riellen Medienbereich an das kostenlose Angebot von
durch Werbung finanzierten Medienprodukten ge-
wöhnt. Auch werden die gewohnten Nutzungsmög-
lichkeiten (z. B. Verleihen, Sammeln, langfristiges
Aufbewahren) durch die derzeit vorgestellten Online-
Angebote mit Kopierschutzmechanismen für digitale
Medienprodukte wenig oder gar nicht beachtet. Zu-
dem haben Online-Tauschbörsen bereits Maßstäbe be-
züglich der Angebotsbreite, Verfügbarkeit oder Nut-
zungsmöglichkeiten der heruntergeladenen Produkte
gesetzt. Hier scheinen die Realisationschancen der
wirtschaftlichen Potenziale weniger von der Lösung
technischer Probleme, als vielmehr davon abhängig
zu sein, ob konsumentenfreundliche Angebote gefun-
den werden, die gleichzeitig die ausreichende wirt-
schaftliche Vergütung sichern.

– Unternehmen, die in den Wertschöpfungsketten auch
vor der Durchsetzung des Online-Handels eine starke
Wettbewerbsposition haben, können diese dazu nut-
zen, die dort gewonnenen Mittel für die kostenintensi-
ven Aktivitäten im E-Commerce zu verwenden. Sehr
hohe Investitionsvolumina sind für das Marketing so-
wie den Aufbau und den Unterhalt einer Verkaufsin-
frastruktur, insbesondere die technische E-Com-
merce-Infrastruktur in Form entsprechender Hard-
und Software notwendig. Diese Investitionen bilden
Markteintrittsbarrieren für kleine Unternehmen und
insbesondere für Einzelpersonen, weshalb auch ein
Direktvertrieb durch Akteure auf der Vorproduktions-
stufe (wie z. B. Künstler) eher die Ausnahme bleiben
wird und auch eher bei vergleichsweise großen Verla-
gen oder Rechteverleihern zu erwarten ist.

5. Handel mit Strom
Strom kam schon immer aus der Steckdose. Dass man
Strom auswählen – mal mit mehr mal mit weniger „Öko“
– und bei verschiedenen Stromverkäufern „kilowattstun-
denweise“ einkaufen kann, ist eine relativ neue Möglich-
keit und immer noch ungewohnt. Ob diese besondere
Form des Handels auch für das Internet geeignet ist, in
welchem Umfang, auf welchen Ebenen und in welchen
Formen elektronischer Stromhandel bereits betrieben
wird und wie dessen Perspektiven aussehen – davon han-
delt dieses Kapitel. Es stützt sich im Wesentlichen auf das
Gutachten für den Deutschen Bundestag von Strecker und
Weinhardt (2002), das im Rahmen dieses TAB-Projekts
erstellt wurde.

5.1 Elektrizitätswirtschaft und Stromhandel

5.1.1 Vom „Verbundhandel“ zum Stromhandel –
das regulatorische Umfeld

„In der Elektrizitätswirtschaft herrschte in der Vergan-
genheit die Vorstellung, die physikalisch-technischen und
ökonomischen Spezifika des Gutes Strom erlaubten keine
wettbewerbliche Preisfindung im offenen Handel der
Marktkräfte. Wesentliche Begründung lag in einer ‚Be-
sonderheitenlehre‘ (Hervorhebung d. V.), die die gesamte
Elektrizitätswirtschaft als einen natürlichen Monopolbe-
reich auffasst. Im deutschen Wettbewerbsrecht wurde des-
halb ein wettbewerblicher Ausnahmebereich geschaffen
und u. a. eine staatlich geregelte, kostenorientierte Preis-
bildung für Haushaltskunden eingeführt. Ein Stromhandel
fand innerhalb der geschlossenen Versorgungsgebiete nur
zum Ausgleich von unvorhergesehenen Nachfra-
geschwankungen in Ausnahmesituationen (z. B. bei Kraft-
werksausfällen) zur Gewährleistung der Versorgungssi-
cherheit statt. Auf europäischer Verbundebene diente der
‚Stromhandel‘, der eher einem Stromaustausch entsprach,
zur Optimierung der Kraftwerksfahrweise. Eine Verrech-
nung der gelieferten Energie basierte nicht auf wettbe-
werblichen Marktpreisen, sondern auf Kostenpreisen, und
die ‚Bezahlung‘ erfolgte i. d. R. durch Saldierung im Zeit-
verlauf und nicht durch direkten finanziellen Ausgleich“
(Strecker/Weinhardt 2002, S. 3). Mit dem Inkrafttreten
des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschafts-
rechts (EnWG) am 29. April 1998 und der dadurch initi-
ierten Neuordnung des Regulierungsrahmens wurden die
Weichen auf Wettbewerb und Handel gestellt – Strom gilt
nun als ein Gut wie andere auch. Eine „neue Zeitrech-
nung“ (Müller 2001, S. VI) hat begonnen.

Im Einzelnen hebt das EnWG die kartellrechtliche Aus-
nahmegenehmigung für die Bildung von Gebietsmonopo-
len in der Elektrizitätswirtschaft und damit das System der
geschlossenen Versorgungsgebiete auf. Die wesentlichen
Bestimmungen, die den Stromhandel im Wettbewerb er-
möglichen, sind die Öffnung der bisher durch monopolis-
tische Strukturen abgeschotteten Übertragungsnetze für
die Nutzung durch Dritte und die Bestimmungen zum
„Unbundling“, d. h. der getrennten Rechnungslegung für
die Bereiche der Erzeugung, der Übertragung, der Vertei-
lung und des Handels. Deutschland öffnete – im Gegen-
satz zu etlichen europäischen Nachbarn, aber ähnlich wie
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Finnland, Großbritannien und Schweden – von Anfang an
den Strommarkt für den freien Handel auf allen Handels-
stufen sowohl mit Industrie- als auch mit Privatkunden.

Die Netzzugangsregelung im Einzelnen ist nicht gesetz-
lich, sondern in Form einer „Verbändevereinbarung“ der
Spitzenverbände der deutschen Elektrizitätswirtschaft ge-
regelt. Mittlerweile ist die dritte Version dieser Verbände-
vereinbarung (VV IIplus) in Kraft (Winkler 2002). Darin
werden Fragen des Netzzugangs und der Preisfestsetzung
der Netznutzung geregelt. Deutschland verfolgt diesen
nicht unumstrittenen Weg der Selbstregulierung im Ge-
gensatz zu den meisten anderen Ländern der EU, in denen
Regulierungsbehörden eingerichtet wurden.17

5.1.2 Zur Struktur der deutschen
Elektrizitätswirtschaft

Bei der Öffnung der Elektrizitätswirtschaft für den Han-
del geht es im Kern um die Transportebene. Im Folgenden
soll daher eine Beschränkung auf eine Darstellung der
Übertragungs- und Verteilnetze der deutschen Elektrizi-
tätswirtschaft sowie auf einige wenige Angaben zu den
Stromerzeugern vorgenommen werden.18

Netze

Die Übertragungsnetze leiten die elektrische Energie von
den Großkraftwerken zu Umspannanlagen in der Nähe
der Verbrauchsschwerpunkte. Sie werden als Höchstspan-
nungsnetze mit 220 kV oder 380 kV Betriebsspannung
gefahren und überbrücken große Entfernungen im über-
regionalen und europäischen Rahmen. Die deutschen
Übertragungsnetze sind zum deutschen Verbundnetz zu-
sammengeschaltet, das wiederum mit einem synchron be-

triebenen europäischen Höchstspannungsnetz verbunden
ist. Ursprünglicher Sinn dieser Verbundnetze war es, beim
Ausfall eines Kraftwerks durch die Zuschaltung oder Er-
höhung der Leistung anderer Kraftwerke die Versor-
gungssicherheit im gesamten Netz zu gewährleisten. Vor
der Öffnung der Übertragungsnetze vollzog sich der
„Stromhandel“ national wie international allein zwischen
den großen „Verbundunternehmen“. Die Öffnung der Ver-
bundnetze ist heute eine wesentliche, technische Voraus-
setzung für den Stromhandel unter Beteiligung aller
Stromerzeuger. Über die Verbundnetze sind die Elektrizi-
tätserzeuger in der Lage, je nach Angebot und Nachfrage,
ihre Kombination aus Eigenproduktion und Fremdbezug
zu optimieren.

Die Verteilnetze werden als Hoch-, Mittel oder Niederspan-
nungsnetze mit einer Betriebsspannung zwischen 230 Volt
und 110 kV betrieben. Sie verteilen die elektrische Ener-
gie an den Endkunden in der jeweils benötigten Spannung.
Im Hochspannungsnetz mit normalerweise 110 kV sind
dies typischerweise stromintensive Industrieunternehmen
oder Umspannanlagen mit einem Leistungsbedarf von 
10 bis 100 MW. Im Mittelspannungsnetz mit einer Be-
triebsspannung von 10 bis 60 kV werden Unternehmen mit
geringer bis mittlerer Stromintensität versorgt. Das Nieder-
spannungsnetz mit üblicherweise 230 Volt oder 400 Volt
Betriebsspannung dient der Versorgung des überwiegen-
den Teils der Endverbraucher, nämlich der Privathaushalte
und der kleinen Gewerbebetriebe.

Erzeuger

Die meisten Stromerzeuger verfügen selbst über Übertra-
gungs- und Verteilnetze. Tabelle 19 zeigt die Struktur der
allgemeinen Elektrizitätsversorgung in Deutschland.
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Tabel le 19

Struktur der allgemeinen Elektrizitätsversorgung (Ende der 90er-Jahre)

Elektrizitätsversorgungsunternehmen Überregionale Regionale Stadtwerke (lokal)

Anzahl Unternehmen 6 (~ 1 %) ca. 80 (~ 8 %) ca. 800 (~ 91 %)

Erzeugungsanteil 85 % 10 % 5 %

Übertragungsanteil 100 % 0 % 0 %

Verteilungsanteil 33 % 33 % 33 %

Stromabgabe an Endkunden 33 % 35 % 32 %

Quelle: Strecker/Weinhardt 2002, S. 9

17 Vergleiche zu den regulativen Mechanismen in den EU-Ländern
etwa Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001a); zur
Kritik an der deutschen Selbstregulierung Kapitel II.5.5.

18 Im Folgenden in Anlehnung an „Das Stromnetz“ (RWENet o. J.). Für
den gesamten Bereich der Elektrizitätswirtschaft inklusive der Elek-
trizitätserzeugung wird auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen,
z. B. Müller (2001) oder Schiffer (1999).



Die Tabelle zeigt deutlich, dass die sechs überregionalen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen nicht nur 85 % der
elektrischen Energie erzeugen, sondern auch über 100 %
der Übertragungsnetze und über ein Drittel der Verteil-
netze verfügen. Außerdem sind die überregionalen Strom-
versorger in vielfältiger Weise mit den regionalen und lo-
kalen Elektrizitätsunternehmen verflochten.

Die Liberalisierung des Marktes hat den Konzentrations-
prozess in der Branche weiter beschleunigt (o. A.
2002k).19 Nach Angaben des VDEW kam es von 1998 bis
Mitte 2001 zu 25 Unternehmensfusionen mit 60 beteilig-
ten Unternehmen, darunter die Großfusionen von VEBA
und VIAG zur E.On Energie AG sowie von RWE und
VEW (VDEW 2001a). Prognosen aus dem Jahr 2000 gin-
gen davon aus, dass in drei bis vier Jahren auf der Ebene
der Verbundunternehmen drei bis vier unabhängige Un-
ternehmen am Markt verbleiben würden, die Zahl der Re-
gionalunternehmen auf 20 zurückginge und von den 
derzeit etwa 800 Stadtwerken noch 100 übrig blieben
(Schneider/Schürmann 2000). Dieser dramatische Struk-
turwandel wird vermutlich so schnell nicht eintreten, aber
die Konzentrationsprozesse werden sich weiter fortset-
zen. Das wird sich auch auf die Zahl der Beschäftigten
auswirken. Bereits im zurückliegenden Jahrzehnt von
1991 bis 2000 stieg die Produktivität um 68 % und die
Zahl der Beschäftigten bei den deutschen Stromversor-
gern ging von 217 590 auf etwa 142 000 um rund 35 %
zurück (VDEW 2001b).

5.1.3 Gegenstand, Formen und Akteure des
Stromhandels

Nach Preußer versteht man unter Stromhandel „den An-
und Verkauf bzw. die Vermittlung von Strom oder Fi-
nanzprodukten, die auf Strom basieren (Stromderivate),
unabhängig von eigenen Erzeugungskapazitäten und Net-
zen“ (Preußer 1998, S. 232, nach Strecker/Weinhardt
2002, S. 20).

Gegenstand des Stromhandels

Beim physischen Handel werden heute im Wesentlichen
kurzfristig Strommengen ge- oder verkauft, z. B. Stun-
denlieferungen für den nächsten Tag im Kassa- oder Spot-
markt. Der Spotmarkt dient insbesondere dazu, kurzfris-
tige Schwankungen in der Stromerzeugung und im
Stromverbrauch auszugleichen. Beim finanziellen Handel
(Stromderivate) geht es um eine Form der Risikoabsiche-
rung gegen stark schwankende Preise, ein Phänomen, das
es erst seit der Liberalisierung des Strommarktes gibt. Der
finanzielle Handel ist ein Terminhandel, d. h. es wird über
einen längerfristigen Zeitraum „auf Termin“ gehandelt.
Zu den standardisierten Formen dieses Terminhandels
gehören beispielsweise „Futures“; hier wird eine festge-
legte Menge Strom zu einem festgelegten Preis in einem
festgelegten zukünftigen Zeitraum gekauft – allerdings
ohne physische Lieferung, d. h. als rein finanzielles „Pro-
dukt“.

Formen des Stromhandels

Wie in anderen Handelssektoren kann man auch im Strom-
handel zwischen Groß- und Einzelhandel unterscheiden.
Der Großhandel stellt als Zwischenhandel üblicherweise
eine gesonderte Handelsstufe zwischen Produzenten und
der Einzelhandelsstufe dar. Unter Stromgroßhandel ver-
steht man technisch gesehen den Handel auf der Hoch-
und Höchstspannungsebene innerhalb der Übertragungs-
netze.20 Das gesamte Handelsvolumen im Großhandel be-
lief sich nach einer nicht repräsentativen Expertenumfra-
ge im Jahr 2000 auf rund 218 TWh und soll bis zum Jahr
2002 auf rund 550 TWh ansteigen. Davon entfielen dann
270 TWh auf den physischen und 280 TWh auf den fi-
nanziellen Handel (Strecker/Weinhardt 2002, S. 14, 80).
Der Stromverbrauch in Deutschland liegt mit etwa
500 TWh in einer ähnlichen Größenordnung. 

Der Stromeinzelhandel wird im Verteilnetz auf der Mittel-
und Niederspannungsebene zwischen Stromvertriebsun-
ternehmen und Endverbrauchern abgewickelt. Endkun-
den können hierbei sowohl Privathaushalte als auch Un-
ternehmen sein.

Während der nationale Stromhandel sowohl den Groß-
und Einzelhandel umfasst, findet der internationale
Stromhandel in Europa bisher nur auf der Höchstspan-
nungsebene im Übertragungsnetz statt. Für einen voll-
ständig liberalisierten europäischen Strombinnenmarkt
fehlen noch die gesetzlichen Grundlagen.21

Akteure des Stromhandels

Während vor der Liberalisierung der Elektrizitätswirtschaft
„Handel“ im Wesentlichen zwischen den Verbundunter-
nehmen, den netzunabhängigen Stromerzeugern und
Großabnehmern – eine relativ überschaubare Gruppe –
stattfand, treten nun neben den etablierten Stromversor-
gern mit eigenen Erzeugungsaktivitäten auch Unterneh-
men auf, die weder über eine eigene Stromerzeugung
noch über ein eigenes Transportnetz verfügen.

Neben dieser Unterscheidung lassen sich die Marktteil-
nehmer auch danach klassifizieren, ob sie auf eigene
Rechnung oder nur als Vermittler tätig sind (Müller 2001,
S. 408 f.; Strecker/Weinhardt 2002, S. 21).

Stromhändler kaufen und verkaufen Strom im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung. Das Geschäftsmodell
beruht auf der Erzielung von Handelsgewinnen über die
Differenz von Einkaufs- und Verkaufspreis. Im Strom-
handel sind sowohl die traditionellen Akteure der Ener-
giewirtschaft als auch neue tätig. Fast alle größeren
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19 Zur Konzentration in der europäischen Stromindustrie Haslauer/
Kröger (2002).

20 „Stromhandel“ ist hier nach Strecker/Weinhardt (2002) definiert, als
Lieferungen innerhalb eines Jahres. Verträge mit einer Laufzeit von
über einem Jahr fallen nicht unter diese Definition des Handels.
Diese Definition löst keineswegs alle Abgrenzungsprobleme.

21 Der EU-Gipfel von Barcelona im März 2002 hatte diesbezüglich er-
neut keine Lösung erzielt. Vereinbart wurde die EU-weite Öffnung des
Strommarktes für gewerbliche Großkunden ab 2004, während die Ent-
scheidung über eine EU-weite Auswahl des Stromlieferanten für Pri-
vatkunden u. a. auf Drängen Frankreichs auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben wurde (o. A. 2002l). Zum Umfang des grenzüberschrei-
tenden europäischen Stromhandels vgl. Kumkar (2001, S. 10).



Stromversorgungsunternehmen haben eigene Vertriebs-
abteilungen oder Tochterunternehmen für den Stromhan-
del gegründet. Zu den neuen Akteuren zählen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen aus dem europäischen
Ausland und den USA, die mit Handelsgesellschaften in
Deutschland aktiv sind. Aber auch Neugründungen sind
zu beobachten, die rabattierte Stromkontingente bei
großen Stromproduzenten einkaufen und an Endkunden,
z. B. Firmenkunden mit vielen Filialen, Wohnungsbauge-
nossenschaften, aber auch an Privathaushalte verkaufen.

Daneben gibt es den Strombroker oder Strommakler, der
ausschließlich auf Rechnung und im Namen Dritter tätig
wird, und dessen Funktion darin besteht, Angebot und
Nachfrage zusammenzuführen. Die Leistung des Strom-
brokers wird über eine Provision auf den Handelsumsatz
vergütet.

Ein neuer Akteur im Stromhandel sind die Strombörsen
(s. Textkasten). Die Errichtung einer Börse bedarf – nach
dem Börsengesetz – einer Genehmigung der Börsenauf-
sichtsbehörde. Die Betreiber der Börse unterliegen der
Börsenaufsicht. Börsen sind gesetzlich besonders gere-
gelte Marktplätze mit öffentlich-rechtlichem Charakter
für Wertpapiere, Waren und den Terminhandel. Börsen
gewähren eine Garantie für die Abwicklung der finanziel-
len Transaktionen im Börsenhandel. Die Teilnehmer an
den Börsen bedürfen einer speziellen Zulassung. 

Daneben gibt es den außerbörslichen oder OTC-Handel
(Over-the-Counter-Handel). In diesem Segment des
Stromhandels sind die Handelspartner freier in der Fest-
legung ihrer Geschäftsbedingungen. Das größte Volumen
des Stromhandels wird außerbörslich gehandelt, wobei
das Verhältnis zwischen börslichem und außerbörslichem
Stromhandel – je nach Quelle – mit 1 zu 3 bis 1 zu 20 an-
gegeben wird (Müller 2001, S. 412; Strecker/Weinhardt
2002, S. 27, 80, 83).

5.2 Stand und Formen des E-Commerce
Bei der Darstellung des E-Commerce im Stromhandel
werden drei Segmente unterschieden: der elektronische
Handel im Rahmen des Stromgroßhandels, der elektroni-
sche Stromeinzelhandel mit Geschäftskunden (B2B) und
der elektronische Stromeinzelhandel mit Privatkunden
(B2C). In der traditionellen Sichtweise werden die Kun-
den in den beiden ersten Marktsegmenten als Sonderver-
tragskunden und im Privatkundensegment als Tarifkun-
den bezeichnet.

5.2.1 E-Commerce im Stromgroßhandel
Während im Stromeinzelhandel, insbesondere mit End-
kunden, im Prinzip bisher nur Vollversorgungsverträge ge-
handelt wurden22, sind Gegenstand des Stromgroßhandels
eine Fülle von physischen und finanziellen Produkten, so
z. B. kurz- oder langfristige stundenweise Lieferungen ei-
ner Strommenge, Systemdienstleistungen (Regel- und Re-
serveleistung), Transportkapazitäten an den Kuppelstellen
zu ausländischen Netzen, Risikoabsicherungen über Ter-
mingeschäfte etc. Je stärker der Handel elektronisch un-
terstützt und automatisiert erfolgt, desto mehr müssen
diese Produkte und die Handelsverfahren standardisiert
sein. So werden z. B. an den deutschen Strombörsen, die
als reine Computerbörsen geführt werden, u. a. die fol-
genden standardisierten Produkte gehandelt (Strecker/
Weinhardt 2002, S. 74):
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Übersicht zur Entwicklung der Strombörsen

Staatlich regulierte Strombörsen stellen eine beson-
dere und neue Form des Stromhandels dar. Zu den
Pionieren unter den Strombörsen zählt die 1993 ge-
gründete NordPool ASA in Oslo. Es folgten die ame-
rikanische Terminbörse Nymex 1996 und der Spot-
markt der California Power Exchange (CalPX) 1998.
Im Mai 1999 startete die Amsterdamer Power
Exchange (APX) ebenfalls mit einem Spotmarkt. In
Deutschland wurde im Juni 2000 als erste Börse die
Leipziger Power Exchange (LPX) gegründet (Spot-
markt), gefolgt von der European Energy Exchange
(EEX) im August des gleichen Jahres in Frankfurt am
Main (Spotmarkt, ab März 2001 auch im Termin-
markt). Beide haben mit Beginn des Jahres 2002 zur
EEX mit Sitz in Leipzig fusioniert.

Die wichtigsten Gesellschafter der Leipziger Börse
(LPX) sind NordPool und die Landesbank Sachsen mit
je 34,87 % sowie der Freistaat Sachsen und die Stadt
Leipzig mit je 14,9 % Aktienanteilen. Die Kontraktge-
bühr in Leipzig beträgt im Spotmarkt 0,04 Euro/MWh.
Gebotsberechtigt sind nur zugelassene Börsenteilneh-
mer oder anerkannte Broker, von denen bankübliche Si-
cherheiten und Eintrittsgebühren (einmalig 7 500 Euro
und jährlich 12 500 Euro) verlangt werden. Den Zah-
lungsverkehr übernimmt die Landesbank Sachsen,
das Kontrahentenrisiko trägt die LPX.

Zu den mehr als 40 Anteilseignern, die mit 52 % an
der Frankfurter EEX beteiligt sind, zählen Unterneh-
men der europäischen Energiewirtschaft, große Indus-
trieverbraucher, internationale Handelsunternehmen
und Banken. Die restlichen 48 % hält die Eurex in
Zürich, die weltweit größte deutsch-schweizerische
Terminbörse. Für zugelassene Börsenteilnehmer be-
trägt die jährliche Gebühr 25 000 Euro und die Marge
0,05 Euro/MWh.

An beiden Spotmärkten der LPX und EEX wurden im
Jahr 2001 insgesamt etwa 90 000 MWh pro Tag um-
gesetzt, was einem Anteil von ca. 6,6 % des in Deutsch-
land abgesetzten Stroms entspricht. Das längerfris-
tige Ziel ist ein 20-%-Anteil.

Quelle: APX 2002; LPX 2001; LPX 2002; Müller 2001, S. 409 ff.
22 Unter Vollversorgungsverträgen wird die komplette Belieferung eines

Privathaushaltes oder Unternehmens rund um die Uhr mit Strom ver-
standen.



– Stromlieferungen für Einzelstunden des darauf fol-
genden Werktages („day-ahead“);

– Stromlieferungen für Stundenblöcke (0–6 Uhr,
6–10 Uhr, 10–14 Uhr, 14–18 Uhr und 18–24 Uhr) des
darauf folgenden Werktages;

– Stromlieferung von konstanter Leistung von je 1 MW
pro Kontrakt im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr
für den nächsten Werktag (Spitzenlastblöcke);

– Stromlieferung von konstanter Leistung im Zeitraum
von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr für den nächsten Werktag
und für die Wochenenden (Grundlastblöcke);

– Monats-, Quartals- und Jahresfutures mit einer Lauf-
zeit von bis zu 18 Monaten im Spitzen- und Grund-
lastbereich (Terminkontrakthandel).

Der Stromgroßhandel findet überwiegend im außerbörsli-
chen Bereich statt (Kapitel 5.1.3). Charakteristisch für
den Stromgroßhandel ist, dass die Handelsteilnehmer so-
wohl als Käufer als auch als Verkäufer auftreten. Bei Ka-
pazitätsengpässen muss der Stromversorger Strom zukau-
fen, bei Produktionsüberschüssen will er verkaufen.
Beteiligt am Stromgroßhandel sind im Wesentlichen die
Verbundunternehmen und die Wiederverkäufer. Es sollen
drei Grundformen des E-Commerce im Stromgroßhandel
unterschieden werden: einseitige außerbörsliche Markt-
plätze, zweiseitige außerbörsliche Marktplätze und
Strombörsen.

Einseitige, außerbörsliche Marktplätze

In diesen Systemen (single dealer systems) werden Käufe
und Verkäufe mit dem jeweiligen Systembetreiber, der
gleichzeitig Handelsunternehmen und Versorger ist, ab-
geschlossen (Abbildung 17). Auf einem „bulletin board“

werden die Angebote bzw. die Kaufabsichten bekannt ge-
geben. Die Angebote und Kaufaufträge der Marktteilneh-
mer sind bei den einseitigen Marktplätzen in der Regel
nur dem Plattformbetreiber zugänglich. Single-Dealer-
Systeme zielen bei standardisierten Kontrakten auf hohe
Transaktionsgeschwindigkeit und niedrige Transaktions-
kosten.

Die Preisfindung wird in bilateralen Verhandlungen in der
Regel über das Telefon, teilweise aber auch über einfache
elektronische Chat-Systeme abgewickelt (Beispiel: Net-
Strom). Nur bei der letzten Variante würde man von elek-
tronischem Handel im engeren Sinne sprechen. Eine fort-
geschrittenere Variante der Preisbildung sind so genannte
„Hit-and-Take-Märkte“, bei denen das im „bulletin board“
angezeigte Angebot per Mausklick angenommen wird
(Beispiel: Enron.Online und Click&Trade). Bilaterale
Einzelverhandlungen finden dann nicht mehr statt. Eine
weitere automatisierte Variante der Preisfindung, die in
einseitigen Marktplätzen zum Tragen kommen kann, be-
steht in einseitigen Auktionen. Sie sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass nur Teilnehmer einer Marktseite (die An-
bieter oder die Abnehmer) in Konkurrenz zueinander
treten. Einseitige Auktionen kommen in erster Linie im
Stromeinzelhandel zwischen Stromanbietern und Unter-
nehmenskunden (B2B) zum Einsatz, teilweise aber auch
im Großhandel. So werden von einigen Plattformbetrei-
bern (z. B. Energy & More) Ausschreibungen für „Fahr-
planlieferungen“ auf Hoch- und Höchstspannungsebene
angeboten. Außerdem wird dieses Verfahren bei der Ver-
steigerung von Transportkapazitäten an den wenigen
Kuppelstellen der Transportnetze zum Ausland einge-
setzt. In diesen Fällen kommt meist die umgekehrte eng-
lische Auktion zum Einsatz, bei der der Käufer einen Ma-
ximalpreis zum Startpunkt der Auktion vorgibt und die
Verkäufer durch Gebote den Preis solange nach unten
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Abbildung 17

Einseitige, außerbörsliche Marktplätze (schematische Darstellung)

Anbieter Marktplatz Abnehmer

Single-Dealer-System

• Marktplatzbetreiber  
ist selbst Stromanbieter 

•  Bulletin-Board 
•  bilaterale Preisverhandlungen

• „Hit-and-Take-Märkte“
• einseitige Auktionen 

Verbundunternehmen

Verbundunternehmen

Wiederverkäufer



drücken, bis kein weiteres Angebot mehr erfolgt bzw. ein
festgelegter Zeitraum abgelaufen ist.

Zweiseitige, außerbörsliche Marktplätze

Diese Systeme unterstützen den Handel zwischen beliebig
vielen Marktpartnern auf jeder Marktseite (Abbildung 18).
Die gleichen Unternehmen treten als Anbieter und Ab-
nehmer auf. Es sind in der Regel Verbundunternehmen
oder Handelsgesellschaften (Wiederverkäufer). Die Be-
treiber der jeweiligen Handelsplattform sind Maklerun-
ternehmer (Broker), branchenneutrale Dienstleister (Bei-
spiel: Bloomberg Powermatch) oder beruhen auf einer
Kooperation von Versorgungsunternehmen (Beispiel: In-
tercontinental Exchange). „Electronic brokerage sys-
tems“ dienen in der Regel der Ergänzung des herkömmli-
chen Handels per Telefon („voice brokerage“). Beispiele
hierfür sind die Handelsplattformen PowerITS, GFInet
und Spectron Trayport Global Vision. Bei „pure electro-
nic exchanges“ wird dagegen auf ein ergänzendes „voice
brokerage“ verzichtet. Zentrales Ziel dieser Systeme sind
niedrige Transaktionskosten und hohe Transaktionsge-
schwindigkeit.

Die Preisfeststellung in zweiseitigen elektronischen
Marktplätzen erfolgt über zweiseitige Auktionen. Diese
Variante (auch Doppelauktion genannt) kommt heute an
allen vollelektronischen Handelsplätzen und Strombörsen
zum Einsatz. Kennzeichen ist die gleichzeitige Konkur-
renz von Anbietern und Abnehmern. Verkäufer konkur-
rieren um die Nachfrage und Käufer um das Angebot. Die

Preisfeststellung erfolgt fortlaufend oder periodisch in ei-
nem festgelegten zeitlichen Rhythmus.

Strombörsen

Die beiden deutschen Strombörsen in Leipzig und Frank-
furt am Main (vgl. den Textkasten in Kapitel II.5.1.3) wa-
ren von Anfang an vollelektronische Computerbörsen und
zählen damit zum elektronischen Handel (Abbildung 19).
Ein Parketthandel findet nicht statt. Das Besondere der
Strombörse ist, dass nur zugelassene Börsenteilnehmer an
der Börse direkt handeln können. Das sind z. B. bei der
LPX im Frühjahr 2002 ca. 80 Unternehmen unterschied-
lichster Art: Verbundunternehmen, Regionalversorger,
Stadtwerke, industrielle Stromerzeuger und Stromabneh-
mer, Handelsgesellschaften, Broker etc. Jeder zugelas-
sene und autorisierte Händler – für die Autorisierung wird
eine spezielle Zugangskontrollhardware eingesetzt – kann
über öffentliche Datennetze (Internet) mit einem handels-
üblichen PC an diesen Börsen teilnehmen. Die Preisfest-
setzung erfolgt über Auktionen (s. o.).

Handelsvolumen, Anteil elektronischer Handel,
Zukunftsperspektiven

Im Stromgroßhandel sind neben den beiden Strombörsen
in Leipzig und Frankfurt am Main noch etwa zehn außer-
börsliche elektronische Handelsplätze aktiv. Außerdem
werden teilweise elektronische Marktplätze im Ausland
von deutschen Marktteilnehmern genutzt (Strecker/Wein-
hardt 2002, S. 80). Es wird vermutet, dass sich die Zahl
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Abbildung 18

Zweiseitige, außerbörsliche Marktplätze (schematische Darstellung)
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der außerbörslichen Markplätze in Zukunft deutlich ver-
ringern wird, weil der Markt nur für Wenige ausreichende
Gewinnmargen bietet (Strecker/Weinhardt 2002, S. 94).

Das Handelsvolumen der beiden Strombörsen lag im 
Kassahandel (Spotmarkt) im Jahr 2001 bei 6,8 % des
Stromverbrauchs. Während der börsliche Handel kom-
plett elektronisch abgewickelt wird, dominieren im außer-
börslichen Großhandel noch herkömmliche Handelsfor-
men, die überwiegend im direkten persönlichen Gespräch
oder über das Telefon realisiert werden. Exakte Erhebun-
gen zum E-Commerce-Anteil im außerbörslichen Handel
gibt es nicht. Die Schätzungen von Experten streuen stark:
Der Anteil des elektronischen am gesamten außerbörsli-
chen Stromgroßhandel wird für das Jahr 2000 auf 20 bis
30 % und für das Jahr 2001 auf 30 bis 70 % geschätzt
(Strecker/Weinhardt 2002, S. 83).

Zukünftig kann der elektronische Handel im Strom-
großhandel in den folgenden Bereichen weiter an Bedeu-
tung gewinnen: in den „untertägigen Märkten“ (Märkte für
Stromlieferungen innerhalb einer Stunde ab Kaufzeitpunkt)
und bei Systemdienstleistungen (Kraftwerkskapazitäten für
die Primär- und Sekundärregelung in den Übertragungsnet-
zen bzw. zur Sicherstellung von Reserveleistungen). Der
elektronische Handel bietet hier Vorteile aufgrund der
Markttransparenz, der geringeren Suchkosten und der ho-
hen Transaktionsgeschwindigkeit. Auch für Auktionen
von Transportkapazitäten an den Kuppelstellen zum Aus-

land wie generell für den grenzüberschreitenden Handel 
– bei Ausweitung des europäischen Binnenmarktes für
Elektrizität – wird der elektronische Handel voraussicht-
lich verstärkt Anwendung finden.

5.2.2 E-Commerce im Stromeinzelhandel mit
Unternehmenskunden (B2B)

Im Stromeinzelhandel mit Unternehmenskunden geht es
in erster Linie um Vollversorgungsverträge, d. h. um die
komplette Belieferung des jeweiligen Unternehmens, oft
auch mit Betriebsteilen oder Filialen an verschiedenen
Orten, rund um die Uhr mit Strom. Daneben werden auch
Reservekapazitäten oder ein besonderer Spitzenbedarf ge-
handelt. Die Unternehmen können ihren Strombedarf auf
elektronischen Handelsplattformen ausschreiben. Im We-
sentlichen gelangen – mit Ausnahme der Strombörsen –
vergleichbare Handelsformen zum Einsatz wie beim elek-
tronischen Stromgroßhandel (Strecker/Weinhardt 2002,
S. 63 f.).

„Bulletin Boards“ kommen typischerweise für Unterneh-
menskunden mit einem Bedarf ab 30 000 kWh/a infrage.
Die Vorteile liegen in der Kosten- und Zeiteinsparung ge-
genüber dem Versand von Unterlagen per Post. Außerdem
können die elektronisch veröffentlichten Ausschreibun-
gen einen größeren Kreis an Adressaten erreichen. Ein
Problem kann die teilweise unbekannte Bonität der Kon-
traktpartner darstellen. Oft unterstützen die Bulletin 
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Abbildung 19

Elektronische Strombörsen (schematische Darstellung)
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Boards nur die Wissens- und Anbahnungsphase, während
die eigentliche Vereinbarungsphase dann per E-Mail, Te-
lefon, Fax oder Brief erfolgt. Damit werden die Automa-
tisierungspotenziale des elektronischen Handels nicht
voll ausgeschöpft. Beispiele für Handelsplattformen die-
ses Typs sind Enyco und Interstrom.

In Auktionsverfahren wird auch die Preisfindung in der
Vereinbarungsphase elektronisch unterstützt – meist mit
den schon erwähnten „Reverse Auctions“. Solche Verfah-
ren werden typischerweise ab einer Abnahmemenge von
1 GWh pro Jahr eingesetzt. Betreiber solcher Plattformen
sind beispielsweise Energy & More und Kilowatthandel.

Nach Schätzungen von Strecker/Weinhardt (2002, S. 68)
bieten rund 15 elektronische Marktplätze für mittlere bis
große Unternehmenskunden die Abwicklung des Strom-
handels an. Nach einer telefonischen Befragung von fünf
Plattformbetreibern lag die Anzahl der Online-Transak-
tionen zwischen 1 und 12 pro Monat und generierte ein
durchschnittliches monatliches Handelsvolumen zwi-
schen 10 und 60 GWh. Das Vertragsvolumen pro Online-
Transaktion lag danach zwischen 1 und 30 GWh Jahresab-
nahmemenge. Das wertmäßige Mindestkontraktvolumen
wurde von einigen Betreibern auf 50 000 Euro beziffert.
Zum Anteil des elektronischen Handels am gesamten
Stromeinzelhandel mit Unternehmenskunden liegen we-
der exakte Erhebungen noch Schätzungen vor. Selbst zur
Zahl der Unternehmenskunden, die ihren Stromlieferan-
ten gewechselt haben, schwanken die Angaben zwischen
12 und 50 % (Strecker/Weinhardt 2002, S. 69).

5.2.3 E-Commerce im Stromeinzelhandel mit
Privatkunden (B2C)

Im Stromeinzelhandel mit Privatkunden geht es nur um
Vollversorgungsverträge, also die Wahl oder den Wechsel
des Stromlieferanten oder des Vertragstyps (z. B. Lauf-
zeit). Ein flexibler, kurzfristiger Wechsel des Stormliefe-
ranten, ähnlich den Call-by-Call-Möglichkeiten beim Te-
lefonieren, ist derzeit nicht möglich, prinzipiell aber
vorstellbar.

Bisher ist die „Handelsbereitschaft“ bei den Privathaus-
halten nur schwach ausgeprägt. Rund 1,4 Mio. Haushalte
wechselten seit Beginn des Wettbewerbs 1998 den Strom-
anbieter. Das waren 3,7 % der 39 Mio. deutschen Haus-
halte. Weitere 28 % haben ihren Vertrag verändert ohne
dabei den Anbieter zu wechseln (Stand: November 2001;
o. A. 2002i). Entsprechend gering ist das Potenzial für den
elektronischen Handel.

Nach Schätzungen von Strecker/Weinhardt (2002, S. 67)
nutzen fast alle der rund 1 000 Stromanbieter das Internet
als Informationsmedium und unterstützen damit die In-
formationsphase des E-Commerce. Bei etwa 500 Anbie-
tern gibt es die Möglichkeit, sich online für einen Strom-
liefervertrag anzumelden, womit die Absichtsphase des
E-Commerce unterstützt wird. Keiner bietet jedoch zur-
zeit einen Vertragsabschluss online an. Das hängt im We-
sentlichen damit zusammen, dass der neue Energiever-
sorger den Kunden beim bisherigen Stromlieferanten
abmeldet und die dortigen Kundendaten übernimmt. Dass

dadurch unnötigerweise persönliche Daten zwischen Un-
ternehmen ausgetauscht werden, wirft Fragen des Daten-
schutzes auf, die bisher noch kaum diskutiert wurden. Die
alten Stromlieferanten bestehen auf der Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht des Kunden durch den neuen 
Energieversorger. Das macht einen vollständigen elektroni-
schen Handel derzeit unmöglich. Den prinzipiellen Ablauf
des Stromeinzelhandels mit Endkunden zeigt das dokumen-
tierte Formular von „Yello“ sowie die schematische Dar-
stellung (Abbildung 20, 21).

Prinzipiell lassen sich zwei Varianten des (elektronischen)
Stromeinzelhandels mit Endkunden unterscheiden (Ab-
bildung 22, Seite 119): 

– Einmal der Direkteinkauf beim Stromerzeuger (Ver-
sorger). Das bekannteste Beispiel ist die EnBW-Toch-
ter Yellow mit 700 000 Geschäfts- und Privatkunden.
Aber auch die Bewag-Tochter Best Energy gehört zu
diesem Vertriebstyp oder die Ares Energie-direkt, ur-
sprünglich ein unabhängiger Einzelhändler, der dann
als Tochterunternehmen von der weltweit agierenden
TXU-Gruppe übernommen wurde.23 Ares hat nach ei-
genen Angaben 200 000 Kunden. 

– Zum Zweiten kann sich der Kunde an einen Strom-
händler wenden, der selbst den Strom beim Erzeuger
einkauft. Dazu zählt beispielsweise der Öko-Stroman-
bieter LichtBlick.

Der Umsatzanteil des B2C-E-Commerce im weiteren
Verständnis – genaue Daten liegen wiederum nicht vor –
dürfte unter 5 % liegen (siehe auch Strecker/Weinhardt
2002, S. 68).

5.3 Spezifische Folgenbetrachtungen
Das generelle Problem einer Folgenbetrachtung, die al-
lein auf den Faktor „E-Commerce“ abstellt, tritt beim
elektronischen Stromhandel in besonders drastischer
Weise auf. Stromhandel existiert erst seit vier Jahren. Dies
ist auch der Zeitraum, in dem sich der elektronische Han-
del im Allgemeinen sowie innerhalb des Stromhandels
etabliert hat. Die Strukturveränderungen, die in der Bran-
che seit der Öffnung der Märkte 1998 beobachtbar sind,
können sowohl dem Faktor „Deregulierung“ als auch dem
Faktor „E-Commerce“ zugerechnet werden. Eine Identi-
fizierung des speziellen Faktors „E-Commerce“ fällt
schwer. Aufgrund der – je nach Handelssegment – relativ
geringen Bedeutung des E-Commerce im Stromhandel
wird man die Hauptwirkungen der Liberalisierung zu-
rechnen. Dies sei einschränkend den unternehmens- und
branchenbezogenen Folgenbetrachtungen, die nun zur
Darstellung kommen, vorausgeschickt.

5.3.1 Produkt- und anbieterbezogene Aspekte
Betrachtet man die Eignung des Gutes „Strom“ für den
Handel im Netz, dann ist diese fast als ideal zu bezeich-
nen:
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Abbildung 20

E-Commerce im Stromeinzelhandel am Beispiel Yello Strom

Quelle: Strecker/Weinhardt 2002, S. 58 ff.; Yellow

Der Anmeldeprozess ist bei Yello in neun
Schritte unterteilt:

Im ersten Schritt erfolgt die Erfassung der
Adress- und Personendaten zur betroffenen
Stromabnahmestelle.

Darauf folgen Angaben zum bisherigen
Versorger.

Im dritten Schritt werden der bisherige
Stromverbrauch und die eindeutige Zähler-
kennung erfasst.

In drei weiteren Schritten muss der Kunde
bestimmen, ob er die Abmeldung bei sei-
nem bisherigen Versorger durch die Yello
Strom GmbH erledigen lassen möchte und
ob er die Vertragsbedingungen akzeptiert.

Die eingegebenen Daten werden zum
Schluss noch einmal zusammenfassend an-
gezeigt und müssen vom Kunden mit den
Zahlungsmodalitäten bestätigt werden.
Danach erhält der Kunde die Nachricht,
dass ihm eine Vollmachtskarte postalisch
zugesandt wird, die er unterschrieben an
Yello zurückschicken muss. Sie wird von
Yello zur Kündigung des bisherigen Ver-
trages benötigt.



– Es ist zwar kein digitales, aber ein leitungsgebundenes
Gut, das sich nach den physikalischen Gesetzen im
Netz automatisch verteilt. Die logistischen Probleme
der Zustellung von gegenständlichen Produkten gibt
es beim Strom nicht.

– Im Prinzip ist der Betrieb der Verbundnetze nicht zu-
letzt eine – zwar datenintensive und komplexe – aber
hoch automatisierte Datenverarbeitungsaufgabe. Der
elektronische Stromhandel kann gut auf dieser Strom-
flussdatenverarbeitung aufsetzen.

– Strom ist weitgehend ein homogenes und standardi-
siertes bzw. standardisierbares Produkt. Der „Strom
aus der Steckdose“ weist immer die gleichen Eigen-
schaften auf – sieht man von Spannungsschwankun-
gen ab. Anprobieren, Ausprobieren, Betasten, Berie-
chen, Vergleichen etc. wie bei anderen Handelsgütern
ist ebenso überflüssig wie eine intensive persönliche
Beratung.

– Selbst wenn es auf die Herkunft oder die Art der Er-
zeugung ankommt (z. B. „Ökostrom“), kann der
Kunde dies nicht direkt überprüfen. Er muss sich auf
unabhängige, vertrauenswürdige Instanzen verlassen
können, die die Herkunft des Stroms zertifizieren.
Diesbezüglich gibt es in der Umsetzung, z. B. durch
eine Vielzahl konkurrierender Zertifikate, noch Pro-

bleme, prinzipiell stellt die Zertifizierung von Pro-
dukten für den „Fernhandel“ kein besonderes Problem
dar.

– Das hauptsächliche Differenzierungskriterium des
Gutes Strom für den Käufer ist der Preis. Elektroni-
sche Handelsplätze eigenen sich besonders gut dafür,
Verkäufer und Käufer nach deren Preispräferenzen zu-
sammenzubringen und solche Transaktionen automa-
tisiert abzuwickeln. 

– Gleichzeitig sind im Stromhandel – d. h. außerhalb der
langfristig abgeschlossenen Versorgungsverträge – be-
sonders große Ausschläge bei den Preisen zu beobach-
ten. Dies liegt u. a. an den besonderen Eigenschaften
des Stromsystems – Nicht-Speicherbarkeit, Gleich-
zeitigkeit von Produktion und Verbrauch, jahreszeit-
liche und im Tagesablauf schwankende Nachfrage,
Abhängigkeit von Rohstoffmärkten etc. Preisvolatile
Güter wiederum eignen sich besonders gut für elek-
tronische Märkte. 

Trotz dieser guten Eignung des Stroms für den elektroni-
schen Handel ist das Potenzial des E-Commerce noch we-
nig ausgeschöpft. Vorliegende Schätzungen – mit einer
sehr breiten Streuung – gehen zwar für den Strom-
großhandel von einem Anteil von 30 bis 70 % aus, dafür
ist der Anteil im Stromeinzelhandel, sowohl mit Unter-
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Abbildung 21

Prinzipieller Ablauf beim (elektronischen) Stromeinzelhandel mit Endkunden (schematische Darstellung)
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nehmenskunden als auch mit Privatkunden, mit weniger
als 5 % eher bescheiden. Die geringe Intensität des Han-
dels ist dem Umstand zuzuschreiben, dass der Großteil der
Kunden mit den Stromlieferanten Vollversorgungsver-
träge abschließt, die zwar mehr oder weniger kurzfristige
Kündigungsfristen enthalten, aber faktisch längerfristig
angelegt sind. Sie reduzieren damit ihre Handelstrans-
aktionskosten zuungunsten ihrer Flexibilität und treten als
Abnehmer auf dem Strommarkt nicht mehr auf (s. a. zu
den Hürden und Hindernissen Kapitel II.5.3.2).

Das bisher erfolgreichste Geschäftsmodell des elektroni-
schen Stromhandels hat sich im Spotmarkt auf außerbörs-
lichen oder börslichen elektronischen Marktplätzen ent-
wickelt, bei denen es um den Ausgleich mehr oder weniger
kurzfristiger Lieferüberschüsse oder -engpässe geht. 

Trotzdem ist auffallend, dass es auch hier noch viele Bei-
spiele für „unvollkommenen“ elektronischen Handel gibt,
bei dem zwar die Angebote elektronisch übermittelt wer-
den, aber der eigentliche Vertragsabschluss außerhalb des
elektronischen Systems – per direktem Gespräch, per Te-
lefon, per Fax etc. – erfolgt. Dies liegt nicht nur an der Un-
vollkommenheit der Systeme, die ja alle erst wenige Jahre
alt sind, sodass man mit der Zunahme an Erfahrung, Wei-
terentwicklung und Perfektionierung mit einem entspre-
chend wachsenden Anteil des vollständigen elektroni-
schen Handels rechnen könnte. Es liegt auch nicht nur an

den eingefahrenen Verhaltensweisen der beteiligten Per-
sonen, sondern es liegt vermutlich in erster Linie an den
Kommunikationsbestandteilen im Verhandlungsprozess 
– besondere Formen des Vertrauens, der Sicherheit, der
Differenzierung –, die sich nur ungenügend in EDV-typi-
schen Abläufe abbilden lassen.

Dieser noch mangelnde Entwicklungsstand zeigt sich
auch bei einer Betrachtung der Produktivitätseffekte des
E-Commerce im Stromhandel für die Anbieter elektroni-
scher Plattformen und Marktplätze. Empirische Studien
hierzu liegen nicht vor. Die von Weinhardt/Strecker ge-
führten Expertengespräche und Befragungen ergeben
aber ein erstes qualitatives Bild (2002, S. 95 f.):

– Im Großhandel erwartet die Mehrzahl der Experten
keine Kosteneinsparungen aufgrund von E-Com-
merce. Nur rund ein Viertel berichtet von Kosten- und
Zeiteinsparungen und einem effizienteren Personal-
einsatz durch den elektronischen Handel.

– Im elektronischen Stromeinzelhandel seien Produkti-
vitätseffekte momentan nicht eindeutig nachweisbar.
Kosteneinsparungen seien zwar relevant, so die Mehr-
heit der befragen Experten, aber genaue Angaben ließen
sich dazu nicht machen. Besonders kleine und mittlere
Unternehmen sehen den E-Commerce teilweise sogar
als kontraproduktiv an, da man mehr oder weniger 
gezwungen sei, in relativ kostspielige elektronische

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 119 – Drucksache 14/10006

Abbildung 22

Zwei Varianten des (elektronischen) Stromeinzelhandels mit Endkunden (schematische Darstellung)
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Handelsplätze zu investieren, diese sich aber aufgrund
des sehr schwierigen Endkundengeschäfts nicht lohn-
ten.

5.3.2 Abnehmerbezogene Aspekte
Welches sind die Hürden auf Seiten der Kunden für die
Teilnahme am elektronischen Stromhandel und welcher
Nutzen ist zu erwarten? Der Nutzen besteht – in erster Li-
nie bei den Unternehmenskunden – in einer größeren Fle-
xibilität in der Versorgung mit Strom und in gesunkenen
Preisen – deutliche Preissenkungen bei den Groß- und
Unternehmenskunden, weniger deutliche bei den Klein-
und Haushaltskunden (Auer 2002). Die Hürden sind tech-
nischer, insbesondere aber regulatorischer Natur (dazu
mehr in Kapitel II.5.5).

Im Prinzip geht es um einen grundlegenden Wandel der
Rolle der Abnehmer: Der Kunde soll aus seiner bisher
mehr oder weniger passiven Rolle als Stromverbraucher
in eine aktive Rolle als Marktteilnehmer wechseln, in der
er seinen Stromlieferanten aussucht, womöglich um den
Preis feilscht, immer wieder nach dem besten (= dem bil-
ligsten) Strom sucht und dann erneut wechselt. Diesen
Anspruch, aktiv zu handeln, kann man auch als Aufgabe
eines bereits erreichten Grades des Versorgungskomforts
ansehen. In ökonomischen Kategorien würde man dies als
einen Anstieg der Transaktionskosten kennzeichnen, die
mit den im Handel erreichten Strompreissenkungen auf-
gerechnet werden müssten.

Nicht umsonst heißen die Elektrizitätsunternehmen „Ver-
sorger“. Nun soll das Versorgtwerden ersetzt werden
durch das Besorgen. Wenn die Vermutung trägt, dass der
Kunde jedoch bereit ist, für den „Versorgungskomfort“
ein paar Cent mehr zu bezahlen, dann ergeben sich daraus
deutliche Begrenzungen der Potenziale des elektroni-
schen Handels.

Die Bereitschaft, dem Handelsparadigma zu folgen, statt
der Versorgungsmentalität zu frönen, hängt nicht allein
vom zu realisierenden Nutzen, sondern auch von der Ge-
brauchsfreundlichkeit der Handelssysteme ab. In Deutsch-
land ist diese offensichtlich noch zu gering. Selbst im Ge-
schäftskundenbereich ist der Abschluss von Verträgen per
Mausklick noch nicht an der Tagesordnung. Im Einzel-
handel mit Privatkunden funktioniert dies – im Gegensatz
etwa zu England – noch überhaupt nicht. Im „intelligen-
ten Haus“ der Zukunft könnte man sich den Stromhandel
so vorstellen, dass jeder Stromzähler ein Display enthält,
auf dem die Herkunft und der Preis des gelieferten Stro-
mes angezeigt wird und man diesen per Handy auf Tas-
tendruck, wie beim Call-by-Call-Telefonieren, wechseln
könnte.

5.3.3 Branchenbezogene Aspekte und
Strukturwandel der Branche

Als Indikator für die Güte von Märkten gilt die Preis-
transparenz. Insbesondere durch die Bildung von veröf-
fentlichten Preisindizes (z. B. Dow Jones/VIK-Strompreis-
index, Central European Power Index der PreussenElektra
oder der Spot- oder Privat-Index der LPX) konnte der

Stromhandel hinsichtlich seiner Effektivität befördert
werden (Strecker/Weinhardt 2002, S. 17 ff.). Für den Pri-
vatkunden sind „Tarifrechner“ im Internet ein hervorra-
gendes Mittel, Preisvergleiche zwischen verschiedenen
Anbietern anzustellen (z. B. Verivox).

Unter dem Aspekt des Branchenstrukturwandels durch 
E-Commerce wird immer wieder die Frage der Disinter-
mediation diskutiert. Die Entwicklungen erscheinen zu-
nächst widersprüchlich und – wie bereits betont – eng mit
der allgemeinen Entwicklung der Deregulierung ver-
knüpft. Auf der einen Seite gibt es tatsächlich eine Ten-
denz zum Direktvertrieb der großen, überregionalen 
Energieversorger, die zurzeit der Gebietsmonopole einen
Großteil ihrer Endkunden nur indirekt über lokale und re-
gionale Versorger erreichten. Da die Gebietsmonopole 
abgeschafft sind, ist das Verkaufsangebot nun per defini-
tionem ein nationales, und der überregionale Strompro-
duzent tritt so in Konkurrenz zum kleinen Stadtwerk. Der
genaue Verlauf dieser neuen Konkurrenzbeziehung durch
Formen des erweiterten und in der Regel ja internetge-
stützten Direktvertriebs lässt sich noch nicht abschätzen.
Es ist aber anzunehmen, dass die kleinen lokalen Strom-
versorger mittel- bis langfristig überzeugende Konzepte
entwickeln müssen, um dieser starken Konkurrenz zu be-
gegnen.

Auf der anderen Seite treten im Stromhandel neue Ak-
teure auf, die sich zwischen den bisherigen „Versor-
gungsstufen“ – überregional, regional, lokal – etablieren
wollen. Dies sind in erster Linie die Börsen und Betreiber
elektronischer Handelsplätze, die zwar oft mit den eta-
blierten Unternehmen verbunden sind, teilweise aber
auch ausländische, branchenfremde und unabhängige
Neugründungen darstellen. Dazu zählen auch so genannte
„virtuelle Versorger“, die Nachfrage bündeln und dadurch
bessere Preiskonditionen erreichen. Auch hier haben die
ersten Jahre des (elektronischen) Stromhandels gezeigt,
dass zu viele mit unklaren und zu optimistischen Ge-
schäftsmodellen angetreten sind und nur wenige überle-
ben werden.

Generell ist die Konzentrationstendenz in der Branche
stark und ungebrochen – auch dies ist natürlich keines-
wegs eine Entwicklung, die allein und ursächlich auf 
den elektronischen Handel zurückzuführen wäre
(Strecker/Weinhardt 2002, S. 97 f.). Wie in anderen Han-
delsbranchen auch, werden die kleinen und mittleren Un-
ternehmen zunehmend Probleme bekommen, dem Kon-
kurrenzdruck standzuhalten. Eine Gegenstrategie, die
teilweise bereits verfolgt wird, bedient sich unterneh-
mensübergreifender Kooperationsbeziehungen, bei Wah-
rung der unternehmerischen Unabhängigkeit. Aber auch
Aufkäufe und Fusionen sind an der Tagesordnung (vgl.
Kapitel II.5.1.2).

Die Probleme der kleinen und mittleren Unternehmen
werden sich verschärfen, wenn sich der internationale,
insbesondere der europäische Handel noch weiter aus-
weiten wird. Aufgrund technischer, insbesondere aber
auch regulatorischer Beschränkungen ist zurzeit noch
kein ungehinderter Stromhandel in Europa möglich.
Diese Schranken werden aber mit Sicherheit in den nächs-
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ten Jahren abgebaut. Allerdings sollte das Potenzial des
grenzüberschreitenden Stromhandels auch nicht über-
schätzt werden, da im Stromhandel signifikante entfer-
nungsabhängige Transportkosten entstehen (Kumkar
2001, S. 15). Diese logistische Komponente des elektro-
nischen Handels konterkariert, wie in anderen Fällen
auch, die prinzipiell globalen Handelsmöglichkeiten über
das Internet.

Die besonderen technisch-physikalischen Eigenschaften
des Elektrizitätssystems verweisen auf ein weiteres und
besonderes Branchenthema. Insbesondere von den „Tech-
nikern“ der Branche wird auf die mittel- bis langfristigen
Gefahren hingewiesen, die die Deregulierung der Strom-
wirtschaft in Bezug auf die Versorgungssicherheit und
Versorgungsqualität des Stromsystems (z. B. was Fre-
quenz- und Spannungshaltung angeht) haben könnte.24

Eine Zunahme von „Störfällen“ wird vorausgesagt, für
die die Stromversorgungskrisen in Auckland am 20. Fe-
bruar 1998, in Chicago am 30. Juli  und 12. August 1999
und im Frühjahr 2000 in Kalifornien nur als erste Vorzei-
chen gelten (zu Auckland und Chicago: Müller 2001,
S. 416 ff.; zu Kalifornien: Kumkar 2001, S. 29; Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaft 2001b, S. 53 f.). 

Es erscheint unter dem Druck der ökonomischen Konkur-
renz fast unumgänglich, dass das – mit entsprechenden
Kosten verbundene – hohe Niveau der europäischen Ver-
sorgungsqualität und -sicherheit sich dem schon immer
labileren Stromversorgungsniveau der USA anpassen
wird. Durch die in Europa gegenwärtig verfügbaren
großen Überkapazitäten wird diese Gefahr noch verdeckt.
Die Ökonomie des liberalisierten Marktes wird aber den
Abbau der Überkapazitäten beschleunigen und die Strom-
verbraucher, insbesondere Unternehmenskunden, werden
sich selbst vermehrt um private Notfallversorgungssys-
teme kümmern müssen. So müsste der Nutzen durch die
Strompreisreduzierung mit neuen, zusätzlichen Kosten
beim Verbraucher – wegen der Reduzierung der Versor-
gungssicherheit – verrechnet werden: möglicherweise ein
Nullsummenspiel.

5.4 Beschäftigungs- und ökologiebezogene
Folgenbetrachtungen

Zum dramatischen Abbau von Beschäftigten in der
Strombranche innerhalb der letzten zehn Jahre um gut ein
Drittel, der im Zusammenhang mit der Liberalisierung der
Märkte und der Verschmelzung der Stromversorgungssys-
teme der beiden deutschen Staaten gesehen werden muss,
hat der sich entwickelnde elektronische Stromhandel ver-
mutlich nur wenig beigetragen. Generell bilden die direkt
im E-Commerce Beschäftigten nur ein äußerst kleines
Segment der insgesamt noch rund 140 000 Beschäftigten
in der Branche (vgl. Kapitel II.5.1.2).

Die Expertenbefragung von Strecker/Weinhardt (2002,
S. 95) hat für den Einzelhandel ein zweigeteiltes Bild er-

geben: Etwa die Hälfte hält Arbeitsplatzeinsparungen
durch E-Commerce für relevant, während die andere
Hälfte entweder hierzu keine Meinung hat oder dies nicht
erwartet. Im Großhandel werden bei einem Teil der Un-
ternehmen dagegen neue Arbeitskräfte eingestellt, und
zwar solche mit Erfahrungen im börslichen und außer-
börslichen Handel, einem Bereich, der vor der Liberali-
sierung 1998 in der Branche nicht vorhanden war. 

Zum Stellenabbau aufgrund von E-Commerce kam es da-
gegen bislang nicht (Strecker/Weinhardt 2002, S. 96 f.).
Generell drückt sich der Struktur- und Funktionswandel
der Branche in erster Linie in Form neuer Anforderungen
an die Beschäftigten aus: neben den für das Internet und
den E-Commerce spezifischen Fähigkeiten sind dies in
erster Linie Kompetenzen im Marketing und Vertrieb –
Bereiche, die in den alten Stromversorgungsunternehmen
nur wenig ausgeprägt waren.

Unter ökologischen Gesichtspunkten können zwei gegen-
läufige Tendenzen des elektronischen Stromhandels iden-
tifiziert werden. Auf der einen Seite wird erwartet, dass
durch eine höhere Markttransparenz ein effizienterer Ein-
satz von Ressourcen erreicht wird. Der Abbau von Über-
kapazitäten bzw. die Reduzierung des Nachbaus neuer
Kapazitäten für die Stromproduktion wäre ein solcher
ökologisch positiv zu bewertender Effekt. Auf der ande-
ren Seite könnten die durch den Marktmechanismus er-
reichten Preisreduzierungen einen höheren Stromver-
brauch anregen. Hier läge die Aufgabe der Politik darin,
durch regulatorische Maßnahmen (z. B. „Ökosteuer“) die-
sem „Rebound-Effekt“ entgegenzuwirken.25

5.5 Regulierungsfragen und politischer
Handlungsbedarf

Bevor auf einzelne Regulierungsfragen und den damit im
Zusammenhang stehenden politischen Handlungsbedarf
eingegangen wird, soll zunächst die Frage nach der Rolle
der Technologie – hier: des Internets und des E-Com-
merce – in Bezug auf Veränderungen der Regulierungsre-
gimes eingegangen werden. Im Prinzip können die fol-
genden Positionen unterschieden werden (vgl. auch
Kapitel III.1.8):

– die Technologie wirkt gegen die Veränderungen,

– die Technologie verhält sich neutral,

– die Technologie ist Trendverstärker oder Katalysator, 

– die Technologie ist Auslöser der Veränderung des Re-
gulierungsregimes (Technologie als „change agent“).

Für die Deregulierung des Strommarktes treten das Inter-
net und der E-Commerce nicht als treibende Kraft in Er-
scheinung. Das Liberalisierungsprojekt des Strommarktes
ist ein in erster Linie politisch angestoßenes Vorhaben der
EU-Kommission. Sein Ziel besteht darin, einen einheit-
lichen europäischen Binnenmarkt zu schaffen und die 
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globale Konkurrenzfähigkeit der europäischen Industrien
zu stärken. Man folgt damit allgemeinen politischen und
ökonomischen Trends weltweit und reagiert nicht auf eine
spezifische, durch Entwicklungen im Informations- und
Kommunikationssektor bedingte Herausforderung. Wel-
che Erklärung kann man für diese allenfalls fördernde,
aber nicht auslösende Rolle geben?

Es hängt vermutlich mit der „Besonderheit“ des Gutes
Strom zusammen, die ein „Ausbrechen“ aus dem groß-
technischen und infrastrukturellen Elektrizitätssystem
nicht ermöglicht: Die Energieleistung des Stroms ist un-
mittelbar an den Transport gekoppelt; Strom ist ein
Mischprodukt verschiedener Erzeuger; Strom ist des Wei-
teren kaum oder nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten
speicherbar; Erzeugung und Verbrauch sind untrennbar
verbunden (Strecker/Weinhardt 2002, S. 4 ff.).26 Diese Ei-
genschaften ergeben kaum Ansatzpunkte zu einer tech-
nikgetriebenen Herausforderung, wie dies beim Arznei-
mittelhandel über das Internet aus dem Ausland oder bei
den Videotauschbörsen der Fall ist. Der Stromkunde kann
zwar über das Internet erreicht, aber nicht über das Inter-
net oder über andere alternative Lieferwege zum etablier-
ten Stromnetz versorgt werden.

Die Öffnung des Verteilsystems zum offenen Handelssys-
tem konnte unter diesen Voraussetzungen nur politisch er-
folgen. Technisch gesehen gab es Herausforderungen des
bestehenden Elektrizitätssystems durch die wachsenden
Möglichkeiten dezentraler Energieerzeugung (siehe z. B.
als Vorreiter dieser Entwicklung die „Stromrebellen“ aus
dem Südschwarzwald, die die örtlichen Elektrizitäts-
werke Schönau in Eigenregie übernommen haben und die
Möglichkeiten zur dezentralen Energieerzeugung durch
Blockheizkraftwerke, Wind- und Sonnenenergie sowie
zukünftig auch durch Brennstoffzellen27), die aber nicht
zu einem alternativen Stromhandel führten, sondern al-
lenfalls zu einem (partiellen) Ausstieg aus dem Verbund-
system – mit den entsprechenden, von manchen befürch-
teten Nachteilen für die Zuverlässigkeit und Kontinuität
der Stromlieferung. Das Netzmonopol wurde deshalb
zunächst für die Einspeisung dezentral und „fremd“ er-
zeugten Stroms geöffnet, bevor dann in einem weiteren
Schritt auch die Durchleitung des Stroms, die erst den
Handel möglich macht, erreicht wurde.

E-Commerce ist also weder Auslöser oder „Treiber“ noch
Hindernis der Deregulierung und Liberalisierung des
Strommarktes, sondern Trendverstärker oder Katalysator
(Strecker/Weinhardt 2002, S. 1).

Auf einer inhaltlichen Ebene werden in der Branche im
Wesentlichen vier Themen der gegenwärtigen Regulie-
rung diskutiert, deren Ausgestaltung von einem Teil der
Akteure als ungenügend kritisiert wird. Diese Probleme
sind allgemeiner Natur, deren Lösung würde aber auch
dem elektronischen Stromhandel bessere Rahmenbedin-
gungen verschaffen:

1. Die Stromzähler beim Kunden sind in der Regel im
Besitz und der Verfügung der alten monopolistischen
Netzbetreiber und Versorgungsunternehmen. Zähler
sind aber die entscheidenden „Waagen“ für das zu
handelnde Gut Strom. Wer beim konkurrierenden
Kaufmann erst um die Nutzung seiner Waage bitten
muss, hat schon verloren. Neben der Modernisierung
der Stromzähler für die automatische Auslesung der
Stromnutzungsdaten oder für die Eignung für Smart
Cards zur Autorisierung und Bezahlung wird deshalb
von unabhängigen Marktteilnehmern eine verbesserte
Regulierung für den Zugang zum Stromzähler gefor-
dert, denn, so ein befragter Experte: „Der Wettbewerb
entscheidet sich am Zähler“ (Strecker/Weinhardt
2002, S. 91). Die Lösung könnte ein „Stromzählerge-
setz“ sein, das die Hoheit über die Zähler an die End-
kunden überträgt und eine unabhängige Infrastruktur
für das Zählermanagement schafft. 

2. Auch die Verteilnetze unterliegen regionalen Mono-
polen. Ihre Nutzung durch Dritte ist durch die so ge-
nannte Verbändevereinbarung geregelt. Diese im 
europäischen Kontext einmalige Form der Selbstregu-
lierung durch die Industrie wird ebenfalls von den
kleinen und unabhängigen Elektrizitätsunternehmen
und Stromhändlern kritisiert, die darin noch zu viele
Hindernisse im freien Zugang zu den Netzen erken-
nen. Auch hier wird eine verbindliche, gesetzliche Re-
gelung mit einer unabhängigen Regulierungsbehörde
(wie im Post- und Telekommunikationsbereich) ge-
fordert. Strecker/Weinhardt sehen in den durch die
freiwillige Selbstregulierung entstehenden Problemen
das zentrale Hindernis für E-Commerce im deutschen
Strommarkt (2002, S. 85)28. Die Expertenbefragung
von Strecker/Weinhardt hat gezeigt, dass im Strom-
großhandel 77 % der Befragten (im Stromeinzelhan-
del 46 %) die bestehende Verbändevereinbarung als
unzureichend ansehen und 46 % (im Stromeinzelhan-
del 60 %) eine Regulierungsbehörde befürworten
(2002, S. 85, 90 f., 93).

3. Ein kritischer Faktor für den freien Handel sind auch
die Informationen über den Zustand der Übertragungs-
und Verteilnetze. Diese Informationen fallen wiederum
bei den großen Netzbetreibern an und geben ihnen ei-
nen entsprechenden Informationsvorsprung. Gefordert
wird deshalb eine schnellere, verbindliche und trans-
parente Informationspflicht über wichtige und kriti-
sche Zustände des Stromerzeugungs- und -verteilungs-
systems, auf die sich alle Marktteilnehmer in gleicher
Weise einstellen können. Die gleiche Transparenzfor-
derung gilt für die Netzzugangsentgelte (Strecker/
Weinhardt 2002, S. 85, 90 f., 93).

4. Schließlich ergibt sich aus der Liberalisierung die
Notwendigkeit der Standardisierung von Daten und
Übertragungsprotokollen. Je mehr unabhängige Ak-
teure Daten (Fahrplandaten für den Netzbetrieb, Ab-
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rechnungsdaten, Kundendaten etc.) austauschen müs-
sen, desto deutlicher wird die hier existierende Lücke.
Gleichwohl sind die Standardisierungsinteressen un-
terschiedlich gelagert. Großunternehmen meinen
nicht nur, ihre Verfahren als eigenen Standard durch-
setzen zu können, sondern können gegebenenfalls
auch auf einen allgemeinen Standard verzichten, da
das von ihnen beherrschte Marktsegment ausreichend
groß ist, während die neuen, kleinen und mittleren Un-
ternehmen essenziell darauf angewiesen sind, in an-
dere Marktbereiche vorzudringen. Eine mittelstands-
orientierte Politik hätte nicht zuletzt in diesem Sektor
eine Aufgabe zu erfüllen (Strecker/Weinhardt 2002,
S. 88).

5.6 Gewinner und Verlierer
Fragt man nach den Gewinnern und Verlierern des elek-
tronischen Stromhandels, so lässt sich das folgende Bild
zeichnen (im Folgenden in Anlehnung an Strecker/Wein-
hardt 2002, S. 102 ff.):

Verlierer

Die Stromkunden im Einzelhandel gehören zu den Verlie-
rern des elektronischen Handels. Ob Haushalts- oder Un-
ternehmenskunde – die gestiegene Markttransparenz steht
komplizierten, langwierigen und umständlichen Versor-
gerwechseln gegenüber. Auch im fünften Jahr des libera-
lisierten Strommarktes ist noch kein einfacher Versorger-
wechsel per Mausklick möglich. Aufgrund dieser Hürden
entgehen den Verbrauchern die Einsparmöglichkeiten
durch die Wahl eines preisgünstigeren Versorgers.

Lässt man die „Ökostromer“ außen vor, zählen insbeson-
dere die meist neuen, unabhängigen Einzelhändler zu den
Verlierern. Einerseits ist ein Handelsplatz im Internet Vo-
raussetzung, um mit der (etablierten) Konkurrenz bei
Image- und Markenbildung mithalten zu können. Auf der
anderen Seite stehen den Investitionen heute kaum Um-
sätze im elektronischen Handel gegenüber, sodass sich 
E-Commerce für diese Gruppe von Unternehmen zum
Verlustgeschäft entwickelt hat. Von den ohnehin nur weni-
gen unabhängigen Versorgern ist die Mehrzahl wieder aus
dem Haushaltskundengeschäft ausgestiegen (Beispiel:
KaWatt), in Konkurs gegangen (Beispiele: Zeus, Vossnet,
Zweitausend) oder von etablierten Versorgern übernom-
men worden (Beispiel: Ares Energie-direkt). Die meisten
der bekannten Einzelhändler sind nicht unabhängig, da sie
als Vertriebsgesellschaften etablierter Versorger auftreten
(Beispiele: Yello Strom der EnBW, Best Energy der Be-
wag, Ampere der Stadtwerke Hannover). Derzeit sind nur
noch eine Hand voll unabhängiger neuer Akteure am
Markt vertreten (Beispiel: Deutsche Strom).

Zu den Verlierern zählt auch der Mittelstand, der meist
nicht über das ausreichende Know-How und die perso-
nellen Ressourcen verfügt, um von den neuen Handels-
möglichkeiten im E-Commerce zu profitieren. Kleine und
mittlere Unternehmen mit geringem bis mittlerem Strom-
verbrauch profitieren deshalb bisher nicht in gleichem
Maße von den Vorteilen des elektronischen Handels (u. a.
Preissenkungen, transparente Preisfindung) wie große In-
dustrieunternehmen.

Einige etablierte Lokalversorger (Stadtwerke) sind eben-
falls als Verlierer im E-Commerce anzusehen, da Personal
und Know-How fehlen, um konkurrenzfähige Handels-
plätze aufbauen und betreuen zu können (Beispiele: Stadt-
werke Wuppertal, Stadtwerke Giessen, Stadtwerke Karls-
ruhe). Diese Versorger betreiben zwar Websites, bieten
jedoch keine über die Informationsphase hinausgehenden
Online-Dienstleistungen an. Sollte sich der B2C-E-Com-
merce in Deutschland weiterentwickeln und ein Versor-
gerwechsel mit nur geringem Aufwand für die Kunden
möglich sein, werden sie zu den Verlierern dieser Ent-
wicklung gehören.

Gewinner

Zu den Gewinnern zählen die Handelsgesellschaften
überregionaler Elektrizitätsversorgungsunternehmen und
der industriellen Kraftwirtschaft sowie Großhändler und
Großhandelsbroker, die entweder eine eigene Plattform
betreiben und/oder Stromhandel als ihr Kerngeschäftsfeld
betrachten. Diese Unternehmen sind in der Regel in der
Lage, die Vorteile des E-Commerce in Unternehmenser-
folg umzusetzen. In Zukunft werden insbesondere dieje-
nigen Betreiber und Nutzer elektronischer Handelsplatt-
formen zu den Gewinnern zählen, welche die
Verrechnung von Forderungen und andere finanzielle
Transaktionen auch in außerbörsliche Handelsplätze inte-
grieren, um das Kreditrisiko zu kontrollieren.

Als eine weitere Gruppe von Gewinnern sind die Netzbe-
treiber anzusehen, deren datenintensives Geschäft sich
sehr gut für den elektronischen Datenaustausch eignet.
Obwohl hierbei nicht von E-Commerce im Sinne von
Handelsgeschäften gesprochen werden kann, dient das In-
ternet als Transaktionsplattform. Auch die Netzbetreiber
werden in Zukunft E-Commerce verstärkt im engeren
Sinne einsetzen, beispielweise um Transportkapazitäten
zu versteigern oder Regelenergie einzukaufen.

Im Endkundengeschäft werden diejenigen Unternehmen
zu den Gewinnern zählen, die es schaffen, ein virtuelles
Warenhaus für Energiedienstleistungen anzubieten, das
ein „One-Stop-Shopping“ für Ver- und Entsorgungs-
dienstleistungen (Strom, Gas, Wasser, Müll usw.) anbietet
(Multi-Utility-Konzept).

5.7 Perspektiven
Will man abschließend die Frage beantworten, welchen
Anteil der elektronische Stromhandel am Stromhandel
insgesamt erlangen kann, dann fällt die Antwort für die
drei Segmente des Stromhandels sicher unterschiedlich
aus. Im Stromgroßhandel wird sich der elektronische
Handel weiter durchsetzen und in bestimmten Segmenten
(Spotmärkte, Kurzfristlieferungen, Derivathandel, Lei-
tungskapazitäten) das Handelsgeschehen weitgehend be-
stimmen. Wenn man eine Größenordnung angeben will,
dann liegt diese eher über 50 % als darunter. Im Strom-
einzelhandel mit Unternehmen sind ähnliche Entwicklun-
gen zu erwarten. Allerdings ist aufgrund der in der Regel
langfristigen und stabilen Nachfrage der Unternehmen für
den größten Teil ihres Strombedarfs generell mit einem
geringeren Handelsbedarf zu rechnen. Der Anteil des
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elektronischen Handels daran dürfte sich aber in der glei-
chen Höhe bewegen wie im Stromgroßhandel. In der
Stromversorgung der Privatkunden wird auch zukünftig
der längerfristig angelegte Vollversorgungsvertrag domi-
nieren. Die ständige Überprüfung dieser Vertragsbezie-
hung und der häufige Wechsel des Versorgers wird nicht
an der Tagesordnung sein, obwohl das Internet und elek-
tronische Verkaufsplattformen schon heute beträchtliche
Hilfen bieten, und in Zukunft auch der „Vertragswechsel
per Mausklick“ möglich sein wird. Aufgrund der anderen,
viel grundlegenderen, auf Dauer angelegten und alterna-
tivlosen Nutzungsstruktur beim Strom wird der elektroni-
sche Handel nicht die Höhe des „elektronischen Handels“
z. B. bei den Internet-Zugängen per Call-by-Call erreichen.
Vermutlich wird der E-Commerce-Anteil im Stromeinzel-
handel mit Haushaltskunden eher unter 10 % bleiben als
darüber ansteigen.

5.8 Fazit
Der Handel mit Strom ist in Deutschland erst seit 1998
möglich. Internet und E-Commerce spielten bei der Eta-
blierung dieser ganz neuen Handelsbranche von Anfang
an eine wichtige Rolle. Besonders intensiv wurde und
wird das Internet in der Informationsphase des Stromhan-
dels genutzt – deutlich weniger in der Vertragsabschluss-
phase.

Betrachtet man die einzelnen Segmente des Stromhandels,
dann ist im Stromgroßhandel der elektronische Handel re-
lativ gut etabliert. Das hat u. a. damit zu tun, dass ein be-
deutender Teil des Stromgroßhandels der Optimierung des
Erzeugungs- und Transportsystems gilt. Hier handeln die
Stromerzeuger untereinander, um unvorhergesehene Über-
oder Unterkapazitäten auszugleichen. Dieser Markt ist auf-
grund seiner hohen Flexibilitätsanforderungen und seiner
Kurzfristigkeit besonders gut für den elektronischen Han-
del geeignet. Auch im Endkundengeschäft mit Unterneh-
men entwickelt sich der Handel über elektronische Markt-
plätze und die neuen Strombörsen. Gerade hier kommt es
oft auf die Beschaffungsoptimierung an, für die z. B. elek-
tronische Auktionen ein geeignetes Instrument darstellen.
Trotzdem ist beobachtbar, dass Vertragsverhandlungen und
Vertragsabschlüsse häufig im persönlichen Gespräch oder
über das Telefon erfolgen. Im Stromeinzelhandel mit Pri-
vatkunden ist momentan ein Vertragsabschluss (Wechsel
des Stromversorgers) allein über das Internet nicht mög-
lich, da der bisherige Stromlieferant auf einem schriftlichen
Wechselauftrag des Kunden besteht.

Insgesamt erscheint das leitungsgebundene und mit auto-
matisch erfassten Liefer- und Nutzungsdaten versehene
Gut „Strom“ gut für den elektronischen Handel geeignet.
Trotzdem ist dieses Potenzial bisher nur ungenügend aus-
geschöpft. Dies liegt an einer ungenügenden tatsächlichen
Marktliberalisierung. Bei der Herstellung einer Markt-
und Informationstransparenz, beim Zugang zu den Ver-
teilnetzen und zum Stromzähler, bei der Standardisierung
gibt es noch einen erheblichen Handlungsbedarf. Ein ein-
schränkender Faktor ist auch das bei den Kunden etablierte
Versorgungsinteresse, das nur partiell und höchstens län-
gerfristig zugunsten eines optimierenden Handelsinteres-
ses aufgegeben wird. 

Die arbeitsmarktbezogenen Folgen des E-Commerce wer-
den, soweit überhaupt vorhanden, überlagert von den dra-
matischen Folgen durch Konzentrationsprozesse im Zuge
der Deregulierung. Jeder dritte Arbeitsplatz wurde in den
letzten zehn Jahren in der Strombranche abgebaut. Von den
relativ vielen, neu entstandenen, unabhängigen Stromhan-
delshäusern, Brokern oder Betreibern von elektronischen
Stromplattformen werden die wenigstens überleben. Ge-
rade in dieser Branche gilt das Gesetz der Größe.

Das Stromhandelsvolumen im Groß- und Einzelhandel
mit Unternehmenskunden wird weiter ansteigen, und in
diesem Segment wird der Anteil des elektronisch abge-
wickelten Handels auf über 50 % ansteigen können. Das
Stromhandelsvolumen im Einzelhandel wird dagegen
nicht im gleichen Maße zunehmen. Auf absehbare Zeit
steht hier ein viel geringerer E-Commerce-Anteil zu er-
warten, der eher unter 10 % liegen dürfte als darüber.

6. Wertpapierhandel
Als einer der Vorreiter des E-Commerce gilt der elektro-
nische Wertpapierhandel, der seine Anfänge in der Com-
puterisierung der Wertpapierbörsen hatte, noch bevor 
irgendjemand von E-Commerce sprach. Mit der Verbrei-
tung der Internet-Nutzung entwickelten sich schnell die
Angebote des elektronischen Wertpapierhandels (Online-
Brokerage) und Online-Banking. Die Vorreiterposition
hat der Wertpapierhandel zu weiten Teilen den Besonder-
heiten des gehandelten Gutes zu verdanken, denn auf-
grund der Immaterialität eignen sich Wertpapiere, oder
allgemeiner gesprochen Anrechte, besonders dafür, in
elektronischen Netzwerken übertragen zu werden. Ferner
scheinen die Wertpapierbörsen aufgrund der Standardi-
sierung der Transaktionsprodukte und -prozesse für eine
Elektronisierung und aufgrund der hohen Informationsin-
tensität für den Einsatz von IuK-Technologien besonders
gut geeignet zu sein (Picot et al. 1996, S. 1).

Wegen dieses besonderen Charakters sowie der grundle-
genden volkswirtschaftlichen Bedeutung des Wertpapier-
handels wurde dieser Bereich für eine vertiefte Analyse
ausgewählt. In diesem Abschnitt werden – nach einer
grundlegenden Beschreibung der Rahmendaten dieses
Wirtschaftsbereichs – die Erscheinungsformen des elek-
tronischen Wertpapierhandels und die von ihm ausgelös-
ten Veränderungen detailliert untersucht, wobei die Pha-
sen der Information, des Orderrouting, des Abschlusses
und der Abwicklung einzeln betrachtet werden. Anschlie-
ßend wird auf den ausgelösten Strukturwandel und die
künftige Beschäftigungssituation eingegangen und es
werden einige politische Handlungsfelder aufgezeigt. Die
folgenden Ausführungen beruhen zu weiten Teilen auf ei-
nem Gutachten von Holtmann et al. (2002), das im Auf-
trag des TAB erstellt wurde.

6.1 Rahmendaten zum Wertpapierhandel 

6.1.1 Bedeutung des Wertpapierhandels und
der Aktie

Der Wertpapiermarkt, oft auch als Kapitalmarkt im enge-
ren Sinne bezeichnet, erhält seine besondere volkswirt-
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schaftliche Bedeutung durch seine Marktfunktion, die
darin zum Ausdruck kommt, den Ausgleich von Kapital-
angebot und -nachfrage herzustellen. Durch die Kapi-
talallokationsfunktion wird Kapital den Produktions- und
Investitionsvorhaben zugeführt, wodurch auf der Seite
der Investoren Geldvermögen gebildet werden kann. Der
Wertpapiermarkt teilt sich in den Markt für Neuemissio-
nen (Primärmarkt) und den Markt für Transaktionen der
bereits auf dem Markt befindlichen Wertpapiere (Sekun-
där- bzw. Zirkulationsmarkt) auf. Der Sekundärmarkt be-
stimmt durch seine Liquidität die Bedingungen auf dem
Primärmarkt, denn je liquider der Sekundärmarkt ist, des-
to einfacher kann sich ein Unternehmen durch Neuemis-
sionen finanzieren und desto einfacher können Anlage-
entscheidungen der Investoren revidiert werden. Zum
Sekundärmarkt gehört schwerpunktmäßig der börsliche
und der außerbörsliche Wertpapierhandel. Der außerbörs-
liche Wertpapierhandel (oft als „Over-the-Counter“-Han-
del bzw. OTC-Handel bezeichnet) findet traditionell im
Telefonverkehr zwischen den Banken und Brokern, im
hausinternen Ausgleich innerhalb von Kreditinstituten
und zunehmend über weitere elektronische Medien, ins-
besondere dem Internet, in den so genannten „alternativen
Handelssystemen“ bzw. „Alternative Trading Systems“
(ATS) statt.

Die Neuerungen im Zuge der Entwicklung des Online-
Wertpapierhandels ergaben sich in den letzten Jahren
vor allem beim Aktienhandel des privaten Investors auf
den Sekundärmärkten. Der börsliche und der außerbörs-
liche Wertpapierhandel stehen demnach im Mittelpunkt

der weiteren Betrachtung. Die E-Commerce-Entwick-
lungen sind zudem vor dem Hintergrund einer allgemein
wachsenden Bedeutung der Aktie als Geldanlageform zu
sehen.

Die Anzahl der Aktionäre und Fondsbesitzer steigerte sich
von ca. 5,6 Mio. im Jahre 1997 auf fast 13 Mio. im Jahre
2001 (vgl. Abbildung 23) (Leven 2002, S. 1). Sie unterteilt
sich in die Zahl der direkten Aktienbesitzer und der indi-
rekten Aktienbesitzer. Der Anteil der Haushalte mit Akti-
enbesitz (direkte Aktionäre) ist dabei von 6,8 % im Jahre
1995 auf 13,7 % im Jahre 2000 gestiegen (Holtmann et al.
2002, S. 35). Insbesondere die Zahl der indirekten Ak-
tionäre, die Aktienfondsanteile oder diese zusammen mit
Aktien halten, wuchs in den letzten Jahren stark: Von ca.
2,3 Mio. im Jahre 1997 auf ca. 9,8 Mio. im Jahre 2001 (Ab-
bildung 23). Allerdings war im zweiten Halbjahr 2001 die
Zahl sowohl der direkten als auch der indirekten Aktien-
besitzer rückläufig, was mit den starken Kursverlusten am
Neuen Markt und bei den DAX-30-Werten und nicht zu-
letzt als Folge der Terroranschläge am 11. September 2001
erklärt werden kann (Leven 2002, S. 1).

6.1.2 Transaktionsphasen und Volumen des
Wertpapierhandels

Für eine Analyse des Wertpapierhandels und der Ent-
wicklung des elektronischen Wertpapierhandels sollen
die Transaktionsphasen in die Informations-, Orderrou-
ting- sowie Abschluss- und Abwicklungsphase unterteilt
werden (Tabelle 20; Picot et al. 1996).
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Abbildung 23

Anzahl der Aktionäre und Fondsbesitzer in den Jahren 1997 bis 2001
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Grundlegend versorgen sich die Investoren mit Informa-
tionen für die Entscheidungen, auf welchem Markt, wel-
ches Produkt und zu welchen Konditionen beschafft oder
angeboten werden soll (Informationsphase). Hierbei ste-
hen eine Reihe von etablierten und neuen Informationsin-
termediären zur Verfügung, die von Beratungsabteilun-
gen der Banken oder Brokerunternehmen, Analysten,
Wirtschaftsfachpresse bis zu den Angeboten im Internet
und sonstigen elektronischen Netzwerken reichen.

Beim Orderrouting wird der Wunsch nach der Transak-
tion, d. h. die Order, an den entsprechenden Wertpapier-
markt weitergeleitet. Dabei erlangen private Investoren
regelmäßig nur indirekt Marktzugang, d. h. durch die Ein-
schaltung der Zugangsintermediäre Banken und Broker,
die für eine ausreichende Ausfallsicherheit und Bonität
sorgen sollen. Im Wesentlichen besteht das Broker-Ge-
schäft („Brokerage“) darin, Wertpapiere für fremde Rech-
nung im eigenen Namen zu kaufen und zu verkaufen und
nach Kontraktpartnern zu suchen. (Universal-)Banken
bieten traditionell das „Full-Service-Brokerage“ an, das
neben dem Brokerage-Geschäft auch die personalisierte
Beratung vor allem in der Filiale umfasst. Im Zuge der In-
ternet- und E-Commerce-Entwicklung kam es zu einer
Abspaltung der Informations- und Beratungsrolle von der
Zugangsrolle. Am Endpunkt dieser Entwicklung steht das
„Discount-Brokerage“, das personalisierte Beratung aus-
schließt und sich ganz auf das Orderrouting konzentriert.

In der Abschlussphase (Preisfeststellungsphase) findet auf
dem gewählten Wertpapiermarkt die Suche nach dem Ge-
genauftrag und die Einigung über die Vertragskonditionen
statt. Beim hoch standardisierten Aktienhandel bestehen
die Vertragskonditionen häufig nur in den Preis-/Mengen-
komponenten, da weitere Vertragskonditionen durch den
regulatorischen Rahmen vorgegeben sind. Ist ein korre-
spondierender Auftrag gefunden („order-driven market“)
oder wird ein „Market-Maker“ – ein von der Börse spezi-

ell befugter Marktteilnehmer, der jederzeit auf Anfrage
verbindliche Kauf- und Verkaufskurse stellt – zum Han-
delspartner („quote-driven market“), werden die Aufträge
durch den Handel ausgeführt. Beim auftragsgesteuerten
bzw. „Order-driven“-Handel liegt ein Orderbuch vor, in
dem Transaktionswünsche gesammelt werden. Die Auf-
träge stehen direkt im Wettbewerb miteinander. Der Han-
del kann automatisiert erfolgen oder ein aktives Handeln
der Marktteilnehmer erfordern. Beim notierungsgesteuer-
ten bzw. „quote-driven“-Preisfeststellungsverfahren gibt
es einen oder mehrere Market-Maker bzw. Händler, die
mit den Auftraggebern handeln und die Preise festlegen.
Die Market-Maker halten Eigenbestände an Wertpapieren,
um die Effizienz des Marktes zu erhöhen. Die Orders wer-
den jeweils gegen die Quotierung, d. h. dem gleichzeitigen
Setzen eines Kauf- und Verkaufskurses, ausgeführt. Bei
beiden Verfahren werden anschließend in der Abwick-
lungsphase die Angaben zur Abwicklung an Clearinghäu-
ser bzw. Abwickler weitergeleitet (z. B. Euroclear oder
Clearstream).

Traditionell führen die regulierten Wertpapierbörsen zu
weiten Teilen die Prozessschritte der Abschluss- und Ab-
wicklungsphase aus. Allerdings erhalten die „alternativen
Handelssysteme“ vermehrten Zulauf (Kapitel II.6.3.3).
Die regulierte Börsenlandschaft wird in Deutschland
durch die Deutsche Börse AG mit Sitz in Frankfurt am
Main dominiert, an der im Jahr 1999 über 85 % der Ak-
tienumsätze stattfanden. Im Bereich des Aktienhandels mit
Standardwerten besitzt sie eine Quasi-Monopolstellung.
Die kleineren Regionalbörsen in Stuttgart, Berlin, Mün-
chen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Bremen ha-
ben sich auf Nischenprodukte, u. a. auf Optionsscheine
und Auslandsaktien, spezialisiert (Holtmann et al. 2002,
S. 20, 108).

Im europäischen Vergleich belegte die Deutsche Börse
AG mit einem Handelsvolumen mit inländischen Aktien
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Tabel le 20

Transaktionsphasen des Wertpapierhandels

Transaktionsphase Aktivitäten Intermediäre und Akteure

Informationsphase Informationsbeschaffung über Markt, 
Produkte und Teilnehmer

Informationsanbieter

�

Orderroutingphase Marktzugang: Weiterleitung des 
Auftrags an den Ausführungsort 

Banken, Broker

�

Abschlussphase Auffindung eines Gegenauftrags und 
Preisfeststellung

Börsen, alternative Handelssysteme

�

Abwicklungsphase Abrechnung und Erfüllung Clearinghäuser 

Quelle: modifiziert nach Holtmann et al. (2002, S. 17, 20) sowie Picot et al. (1996, S. 16 ff.)



von 1 969 Mrd. Euro im Jahr 2000 den zweiten Platz hin-
ter der Londoner Börse (2 039 Mrd. Euro) und vor der Eu-
ronext (1 889 Mrd. Euro), dem Zusammenschluss der
Börsen Paris, Brüssel und Amsterdam. 

Im internationalen Vergleich lag der gesamte deutsche
Aktienhandel gemessen am Börsenumsatz der gehandel-
ten in- und ausländischen Aktien mit einem Volumen 
von 4 219 Mrd. Euro im Jahre 2000 hinter New York 
(22 012 Mrd. Euro), Großbritannien und Irland (9 098 Mrd.
Euro) und Tokio (4 611 Mrd. Euro) sowie vor Frankreich
(2 116 Mrd. Euro) (Holtmann et al. 2002, S. 104 ff.). Bei
diesen Zahlen wird allerdings der Aktienumsatz doppelt ge-
zählt, da Käufe und Verkäufe einzeln erfasst werden.

6.1.3 Regulierung
Der Wertpapierhandel gilt als ein besonders intensiv re-
gulierter Wirtschaftssektor. Die bedeutendste Institution
zur Überwachung und Durchsetzung der Regulierungen
ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BAFin), die seit dem 1. Mai 2002 die zuvor getrennten
Aufgaben des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapier-
handel (BAWe) und des Bundesaufsichtsamtes für das Kre-
ditwesen (BAKred) – ferner des Bundesaufsichtsamtes für
das Versicherungswesen (BAV) – übernommen hat. Die
Arbeit der BAFin wird durch die Deutsche Bundesbank,
auf Länderebene durch die Börsenaufsichtsbehörden und
auf Börsenebene durch die Handelsüberwachungsstellen
ergänzt. Aus dem engen Regulierungsgeflecht werden im
Folgenden die für den vorliegenden Kontext wichtigsten
Regelungen erläutert (Holtmann et al. 2002, S. 68 ff.):

– Neben den Verpflichtungen zur Regelpublizität wird
insbesondere mit den Regelungen der Ad-hoc-Publi-
zität, die die gehandelten Unternehmen zur frühzeiti-
gen Veröffentlichung aller potenziell kursbeeinflus-
senden Informationen verpflichten, das Ziel verfolgt,
dem Missbrauch von Insiderinformationen vorzubeu-
gen, um Fairness (Chancengleichheit) und Effizienz
(Preise spiegeln alle Informationen wider) des Kapi-
talmarkts zu erreichen.

– Mit der Regelung des Marktzugangs werden private
Investoren vom direkten Zugang zu den Wertpapier-
handelsplätzen abgehalten und nur Intermediäre (Ban-
ken und Broker) zugelassen. Dies wird u. a. damit be-
gründet, dass der private Investor weder über die Zeit
noch über die Expertise verfügt, um den Handel in ei-
gener Regie durchführen und überwachen zu können.
Spezialisierte Intermediäre sind eher in der Lage, die
vielfältigen Risiken des Wertpapierhandels (z. B. Kurs-
wechsel oder Forderungsausfälle) zu beherrschen (z. B.
mit Bonitätsprüfungen). Sie sind auch verpflichtet, den
privaten Anleger über diese Risiken abgestuft und ent-
sprechend seiner Erfahrungen aufzuklären. Grund-
sätzlich entfällt diese Beratungspflicht beim Wert-
papierhandel über elektronische Netzwerke nicht
(Holtmann et al. 2002, S. 45). Da (Online-)Broker
auch das Finanzkommissions- und Depotgeschäft be-
treiben, fallen sie unter die Bankenregulierung, insbe-
sondere unter das Kreditwesengesetz (KWG) und das
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).

– Des Weiteren existieren – insbesondere im KWG –
Regelungen, die Voraussetzungen für das Betreiben
von Bankgeschäften schaffen, wie z. B. Zugangsvo-
raussetzungen und die laufende Aufsicht über Min-
destvolumina an Eigenmitteln oder die Liquidität be-
treffend. Ziel ist die Sicherung der Funktionsfähigkeit
des Kreditgewerbes und der Schutz der Kundengelder.

– Ferner gibt es Regelungen für Unternehmen, deren
Aktien an den Börsen gehandelt werden. Es gelten die
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapier-
handelsgesetzes (WpHG), insbesondere die Einhal-
tung von Verhaltensregeln, Meldepflichten, Regelun-
gen zum Insiderhandel, Veröffentlichungspflichten
bezüglich kursrelevanter und sonstiger Informationen.
Im Rahmen dieses Aufgabenfeldes ist auch die Über-
wachung der Einhaltung von Wohlverhaltensregeln
und Organisationspflichten für die Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen zu gewährleisten.

– Die Zulassung von Börsen wird durch das Börsenge-
setz (BörsG) geregelt, nach dem eine staatliche Ge-
nehmigungspflicht vorliegen muss (Kapitel II.6.5.2). 

Durch die Schaffung einer sektorübergreifenden Auf-
sichtsbehörde BAFin („Allfinanzaufsicht“) soll der Ent-
wicklung in der Finanzwirtschaft Rechnung getragen
werden, die in der sektorübergreifenden Konzernbildung
aus Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungsun-
ternehmen besteht, wie dies die Beispiele Allianz/Dresd-
ner Bank bzw. Münchner Rück/HypoVereinsbank ver-
deutlichen. Auslöser dieser Entwicklung sind u. a. jene
Kunden, die zunehmend Allfinanzprodukte, wie z. B. das
„Asset-Management“, verlangen. Ein entsprechendes An-
gebot lässt die Grenzen zwischen den Kredit- und Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen sowie Versicherungsun-
ternehmen mehr und mehr verschwimmen (Stobbe 2001).
Beispielsweise stoßen Banken in exklusive Kernbereiche
der Versicherungsunternehmen vor und Versicherungen
in den Bereich der Bankgeschäfte, wodurch der Wettbe-
werb mit ähnlichen oder sogar identischen Produkten zu-
nimmt. Elektronische Vertriebswege wie das Internet,
verschärfen nach Meinung der Aufsichtsbehörde diesen
Wettbewerb, wobei aus Kundensicht in erster Linie das
Produkt im Vordergrund steht und weniger der Anbieter
(BAFin 2002).

6.2 Stand und Formen des E-Commerce
Im Wertpapierhandel ist E-Commerce im Sinne der voll-
ständigen IuK-Unterstützung aller Stufen des Handels-
prozesses bereits in einem großen Umfang realisiert. Al-
lerdings wird nicht das gesamte Handelsvolumen
vollständig elektronisch abgewickelt. Die Entwicklung
zum elektronischen Handel verlief über die IuK-Unter-
stützung der Informationsdistribution und Entscheidungs-
findung in den 70er-Jahren, die Anbindung der Handelsteil-
nehmer (z. B. Banken, Broker und Börsen) über private
elektronische Netze in den 80er Jahren bis zur Elektroni-
sierung der Preisfindung und durchgängigen IuK-Unter-
stützung der Prozesskette in den 90er Jahren (Picot et al.
1996; Holtmann et al. 2002, S. 13).
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Der rasche Erfolg des Online-Brokerage bzw. Online-
Banking, das weit gefasst den Marktzugang über primär
elektronische Medien bedeutet, kann nicht nur mit den all-
gemeinen Vorteilen des E-Commerce erklärt werden. 
Dabei sei an dieser Stelle nur auf die entfallende Mehr-
facherhebung der Daten, die (vollautomatische) Durch-
führbarkeit der Transaktionsprozesse ohne Stillstandszei-
ten oder auf die Ortsungebundenheit der Teilnehmer und
die dadurch ausgeweitete räumliche Reichweite verwie-
sen (z. B. Malone et al. 1987). Auch aufgrund der Imma-
terialität der gehandelten Güter ist der Wertpapierhandel
für die elektronische Ausführung besonders geeignet
(Holtmann et al. 2002, S. 21, 25).

Zur Abschätzung der quantitativen Verbreitung des On-
line-Brokerage liegen gegenwärtig uneinheitliche Anga-
ben aus nicht amtlichen Erhebungen und Umfragen vor,
die lediglich als Annäherung an das tatsächliche Volumen
des Online-Brokerage gesehen werden können. Bei An-
gaben zu den Online-Wertpapierdepots ist generell zu
berücksichtigen, dass Online-Anleger häufig mehrere
Online-Depots parallel halten und die geschätzte Zahl der
„toten“ Depots ohne Umsätze im Jahre 2001 nach Aus-
kunft des Deutschen Aktieninstituts stark zugenommen
hat.

– Die Anzahl der Online-Brokerage-Konten der vier
größten deutschen Online-Broker (Comdirect, Con-
sors, DAB Bank und Maxblue) lag im 2. Quartal 2001
bei 2,14 Mio. Online-Konten, während sie im 1. Quar-
tal 2000 noch bei 1,2 Mio. Konten lag. Die Zahl der
ausgeführten Aufträge der vier Online-Broker ist stark
gesunken und zwar von 16,3 Mio. Orders im 2. Halb-
jahr 2000 auf 12,6 Mio. im 1. Halbjahr 2001 und auf
ca. 10 Mio. im 2. Halbjahr 2001 (Schaaf 2002a, S. 2).

– Eine vergleichbare Erhebung kommt zu den Resulta-
ten, dass die fünf größten Online-Broker (Comdirect,
Consors, DAB Bank, Maxblue und Postbank) Ende
2000 ca. 2 Mio. Online-Konten und Ende 2001 ca.
2,5 Mio. Online-Konten führten (Comdirect nur bis
zum 3. Quartal) (Scheuerer 2002, S. 141).

– Nach Angaben von NetValue verfolgten im Jahr 2001
22 % der Internet-Nutzer in Deutschland online die
Entwicklung ihrer Aktiendepots, wobei 14 % der In-
ternet-Nutzer tatsächlich online mit Aktien handelten
(Graumann/Köhne 2002, S. 376).

– Auf Grundlage einer Befragung im Rahmen des „On-
line Brokerage Monitor Deutschland 2001“ errech-
nete NFO Infratest, dass die Zahl der Personen, die
ihre Aktiengeschäfte über das Internet abwickeln, für
das Jahr 2001 bei ca. 1,6 Mio. Depotbesitzer lag
(Graumann/Köhne 2002, S. 382).

Des Weiteren ist gegenwärtig ein neuer Trend beim Wan-
del in der Kundenstruktur zu erkennen: Der Anteil der
frühen Online-Kunden, die sich sowohl mit der Internet-
Technologie als auch mit dem Wertpapierhandel ausken-
nen, verringert sich gegenüber dem Anteil neuer Kunden,
die geringere Erfahrungen, aber z. T. höhere Depotvolu-
mina aufweisen.

6.3 Veränderungen in den
Transaktionsphasen des
Wertpapierhandels

Die technischen Entwicklungen des Internets und des 
E-Commerce haben tief greifende Auswirkungen auf die
Wettbewerbssituation der Anbieter von Wertpapierhan-
delsleistungen und mittelbar auf die Branchenstruktur
insgesamt (Holtmann et al. 2002, S. 21). Ebenso werden
durchgreifende Folgen für den Investor, d. h. den Kunden
der Handelsleistung, sichtbar. Diese Folgen stellen sich in
den verschiedenen Transaktionsphasen des Wertpapier-
handels unterschiedlich dar, weshalb sie im Folgenden ge-
sondert behandelt werden (s. a. Picot et al. 1996).

6.3.1 Informationsphase
Generell wird den elektronischen Medien und insbeson-
dere dem Internet das Potenzial zugeschrieben, die Infor-
mationsversorgung der Marktteilnehmer zu verbessern
und die Markttransparenz sowie dadurch die Effizienz des
Wertpapiermarktes zu erhöhen. Die niedrigen Kosten, die
in der Informationsverbreitung über elektronische Netz-
werke anfallen, führen jedoch auch dazu, dass die ver-
breitete Menge der irrelevanten oder sogar falschen In-
formationen aus z. T. anonymen Quellen zunimmt. Die
individuell aufzuwendenden Kosten zur Überprüfung der
Informationsqualität durch den Empfänger können die er-
leichterte Verfügbarkeit aufwiegen (Holtmann et al. 2002,
S. 13). Während elektronische Medien eindeutig die
Quantität der verfügbaren Informationen des privaten In-
vestors erhöhen und ihn im Hinblick auf die Breite und
Zeitnähe der Informationen mit institutionellen Anlegern
nahezu gleichstellen, muss dies für die Informationsqua-
lität, d. h. die entscheidungsrelevante Information in der
richtigen Menge am richtigen Ort, nicht zutreffen. Ganz
im Gegenteil, die Menge an verfügbaren Informationen
kann auch die Illusion ausreichenden Wissens erzeugen
(Barber/Odean 2001).

Unternehmenskommunikation

In zunehmender Weise nutzen Unternehmen die kosten-
günstige Informationsverbreitung über elektronische 
Medien für ihre Unternehmenskommunikation, d. h. die
direkte Kommunikation des Unternehmens mit verschie-
denen Adressaten, insbesondere den Kapitalgebern, mei-
nungsbildenden Analysten und Medien („Investor Relati-
ons“), darüber hinaus mit einer breiten Öffentlichkeit,
Kunden, Mitarbeitern oder Konkurrenten („Public Relati-
ons“). Der Anstieg des Volumens der elektronischen 
Unternehmenskommunikation führt dazu, dass auch die
Menge an Informationen, die keinen oder einen geringen
Wert für die Anlageentscheidung des Investors haben,
drastisch zunimmt. Insbesondere wird das Internet für die
Ad-hoc-Publizität genutzt, nach der Unternehmen auf-
grund der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes
(WpHG) verpflichtet sind, alle – möglicherweise kursbe-
einflussenden – Informationen bereits frühzeitig bekannt
zu geben. So hat sich die Zahl der Veröffentlichungen im
Sinne der Ad-hoc-Publizität seit 1995 bis 2000 auf ca.
5 700 verzehnfacht (Feinendegen/Nowak 2001, S. 1). Die
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Anforderungen der „Frühzeitigkeit“ geraten jedoch in
Konflikt zur Exaktheit der Angaben. Die Ad-hoc-Publi-
zität kann daher z. T. ungenaue oder zumindest vorläufige
Meldungen enthalten. Auch das zunehmende Ausmaß der
überflüssigen Mitteilungen wird beklagt (Feinendegen/
Nowak 2001, S. 1). 

Kapitalmarktkommunikation

Gegenüber der Unternehmenskommunikation meint die
Kapitalmarktkommunikation die Kommunikation der
Kapitalmarktteilnehmer, Analysten, Medien und Anleger
untereinander. Aufgrund der hohen Nachfrage nach ent-
scheidungsrelevanten und richtigen Informationen durch
die Investoren kommt Informationsintermediären eine
hohe Bedeutung zu, besteht doch ihre Aufgabe darin, In-
formationen zu sammeln, zu prüfen, zu bewerten, zu se-
lektieren und verständlich zu kommunizieren. Allerdings
ist die Professionalität der Informationsintermediäre der-
zeit nicht immer gegeben (Holtmann et al. 2002, S. 13),
auch weil neue Informationsanbieter auftreten, die im
Vergleich zu den traditionellen Informationsinterme-
diären (Banken, Broker, Analysten oder Wirtschaftsfach-
presse) noch wenig institutionell eingebunden oder regle-
mentiert sind.

Beispielsweise hat sich die Zahl der Wirtschaftsjournalis-
ten von ca. 500 in der Mitte der 90er-Jahre bis heute un-
gefähr verzehnfacht (Holtmann et al. 2002, S. 53 f.). Die
Trennung zwischen fachlich hoch qualifizierten Analys-
ten sowie Wirtschaftsjournalisten, die z. T. einer Selbstre-
gulierung unterstehen, gegenüber weniger qualifizierten,
selbst ernannten „Experten“ ist verschwommen und für
Privatinvestoren kaum noch nachvollziehbar. Werden
derartige Personen in der Öffentlichkeit breitenwirksam,
gewinnen sie die Möglichkeit der Kursmanipulation
durch gezielt abgegebene Meinungsäußerungen, insbe-
sondere bei Aktien mit relativ geringen Umsätzen (markt-
enge Papiere) (von Rosen/Gerke 2001, S. 9 ff.). 

Es besteht generell ein Spannungsverhältnis zwischen
dem Ziel der Informationsversorgung einerseits und der
Ausnutzung des Informationsvorsprungs zur eigenen Ge-
winnerzielung oder der Möglichkeit der Kursmanipula-
tion durch Informationsverbreitung andererseits. Dieser
allgemeine Zielkonflikt wird durch so genannten „Chat-
Rooms“ bzw. „Internet Discussion Sites“ (IDS) auch zu
einem Problem des elektronischen Wertpapierhandels.
Unter Chat-Rooms werden in erster Linie selbstorgani-
sierte Diskussionsplattformen zu unterschiedlichsten
Themen im Internet verstanden, die als Internet-Seite oder
als Teil eines Internet-Angebots teils privat teils kommer-
ziell betrieben werden. In der Regel können die Nutzer,
die nur teilweise bei diesen Diensten registriert sind, in
Echtzeit über derartige Computersysteme kommunizieren
oder stillschweigend die Diskussion verfolgen („lurking“)
(Holtmann et al. 2002, S. 60).

In Chat-Rooms sind Privatanleger nicht nur Informations-
nachfrager, sondern in der Regel auch Informationsanbie-
ter. Da relativ effektiv und kostengünstig Erfahrungen und
Einschätzungen von „Gleichgesinnten“ gewonnen wer-
den können, erfreuen sie sich einer gewissen Beliebtheit.

Die Informationsqualität und die Sanktionierung von Ur-
hebern falscher Informationen kann jedoch aufgrund der
technischen Strukturen des Internets nicht bzw. noch nicht
gewährleistet werden. Chat-Rooms können als schneller
und kostengünstiger Weg zur Beeinflussung von Börsen-
kursen durch irreführende oder falsche Informationen
missbraucht werden (Holtmann et al. 2002, S. 13, 60 f.).
Gerade im Internet findet sich häufig das traditionelle
„Pump and Dump“-Verfahren, bei dem u. a. Mitteilungen
in den Chat-Foren von mehreren scheinbar unabhängigen
Quellen die Euphorie und damit Nachfrage und Preis für
bestimmte Papiere anheizen sollen („pump“). Die Initia-
toren verkaufen ihre im Vorfeld erworbenen Papiere dann
zu Höchstpreisen, sprechen Verkaufsempfehlungen aus
und der Kurs fällt („dump“) (U.S. SEC 2000).

Internet-Technologien begünstigen die Möglichkeit der
Kursmanipulationen aufgrund der schnellen, komforta-
blen und kostengünstigen Verbreitungsmöglichkeit von
Informationen und aufgrund der schwer zu realisierenden
systematischen Kontrolle. Diesem Problem wird durch
Reglementierung in Form von Selbstregulierungen oder
staatlichen Maßnahmen Rechnung getragen (Kapi-
tel II.6.5.1). Darüber hinaus kann die Reputation der In-
formationsintermediäre, wie Banken und Broker, dazu
beitragen, dass der Investor mit gefilterten, qualitativ
hochwertigen und entscheidungsrelevanten Informationen
zum richtigen Zeitpunkt versorgt wird. Informationsinter-
mediäre, die diese Reputation aus dem konventionellen
Bereich mitbringen, haben im elektronischen Wertpapier-
handel einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil (Holt-
mann et al. 2002, S. 14).

6.3.2 Orderroutingphase
In der Orderroutingphase traten mit der Durchsetzung des
Internet-Wertpapierhandels durchgreifende Veränderungen
ein. Insbesondere konnten sich Online-Anbieter mit neuar-
tigen Geschäftsmodellen in den angestammten Geschäfts-
bereichen der Banken und Broker etablieren. Hierzu zählt
insbesondere die rein transaktionsorientierte elektronische
Auftragsabwicklung der Online-Broker unter Ausschluss
der Beratung („execution-only business“) (Holtmann et al.
2002, S. 14). Im Allgemeinen etabliert sich ein Trend, das
Leistungsangebot zum einen auf das Orderrouting zu ver-
kürzen („Discount-Brokerage“) und es zum anderen aus-
schließlich mittels Brief, Fax oder Telefon zu erbringen und
dabei auf ein Filialnetz zu verzichten („Direct-Brokerage“).
Das Online-Brokerage verknüpft die beiden Elemente des
Discount- und des Direct-Brokerage und erbringt die Leis-
tungen in erster Linie über das Internet. Populäre Angebote
des Online-Brokerage in Deutschland sind beispielsweise
als eine der ersten Anbieter Consors oder die Direkt Anlage
Bank; ferner finden sich auch Online-Angebote der Ad-
vance Bank, Citibank, Entirum, Fimatex, 1822direkt, Com-
direct, SBroker, Diba, Brokerage24, E-Cortal, Maxblue,
Netbank, Easytrade, SEBdirect, Wallstreet:Online Trading
oder der Credit Suisse (s. a. die Übersicht und Bewertung
auf der Webseite Gelon und die Internet-Adressen im An-
hang).

In der Regel informiert sich der Anleger beim Online-
Brokerage selbst, muss seine Anlageentscheidungen 
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eigenständig fällen und übernimmt einige Prozessschritte
des Orderroutings, indem er z. B. die Order selbst in eine
elektronische Maske eingibt und an den Online-Broker
abschickt, ohne dass er die Order auf einem Wertpapier-
handelsplatz selbst ausführen kann. Der besondere Vorteil
des Online-Brokerage besteht – insbesondere auch ge-
genüber dem Direct-Brokerage – darin, dass durch die
durchgängig informationstechnische Abwicklung aller
Prozessschritte und damit durch die Vermeidung von 
Medienbrüchen die Orderroutingphase schnell und ko-
stengünstig abgewickelt werden kann. Dies betrifft den
Kursbezug, die Abgabe der Order, die Eingangs- und Aus-
führungsbestätigung sowie die Darstellung der Depot-
und Kontenbewegungen. Zudem kann die Effizienz der
Prozessschritte durch stark standardisierte Produkte ge-
steigert werden.

Die jüngsten Entwicklungen zeigten jedoch, dass sich
neue Geschäftsmodelle oft eher an der technischen Leis-
tungsfähigkeit bzw. Machbarkeit und weniger an ökono-
mischen Kalkülen orientierten. So wurden transaktions-
spezifische Gebühren erhoben, die sich bei rückläufigen
Handelsvolumina stark negativ auf die Gewinnsituation
der Online-Anbieter auswirken. Bei der Baisse im Jahre
2001 sind dementsprechend die neuen Online-Anbieter
unter starken wirtschaftlichen Druck geraten. Darüber hi-
naus zeigte sich, dass das Geschäftsmodell des rein trans-
aktionsorientierten Online-Brokerage nur für das be-
grenzte Kundensegment der technikaffinen „heavy
trader“ mit Erfahrungen im Wertpapierhandel sinnvoll ist.
Dieses frühe Nutzersegment schätzte vor allem die
schnelle und kostengünstige Orderabwicklung, die zeitli-
che Unabhängigkeit sowie die Informationsversorgung
mit Unternehmens- sowie historischen und aktuellen
Marktdaten, die sie nahezu mit den institutionellen Inves-
toren gleichstellten (Holtmann et al. 2002, S. 76).

Da die Zurverfügungstellung von Echtzeitkursen zu ei-
nem kritischen Erfolgsfaktor wurde, integrierten die On-
line-Broker und Informationsdienstleister ihre Systeme.
Die Kooperation zwischen dem Online-Broker Consors
und dem Verlagsunternehmen Handelsblatt gibt hierfür
ein Beispiel. Bei Consors eingeloggte Kunden können
vielfältige Informationen des Abonnementdienstes „Han-
delsblatt-Interaktive“ nutzen und z. B. direkt über die
Wertpapierkennziffer in den Artikeln zum Ordermenü
wechseln (Weinhardt et al. 2000). Allerdings sehen sich
die Online-Anbieter dem Problem des „Rosinenpickens“
gegenüber, denn Kunden nutzen beispielsweise den einen
Dienst zur Information (z. B. Echtzeitkurse oder Alarm-
funktionen) und einen anderen Dienst zur Ordererteilung.
Anbieter sehen sich zunehmend weniger in der Lage, Ein-
nahmen zur Finanzierung der Zusatzleistungen zu erzie-
len (Holtmann et al. 2002, S. 77, 92).

Mittlerweile ist die „zweite Welle“ der Nutzer des Online-
Brokerage nachgerückt. Diese Nutzer erwarten einen
höheren Bedarf an Zusatzleistungen, insbesondere Bera-
tung. Dadurch werden nicht nur Anpassungen in den Ge-
schäftsmodellen notwendig (hin zum „Value-Added Bro-
kerage“, d. h. mit personalisierter Beratung auch über
mehrere Vertriebswege), sondern es wird auch eine leis-
tungsfähigere IuK-Infrastruktur erforderlich, die nicht nur

den Multichannel-Vertrieb an der Kundenschnittstelle,
sondern auch eine effektive Organisation der bankinternen
Systeme und deren Integration gestattet. Es steht weniger
die IuK-Funktion als Beschleuniger der jeweiligen Order-
prozesse im Fokus („processing platform“), sondern eine
Infrastruktur, die unterschiedliche Funktionen und Zu-
gangskanäle integriert („connectivity system/e-services
platform“). Nach derzeitigem Stand zeichnet sich eine leis-
tungsfähigere IuK-Infrastruktur durch folgende Elemente
aus (Holtmann et al. 2002, S. 15, 72 ff., 79):

– Unterstützung verschiedener elektronischer Vertriebs-
kanäle mit den jeweiligen Mechanismen der Daten-
verschlüsselung, z. B. Internet, WAP, GPRS/ UMTS,
Telefon oder Fax;

– Durchführung mehrerer Geschäftsvorfälle (Wertpa-
pierauftrag, Depotverwaltung etc.) in Echtzeit über
die verschiedensten Zugangskanäle;

– Zusatzfunktionalitäten wie z. B. Alertfunktion, Funda-
mentalanalysen oder die personalisierte elektronische
Kundenbetreuung im Sinne des „Customer Relation
Managements“;

– Skalierbarkeit, d. h. Anpassungsfähigkeit mit ausrei-
chenden Kapazitäten für z. B. Belastungsspitzen;

– Systemintegration von neuen Anwendungen an der
Kundenschnittstelle mit den bankinternen (Alt-)Sys-
temen („Connectivity“ im „Front-/Back-Office“).

Während die technischen Leistungen relativ leicht und
kurzfristig im Wettbewerb imitierbar sind, erwerben sich
angepasste Geschäftsmodelle mit einem Schwergewicht
auf Beratung und einem ausgebauten Filialnetz mittel-
fristig einen weniger angreifbaren Wettbewerbsvorteil.
Die persönliche Online-Beratung als komplexe, persona-
lisierte Dienstleistung über elektronische Netze wurde
bisher noch kaum realisiert, da zum einen den Online-
Brokern die notwendigen Qualifikationen und die techni-
schen Lösungen fehlen. Zum anderen werden Angebote
der Online-Beratung (bisher) nur bedingt vom Kunden
akzeptiert. Anbietern, denen die Realisierung und Akzep-
tanz gelingt, dürften schnell Wettbewerbsvorteile erlan-
gen. Solange dies allerdings nicht in breitem Maße umge-
setzt worden ist, spielt das Filialnetz eine entscheidende
Rolle, dessen Aufbau für die reinen Online-Broker aller-
dings einen erheblichen Kapitalaufwand erfordert. Hier
sind die traditionellen Anbieter mit einem ausgebauten 
Filialnetz besser positioniert (Holtmann et al. 2002, 
S. 81, 91, 93).

6.3.3 Abschluss- und Abwicklungsphase
E-Commerce in der Abschluss- und Abwicklungsphase
des Wertpapierhandels verändert beide Formen des Se-
kundärmarktes, den börslichen und den außerbörslichen
Handel.

Elektronisierung des börslichen Wertpapierhandels

Beim börslichen Wertpapierhandel verdrängen die voll-
elektronischen Handelssysteme (Computerbörsen) zu-
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nehmend die klassischen Parkettbörsen. Der Wertpapier-
handel wird in sämtlichen Transaktionsphasen stärker in-
formationstechnisch unterstützt:

– Computergestützte Ordereingaben übertragen die
Aufträge per Datenfernübertragung an das Börsensys-
tem.

– Die korrespondierenden Aufträge werden automatisch
gegeneinander ausgeführt und an die entsprechenden
Abwicklungssysteme weitergeleitet (computergestütz-
ter Abschluss).

– Die computergestützte Informationsverbreitung sorgt
für eine rasche Verbreitung der Handelsinformation
(z. B. Kurse) an andere Marktteilnehmer.

Die rasche Entwicklung des elektronischen Wertpapier-
handels beruht auf einer ganzen Reihe von Vorteilen, die
die Nachteile, wie z. B. unzureichende Ausfallsicherheit
und z. T. fehlende Skalierbarkeit, überwiegen. Mit der
durchgehenden Elektronisierung des Handelsgeschehens
werden nicht nur die Handelsprozesse beschleunigt und
optimiert (z. B. durch die automatisierte Plausibilitäts-
überprüfung der Eingaben), sondern es entfallen die Kos-
ten der Mehrfachdatenerhebung und der physischen Prä-
senz. Ferner können die elektronischen Daten den
Marktteilnehmern in Echtzeit besser präsentiert werden,
wodurch die Markttransparenz steigt. Auch die zentrale
Archivierung der Handelsdaten wird erleichtert, was die
jederzeitige Überprüfbarkeit der Handelstransaktionen
gestattet und die Integrität des Handelsplatzes steigert
(Holtmann et al. 2002, S. 99).

In Deutschland löst die elektronische Handelsplattform Xe-
tra seit ihrer Einführung im Jahre 1997 in zunehmender
Weise den Parketthandel ab (Tabelle 21). Durch den Fern-
zugang („Remote-Membership“-Modell), mit dem welt-
weit standortunabhängig Kauf- und Verkaufsaufträge er-
teilt werden können, konnte der Teilnehmerkreis auf das
Ausland stark ausgedehnt werden. Ende Juli 2001 handel-
ten auf Xetra 425 Banken aus 18 europäischen Ländern
(zukünftig verstärkt auch außereuropäische Unternehmen).

Obwohl nahezu alle Handelsstufen inzwischen vollstän-
dig elektronisiert wurden, wird von einer vollständigen
Automatisierung – die technisch durchaus denkbar wäre –
häufig Abstand genommen. Die Marktteilnehmer möch-
ten die Entscheidungsgewalt nicht vollständig aus der
Hand geben und sehen darin, neben dem Problem einer ef-
fizienten Kontrolle der Aktionen der Software, u. a. viel-
fach auch die Gefahr, sich selbst „weg zu rationalisieren“.

Innovative Ansätze der Informationstechnologie, wie z. B.
Software-Agenten, werden daher voraussichtlich weniger
dazu verwendet, den menschlichen Marktteilnehmer voll-
ständig zu ersetzen. Vielmehr können sie eine Teilauto-
matisierung vorantreiben, indem sie wiederkehrende und
unkritische Aufgaben übernehmen (z. B. „Quote-Machi-
nes“ bei Standardvolumina). Oder sie verfolgen spezielle
Handelsstrategien ihres Benutzers, stehen aber mit die-
sem weiterhin fortwährend in Verbindung, um dessen Un-
terstützung bei Bedarf einzufordern. Softwareagenten
bieten diese Potenziale in größerem Maße als traditionelle
Softwarekonzepte, da sie ihre Umgebung „beobachten“
und beeinflussen sowie „autonom“ handeln können,
gleichzeitig aber mit ihrem Auftraggeber „kommunizie-
ren“ und sensible Informationen vor anderen Teilnehmern
verbergen („Kapselung“) (z. B. Gomber et al. 1999).

Ein weiterer Aspekt der Elektronisierung ist, dass – anders
als beim Parketthandel – der soziale Kontakt mit den Kon-
trahenten unterbunden wird und damit wichtige Informa-
tionen (wie z. B. Stress, Nervosität etc.) nicht mehr ver-
mittelbar sind. Dies wird in der Wissenschaft kontrovers
diskutiert. Einerseits wird argumentiert, dass existierende
elektronische Systeme aufgrund der Aggregation der Dar-
stellung ohnehin besser in der Lage sind, die „Marktstim-
mung“ einzufangen und abzubilden. Es wurden bereits
Systeme entworfen, die z. B. über die Lautstärke eines
Signaltons versuchen, die „Stimmung“ im System abzu-
bilden. Andererseits können elektronische Systeme auch
dazu benutzt werden, die Anzahl der potenziellen Han-
delspartner ex ante durch automatisierte Vorauswahl zu
reduzieren (elektronisches „Kontrahentenmatching“),
was in Prototyp-Systemen bereits realisiert wurde (Gom-
ber et al. 1999).
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Tabel le 21

Börsenumsätze mit allen Wertpapierarten auf Xetra, Parkett Frankfurt und Regionalbörsen 
im Jahr 2000 und 2001

Börse
Umsatzvolumen 

in Mio. Euro
im Jahr 2000

Marktanteil
im Jahr 2000

Umsatzvolumen 
in Mio. Euro 
im Jahr 2001

Marktanteil
im Jahr 2001

Parketthandel der Deutschen 
Börse AG 3 218 337 53,0 % 1 969 895 44,7 %

Xetra 1 874 978 30,9 % 1 824 674 41,4 %

Regionalbörsen 978 936 16,1 % 614 184 13,9 %

gesamt 6 072 251 100,0 % 4 408 752 100,0 %

Quelle: Deutsche Börse AG 2001, S. 33; 2002, S. 16



Im Allgemeinen ist die Entwicklung, nach der die Märkte
dahingehend vollständig automatisiert werden, dass die
automatische Orderzusammenführung nur nach dem
Prinzip der kontinuierlichen Doppelauktion (auftragsge-
steuert bzw. „order-driven“) erfolgte, zum Erliegen ge-
kommen. Immer mehr Märkte bieten ihren Teilnehmern
verschiedene Formen der Orderzusammenführung an: Es
entwickeln sich zunehmend hybride Formen. Einerseits
werden kontinuierliche und periodische Preisermittlungs-
verfahren kombiniert (Gesamtpreisermittlung am An-
fang, in der Mitte und am Ende des Handelstages); ande-
rerseits werden diese (auftragsgesteuerten) Verfahren
zunehmend auch mit Market-Maker-Ansätzen kombiniert
(notierungsgesteuert, z. B. mit „specialists“, Betreuer,
„designated sponsors“). Auf diese Weise sind die spezifi-
schen Potenziale beider Verfahren gemeinsam nutzbar.

Beispielsweise besteht der Vorteil der Liquiditätsspender
(„designated sponsors“) im Xetra-System darin, dass sie
den Marktteilnehmern Liquidität bei schlechter Orderlage
bereitstellen (wenig gehandelte Papiere oder viele Orders
auf einer Marktseite) und damit zu geringerer Volatilität
beitragen (Holtmann et al. 2002, S. 121). Der „Erfolg“ des
Handels in einem Papier wird damit an spezielle, verant-
wortliche „Personen“ gebunden, die einerseits an diesem
Erfolg gemessen werden und andererseits helfen, die
Schwächen eines elektronischen Automatismus zu ver-
mindern. Automatische Systeme haben effektverstärkend
gewirkt, z. B. beim Kurssturz im Oktober 1987 an der
New York Stock Exchange, da die unterschiedlichen au-
tomatischen Systeme oft die gleichen Verhaltensweisen
aufwiesen. In Auswertung dieser Erfahrungen kann auch
von einer „Re-Manualisierung“ gesprochen werden.

Elektronisierung des außerbörslichen Handels

Im börslichen Aktienhandel ist nicht mit neuen Markt-
plätzen zu rechnen, jedoch im außerbörslichen Handel
werden zukünftig vermehrt neue Systeme erwartet. Im
Allgemeinen wird der außerbörsliche Handel, der tradi-
tionellerweise über den Telefonhandel erfolgt, aufgrund
seiner individuellen Preis- und Vertragsgestaltung, zur
Aufhebung der Anonymität, bei fehlender Liquidität börs-
lich notierter Papiere oder aufgrund befristeter Börsen-
öffnungszeiten aufgesucht oder wenn seine Intranspa-
renz zur verdeckten Ausführung großvolumiger Orders
(Blockorder) genutzt wird, die ansonsten adverse Preis-
effekte auslösen würden (Holtmann et al. 2002, S. 15, 123).

Neuaufkommende außerbörsliche Handelsplätze im In-
ternet, die so genannten alternativen Handelssysteme –
„Alternative Trading Systems“ (ATS) bzw. „Electronic
Communication Networks“ (ECN) –, setzten sich schnell
durch, weil mit ihnen einige Probleme des traditionellen
außerbörslichen Wertpapierhandels gelöst wurden. So
wird die Suche nach Kontraktpartnern über das Internet
erleichtert und Medienbrüche, wie sie der Telefonhandel
kannte, werden ganz oder teilweise vermieden. Zugangs-
intermediäre der ATS überprüfen das Ausfallrisiko und
die Bonität, wodurch das Wiederbeschaffungsrisiko bei
Geschäftsausfall reduziert wird. Gegenüber dem Telefon-
handel ist die Markttransparenz insbesondere bezüglich

des Preisbildungsprozesses erhöht. Ebenso fließen Infor-
mationen von einer größeren Anzahl Investoren in die
Preisbildung ein, was die Preisqualität des Marktes stei-
gert. Die Liquidität wird zwar weiterhin auf mehrere ATS
zersplittert, allerdings wird sie gegenüber dem bilateralen
Telefonhandel auf den einzelnen ATS stärker gesammelt.
Die Flexibilität bei der Produkt- und Vertragsgestaltung
ist jedoch auf den ATS gegenüber dem Telefonhandel re-
duziert, weil sie sich in der Regel nur auf umlauffähige
Wertpapiere beschränken.

ATS bieten ähnliche Funktionalitäten wie Börsen an, sie
unterscheiden sich nur durch die fehlende oder geringere
Regulierungsintensität von Börsen (Holtmann et al. 2002,
S. 128). Unzureichende Regulierung und fehlende Auf-
sicht sind jedoch zugleich das Hauptproblem der ATS,
denn sie bedeuten für den privaten Investor generell eine
größere Unsicherheit. Hier wird ein künftiger Regulie-
rungsbedarf gesehen (Kapitel II.6.5.2; Börsensachver-
ständigenkommission 2001).

Aufgrund der genannten Vorteile haben in den USA die
ATS bereits ca. 30 % des Volumens der Nasdaq bei einer
jährlichen Steigerungsrate von nahezu 20 % erreichen
können. ATS waren in den USA erfolgreich, da sie einen
auftragsgesteuerten Handel („order-driven“) anbieten, 
der gegenüber dem Nasdaq-Handel mit Market-Maker
(„quote-driven“) effizienter ist. Beim „order-driven“
Handel kann der Ausgleich kompatibler Order („mat-
ching“) automatisch durch das System erfolgen oder ein
aktives Handeln der Marktteilnehmer erfordern.

In der Europäischen Union konnten ATS bisher einen nicht
so hohen Anteil erreichen, da Börsen, wie z. B. Xetra in
Deutschland, traditionell nach dem Orderbuch-Konzept
(order-driven) organisiert sind, und somit bereits einen ho-
hen Elektronisierungsgrad und damit eine hohe Geschwin-
digkeit aufweisen (Schuster/Rudolf 2001, S. 382 ff.). Al-
lerdings können ATS Wettbewerbsvorteile durch die
Preisführerschaft gegenüber den relativ hohen Preisen für
das Clearing und Settlement, die die Wertpapierbörsen
verlangen, erreichen. In Deutschland bieten etwa die On-
line-Broker DAB, Fimatex, SBroker, 1822direkt, Con-
sors, Comdirect, Advance Bank, Maxblue, CitiBank oder
Patagon den Zugang zu außerbörslichen Parallelmärkten.
Beispiele für elektronische außerbörsliche Handelssy-
steme sind in Deutschland das System XEOS der IBM
Deutschland GmbH sowie auf internationaler Ebene das
System Jiway.

IBM betreibt XEOS als unabhängiger Dienstleister, der
selbst keine aktive Handelsrolle einnimmt. Die eigentli-
chen Kunden von XEOS sind insbesondere die Interme-
diäre, d. h. Banken und Broker, über die die Investoren den
Zugang zu XEOS erhalten. Das elektronische Handelssys-
tem tritt dementsprechend nicht direkt beim Investor in
Erscheinung. Derzeit sind beispielsweise die Deutsche
Bank 24, Comdirect, LBBW Direkt oder die 1822direkt
Bank die Intermediäre bei XEOS. XEOS ist ein notie-
rungsgesteuertes (quote driven) Handelssystem und die
Preisfeststellung erfolgt nach dem Market-Maker-Prin-
zip. Die Wertpapiergeschäfte über XEOS kommen immer
mit einem Market-Maker als Gegenpartei zustande. Es
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findet kein systemseitiges Matching statt. Die Preise wer-
den außerhalb des Systems durch den jeweiligen Kursan-
bieter bzw. Market-Maker generiert und sind vor Ab-
schluss des Geschäfts bekannt (Festpreisgeschäft).
Demnach weist das System XEOS nicht die Eigenschaf-
ten einer Börse auf.

Auf Jiway werden die US-amerikanischen und europä-
ischen Wertpapiere von zehn verschiedenen angeschlos-
senen Börsen gehandelt („one-stop trading“). Dazu
zählen die Deutsche Börse AG, London Stock Exchange
mit SETS (Stock Exchange Electronic Trading Service)
und SEAQ (Stock Exchange Automated Quotations Sys-
tem), Borsa Italiana, Euronext Paris SA sowie Euronext
Amsterdam, OM Stockholm Exchange, New York Stock
Exchange sowie Nasdaq und die Swiss Exchange mit der
Plattform Virt-x. Jiway konzentriert sich auf den privaten
Investor und möchte ihm den kostengünstigen internatio-
nalen Wertpapierhandel in Echtzeit erleichtern. Auch bei
Jiway stehen Intermediäre (trading parties) zwischen Ji-
way und dem Investor, wozu in Deutschland etwa die
Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG zählt. Bei Jiway
findet die Preisfeststellung sowohl über ein Orderbuch als
auch über Market-Maker statt.

6.3.4 Strukturwandel und Wettbewerb
Zunehmender Wettbewerb der
Wertpapierhandelsplätze

Der zunehmende Wettbewerb der Wertpapierbörsen er-
gibt sich zum einen durch die Verbreitung der „Alterna-
tive Trading Systems“ (ATS) des außerbörslichen Han-
dels und zum anderen durch die vermehrten Tätigkeiten
ausländischer Börsen im Inland (Holtmann et al. 2002,
S. 96 ff.).

Da im Vergleich zum traditionellen Parkett mit computer-
gestützten Handelsplätzen die Aufbau- und Betriebskosten
und damit die Kosten der Erbringung der Börsenleistung
erheblich reduziert werden, sind die Markteintrittsbarrie-
ren für neue Anbieter gesunken. Hierbei sind vor allem die
„Alternative Trading Systems“ (ATS) des außerbörsli-
chen Handels zu nennen, die insbesondere mit niedrigen
Transaktionsgebühren versuchen, Orderströme auf ihre
Plattformen zu ziehen. Gleichzeitig haben sich die Wech-
selkosten für die Zugangsintermediäre, d. h. der Banken
und Broker, reduziert, da die Anbindung an eine Compu-
terbörse im Vergleich zur Präsenzbörse mit geringeren
Kosten verbunden ist (z. B. keine Büroräume an der phy-
sischen Börse). Auch die Zahl der Kunden der Wertpa-
pierhandelsplätze, insbesondere die Banken, reduziert
sich durch die fortschreitende Branchenkonzentration.
Die Anzahl der Kreditinstitute verringert sich und die
übrig gebliebenen vergrößerten und global tätigen Kredit-
institute gleichen zunehmend ihre Orders hausintern ab
(„Inhouse-Crossing“). Dies ist insofern problematisch, da
dadurch die Kapitalmärkte fragmentiert werden, die Li-
quidität auf den jeweiligen Märkten knapper wird und
sich so die Effizienz reduziert.

Zusätzlich hat sich die räumliche Reichweite durch den
Fernzugang („remote membership“) an computergestütz-

ten Handelsplätzen ausgeweitet, wodurch den Investoren
mittelbar über die Zugangsintermediäre ein grenzüber-
schreitendes Aktionsfeld eröffnet wird (siehe z. B. die Ak-
tivitäten der Nasdaq Europe). Dies bedeutet, dass Wertpa-
pierhandelsplätze zunehmend auch im internationalen
Wettbewerb um die Aufträge der Investoren stehen. Die
Auswahl des Ausführungsortes der Orders bzw. des Bör-
senplatzes, die herkömmlicherweise von den Banken und
Brokern erfolgte, wird mit zunehmender Informiertheit von
den Investoren selbst übernommen, wobei nicht nur die
Preise, sondern auch anderer Faktoren, wie Ausführungs-
geschwindigkeit und Sicherheit, eine Rolle spielen.

Insgesamt hat der Wettbewerb zwischen den Wertpapier-
handelsplätzen an Intensität stark zugenommen. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht wird dies uneinheitlich beur-
teilt. Auf der einen Seite sorgen mehrere Parallelmärkte
für eine Aufsplitterung der Liquidität (Fragmentierung).
Größenvorteile, die bei Börsen aufgrund der Netzwerkef-
fekte einer Konzentration der Liquidität auf einen Han-
delsplatz stets gegeben sind, können nicht erreicht werden
(Vorteile der Konsolidierung). Auf der anderen Seite sorgt
der Wettbewerbsdruck paralleler Märkte dafür, dass die
Effizienzsteigerungen durch den IuK-Einsatz und Kos-
teneinsparungen durch die Größenvorteile auch tatsäch-
lich an die Kunden weitergegeben werden. Aus dieser
Perspektive ist der Wettbewerb zwischen den Wertpapier-
handelsplätzen essenziell für einen funktionsfähigen Ka-
pitalmarkt.

Unternehmensverhalten bei gestiegenem Wettbewerb

Börsen versuchen mit verschiedenen Strategien auf den
gestiegenen Wettbewerbsdruck zu reagieren. Die Markt-
und Geschäftsmodelle werden der veränderten Wettbe-
werbsposition angepasst (z. B. durch drastische Ge-
bührensenkungen), wobei auch der private Anleger in den
Fokus gerückt wird. Um seinen Anforderungen nach
größerer Transparenz und Flexibilität zu entsprechen,
werden insbesondere offene Orderbücher, Kursanzeigen
in Echtzeit, Verlängerungen der Geschäftszeiten, redu-
zierte Mindestabschlüsse oder eine garantierte Sofortig-
keit der Orderausführung angeboten. Auch das „Best-
Price“-Prinzip wird als Mittel benutzt, Kunden an sich zu
binden. Danach garantiert eine Börse die Ausführung der
Orders auch zu einem günstigeren Kurs, der sich auf Re-
ferenzbörsen gebildet hat. Insbesondere die Regionalbör-
sen versuchen sich mit Marktmodellen, bei denen der pri-
vate Investor und Kleinanleger als Kunde gewonnen
werden soll, zu positionieren (Holtmann et al. 2002,
S. 15). Die Regionalbörsen wenden sich dabei mit ihren
Angeboten direkt an den privaten Investor, der allerdings
weiter auf den Zugang über Banken oder Broker ange-
wiesen ist.

Die Entwicklung des zunehmenden Wettbewerbs um den
privaten Investor kann einem Problem des Online-Broke-
rage entgegenwirken – allerdings ohne es vollständig zu
lösen: Durch die vergleichsweise geringen Kommissio-
nen des Online-Brokers können Investoren zu häufigeren
Transaktionen verleitet werden. Statt der geringen sicht-
baren Kosten durch die Kommissionen entstehen beim In-
vestor eher versteckte Kosten dadurch, dass der E-Broker
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sich z. T. auch über einen Anteil an der Preisspanne zwi-
schen Kauf- und Verkaufspreis („Bid-Ask Spread“) des
Market-Makers oder über sonstige Entgelte vom Market-
Makers für die Lenkung des Orderstroms finanziert. Der
E-Broker handelt in diesen Konstellationen also auch im
eigenen Interesse und nicht allein im Interesse des Inves-
tors. Die Preisspanne wird durch den Market-Maker zur
Finanzierung seines Risikos des Haltens der Aktienbe-
stände erhoben (Konana et al. 1999, 2000). In diesem
Kontext sorgen noch nicht ausreichend geklärte Fragen
für Forschungsbedarf. So geht es z. B. um die Frage, ob
Regulierungs- und Aufsichtsnotwendigkeiten (z. B. Of-
fenlegungspflichten über das Orderrouting, die Aus-
führungspreise, Entgelte des E-Brokers oder über die 
Interessenlagen) entstehen (Kapitel II.6.5.2) oder ob
transparente Angebote von Wettbewerbern für Abhilfe
sorgen oder ob der Investor durch eigene Informations-
möglichkeiten bzw. Erfahrungen oder durch die Reputa-
tion der Anbieter ausreichend geschützt ist.

Das Beispiel Quotrix zielt als Modell einer Regionalbörse
auf den privaten Investor. Es ist ein Gemeinschaftsprodukt
der Düsseldorfer Börse, des Finanzinformationsdienstleis-
ters Vereinigte Wirtschaftsdienste (vwd) und des Düssel-
dorfer Market-Maker Lang und Schwarz Wertpapierhandel
AG. Quotrix funktioniert nach dem Market-Maker-Prin-
zip, das einen bestimmten Grad an Sofortigkeit garantiert,
weil der Market-Maker durch Selbsteintritt jederzeit die
Liquidität garantiert. Der Market-Maker hat die Aufgabe,
verbindliche Kurse auf Anforderung „zu stellen“ und da-
mit als Marktpartner während der Börsenzeit ständig zur
Verfügung zu stehen. Daneben bietet Quotrix das „Best
Price“ Prinzip an, nach dem die Kurse mindestens den ak-
tuellen Preisen der festgelegten Referenzbörsen entspre-
chen, wie z. B. Xetra, Nasdaq oder der Londoner Börse.
Allerdings zieht im Wettbewerb um den privaten Investor
auch die dominierende Deutsche Börse AG nach, in dem
sie mit „Xetra-Live“ – insbesondere mit dem Einblick in
das Orderbuch in Echtzeit und der Absenkung der Min-
destauftragsgröße auf eine Aktie – den Privatanleger be-
dienen will. Für die Regionalbörsen scheint demnach die
Fokussierung auf den privaten Investor auch keine dauer-
hafte Überlebensgarantie.

In diesem Zusammenhang ist auch das angekündigte „Xe-
tra Best“-Modell der Deutschen Börse AG zu nennen, mit
dem durchgreifende Änderungen erwartet werden. Unter
dem Dach und auf den Systemen der Börse wird es Kre-
ditinstituten ermöglicht, ihre Kundenaufträge gegenei-
nander auszugleichen, um damit dem zunehmenden 
„Inhouse-Crossing“ entgegenzutreten. Dabei wird „best
execution“ garantiert: Der Investor schließt in keinem
Fall schlechter ab, als er es zum gleichen Zeitpunkt im of-
fenen Orderbuch des Börsenmarktes getan hätte und die
Order muss sofort ausgeführt werden. Ist beides gewähr-
leistet, wird die Order gegen den Eigenbestand seines
Kreditinstitutes ausgeführt. Ist beides nicht gewährleistet,
wird seine Order dem offiziellen Markt (dem Xetra Or-
derbuch) zugeführt. Dieses Regelwerk, sowie der Handel



Rahmenbedingungen bestimmt, wodurch diese über die
Chancen, Liquidität zu halten, entscheiden. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn der Wettbewerb zunehmend inter-
nationaler wird. Bei nationalen Regulierungsinitiativen
ist demnach der internationale Kontext zu beachten. Re-
gulierungen, die nur auf nationale Verhältnisse Bezug
nehmen, können allerdings durch Anlegerentscheidungen
konterkariert werden. Aufgrund der Mobilität der Kapi-
talströme ist eine Angleichung der unterschiedlichen Re-
gulierungsintensitäten zu erwarten.

Die Regulierung des elektronischen Wertpapierhandels
bezweckt insbesondere den Investorenschutz und vertrau-
ensbildende Maßnahmen, mit denen die zunehmende Be-
deutung des privaten Investors und einer sich verbreiten-
den „Aktienkultur“, d. h. der allgemeinen Akzeptanz der
Aktie als Anlageform, unterstützt werden soll (Holtmann
et al. 2002, S. 16). Für diese Zwecke finden sich zwischen
gesetzlicher Regelung und Selbstregulierung die ver-
schiedensten Ansätze, die sich vor allem auf die Informa-
tionsintermediäre beziehen. Beispielsweise betonen von
Rosen/Gerke (2001, S. 56 f.), dass eine freiwillige Selbst-
verpflichtung zu bestimmten Verhaltensweisen zusam-
men mit Sanktionsmöglichkeiten auf privatrechtlicher
Basis den Kapitalmarkt am wenigsten reglementieren
würden. Gleichzeitig können durch die Sanktionsmög-
lichkeiten die Anerkennung und das Vertrauen in die Inte-
grität der Informationsintermediäre gesichert werden. Ge-
setzliche Regelungen seien dennoch in einzelnen,
besonders wichtigen Punkten angebracht.

Insgesamt sollte der Fokus der (Selbst-)Regulierungen
vom engen Segment erfahrener Investoren hin zu uner-
fahrenen Anlegern ausgeweitet werden. Als Folge wird
die Aufklärungs- und Schulungsarbeit hervorgehoben, die
von allen beteiligten Institutionen erbracht werden kann
(Holtmann et al. 2002, S. 16). Neben den im Folgenden ge-
nannten Regulierungsfragen ist für den Online-Wertpapier-
handel die Funktionsfähigkeit und ständige Zugänglichkeit
der elektronischen Handelsplattformen entscheidend, da
Störungen für den Investor Gewinnausfälle mit sich brin-
gen. (Selbst-)Regulierungsfragen können sich hier nicht
nur auf die im Folgenden näher erläuterten Veröffentli-
chungspflichten (s. u.) beziehen, sondern auch auf mögli-
che Pflichten für Ersatzmaßnahmen bei Systemausfällen
oder Störungen sowie diesbezügliche (Teil-)Garantieleis-
tungen und Haftungsansprüche für den Investor.

6.5.1 Informationsregulierungen
Grundlegende Voraussetzung für einen funktionsfähigen
Kapitalmarkt ist die Versorgung der Investoren mit zuver-
lässigen Informationen. Eine vertrauenswürdige Informa-
tionsbasis ist insbesondere für die Akzeptanz der Anlage-
form Aktie beim privaten Investor notwendig. Dieses
Erfordernis kann Gründe für die Reglementierung der Ka-
pitalmarktkommunikation liefern, sei es durch Selbstre-
gulierung oder durch staatliche Intervention. Letztere
kann beispielsweise durch eine eigenständige gesetzliche
Regelung der Chat-Foren oder die Ausdehnung bestehen-
der Regelungen auf dieses Gebiet erfolgen (Holtmann 
et al. 2002, S. 62).

– In diesem Zusammenhang ist die Initiative der Inter-
national Organization of Securities Commission
(IOSCO, dem Zusammenschluss nationaler Auf-
sichtsorgane für den Wertpapierhandel auf internatio-
naler Ebene) zu sehen, in der umfangreiche Informa-
tions- und sonstige Pflichten für die Nutzer und
Betreiber der Chat-Foren vorgeschlagen werden. Bei-
spielsweise sollen Warnhinweise in Chat-Foren den
Leser der Einträge daran erinnern, dass keine regis-
trierten oder lizenzierten Anlageberater die Einträge
einstellen, der Leser vor der Investitionsentscheidung
einen Anlageberater konsultieren soll und dass bei
auffällig unrichtigen Einträgen das Regulierungsor-
gan zu informieren ist. Daneben sollten z. B. auch Au-
toren der Einträge darauf hingewiesen werden, dass
auf Anfrage ihre Identität dem Regulierungsorgan
mitgeteilt wird. Für den Betreiber sind etwa die Pflich-
ten vorgesehen, die Identitäten der Autoren sicherzu-
stellen und das Chat-Forum auf irreführende oder täu-
schende Einträge hin zu überwachen (IOSCO 2001).

– Von Rosen/Gerke (2001, S. 68) fordern in ihrem „Ko-
dex für die anlegergerechte Kapitalmarktkommunika-
tion“ die Selbstverpflichtung der Anbieter von Chat-Fo-
ren, jederzeit die Identität des Diskussionsteilnehmers
zu überprüfen und gegebenenfalls der Aufsichts-
behörde mitzuteilen. In erster Linie sollen die Selbst-
verpflichtungen bei der Strafverfolgung behilflich
sein. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass wei-
tergehende Pflichten, insbesondere die inhaltliche
Kontrolle und gegebenenfalls die Korrektur der Dis-
kussionsbeiträge, wenig praktikabel sind und dem
Charakter des Mediums Internet widersprechen würde
(von Rosen/Gerke 2001, S. 75).

– Auf europäischer Ebene gibt es den Kommissionsvor-
schlag für eine EU-Richtlinie über Insider-Geschäfte
und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) (Europä-
ische Kommission 2001b), der die Regulierung u. a.
von Instrumenten zur laufenden Verbreitung kursrele-
vanter Informationen vorsieht. Die Umsetzung und
Ausdehnung auf internetbasierte Informationsdienste
werden derzeit diskutiert.

Informationsregulierungen betreffen neben den Chat-Fo-
ren und sonstigen Informationsdiensten auch die Online-
Broker selbst. Die vorgeschlagene europäische Richtlinie
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Ver-
braucher sieht die Angabe der Identität, der Anschrift, der
Hauptmerkmale der Leistung, des Gesamtpreises, der
Einzelheiten der Zahlungsweise und der Leistungserbrin-
gung, der Dauer der Gültigkeit des Angebots und der
Preise etc. vor (Europäische Kommission 1998b). Ein Wi-
derrufsrecht besteht aus Gründen der Spekulationsgefahr
nur bei unlauterem Verhalten des Anbieters (Mai 2002).
Angesichts der Bedeutung eines funktionsfähigen Aktien-
marktes und zum Schutz der Verbraucher werden z. T.
weitergehende Veröffentlichungspflichten vorgeschla-
gen, wie beispielsweise auch Informationen zu Statistiken
über vergangene Systemausfälle und Leistungsschwierig-
keiten oder über Notfall- oder Ersatzmaßnahmen sowie
Informationen zu Haftungsansprüche bei möglichen Sys-
temfehlern (Konana et al. 2000, S. 41).
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6.5.2 Regulierungswettbewerb 
bei Börsenplätzen

Generell steht die Börsenregulierung in einem Span-
nungsverhältnis zwischen der Sicherung der Integrität
(z. B. Schutz vor Ausfällen und Manipulationen) einer-
seits und den dadurch entstehenden Kosten der Kontrolle
andererseits. Dieses Spannungsverhältnis wird durch die
Entwicklungen des E-Commerce zusätzlich belastet.
Zwischen dem sich rasch wandelnden technisch Mögli-
chen und der gesetzlichen Regelung entsteht in der Regel
aufgrund des formalen Gesetzgebungsverfahrens eine
zeitliche Lücke. Zudem sind eine Vielzahl heterogener
Präferenzen unterschiedlicher Anlegergruppen zu berück-
sichtigen, die nur schwer mit einheitlichen Regulierungs-
standards zu befriedigen sind. Generell können demnach
Formen der Selbstregulierung Vorteile haben. Allerdings
sind auch Fälle des Missbrauchs und des Versagens der
Selbstverwaltungsorgane denkbar. Dies zeigt beispiels-
weise der Skandal an der Nasdaq Börse im Jahre 1994, bei
dem mit Absprachen zwischen den Market-Makern syste-
matisch überhöhte Marktspannen erzielt wurden (Holt-
mann et al. 2002, S. 112).

Alternative außerbörsliche Handelssysteme haben regel-
mäßig einen Kostenvorteil, da sie einer geringeren Regu-
lierungsintensität unterliegen. Sie können sich als Tritt-
brettfahrer verhalten, indem sie Aktien handeln, die auf
regulierten Börsen nach eingehender, kostenintensiver
Prüfung gelistet werden. Dadurch treten Verzerrungen
zwischen regulierten Börsen und dem außerbörslichen
Handel auf. Auf europäischer Ebene steht die (einheitli-
che) Regulierung von alternativen außerbörslichen Han-
delssystemen, die z. B. den Preisbildungsprozess oder ein-
heitliche Handelsbedingungen betrifft, erst am Anfang,
insbesondere durch die Standardisierungsarbeiten des
Ausschusses der Wertpapieraufsichtsbehörden (CESR
2002) oder durch die derzeit erarbeitete Änderung der Eu-
ropäischen Richtlinie über Wertpapierdienstleistung.
Deutschland ist mit der Einbeziehung der ATS im Rah-
men des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes, das zu weiten
Teilen am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist und zu Anpas-
sungen des Börsengesetzes geführt hat, der Standardisie-
rung und Harmonisierung auf europäischer Ebene vor-
ausgeeilt. Danach unterliegen ATS als börsenähnliche
Einrichtungen diversen Organisations- und Aufsichts-
pflichten, die gegenüber denjenigen der Börsen weit ein-
geschränkt sind. Die spezifischen ATS-Regelungen des
Börsengesetzes treten am 1. Februar 2003 in Kraft. Die
Landesbehörden für die Börsenaufsicht kontrollieren im
Einzelfall die jeweilige ausreichende Umsetzung der Re-
gulierungsvorgaben durch die ATS.

Im Allgemeinen gilt es, bei der Gestaltung der Regulie-
rung der ATS eine Balance zu finden zwischen dem
Schutz der Investoren sowie einer zu weit gehenden
Fragmentierung des Wertpapierhandels auf der einen und
einer Förderung innovativer außerbörslicher Handelssys-
teme auf der anderen Seite. Die potenziellen negativen
Wirkungen einer Fragmentierung der Märkte durch ATS
auf Liquidität und Effizienz müssten genauer nachgewie-
sen und Möglichkeiten der (elektronischen) Integration

von konkurrierenden Handelssystemen untersucht 
werden.

Auch auf internationaler Ebene treten durch unterschiedli-
che Regulierungsintensitäten Wettbewerbsverzerrungen
auf. Anleger wandern zu den Wertpapierhandelsplätzen,
die am besten ihren Präferenzen für Sicherheit und Kos-
tenbelastung entsprechen, wobei diese Wanderungsbewe-
gungen durch die Möglichkeiten des elektronischen Wert-
papierhandels verbessert werden. Sie wirken als Regulativ
bei den spezifischen Lösungen des Spannungsverhältnis-
ses zwischen Integrität und Kosten.

6.6 Fazit
Der Wertpapierhandel gehört zu den Handelsbereichen,
die in einem sehr hohen Maße elektronisch organisiert
sind, was nicht nur die Abwicklung der Aufträge, sondern
auch die Schnittstellen zu den Investoren betrifft. Die
Übertragung der Erfahrungen aus dem Wertpapierbereich
auf andere Handelsbereiche ist jedoch aufgrund seiner be-
sonderen Charakteristika nur bedingt möglich.

– Auf die besondere Eignung der Immaterialität von
Wertpapieren für den computerisierten Handel wurde
bereits hingewiesen. Darüber hinaus werden mit Wert-
papieren in erster Linie auf zukünftige Ereignisse ge-
richtete Anrechte bzw. Forderungen und Beteiligun-
gen gehandelt, die demnach unsichere Erträge
bedeuten. Dieses Risiko erzeugt beim Investor einen
kontinuierlichen Informationsbedarf, der weit über
den eigentlichen Wertpapierkauf hinausgeht. Dem-
nach sind besondere institutionelle Vorkehrungen zur
Informationssicherung und -versorgung vor und nach
dem Kauf notwendig, etwa die bedeutende Rolle der
Informationsdienstleister oder informationsbezogene
gesetzliche Regelungen.

– Private Kunden des Online-Brokerage übernehmen
Prozessschritte, die zuvor von den Informations- und
Zugangsintermediären erfüllt wurden. Neben der ei-
genständigen Informationsbeschaffung gehört hierzu
oft die selbstständige Portfolio- und Investitionsent-
scheidung, die Eingabe der Orderdaten in die Formu-
lare der Online-Kundenschnittstellen sowie die Ent-
scheidung über den Handelsplatz zur Orderausführung
(Holtmann et al. 2002, S. 130). Für den gesamten On-
line-Handel bedeuten vergleichbare Aufgaben nicht al-
lein nur neue Freiheiten oder die Einsparung der Kos-
ten der Intermediäre, sondern auch neue Lasten. Es
werden erforderliche Erfahrungen, nicht nur im Um-
gang mit der zugrunde liegenden Technik, sondern
auch das notwendige Wissen hinsichtlich der Funk-
tionsweise des Marktes und eine verlässliche Informati-
onsbasis für die Entscheidungsfindung notwendig. Um
dies zu ermöglichen, kann nicht allein die Ausdehnung
von (Selbst-)Regulierungen notwendig werden, auch
Schulungsmaßnahmen durch die Handelsplatzbetrei-
ber könnten dazu beitragen (siehe etwa die Schulungs-
angebote der (Regional-)Börsen).

– Die vollständige Computerisierung von Handelspro-
zessen findet dann ihre Grenzen, wenn die persönliche
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Handelsinteraktion selbst als Informationsquelle, z. B.
über die Absichten des Handelspartners, dient oder
wenn man die personenbezogene Entscheidungs-
fähigkeit und -gewalt im Handel nicht verlieren will.

– Effizienzgewinne des „durchgängig elektronisierten“
Handels resultieren insbesondere aus der Vermeidung
von Medienbrüchen (Vermeidung von Konvertierung
und Mehrfachdatenerhebung). Weitere technisch ge-
schaffene Vorteile ergeben sich durch automatisierte
Plausibilitätsprüfung der erfassten Daten und die ent-
fallenen Kosten der physischen Präsenz (Gebäude und
Personal). Personelle Tätigkeiten und Arbeitsfelder
der routinemäßigen Datenerfassung entfallen.

– Der durch die Elektronisierung intensivierte Wettbe-
werb der Handelsplätze wird von deren Betreibern mit
Fusionen und Integration von Leistungen (und damit
von Unternehmen) beantwortet. Im Allgemeinen erge-
ben sich die Konzentrationstendenzen bei Handelsplät-
zen und damit einhergehende Fusionsbestrebungen vor
allem aus Größenvorteilen in der Leistungserstellung.
Diese werden durch den elektronischen Handel geför-
dert, da er die Zusammenführung von Auftragsströ-
men von einzelnen Handelsplätzen erleichtert. Durch
die Konzentration werden kleinere Handelsplätze be-
drängt, die sich im Positionierungswettbewerb schwer
behaupten können, weil technische Innovation aber
auch innovative Geschäftsmodelle von größeren An-
bietern relativ leicht zu imitieren sind.

– Die Fusionsbestrebungen finden auch grenzüber-
schreitend statt, wodurch es zu aufsichtsrechtlichen
und sonstigen Regulierungsproblemen kommen kann.
Schwierigkeiten der internationalen Regulierbarkeit
erwachsen nicht allein deshalb, weil der elektronische
Handel leichter grenzüberschreitend abzuwickeln ist,
sondern auch, weil die Handelsplatzbetreiber selbst zu
international tätigen Unternehmen („global player“)
geworden sind.

7. Dienstleistung und E-Commerce am
Beispiel des Rechtsbereichs

Die Zeit, als die Gesellschaft noch als „Dienstleistungsge-
sellschaft“ bezeichnet wurde, liegt gar nicht so weit
zurück. In der 19. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie
von 1988 rangierte der Begriff noch als „Schlüsselbe-
griff“; die nachfolgende 20. Auflage behielt das Textgerüst
zwar im Wesentlichen bei, brachte nötige Aktualisierun-
gen an, stufte aber den Artikel in der Relevanzhierarchie
wieder zurück. Stattdessen wurden, nahe liegender Weise,
Begriffe wie „deutsche Einheit“ oder „Datenschutz“ in
den Vordergrund gestellt. Dabei verhieße doch eine Ak-
zentuierung einer Gesellschaft als Dienstleistungsgesell-
schaft verbreitete Prosperität, ist doch bei „Dienstleis-
tung“ immer eine personelle Komponente mit im Spiel,
sodass eine Ausweitung dieses Sektors zunehmende Be-
schäftigung bedeuten würde. Die Entwicklung folgte bis-
her tatsächlich dieser Richtung, aber wird dies langfristig
so weitergehen? Lässt sich nicht auch Dienstleistung ra-
tionalisieren, gar online abwickeln und online abrechnen,

sodass dem E-Commerce auch hier kaum noch etwas im
Wege stünde? Gibt es Arten von Dienstleistungen, die
dies zulassen, andere, die sich dagegen sperren? 

Diese Fragen führen ins Zentrum der Probleme, die im
vorliegenden Kapitel analysiert werden sollen: Wie ver-
ändert sich Dienstleistung durch Technisierung? Nach
einführenden Unterscheidungen geht es um Analysen auf
drei Ebenen: auf einer Makroebene, wie sie z. B. aus der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bekannt ist und
wo nach dem Mengengerüst und den Substitutionspoten-
zialen gefragt werden soll; auf einer Mesoebene bran-
chenbezogener Angebote geht es um Rechtsinformation;
auf einer Mikroebene des Handelns um Rechtsberatung. 

7.1 Einführende Unterscheidungen und
Grunddaten zum Dienstleistungssektor 

In den nachfolgenden einführenden Überlegungen geht es
darum, nach Unterscheidungsmöglichkeiten und beson-
deren Merkmalen des Sektors zu suchen, um so den Bo-
den für die nachfolgende Problemanalyse zu bereiten. 

7.1.1 Definitionen, Typologien, besondere
Merkmale

Eine erste Definition

Eine der zahlreichen Lexikondefinitionen sei an den An-
fang gestellt, nämlich jene aus der schon eingangs er-
wähnten 19. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie
(Brockhaus 1988, S. 477), weil an sie später mit feineren
Unterscheidungen gut angeknüpft werden kann: 

„Dienstleistungen können allgemein als ökonomische
Güter aufgefasst werden, die wie Waren (Sachgüter) der
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dienen. Im Un-
terschied zu Sachgütern zeichnen sich Dienstleistungen
als an Personen gebundene nutzenstiftende Leistungen
durch mangelnde Dauerhaftigkeit und Lagerfähigkeit,
durch Standortgebundenheit, durch Gleichzeitigkeit von
Produktion und Konsum aus; sie werden oft auch als im-
materielle Güter bezeichnet.“ 

Dieses Merkmal, „an Personen gebundene Leistungen“,
wird insbesondere an pflegerischen und medizinischen
Handlungen bzw. „Maßnahmen“ deutlich, jedenfalls so-
lange sie noch keiner Technisierung zugeführt bzw. un-
terworfen wurden, wie dies heute vielfach möglich ist und
auch schon praktiziert wird: Wenn etwa nicht mehr der
Chirurg das Bohrloch für ein neues Hüftgelenk setzt, son-
dern ein Roboter, oder wenn der Zivildienstleistende nicht
mehr selbst den Patienten über die Krankenhausgänge
schiebt, sondern ein ferngesteuerter Rollstuhl die Mobi-
lität besorgt, der zwar noch der Videoüberwachung be-
darf, aber den persönlichen, tätigen Handgriff und die
aufmunternde Bemerkung nicht mehr kennt. Dieses Bei-
spiel macht deutlich, dass das häufig herausgestellte Merk-
mal der Ko-Präsenz von Dienstleistungserbringer und
Dienstleistungsempfänger technisch, zumindest partiell,
unterlaufen werden kann, womit sich auch der Charakter
der Dienstleistung wandelt. Dies ist zu untersuchen, da
sich auf diesem Wege Möglichkeiten für E-Commerce of-
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fenbaren, sich aber zugleich auch die Grenzen von Digi-
talisierbarkeit und Handelbarkeit von Dienstleistungen
zeigen.

Damit ist auch die Problemperspektive umrissen, worum
es im Verhältnis von „Dienstleistung“ und „E-Commer-
ce“ letztlich geht, nämlich um die Notwendigkeit – oder
Entbehrlichkeit – der Kopplung von Dienstleistung und
Objekt der Einwirkung, um jene „nutzenstiftende Wir-
kung“ zu entfalten, und um die Gleichzeitigkeit oder Un-
gleichzeitigkeit von Produktion und Konsumtion. 

Wachstum des Dienstleistungssektors

„Dienstleistungsgesellschaft“ ist selbstverständlich nicht
nur eine griffige Formel; sie ist Empirie, wie sich an den
dafür gewöhnlich herangezogenen Indikatoren zeigen
lässt. In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wer-
den zum „tertiären Sektor“ Handel, Banken und Versi-
cherungen, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,
Transport- und Nachrichtenwesen, die öffentliche Ver-
waltung (z. B. öffentlicher Dienst in Bildung, Erziehung,
Krankenpflege, Polizei und in der eigentlichen Verwal-
tung), die Freien Berufe sowie sonstige private Dienstleis-
tungen gerechnet. Nicht erfasst werden freiwillige, unbe-
zahlte Arbeiten, die privat, in der Nachbarschaft, in
Vereinen und anderen Organisationen ohne Entgelt geleis-
tet werden, und auch nicht erfasst werden zwar bezahlte,
aber auf keiner Rechnung auftauchende so genannte
Schwarzarbeiten.

Die Entwicklung des Dienstleistungssektors kann zum
ersten durch den prozentualen Anteil an der Bruttowert-
schöpfung, zum zweiten anhand der Erwerbstätigkeiten
beschrieben werden (Brockhaus Enzyklopädie 1997,
S. 489). Letzterer Indikator verdeutlicht noch besser als
die Bruttowertschöpfung, wie in der Entwicklung bis
Mitte der 80er-Jahre Dienstleistungsberufe hinsichtlich
ihrer Bedeutsamkeit im Sektor II des Waren produzieren-
den Gewerbes ab-, und wie sie im Sektor III zugenommen
haben. 1960 arbeiteten erst 38 % der Erwerbstätigen im
Dienstleistungsbereich, 1993 waren es 60 %. In einer Pro-
jektion bis 2010 soll der Anteil sogar auf 69 % steigen
(Bundesregierung 2002a, S. 9). Der Trend zur Dienstleis-
tungsgesellschaft ist demnach immer noch ungebrochen. 

Weitere Definitionsansätze

Die nachfolgende Darstellung stützt sich auf eine Arbeit
von Bruhn (1997), der die zahlreichen Definitionsvor-
schläge ordnet, Differenzierungsmöglichkeiten aufzeigt
und besondere Merkmale von Dienstleistung herausarbei-
tet, die in der oben aufgeführten Lexikondefinition schon
auftauchten. Versuche, Dienstleistung begrifflich zu fas-
sen, setzten auf unterschiedlichen Ebenen an, wobei
Dienstleistung als vorzuhaltendes Potenzial, als zu reali-
sierender Prozess und als zu erzielendes Ergebnis ver-
standen wird: 

– In einer potenzialorientierten Definition wird auf den
Aspekt des Bereithaltens einer Dienstleistung abge-
stellt, damit auch auf die Fähigkeit des Dienstleisters,
unterschiedliche Potenzialfaktoren zu kombinieren.

Dieser Aspekt des Potenzials wird bei Dienstleistun-
gen wie Wartung, Überwachung oder bei Sicherheits-
diensten deutlich. 

– In einer prozessorientierten Definition wird die Syn-
chronisation von Dienstleistungsgeber und -nehmer
betont („Uno-actu-Prinzip“). Dienstleistung ist in die-
ser betriebswirtschaftlichen Sicht ein Prozess der
Kombination „interner und externer Faktoren“, in ei-
ner psychologischen Sicht aber „Handlung“ und in ei-
ner soziologischen „Tätigkeit“, die natürlich nicht in
einem „luftleeren Raum“ ausgeübt wird, sondern in
einem z. B. durch Berufsordnungen geregelten und
abgesteckten Terrain. 

– In einer ergebnisorientierten Definition kommt es auf
die erzielte Wirkung an den betreffenden Personen
oder deren Objekten, Gütern oder Anlagen an. Das
Gesamtergebnis („Planung“, „Sicherheit“, „Pflege“)
ist immateriell, obgleich zum Ergebnis auch dingliche
Objekte gehören können wie z. B. ein textliches Gut-
achten, das auch nach Jahren noch wertvolle Hinweise
zu geben vermag, oder ein Vorgehensplan, der Schritt
für Schritt durchgearbeitet und auf diesem Wege auch
verändert wird (aber als Plan deshalb seinen Wert
nicht völlig verliert). 

Alle drei Ansätze kann man (so Bruhn 1997, S. 913) in ei-
ner umfassenden Definition zusammenführen: 

„Demnach sind Dienstleistungen selbstständige, markt-
fähige (aber nicht handelbare, wie später ausgeführt wird,
d. V.) Leistungen, die mit der Bereitstellung und/oder dem
Einsatz von Leistungsfähigkeiten verbunden sind (Poten-
zialorientierung). Externe Faktoren, d. h. solche, die nicht
im Einflussbereich des Dienstleisters liegen (dies meint
hier den Dienstleistungsnehmer, d. V.), werden im Rah-
men des Erstellungsprozesses mit den internen Faktoren
kombiniert (Prozessorientierung). Die Faktorenkombina-
tion des Dienstleistungsanbieters wird mit dem Ziel ein-
gesetzt, an den externen Faktoren, an Menschen oder 
deren Objekten, nutzenstiftende Wirkungen zu erzielen
(Ergebnisorientierung).“ 

Die Ausführungen von Bruhn zu Differenzierungsmög-
lichkeiten verdeutlichen die große Spannbreite zwischen
direkten Dienstleistungen mit unmittelbarer Einwirkung
auf das „Zielsystem“ und den Formen mit indirekter Ein-
wirkung, zwischen personal zu erbringenden Leistungen
und solchen unter Einsatz von Hilfsmitteln, was mögliche
Ansatzpunkte für eine Technisierung anzeigt. 

Besondere Merkmale von Dienstleistung

Unter den besonderen Merkmalen sind im vorliegenden
Zusammenhang insbesondere jene Aspekte von Belang,
die unter dem Stichwort der Immaterialität diskutiert wer-
den (Bruhn 1997, S. 915): „Als erstes konstitutives Ele-
ment einer Dienstleistung ist auf den immateriellen Cha-
rakter zu verweisen. Eine Dienstleistung ist generell nicht
stofflich, nicht körperlich, folglich materiell nicht erfass-
bar. In diesem Zusammenhang sollte deutlich gemacht
werden, dass zwar alle Dienstleistungen immateriell sind,
was jedoch nicht impliziert, dass auch alle immateriellen
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Güter Dienstleistungen sind.“ So sind beispielsweise Nomi-
nalgüter wie Geld oder Beteiligungswerte zwar immateri-
elle Güter, aber keine Dienstleistungen (Maleri 1997, S. 49). 

Aus dieser Immaterialität folgen zwei weitere Merkmale,
nämlich die Nichtlagerfähigkeit und die Nichttransport-
fähigkeit: Dienstleistungen können nicht auf Vorrat produ-
ziert werden, weil sie ja im Prozess ihrer Erstellung beste-
hen; und Dienstleistungen können nicht an einem Ort
erstellt, an einem anderen „konsumiert“ werden. Freilich ist
klar (Bruhn 1997, S. 915): „Im Zuge der technologischen
Entwicklung verliert dieses Modell jedoch an Bedeutung.“
Und hier ist an die vielfältigen Möglichkeiten zu denken,
diese „örtliche und zeitliche Kopplung“ technisch aufzuhe-
ben, wie im Falle einer Lieferung und Distribution per Tele-
kommunikation oder auch per netzbasierter Dienste, sodass
es Fern-Messung, Fern-Diagnose, Fern-Beratung, sogar
Fern-Operation gibt. Ob diese Leistung dann analog (wie
früher) oder digital, über Leitung oder leitungsfrei, kontinu-
ierlich oder paketweise bereitgestellt wird (also über Inter-
net oder nicht), ist nicht der springende Punkt. Entscheidend
sind das technisch ermöglichte Aufheben von Simultaneität
und das Aufbrechen des „Uno-actu-Prinzips“. 

Bruhn nennt noch eine zweite entscheidende Bruchstelle,
nämlich jene zwischen der Leistung selbst und den An-
rechten hierauf (1997, S. 919): Dienstleistung selbst sei
zwar nicht handelbar, aber natürlich sind es die Anrechte
auf sie: „Mittels eines materiellen Trägermediums, z. B.
Vertrag, Eintrittskarte etc., können Anrechte auf eine
Dienstleistung in gewissen Grenzen gehandelt werden.“
Angeboten, verglichen, verkauft und bezahlt werden kön-
nen (im Voraus) also die informatorischen Derivate der
Dienstleistung, aber nicht sie selbst, der Hotelvoucher,
nicht das Bett, das ich dann wirklich brauche, die Kino-
karte, nicht das Kinoerlebnis, auf das ich spekuliere. 

7.1.2 Das zentrale Problem und 
drei Lösungsansätze 

Den bisherigen Unterscheidungen folgend lassen sich
Dienstleistungen als immaterielle Produkte auffassen, die
in einem Prozess erstellt werden, der zwischen Dienstleis-
tungsgeber und -nehmer eine dreifache Kopplung vor-
nimmt, eine zeitliche, eine örtliche und eine sachliche. 

Um die Frage der notwendigen Verkopplung bzw. Ent-
kopplung noch weiter zu verschärfen, sei auf einige Pro-
bleme hingewiesen, die jeder in der einen oder anderen
Form kennen dürfte, z. B., dass eine ärztliche Diagnose
auch misslingen kann, wenn die nötige Beratungszeit
nicht zur Verfügung steht; oder dass Versuche, ein per-
sönliches Rechtsproblem richtig einzuordnen und einen
geeigneten Lösungsansatz zu finden, zum Scheitern ver-
urteilt sind, wenn der Anwalt nicht erkennt, dass das arti-
kulierte Problem nicht das tatsächliche ist. 

Auf den Punkt gebracht besagen solche Erfahrungen, dass
präsentische Kommunikation, dass Gespräche unter vier
Augen, dass persönliche Anwesenheit, dass örtliche, zeitli-
che und sachliche Kopplung von Berater und Klient nicht
garantieren, dass Kommunikation gelingt. Das weist darauf
hin, dass die Frage, wie Dienstleistung (z. B. Beratung) leis-
tungsgerecht zu erbringen ist, latent immer schon die Frage

nach Alternativen und einer Abkehr von der bisherigen Pra-
xis enthält. Nicht die Charakteristik des Mediums ist dem-
nach entscheidend, sondern die realisierten Leistungen. 

Reformuliert man das Kernproblem handlungstheore-
tisch, dann läuft es auf die paradoxe Frage hinaus, ob man
Handlungen „stapeln“ kann! Wie könnte das gehen? 

Versteht man unter „Handlung“ die von einer Person in ei-
ner konkreten Situation, zu einer bestimmten Zeit und an
einem bestimmten Ort ausgeführte Tätigkeit, dann ist die-
ser in Echtzeit ablaufende Prozess natürlich nicht stapel-
bar.29 Wird aber ein Perspektivenwechsel vorgenommen,
verschiebt sich die Frage dann dahin, ob die prozesshaft
erbrachten Leistungen u. U., wenngleich partiell, auch auf
anderen Wegen erbracht werden könnten. Sie könnte nun-
mehr lauten: Wie kann eine Beratung, die gegenüber ei-
nem Klienten in einer gemeinsamen Situation und „uno
actu“ erbracht werden muss, ohne diesen Präsenzzwang
erbracht werden? 

Es scheint drei grundlegende Möglichkeiten zu geben: Be-
schreibung, Selbstsortierung und Programmierung. Statt
der Beratungshandlung selbst wird Information geliefert
(dies wäre das Modell Ratgeber statt Beratung); statt der
Diagnose durch den Berater nimmt der Klient (z. B. anhand
eines Anamnesefragebogens) die Zuordnungen selber vor,
und statt des zeitraubenden Gesprächs der Problemklärung
und -einordnung erledigt dies ein Programm in einem ver-
zweigten interaktiven Abfrage-/Eingabemodus. 

Übersetzt man diese drei Prinzipien wieder zurück in die
Praxis faktischer Rationalisierung von Dienstleistung, dann
sind sie alles andere als weit hergeholt. So heißt es in dem
schon mehrfach zitierten Brockhaus-Artikel (1988, S. 480):
„Die Möglichkeiten zu Produktivitätsverbesserungen im
Dienstleistungssektor werden oft auch unterschätzt: Aus-
breitung von Selbstbedienungsformen (z. B. Teleshopping,
POS-Systeme, elektronischer Zahlungsverkehr), Personal-
einsatz entsprechend den Nachfrageschwankungen (z. B.
durch vermehrte Teilzeitarbeit), Normierung und Standardi-
sierung von Dienstleistungen, Anwendung industrieller
Produktionsverfahren (z. B. Containerverkehr).“ 

Insbesondere die Prinzipien der Normierung und Standar-
disierung sowie der Selbstbedienung sind im vorliegen-
den Zusammenhang wichtig. Wenn der Übergang von der
Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft
auch zur Folge hat, dass sich der Fragesteller, der Ratsu-
chende und Hilfesuchende die Information selbst besorgt,
sich selbst eine Antwort gibt statt Rat zu erhalten, sich
selbst bedient statt bedient zu werden, also insgesamt mit
weniger Dienstleistung im klassischen Sinne rechnen
kann, statt dessen mehr Mühe für die Selbstorganisation
aufbringen muss, dann wäre dieser Übergang nicht nur
Befreiung des Konsumenten, sondern eben auch Arbeits-
umverteilung zu seinen Ungunsten. 
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Rückt man die vorstehend diskutierten Fragen in eine län-
gerfristige Perspektive, dann geht es darum, wie durch
Technisierung Speicherbarkeit möglich wird. Hierzu
gehören bereits Prozesse der Verschriftlichung von Wis-
sen, das so etwa in Form von Lehrbuchtexten vom perso-
nalen Träger abgezogen wird und als Text bzw. Informa-
tion weitergereicht werden kann. 

7.1.3 Zur Anwendbarkeit der E-Commerce-
Kategorien 

Der Dienstleistungssektor ist derart umfassend, dass hier
selbstverständlich Branchen und Wirtschaftsbereiche zu
finden sind, in denen auch gehandelt wird, sodass man die
in den anderen „Branchenkapiteln“ gewöhnlich heran-
gezogene Unterscheidung in „B2B-“ und „B2C-E-Com-
merce“ sinnvoll anlegen kann. Dies geht in anderen Fäl-
len, z. B. bei den Freien Berufen, nicht problemlos. So
bestimmen im Gesundheitswesen zwar Ärzte die Kosten-
struktur mit, sind aber in keinem nachvollziehbaren Sinne
„Händler“. Die Anwendbarkeit gestaltet sich für den Be-
reich Rechtsinformation und -beratung noch schwieriger.
Dem „B2B“ nachzuspüren läuft hier auf die Analyse der
branchenbezogenen Hintergrundsysteme hinaus, die dann
eher eine elektronisch gestützte Geschäftsabwicklung als
E-Commerce darstellen. Eines dieser sich entwickelnden
Systeme ist der „elektronische Rechtsverkehr“, dessen
Stand aufzuarbeiten ist, weil hier langfristig Austausch-
beziehungen vorbereitet werden (z. B. zwischen Gericht,
klagendem Anwalt, Klient und dessen Rechtsversiche-
rung), die zwar keinen E-Commerce repräsentieren, aber
an solche Formen heranreichen. 

Nach diesen einleitenden Analysen werden im Folgenden
Formen und Beispiele für E-Commerce (im gerade disku-
tierten, eingeschränkten Sinne) dargestellt. Dabei folgt
die Strukturierung einer Einteilung in Aggregationsebe-
nen: Auf einer Makroebene geht es um Fragen der Digi-
talisierbarkeit von Dienstleistungen; hier wird auf ein
Kurzgutachten von Seufert (2001) über „Handel mit digi-
talen Gütern“ zurückgegriffen. Auf einer Mesoebene sol-
len „branchenbezogene“ Ansätze dargestellt werden (Ju-
ris als Anbieter von Rechtsinformation für Experten und
Rechtsportale als Rechtsinformation für Laien); schließ-
lich werden auf einer Mikroebene Beispiele für „Rechts-
beratung“ aufgegriffen. Dies war Teil eines Gutachtens
von Büllingen/Hillebrand (2002) in der Phase II des TAB-
Projektes. Bei den digitalisierbaren Gütern wird eine Art
Folgenbetrachtung gleich angeschlossen (Entwicklungs-
faktoren, Substitutionspotenziale und Arbeitsmarktef-
fekte), um den Zusammenhang zu wahren. Für den
Rechtsbereich wird diese Folgenbetrachtung nachgestellt
(Kapitel II.7.4). 

7.2 Digitalisierbare Güter und
Dienstleistungen: Mengengerüst 
und Substitutionspotenziale

Das Gutachten von Seufert (2001) bezieht sich auf „digitale
Güter und Dienstleistungen“ und versucht, wirtschafts-
strukturelle Wirkungen unter der Frage herauszuarbeiten, ob
und inwieweit solche Güter digitalisiert und netzbasiert ver-

trieben werden könnten. Dabei geht es um Substitutionsef-
fekte (also den Wegfall von Wertschöpfungsstufen), um
Verlagerungseffekte (z. B. hin zu einer räumlichen Konzen-
tration), um Beschäftigungseffekte und um Marktstruktur-
effekte (z. B. in Form von Größenvorteilen). 

Die Auswertung dieser Arbeit hat im vorliegenden Kapi-
tel drei Funktionen: erstens zu zeigen, wie „digitale Gü-
ter“ verstanden werden und um welche Mengengerüste es
geht; zweitens zu explizieren, welche Annahmen in die
modellhaften Berechnungen eingehen und wie sich ins-
besondere „digitale Dienstleistungen“ verhalten; und drit-
tens zu demonstrieren, mit welchen Veränderungen wahr-
scheinlich zu rechnen sein wird. 

7.2.1 Zum Begriff „digitale Güter“
Angesichts des Fehlens einer international abgestimmten
Definition für „digitale Güter“ behilft sich Seufert mit einer
eigenen Arbeitsdefinition (2001, S. 6), „wonach digitale
Güter alle Waren und Dienstleistungen sind, die zu 100 %
aus Informationen bestehen und deshalb vollständig über
elektronische Netze vertrieben werden können“. Er unter-
scheidet weiter drei Typen solcher Güter, nämlich:

– Inhaltsprodukte (Content) wie Medienprodukte, Wer-
bung, Software u. a., die überwiegend noch über mate-
rielle Träger (wie Disketten, CD-ROMs) und nicht-in-
teraktive Verteilnetze (Fernsehen, Hörfunk) vertrieben
werden;

– Vertriebsdienstleistungen, also Vermittlung und Ver-
kauf von Wertpapieren, Versicherungspolicen, Kfz-
Mietverträgen, Tickets u. a., sowie 

– „individuelle Beratungs-Dienstleistungen, z. B.
Rechts-, Steuer-, Vermögens- oder Verbraucherbera-
tung“.

Diese Arbeitsdefinition nimmt insbesondere mit der Mi-
schung von inhaltlichen und vertrieblichen Formen eine an-
dere Akzentsetzung vor als Riehm/Böhle (1999), die zwi-
schen digitalen Produkten, digitalen Diensten (die
computerunterstützt oder personal erbracht werden kön-
nen) und Anrechten unterscheiden. Bei Seufert sind die
„Dienstleistungen“ eine Kategorie von „Gütern“, während
im vorliegenden Zusammenhang schärfer zwischen „Gü-
tern“ qua Inhalts- und Medienprodukte einerseits und
„Dienstleistungen“ andererseits unterschieden werden soll. 

Seuferts Arbeitsdefinition enthält für den Leser ein mög-
liches Missverständnis und eine prononcierte These: Mit
den wie oben definierten „digitalen Gütern“ sind selbst-
verständlich nicht solche gemeint, die bereits heute in voll
digitalisierter Form vorliegen würden, sondern nur jene,
die „prinzipiell“ digitalisierbar sind (nachfolgend wird
deshalb von „digitalisierbaren Gütern“ gesprochen). Es
geht in diesem Gutachten um eine Art von Maximalab-
schätzung von Substitutionseffekten. 

Die These, die freilich im weiteren Verlauf seiner Argu-
mentation differenziert wird, bezieht sich darauf, dass
auch die „individuellen Beratungs-Dienstleistungen“ ers-
tens voll digitalisiert werden könnten und zweitens zu
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„100 %“ aus Information bestehen. Dies ist in der Tat der
springende Punkt: Besteht „Beratung“ wirklich zu 100 %
aus „Information“? Bei Betrachtung konkreter Fälle von
Dienstleistung scheint dies offenbar selbst Seufert nicht
unterstellen zu wollen. Analysiert man beispielsweise ein
Beratungsgespräch nur unter dem Blickwinkel, dass hier
zwei Personen Informationen austauschen (wo sie doch
mehr tun als dies, nämlich auch Orientierungen abglei-
chen, Unsicherheiten abbauen, Wertschätzungen vermit-
teln u. a. m.), dann hat man mit dem Informationsbegriff
die Rationalisierbarkeit unterstellt und das Problem be-
reits eliminiert. 

7.2.2 Zum Mengengerüst digitalisierbarer
Güter und Dienstleistungen 

Um das Mengengerüst zu verdeutlichen, das nach der
Seufertschen Definition bei Gütern und Dienstleistungen
in wechselnden Graden einer Digitalisierung (und damit
Netzlieferung) zugeführt werden könnte, sei hier eine Ta-
belle wiedergegeben (teilweise modifiziert). Sie bezieht
sich auf Produktionswerte und Bruttowertschöpfungen
von Content-Produktion und -Distribution sowie von
Dienstleistungen; die hier versammelten Werte stammen
aus der amtlichen Statistik und beziehen sich auf das Jahr
1998 (Tabelle 22). Obwohl es im vorliegenden Kapitel um
„Dienstleistungen“ geht, sollen die Zahlen zu den „Gü-
tern“ nicht eliminiert werden, weil sie weitere Referenz-
punkte liefern.

Nach der Zusammenstellung in Tabelle 22 zeigt sich, dass
die Content-Industrie 1998 auf ca. 245 Mrd. DM Produk-
tionswert kam, der hier berücksichtigte Dienstleistungs-
bereich aber auf ein Mehrfaches, ca. 1 076 Mrd. DM.
Zählt man die Einzelposten bei der Content-Distribution
zusammen (= 88,2 Mrd.) und setzt sie zum Gesamtwert
der Content-Industrie ins Verhältnis (244,6 Mrd.), dann
ergibt sich für den Distributionsbereich ein Wert von ca.
36 %. Der größere Anteil entfällt also auf die Inhaltspro-
duzenten.

Blickt man auf die Anteile dieses Güter- und Dienstleis-
tungsbereiches an der Gesamtwirtschaft, dann verfügt die
Content-Industrie über einen Anteil von 3,3 %, die Dienst-
leistungen aber von 14,3 %; und betrachtet man die Er-
werbstätigen, dann betragen die Anteile 2,9 % zu 14 %.
Anknüpfend an diese Zahlen lassen sich unter Zuhilfe-
nahme von Annahmen zur möglichen Substitutionsrate in
den Einzelbereichen erste Abschätzungen auch zu Ar-
beitsmarkteffekten erstellen (was im Folgenden ausge-
führt wird). 

7.2.3 Folgenbetrachtung: Entwicklungs-
faktoren, Substitutionsraten,
Arbeitsmarkt 

Aus der von Seufert vorgelegten Analyse wirtschafts-
struktureller Veränderungen infolge eines sich ent-
wickelnden E-Commerce interessieren im vorliegenden
Zusammenhang vor allem folgende Punkte: die Einschät-
zung zu den treibenden und hemmenden Faktoren, insbe-
sondere hinsichtlich der digitalisierbaren Dienstleistun-

gen; Annahmen zur Substituierbarkeit bei den Gütern und
Dienstleistungen und Tendenzaussagen zur wahrscheinli-
chen Entwicklung. 

Treibende und hemmende Faktoren 
des E-Commerce

Bei der Diskussion der treibenden und hemmenden Fak-
toren des E-Commerce und speziell von Beratungsdienst-
leistungen spielen nach Seufert (2001, S. 26, 27) ver-
schiedene Faktoren zusammen bzw. auch gegeneinander.
Um das Kostenniveau personalintensiver Kundenbetreu-
ung zu senken, werden verschiedene Maßnahmen ergrif-
fen, von denen drei herausgestellt werden: 

– Es wird persönliche Dienstleistung durch „automati-
sierte Beratung“ ersetzt, also versucht, „individuelle
Fragen und Probleme menügesteuert bzw. mit Hilfe
von Suchmaschinen zu lösen.“ Eine andere Variante
einer maschinellen Beratung ist in den häufig einge-
setzten FAQs zu finden, den „frequently asked ques-
tions“. Seufert schätzt, dass die „Akzeptanz derartiger
Techniken ... bislang allerdings gering“ sei. „Bei kom-
plexen Fragen gibt es in der Regel keine befriedigen-
den Lösungen.“ Dem steht zudem entgegen, dass
Kunden eine persönliche Ansprache erwarten. Diese
kann, greift der Trend zur maschinellen Beratung um
sich, dann sogar wieder einen Marktvorteil mit sich
bringen.

– Eine zweite Strategie, die effiziente und kostengüns-
tige Beratung mit persönlicher Ansprache verbindet,
wird über Call Center bzw. telefonische Hotlines (da
sie auch internetbasiert abgewickelt werden können,
seien sie hier mit betrachtet) realisiert. Freilich kann
ein freundlicher Tonfall Sachkunde nicht ersetzen. Bei
einem Test von Notebook-Hotlines kam die Stiftung
Warentest zu ernüchternden Ergebnissen. Sie fand
überall „Geballte Inkompetenz“ vor, wie in der Tages-
presse (o. A. 2002h) berichtet wurde: „Die Unfähig-
keit der Mitarbeiter wurde mit Tricks kaschiert. Zum
Beispiel durch Abwimmeln, Wissen vorgeben oder
schlichtem Leugnen des vom Nutzer gestellten Pro-
blems“ (o. A. 2002m).

– Effiziente und kostengünstige Beratung, persönliche
Ansprache (natürlich mit Sachkunde gepaart) und
Vertrauen schaffende Übertragungstechnik können
auf dem Weg zu breitbandigen Netzen kombiniert und
in „Video Service Center“ gebündelt werden. Seuferts
Einschätzung hierzu: „Bei einer entsprechend hohen,
Vertrauen schaffenden Übertragungsqualität ist es auch
vorstellbar, dass individuelle Beratungsgespräche von
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Architekten u. Ä. über
Telekommunikationsdienste abgewickelt werden.
Gleiches gilt auch für einen Teil der Unterrichtsleis-
tungen.“

Es empfiehlt sich, bei solchen Techniken klar zwischen
zwei Fällen zu unterscheiden: Bei einem bereits etablierten
Kontakt (z. B. zwischen einem Anwalt und einem Klien-
ten) kann das vorhandene Vertrauen ins neue Medium
hinüber genommen werden; etwas ganz anderes ist es,
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dieses Vertrauen im Medium selbst zu schaffen. Die Zei-
ten naiver Rationalisierungshoffnungen z. B. im Bereich
von Teleteaching und E-Learning sind längst vorbei; die
Entwicklung geht in Richtung von Hybridformen, z. B. in
Form einer Lerngruppe, die sich real trifft, sich aber auch
per Online-Medium austauscht. 

Informationsprodukte und Beratungsleistungen sind Ver-
trauensgüter. Die Qualität solcher Beratung kann vorab
nicht beurteilt, sie muss von einem Vertrauensvorschuss
getragen werden. Und es ist über technisch vermittelte
Kommunikation schwierig, einen solchen zu erzielen. Ein
anderer Aspekt tritt hinzu: Wird Beratung online und da-
mit „vereinzelt“ angeboten, entsteht das Problem, dass für
sie extra gezahlt werden muss. Heute wird solche Bera-
tung aber als Teilleistung (z. B. bei Vermögensberatung)

mitgeliefert, ohne dass die damit verbundenen Kosten ex-
tra ausgewiesen und für den Kunden ersichtlich sind. 

Digitalisierung und Substitutionsraten

Bei der Analyse der bei den digitalisierbaren Gütern und
Dienstleistungen möglichen maximalen Substitutionsra-
ten (also Wegfall von Wertschöpfungsstufen durch 
E-Commerce) gelangt Seufert (2001, S. 36–39) zum Er-
gebnis, dass bei den Content-Produkten mit sehr viel
höheren Wertschöpfungsanteilen zu rechnen ist, die in-
folge Digitalisierung und E-Commerce wegfallen können
als im Bereich der Dienstleistungen, weil hier zwischen
den Unternehmen ohnehin schon ein Großteil der Trans-
aktionen über Online-Medien abgewickelt wird und die
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Tabel le 22

Produktion und Handel mit digitalisierbaren Gütern und Dienstleistungen in Deutschland 1998

Produktions-
wert 

Erwerbs-
tätige

Produktions-
wert 

Erwerbs-
tätige

Wirtschaftsbereiche 
Mrd. DM in 1 000 Anteil an der Gesamt-

wirtschaft in % 

Content-Produktion 

Verlage 54,2 232 0,7 0,7

Filmwirtschaft (Produktion) 13,3 30 0,2 0,1

Rundfunk 26,5 61 0,4 0,2

Nachrichtenbüros 3,0 11 0,0 0,0

DV-Dienstleistungen (Software, Datenbanken) 16,8 64 0,2 0,2

Werbung 42,5 123 0,6 0,4

Content-Distribution 

Druck, Vervielfältigung 40,5 250 0,5 0,7

Handel mit Verlagserzeugnissen1 38,0 175 0,5 0,7

Filmwirtschaft (Verleih, Kino, Videotheken) 5,0 11 0,1 0,0

Telekommunikationsdienste (Rundfunk) 4,7 14 0,1 0,0

Content-Industrie insgesamt 244,5 973 3,3 2,9

Kredit- und Versicherungsgewerbe 326,5 1256 4,3 3,7

Verkehrsgewerbe 304,6 1507 4,1 4,5

Grundstückswirtschaft, Vermietung, Unternehmensdienste 251,5 129 3,3 0,4

Erziehung und Unterricht 176,5 1947 2,3 5,8

Sonstige öffentliche und private Dienstleister 17,0 7 0,2 0,0

Digitalisierte Dienstleistungen insgesamt 1 076,1 4 846 14,3 14,0

Alle Wirtschaftszweige 7 516,7 33 561 100,0 100,0
1) Schätzung.
Quelle: Seufert 2001, S. 11



individuelle Dienstleistung nur noch wenig rationalisiert
werden kann. In diesem Segment rechnet er mit Raten von
5 bis 10 %, in einzelnen Fällen auch mit höheren (z. B. im
Kredit- und Versicherungsgewerbe mit 15 %). Dagegen
nimmt er insbesondere beim Druck, der Vervielfältigung
und dem Handel mit Verlagserzeugnissen sehr hohe Sub-
stitutionsraten an (75 %), bei der Filmwirtschaft (Verleih,
Kino, Videotheken) infolge der möglichen Online-Zu-
spielung der Filme immerhin noch 30 %. 

Bei den maximalen ersetzbaren Arbeitsplätzen kommt
Seufert auf ca. 700 000, die im Content- und im Dienst-
leistungsbereich wegfallen können (ohne indirekte Ef-
fekte, bei deren Berücksichtigung noch einmal 370 Ar-
beitsplätze substituiert würden, Seufert 2001, S. 37). 
Aber dies sind wohlgemerkt Maximalschätzungen. Natür-
lich müssten auch gegenläufige Effekte der Schaffung von
Arbeitsplätzen in Rechnung gestellt werden (z. B. wenn in-
folge neuer Dienste auch neue Arbeitsplätze geschaffen
werden). Das Zusammenspiel der Effekte wird in den im
Folgenden charakterisierten Szenarios dargestellt. 

Arbeitsmarkt und wahrscheinliche Entwicklung

Bei der Konstruktion der Szenarien arbeitet Seufert mit 
je einer „optimistischen“ und einer „pessimistischen“ 
Variante bzgl. einerseits der Entwicklungsdynamik des 
E-Commerce und andererseits der damit verbundenen
Beschäftigungswirkungen. Entsprechend gibt es einen 
E-Commerce-Boom auf der einen, und einen „Verzöge-
rungsfall“ auf der anderen Seite, und bei den Beschäfti-
gungswirkungen ebenfalls einen „Boom“ und eine „Be-
schäftigungskrise“. Wie sich diese arbeitsplatzbezogenen
Wirkungen entfalten könnten, hängt entscheidend davon
ab, ob es deutsche Unternehmen und Anwender sind, die
auf dem Wege des Ausbaus von Angeboten und der un-
ternehmensinternen Integration die positiven Beschäfti-
gungseffekte gegenüber den Rationalisierungseffekten
(z. B. infolge Wegfalls von Wertschöpfungsstufen) maxi-
mieren können.

Seufert (2001, S. 44) resümiert bzgl. der Dienstleistun-
gen: „Für das Entwicklungstempo von netzgestützten per-
sönlichen Beratungsdiensten ergibt sich ein ähnliches
Bild (wie beim Vertrieb von Inhaltsprodukten, d. V.). Auch
hier sind zunächst vor allem technische Hindernisse und
damit zusammenhängende ‚Vertrauensbarrieren‘ zu über-
winden (Infrastruktur für Video-Kommunikation sowie
fehlende Dienstleistungsmarken). Langfristig verhindern
die existierenden Sprach- und Rechtsräume zudem einen
stärkeren internationalen Wettbewerbsdruck.“

7.3 Rechtsinformation und Rechtsberatung
als E-Commerce

Neben einer Übersicht zu den „Freien Berufen“ wird es in
den folgenden Abschnitten auf einer „mittleren“ Ebene
um Rechtsinformation, und auf der „unteren“, stark hand-
lungsbezogenen Ebene um Rechtsberatung gehen. Ange-
sichts der Heterogenität des Dienstleistungssektors und
der Vielfalt beruflicher Tätigkeiten bei den Freien Beru-

fen verlangt die getroffene Auswahl nach einer Begrün-
dung.

Zwei Gesichtspunkte waren maßgebend: Nach der Ärzte-
schaft stellen die „rechtsberatenden Berufe“ (Rechtsan-
wälte und Notare) unter den freien Berufen die stärkste
Gruppe (Tabelle 23). Das allein wäre als Grund aber noch
nicht ausreichend. Ein Anwalt verkörpert mit seiner
Dienstleistung einen besonderen Typ. Er steht sozusagen
für Beratung in Reinform. Zwar hat er auch Hilfsmittel, in
denen seine Arbeit eine Materialisierung erfährt; so ver-
fügt er über Gesetzessammlungen, Kommentare, Formu-
lare, Berechnungstabellen, heutzutage einen Computer
und vielleicht einen Online-Anschluss zur Juris-Daten-
bank. Aber die eigentliche Arbeit ist informatorische Kon-
struktion, bezieht sich auf den Einzelfall, dessen rechtli-
che Einordnung, vertragliche Gestaltung usw.

Die Dienstleistung auf diesem Feld steht zwischen zwei
besonderen Polen, auf der einen Seite Professionalisie-
rung, was nur mit hohen personalen Anteilen zu erfüllen
ist, auf der anderen Commodisierung im Sinne von für
alle zugänglichen Rechtsinformationen. Es wird zu zei-
gen sein, wie auch das Berufsrecht zwischen diesen bei-
den Polen einer Spannung ausgesetzt ist (geschützte
Tätigkeit auf der einen, Liberalisierung auf der anderen
Seite).

Bevor auf die konkreten Beispiele eingegangen wird, sind
für ein angemessenes Verständnis Informationen zu drei
Kontexten darzustellen: zu den Freien Berufen, zum Elek-
tronischen Rechtsverkehr und zu Entwicklungen in der
Anwaltschaft.

7.3.1 Rahmendaten und regulatorisches
Umfeld

Überblick zu den „Freien Berufen“

Die Freien Berufe verkörpern in besonderer Weise das,
was persönliche Dienstleistung bedeutet; zudem sind sie
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 

Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) repräsentiert
(Stand 2002) ca. 760 000 Freiberufler mit ca. 2 Mio. An-
gestellten und 160 000 Auszubildenden. 

In der Verbandsstatistik werden vier Gruppen unterschie-
den, die heilkundlichen Berufe (Ärzte, Zahnärzte, Psy-
chotherapeuten, Krankenpfleger u. a.), die rechts- und
wirtschaftsberatenden Berufe (Rechtsanwälte, Notare30,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Versicherungsmathema-
tiker u. a.), die technischen und naturwissenschaftlichen
Berufe (Architekten, Ingenieure, Chemiker, Biologen, Er-
finder, freiberufliche Informatiker u. a.) sowie die Kultur-
berufe (Künstler, Tanzlehrer, Schriftsteller, Psychologen,
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werden unter einem E-Commerce-Gesichtspunkt also Träger einer
Infrastruktur und gewinnen den Charakter von „Zwischenhändlern“.



Designer, Tonkünstler u. a.). Der BFB ist der Bundesver-
band der beruflichen Spitzenverbände auf Bundes- und
Landesebene sowie der regionalen Kammern und umfasst
ca. 90 Organisationen. Die freiberuflichen Dienstleistun-
gen steuern, nach Angaben des aktuellen Berichts der
Bundesregierung über „die Lage der Freien Berufe“
(Bundesregierung 2002a) einen Beitrag zum Bruttoso-
zialprodukt von etwa 8 % bei; ihr Anteil an den Erwerbs-
tätigen liegt bei 7 %. 

In der Selbstbeschreibung des Verbandes taucht Dienst-
leistung als Konzept nur indirekt auf, nämlich unter dem
Merkmal „hohe Professionalität“: „Sie helfen, beraten
und vertreten mit hoher Qualifikation und in neutraler

Weise und fachlicher Unabhängigkeit.“ Es wird die be-
sondere „Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl“,
die „strenge Selbstkontrolle“ und die „Eigenverantwort-
lichkeit“ des Arbeitens herausgestellt. Damit wird deut-
lich, dass die von den Freien Berufen erbrachten Dienst-
leistungen in eine rechtliche, berufsständische und
gesellschaftliche Ordnung eingebunden sind. 

Zu einer Neuordnung der jeweiligen Berufsrechte kam es
vor allem, als 1987 das Bundesverfassungsgericht die da-
mals geltenden Richtlinien des anwaltlichen Berufsrechts
aufhob und die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
neu gefasst werden musste. Im Gefolge dessen wurden
auch andere Berufsordnungen neu geregelt (Architekten,
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Tabel le 23

Selbständige Freiberufler in Deutschland 2002

Berufsgruppe Anzahl gesamt in % 

heilkundliche Berufe: 
Ärzte 
Zahnärzte 
Tierärzte 
Apotheker 
andere freie Heilberufe 
Heilberufe gesamt 

121 675 
54 562 
10 247 
21 853 
56 200 

264 537 34,8

rechtsberatende Berufe: 
Rechtsanwälte 
Patentanwälte 
Nur-Notare 
rechtsberatende Berufe gesamt 

79 700 
1 890 
1 663 

83 253 10,8

wirtschaftsberatende Berufe: 
Steuerberater/-bevollmächtiger 
Wirtschaftsprüfer 
Unternehmensberater 
andere wirtschaftsberatende Berufe 
wirtschaftsberatende Berufe gesamt 

49 060 
10 187 
16 600 
43 200 

119 047 15,7

technisch/naturwissenschaftliche Berufe:
Architekten 
Ingenieure (inkl. Beratende Ing.) 
Sachverständige 
andere technische Berufe 
technische Berufe gesamt 

53 378 
45 200 
12 300 
22 400 

133 278 17,6

Freie Kulturberufe: 160 500 21,1

Gesamtsumme: 759 615 100,0

Anmerkungen: Daten nach Erhebungen des Instituts für Freie Berufe, Universität Erlangen-Nürnberg; Zwischensummen und Prozente ergänzt
(Stand: 1. Januar 2002; Apotheker, Rechtsanwälte, Patentanwälte und Tierärzte mit Stand 1. Januar 2001).
Quelle: Bundesregierung 2002a



Ingenieure, 1997 auch für die Ärzte). In den vergangenen
Jahren wurden die beruflichen Regulierungen gelockert
und die Selbstverwaltung gestärkt sowie die Gebühren-
ordnungen überarbeitet (Bundesregierung 2002a). Die
Tabelle 23 weist aus, dass die mit Abstand größte einzelne
Berufsgruppe unter den freien Berufen mit ca. 122 000
die Ärzteschaft darstellt, gefolgt von den Rechtsanwälten
mit knapp 80 000.31

„Elektronischer Rechtsverkehr“ als Hintergrund

Es wurde bereits dargelegt, dass der seit dem Jahr 2001
schrittweise eingeführte „elektronische Rechtsverkehr“
als ein Hintergrundsystem gesehen werden kann, das für
sich herausbildende E-Commerce-Formen von großer
Bedeutung ist. Deshalb seien im Folgenden einige exem-
plarische Regelungen beschrieben. 

Am 26. November 2001 wurde von der Bundesregierung
die „Verordnung über die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs beim Bundesgerichtshof“ erlassen, die am
30. November in Kraft trat. Diese mit drei Paragraphen aus-
kommende Verordnung läutet gewissermaßen ein neues
Zeitalter am BGH ein. In einem Pilotversuch werden,
zunächst nur an wenigen Senaten, Verfahren des gerichts-
internen und des gerichtsexternen elektronischen Doku-
mentenverkehrs und des Datenmanagements erprobt, ein-
geschränkt auf vier Verfahrensbereiche, nämlich nach der
Zivilprozessordnung, der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der
Grundbuchordnung und der Schiffsregisterordnung.

Diese nur für das BGH geltende Verordnung ist selbstver-
ständlich nicht die einzige rechtliche Grundlage; es muss-
ten sehr viel weiter reichende Regelungen, in Umsetzung
der EG-Richtlinie zum E-Commerce, geschaffen werden: 

– Die wichtigste davon betrifft das „Gesetz zur Anpas-
sung der Formvorschriften des Privatrechts und ande-
rer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsver-
kehr“; dieses regelt im § 130a Zivilprozessordnung
(ZPO), dass die Aufzeichnung als elektronisches Do-
kument der Schriftform genügt; es gibt inhaltsgleiche
Regelungen in anderen Verfahrensordnungen; 

– im § 130a Abs. 2 ZPO ist festgelegt, dass die Bundes-
regierung und die Landesregierungen für ihre jeweili-
gen Bereiche durch Rechtsverordnung festlegen, ab
wann solche elektronischen Dokumente bei den Ge-
richten eingereicht werden können. 

– Beim Finanzgericht Hamburg lief schon im August
1999 ein Pilotprojekt an, das nach einer entsprechen-
den Verordnung der Hamburgischen Landesregierung
in den Vollbetrieb gehen kann.32 Diese erging im April
2002, sodass ab Mai 2002 elektronische Dokumente
eingereicht werden können. 

– Im neuen Signaturgesetz, das am 1. Mai 2001 in Kraft
getreten ist, werden die „qualifizierten Signaturen“
beschrieben, die gemäß § 2 Signaturgesetz von den
nun „Zertifizierungsanbietern“ genannten Stellen aus-
gestellt werden;33

– schließlich bedurfte es einer Regelung der neuen Zu-
stellungspraxis im „Gesetz zur Reform des Verfahrens
der Zustellungen im gerichtlichen Verfahren“ (Zustel-
lungsreformgesetz); dies trat am 1. August 2002 in
Kraft und regelt in § 174 Abs. 3 die Möglichkeit, ein
Urteil, einen Beschluss, eine Ladung oder andere ge-
richtliche Schriftstücke als elektronisches Dokument
per E-Mail an den Empfänger zu versenden, sofern es
mit einer elektronischen Signatur versehen ist.34

Die Verordnung für den BGH ist in ein umfassendes Pro-
gramm der Bundesregierung eingebunden („Bund Online
2005“), welches das Ziel verfolgt, bis zum Jahr 2005 alle
„internetfähigen Leistungen der Bundesbehörden“ im In-
ternet anzubieten (s. a. Kapitel II.8). Dies bedeutet natür-
lich nicht, dass dann Formulare, Klageeinreichungen,
Steuererklärungen u. a. m. nur noch auf elektronischem
Wege möglich sein werden; es wird immer parallele
Strukturen geben und geben müssen. Aber deutlich wird
doch, wie hier eine neue Infrastruktur heranwächst, die
auch in die Berufsordnungen der Anwälte und Notare
(und natürlich auch anderer Berufe) hineinwirken wird. 

Entwicklungen im Berufsfeld „Rechtsanwälte“

Am 14. März 2002 wandte sich der Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Anwalt Vereins mit einer „eiligen Infor-
mation“ an die Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine
und wies darauf hin, dass am 1. Januar 2002 das Tele-
dienstegesetz geändert worden sei. „In § 6 sind ‚allge-
meine Informationspflichten‘ für ‚Diensteanbieter ... ge-
schäftsmäßiger Teledienste‘ festgelegt worden. Diese
Bestimmung gilt auch für Homepages von Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten.“ Wäre mit dieser kleinen Än-
derung auch für Rechtsanwälte das Zeitalter des E-Com-
merce angebrochen, weil auch sie nun „geschäftsmäßige
Teledienste“ betreiben? Wie könnte ein entsprechendes
Geschäftsmodell aussehen? 

Auf der Homepage findet der Ratsuchende, wer in der
Kanzlei für welches Rechtsgebiet zuständig ist, natürlich
eine Mail-Adresse, über die er eine erste Anfrage zu sei-
nem Rechtsproblem schickt; diese wird auch mit einer
ersten Einschätzung beantwortet. Im Gefolge kommt es
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31 Diese hier wiedergegebenen Werte stimmen mit jenen ca. 116 000 von
der Bundesrechtsanwaltskammer berichteten nicht überein, weil in
der Tabelle nur die Selbständigen erfasst sind.

32 Vergleiche zu diesem Pilotversuch Finanzgericht Hamburg (o. J.) und
insbesondere den Erfahrungsbericht von Grotheer/Drühmel (o. J.), in
dem die rechtlichen Grundlagen erläutert werden, und auf den sich
obige Ausführungen ebenfalls stützen.

33 Im „Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen“
werden unterschiedliche Qualifizierungsniveaus solcher Signaturen
unterschieden: unter „elektronischer Signatur“ werden Daten ver-
standen, die mit anderen Daten logisch so verknüpft sein sollen, dass
eine Authentifizierung möglich ist; unter „fortgeschrittenen Signatu-
ren“ wird festgelegt, dass u. a. die Identifizierung des Signatur-
schlüssel-Inhabers möglich ist, und unter „qualifizierten Signaturen“
sind solche zu verstehen, die darüber hinaus auf einem qualifizierten
Zertifikat beruhen und von einer „sicheren Signaturerstellungsein-
heit“ erzeugt wurden.

34 Vergleiche Nickels (2002) zu einem Überblick über die nach der EU-
Richtlinie zum E-Commerce nötigen Gesetzesanpassungen.



zu einem lebhaften Briefwechsel, auch per Voice-Mail,
bis schließlich der gewünschte Vertragsentwurf ausge-
tauscht wird und eine Einwilligung des Ratsuchenden ein-
geht, die angefallenen Kosten über eine Rechtsschutzver-
sicherung abzurechnen. 

Ein solcher Ablauf ist gut vorstellbar, ist in Einzelfällen
praktisch schon realisiert und stellte damit eine komplette
medienimmanente Abwicklung der einzelnen Schritte
(Information, Kommunikation, Transaktion) dar. 

Damit die von einer Kanzlei betriebene Homepage nicht
mit einem Bußgeld aufgrund einer Ordnungswidrigkeit
belegt wird, müssen an sie nach dem Teledienstegesetz ei-
nige Anforderungen gestellt werden. Es sind anzugeben: 

– die zuständige Kammer mit Anschrift; 

– die gesetzliche Berufsbezeichnung (also etwa „Rechts-
anwältin“);

– und die maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen,
als da sind die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO),
die Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA), die
Fachanwaltsordnung (FAO) und die Bundesrechtsan-
walts-Gebührenordnung (BRAGO); 

– für den Bereich des internationalen Rechtsverkehrs
die „Standesregelung der Rechtsanwälte in der Euro-
päischen Gemeinschaft“, und für ausländische Kolle-
ginnen und Kollegen das „Gesetz über die Tätigkeit
europäischer Rechtsanwälte in Deutschland“. 

Es genüge aber, so heißt es im o. g. Schreiben, auf der 
Homepage einen Link zu diesen Unterlagen zu setzen,
z. B. bei der Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK. Diese
weist ergänzend auf die Grundlagen der deutschen An-
waltsgebühren hin. 

Was in der Aufzählung noch fehlt, aber offenbar vom § 6
des Teledienstegesetzes nicht gefordert wird, ist die ur-
sprüngliche rechtliche Grundlage, nämlich das Rechtsbe-
ratungsgesetz, das noch aus dem Jahr 1935 stammt und
das zuletzt im Gefolge des neuen Insolvenzrechts geän-
dert wurde. Dieses Rechtsberatungsgesetz sichert den An-
wälten (und einigen anderen Berufsgruppen wie Wirt-
schaftsprüfern) gewissermaßen die Standesprivilegien,
insofern zur „Erledigung fremder Rechtsgeschäfte“ nur
solche befugt sind, die über die entsprechende Erlaubnis
verfügen.

Über dieses Rechtsberatungsgesetz kam es immer wieder
und kommt es immer noch zum Streit darüber, wer
Rechtsberatung ausüben und in welchen Grenzen dies ge-
schehen darf – und diese Grenzen bestimmen mit, welche
internetbasierten Modelle möglich sind und welche nicht
mehr. Darf z. B. jemand ohne die o. g. Erlaubnis eine Te-
lefon-Hotline (oder ein entsprechendes Internetangebot)
betreiben und über diese den angeschlossenen Anwälten
Klienten zuleiten? 

Bevor auf solche Streitfälle näher eingegangen wird,
seien die o. g. berufsrechtlichen Regelungen kurz umris-
sen sowie einige Entwicklungen in der Anwaltschaft der
letzten Jahre genannt. 

Die Entwicklungen in der Anwaltschaft sind seit den 
90er-Jahren vor allem durch überproportionale Zugänge an
Studierenden des Fachs Jura gekennzeichnet, was sich auch
auf die Zulassungszahl bei den Rechtsanwaltskammern
auswirkte. Per 1. Januar 2002 waren schließlich (nach Zah-
len der BRAK) 116 305 Rechtsanwälte und Rechtsanwäl-
tinnen gemeldet. Weitere wichtige Eckpunkte sind:

– Es ist eine interne Qualifizierung und Spezialisierung
durch Zusatzausbildungen und die Einführung einer
Fachanwaltsordnung (FAO) festzustellen. 1999 wurde
eine neue Qualifizierung zum Fachanwalt des Insol-
venzrechts eingerichtet (dieses Gesetz trat zum 1. Ja-
nuar 1999 in Kraft). Schon länger gibt es Fachan-
wälte/innen für Steuer-, Verwaltungs-, Sozial- und
Arbeitsrecht, und seit 1999 auch für Familien- und
Strafrecht. Diese Neuerung setzt eine berufspolitische
Profilierung in Gang, die auch nach außen wirkt.

– Selbstverständlich ist es weiterhin berufspolitische
Strategie der Standesvertretung, sich die „Besorgung
fremder Rechtsgeschäfte“ von anderen Beraterberu-
fen und Institutionen nicht streitig machen zu lassen.
Mit einer solchen Liberalisierung ist aber nach An-
sicht der Bundesregierung nicht zu rechnen. 

– Durch die Überarbeitung der BRAO 1994 sind die Re-
striktionen für Anwälte, Werbung zu betreiben,
gelockert worden. Eine Umfrage der BRAK bestätigte
verbreitete Zufriedenheit der Anwaltschaft mit diesen
Regelungen.

– Es wird seit langem eine stärkere Orientierung der Ju-
ristenausbildung an anwaltlichen Tätigkeiten gefor-
dert. Die Haupttätigkeiten der Anwälte umfassen mitt-
lerweile fast nur noch außergerichtliche Aufgaben (in
der Größenordnung von 70 %), aber kaum mehr die
Vertretung bei Gericht. Ein diesbezüglicher Beschluss
der Justizministerkonferenz wurde im Juni 2001 ge-
fasst (DAV 2001), das Gesetz mittlerweile auch vom
Bundesrat verabschiedet. 

– Über Verschiebungen im Tätigkeitsspektrum und in
der Einkommensstruktur der Anwälte ist die Bundes-
rechtsanwaltskammer durch jährliche Erhebungen des
Instituts für Freie Berufe an der Universität Erlangen-
Nürnberg informiert, die in den BRAK-Mitteilungen
dargestellt werden. Diese Berichterstattung nennt sich
STAR, Statistisches Berichtssystem für Rechtsan-
wälte (Schmucker 2000 a, b sowie 2002). Danach trifft
das Bild vom gut verdienenden Anwalt bestenfalls
noch auf wenige Prozent der Anwälte zu (Bundes-
rechtsanwaltskammer 2002).

– Die früher in der BRAO vorgesehene „Lokalisierung“
gilt nicht mehr; Anwälte dürfen seit dem Jahre 2000
auch außerhalb der Landgerichte ihrer Bezirke auftre-
ten, haben also Postulationsrecht. Ob sich daraus ein
Bedarf für telekommunikativ gestützte Kommunika-
tion mit Klienten entwickeln wird, dürfte offen sein.

– Unter den berufsrechtlichen Regelungen ist neben
dem Rechtsberatungsgesetz die BRAO (Bundes-
rechtsanwaltsordnung) die wichtigste, weil sie unmit-
telbar das Berufsrecht begründet. Darauf aufbauend
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konnte die Anwaltschaft im Zuge ihrer Selbstverwal-
tung sowohl die Berufsordnung (BORA) spezifizieren
als auch die Fachanwaltsordnung (FAO). Diese ent-
hält detaillierte Ausführungen über die erforderlichen
Ausbildungen, zu bearbeitende Fälle und Prüfungen,
die zu durchlaufen sind, bevor ein Anwalt den Titel
„Fachanwalt für ...“ führen darf. 

Aus dem Rechtsberatungsgesetz seien im Textkasten die
Bestimmungen des § 5 wiedergegeben. Um den Kontext
zu verdeutlichen: Im § 1 wird die besondere Erlaubnis be-
schrieben, die für Rentenberater, Versicherungsberater,
Frachtprüfer, vereidigte Versteigerer, Inkassounterneh-
men und Rechtskundige in ausländischem und EU-Recht
nötig ist. In § 2 wird gesagt, dass das Erstellen wissen-
schaftlicher Gutachten und die Tätigkeit als Schiedsrich-
ter ohne Erlaubnis nach § 1 möglich ist. Dann bestimmt
§ 3 die „zugelassene Rechtsberatung“ durch Behörden,
Rechtsanwälte, Prozessagenten nach ZPO u. a.

Worauf es hier ankommt, hält der § 5 (Textkasten) fest,
der bestimmt, dass bei bestimmten Berufen (Kaufmann,
Vermögensverwalter, Hausverwalter usw.) solche rechtli-
chen Angelegenheiten miterledigt werden dürfen, „die
mit einem Geschäft ... in unmittelbarem Zusammenhang
stehen“. Hier ist also latent konkurrierende Rechtsbera-
tung eingebaut, was freilich pragmatisch kaum anders zu
lösen ist, es sei denn man forderte, dass bei jeder auch
noch so geringen Rechtsberatung ein Anwalt hinzugezo-
gen werden müsste. 

7.3.2 Rechtsinformation als E-Commerce
Rechtsinformation für Experten: Juris

Die in Saarbrücken ansässige Juris GmbH nennt sich im
Untertitel ein „Juristisches Informationssystem für die
Bundesrepublik Deutschland“ und verdeutlicht damit den
Anspruch, für den gesamten Rechtsbereich und für alle
Beteiligten Rechtsinformationen zu liefern, Informatio-
nen, für die selbstverständlich auch gezahlt werden muss.
Diese doppelte Orientierung zwischen öffentlicher Infor-
mationsinfrastruktur und marktbezogenem Akteur war
von Anfang an so angelegt und wird sich auch nach dem
Eintritt der SDU, der früheren niederländischen Staats-
druckerei (Staatsdrukkerij/-Uitgeverij), nicht ändern,
denn der Bund ist immer noch Mehrheitsgesellschafter
mit einem Anteil von 50,01 % und ist damit seinen ord-
nungspolitischen Vorstellungen treu geblieben (wie Pass-
word analysierte; o. A. 2001a); die SDU hält 45,33 %, das
Saarland 3 %; die restlichen wenigen Prozentpunkte ver-
teilen sich auf die Bundesrechtsanwaltskammer, den
Deutschen Anwaltsverein, die Hans Soldan GmbH, den
Haufe Verlag und die Verlegervereinigung Rechtsinfor-
matik. Unter den Fachinformationszentren erreicht Juris
derzeit als Einzige eine volle Kostendeckung. 

Gegen Gebühr in den Online-Datenbanken von Juris re-
cherchieren konnte man schon in einer Zeit, als von E-
Commerce noch niemand sprach. Der Kern von Juris ist
die Rechtsprechungsdatenbank (630 000 Einheiten), vor
allem jene der Obersten Bundesgerichte, und diese vor-
wiegend im Volltext (ca. 200 000 Einheiten). Es gibt da-
neben eine Literaturdatenbank; seit einigen Jahren auch
Sammlungen zu Landesrecht (Bayern, Saarland, NRW),
ein Bereich, der ausgebaut werden soll. Alles in allem wer-
den ca. 7,5 Mio. Dokumentationseinheiten vorgehalten. 

Unter dem E-Commerce-Gesichtspunkt interessiert Juris
nicht nur als Datenbank für juristische Inhalte, sondern
auch als Anbieter, bei dem die preislichen und prozedura-
len Aspekte zu betrachten sind. Was kostet die Informa-
tion und was ist online machbar? 

Seit Mitte des Jahres 2001 wird „juris Web“ angeboten,
ein browser-orientiertes Interface für die Online-Recher-
che (Abbildung 24). Es gibt einen Basistarif, der die Re-
cherchen in den Datenbanken und die Ausgabe bzw. Dar-
stellung der Suchergebnisse abdeckt (je nach Anzahl der
angemeldeten Benutzer rangiert der Preis von 25 Euro pro
Monat für einen, bis zu 10 Euro je Nutzer ab sechs und
mehr Nutzern), aber nicht den Dokumentenabruf umfasst.
Die Gebühr hierfür reicht von 1 Euro für einen Gesetzes-
text (Norm), über 2,50 Euro für einen Kurztext bis hin zu
4,50 Euro für einen Lang- resp. Volltext.

Kann man sich bei Juris online anmelden, eine Last-
schriftvollmacht erteilen und dann mit der Recherche
gleich loslegen? Geschäftskunden können dies so machen,
der Privatkunde meldet sich noch mit Fax und unter-
schriebenem Formular an. Das Procedere für Geschäfts-
kunden würde also eine vollständige medienimmanente
Transaktionsabwicklung darstellen.

Unter dem Gesichtspunkt „Dienstleistung“ hält Juris noch
zwei interessante Angebote bereit: Es kann ein Recher-

Drucksache 14/10006 – 148 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Auszüge aus dem Rechtsberatungsgesetz

§ 5 Ausnahmen

Die Vorschriften dieses Gesetzes stehen dem nicht
entgegen, dass 

1. Kaufmännische oder sonstige gewerbliche Unter-
nehmer für ihre Kunden rechtliche Angelegenhei-
ten erledigen, die mit einem Geschäft ihres Ge-
werbebetriebs in unmittelbarem Zusammenhang
stehen;

2. dass öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfer und ver-
eidigte Buchprüfer sowie Steuerberater und Steuer-
bevollmächtigte in Angelegenheiten, mit denen sie
beruflich befasst sind, auch die rechtliche Bearbei-
tung übernehmen, soweit diese mit den Aufgaben
des Wirtschaftsprüfers, Buchprüfers, Steuerberaters
oder Steuerbevollmächtigten in unmittelbarem Zu-
sammenhang steht und diese Aufgaben ohne die
Rechtsberatung nicht sachgemäß erledigt werden
können;

3. dass Vermögensverwalter, Hausverwalter und
ähnliche Personen die mit der Verwaltung in un-
mittelbarem Zusammenhang stehenden Rechts-
angelegenheiten erledigen.

Quelle: Obrembalski (o. J.)



cheauftrag auch online erteilt werden (aber dieser wird zu
einem Informationsvermittler weitergereicht, also nicht in
Juris bearbeitet); und es wird ein Angebot offeriert, das
sich „individuelle Dienstleistungen“ nennt. Darunter ver-
bergen sich aber nicht die gerade erwähnten Recher-
cheaufträge oder auf persönliche Bedürfnisse zugeschnit-
tene Datenlieferungen (SDI, selective dissemination of
information), sondern Systemlösungen für Auftraggeber,
die von Juris entwickelt werden, wie etwa die Bereitstel-
lung einer Intranet-Lösung in einer Behörde: „Auftragge-
ber aus dem Bereich der Behörden und Verwaltungen wie
auch aus der Privatwirtschaft nutzen das juris Know-how,
um anspruchsvolle Datenbankprojekte zu realisieren.“
Dieser Schwerpunkt soll ausgebaut werden, wie der Ge-
schäftsführer Gerhard Käfer in einem Interview mit Pass-
word betonte (Käfer 2002). 

Bei der weiteren Entwicklung geht es um zwei Dinge: Ers-
tens darum, vor allem die kleineren Kanzleien als Kunden
zu gewinnen. Zweitens ist man bestrebt, das Angebot ho-
rizontal und vertikal auszubauen, das mit einer starken eu-
ropäischen Komponente versehen ist, wie Käfer auf die
entsprechende Frage, wie die Juris GmbH in fünf Jahren
aussehen wird, ausführte: „Sie wird ihr horizontales Infor-

mationsangebot bestehend aus den amtlichen Quellen des
Bundes, der Länder und der EU konsolidiert und so mitei-
nander verlinkt haben, dass ein einheitliches, umfassendes
und verlässliches Informationssystem entstanden sein
wird. Daneben wird sie ein umfassendes vertikales Infor-
mationsangebot für fachspezifische Bedürfnisse im Port-
folio haben, wozu auch gedruckte Werke gehören können“
(Käfer 2002). Erste Schritte auf dem Weg zu einem elek-
tronischen juristischen Verlag wurden bereits unternom-
men; so sollen die beiden ersten Bücher des Bürgerlichen
Gesetzbuches von einem Autorenteam saarländischer
Rechtsprofessoren mit einem hypertextuell organisierten
Kommentar versehen werden, der zugleich mit den Juris-
Datenbanken verlinkt werden soll. 

Startete Juris ursprünglich als IT-Infrastruktur für die
Obersten Bundesgerichte, deren Dokumentationsstellen
nach wie vor die Rechtssprechungen aufarbeiten und als
(neuerdings) XML-Dateien an Juris schicken, dann wird
mit der o. g. Entwicklung die Konkurrenz zu den Verlagen
endgültig offenbar. 

Diese Konkurrenz gilt auch in umgekehrter Richtung. Denn
auch privatwirtschaftliche Verlage bieten Recherchen in
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Abbildung 24

Tarifstruktur für „Juris Web“ (Preisliste juris Web Professional)

Quelle: Juris Web-Angebot, zuletzt abgerufen am 17. September 2002



Rechtsprechungsdatenbanken an, so der ebenfalls 1985 ge-
gründete und der WEKA-Gruppe zugehörige „Verlag
Recht und Praxis“ mit seiner Datenbank „Deutsche Recht-
sprechung Online“ (deren Bestand mit 100 000 Ent-
scheidungen deutscher Gerichte angegeben wird; zur
URL vgl. Anhang). Hier ist die Recherche kostenfrei (Lei-
tungsgebühren nicht gerechnet), erst die Lieferung der
Dokumente wird mit „11,60 DM“ in Rechnung gestellt
bzw. genauer: per Kreditkarte beglichen. Auch Beck, ei-
ner der großen Rechtsverlage, hat, wie es im Online-An-
gebot heißt, auf Basis der über 30 Zeitschriften, Recht-
sprechungs-Reporte und Entscheidungs-Dienste eine
Rechtsprechungsdatenbank eingerichtet. Diese und die
anderen Quellen werden in Module bzw. Rechtsgebiete
(wie Zivilrecht, Arbeitsrecht usw.) eingeteilt und auf Abo-
Basis angeboten. Weitere Angebote ließen sich aufführen,
wie z. B. Legios, eine Online-Plattform, an der neben ju-
ristischen auch andere Verlage als Inhaltelieferanten be-
teiligt sind.35 Insgesamt ist eine Tendenz zu weiterer Dif-
ferenzierung und Spezialisierung zu beobachten. Für den
einzelnen privaten Konsumenten und Rechtsuchenden
dürften diese kostenpflichtigen Angebote aber nur in Aus-
nahmefällen relevant sein. 

Rechtsinformation für Alle: Rechtsportale für Laien

Ist jemand in einen Rechtsstreit verwickelt, der sich
womöglich über Jahre hinzieht und eine wichtige Frage
betrifft (z. B. eine Auseinandersetzung über Versiche-
rungs- oder Rentenansprüche), dann mag sich der Laie
nach und nach selbst zu einem Experten heranbilden, so-
dass für ihn auch eine differenzierte Recherche in der Ju-
ris-Rechtsprechungsdatenbank keine allzu große Hürde
mehr darstellen dürfte. Gleichwohl ist gerade beim Recht
Fachinformation und Laieninformation zu unterscheiden,
weil ab einem bestimmten Punkt der Laie die Rechtsma-
terie nur unvollständig oder gar nicht mehr zu durchdrin-
gen vermag. „Rechtsinformation“ kann aber zweifach
verstanden werden, sowohl als „rechtliche Information“
(z. B. gerichtliche Entscheidungen, deren Begründung
und rechtliche Einordnung) als auch als „Information
über rechtliche Themen“ (Was steht eigentlich im Signa-
turgesetz? Ist das neue Insolvenzrecht für den Privatmann
von Bedeutung?). Im Folgenden werden einige solcher
allgemeinen Angebote beschrieben; bevor es um Rechts-
beratung i. e. S. gehen wird.

Ein einschlägiges Angebot ist Rechtsfinder (mittlerweile
„Deutscher Anwaltssuchdienst“), das sich zwar sowohl an
Laien als auch an Fachjuristen wendet, aber die obige Un-
terscheidung zwischen Fachinformation und Laieninfor-
mation durch entsprechende farbliche Unterlegung der
Menüeinträge beibehält. Bei Rechtsfinder.de kann man
z. B. nach Anwälten suchen. Es wird betrieben von einer
Tochter der RA-Micro Software AG, die seit langem An-
waltssoftware entwickelt und vertreibt. Es wird auch eine
Online-Rechtsberatung angeboten (Kapitel II.7.3.3). 

Rechtsanwälte und Sachverständige kann man auch bei
Jusline suchen, auch Rechtsprechungsliteratur, aber dies
nicht über eine selbst betriebene Datenbank, sondern auf
der Grundlage von Links zu Sammlungen, die etwa an
Universitäten, bei Versicherungen, Verbänden oder
Behörden vorgehalten werden; Jusline fungiert also als
eine Art von Metadienst. 

Eine andere Art von Angebot bietet die ARD auf der
Grundlage der Sendung „Ratgeber Recht“. Die Internet-
seite wird von der Redaktion Recht gepflegt. Die Stiftung
Warentest stufte dieses Angebot u. a. als „gut sortierte, re-
daktionell bearbeitete Urteilssammlung“ ein. Der Laie ist
ohnehin gut beraten, sich diese Sammlung erst einmal an-
zusehen und sich dann zu konkreteren Angeboten voran-
zuklicken (Stiftung Warentest 2000). Wer dies tut, be-
merkt allerdings auch eines sehr schnell: Vielfalt und
Differenzierung erzeugen Orientierungsbedarf, und das
Surfen ist nicht nur Lust, sondern auch schlicht Arbeit. 

7.3.3 Rechtsberatung als E-Commerce
Zur Einführung: Abgrenzungen und Streitfälle

Rechtsberatung ist eine durch Berufsprivileg den Rechts-
anwälten vorbehaltene beraterische Tätigkeit. „Dienstleis-
tung“ bedeutet hier: „einzelfallgerechte Beratung“. Wie
kann diese hochspezifische Tätigkeit als E-Commerce be-
trieben werden? 

In der dem Projekt zu Grunde gelegten Definition von 
E-Commerce wird realistischerweise nicht gefordert, dass
alle Schritte über ein einziges Medium abgewickelt wer-
den, aber wohl, dass „der Austausch von wirtschaftlichen
Gütern gegen Entgelt begründet wird“. In den vorliegen-
den Zusammenhang übersetzt bedeutet dies, dass die erste
Information über eine mögliche Rechtsberatung (z. B.
eine Homepage einer Kanzlei) den weiteren Kontakt und
das weitere Vorgehen „begründen“ bzw. „anstoßen“ soll.
Im Sinne einer für den „Verbraucher“ transparenten In-
formation würde man darüber hinaus fordern, dass diese
Information erkennen lassen muss, wie die weiteren
Schritte hin zur Transaktion ausgeführt werden können
(alle medienimmanent oder mit Medienwechseln verbun-
den?). Das jeweilige Medium muss Beratung erlauben
(wechselseitige Kommunikation, die auch per E-Mail
möglich ist); aber es ist nicht sinnvoll zu fordern, dass
auch die finalen Transaktionen im gegebenen Medium er-
folgen müssen. 

Folgt man also dem spezifischen Beratungsbegriff, wie er
in „Rechtsberatung“ angelegt ist, dann ist dieser Typ ge-
gen dreierlei abzugrenzen: 

– gegen „allgemeine Information“, wie sie etwa ein
Fernsehsender ausstrahlt; 

– gegen „reine Information“, denn Beratung ist mehr als
Information, und 

– gegen „Selbstberatung“, insofern hier der Aspekt der
Bedürftigkeit nach einer Dienstleistung fehlt (und
‚Beratung‘ impliziert, dass sie mit eigenen Mitteln
nicht mehr geleistet werden kann).
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„Rechtsberatung“ ist in diesem Sinne als individuell an-
gepasste, für einen Klienten entwickelte („einzelfallge-
rechte“) Information zu verstehen, die in einem Medium
derart erfolgt, dass sich außerinformatorische Prozesse
(Vertrauensbildung, Ko-Orientierung u. a.) aufbauen kön-
nen. Es ist klar, dass es auf allen o. g. drei Dimensionen
Grauzonen gibt. Aber es ist so möglich, die hochspezifi-
sche Dienstleistung „Rechtsberatung“ an E-Commerce
anzuschließen. Die beiden folgenden realen Streitfälle
zeigen, dass die gezogenen Grenzlinien alles andere als
nur akademische Übung sind. 

Fall 1: Darf ein Fernsehsender, etwa in einer Ratgeber-
sendung zu Rechtsfällen im Alltag (Bausparen, Reise-
preisminderung), konkrete Fälle einzelner Personen
(natürlich unter anderem Namen) darstellen, oder darf er
das nicht, weil es Rechtsberatung wäre? Er darf: „Ratge-
bersendungen verstoßen nicht gegen das Rechtsbera-
tungsgesetz“, wie der WDR, der von vorgängiger Recht-
sprechung (wie auch ZDF und RTL) betroffen war, auf
seiner Homepage in Bezug auf das ergangene BGH-Urteil
klarstellt. Darf er dann auch innerhalb oder außerhalb der
Sendung Anrufe von Ratsuchenden entgegennehmen und
diese beraten? Darf er nicht. Die zwei entscheidenden
Passagen im Wortlaut:

„Die Kläger (in den Vorinstanzen, d. V.) sahen in den
Fernsehsendungen Verstöße gegen das Rechtsberatungs-
gesetz. Der BGH sah in den Ratschlägen und Auskünften
keine unzulässige Rechtsberatung, weil nicht der Einzel-
fall und seine Lösung im Vordergrund stand, sondern die
allgemeine Information der Zuschauer über typische
Rechtsprobleme.“ Und: „Lediglich im Fall der Sendung
‚Wir Schuldenmacher‘ hat der BGH einen Verstoß gegen
das Rechtsberatungsgesetz gesehen, da telefonische
Rechtsberatung außerhalb der Fernsehsendung angeboten
wurde (Bundesgerichtshof 2001).

Fall 2: Darf jemand, der selbst kein Rechtsanwalt ist, eine
Telefon-Hotline betreiben und auch andere Dienste für die
Anwälte anbieten? Darf er nicht. Hierzu ergingen ein Kam-
mergerichtsurteil, in dem eine solche Hotline als wettbe-
werbswidrig eingestuft wurde, und ein Urteil des OLG
München, in dem auf das Rechtsberatungsgesetz und die
dortige Regelung hingewiesen wurde, dass Inkasso und
ähnliche Tätigkeiten einer Erlaubnis bedürfen. In einem
früheren Urteil des OLG Celle wurde die „rechtsberatende
Auswahlleistung“ betont, die über das bloße Vermitteln
hinausginge und deshalb gegen das Rechtsberatungsgesetz
verstoße (Klass o. J.). Durch das jüngste Urteil des Bun-
desgerichtshofs in Sachen Anwalts-Hotline hat sich die
Sachlage etwas entspannt. Am Ende des nächsten Ab-
schnitts wird darauf noch näher eingegangen.

Die folgenden drei Beispiele folgen dem o. g. strengen
Begriff von Rechtsberatung nicht in allen Einzelheiten, da
es für die Abschätzung der weiteren Entwicklung auch
wichtig ist, Grenzfälle zu betrachten, etwa im zweiten
Beispiel, wenn die „Beratung“ gar nicht mehr von einem
ausgebildeten Anwalt, sondern von einem Programm vor-
genommen wird. Auch das Beispiel der Anwalts-Hotline
liegt etwas außerhalb, weil solche Hotlines über das ganz
gewöhnliche Telefon abgewickelt werden. Da dies aber
auch internetbasiert erfolgen könnte, ist die Mediendiffe-

renz nicht mehr groß. Interessant sind diese Hotlines, weil
sie das Berufsrecht tangieren. 

Schnellberatung und Vorberatung: E-Mail 
und Anwalts-Hotline

Ein Beispiel einer E-Mail-basierten Rechtsberatung, in-
nerhalb der es, nach Eingang entsprechender Vollmach-
ten, auch zur Begründung eines Mandats kommt, liefert
die in Ravensburg ansässige „Advounion“, eine Vereini-
gung von Korrespondenzanwälten. Dieses Angebot, des-
sen einführende Informationen im folgenden Textkasten
wiedergegeben sind, erfüllt auch die Forderung nach ei-
ner transparenten Strukturierung. Dies bezieht sich
gleichfalls auf die Kostentransparenz; es wird nach Ein-
gang der Anfrage mitgeteilt, ob sie überhaupt, in welcher
Zeit und zu welchen Kosten (die einen Betrag von 15 bis
zu 180 Euro erreichen können) übernommen wird. (vgl.
Textkasten; die unterstrichenen Stellen sind im Online-
Angebot mit Links versehen.) 
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Strukturiertes Vorgehen bei der Advounion

Willkommen bei der Online-Rechtsberatung 
der Advounion

Bitte informieren Sie sich in den Rubriken Leistun-
gen, Kosten und Bezahlung über den Ablauf der
Rechtsberatung. Danach wählen Sie bitte in der Ru-
brik Anwaltsauswahl den Empfänger ihrer Rechts-
frage. Danach gelangen Sie zu dem Formular der
Rechtsberatung, in welches Sie ihre persönlichen Da-
ten und ihre Rechtsfrage eingeben können.

Ihre Anfrage ist zunächst kostenfrei und unverbindlich.
Erst wenn Sie den Honorarvorschlag des ausgewählten
Rechtsanwalts bestätigen, kommt ein Beratungsver-
trag zustande. Kostenfreie Rechtsberatung ist berufs-
rechtlich ausgeschlossen und wird nicht geleistet.

Wenn Sie in dem Anfragetext keine anderweitige
Weisung erteilen, gehen wir davon aus, dass die Ein-
gangsbestätigung und das Beratungskostenangebot
an die E-Mail Absenderadresse gesandt werden soll.

Wir bitten Sie, nur ernst gemeinte Anfragen zu stel-
len, da bereits die Durchsicht der Anfrage und die Ab-
schätzung des Arbeitsaufwandes Zeit kostet.

Bei Problemen mit dem Dienst der Onlineberatung
oder einzelnen Rechtsanwälten erbitten wir eine 
E-Mail an info@advounion.de.

Problematischer als diese hier wiedergegebene transpa-
rente Struktur sind die so genannten Hotlines, insbesondere
wenn sie zeitbasiert abgerechnet werden. Die Bundesre-
gierung sah in der später (Kapitel II.7.3.1) noch einmal
aufzugreifenden Stellungnahme erst mal nur, dass sich
hier ein neues Segment auf dem Rechtsberatungsmarkt
entwickelt. Wird aber bei dieser Antwalts-Hotline zeitbe-
zogen abgerechnet, ergibt sich ein klarer Verstoß gegen



die geltende Gebührenordnung, BRAGO. Die bisherige
Rechtsprechung und die juristische Wertung hierzu sind
freilich widersprüchlich. 

So wurde auf dem 4. Kölner Anwalts-Kongress 2000 fest-
gestellt, dass die Anwalts-Hotline nach geltendem Recht
zulässig sei, während frühere Urteile von einer Unzuläs-
sigkeit ausgehen. In einem vom Anwaltsgerichtshof NRW
gefassten Beschluss vom 26. März 1999 wird auf Ver-
stöße gegen geltendes Berufsrecht hingewiesen, u. a. da-
rauf, dass die Abrechnung nach Minuten unabhängig vom
Streitwert erfolge, dass die Möglichkeit von Interessen-
kollisionen kaum auszuschließen sei (wer hat wann ange-
rufen, etwa im Falle eines in Scheidung lebenden Ehe-
paares, erst die Frau, dann der Mann?) und dass für den
Ratsuchenden Gebühren entstehen können, obwohl noch
gar keine Beratungsleistung erbracht wurde, weil z. B. der
befragte Anwalt zu einer fachlichen Äußerung ad hoc
nicht in der Lage ist.

Nicht genau diesen Fall, aber einen ähnlich gelagerten, in
dem es ebenfalls um die zeitbasierte Abrechnung über
eine 190er Nummer ging, sowie einen weiteren, bei dem
eine Firma (eine GmbH) telefonisch zu den beratenden
Anwälten vermittelte, hatte der Bundesgerichtshof in ei-
nem Ende September 2002 ergangenen Urteil zu ent-
scheiden, mit dem Resultat: „Bundesgerichtshof lässt An-
walts-Hotline zu“ (Bundesgerichtshof 2002). In beiden
vorgelegten Fällen entschied der BGH pragmatisch: Im
ersten Fall stellte er darauf ab, dass der Anrufende am
Kontakt mit dem beratenden Anwalt interessiert sei, nicht
mit der den Kontakt vermittelnden Firma, dass folglich
mit dem Anwalt der Vertrag zustande käme; im zweiten
Fall wurde darauf hingewiesen, dass in außergerichtli-
chen Angelegenheiten die streitwertabhängige Vergütung
nicht zur Anwendung kommen muss, eine zeitwertabhän-
gige Abrechnung also zulässig sei, und dies auch dann,
wenn es zu einer höheren Vergütung kommt, als es die ge-
setzlich vorgesehenen Sätze bestimmen, vorausgesetzt,
der Mandant ist darüber informiert. Die Diskussion und
rechtssystematische Würdigung wird in der Literatur si-
cher bald einsetzen, denn mit den beiden entschiedenen
Fällen sind längst nicht alle Problempunkte berührt; aber
eine gewisse Entspannung in der Frage „Anwalts-Hot-
line“ kann sicher konstatiert werden.

Zumindest bei einzelnen Kanzleien scheint der Erfolg sol-
cher Hotlines beachtlich; die Haltung des DAV ist durch-
aus positiv, die Kammern verhalten sich eher ablehnend,
weil eine dem individuellen Fall gerecht werdende Bera-
tung kaum zu erwarten ist. „Wir raten von jeder Form der
Online-Rechtsberatung ab“, wird in einem Artikel, der
sich mit den zahlreichen Angeboten befasst, Frank Jonigk
von der Berliner Rechtsanwaltskammer zitiert (Goder
2002).

Beratung per Programm

Auch als eine Art von grober Vorberatung kann ein weite-
res im Internet zu findendes Angebot eingestuft werden,
nämlich „Rechtsberatung“ durch ein Programm. Es geht
um ein Programm der Firma Janolaw des Juristen Michael
Zahrt, der sich in einem ersten Anwendungsfall dem Miet-

recht gewidmet hat. Durch vielfache Abfrage von Einzel-
sachverhalten mit Ja-Nein-Entscheidung und dazugehöri-
gen Erläuterungstexten wird das Problem immer enger
eingekreist, „bis man aus den Erläuterungstexten irgend-
wann selbst die Antwort kombinieren kann.“ So wird es
in einem Artikel von Kirchgessner (2001) beschrieben.36

Die Frage ist aber, ob diese Programmauskünfte über-
haupt eine „Rechtsberatung“ darstellen oder nicht viel-
mehr einen programmierten „Ratgeber“. Rechtsberatung,
die o. g. aufgenommene Passage aus dem Rechtsbera-
tungsgesetz sagt es klar und deutlich, darf nur von einem
ausgebildeten Anwalt ausgeübt werden. Die juristische
Experteneinschätzung, vom Direktor des Kölner Instituts
für Anwaltsrecht, Martin Henssler, lief aber auf „Ratge-
ber“ hinaus: „Die Antworten von Jano klären die
grundsätzlichen Fragen. Damit kann der Laie dann ein-
schätzen, ob sich der Weg zum Rechtsanwalt bei seinem
Problem lohnt.“ Und hat er sich auf dem verzweigten Weg
punktueller Selbsteinschätzungen vertan – und hieraus
entspringen natürlich die Bedenken der Gegenexperten –
dann hat er Pech gehabt. Das Programm kann von Jano-
law gekauft, aber auch bei Portalbetreibern mit Beispiel-
seiten eingesehen werden (z. B. auf dem Immobilienpor-
tal „planethome.de“). 

Beratung per Videokonferenz

Schon im Spätjahr 1995 erprobte das Amtsgericht in Ra-
statt in einer Verkehrsstreitsache eine gerichtliche Ver-
handlung, in der auf der einen Seite der die Verhandlung
leitende Richter mit einem Anwalt präsent war, der An-
walt der Gegenseite jedoch per Videoleitung mit Bild und
Ton zugeschaltet war. Aber es war keine richtige Ver-
handlung, sondern nur eine Generalprobe, wie der Spie-
gel-Artikel an späterer Stelle enthüllt (o. A. 1995). 

Doch die Entwicklung ging rasch voran: 1998 wurde im
Zeugenschutzgesetz die Möglichkeit eingeführt, dass
Kinder in einem gesonderten Raum vernommen werden
können, um ihnen die Belastung infolge der Konfronta-
tion mit dem mutmaßlichen Täter zu ersparen. Die Be-
stimmung erlaubt auch, dass erwachsene Zeugen (die
z. B. im Ausland wohnen und zum Gerichtstermin nicht
erscheinen können oder wollen) per Videokonferenz in
die Verhandlung einbezogen werden, wie der BGH in ei-
nem Revisionsfall zur „audiovisuellen Vernehmung von
Zeugen, die sich im Ausland aufhalten“ klarstellte (Bun-
desgerichtshof 1999). 

1998 startete am Finanzgericht Karlsruhe ein auf ein Jahr
angelegter Versuch, alle Prozesse mit Beteiligung des Fi-
nanzamtes Heidelberg per Videokonferenz durchzu-
führen, freilich bestand hier weiterhin die Möglichkeit,
dass Zeugen auch persönlich erscheinen konnten.

Für den 15. Mai 2002 hatte NRWs Justizminister Jochen
Dieckmann zu einer Pressekonferenz eingeladen, um die
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seit Anfang 2002 gegebene Möglichkeit vorzustellen, wie
im Rahmen der Finanzgerichtsbarkeit an mündlichen Ver-
handlungen per Videokonferenz teilgenommen werden
kann.

Und wer heute eine Suchmaschine beauftragt, sich Text-
stellen nachweisen zu lassen, auf die die Kombination
„Videokonferenz und Anwalt“ zutrifft, erhält zahlreiche
Hinweise zu Kanzleien, die schon jetzt Rechtsberatung
wahlweise per E-Mail, Telefon, Videokonferenz oder
Chat anbieten, wie etwa die Kanzlei der beiden Anwältin-
nen Theiss und Heukrodt-Bauer in Mainz (vgl. die URL
im Anhang). Dort wird der Interessierte auch sogleich mit
Hinweisen zur nötigen Rechner- und Softwareausstattung
versorgt (hier Microsoft Netmeeting), und am besten ist
es, wenn er sein System gleich mit einer Webcam ausstat-
tet, damit die Ratgeberinnen den Ratsuchenden nicht nur
hören, sondern auch sehen können. Bei anderen Angebo-
ten werden auch technisch aufwendigere Videosysteme
eingesetzt.

Während die einen berichten, dass die neuen technischen
Möglichkeiten von der Mandantschaft gut angenommen
würden, 37 kommen andere mit sicher nicht weniger ernst
zu nehmenden Argumenten zur gegenteiligen Überzeu-
gung. So weisen die Anwälte Böhmer, Kniepe und
Steinbach in Neu-Isenburg auf die Notwendigkeit der ge-
nauen Sachklärung hin, die nur durch ständiges Hin- und
Herfragen und auch Hinterfragen möglich sei: „Die
Rechtsberatung erfordert daher ein ständiges Hinterfra-
gen durch den Rechtsanwalt, was praktisch nur durch ein
persönliches Gespräch erfolgen kann. Erfahrungsgemäß
werden bestimmte Aspekte des Sachverhaltes erst durch
mehrmaliges Hinterfragen genannt oder aber die Trag-
weite – der für den Mandanten unter Umständen unwich-
tig erscheinenden Details – erkannt.“ (Böhmer et al. o. J.)
Es fehlen nicht die Hinweise auf das nötige Vertrauens-
verhältnis zwischen Anwalt und Mandant und die Mög-
lichkeit, dass derjenige später den Mandanten auch ver-
treten soll, der ihn gut beraten hat.

Ob, in welchem Umfang und mit welchen Folgen und Ri-
siken solche „Beratung per Videokonferenz“ in der An-
waltschaft praktiziert wird, ist eine interessante Frage. Was
aber als eine bedeutungsvolle Randbedingung zu gelten
hat, ist die Tatsache, dass „das Videoprinzip“ nunmehr ge-
setzlich (in bestimmten Fällen, z. B. noch nicht in der Straf-
prozessordnung) zugelassen wird, sodass ein institutionel-
ler Grundstein gesetzt ist, auf den andere Anwendungen
aufbauen können (z. B. Teilnahme an der Hauptversamm-
lung einer Aktiengesellschaft per Video?). Grundsätzlich
und längerfristig gesehen geht es um die Einführung von
visueller Kommunikation in ein vornehmlich auf Schrift-
lichkeit basiertes System (Ulbrich 2001, 2002). 

7.4 Folgenbetrachtung für den Rechtsbereich 
Die Folgenbetrachtung bezog sich bei den in Kapitel
II.7.2 behandelten digitalisierbaren Dienstleistungen auf
Substitutionspotenziale und Arbeitsmarkteffekte. Im vor-
liegenden Zusammenhang des Rechtsbereiches seien
zwei Folgen betrachtet, zum Ersten anknüpfend an Rechts-
beratung die Frage, wie deren weitere Zukunft aussehen
könnte, und zum Zweiten anknüpfend an die „Freien Be-
rufe“ die Frage, wie sie ihre Zukunft unter dem Zeichen
des E-Commerce sehen. 

7.4.1 Weitere Liberalisierung? Zur „Zukunft 
der Rechtsberatung“

In einer Großen Anfrage der Abgeordneten Rainer Funke
u. a. und der Fraktion der FDP zur „Zukunft der Rechtsbe-
ratung“ bzw. der Antwort der Bundesregierung (Bundes-
regierung 2000) sind solche Fälle sowie die Anwalts-Hot-
line angesprochen worden. Ein Auszug aus der Antwort der
Bundesregierung ist im Textkasten, Seite 154, wiederge-
geben. Generell äußerte sich die Bundesregierung zu die-
sen Entwicklungen positiv, sieht hier einen Markt einer
Vorabberatung entstehen und weist im Übrigen auf das
Standesrecht hin, das die erforderliche Sorgfaltspflicht
ohnehin einfordere.

Die Bundesrechtsanwaltskammer (2000) sah in dieser Stel-
lungnahme eine Unterstützung des Verbraucherschutzes:
„Damit soll verhindert werden, dass Rechtsuchende durch
fehlerhafte, unqualifizierte Beratung zum Teil nicht wie-
dergutzumachende Schäden erleiden.“

Doch Schwarze Schafe findet man überall. Deshalb ist es
auch keine systematische Widerlegung dieser Einschät-
zung, wenn die Stiftung Warentest (Ende 2000; o. A.
2001 f.) in einem Test von elf zufällig ausgewählten Ange-
boten nur bei dreien eine „vorbildliche Beratung“ fest-
stellen konnte. Die entscheidende Frage ist hier, ob solche
Qualitätseinbußen medienbedingt sind. Dies lässt sich in
einem solch beschränkten Test selbstverständlich nicht
bestimmen, es wäre schon ein richtiges Experiment durch-
zuführen. Aber strukturelle Barrieren sind gleichwohl zu
beachten, weil sich der ratgebende Anwalt auf die Falldar-
stellung des Klienten verlassen muss. Und dieser dürfte
bei komplizierteren Sachverhalten schnell überfordert
sein.

7.4.2 Freie Berufe und E-Commerce 
In Vorbereitung der Gründung des Kompetenzzentrums 
E-Commerce/Freie Berufe hat das Institut für Freie Berufe
an der Universität Erlangen-Nürnberg Mitte 2001 eine
bundesweite schriftliche Befragung zum Thema „Freie
Berufe und E-Commerce“ durchgeführt (Wasilewski et al.
2001).38 Es gab zwei Wellen, die für eine allgemeine
Stichprobe und die für eine Expertenstichprobe. Ob-
gleich, wohl auch bedingt durch den Erhebungszeitraum
während der Ferienzeit im Sommer 2001, der Rücklauf
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38 Wir danken der Leiterin Barbara Kienle für die Möglichkeit, dass wir
in diese Studie Einblick nehmen konnten.



sehr gering war, und die Ergebnisse deshalb mit einem ho-
hen statistischen Fehler behaftet sind, seien doch einige
Ergebnisse wiedergegeben, weil es im vorliegenden Zu-
sammenhang nicht auf repräsentative Zahlen, sondern auf
perspektivenreiche Rekonstruktionen ankommt. Zudem
lässt sich die unterschiedliche Rücklaufquote unter den
befragten Berufsgruppen selbst als Indikator verstehen
und eben auch als Hinweis auf deren E-Commerce-Be-
reitschaft interpretieren. 

Dieser Rücklauf war für die Zahnärzte quantitativ am
höchsten, gefolgt von den Ärzten und er lag für Rechts-
anwälte, Steuerberater und Architekten auf vergleichba-
rem Niveau. Relationierte man auf die jeweilige Stich-
probengröße, dann beteiligten sich am stärksten die
Zahnärzte und die Ingenieure. Diese liegen denn auch in
der selbst angegebenen Internet-Nutzung vorn, gefolgt
von Patentanwälten, Architekten, Journalisten, Unterneh-
mensberatern und Rechtsanwälten. Wird nach der eigenen
Homepage gefragt, rücken die Unternehmensberater an
die Spitze, die Ingenieure erreichen die Rechtsanwälte,
die sich auf einer mittleren Position befinden. 

Anhand vorgegebener Antwortalternativen wurde vor al-
lem nach den Hindernissen gefragt, die die jeweilige Be-
rufsgruppe in der Internet-Nutzung sieht, und nach den

Themen, die in einer E-Commerce-Beratung aufzugreifen
wären. Bezüglich der Hindernisse stehen bei den Rechts-
anwälten die Aspekte Datensicherheit beim Zahlungsver-
kehr, der hohe Zeitaufwand, der für Information und Um-
setzung von Nutzungsmöglichkeiten aufgebracht werden
muss, die unzureichende Beratung, die sie selbst erhalten,
und die hohen Kosten dieser Beratung im Vordergrund.
Bei den Themen und Anforderungen, die sie bei berufs-
spezifischer Beratung in Sachen E-Commerce für wichtig
halten, stehen Informationen zur Rechtslage (sie ist, wie
am Beispiel Anwalts-Hotline dargestellt, uneinheitlich),
zu den Kosten und zur Verständlichkeit der Beratung im
Vordergrund. 

Eine Erkenntnis der Autoren der Studie scheint als lang-
fristiger Trend bedenkenswert; sie bezieht sich darauf, ob
man sich selbst zentral oder peripher betroffen glaubt
(Wasilewski et al. 2001, S. 42): „Vergleicht man den ge-
ringeren Rücklauf der Stichprobe gegenüber dem der Ex-
pertenbefragung, so lässt sich vermuten, dass zwei ge-
gensätzliche Einstellungen zu E-Commerce bestehen. Die
eigene Dienstleistung wird als unabhängig von modernen
Technologien verstanden und somit stehen diese nicht im
Zentrum des Interesses. Ein anderer Teil der Freien Be-
rufe sieht darin Entlastungspotenzial, um mehr Freiraum
für die eigentliche Tätigkeit gewinnen zu können.“ 
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„Zukunft der Rechtsberatung“ – Auszüge aus der Bundestags-Drucksache. Nr. 14/3959: 

20. Welche Gefahren drohen nach Ansicht der Bundesregierung

– dem Verbraucherschutz,

– dem System der gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren,

– dem Schutz der Anwaltschaft 

von der so genannten Anwalts-Hotline, bei der den Rechtsuchenden die Möglichkeit gegeben wird, telefonisch
rechtsanwaltlichen Rat einzuholen?

Die Bundesregierung hält die telefonische Rechtsberatung über Anwalts-Hotlines grundsätzlich für eine sinnvolle
[und] zeitgemäße Einrichtung, damit Bürgerinnen und Bürger rasch und einfach kürzere Rechtsauskünfte erlangen
können. Mit der telefonischen Rechtsberatung reagieren Marktteilnehmer auf einen Bedarf nach unkomplizierter
Rechtsberatung bei vergleichbar einfachen Alltagsfragen zum Beispiel nach Kündigungs- und Verjährungsfristen,
Mietminderung oder Unterhaltshöhe. Beratungsbedarf besteht häufig auch hinsichtlich einer ersten Einschätzung
eines Sachverhalts und der Frage, ob es sich überhaupt lohnt, etwas zu unternehmen, um Rechte wahrzunehmen.
Eine Gefährdung des Verbraucherschutzes ist nicht zu erwarten, wenn die Hotlines transparent gestaltet und ver-
nünftig genutzt werden. Insbesondere muss der Gefahr vorgebeugt werden, dass durch das Angebot der Hotlines
und durch die fachliche Beratung selbst der unzutreffende Eindruck erweckt wird, die Hotline-Beratung könne eine
umfassende rechtliche Beratung bieten. Einem solchen Eindruck werden sowohl die Hotline-Betreiber als auch die
beratenden Anwälte auf geeignete Weise entgegenzutreten haben. Rechtsanwälte, die Hotline-Rechtsberatung
durchführen, benötigen spezifische Erfahrung und Einfühlungsvermögen, um diese spezielle Rechtsberatungsauf-
gabe mit der erforderlichen Sorgfalt durchführen zu können. [...]

Gefahren für den Schutz der Anwaltschaft durch die Hotline-Rechtsberatung vermag die Bundesregierung nicht zu
erkennen. Es handelt sich um eine moderne Form der Rechtsberatung, die durch Anwälte selbst erbracht wird.
Nicht-Anwälte können nur in den Grenzen der Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes telefonische Rechtsbera-
tung betreiben. Dienstleistungen aus dem EU-Ausland sind im Rahmen der Dienst- und Niederlassungsfreiheit
möglich.

Quelle: Bundesregierung 2000, S. 10



Die jeweilige Sicht auf die Technik verändert also die Art
ihrer Nutzung und diese wiederum die Art der Wirkungen;
in einem Fall bleiben sie peripher, im anderen werden sie
zentral (z. B. unter der Prämisse, vollgültige Beratung
könne auch medienimmanent, z. B. per Video, abge-
wickelt werden). So reformuliert ist diese Erkenntnis
klassisch; sie wurde beispielsweise von Salomon (1989)
in einem Modell fixiert. Welcher Typ von Anwalt (bzw.
von Anwältin) also langfristig gesehen reüssieren wird,
bleibt weiterhin offen: die Beratungssensiblen oder die
Technikaffinen? 

7.5 Fazit
Die Beschäftigung mit dem Dienstleistungssektor er-
folgte in diesem Kapitel auf drei Ebenen: auf einer Ma-
kroebene von Wirtschaftsbereichen der Amtlichen Statis-
tik, auf einer Mesoebene branchenbezogener Lösungen
sowie auf einer Mikroebene des beraterischen Handelns.
Auf der Makroebene geht es um Mengengerüste bei digi-
talisierbaren Gütern und Dienstleistungen, auf den beiden
anderen um Rechtsinformation und Rechtsberatung. Ge-
rade sie verkörpert in besonderer Weise, was Dienstleis-
tung als Beratung ausmacht, nämlich einzelfallgerechte
informatorische Konstrukte bereitzustellen, entwickelt in
einem dafür geeigneten Medium (das komplexe Prozesse
wie „Vertrauensbildung“ erlauben muss). Denn „Bera-
tung“ erschöpft sich nicht, so eines der Ergebnisse der
Analyse, in Informationsaustausch. 

Die drei inhaltlich zentralen Abschnitte zu digitalisierba-
ren Gütern und Dienstleistungen, zu Rechtsinformation
und zu Rechtsberatung werden eingerahmt durch spezifi-
sche Ergänzungen, auf der einen Seite zum Begriff der
Dienstleistung und zum regulatorischen Umfeld, auf der
anderen Seite durch Folgenbetrachtungen, auf der Ma-
kroebene zu möglichen Arbeitsmarkteffekten und auf der
Mikroebene zur „Zukunft der Rechtsberatung“. 

Die Rede von der Dienstleistungsgesellschaft ist nicht nur
wohlfeile Formel, sondern auch reale Entwicklung, wie
sich anhand der gewöhnlich verwendeten Indikatoren
nachweisen lässt (Anteil des tertiären Sektors am Brut-
toinlandsprodukt und an den Erwerbstätigen). Der Dienst-
leistungsbereich ist breit und vielgestaltig; er reicht von
Handel, Banken und Versicherungen über die öffentliche
Verwaltung bis zu den Freien Berufen (Ärzte, Ingenieure,
Rechtsanwälte), die auf der Grundlage langjähriger be-
ruflicher Qualifizierung jenes erbringen, was Dienstleis-
tung im Kern kennzeichnet, nämlich „an Personen ge-
bundene nutzenstiftende Leistungen“. Deshalb kann mit
Dienstleistungen selbst nicht gehandelt werden, wohl
aber mit den Anrechten darauf (Beispiel Eintrittskarten). 

Doch auch Dienstleistungen können rationalisiert wer-
den. Bei der Untersuchung des Handels digitalisierbarer
Güter und Dienstleistungen werden Substitutionsraten
und daraus sich ergebende Arbeitsmarkteffekte diskutiert,
die in „optimistisch“ und „pessimistisch“ ausgestaltete
Szenarien eingebettet werden. Plausibel ist aber, so das
Ergebnis, eine „moderate E-Commerce-Dynamik“, dies
aufgrund gegebener technischer Hindernisse und existie-
render Sprach- und Rechtsräume, die einen stärkeren in-
ternationalen Wettbewerbsdruck verhindern. 

Für die Meso- und Mikroebene von Dienstleistung am
Beispiel Rechtsinformation und Rechtsberatung sind
zunächst die diesbezüglichen Kontexte zu beschreiben,
um wichtige Strukturen der jeweiligen Hintergrundsys-
teme zu erfassen, wie Struktur und Zusammensetzung der
Freien Berufe, der „elektronische Rechtsverkehr“ und Ent-
wicklungen in der Anwaltschaft. Diesen Kontexten ent-
sprechen die ausgewählten Beispiele: Juris als Rechtsin-
formation für Experten und Rechtsportale als Information
für jedermann. Bei der Rechtsberatung werden dargestellt:
„Schnellberatung“ per E-Mail und Telefon (Anwalts-Hot-
line), Beratung per Dialog-Programm und Beratung per
Videokonferenz. Dies bieten einige Kanzleien bereits an,
andere lehnen es mit dem Argument ab, dass die der ei-
gentlichen Rechtsberatung vorausgehende Sachverhalts-
klärung nur im direkten Gespräch möglich sei. 

Die Rationalisierung von Dienstleistungen im Allgemei-
nen und die Technisierung von Kommunikation, wie sie
selbst in das Geschäft der Rechtsberatung Einzug hält, im
Besonderen fordert auch die Folgenbetrachtung heraus.
Es wird zum einen noch einmal auf die Anwalts-Hotline
eingegangen und auf die Stellungnahme der Bundesregie-
rung zu einer Großen Anfrage der FDP-Fraktion zur Zu-
kunft der Rechtsberatung. Die Bundesregierung sieht
diese Entwicklung auf dem Hintergrund der vom Berufs-
recht ohnehin geforderten Sorgfaltspflicht gelassen. Zum
anderen wird eine Umfrage zu „E-Commerce in Freien
Berufen“ herangezogen, die u. a. die Erkenntnis zutage
förderte, dass es zwei Einstellungsmuster gibt: eine
Gruppe glaubt, dass E-Commerce das Herzstück der
Freien Berufe (und das ist hoch qualifizierte Beratung in
besonderen beruflichen Reglements) nicht tangieren wer-
de; die andere Gruppe nutzt dagegen die neuen techni-
schen Möglichkeiten viel engagierter und riskiert, dass
sich Beratung in Information auflöst. Die Frage, ob nun
diese Technikaffinen oder eher die Beratungssensiblen
langfristig den solideren Erfolg haben werden, muss hier
indes offen gelassen werden.

8. Beschaffung im öffentlichen Bereich
„E-Procurement“, die elektronische Beschaffung, ist in
der privaten Wirtschaft seit längerem nicht nur ein oft dis-
kutiertes Thema. Mittlerweile existiert bereits eine um-
fangreiche Praxis. Wichtige Ziele der elektronischen Be-
schaffung betreffen die Erhöhung der Markttransparenz
und die Senkung der Prozess- und Produktkosten.

Das Thema elektronische Beschaffung im öffentlichen Be-
reich – das so genannte „Public E-Procurement“ (PEP) –
wird hingegen erst seit kurzem verstärkt diskutiert, von
umfangreicher Praxiserfahrung ist man noch weit ent-
fernt. Die Diskussionen finden vor dem Hintergrund der
Modernisierung des Regierungshandelns durch „E-Go-
vernment“ sowie der allgemeinen Entwicklung des 
„E-Business“ statt. 

Ähnlich wie in der Privatwirtschaft (aber mit zeitlicher
Verzögerung) lässt sich derzeit eine Experimentierphase
mit den neuen technischen Möglichkeiten beobachten.
Die Beteiligten erhoffen sich von PEP Fortschritte im Pro-
zess der Verwaltungsmodernisierung und eine erhebliche
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Reduzierung von Transaktionskosten bei der öffentlichen
Beschaffung. In der Folge wächst in der privaten Wirt-
schaft das Interesse an dem Geschäftsfeld „Government-
to-Business“ (G2B) bzw. „Administration-to-Business“
(A2B).

In diesem Kapitel wird zunächst eingegangen auf die Be-
deutung der elektronischen Beschaffung für E-Govern-
ment-Strategien sowie auf die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen öffentlichem und privatwirtschaft-
lichem E-Procurement (Kapitel II.8.1). Danach geht es
um den Stand der PEP-Entwicklung in Deutschland
(II.8.2). Angesichts der Tatsache, dass diese Entwicklung
erst am Anfang steht, muss diese Bestandsaufnahme in
Substanz und Detaillierungsgrad begrenzt ausfallen. Dem-
entsprechend sind auch die sich anschließenden Folgen-
betrachtungen und die Hinweise auf Regelungsbedarf re-
lativ kurz gehalten (Kapitel II.8.3).

Dieses Kapitel stützt sich in Teilen auf das Gutachten für
den Deutschen Bundestag von KPMG (2002), das im
Rahmen dieses Projektes für das TAB erstellt wurde. 

8.1 Rahmenbedingungen und
„Veränderungstreiber“

8.1.1 E-Procurement als Element der
Modernisierung des Regierungs- 
und Verwaltungshandelns

Weltweit hat die Politik die Bedeutung neuer Medien und
des Internets erkannt. Auch die Bundesregierung unter-
streicht mit verschiedenen Aktivitäten ihre Absicht, die
Entwicklung dieser Technologien konsequent zu fördern.
Ein Beispiel dafür ist die Initiative „BundOnline 2005“,
eine E-Government-Initiative, welche sich zur Aufgabe ge-
stellt hat, die internetfähigen Dienstleistungen der Bundes-
verwaltung bis zum Jahre 2005 über das Internet verfügbar
zu machen. Die Bundesregierung beziffert den Finanzbe-
darf für „BundOnline 2005“ auf 1,65 (plus/minus 0,2) Mrd.
Euro in den Jahren 2002 bis 2005 (BMI 2001, S. 7). 

Am Ziel einer Modernisierung des Regierungs- und Ver-
waltungshandelns soll sich auch die Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen orientieren. Beabsichtigt ist, diese ver-
stärkt über das Internet abzuwickeln. Einsparungen in
Milliardenhöhe werden erwartet. Damit ist der Bereich
der öffentlichen Beschaffung derjenige, der in Bezug auf
Kostensenkungen die größte Rolle bei der Initiative
BundOnline 2005 spielen soll. Einsichtig wird dies insbe-
sondere berücksichtigt man die ökonomische Dimension
der öffentlichen Beschaffung: Im Jahr 2000 betrugen nach
Angaben des Bundesverbands der Deutschen Industrie
(BDI) die Gesamtausgaben der öffentlichen Hand für Pro-
dukte und Dienstleistungen ca. 250 Mrd. Euro. Bund und
Länder hielten daran einen Anteil von jeweils ca. 25 %,
die Kommunen von ca. 50 %.39 Die Beschaffungen wur-
den von ca. 30 000 öffentlichen Auftraggebern getätigt.

Für die Konzeption von E-Government-Strategien hat die
elektronische Beschaffung von Anfang an eine wichtige
Rolle gespielt. Schon in der ersten Hälfte der 90er-Jahre
bildete PEP einen zentralen Bestandteil der US-amerika-
nischen Pläne zur Verwaltungsmodernisierung (The
White House 1993). Dabei galten als zentrale Ziele die
Verbesserung des Kundenservice, die Kostenreduktion
und die Förderung des Wettbewerbs um staatliche Auf-
träge durch erhöhte Transparenz. Diese Ziele gelten auch
für aktuelle deutsche PEP-Initiativen.

Für die Entwicklung der elektronischen Beschaffung in
Deutschland waren und sind die Impulse auf der EU-
Ebene von zentraler Bedeutung, insbesondere hinsicht-
lich der rechtlichen Rahmenbedingungen. Letztere wer-
den auch derzeit weiterentwickelt und fortgeschrieben,
neue Richtlinien sind in Vorbereitung.

Eine viel zitierte Zielvorgabe für PEP auf europäischer
Ebene wurde von der EU-Kommission bereits im März
1998 gemacht. Dabei spricht sie insbesondere interessierte
Auftraggeber und Anbieter, Firmen des IKT-Sektors und
Euro Info Centers an. Sie ruft dazu auf, die Entwicklung
von Rahmenbedingungen für ein EU-weites elektroni-
sches Auftragswesen zu fördern, in dem dann „ein erheb-
licher Teil (beispielsweise 25 %) aller Beschaffungsaktio-
nen im Jahr 2003 elektronisch abgewickelt werden“ soll
(Europäische Kommission 1998a, S. 26). 

Gesellschaftliche Veränderungstreiber

Alle Bemühungen um Regierungs- und Verwaltungsmo-
dernisierung müssen im Zusammenhang mit übergeord-
neten und weitergehenden Prozessen und Faktoren gese-
hen werden. Zu diesen gehören (KPMG 2002, S. 14 f.):

– gesellschaftspolitische Faktoren, wie z. B. höhere Er-
wartungen der Bürger an einen effizienten und trans-
parenten Staat mit Dienstleistungsqualitäten;

– marktliche Faktoren, wie z. B. eine stärkere Globali-
sierung der Anbieterseite bei gleichzeitiger Anbieter-
konzentration, aber auch bei einer erhöhten Wettbe-
werbsintensität aufgrund von Liberalisierung und
Deregulierung wichtiger Wirtschaftsbranchen;

– organisationsinterne Faktoren in der Folge des Leit-
bilds einer „schlanken Verwaltung“ mit einer Standar-
disierung von Prozessabläufen und neuen Kooperati-
onsformen zwischen öffentlichen Verwaltungen und
privater Wirtschaft; 

– technologische Faktoren, wie die neuen internetba-
sierten IT-Lösungen sowie standardisierte Datenfor-
mate und Softwarelösungen, die sich im privatwirt-
schaftlichen Bereich bewährt haben;

– umweltspezifische Faktoren, die sich aus den Forde-
rungen zur Beachtung der Nachhaltigkeit des öffentli-
chen Handelns ableiten lassen;

– rechtliche Faktoren, die sich insbesondere aus den di-
versen EU-Richtlinien zum Thema ergeben. 

Nicht zuletzt sind Anforderungen zu nennen, die sich für
die öffentliche Hand und deren Beschaffung aus den wirt-
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schaftlichen Rahmenbedingungen ableiten lassen, insbe-
sondere hinsichtlich der Auswirkungen knapper finanzi-
eller Mittel und der Erfordernisse der Konsolidierung
staatlicher Haushalte. 

8.1.2 Ziele, Erwartungen, Restriktionen
Vor diesem Hintergrund gestalten sich die Erwartungen
an PEP durchaus anspruchsvoll. Ausgehend von der Ver-
mutung sowohl operativer als auch strategischer Vorteile
sollen für die öffentliche Hand signifikante Beiträge zur
Realisierung folgender übergeordneter Ziele geleistet
werden (KPMG 2002, S. 6 f.): 

– Steigerung der Kosteneffizienz der Güterbeschaffung
durch Ausnutzung von Preissenkungspotenzialen,
also niedrigere Einkaufs- und Beschaffungspreise;

– Senkung der indirekten Beschaffungskosten durch
eine Reduzierung der internen Verwaltungskosten;

– Erhöhung der Prozessstabilität durch standardisierte,
elektronisch gestützte Prozessabläufe (Zuverlässig-
keit, Vernetzbarkeit);

– Flexibilisierung und Beschleunigung des einzelnen
Beschaffungsvorgangs und damit Verringerung der
Bevorratungshöhen (durch Belieferung „on demand“)
bei Sicherstellung der Güterverfügbarkeit;

– qualitative Verbesserung der Beschaffungsergebnisse
infolge besserer Leistungstransparenz der Anbieter
ohne räumliche Beschränkungen;

– Verringerung der Missbrauchsmöglichkeiten, weil Ver-
fahrensabläufe exakt definiert sein müssen und für die
Beteiligten (z. B. Mitarbeiter und Aufsichtsgremien)
über eine klare Dokumentation die Prozesse nachvoll-
ziehbar sein sollten.

Diese Ziele können als Prüfkriterien angesehen werden,
an denen sich eine Einführung von elektronisch unter-
stützten Beschaffungsprozessen messen lassen muss. 

Der Realisierung der Möglichkeiten, die sich für die öf-
fentliche Hand aus PEP ergeben können, stehen eine Reihe
von Einschränkungen entgegen. Auf einer allgemeinen
Ebene können die noch nicht ausreichende informations-
technische Basis, Qualifikationsdefizite beim Personal,
rechtliche und administrative Hürden sowie die nicht un-
mittelbare Offensichtlichkeit des Nutzens von PEP als
hemmende Faktoren gelten (KPMG 2002, S. 9 ff.).

Die Realisierung elektronisch unterstützter Beschaf-
fungskonzepte hat informationstechnische Voraussetzun-
gen. So sind erhebliche Investitionen in Hard- und Soft-
ware erforderlich, deren Volumen insgesamt gegenwärtig
kaum abschätzbar ist, u. a. deshalb, weil es von den Mo-
dellen abhängt, die für die Elektronifizierung der Be-
schaffung gewählt werden.

Große Bedeutung für die Implementierung und Nutzung
von PEP haben rechtliche und administrative Rahmenbe-
dingungen, wie z. B. wettbewerbsrechtliche und -politi-
sche Bestimmungen sowie die Einschränkungen nach
deutschem und europäischem Vergaberecht, aber auch

wirtschaftspolitische Zielsetzungen wie z. B. die Förde-
rung des Mittelstandes und einzelner Wirtschaftsregionen
oder Datenschutzbestimmungen. 

PEP erfordert zudem sowohl für die operativen als auch die
strategischen Aufgaben des Beschaffungswesens zusätzli-
ches Fachwissen über die Funktionalitäten der eingesetzten
Software und die elektronisch unterstützten Arbeitsabläufe.
Die nicht immer gewährleistete Verfügbarkeit von quali-
fiziertem Personal für das PEP-Management und den
PEP-Betrieb bildet deshalb eine der wesentlichen Ein-
schränkungen, denen sich die öffentliche Hand stellen
muss.

Schließlich kann auch die mangelnde Sichtbarkeit des
Nutzens von PEP als hemmender Faktor gelten: Bei einer
Einführung von PEP müssen für eine Kosten-Nutzen-Be-
trachtung unter anderem sowohl ablauforganisatorische
als auch technische Aspekte berücksichtigt werden. Erst
eine klare Kostenstruktur und eine verursachungsgerechte
Leistungszurechenbarkeit für die jeweilige Beschaffungs-
stelle kann den Nutzen von PEP sichtbar machen. 

8.1.3 E-Procurement in der privaten Wirtschaft
PEP umfasst im Wesentlichen die gleichen Elemente wie
die elektronisch unterstützte Beschaffung der privaten
Wirtschaft und bringt – bei allen Unterschieden – ähnli-
che Chancen und Risiken mit sich. Daher wird kurz auch
auf die allgemeine Entwicklung im Bereich des elektro-
nisch abgewickelten Einkaufs und Verkaufs eingegangen
(Bock et al. 2000, S. 10 ff.; vgl. hierzu auch Kapitel I.1.3
und I.3). 

Entwicklung des elektronisch abgewickelten
Einkaufs und Verkaufs

Mit der raschen Verbreitung der Internet-Technologie
eröffnete sich für die Unternehmen die Möglichkeit, Da-
ten in Echtzeit auszutauschen, weltweite Schnittstellen
für ihre Systeme zu errichten und flexible, offene Stan-
dards zu nutzen. Damit stand auch kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen ein einfacher, schneller und kos-
tengünstiger Zugang zum Handel über elektronische
Kanäle zur Verfügung. Unternehmen begannen, ihre Pro-
dukte über die eigenen Internet-Seiten direkt an ihre Kun-
den zu vertreiben (Verkaufslösungen). 

Eine weitere Stufe in der Entwicklung stellte dann die
Einführung von Beschaffungslösungen dar. Großunter-
nehmen mit hohem Beschaffungsbedarf begannen, im In-
ternet eine Beschaffungsplattform einzurichten, um Be-
stellvorgänge zu verkürzen und den Beschaffungsprozess
kostengünstiger zu gestalten.

Die nächste Stufe wurde seit 1998 mit der Einrichtung
von elektronischen Marktplätzen erreicht (Kapitel I.1.3).
Die Konzeption und Nutzung von Verkaufs- und Be-
schaffungsplattformen im Internet war aufgrund der ho-
hen Investitionskosten vor allem Großunternehmen 
vorbehalten. Es folgte die Entwicklung von virtuellen
Marktplätzen – Internet-Seiten, die als elektronische Han-
delsplattformen fungieren und vielen Marktteilnehmern
offen stehen. Bei multilateralem Handel beteiligen sich
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mehrere Teilnehmer auf der Angebots- und der Nachfra-
geseite. Der entscheidende Fortschritt bestand hier darin,
dass jedes Unternehmen anstelle einer Vielzahl von bila-
teralen Verbindungen nur noch eine Verbindung zum zen-
tralen Marktplatzbetreiber aufbauen muss.

Die Marktplatzbetreiber können entweder unabhängige
Dritte sein oder aber ein Konsortium von mehreren Unter-
nehmen, die sich z. B. entschließen, ihren Beschaffungsbe-
darf über eine gemeinsame Plattform abzudecken. Elektro-
nische Marktplätze bieten den teilnehmenden Unternehmen
die Möglichkeit, über die Plattform einen Handelspartner zu
finden und bereits ein entsprechendes Geschäft zu verein-
baren. Die darauf folgende Abwicklung – Lieferung und
Bezahlung – müssen die teilnehmenden Unternehmen in der
Regel selbst übernehmen.

In einer weiteren Entwicklungsstufe sind die meisten elek-
tronischen Marktplätze jedoch schon dazu übergegangen,
ihren Teilnehmern einen Mehrwert zu bieten, der über die
bloße Transaktionsmöglichkeit hinausgeht. Dazu gehören
Logistikdienstleistungen, die Bonitätsprüfung der Teilneh-
mer wie auch die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Die Übergänge zwischen den skizzierten Stufen sind
fließend. Lösungen unterschiedlicher Komplexität existie-
ren nebeneinander bzw. befinden sich noch in der Entwick-
lung. Zwischen einzelnen Stufen findet keine technologi-
sche Ablösung statt, sondern es entstehen weiterentwickelte
Lösungen, die neben die bestehenden treten. 

Dennoch lässt sich eine übergreifende Tendenz hin zur
Abbildung des gesamten Wertschöpfungsprozesses fest-
stellen: Während anfänglich nur bestimmte Einzelpunkte
der Wertschöpfungskette eines Unternehmens elektro-
nisch verknüpft wurden – entweder interne Prozesse oder
bestimmte bilaterale Handelsprozesse mit anderen Unter-
nehmen – ist es zukünftig das Ziel, den gesamten Wert-
schöpfungsprozess elektronisch abzubilden und damit so-
wohl die eigenen Prozesse als auch die Systeme einzelner
Unternehmen so zu vernetzen, dass ein unternehmens-
übergreifender Prozess dargestellt werden kann. Hieran
orientiert sich grundsätzlich auch PEP.

Ziele

Die übergreifenden Ziele der Senkung von Prozesskosten,
der Beschleunigung der Beschaffung und der Reduzie-
rung der Einkaufspreise können durch eine Verbesserung
von Einzelabläufen und Funktionen erreicht werden
(Bosse 2001, S. 30 f.): Es geht dabei um eine Verbesse-
rung des Controlling von Beschaffungsprozessen u. a.
durch die elektronische Abbildung der Arbeitsprozesse
(„workflow“) und die Vereinheitlichung des Zahlungs-
verkehrs. Ferner wird eine Stärkung der Serviceorientie-
rung im Verhältnis zwischen beschaffendem Personal und
unternehmensinternen Endnutzern der beschafften Güter
und Dienstleistungen angestrebt.

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten liegen in der Verrin-
gerung der Anzahl der Falschbestellungen und der Spon-
taneinkäufe, in der Beschleunigung interner Genehmi-
gungen und in der Bedarfsbündelung. Zu nennen sind
zudem der Zuwachs an Qualifikation und Kompetenzen

des beschaffenden Personals durch Elektronifizierung
und Dezentralisierung, die Verbesserung der Markttrans-
parenz bei der Lieferantenauswahl, die Beschleunigung
und Neustrukturierung der Zusammenarbeit mit Lieferan-
ten, die Begrenzung des Lagerbestandes und schließlich
die Verkürzung der Bestellzeiten.

Die Realisierung der Ziele elektronischer Beschaffungs-
lösungen hängt wesentlich von dem jeweiligen Beschaf-
fungsbedarf ab. 

Die zu beschaffenden Güter lassen sich nach ihrer unter-
schiedlichen Bedeutung für ein Unternehmen in A-, B-
und C-Güter unterteilen. A-Güter fließen direkt in den
Produktionsprozess mit ein und sind daher von zentraler
Bedeutung für das Unternehmen. Sie repräsentieren stra-
tegisch wichtige Güter mit einer hohen Wertigkeit. B-Gü-
ter stellen weniger wichtige Güter mit einer geringeren
Wertigkeit als A-Teile dar, wie z. B. Standardbauteile. Zu
den C-Gütern zählen Güter mit der geringsten Wertigkeit,
wie z. B. Büromaterialien, Werkzeuge oder Hygienearti-
kel. Sie sind für die Produktion nur von mittelbarer Be-
deutung und ihre Bestellung lässt sich u. a. aufgrund ihrer
Standardisierung besonders leicht automatisieren. 

Während der Anteil der C-Güter am gesamten Beschaf-
fungsaufwand eines Unternehmens in der Regel höher als
bei B-Gütern und bei diesen wiederum höher als bei 
A-Gütern ist, verhält es sich mit den Anteilen am gesam-
ten Beschaffungsvolumen umgekehrt: C-Artikel haben bei
der herkömmlichen Form der Beschaffung einen geringe-
ren Anteil am Gesamtvolumen als B-Güter und diese wie-
derum einen geringeren als die A-Güter. Ein Grund hierfür
ist die hohe Zahl der Einzelbestellungen von C-Gütern im
traditionellen Beschaffungsprozess. C-Güter besitzen das
größte Potenzial zur Reduzierung der Prozesskosten, wäh-
rend sich bei A-Gütern Einsparpotenziale eher durch eine
bessere Auswahl der Lieferanten und günstigere Einkaufs-
preise ergeben (Mucha/Nottmeyer 2001, S. 4 f.).

Elemente elektronischer Beschaffung

Mit der elektronisch unterstützten Beschaffung stehen so-
wohl dem Beschaffer als auch dem Anbieter zusätzliche
Informationen zu einem Beschaffungsvorhaben im Vor-
feld und in der Phase der Abwicklung zur Verfügung. Un-
ter dem Gesichtspunkt der Interaktionsintensität betrach-
tet, gibt es mehrere Varianten: Diese reichen von der
technisch verhältnismäßig einfachen Informationsplatt-
form eines elektronischen Kataloges, aus dem der Be-
schaffer Güter und Leistungen auswählen kann, bis zur
Integration der nachgelagerten Software-Systeme des Be-
schaffers und des Anbieters über einen Marktplatz. Mit
steigender Intensität der Interaktion wachsen auch die An-
forderungen an die technische und organisatorische Ko-
operation von Beschaffern und Anbietern. 

Die Nutzung elektronischer Medien erlaubt den Zugang
zu Transaktionspartnern mit Hilfe standardisierter Infor-
mations- und Kommunikationssysteme. So ermöglichen
z. B. per Internet zugängliche Kataloge die Informations-
beschaffung von Anbietern und Käufern. Sofern diese
Softwarelösungen einen Rollenwechsel von Sender und
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Empfänger unterstützen, entstehen interaktive Austausch-
formen, d. h. die Transaktionspartner sind in der Lage,
wechselseitig aufeinander zu reagieren und einen Trans-
aktionsvorgang vergleichsweise schnell zum Abschluss
zu bringen. 

Auf elektronischen Marktplätzen können die Marktplatz-
betreiber die Kataloge unterschiedlicher Unternehmen in-
tegrieren. Bei Katalogbestellsystemen verringert sich
auch der Abwicklungsaufwand für Kleinbestellungen. Sie
setzen in der Regel vorher ausgehandelte Rahmenverträge
voraus. Diese Katalogsysteme können entweder vom An-
bieter, vom Nachfrager oder von einem Dienstleister er-
stellt, gepflegt und aktualisiert werden. Preise können, so-
weit dies der Rahmenvertrag zulässt, dynamisch
angepasst werden, da jederzeit ein direkter Zugriff auf die
Katalogdatei möglich ist. Kataloge können mit dem un-
ternehmensinternen System verknüpft sein, also eine
ERP-Anbindung haben.

Um eine Austauschbarkeit der Katalogdaten zwischen un-
terschiedlichen Systemen zu gewährleisten, sind Stan-
dards nötig. Katalogstandards beschreiben, wie Produkt-
bzw. Leistungskataloge aufgebaut sind und zwischen 
E-Procurement-Systemen übertragen werden. Beim Aus-
tausch von multimedialen Katalogdaten im deutschspra-
chigen Raum ist BMEcat der am weitesten verbreitete 
Katalogstandard. Er wurde vom Bundesverband Mate-
rialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) im No-
vember 1999 herausgegeben. 

Bei Online-Ausschreibungen macht der Nachfrager zeit-
lich begrenzt seinen Beschaffungsbedarf entweder einem
bestimmten Kreis von Anbietern (evtl. mit automatischer
Benachrichtigung) bekannt oder für alle öffentlich. Dabei
ist eine exakte und möglichst detaillierte Spezifizierung
des jeweiligen Bedarfs notwendig.

Ein weiteres Element des E-Procurement sind Auktionen.
Bei den viel diskutierten inversen Auktionen bzw. „re-
verse auctions“ schreibt der Nachfrager (Einkäufer) sei-
nen Bedarf aus und die Anbieter (Lieferanten) geben ihre
Gebote ab. Der Preis reduziert sich mit jedem Gebot und
prinzipiell erhält das günstigste Angebot innerhalb eines
bestimmten Zeitrahmens den Zuschlag. 

8.1.4 Öffentliches E-Procurement
Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung und anderer po-
litischer Akteure, von den Erfahrungen der Privatwirt-
schaft mit E-Procurement zu lernen, sodass dort erkenn-
bare Fehlentwicklungen vermieden werden können.
Dabei dürfen aber weder die Besonderheiten der öffentli-
chen Beschaffung aus den Augen verloren werden, noch
ist es ratsam, einzelne Modelle aus der Wirtschaft um-
standslos für die öffentliche Hand zu übernehmen. 

Die Besonderheiten des PEP im Vergleich zur privatwirt-
schaftlichen elektronischen Beschaffung ergeben sich
zunächst aus den andersartigen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Diese werden vor allem durch das Vergabe-
recht bestimmt und definieren spezifische Anforderungen
an die elektronische Vergabe der öffentlichen Hand. Zu
diesen zählen besondere Sicherheitsanforderungen, die

Herstellung größtmöglicher Transparenz, die Verhinde-
rung von Korruption, die Rücksichtnahme auf kleine und
mittlere Unternehmen sowie die Vermeidung von Diskri-
minierung. Weitere Besonderheiten des PEP resultieren
aus dem föderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik
Deutschland und den Unterschieden zwischen privaten
und öffentlichen Unternehmen. 

Vergaberecht

Der Begriff „Vergaberecht“ bezeichnet die Gesamtheit aller
Rechtsvorschriften, die den staatlichen Einkauf von Gütern
und Leistungen am Markt regelt. Die neuere Entwicklung
des deutschen Vergaberechts wurde durch die europäische
Rechtsentwicklung in diesem Bereich vorangetrieben.
Durch die Umsetzung geänderter EU-Richtlinien zum öf-
fentlichen Auftragswesen kam es in Deutschland zu um-
fassenden Reformen. Bei diesen EU-Richtlinien handelt
es sich um 

– die Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öf-
fentlicher Dienstleistungsaufträge,

– die Richtlinie 93/36/EWG des Rates vom 14. Juni 1993
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öf-
fentlicher Lieferaufträge,

– die Richtlinie 93/37/EWG des Rates vom 14. Juni 1993
zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentli-
cher Bauaufträge,

– die Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993
zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftrag-
geber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs-
versorgung sowie im Telekommunikationssektor.

Sie wurden modifiziert durch die Richtlinie 97/92/EG
vom 24. Juni 1997. Als eine wesentliche Neuerung trat da-
bei die Stärkung der Rechte der Bieter hervor. Zugleich
wurde das Vergaberecht für die Nutzung neuer Medien
geöffnet.

Mithin liegt eine Zweiteilung des deutschen Vergabe-
rechtssystems vor: Unterhalb EU-weit gültiger Schwel-
lenwerte für Ausschreibungsvolumina gilt weiterhin das
traditionelle deutsche Vergaberecht. Die europäischen
Schwellenwerte liegen (nach VgV § 2) bei 5 Mio. Euro für
Bauleistungen, bei 130 000 Euro für Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge der Bundesstellen und bei 200 000 Euro
für Liefer- und Dienstleistungsaufträge aller anderen öf-
fentlichen Auftraggeber. Gründe für die europaweite Ein-
führung von Schwellenwerten waren die Förderung des
Wettbewerbs über nationale Grenzen hinaus und die Ver-
hinderung der vorrangigen Berücksichtigung regionaler
Anbieter. Die Hauptziele der europarechtlichen Rahmen-
bedingungen sind die Erhöhung der Transparenz, die
Bekämpfung der Korruption und die Vermeidung von
Diskriminierung. Die öffentliche Hand ist zur Anwen-
dung der Richtlinien verpflichtet, sobald 50 % und mehr
des zu vergebenden Auftrags mit öffentlichen Mitteln fi-
nanziert werden.

Hinsichtlich der Vergabeverfahren wird zwischen öffent-
lichen Ausschreibungen (offenes Verfahren), beschränk-
ten Ausschreibungen (nichtoffenes Verfahren) und der
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freihändigen Vergabe (Verhandlungsverfahren) unter-
schieden. Beschränkte Ausschreibungen und freihändige
Vergaben können mit oder ohne Teilnahmewettbewerb er-
folgen. Dieser dient der Vorauswahl von potenziellen Bie-
tern. Bei der beschränkten Ausschreibung ist die Anzahl
der Bieter durch eine Vorauswahl der Vergabestelle be-
grenzt. Bei der freihändigen Vergabe verhandelt die Ver-
gabestelle mit mehreren Interessenten über Leistungen
und Preise eines Auftrages, während bei Ausschreibungen
das Verhandlungsverbot gilt. 

Zu den vergaberechtlich relevanten Gesetzen, Richtlinien
und Vorschriften zählen:

– die EU-Richtlinien sowie – auf diesen basierend – das
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
Vierter Teil §§ 97–129, und die Verordnung über die
Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung –
VgV) vom 9. Januar 2001,

– die im Jahr 2000 überarbeiteten Verdingungsordnungen
für Bauleistungen (VOB), für freiberufliche Leistungen
(VOF) und für Leistungen (VOL), die Haushaltsgrund-
satzgesetze, die Bundes- und Landeshaushaltsordnun-
gen (§§ 55 BHO, LHO), die Gemeindehaushaltsrechte,

– die Landesvergabegesetze sowie die Verwaltungsvor-
schriften.

Ergänzende Schritte waren ferner das Formvorschriften-
anpassungsgesetz vom 1. August 2001, mit dem Artikel 5,
Abs. 1 der EU-Signaturrichtlinie umgesetzt wurde, das
Signaturgesetz (Mai 2001) sowie die Signaturverordnung
(November 2001). Mit diesen Regelungen ist sicherge-
stellt, dass eine qualifizierte elektronische Signatur wie
eine handschriftliche Signatur als formgebundene Er-
klärung anerkannt ist.

Welche Rechtsgrundlagen bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge maßgeblich sind, hängt zunächst davon ab, ob
der zu vergebende Auftrag europaweit ausgeschrieben
werden muss oder nicht. Rechtsgrundlage für die Vergabe
öffentlicher Aufträge ist der Vierte Teil des GWB, dessen
§§ 97–129 in das am 1. Januar 1999 in Kraft getretene
Vergaberechtsänderungsgesetz eingingen.

Das GWB verbietet der öffentlichen Hand, ihre Nachfra-
gemacht auszunutzen. Zu den wichtigsten Prinzipien
zählen der Wettbewerb zwischen den Bietern, die Trans-
parenz des Verfahrens, die Gleichbehandlung der Bieter,
die Berücksichtigung der Interessen von kleinen und mitt-
leren Unternehmen durch Teilung der Aufträge in Lose,
das Verhandlungsverbot, der Zuschlag für das wirtschaft-
lichste Angebot und der Anspruch der Bieter auf die Ein-
haltung des Verfahrens. 

Als Bindeglied zwischen dem GWB und den im Jahr 2000
reformierten Verdingungsordnungen dient die Vergabe-
verordnung (VgV), die mit Wirkung zum 1. Februar 2001
in wesentlichen Teilen novelliert wurde. Sie ist die ein-
schlägige Rechtsverordnung. 

Die VgV sowie VOB 2000 (§ 10 Nr. 5, § 17 und § 21
VOB/A), VOL 2000 und VOF 2000 öffnen das Aus-
schreibungs- und Verfahrensrecht für elektronische Ver-

fahren. So ermöglicht VgV § 15 Satz 2 die elektronische
Angebotsabgabe mit einer Bezugnahme auf das Signatur-
gesetz vom 22.05.2001 (Digitale Signatur). Umstritten ist
u. a., ob nach § 21 VOB/A, der gleichartigen Regelung für
nationale Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte,
der öffentliche Auftraggeber die Möglichkeit hat, aus-
schließlich digital eingereichte Angebote zuzulassen: Ent-
scheidend für diese Frage dürfte sein, ob eine hinreichend
große Zahl an Firmen entweder selbst oder über Infobro-
ker die neuen Medien nutzt und ob die Internet-Adresse
der Bekanntmachung nach § 17 VOB/A bei den potenzi-
ellen Bietern bekannt ist (Weyand 2001). 

Die VgV regelt (in § 15) lediglich die elektronische An-
gebotsabgabe. Inwieweit der Einsatz elektronischer Mit-
tel in anderen Stufen des Vergabeverfahrens zulässig ist,
ergibt sich aus den Verdingungsordnungen (Antweiler
2001, S. 721 ff.): Die Veröffentlichung der Vergabebe-
kanntmachung kann nur als zusätzliche Veröffentlichungs-
form auf der Homepage des Auftraggebers erfolgen. Die
Versendung der Vergabeunterlagen kann ebenfalls auf
elektronischem Wege (Veröffentlichung im Internet oder
Versendung per E-Mail) durchgeführt werden. Ein elek-
tronisches Angebot muss verschlüsselt und mit einer elek-
tronischen Signatur versehen sein. Die von der Verga-
bestelle durchzuführenden Schritte der Prüfung und
Wertung der Angebote bis zur internen Entscheidung über
den Zuschlag können durch ein internes elektronisches
Verfahren abgebildet werden. Für den Umgang mit den
dann entstehenden elektronischen Akten gelten dieselben
rechtlichen Regelungen wie für herkömmliche Akten auf
Papier. Der schriftlichen Informationspflicht nach § 13
VgV kann auch per E-Mail mit digitaler Signatur genüge
getan werden, bei der Zuschlagserteilung per E-Mail nach
VOB/A und VOF empfiehlt sich eine elektronische Si-
gnatur. 

Die Entwicklung der europarechtlichen Rahmenbedin-
gungen schreitet auch derzeit weiter voran: Die bisheri-
gen Richtlinien sollen nach Vorschlag der EU-Kommis-
sion durch zwei neue Richtlinien ersetzt werden. Die
überarbeiteten drei „klassischen“ Richtlinien zu Bau-,
Dienst- und Lieferleistungen werden demnach zu einem
Text zusammengeführt. Zudem soll eine neue „Sektoren-
Richtlinie“ (zu den Sektoren Trinkwasser, Energie und
Verkehr) ausgearbeitet werden. 

Nach Ansicht der EU-Kommission soll es in Zukunft
möglich sein, dass Auftraggeber ausschließlich elektroni-
sche Mittel zulassen. Eine Übergangszeit hält die Kom-
mission für unnötig, da die Unternehmen bis zur Verab-
schiedung und der Umsetzung des Richtlinienvorschlags
de facto über einen Übergangszeitraum verfügten (Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften 2000, Begrün-
dung, Abschnitt 2.2.). Abweichend von vorherigen Richt-
linien fällt in dem Richtlinienvorschlag die Zulassung
elektronischer Angebote nicht mehr in die Kompetenz der
Mitgliedsstaaten, sondern in die der Auftraggeber selbst. 

Die neue Richtlinie soll noch im Jahr 2002 verabschiedet
werden, im Binnenmarktrat wurde dazu am 21. Mai 2002
eine politische Einigung erzielt. Umstritten war (und ist)
vor allem, auf welche Weise in dieser Richtlinie – sowie
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in der ebenfalls noch für dieses Jahr geplanten neuen
„Sektoren-Richtlinie“ (Trinkwasser, Energie und Ver-
kehr) – soziale und ökologische Aspekte zu berücksichti-
gen sind. Ein Vorteil der anvisierten Regelungen sind
nach Ansicht des EU-Binnenmarktkommissars Frits Bol-
kestein die verbesserten Voraussetzungen zur Korrupti-
onsverhinderung (Todd et al. 2002).

Mit der geplanten neuen EU-Richtlinie sollen zudem zu-
sätzliche Möglichkeiten zur Nutzung der elektronischen
Medien geschaffen werden, die es bislang für diesen Be-
reich nicht gab. Dabei geht es vorrangig um die Förderung
des Wettbewerbs sowie um Kostenreduktion und Zeiter-
sparnis für die öffentlichen Auftraggeber. Angestrebt wer-
den u. a. EU-weit gültige Festlegungen zu dynamischen
elektronischen Beschaffungssystemen sowie zu inversen
Auktionen. Des Weiteren werden spezielle, besonders
strikte und u. a. über die Vorgaben der EU-Signaturricht-
linie hinausgehende Sicherheitsmaßnahmen für notwen-
dig erachtet.

Aufgrund der absehbaren Weiterentwicklung der europä-
ischen Rahmenbedingungen und weil die einzelnen Stu-
fen des Vergabeverfahrens bisher unterschiedlich genau
geregelt sind, schlagen Experten vor, weitere rechtliche
Regelungen auf nationaler Ebene (spätestens in Reaktion
auf das neue EU-Legislativpaket) vorzunehmen (Mal-
mendier 2001). 

Spezifika öffentlicher Beschaffung

Zusätzliche Besonderheiten von PEP im Vergleich zum
privatwirtschaftlichen E-Procurement ergeben sich aus
weiteren Rahmenbedingungen sowie spezifischen Zielen
des öffentlichen Verwaltungs- und Regierungshandelns.
Zu nennen sind hier u. a. die Andersartigkeit der Kunden-
beziehungen, das staatliche Interesse an Wirtschaftsförde-
rung, die Beschränkungen, die sich für Zentralisierungs-
ansätze aus dem föderalen Staatsaufbau ergeben und die
Besonderheiten des öffentlichen Bedarfs. 

Die öffentliche Hand hat hinsichtlich der Beziehungen zu
den Lieferanten andere Ziele als private Unternehmen,
z. B. verwaltungsfremde wirtschaftspolitische Ziele wie
die Förderung der lokalen und regionalen Wirtschaft oder
der Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen.

Die Prinzipien des deutschen Staatsaufbaus, die gewach-
senen Strukturen öffentlicher Einrichtungen und die ver-
waltungsinterne Modernisierung („Neues Steuerungsmo-
dell“) haben ein hohes Maß an Dezentralität bei der
öffentlichen Beschaffung entstehen lassen. Zentralisie-
rungs- und Vereinheitlichungsvorschläge mögen deshalb
aus ökonomischer Sicht überzeugend erscheinen (Bosse
2001, S. 59 ff.), haben aber geringe politische Realisie-
rungschancen. Eine zentralisierte Beschaffung aller öf-
fentlichen Vergabestellen ist kartellrechtlich grundsätz-
lich nicht zulässig. Auch bei nur einem Rechtsträger 
ist zentralisierte Beschaffung möglichst zu vermeiden
(Goerdeler 2002, S. 51). Bei den wenigen zentralen Be-
schaffungsstellen sollte der Einkauf breit gestreut sein. 

Auch die Spezifika des öffentlichen Bedarfes spielen bei
der Planung und Realisierung von PEP-Lösungen eine

Rolle. Nach einer KPMG-Studie, die auf einer Umfrage
bei Behörden der Bundes-, Landes- und Kommunalver-
waltung im Jahr 2001 beruht, verteilt sich das Beschaf-
fungsvolumen der öffentlichen Hand auf folgende Pro-
duktgruppen: Bauleistungen mit einem Anteil von 43,6 %,
Dienstleistungen mit 17,6 %, Sonstige (Güter und Leis-
tungen wie Sicherheitsdienste, Postdienste, Laborver-
brauchsmaterial und anderer Spezialbedarf) mit 17,4 %,
EDV mit 7,8 %, Geschäftsausstattung mit 3,0 %, Fahr-
zeuge und Fahrleistungen mit 2,3 %, Mobiliar mit 2,3 %,
Bürobedarf mit 2,3 %, Telekom mit 1,6 %, Druckerzeug-
nisse mit 1,4 % und schließlich Reiseleistungen mit einem
Anteil von 0,9 % (KPMG 2001b, S. 3).

8.2 Stand und Formen der elektronischen
Beschaffung im öffentlichen Bereich

Bisher werden nach Angaben des BME 9 % der öffentli-
chen Aufträge in Deutschland elektronisch vergeben
(BME/BMWi 2002). Es existiert eine Reihe von PEP-Lö-
sungsansätzen in Beschaffungsstellen der öffentlichen
Hand sowohl auf Bundes- als auch auf Länder- und kom-
munaler Ebene. Integrierte Software-Lösungen, die Be-
schaffungsverfahren über das Internet unterstützen, sind
jedoch noch selten. Umfassende vergleichende Untersu-
chungen der verschiedenen Vorhaben und Projekte sind
noch nicht verfügbar. Wenn im Folgenden auf PEP-Initia-
tiven der öffentlichen Hand eingegangen wird, geschieht
dies also weder mit dem Anspruch auf Vollständigkeit
noch mit der Absicht, diese systematisch zu vergleichen.
Vielmehr sollen beispielhaft Initiativen auf der Ebene von
Bund, Ländern und Kommunen vorgestellt und unter-
schiedliche PEP-Modelle in ihren wichtigsten Elementen
dargestellt werden.

8.2.1 Projekte und Erwartungen
Die Erwartungen, die der Staat an PEP knüpft, gehen wei-
ter als diejenigen der privaten Unternehmen, für die
hauptsächlich die Ziele der Kostensenkung und Marktori-
entierung von Interesse sind. So betonte die Staatssekre-
tärin im BMI Brigitte Zypries am 14. Mai 2002 auf dem
Kongress „Effizienter Staat 2002“ in Berlin, dass es beim
E-Government insgesamt nicht nur um Kosteneinsparung
gehe, sondern auch um die Schaffung von Standortvortei-
len und die allgemeine Modernisierung der Verwaltung.
Zwar entwickelt sich der Bereich der elektronischen Be-
schaffung hinsichtlich des Kostenfaktors anscheinend
zum wichtigsten Bestandteil von E-Government, in PEP-
Initiativen müssen aber auch andere Aspekte berücksich-
tigt werden. Dazu zählen z. B. wirtschaftspolitische wie
das Problem des besonderen Schutzes kleiner und mittle-
rer Unternehmen sowie die Begrenzung der Nachfrage-
macht der öffentlichen Hand. Aber auch sicherheitstech-
nische Aspekte, da Behörden hier eine besondere
Verantwortung zukommt. Gleichwohl ist die Kostenopti-
mierung durch PEP zum dominierenden Thema in den
Diskussionen geworden. Auf Bundesebene werden insbe-
sondere von dem Leitprojekt „E-Vergabe“ Kostenein-
sparungen sowie weiterführende Erkenntnisse über deren
Voraussetzungen erwartet. Dieses Vorhaben ist Teil des
umfassenderen Projektes „Öffentlicher Eink@uf Online“,
dessen Konzeption im Folgenden vorgestellt wird.
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Projekt „Öffentlicher Eink@uf Online“ und 
weitere Aktivitäten des Bundes

Das Projekt „Öffentlicher Eink@uf Online“ läuft unter
Federführung des Beschaffungsamtes des Bundesminis-
teriums des Inneren (BMI) seit dem 1. August 2000. Das
Beschaffungsamt des BMI ist zweitgrößter Einkäufer des
Bundes (Auftragsvolumen laut Angaben des BMI für
1999 ca. DM 700 Mio. bei ca. 4 000 Beschaffungen im
Jahr). Es erprobt die entwickelten Verfahren gemeinsam
mit 26 Dienststellen im Geschäftsbereich des BMI. Pro-
jektpartner sind verschiedene Bundesministerien sowie
das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Das
elektronische Beschaffungsverfahren soll auch für die
Bundeswehr genutzt werden, um dieser IT-Entwicklungs-
kosten in Höhe von rund 10 Mio. Euro einzusparen. 

Im Rahmen einer Begleitforschung werden die gegen-
wärtige Situation auf Seiten der Ämter und der Bieter, die
Auswirkungen der elektronischen Vergabe auf Prozess-
und Produktkosten, Erfolgs- und Akzeptanzfaktoren (An-
zahl der Bieter, Zufriedenheit bei Mitarbeitern der Ämter
und bei den Bietern) und die technische Ausstattung des
Systems untersucht (Goerdeler 2002, S. 54). 

Der Prototyp von „Öffentlicher Eink@uf Online“ wurde
bereits öffentlich vorgestellt und ein Pilotprojekt abge-
schlossen. Ab Mitte September 2002 soll jede Ausschrei-
bung des Beschaffungsamtes, die IT-Technik betrifft, über
die Projekt-Website abgewickelt werden. 

Das Projekt ist in folgende vier Teilprojekte unterteilt:

– Teilprojekt 1: Nutzung von E-Mail („Elektronischer
Postbote“),

– Teilprojekt 2: Elektronisches Vergabemodul (elektro-
nische Bearbeitung der Beschaffungsvorgänge),

– Teilprojekt 3: Elektronische Vergabe (Lösung für die
Partner, webbasierte Vergabeplattform),

– Teilprojekt 4: Virtueller Marktplatz (direkter Abruf
von Waren und Dienstleistungen mittels Warenkorb).

Das erste Teilprojekt betrifft die elektronische Kommuni-
kation zwischen Behörden und Beschaffungsamt. Anders
als bisher können Behörden demnächst ihren Bedarf statt
in Papierform und per Post auf elektronischem Weg dem
Beschaffungsamt übermitteln.

Beim zweiten Teilprojekt geht es um die elektronische
Bearbeitung der Beschaffungsvorgänge. Hier soll der Be-
schaffer vollständige Unterstützung bei der Bearbeitung
interner Verwaltungsvorgänge erhalten. Durch die Ein-
führung eines elektronischen Vergabemoduls wird eine
Verbesserung des Systems hinsichtlich Schnelligkeit, Ef-
fizienz, Planungsmöglichkeiten und auch vergaberecht-
licher Sicherheit angestrebt. Über ein elektronisches 
Bedarfsmanagement werden von mehreren Behörden
benötigte Produkte gleicher Art im Rahmen des Vergabe-
rechts gebündelt. Dadurch können größere Posten ausge-
schrieben werden. 

Technisch anspruchsvoller ist das Teilprojekt 3, bei dem
es um die Kommunikation zwischen Beschaffungsamt

und Wirtschaft und insbesondere um die elektronische
Vergabe von Aufträgen des Bundes geht. Um der Wirt-
schaft für alle Verdingungsordnungen ein einheitliches
Verfahren hinsichtlich der Abgabe elektronischer Ange-
bote anbieten zu können, arbeitet das Beschaffungsamt
mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zu-
sammen. Kernpunkte der ersten Phase des Projektes wa-
ren die Einbettung der digitalen Signatur und die Berück-
sichtigung hoher Sicherheitsanforderungen. Besondere
technische Anforderungen stellten die Einhaltung des Ge-
heimhaltungsgebots, die Implementation des qualifizier-
ten Zeitstempeldienstes und die Möglichkeit, dass Ange-
bote noch bis zum Stichtag durch den jeweiligen Bieter
verändert werden können (Goerdeler 2002, S. 53). Durch
das Projekt soll der öffentliche Sektor selbst zum Zug-
pferd für die Verbreitung von elektronischen Geschäfts-
prozessen in Deutschland werden (Goerdeler 2002,
S. 50). Hinsichtlich der Bieter ist ein Ziel des Projektes,
deren Reaktionszeiten zu verkürzen und den direkten
Austausch mit weiteren Partnern bei der Angebotserstel-
lung zu erleichtern. 

„E-Vergabe“ ist das erste Projekt auf Bundesebene, bei
dem rechtsgültige Verträge elektronisch über das Internet
geschlossen werden können. Bei dem im Mai 2002 gestar-
teten ersten Feldversuch war der erste Pilotanwender das
Beschaffungsamt des BMI mit einer öffentlichen Aus-
schreibung gemäß § 3 Nr. 2 VOL/A. Ausgeschrieben wur-
den 50 persönliche Organizer. Auf einer Internet-Plattform
waren die öffentlichen Ausschreibungen des Beschaf-
fungsamtes einsehbar. Die Unternehmen konnten ihre An-
gebote elektronisch übermitteln. Auch die Zuschläge für
die wirtschaftlichsten Angebote wurden nach Angabe der
Bundesregierung den Unternehmen elektronisch zuge-
stellt. Damit soll das Vergabeverfahren auch für die Wirt-
schaft schneller und kostengünstiger werden, wodurch die
Bundesregierung wiederum günstigere Angebote erwartet.
In diesem Zusammenhang ist aber daran zu erinnern, dass
aufgrund von vergaberechtlichen Vorschriften (Ausschrei-
bungsfrist von ca. drei Monaten) bei den Abwicklungsfris-
ten keine Zeiteinsparungen möglich sind. 

Das Leitprojekt „E-Vergabe“ wird vom BMWi gemeinsam
mit dem BMI und dem Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen im Rahmen seiner Technolo-
giepolitik umgesetzt. Das Bundesministerium der Vertei-
digung, das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und die Mehrzahl der Mitglieder der Hermann von
Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren
beteiligen sich mittlerweile ebenfalls daran. Das Projekt
soll noch im Jahr 2002 abgeschlossen werden (Goerdeler
2002, S. 49). 

Die Bundesregierung hofft, dass die Plattform zu einem
Referenzmodell für die elektronische öffentliche Auf-
tragsvergabe von Bund, Ländern und Gemeinden wird
(Goerdeler 2002, S. 54). Die Erfahrungen des Pilotpro-
jektes sollen dazu beitragen, verschiedene Geschäftsmo-
delle zu entwickeln. Dabei soll die technische Weiterent-
wicklung und Erprobung neuer Elemente der Plattform
von einer koordinierenden Stelle vorgenommen und für
alle Vergabestellen zur Verfügung gestellt werden. Eben-
falls zu berücksichtigen sei, dass auch Plattformen für die

Drucksache 14/10006 – 162 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



Schulung der Nutzer und zu Demonstrationszwecken ge-
schaffen werden müssten. 

Ein geschlossener virtueller Marktplatz ist das vierte Teil-
projekt von „Öffentlicher Eink@uf Online“. Die öffentli-
che Verwaltung soll dabei von den Erfahrungen in der
Wirtschaft profitieren. Auf dem geplanten Marktplatz er-
halten Behörden die Möglichkeit, elektronische Abrufe
oder Bestellungen aus Rahmenverträgen durchzuführen. 

Die Bundesregierung erwartet sich von dem Projekt „Öf-
fentlicher Eink@uf Online“ einen verbesserten Überblick
der Beschaffungsstellen über das Marktgeschehen sowie
den schnellen und direkten Zugang zu den potenziellen
Lieferanten. Der Bearbeitungsaufwand soll deutlich ver-
ringert werden, um somit eine Reduzierung der Kosten zu
erreichen. Ebenfalls angestrebt werden eine Belebung des
Wettbewerbs der Bieter, eine erhebliche Verkürzung 
der Einkaufszeiten und eine erhöhte Transparenz der Ver-
fahren.

Im Rahmen des Leitprojektes „E-Vergabe“ wurden auch
die Chancen und Risiken inverser Auktionen im Internet
für Aufträge durch die öffentliche Hand im Auftrag des
BMWi untersucht (KPMG 2001a). Ziel war es, die Mög-
lichkeiten einer Übertragung dieses Verfahrens auf den
öffentlichen Sektor zu ermitteln und die Auswirkungen in
rechts- wie auch wirtschaftspolitischer Hinsicht zu präzi-
sieren. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der
Staat mit inversen Auktionen durchaus Ausgaben senken
kann. Erwartet wird ein Einsparpotenzial von etwa 5 %
gegenüber der traditionellen Beschaffung. Für Standardgü-
ter erweist sich das Verfahren als besonders geeignet, da
dabei der Preis leicht als wesentliches Bewertungskrite-
rium herangezogen werden kann. Als schwierigste Hürde
bei der Durchführung durch die öffentliche Hand wurde
der Vertraulichkeitsgrundsatz herausgearbeitet. Ein wei-
teres Problem ist das Verhandlungsverbot bei Ausschrei-
bungen. Beide rechtliche Bedenken wurden durch die
Studie bestätigt. 

Die Bundesregierung prüft derzeit, ob es sinnvoll und er-
forderlich ist, die Vergaberegeln so zu ändern, dass inverse
Auktionen möglich werden. Vor dem Hintergrund der be-
reits erwähnten Entwicklungen im Bereich der EU-Verga-
berichtlinien soll im Rahmen einer zweiten Phase des Pro-
jektes „E-Vergabe“ ein integrierbares Tool für inverse
Auktionen entwickelt und erprobt werden (Goerdeler
2002, S. 55). Im Jahr 2002 wurden mit Sondergenehmi-
gung („Experimentierklausel“) erstmals zwei Online-Ein-
kaufs-Auktionen für das Bundesamt für Wehrtechnik und
Beschaffung (BWB) durchgeführt. Initiiert hatte die Auk-
tion die Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und
Betrieb (G.e.b.b.). An der Vorbereitung und Durchführung
waren zudem die Unternehmensberatung Roland Berger
und der Auktionsdienstleister Goodex beteiligt. In den
beiden Auktionen wurden Einsparungen von bis zu 26 %
erzielt.

Das BWB hat zudem seit Ende 2000 im Rahmen seiner
Initiative „Beschleunigte Einführung von Electronic
Commerce in der Auftragsvergabe und in der Vertragsab-
wicklung im BWB“ mit der Firma Intersource kooperiert.

Mit einem speziellen Account wurden die Mitarbeiter des
BWB in die Lage versetzt, E-Commerce in der Praxis zu
trainieren, darstellbar zu machen und weitere Erkennt-
nisse über neue Geschäftsprozesse zu gewinnen. Eben-
falls getestet wurde, inwieweit die neuen Beschaffungslö-
sungen den rechtlichen Anforderungen genügen. Mit der
Firma Cosinex hat das BWB in einem viermonatigen Pi-
lotprojekt im Jahr 2001 den Einkauf von C-Waren (und
insbesondere Büroartikeln) getestet.

Die Bundesregierung hat zudem das Ziel, die Informati-
onsangebote und Kommunikationsmöglichkeiten zu PEP
zu erweitern. So wird z. B. das Leitprojekt „E-Vergabe“
nicht nur durch Begleitforschung unterstützt, angestrebt
wurde auch der Aufbau eines Kooperations- und Kom-
munikationsnetzwerkes (Goerdeler 2002, S. 54). Der In-
formation über PEP dient auch eine von BME und BMWi
kürzlich herausgegebene Publikation zu den Grundlagen
der elektronischen Vergabe (BME/BMWi 2002). 

Projekte auf Länderebene

Auch auf Länder- und kommunaler Ebene existieren be-
reits einige PEP-Initiativen. Anscheinend warten aber
viele der dortigen öffentlichen Beschaffungsstellen auf die
Ergebnisse der PEP-Initiativen des Bundes, um dann
durch eine Übernahme von deren Lösungen (bzw. durch
eine Anbindung an diese) Entwicklungskosten einzuspa-
ren. Hinsichtlich der Aktivitäten auf Länderebene wird im
Folgenden auf Bayern und Hamburg eingegangen, zwei
Bundesländer, die sich bereits früh im PEP-Bereich enga-
giert haben. Anschließend werden zwei kommunale Bei-
spiele für PEP-Aktivitäten aufgeführt. Die Ausführungen
basieren dabei im Wesentlichen auf Informationen, die
durch Internet-Recherchen sowie durch dieAuswertung von
Vortragstexten und persönlichen Auskünften von Verant-
wortlichen der verschiedenen Projekte gewonnen wurden.

Bayerns wichtigster Partner im PEP-Bereich ist die Firma
Healy Hudson (München), die auch an den PEP-Aktivitä-
ten Hamburgs beteiligt ist. Bereits 1998 wurde in Bayern
der erste Pilotversuch zur Online-Beschaffung von C-Gü-
tern (gebündelte Beschaffung von Tonern) gestartet. Da-
bei konnten nach Angaben der Verantwortlichen aus der
Bayerischen Staatskanzlei allein bei den Einkaufskosten
Einsparungen zwischen 7 und 26 % realisiert werden, die
Prozess- und Transaktionskosten wurden um rund 80 %
gesenkt. Vom Mai 2001 an hat Bayern dann eine VOL/
A-konforme Internet-Lösung für einen EU-Teilnahmewett-
bewerb mit nachfolgender beschränkter Ausschreibung er-
probt. Bei diesem Projekt in der „Königsdisziplin der öf-
fentlichen Vergabe“ handelte es sich nach Angaben der
Verantwortlichen um das erste dieser Art in Europa. Be-
schafft wurde Papier für die bayerische Polizei und andere
Behörden. Ziele waren die Minimierung der Prozesskos-
ten und die Erzielung besserer Einkaufspreise. Beide
Ziele wurden nach Angaben der Verantwortlichen er-
reicht.

Seit April 2002 wird nun im Auftrag des Bayerischen
Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten (unter
Beteiligung anderer Ministerien und der Staatskanzlei) ein
internetgestütztes Beschaffungssystem aufgebaut. Bisher
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handelt es sich dabei lediglich um ein System für Preisan-
fragen von Beschaffungen, die im Rahmen der freihändi-
gen Vergabe (d. h. Auftragswert unter 25 000 Euro) getätigt
werden können. Für das nächste Jahr ist eine Erweiterung
um formelle Vergaben vorgesehen. Zu diesem Zweck
wurde ein Arbeitskreis eingerichtet. Diesem werden u. a.
die Ergebnisse einer derzeit laufenden Umfrage unter
Behörden des Landes zur Verfügung stehen, in der es um
deren Beschaffungsverhalten geht. Die Teilnahme an dem
„ELBE“ („Elektronisches Beschaffungswesen“) genann-
ten Pilotprojekt ist für die Behörden des Freistaates Bayern
kostenlos. Mittlerweile beteiligen sich u. a. weitere Minis-
terien und über 40 nachgeordnete Behörden daran. Das
System wurde zunächst im Bereich der Tonerbeschaffung
erprobt, inzwischen sind mehrere zehntausend Güter auf-
genommen worden. Zur Förderung des Wettbewerbs wur-
den bereits existierende elektronische Marktplätze einge-
bunden. Geplant ist zudem, im nächsten Jahr eine
„Community“ zum Informationsaustausch zwischen den
Einkäufern zu schaffen. 

Nach Auskunft der Verantwortlichen wurden neben er-
heblichen Einsparungen im Bereich des Bearbeitungsauf-
wands (und somit der Transaktionskosten) auch weitere
Einsparungen bei den eigentlichen Beschaffungskosten
erzielt.

In Bezug auf die Ausgangslage für dieses Projekt erinnern
die Verantwortlichen daran, dass durch Bündelung zwar
in der Regel günstigere Preise erzielt werden können. Da-
bei seien aber auch verschiedene Punkte zu beachten wie
u. a. das Prinzip der dezentralen Beschaffung, der fehlende
Einfluss des Beschaffers auf den Bieter, der den Zuschlag
erhält, die Einhaltung von Bündelungsfristen trotz even-
tueller Dringlichkeit der Beschaffungen und die Regelun-
gen in Bezug auf die maximale Größe der Bündel. Als
Vorteile der konventionellen Einzelbeschaffung nennen
die Verantwortlichen die Einhaltung der Vergabevor-
schriften, der fehlende Zwang zur Einhaltung der Rege-
lungen zur Bündelung und die Tatsache, dass die endgül-
tige Entscheidung beim einzelnen Entscheider bleibt. 

Nach Auskunft der Verantwortlichen soll das System vo-
raussichtlich über Ende März 2003 hinaus verlängert, auf
weitere nachgeordnete Behörden ausgedehnt und schließ-
lich für alle Behörden des Freistaats geöffnet werden.
Noch nicht entschieden ist, auf welche Weise das System
als Bestandteil des umfassenden Behördenportals „Virtu-
eller Marktplatz Bayern” (VMB) implementiert wird. 

Auch Hamburg spielt in Deutschland eine Vorreiterrolle
im Bereich der öffentlichen elektronischen Beschaffung.
Im Sommer 2001 testete die Hansestadt die technischen
und organisatorischen Bedingungen für Online-Ausschrei-
bungen. Unterstützt von den Firmen Materna (Dortmund)
und Healy Hudson (München) wurde die elektronische
Vergabe von Elektroschrott-Entsorgungsleistungen durch-
geführt. Ziel des Projektes war es, eine internetbasierte
Plattform für die öffentliche Auftragsvergabe einzurich-
ten, mit der nach VOL/VOF sowie förmlich freihändig
vergeben werden kann. Die Rahmenverträge sollten in ei-
nem Warenkatalog per Intranet zugänglich gemacht wer-
den. Hamburg hat sich vor allem wegen des jährlichen

Ausschreibungsvolumens in dreistelliger Millionenhöhe
für die Entwicklung und den Betrieb einer eigenen Platt-
form entschieden. 

Die Pilot-Ausschreibung, an der sich 16 Bieter beteilig-
ten, verlief nach Angaben der Verantwortlichen erfolg-
reich. Der Bieterkreis hat sich – verglichen mit früheren
Ergebnissen einer solchen Ausschreibung – den Erwar-
tungen entsprechend vergrößert. Allerdings standen elf
Angeboten in Papierform lediglich fünf elektronisch
übermittelte Angebote gegenüber. 85 % der Bieter bewer-
teten das Verfahren aber positiv, kein Bieter äußerte einen
negativen Gesamteindruck. Als sehr ungewöhnlich für
eine lokale Ausschreibung wird von den Verantwortlichen
die Tatsache gewertet, dass sich Unternehmen aus ande-
ren Bundesländern und aus Holland über die Ausschrei-
bung informierten. 

Ab September 2002 sollen erste ausgewählte Arbeitsplätze
mit der Software ausgestattet und im Verlauf des Jahres die
anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend
geschult werden. Ziel ist dabei, dass die gesamte zentrale
Beschaffungsstelle der Finanzbehörde mit ihren 20 Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen das System nutzen kann. Für
2003 ist dann der „roll out“ auf alle öffentlichen Institutio-
nen in Hamburg vorgesehen, die dies wünschen. 

Das System ermöglicht die elektronische Abbildung aller
Vergabearten. Allerdings wollen die Projektverantwortli-
chen weiterhin mit per Fax zu versendenden Mantelbögen
arbeiten, da es sonst – aufgrund des Fehlens einer grund-
legenden Standardisierung digitaler Signaturen – zur Dis-
kriminierung bestimmter Anbieter kommen könnte. 

Projekte auf kommunaler Ebene

Die Kommunen besitzen u. a. aufgrund ihres hohen An-
teils am gesamten Beschaffungsvolumen der öffentlichen
Hand große Bedeutung für PEP. Entwicklungen auf kom-
munaler Ebene verdienen daher besonderes Interesse.

Die Gründe für die Auswahl von Düsseldorf und Lörrach
als Beispiele für die kommunale Ebene wurden – neben
Umfang und Qualität der verfügbaren Informationen –
der Größenunterschied der beiden Städte und die Spezi-
fika der jeweiligen PEP-Initiativen genannt: Während
Düsseldorf auf eine umfassende „In-House“-Lösung
setzt, ist durch die Initiative Lörrachs eine kommunale
Einkaufsgemeinschaft entstanden. 

Düsseldorf hat am 29. Mai 2002 die Pilotphase eines re-
lativ umfangreichen Online-Beschaffungsprojektes been-
det: Über drei Ausschreibungen wurden auf den eigenen
Internet-Seiten Büromaterial und Papier, Fahrzeuge für
die Feuerwehr und Mittagsverpflegung für Gesamtschu-
len beschafft. Eine Ausweitung des Projekts auf die Ge-
samtverwaltung ist geplant. Ende 2003 sollen sich 100
ausschreibende Stellen beteiligen. Zudem wird der Web-
Katalog, also das Beschaffungssystem, um höherwertige
Güter erweitert. Die Stadt arbeitet in ihrer PEP-Initiative
u. a. mit den Firmen Administration Intelligence (Würz-
burg) und Intersource (Hürth) zusammen.

Die vorrangigen Ziele, die Düsseldorf mit dem Pilotpro-
jekt verfolgte, bestanden in der Vereinfachung von Aus-
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schreibungsverfahren, der Erweiterung des Bieterkreises,
der Beschleunigung von internen Beschaffungsprozessen
und betrafen die Entlastung des operativen Einkaufs, die
Reduzierung lagerhaltigen Materials sowie die Vereinfa-
chung von Bestellungen (Anwenderfreundlichkeit). Nach
Auskunft der Verantwortlichen stießen elektronische Aus-
schreibungen bei den Bietern auf reges Interesse, allerdings
verfügten diese (im März 2002) kaum über Informationen
oder gar technische Möglichkeiten zur elektronisch si-
gnierten Abgabe von Angeboten. Informations- und Aus-
rüstungsdefizite insbesondere kleiner und mittlerer Un-
ternehmen haben hinsichtlich der digitalen Signatur neben
Hamburg und Düsseldorf auch andere Kommunen sowie
private Dienstleister im PEP-Bereich konstatieren müs-
sen.

Erfolge sieht die Stadt Düsseldorf in Bezug auf das Aus-
schreibungssystem in der Vereinfachung bei der rechtssi-
cheren Erstellung von Ausschreibungsunterlagen durch
die Anwender und der Verkürzung der Durchlaufzeiten
vom ausschreibenden Fachbereich bis zur Submissions-
stelle. Das Beschaffungssystem (Web-Katalog), das mit
der Firma Intersource als Partner entwickelt wurde, um-
fasst u. a. die Abbildung des „workflow“, die Einbindung
bestehender Rahmenverträge, den Import ausgeschriebe-
ner Artikel und die Kopplung an das eigene ERP-System
(vor allem aus Sicherheitsgründen). Nach Angaben der
Verantwortlichen wurde die Handhabung von Bestellvor-
gängen deutlich vereinfacht und die Durchlaufzeiten bei
Bestellungen konnten erheblich reduziert werden. Zu den
Problemen zählen der relativ große Aufwand an System-
administration (Rollen, Rechte) sowie die Tatsache, dass
von einigen Lieferanten keine Abbildungen (Grafiken) ih-
rer Artikel zur Verfügung gestellt werden.

Durch die Realisierung des Projektes ist Düsseldorf die
erste Kommune Deutschlands, die einen Teil ihrer Aus-
schreibungen vollständig auf der eigenen Internet-Seite ab-
wickelt. Auch in Bezug auf das Beschaffungssystem
wurde eine „In-House“-Lösung gewählt, die zwar relativ
kostenintensiv ist, dafür aber als besonders sicher gilt.
Ferner sollte der Zugang zum elektronischen Ausschrei-
bungsverfahren für die Bieter kostenlos sein. Nach Anga-
ben der Verantwortlichen wurden bis zum Sommer 2002
– allerdings schon hinsichtlich der Endphase des Projek-
tes – zwischen 100 000 und 150 000 DM für Hardware in-
vestiert. Auf die Informations- und Ausrüstungsdefizite
der meisten Unternehmen hinsichtlich der digitalen Si-
gnatur reagiert die Stadt Düsseldorf mit zusätzlichen In-
formationsangeboten.

Die Stadt Lörrach und die Firma TEK-Service (Lörrach)
entwickelten im Jahr 2000 das Projekt „City goes B2B“,
einen der Bausteine für das Vorhaben „Lörrach @ns
Netz“. Seit November 2000 erfolgt bei der Stadt und in
immer mehr städtischen Einrichtungen der Einkauf von
Betriebs- und Hilfsstoffen auf elektronischem Weg. Der
Initiative Lörrachs haben sich der Gemeindeverwaltungs-
verband Schönau, die Gemeinde Schliengen und die mit
Lörrach in einem Verwaltungsverband befindliche Ge-
meinde Inzlingen angeschlossen. Diese kommunale Ein-
kaufsgemeinschaft eröffnete gerade auch den kleinen
Partnern die Möglichkeit, Artikel mit deutlichen Preis-

vorteilen zu bestellen. In Lörrach selbst wird die Be-
schaffung über Internet Zug um Zug ausgeweitet, u. a. im
Bereich des Schulbedarfs. Die PEP-Lösung von TEK-
Service wird mittlerweile auch von anderen Kommunen
in Baden-Württemberg und Bayern genutzt. Über eine
Ausweitung der kommunalen Einkaufsgemeinschaft wird
dabei ebenfalls nachgedacht, eine landesweite oder gar
länderübergreifende Kooperation ist jedoch aus kartell-
rechtlichen und anderen Gründen nicht vorgesehen. 

Technisch gesehen handelt es sich bei dem PEP-Modell
Lörrachs um eine ASP-Lösung (Application Service Pro-
viding), bei der die operative Beschaffung von dem ex-
ternen Dienstleister TEK-Service realisiert wird. Die Lö-
sung ermöglicht es Bedarfsträgern der Kommunen,
mittels Passwort auf spezifische Artikelkataloge zuzu-
greifen und Bestellungen zu tätigen. Artikel, Preise und
Lieferanten werden im Vorfeld durch die Kommunen im
Rahmen einer Ausschreibung definiert. Diese Form der
Beschaffung bietet dem unmittelbaren Besteller die Mög-
lichkeit, von seinem Arbeitsplatz aus bei einer zentralen
Stelle (TEK-Service) die Beschaffung durchzuführen.
Die Stadt bewertet die bisherigen Erfahrungen mit dieser
externen Lösung für den operativen Bereich sehr positiv
(Heute-Bluhm 2001): Neben einer erheblichen Prozess-
optimierung seien Kostensenkungen, geringere Einkaufs-
preise, ein Mehr an Service, eine Minimierung der Lager-
haltung, eine Effizienzsteigerung beim Kostencontrolling
und eine Straffung des Sortiments erreicht worden. Zu-
dem nimmt der Dienstleister TEK-Service keine Liefe-
rantenprovisionen, was insbesondere für kleine Unter-
nehmen der Region von Belang sein kann.

Nach Berechnungen im Jahr 2001 wurde seit Projektbe-
ginn eine Kostensenkung von 60 000 DM realisiert, wo-
bei die Dienstleistungen von TEK-Service bereits berück-
sichtigt sind. Dabei seien alle wesentlichen Eckpunkte der
behördlichen Beschaffung, wie z. B. die öffentliche Aus-
schreibung, erhalten geblieben. Zudem profitiere die
Stadt von allen Vorteilen eines modernen ERP-Systems,
ohne dass dabei Anschaffungs- und Schulungskosten oder
längere Einführungszeiten anfielen. Die Stadt hofft, dass
sich noch weitere Städte und Gemeinden der Einkaufsge-
meinschaft anschließen.40

8.2.2 Allgemeine Einschätzung des Stands 
der elektronischen öffentlichen
Beschaffung in Deutschland

Ziel, Absichten und Erfahrungen mit 
elektronischer Beschaffung

Ziele, Absichten und bisherige Erfahrungen der PEP-Stra-
tegien öffentlicher Institutionen sind bisher noch kaum er-
forscht und allgemein zugänglich dokumentiert. Es kön-
nen aber zwei im Jahr 2001 veröffentlichte Studien
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melband zum Thema vorgestellt (Gehrmann et al. 2002).



herangezogen werden, die in dieser Hinsicht erste Ein-
blicke bieten.

Im Rahmen einer Studie der Universität Witten/Herdecke
wurden im Februar 2001 die 600 größten öffentlichen In-
stitutionen in Deutschland mittels eines Fragebogens an-
geschrieben (Jansen 2001). 44 Institutionen antworteten,
wobei der Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen lag. Der
Autor, Mitarbeiter der Universität und geschäftsführender
Gründungsgesellschafter der Firma Cosinex, weist darauf
hin, dass aufgrund dieser kleinen Zahl an teilnehmenden
Institutionen die Aussagen lediglich einen tendenziellen
Charakter aufweisen können.

Ein oft zitiertes Ergebnis der Studie ist die Aussage, dass
80 % der befragten Institutionen keinerlei Erfahrungen
mit der elektronischen Beschaffung haben (Jansen 2001,
S. 23 f.). Als Hemmnisse gaben die Befragten vor allem
die vergaberechtlichen Bestimmungen (34 %) an. 24 %
der befragten Institutionen sahen keinen Nutzen von PEP
für die eigene Anwendung. Als Vorteile der elektroni-
schen Beschaffung wurden vor allem geringere Verwal-
tungskosten (25 %), kürzere Beschaffungszeiten (23 %),
geringere Einkaufspreise (21 %) und eine größere Anbie-
terauswahl (20 %) genannt. Insgesamt immerhin 10 % der
teilnehmenden Einrichtungen zählten die geringeren Miss-
brauchsmöglichkeiten bzw. eine verbesserte Transparenz
im Vergabeprozess zu den Vorteilen. Als Vorteile der kon-
ventionellen Beschaffung sahen die befragten Institutio-
nen vor allem den direkten Kontakt und die vertraute Be-
ziehung zu Händlern und Lieferanten (35 %) sowie die
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anbieter (25 %) an.
19 % der teilnehmenden Institutionen schließlich hielten
es für einen Vorteil der konventionellen Beschaffung, dass
diese als Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung
eingesetzt werden kann, 14 % nannten als Vorteile die er-
worbene Routine und Gewöhnung an bestimmte Abwick-
lungsprozesse.

Die Beratungsfirma Rödl & Partner (Nürnberg) hat in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Konstanz im Sommer
2001 300 Kommunen in Bayern und Nordrhein-West-
falen zum Thema PEP befragt (Bahn et al. 2001). Dabei
handelte es sich jeweils um die 150 größten Kommunen
der beiden Bundesländer. Mit einer Beteiligung von
110 Kommunen (37 %) an der Studie war der Rücklauf re-
lativ hoch und zudem gleichmäßig auf beide Bundeslän-
der verteilt. 

Bemerkenswert sind hier die Aussagen zu den bisherigen
Erfahrungen mit elektronischer Beschaffung. Während nur
knapp 20 % der großen Kommunen (mehr als 150 000 Ein-
wohner) angaben, bereits elektronisch beschafft zu haben,
haben dies nach eigenen Angaben mehr als 30 % der mitt-
leren Kommunen (bis zu 150 000 EW) mit ausreichender
und mehr als 50 % der mittleren Kommunen mit guter
EDV-Ausstattung getan. Von den kleinen Kommunen (bis
zu 50 000 EW) gaben mehr als 40 % an, bereits internetba-
siert eingekauft zu haben (Bahn et al. 2001, S. 11). Insge-
samt 68 % aller befragten Kommunen bestellten nach eige-
nen Angaben bereits über das Internet oder planten bzw.
planen dies für die Jahre 2001 und 2002.

In Bezug auf kommunale Einkaufsgemeinschaften haben
die größeren der teilnehmenden Kommunen grundsätz-

lich eine positivere Einstellung als die kleineren (Bahn 
et al. 2001, S. 20). Aber auch von letzteren ist die Mehr-
heit davon überzeugt, durch die Bildung von Einkaufsge-
meinschaften höhere Einsparungen erreichen zu können.
Besonders skeptisch sind hier kleine Kommunen mit le-
diglich ausreichender EDV-Ausstattung.

Hinsichtlich der technischen und rechtlichen Umsetzbar-
keit öffentlicher elektronischer Beschaffung sind die be-
fragten Kommunen relativ optimistisch (Bahn et al. 2001,
S. 23 f.): Nur 20 % der Kommunen sind der Meinung, dass
die rechtlichen Probleme erheblich sind, 28 % schätzen
diese als gering und 44 % als lösbar ein. In Bezug auf die
technische Umsetzbarkeit sind über 60 % der Ansicht,
dass diese kaum Probleme bereiten wird, ein Drittel ist da-
gegen in dieser Hinsicht skeptisch. 

Rechtliche Grundlagen

Wichtige Rechtsgrundlagen für PEP sind bereits geschaf-
fen worden. Bestimmte Möglichkeiten einer elektronisch
unterstützten Beschaffung, die im privatwirtschaftlichen
Bereich Praxis sind, bleiben aber aufgrund der geltenden
Vergabebestimmungen noch verschlossen. Deshalb wird
häufig auch die Erwartung geäußert, dass die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die öffentliche Beschaffung
weiter reformiert werden. Dabei geht es z. B. um die Mög-
lichkeit, inverse Auktionen der öffentlichen Hand durch-
zuführen. Zudem stellt das Vertraulichkeitsgebot eine
hohe technische Herausforderung für die Verwaltung von
elektronisch eingegangenen Angeboten dar. Soll der öf-
fentlichen Beschaffung die Flexibilität von PEP mög-
lichst ungeschmälert erschlossen werden, existiert also
weiterer Handlungsbedarf. In diesem Zusammenhang ist
allerdings daran zu erinnern, dass in der Praxis die Mehr-
heit aller Vergaben freihändig erfolgt, was PEP-Lösungen
deutlich vereinfacht. 

Technologische Voraussetzungen

Die wichtigsten technologischen Grundlagen für einzelne
Aufgabenbereiche von PEP existieren bereits, integrierte
Ansätze befinden sich aber erst in der Erstellung. Ver-
schiedene Softwarelösungen bieten auch für die öffentli-
che Hand die notwendige technische Basis für einzelne
Aufgabenbereiche eines elektronischen Beschaffungswe-
sens: Workflow-Management-Systeme unterstützen die
interne Bedarfssammlung und Beschaffungsfreigabe;
Ausschreibungsplattformen ermöglichen die Bekanntma-
chung von laufenden Beschaffungsverfahren. Allerdings
stehen die Anbieter der Software jeweils vor der Aufgabe,
ihre Anwendungen in den Beschaffungsprozess zu inte-
grieren und über die einzelne Aufgabenunterstützung hi-
naus eine integrierte Prozessunterstützung zur Verfügung
zu stellen, um Medienbrüche zu vermeiden. 

Vielerorts werden weitere Schritte zur Standardisierung
im Bereich der elektronischen Signatur als erforderlich
angesehen. Bisher existiert eine Reihe verschiedener
Standards, die zueinander nicht kompatibel sind. Zwar
existiert seit Oktober 2001 mit ISIS-MTT (Industrial Si-
gnature Interoperability Specification MailTrusT) auch
ein Interoperabilitätsstandard. Er wird von der Bundesre-
gierung gefördert, hat sich aber noch nicht allgemein
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durchgesetzt, weshalb bei mehreren PEP-Pilotprojekten
keine rein elektronische Lösung gewählt wurde. Die Bun-
desverwaltung erwartet aber eine rasche Etablierung von
ISIS-MTT am Markt und will den Standard dann u. a. bei
Ausschreibungen zugrunde legen (Bundesregierung 2002c,
S. 6 f.). 

Pilotprojekte

Für jedes der in Deutschland derzeit realisierten Pilotpro-
jekte wurden eigenständige Zielsetzungen entwickelt und
oft bestehende Softwarelösungen den technischen Anfor-
derungen gemäß angepasst. Es wird befürchtet, dass diese
Entwicklung von „Insel-Lösungen“ zukünftig zu erhebli-
chem Integrationsaufwand führen könnte (KPMG 2002).
Verbreitet ist aber auch die Ansicht, dass in der derzeiti-
gen Entwicklungs- und Frühphase ein hohes Maß an
Wettbewerb und unterschiedliche Lösungen wünschens-
wert seien. Zudem wird oft darauf hingewiesen, dass sich
öffentliche Beschaffungsstellen (u. a. in Bezug auf Bud-
getgröße und Bedarf) voneinander stark unterscheiden.
Daher seien einheitliche Lösungen gar nicht erstrebens-
wert. Die individuellen Lösungen erschweren aber auf je-
den Fall vergleichende Evaluationen und beeinträchtigen
somit einen Leistungsvergleich im Beschaffungsbereich
der öffentlichen Hand.41

Betreibermodelle 

Eine grundsätzliche Frage mit praktischen Konsequenzen
ist die nach Lösungen mit externen Dienstleistern im
PEP-Bereich, insbesondere für kleinere Kommunen, die
sich keine kostenintensiven „In-House“-Lösungen leisten
können. Die öffentliche Hand muss dabei u. a. entschei-
den, ob sie zur Zusammenarbeit mit privaten Dienstleis-
tern auch dann bereit ist, wenn diese von den bietenden
Unternehmen Gebühren verlangen. 

Hinsichtlich der Reduzierung der Einkaufspreise bieten
sich kommunale Einkaufsgemeinschaften an. Es existiert
eine umfangreiche kartellrechtliche Rechtsprechung zur
gemeinsamen Beschaffung von öffentlichen Auftragge-
bern (Berger/Jungclaus 2002, S. 28). Kartellrechtlich pro-
blematisch sind hier indes Fälle, in denen öffentliche Ein-
kaufsgemeinschaften Güter beschaffen wollen, die
lediglich von der öffentlichen Hand genutzt werden (z. B.
Feuerwehrfahrzeuge). Doch auch in einem solchen Fall
erlauben die kartellrechtlichen Bestimmungen kleinere
kommunale Einkaufsgemeinschaften. Hinsichtlich ande-
rer Güter wären Einkaufsgemeinschaften der öffentlichen
Hand dann problematisch, wenn es sich um landesweite
oder größere Einkaufsgemeinschaften handelte. 

In Abhängigkeit u. a. vom Volumen der Beschaffungsvor-
gänge werden E-Procurement-Lösungen unterschiedlich
ausfallen müssen. Mögliche Lösungen sind (Jansen 2001,
S. 21 ff.):

– Eigenerstellung und Eigenbetrieb eines Portals durch
den öffentlichen Beschaffer selbst,

– Fremdbezug von einem Dienstleister und Eigenbe-
trieb,

– Fremdbezug und Fremdbetrieb durch einen Dienstleis-
ter sowie

– Nutzung eines Ausschreibungsdienstleisters.

Diese Lösungen unterscheiden sich u. a. hinsichtlich der
Investitionskosten. Die teureren Lösungen bieten sich vor
allem für größere Beschaffungsstellen und bei starken Si-
cherheitsbedenken an.

8.3 Mögliche Folgen der Ausweitung
elektronischer Beschaffung 
der öffentlichen Hand

Angesichts des Entwicklungsstandes von PEP ist es der-
zeit noch zu früh, weitgehende Folgenbetrachtungen vor-
zunehmen. Einige Ansatzpunkte für diese lassen sich aber
bereits ausmachen. Dabei geht es u. a. um die Rolle von
PEP für die Entwicklung des E-Commerce insgesamt, die
Folgen für den Mittelstand, die Einsparpotenziale und die
Investitionskosten für die öffentliche Hand und das
Thema der Korruptionsverhinderung.

Öffentliche elektronische Beschaffung 
als Impulsgeber für E-Commerce

Sowohl in der privaten Wirtschaft als auch von den Ex-
perten im Bereich der öffentlichen Beschaffung wird die
Hoffnung geäußert, dass eine Ausweitung der elektroni-
schen Beschaffung durch die öffentliche Hand auch die
Entwicklung des E-Commerce in Deutschland insgesamt
vorantreibt. Der öffentliche Sektor wäre dann in der Rolle
eines Motors der weiteren Entwicklung, was zudem zum
Abbau von Vorurteilen über die öffentliche Hand beitra-
gen könnte. 

Eine solche Rolle des öffentlichen Sektors dürfte vor al-
lem für kleine und mittlere Unternehmen hilfreich sein.
Dabei kommt es vor allem auf die Information der Unter-
nehmen und die Diffusion der wichtigsten technischen
Voraussetzungen des E-Commerce an, was wiederum den
E-Commerce im B2B-Bereich stärken würde. Eine be-
sondere Bedeutung misst die Bundesregierung hier dem
Leitprojekt „E-Vergabe“ bei. 

Mittelstand

Die Frage nach den möglichen allgemeinen Auswirkungen
von PEP auf die mittelständische Wirtschaft ist ein umstrit-
tenes Thema. Befürworter betonen, dass sich dem Mittel-
stand durch PEP bessere Chancen beim Wettbewerb um öf-
fentliche Aufträge bieten werden bzw. schon jetzt bieten.
Skeptiker befürchten hingegen Nachteile (insbesondere) für
den (lokalen) Mittelstand, der bislang aus wirtschaftspoliti-
schen Gründen oftmals bevorzugt wurde. Eine rechtlich oh-
nehin problematische Konzentration der Einkaufsmacht der
öffentlichen Hand, die bei Beschaffungen ausgenutzt wird,
steht deren Schutzfunktion für kleine und mittlere Unter-
nehmen entgegen. Entsprechende Befürchtungen werden
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auch im BMWi ernst genommen. Will man auch zukünf-
tig der wirtschaftspolitischen Zielsetzung der Förderung
von kleinen und mittleren Unternehmen hohe Priorität
beimessen, wird man nicht alle Möglichkeiten von PEP
ausreizen können. Was aber getan werden kann, ist die
weitere intensive Aufklärung und Information der kleinen
und mittleren Unternehmen seitens der Politik allgemein
und der beschaffenden Stelle im Besonderen. Die Her-
stellung einer verbesserten Transparenz des Gesamtspek-
trums öffentlicher Beschaffungsvorhaben sollte ein mit-
telfristiges Ziel sein. 

Einsparpotenziale

In Bezug auf die Einsparpotenziale durch PEP existieren
sehr unterschiedliche Erwartungen.

In einer aktuellen Publikation gehen BME und BMWi da-
von aus, dass etwa 10 % Einsparpotenzial durch PEP be-
steht (BME/BMWi 2002). Die Bandbreite weiterer Schät-
zungen und Studien reicht von 25 bis 80 % bei der
Reduzierung der Prozesskosten und von unter 5 bis 30 %
bei den Produktkosten. Die Unternehmensberatung
Mummert & Partner (Hamburg) erwartet Einsparpoten-
ziale von insgesamt 8 %. Demgegenüber hält Heidrun
Iwen, E-Vergabe-Projekt- und Referatsleiterin bei der Fi-
nanzbehörde Hamburg, laut einem Pressebericht allen-
falls 3 bis 5 % für denkbar (Vogel 2001). 

Nach der bereits zitierten Studie von Rödl & Partner und
der Universität Konstanz sieht jede dritte Kommune ein
Einsparpotenzial von 5 bis 10 % ihres Einkaufsvolumens
als möglich an. 29 % sehen im E-Procurement sogar die
Möglichkeit, Einsparpotenziale bis zu 30 % zu realisieren
(Bahn et al. 2001, S. 15–17).

Skeptisch in Bezug auf mögliche Einsparpotenziale der
öffentlichen Hand ist laut einem Pressebericht hingegen
der BDI-Vertreter Peter Schäfer (Prüfer 2001). Er sieht
den eigentlichen Vorteil des E-Procurement nicht im Ein-
sparpotenzial. Studien, die dem Staat ein jährliches Ein-
sparpotenzial von bis zu zweistelligen Milliardenbeträgen
versprechen, hält Schäfer in ihrer Aussage demnach für
völlig überzogen. Diese Zahlen seien „reine Fiktion“.
Stattdessen liege die Verbesserung in der Vereinfachung
und Beschleunigung des Ablaufs der Ausschreibung.

Investitionskosten

Ein weiterer beachtenswerter Aspekt sind die Kosten der
PEP-Entwicklung, die für die öffentliche Hand insbeson-
dere bei „In-House“-Lösungen relativ hoch sind. Erspar-
nisse bei den PEP-Investitionskosten der öffentlichen
Hand insgesamt erwartet die Bundesregierung durch Nut-
zung der Ergebnisse des Projektes „Öffentlicher Eink@uf
Online“ in anderen öffentlichen Vergabestellen. 

In Bezug auf den gesamten Beschaffungsbereich aller
Kommunen (Städte, Gemeinden und Kreise sowie deren
Unternehmen, Krankenhäuser und Zweckverbände)
schätzt das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) in Prei-
sen von 1999 einen Investitionsbedarf von ca. 12 Mrd. DM
bis 2005 sowie von ca. 23 Mrd. DM bis 2009. (Den Inves-
titionsbedarf der Kommunen bis 2009 insgesamt sieht das
Institut bei mehr als 1,340 Mrd. DM.) 

Korruptionsverhinderung

Der Aspekt der Korruptionsbekämpfung wird in den EU-
Dokumenten zum öffentlichen Beschaffungswesen be-
sonders betont. E-Procurement wiederum gilt einigen mit
diesem Thema Beschäftigten als ein Instrument zur Ver-
hinderung und Bekämpfung von Korruption, weil es die
Transparenz von Vergabeabläufen erhöht (Priddat 2002).
Von Vertretern des BMWi wird hingegen laut einem Pres-
sebericht die Auffassung vertreten, dass die Gefahr von
Korruption durch PEP weder gesenkt noch gesteigert
werde (Passek 2002).

Die NGO Transparency International führt derzeit eine in-
ternationale Kampagne für eine höhere Transparenz des
öffentlichen Beschaffungswesens durch. Die Ausweitung
der netzbasierten Beschaffung wird in dieser Kampagne
aufgrund der erweiterten technischen Möglichkeiten der
Dokumentation und Informationsbereitstellung begrüßt.
Michael Wiehen, Vorstandsmitglied von Transparency In-
ternational Deutschland, hält das Internet für eine starke
Waffe im Kampf gegen Korruption und verweist dabei auf
Erfahrungen in einer Reihe von Ländern (Passek 2002).
Die Stadt Seoul z. B. wickle ihr gesamtes Beschaffungs-
wesen über das Internet ab. Jedermann habe freien Zu-
gang zu den entsprechenden elektronischen Marktplätzen
und alle Interaktionen zwischen der öffentlichen Verwal-
tung und Privatfirmen würden über das Netz erledigt und
dokumentiert. Ähnliches gilt für das „Compranet“ in Me-
xiko, das den gesamten öffentlichen Sektor einschließt.
Nach Auskunft von Wiehen haben sich die PEP-Lösungen
in Mexiko und Südkorea hinsichtlich der Eindämmung
der Korruption bisher sehr bewährt. 

8.4 Handlungsbedarf und Perspektiven
Die Anpassung des Vergaberechts an die neuen Möglich-
keiten der elektronischen Beschaffung ist bereits relativ
weit fortgeschritten, ambitionierte Pilotprojekte sind oder
werden demnächst beendet sein, technische Standards
und Lösungen für verschiedene Bereiche existieren
schon. Derzeit dürfte daher die Intensivierung der Infor-
mation und Kommunikation über PEP – trotz zahlreicher
Anstrengungen in dieser Richtung – als das wichtigste
Handlungsfeld auf Bundesebene anzusehen sein.

Erfahrungen aus PEP-Pilotprojekten verweisen auf die
Notwendigkeit, insbesondere kleine und mittlere private
Unternehmen noch besser über die elektronische Signatur
zu informieren. Die Bundesregierung hat im Januar 2002
bereits angekündigt, bei der Einführung elektronischer
Signaturen die Wirtschaft umfassend einzubeziehen, mit
Ländern, Kommunen sowie anderen Anwendern, Herstel-
lern und Verbänden eng zu kooperieren und eine breite
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema zu betreiben (Bundes-
regierung 2002b, S. 10). 

Seine Informationsanstrengungen könnte der Bund auch
hinsichtlich der Entwicklungen auf EU-Ebene und in Be-
zug auf den Informationsfluss zwischen Bund, Ländern
und Kommunen verstärken. Hierbei sollte dem Koopera-
tions- und Kommunikationsnetzwerk zum Leitprojekt 
„E-Vergabe“ eine wichtige Rolle zukommen. Wünschens-
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wert wäre auch eine möglichst weite Verbreitung der be-
reits erwähnten Publikation von BME und BMWi zum
Thema (BME/ BMWi 2002). 

Das wissenschaftliche Interesse an PEP wächst. Aller-
dings fehlen trotz diverser Ankündigungen z. B. noch um-
fangreiche bundesweite Erhebungen zu PEP-Bedürfnis-
sen und Aktivitäten im kommunalen Bereich. Weiterer
Forschungsbedarf besteht z. B. hinsichtlich detaillierter,
auch internationaler Vergleiche, des Aspekts der Korrup-
tionsverhinderung und -bekämpfung und verschiedener
rechtlicher Fragen. So läge es im staatlichen Interesse, die
deutschen Pilotprojekte der verschiedenen Ebenen syste-
matisch vergleichend auszuwerten. Als Ergänzung wäre
auch ein Blick in andere EU-Mitgliedsstaaten (und even-
tuell darüber hinaus) ratsam. Erfahrungen, die in beste-
henden hoch entwickelten und integrierten „Best-Prac-
tice-Projekten“ in ganz Europa gesammelt werden, sind
von allgemeinem Interesse. Veröffentlichungen, die Pro-
jekte in ganz Europa beschreiben, sind daher nützlich. An-
satzpunkte für ein systematisches Benchmarking von
PEP-Lösungen in Europa existieren bereits (PLS-Ram-
boll 2000), weitere Schritte und Aktualisierungen sind
aber erforderlich. 

Angesichts der angespannten Haushaltslage verdient ne-
ben der elektronischen Beschaffung der öffentlichen
Hand auch der internetbasierte Verkauf durch öffentliche
Institutionen Beachtung. Nach Presseberichten ist die US-
Regierung einer der größten Verkäufer im Internet (Pew
Internet Project 2001). Ansatzpunkte für eine ähnliche
Rolle des öffentlichen Sektors in Deutschland existieren.
So finden sich z. B. im Internet-Angebot Stuttgarts die On-
line-Shops des Stadtmessungsamtes (aktuelle und histori-
sche Karten und Pläne, Postkarten, Luftbilder, Mousepads,
Berichte und Broschüren, CD-ROMs), des Statistischen
Amtes sowie des Weinguts der Stadt. 

Pilotprojekte im PEP-Bereich benötigen gerade in der ers-
ten Phase Unterstützung, da hier die Kosten am höchsten
sind. Hier wären spezifische Förderprogramme zur elek-
tronischen Beschaffung denkbar. Es sollte insbesondere
versucht werden, die Entwicklung von grenzüberschrei-
tenden Projekten voranzutreiben, welche mehrere Spra-
chen abdecken. Aufgrund der großen Bedeutung der
kommunalen Ebene für den Bereich der öffentlichen Be-
schaffung könnte auch über eine stärkere Förderung von
kommunalen PEP-Lösungen nachgedacht werden. 

Rechtlicher Klärungs- und Regelungsbedarf besteht u. a.
noch in Bezug auf die Möglichkeit inverser Auktionen,
insbesondere wenn dieses Verfahren demnächst EU-weit
in das öffentliche Beschaffungswesen integriert werden
sollte. Rechtliche Unklarheiten existieren hinsichtlich der
Zulässigkeit diverser Modelle öffentlicher Einkaufsge-
meinschaften. Von einigen Experten wird gefordert, alle
Stufen des Vergabeprozesses ähnlich genau wie die An-
gebotsphase rechtlich zu regeln. Auf jeden Fall sollten die
ersten Praxiserfahrungen mit PEP dahin gehend ausge-
wertet werden, inwieweit durch weitere flexible Anpas-
sung des Vergaberechts Restriktionen bei einer umfassen-
den Nutzung abgebaut werden können.

Eine Erhöhung der Transparenz öffentlicher Beschaf-
fungsprozesse, die auch hinsichtlich der Korruptionsver-
hinderung förderlich sein könnte, treibt den Prozess der
Modernisierung des Verwaltungs- und Regierungshan-
delns allgemein voran. Sie kann zudem ein Beitrag zur
Realisierung der Vision der elektronischen Demokratie
sein, in der sich die Bürger und Bürgerinnen dann noch
einfacher und schneller über staatliche Aktivitäten zu in-
formieren vermögen.

8.5 Fazit
Die Entwicklung der öffentlichen elektronischen Beschaf-
fung steht zwar auch in Deutschland noch am Anfang, weist
aber derzeit eine hohe Dynamik auf. Die rechtlichen Vo-
raussetzungen für die elektronische Vergabe wurden in den
letzten Jahren geschaffen, weiterer Regelungsbedarf ergibt
sich aus Einzelproblemen und aus aktuellen Entwicklun-
gen auf EU-Ebene. Technische Lösungen und verschiedene
Betreibermodelle sind grundsätzlich vorhanden.

Pilotprojekte von Bund, Ländern und Gemeinden loten
die Chancen und Risiken der neuen Verfahrensweisen
aus. Erste Ergebnisse der Projekte liegen vor, allerdings
sind Veröffentlichungen rar. Der Austausch über diese Pi-
lotprojekte sollte weiter intensiv geführt werden.

Die Frage nach dem Umfang möglicher Einsparpotenziale
durch PEP ist noch umstritten. Eine Kostenreduzierung
von mehr als 10 % wird selten, eine erhebliche Beschleu-
nigung und Vereinfachung öffentlicher Beschaffungspro-
zesse wird aber nahezu immer erwartet.

Die derzeitigen PEP-Initiativen können als Experimentier-
und Lernprozess betrachtet werden. Technische und orga-
nisatorische Fragen stehen dabei naturgemäß im Vorder-
grund. Intensiviert werden sollte bald aber auch der politi-
sche Diskurs über gewünschte Ziele und mögliche
Zielkonflikte bei und zwischen den einzelnen Initiativen.
Relevant sind hier Aspekte wie die Auswirkungen auf
kleine und mittlere Unternehmen, die Rationalisierungs-
und Qualifizierungspotenziale im öffentlichen Personalbe-
reich, die Europäisierung der öffentlichen Beschaffung, die
Schaffung von mehr Transparenz und Datenschutzfragen. 

Idealerweise werden öffentliche Beschaffungsstellen und
der Staat die Rolle von Vorreitern zukünftiger Entwick-
lungen im E-Procurement-Bereich (insbesondere hin-
sichtlich kleiner und mittlerer Unternehmen) einnehmen.
Dies ist auch erklärtes Ziel des Leitprojektes „E-Vergabe“
der Bundesregierung. 

Dabei kommt der öffentlichen Hand bei der Implementie-
rung eine besondere Verantwortung zu: Sie erstreckt sich
darauf, E-Procurement nicht als Instrument zur Wegratio-
nalisierung von Arbeitsplätzen, sondern als Anlass für
eine Verbesserung der Qualifikation des Personals und
eine Erhöhung der Qualität des Verwaltungshandelns zu
nutzen. Zudem gilt es, kleine und mittlere Unternehmen
nicht verstärktem Kostendruck durch PEP auszusetzen,
sondern ihnen durch entsprechende Hilfestellungen die
Chancen der elektronischen öffentlichen Beschaffung of-
fen zu halten.
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In diesem abschließenden dritten Teil des Berichtes wird
eine generelle Bilanz der bisherigen Analysen gezogen
und der sich daraus ergebende politische Handlungs- und
Forschungsbedarf formuliert.

1. Zentrale Befunde und weiterführende
Folgenbetrachtungen

In Kapitel I.5.2 sind zentrale Fragestellungen für eine Be-
urteilung der Potenziale und Folgen des E-Commerce
aufgeführt worden, die dann in Kapitel II bei der Analyse
des elektronischen Handels in einzelnen Wirtschaftsbe-
reichen und Branchen als strukturierendes Raster genutzt
wurden. Auf Basis einer vergleichenden Analyse der
branchenspezifischen Ergebnisse und von übergreifenden
Erkenntnissen aus der Literatur wird in diesem Kapitel
eine synthetisierende Ergebnisdarstellung vorgenommen,
innerhalb derer – ausgehend von den zentralen Fragestel-
lungen aus Kapitel I.5.2 – die folgenden Themen behan-
delt werden:

1. eine Typisierung von Anwendungssituationen für den
E-Commerce,

2. eine Auseinandersetzung mit den Kosteneinspar-
potenzialen des E-Commerce,

3. die Frage nach dem Kunden als Gewinner,

4. eine Behandlung des durch E-Commerce ausgelösten
Strukturwandels,

5. Wirkungsabschätzungen für die Beschäftigung,

6. den Verkehr,

7. die Ökologie,

8. Regulierungsfragen und

9. prognostische Aussagen zum E-Commerce.

1.1 Typisierung von Anwendungssituationen
E-Commerce ist nicht gleich E-Commerce. Auch die gän-
gige Unterscheidung in B2B- und B2C-E-Commerce
greift für eine genauere Charakterisierung der Wand-
lungsprozesse, die mit dem elektronischen Handel ein-
hergehen, zu kurz. Es werden hier – ohne damit bereits
eine abschließende Systematik vorlegen zu wollen – vier
typischen Problemen des Handels Lösungspotenziale
durch E-Commerce gegenübergestellt und in bestimmte
Anwendungssituationen eingebettet. 

1. Für das Problem der Abstimmung von Beschaffungs-
prozessen mit komplexen, arbeitsteiligen Fertigungs-
prozessen bieten sich E-Commerce-Systeme für die In-
tegration mit anderen betrieblichen EDV-Systemen an. 

2. Für das Problem der Auswahl von Produktionspart-
nern und Dienstleistern bei kurzfristig auftretenden

Anforderungen auf gering strukturierten Märkten bie-
tet E-Commerce das Potenzial der Herstellung von
Markttransparenz.

3. Für das Problem der Abwicklung von massenhaften
und routinemässigen Bestellprozessen von Gütern ge-
ringen Wertes bietet E-Commerce ein beachtliches Ef-
fektivierungspotenzial.

4. Für das Problem der kundenindividuellen Abwicklung
von Produktions- und Distributionsprozessen bei hoch-
wertigen Gütern bietet E-Commerce das Potenzial ho-
her Variabilität.

Die Anwendungssituationen lassen sich beschreiben nach
der Stellung des Handels in der Wertschöpfungskette,
nach der Beziehung der beteiligten Akteure und nach der
Art des gehandelten Gutes: 

– Hinsichtlich der Stellung des Handels in der Wert-
schöpfungskette bieten sich drei Unterscheidungen
an: Handel in einer der Produktion vorgelagerten, ei-
ner der Produktion nachgelagerten und einer auf den
privaten Endverbraucher gerichteten Phase. 

– Für die Beziehungen der Akteure untereinander kann
man in einer zeitlichen Dimension eher langfristig
oder kurzfristig angelegte Beziehungen unterscheiden
und nach der Art des Beziehungsgeflechts eher viel-
fältige und zersplitterte oder der Anzahl nach eher be-
grenzte und klar strukturierte Beziehungen.

– Unter der Vielzahl handelbarer Güter sollen pragma-
tisch für die vorliegenden Zwecke die folgenden he-
rausgegriffen werden: Zulieferteile, Produktionskapa-
zitäten, Dienstleistungen, Massenkonsumgüter und
hochwertige Konsumgüter.

Im Folgenden werden die angeführten vier Handelspro-
bleme mit den spezifischen E-Commerce-Problemlö-
sungspotenzialen in typischen Anwendungskontexten il-
lustriert. Erste Folgerungen, was Art und Umfang des
E-Commerce angeht, lassen sich daran anschließen (s. a.
Kapitel III.1.9.2).

1.1.1 Prozessintegration
Die typische Branchen- und Anwendungssituation, in der
dieser Problemtypus auftritt, ist geprägt von einer relativ
tief gestaffelten Zulieferstruktur und dominierenden Her-
stellern. Die gehandelten Güter zwischen diesen Zuliefe-
rern und Herstellern in der der Produktion vorgelagerten
Phase umfassen Rohstoffe, Halbfertig- und Fertigteile. Es
sind sowohl Standard- und Katalogteile als auch kunden-
individuell gefertigte oder angepasste Teile, die in großen
Losgrößen gehandelt werden. E-Commerce-Systeme – aus
Sicht der Zulieferer sind dies Verkaufssysteme, aus Sicht
der Hersteller sind es Beschaffungssysteme – sollen hel-
fen, die Kosten zu senken sowie die Abläufe zu beschleu-
nigen und zu flexibilisieren.
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In der Regel stehen sich einige wenige große Hersteller
und die unter starkem Kosten- und Konkurrenzdruck ste-
henden Zulieferer gegenüber. Die Beziehungen zwischen
Zulieferer und Hersteller sind trotzdem relativ stabil. Die
Anzahl der beteiligten Unternehmen bleibt überschaubar.
Man findet in gleicher Weise Kooperation und Konkur-
renz in den Unternehmensbeziehungen – eine Situation,
die auch als „coopetition“ bezeichnet wird, eine Wort-
kombination aus „cooperation“ und „competition“.

Die hier beschriebene Situation findet man mehr oder we-
niger ausgeprägt typischerweise in den Fertigungsindus-
trien von Massengütern, wie der Automobilindustrie oder
auch der Pharmaindustrie, um nur die beiden Branchen zu
erwähnen, die im Rahmen dieser Studie auch vertiefend
behandelt wurden. 

Vor diesem Hintergrund geht es beim Einsatz von E-Com-
merce nicht in erster Linie um die Auswahl von Lieferan-
ten und den Produkt- und Preisvergleich. In den meisten
Fällen steht der Lieferant fest oder es gibt eine Auswahl
zwischen nur wenigen infrage kommenden Lieferanten.
Die Produkte sind oft für den Hersteller gesondert ange-
fertigt und entsprechend werden die Preise und Liefer-
konditionen individuell verhandelt. Das zu lösende Pro-
blem betrifft die Verknüpfung der Beschaffungs- mit den
sonstigen Planungs-, Fertigungs- und Logistikprozessen –
und dies in der Regel über Unternehmensgrenzen hinweg. 

Damit bewegt man sich auf einem schon lange verfolgten
Pfad IuK-gestützter Innovationen in der Fertigungsindus-
trie, denen gemeinsam war, die weit vorangeschrittene
unternehmensübergreifende Spezialisierung und Arbeits-
teilung in einen übergeordneten Informations- und Pla-
nungsprozess zu integrieren. In den 80er-Jahren wurden
die entsprechenden Aktivitäten mit der Abkürzung CIM
(Computer Integrated Manufacturing) bezeichnet, in den
90er-Jahren lautete das neue Kürzel SCM (Supply Chain
Management) und zu Beginn des neuen Jahrhunderts wird
das Konzept des „collaborative business“ und des „virtu-
ellen Unternehmens“ propagiert. 

In die letztgenannten übergreifenden Aktivitäten sind typi-
scherweise die E-Commerce-Aktivitäten in der Fertigungs-
industrie eingebettet. Daraus ergibt sich auch die besondere
Schwierigkeit der Implementierung von E-Commerce-
Systemen. Denn es sind nicht nur Abstimmungen zwischen
den Anbieter- und Beschaffungssystemen bei Zulieferern
und Herstellern nötig, sondern es geht auch um die interne
Einbindung der E-Commerce-Komponenten in die ge-
samte Unternehmens-EDV (Fertigungsplanung, Lagerhal-
tung, Auftragsplanung, Finanzwirtschaft etc.). Eine Viel-
zahl von Standardisierungs- und Schnittstellenproblemen
ist zu lösen. Schnelle Erfolge sind also nicht zu erwarten.

Was hier aber technologisch umgesetzt wird, bedarf immer
bestimmter Rahmensetzungen – Kooperationsabkommen
und Rahmenverträge –, die in direkten Verhandlungen zu-
stande kommen. Die Handelsbeziehungen werden sich so
keineswegs im E-Commerce erschöpfen, sondern erfor-
dern weiterhin nicht technisch vermittelte Aktivitäten. 

Es spricht vieles dafür, dass „E-Commerce“ in den so be-
schriebenen Anwendungssituationen als eigenständiges

Thema an Bedeutung verliert. Das Handelsproblem ist
dem übergreifenden Planungs- und Integrationsproblem
untergeordnet, entsprechend wird E-Commerce bei ge-
lungener Integration zu einem „Modul“ in den umfassen-
deren Steuerungs- und Planungssystemen, die z. B. heute
unter „collaborative business“ diskutiert werden.

1.1.2 Herstellung von Markttransparenz
Dieses Problem tritt typischerweise auf in Marktsituatio-
nen, bei denen eine Vielzahl relativ zersplitterter Anbieter
und Abnehmer aufeinander treffen. Das Handelsproblem
besteht darin, einen kurzfristig auftretenden Bedarf zu
decken.

Innerhalb der behandelten Wirtschaftsbereiche tritt dieses
Handelsproblem z. B. in der Medienbranche auf. Verlags-
häuser verfügen zwar oft über eigene Druckereien oder
kooperieren fest mit einer bestimmten externen Drucke-
rei. Aber ein kurzfristig entstandener Druckbedarf durch
einen nicht erwarteten Bestseller kann mitunter innerhalb
dieser Fertigungskapazitäten nicht gedeckt werden und
muss deshalb über den Markt befriedigt werden. 

In der Strombranche beispielsweise verfügen die großen
Stromversorger über eigene Stromherstellungskapazitä-
ten. Der Ausfall eines Kraftwerks lässt einen kurzfristig
zu deckenden Strombedarf entstehen, der wiederum über
den Markt gedeckt werden muss.

In den Dienstleistungs- und Beratungsbranchen wird für
die Lösung eines Problems eine besondere Qualifikation
gefordert, man denke etwa an Spezialisten unter den Ärz-
ten, den Rechtsanwälten, den EDV-Fachkräften oder auch
den künstlerischen Berufen. Das normale Rechtsbera-
tungsgeschäft eines Unternehmens wird durch die eigene
Rechtsabteilung oder durch einen externen Rechtsanwalt
abgewickelt, mit dem man auf Dauer kooperiert. Für ein
Spezialproblem bedarf es dann aber eines Spezialisten,
der unter den 80 000 Rechtsanwälten gefunden werden
muss. Ein Musikproduzent arbeitet fest mit bestimmten
Studiomusikern, für eine außergewöhnliche Besetzung
entsteht aber der besondere Bedarf. 

Zwei zentrale Einsichten für den E-Commerce ergeben
sich: Erstens sind nicht alle Geschäftsbeziehungen han-
delsorientierte Marktbeziehungen. Langfristig angelegte
und vertrauensbasierte Geschäftskooperationen (oder ver-
tikal integrierte Unternehmen) werden – gerade bei wenig
standardisierten Gütern wie in den Dienstleistungsbran-
chen – marktvermittelten Handelsbeziehungen gegebenen-
falls vorgezogen. Denn die auf dem Markt zu erbringenden
Transaktionskosten erscheinen oft höher als die möglichen
Gewinne durch günstigere Preise. Die zweite Einsicht lau-
tet, das für all jene viel seltener vorkommenden Fälle aber,
in denen man auf dem Markt seinen Bedarf decken muss 
– sei es wegen Bedarfsspitzen, zeitlichen Engpässen, Spe-
zialanforderungen – E-Commerce eine hervorragende Un-
terstützung bietet. E-Commerce-Systeme können sowohl
Transparenz in einem unübersichtlichen Angebot schaffen
als auch in kurzer Zeit eine Nachfrage mit vorhandenen An-
geboten abgleichen. Gegebenenfalls kann daran anschlie-
ßend sogar der Preisbildungs- und Handelsabschlusspro-
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zess automatisiert werden. In solchen elektronischen Ge-
schäftsbörsen und Spotmärkten kommen die besonderen
Potenziale von E-Commerce zum Tragen.

1.1.3 Effektivierung von Bestellprozessen
Das dritte Handelsproblem tritt in erster Linie beim Han-
del mit Massengütern in der Nachproduktionsphase auf.
Die Handelspartner sind Hersteller, Groß- und Einzel-
händler sowie Unternehmensgroßkunden in unterschied-
lichen Paarungen. Die gehandelten Güter werden in 
hohen Stückzahlen produziert. Die Produkte sind standar-
disiert, aber breit gefächert. Ein Produktspektrum, das ei-
nige Hunderttausend Positionen umfasst, ist nicht unge-
wöhnlich. Es sind Produkte des alltäglichen Bedarfs, die
eher im unteren Preissegment angesiedelt sind. Typischer-
weise stehen in diesen Branchen und für diese Handels-
güter standardisierte Nummernsysteme und Kataloge zur
Verfügung, die seit langem schon auch als Datenbanken
vorhanden sind, auf die online zugegriffen werden kann.

Das zentrale Handelsproblem ergibt sich aus der Abwick-
lung der Bestellprozesse zwischen Einzelhändler oder
Großkunde auf der einen Seite und Großhandel oder Her-
steller auf der anderen Seite. Die Bestellungen erfolgen
bei Waren, die nicht im eigenen Bestand vorhanden sind,
oft mehrmals täglich, entweder um das eigene Sortiment
aufzufüllen oder um Kundenwünsche zu befriedigen. Das
ökonomische Problem dieser Bestellprozesse resultiert
daraus, dass der Warenwert relativ gering ist und deshalb
die Transaktionskosten der Bestellung niedrig gehalten
werden müssen.

Beispiele für diese Problemkonstellation findet man unter
den in Kapitel II untersuchten Wirtschaftsbereichen in
erster Linie in der Lebensmittel-, der Arzneimittel- und
der Medienbranche. Aber auch der Sektor der gewerbli-
chen und öffentlichen Beschaffung wäre in Teilen hinzu-
zurechnen. In diesen Branchen sind integrierte elektroni-
sche Bestellsysteme breit etabliert, die z. B. die hohe
Liefergeschwindigkeit – für die Apotheken mehrmals täg-
lich innerhalb weniger Stunden, für den Buchhandel über
Nacht – erst möglich machen. Gekoppelt mit Warenwirt-
schaftssystemen auf der Seite der Besteller und mit Lager-
und Logistiksystemen auf der Seite der Lieferanten, sind
weitgehend automatisierte Prozesse realisiert.

E-Commerce ist für diese Anwendungen kein Nischen-
phänomen, sondern breit etabliert und in der Regel ange-
koppelt an elektronische Warenwirtschaftssysteme. Die
Vorteile der Massenprozessdatenverarbeitung und der
Vernetzung kommen zentral zum Tragen. Das Effekti-
vitätspotenzial ist in diesen Konstellationen mehr als nur
ein Versprechen. 

Eine interessante Nebenfolge sei abschließend noch ver-
merkt: Auf diese integrierten elektronischen Bestell-
systeme für Massengüter kann man relativ einfach end-
kundenorientierte „Shopping-Lösungen“ aufsetzen. Man
kann dies beispielsweise an den frühen und relativ erfolg-
reichen Online-Verkaufsangeboten der Buchbranche ab-
lesen. Die hier beschriebenen Konstellationen bieten also
unter der Anbieterperspektive besonders gute Chancen
für den B2C-E-Commerce.

1.1.4 Kundenindividuelle Konfiguration
hochwertiger Güter

Bei hochwertigen Konsumgütern stellt sich die Problem-
lage anders dar. Da die Bestellprozesse viel seltener anfal-
len – ein Autohändler verkauft jährlich eher einige Hun-
dert Autos, ein Buchhändler eher Zigtausend Bücher –,
gibt es nicht diesen Rationalisierungsdruck auf die Be-
stell- und Handelsprozesse. Da der Produktwert höher ist,
können die Transaktionskosten des Handels auch entspre-
chend höher sein. Die Händler-Kunden-Beziehung ist be-
ratungsintensiver. Der Kunde will oft nicht das Produkt
von der „Stange“, sondern – bei der Höhe des Preises und
der Bedeutung des Gutes nachvollziehbar – individuell
angepasste Modelle erwerben. 

Beispiele für diese Produktkategorien und diese Handels-
situationen sind Automobile, Möbel, hochwertige Klei-
dung, aber auch Versicherungen oder Reisen. Kommen
hierbei elektronische Verkaufssysteme zum Einsatz, dann
dienen diese in erster Linie der kundenindividuellen
(End-)Konfiguration des Produktes (Farbe, Ausstattungs-
details) oder der Aushandlung von Leistungspaketen und
Konditionen. Typische Fragen, die mit solchen Systemen
bearbeitet werden sollen, sind: Wann kann das Produkt X
geliefert werden? Kann das Produkt Y mit der Variante Z
gefertigt werden? Was kostet X, wenn es mit dem Zusatz-
produkt Z bestellt wird?

E-Commerce-Systeme liefern für dieses Handelsproblem
die Kapazität der komplexen Datenverarbeitung, der
Kombination von Merkmalen und variablen Konfigura-
tionen. Auch hier sind die Bedingungen für E-Commerce
um so besser, je ausgefeilter die beim Hersteller vorfind-
baren betrieblichen Fertigungssteuerungssysteme sind, an
die mit händler- und endkundenorientierten Verkaufssys-
temen angeknüpft werden kann. 

1.2 Kosteneinsparung durch E-Commerce?
Bei der Vielfalt der E-Commerce-Formen und der mit
dem E-Commerce-Einsatz verbundenen Ziele gibt es
keine pauschale Antwort auf die Frage nach den Produk-
tivitätseffekten des E-Commerce. Hinzu kommt das kaum
lösbare Problem der eindeutigen Zurechnung von Ursa-
chen und Folgen. Außerdem mangelt es an empirischen
Untersuchungen.

1.2.1 Kosteneinsparungen durch elektronische
Beschaffung

Am häufigsten wird über Kosteneinsparungen bei der
elektronischen Beschaffung berichtet („electronic pro-
curement“, Kapitel II.8). Es werden zwei Effekte unter-
schieden: solche, die sich auf den Beschaffungsprozess und
solche, die sich auf die Preise der beschafften Güter bezie-
hen. Generell erwartet man prozentual höhere Einsparef-
fekte bei den Prozesskosten als bei den Produktkosten. 

In Einzelfällen wird von sehr hohen Einspareffekten be-
richtet. So wird eine Kosteneinsparung um 90 % bei der
elektronischen Rechnungserstellung erwartet (Bock et al.
2000, S. 38 f.); bei der elektronischen Beschaffung im 
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öffentlichen Bereich seien Prozesskosteneinsparungen
zwischen 25 und 75 % möglich (KPMG 2002, S. 24 ff.);
für die Industrie gebe es die Erwartung auf 10 bis 20 %
niedrigere Einkaufspreise und eine Reduktion der Trans-
aktionskosten um bis zu 50 % (KPMG 2002, S. 25); die
OECD schätzt die möglichen Einsparungen der Vertriebs-
kosten durch E-Commerce bei digitalisierbaren oder digi-
talen Produkten wie Lebensversicherungspolicen, Flug-
scheinen oder Software auf 50 bis 99 % (OECD 1999
S. 14, 63 f.).

Ehrenwirth (2001) berichtet über eine Beschaffungsstudie
in einem Industrieunternehmen mit 5 000 Mitarbeitern in
sechs Ländern und einem Jahresumsatz von 800 Mio.
Euro (Emaro-Studie). Es fallen dort jährlich 18 000 Be-
stellungen indirekter Güter bei 400 Lieferanten mit einem
Gesamtwert von 15 Mio. Euro an. Die Abwicklung einer
durchschnittlichen Bestellung kostete bisher knapp
130 Euro und dauerte 105 Minuten.

Durch den Einsatz eines elektronischen Beschaffungssys-
tems erwartet man eine Reduktion des Zeitaufwands pro
Bestellung von 105 auf 36,5 Minuten und der Bestellkosten
von 130 auf 45 Euro. Dadurch könnten die jährlichen Pro-
zesskosten von 2,3 Mio. auf 0,8 Mio. Euro vermindert
werden. Unter Berücksichtigung der neu entstehenden
Kosten für das Katalog- und Lieferantenmanagement 
– eine Leistung, die durch einen externen Dienstleister er-
bracht wird – kommt man auf einen jährlichen Einspar-
effekt von 1,2 Mio. Euro oder eine Reduktion auf 53 %
der bisherigen Prozesskosten. Dieses Beispiel, so der
Autor allerdings, lasse sich nicht ohne weiteres verall-
gemeinern.

1.2.2 Vergleich der Kosten unterschiedlicher
Vertriebskanäle

Häufig finden sich Angaben zu den Kosten unterschied-
licher Vertriebskanäle. So werden z. B. für Bankgeschäfte
mit Privatkunden Unterschiede pro Transaktion von 1 
zu 10 zwischen einer in der Filiale und einer über das 
Internet abgewickelten Banktransaktion angegeben 
(hier nach Friedman/Furey 1999, S. 61). Hinsichtlich des
Verkaufs von Industrieprodukten im Wert von 2 000 bis
5 000 US-$ aus der herstellenden Industrie, der Chemie-
und der Papierindustrie wird von noch größeren Differen-
zen berichtet. Während ein internetgestützter Vertrieb mit
10 US-$ pro Verkauf veranschlagt wird, ein telefonischer
Verkauf mit 30 bis 50 US-$ und einer über Vertriebspart-
ner mit 200 bis 300 US-$, kostet der Außendienstverkäu-
fer („field sales“) mit 500 US-$ pro Verkaufstransaktion
das 50fache des Internetverkaufs (Friedman/Furey 1999,
S. 62).

Oft handelt es sich bei den Studien, die solchen Angaben
zugrunde liegen, um Einzelfallstudien, um grobe Ab-
schätzungen oder um Berechnungen, die nicht alle rele-
vanten Kosten mit einbeziehen. Nicht selten sind es inte-
ressengeleitete Studien, z. B. im Auftrag von Anbietern
von E-Procurement-Systemen oder von Beratungsunter-
nehmen, die auf diesem Feld Kunden akquirieren wollen.
Manchmal beruhen die Angaben lediglich auf Erwartun-
gen befragter Experten. Nur in seltenen Fällen werden

empirische Erhebungen nach der Umstellung auf das neue
Verfahren vorgenommen und diese mit den ursprüngli-
chen Erwartungen verglichen.

Für eine ökonomische Bewertung von E-Commerce-Sys-
temen ist es in jedem Fall wichtig, nicht nur die reinen
Prozess- und Materialkosten zu berücksichtigen, sondern
auch den erwarteten Aufwand bei Qualitätsmängeln und
Terminverzug, der bei der Umstellung auf E-Commerce
neu auftreten könnte (Ehrenwirth 2001).

Wichtiger als diese methodischen Einwände gegen be-
stimmte Kostenrechnungen sind zwei inhaltliche Argu-
mente: Es kommt auf die Produktivität und Kosteneffizi-
enz des elektronischen Handels gar nicht an, wenn a) die
Kunden diesen Vertriebskanal nicht akzeptieren und b)
wenn die Produkte für diesen Vertriebskanal nicht geeig-
net sind. Erst wenn diese grundlegenden Hürden über-
wunden sind, lohnt es sich, ökonomische Betrachtungen
und Abschätzungen vorzunehmen. Doch selbst dann ist
der Vertriebskanal mit den kostengünstigsten Transaktio-
nen nicht unbedingt der beste. Eine reine Kostenbetrach-
tung ist zu eng, kommt es doch vor allem auf die Ertrags-
seite an. Nur der Vertriebskanal ist letztlich geeignet, der
auch in der Lage ist, genügend Umsatz zu generieren, um
insgesamt die Kosten einzuspielen. Dies kann gegebe-
nenfalls derjenige sein, der für die einzelne Transaktion
nicht der kostengünstigste ist (Friedman/Furey 1999,
S. 63 ff.). Gerade bei der Kostenstruktur elektronischer
Handelssysteme mit relativ hohen Fixkosten und relativ
geringen variablen Kosten kommt es auf eine ausreichend
hohe Nutzung an.

1.2.3 Kosteneinsparungen durch Reduzierung
von Handelsstufen

Immer wieder wird argumentiert, dass durch den Wegfall
des Zwischen- und Einzelhandels und durch die Umstellung
auf den Online-Direktvertrieb vom Hersteller an den End-
kunden die Handelsmarge, die je nach Branche ja durchaus
– bezogen auf den Endverkaufspreis – 30 bis 50 % ausma-
chen kann, als „Profit“ des E-Commerce zwischen direkt-
vertreibendem Hersteller und Endkonsument verteilt wer-
den könnte. So schreiben z. B. Hawkins/Verhoest (2002)
mit Bezug auf Garcia (1995): „An obvious possibility for
electronic commerce is that efficiency might be increased
through centralised automation of production and distribu-
tion processes and the cutting-out of intermediaries.“
Tatsächlich gehört diese Argumentation eher in die Klasse
der „Milchmädchenrechnungen“. Denn die Funktionen, die
der Zwischen- und Einzelhandel einnimmt, fallen ja nicht
einfach weg, sondern müssen an anderer Stelle – beim Her-
steller und beim Käufer – erfüllt werden.

1.2.4 Kosten des reinen Vermittlungsgeschäfts
Eine weitere Hoffnung auf einen kosteneffizienten und
profitablen elektronischen Handel beruht darauf, dass
sich das reine Vermittlungsgeschäft über elektronische In-
formations- und Kommunikationssysteme sehr kosten-
günstig – quasi zum Nulltarif – abwickeln ließe. Promi-
nente Beispiele für solche „market maker“, die nicht
selbst als Händler auftreten, sind das elektronische Auk-
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tionshaus für Privatleute Ebay, der Gebrauchtbücherhänd-
ler Justbooks (heute Abebooks) oder auch die „z-shops“ und
„marketplaces“ bei Amazon. Eine genauere Prüfung der
bei den elektronischen Vermittlern erhoben Provisionen
zeigt, dass diese Hoffnung sich keineswegs realisieren
ließ.

So begann Justbooks sein Geschäft 1999 zunächst ganz
provisionsfrei, verlangte dann eine Verkaufsprovision 
von mindestens 8 %, später von 11,6 % (Riehm et al. 2001,
S. 95 f.). Heute liegt die Verkaufsprovision bei Abebooks
in Deutschland (die Justbooks übernommen haben) bei
5 %, zusätzlich zu monatlichen verkaufsunabhängigen
Einstellgebühren, die vorher nicht erhoben wurden (zur-
zeit mindestens 15 Euro für bis zu 250 Bücher, ab März
2003 mindestens 25 Euro für 500 Bücher).

Bei Ebay werden verkaufsunabhängige Angebotsge-
bühren und Verkaufsprovisionen berechnet. Je nach Wert
des verkauften Artikels liegt die „Handelsmarge“ für Ebay
bei fast 30 % (bei niedrigpreisigen Produkten) und fällt auf
5 % bei Artikeln über 500 Euro. Bei den „marketplaces“
von Amazon wird bei einem realisierten Verkauf eine Pro-
vision von 15 % fällig. In all diesen Fällen werden nur die
Informationsvermittlungsfunktionen entgolten, der eigent-
liche Handelsschluss und die Abwicklung (Versand, Re-
klamationen etc.) finden direkt zwischen Verkäufer und
Käufer statt und belasten den „elektronischen Marktplatz“
nicht. Damit nähern sich die Verkaufsprovisionen der elek-
tronischen Vermittler schon fast wieder den Handelsmar-
gen des stationären Einzelhandels an. 

1.2.5 Kosteneinsparungen durch Verzicht 
auf ein eigenes Lager

Als eine weitere E-Commerce-Illusion stellte sich heraus,
dass man als Online-Händler ohne eigenes Lager erfolg-
reich agieren könne. Dies versuchte z. B. Amazon sowohl
in den USA als auch anfänglich in Deutschland (bzw. der
Vorgänger von Amazon Deutschland Telebuch bzw.
ABC-Bücherdienst aus Regensburg). Die Bücher wurden
dabei direkt beim Barsortiment besorgt, ein eigenes Lager
schien entbehrlich. Gescheitert ist dieses Konzept an
mehreren Faktoren:

– an den zu geringen Handelsmargen, die der Großhänd-
ler für den Einzelbezug von Waren einräumt;

– an der zu geringen Flexibilität und Schnelligkeit der
Lieferung, die durch die Einschaltung eines Dritten
entsteht;

– schließlich an der starken Abhängigkeit des Online-
Anbieters vom Zulieferer, die strategisch ein enormes
Risiko darstellt, das eine langfristige und auf Expan-
sion ausgehende Geschäftsstrategie kaum in Kauf
nehmen kann.

Die massive Insolvenzwelle unter den Online-Anbietern in
den letzten Jahren lässt sich als Ausdruck der Schwierigkeit
begreifen, im elektronischen Handel die zweifelsohne vor-
handenen Produktivitätspotenziale auch in gewinnträchtige
Geschäftsmodelle umzusetzen (Kaapke et al. 2001). 2001
waren in den USAnur ein Drittel der 40 großen Online-An-

bieter profitabel (Regan 2002c). In Deutschland machten
2001 nur ein Viertel der Einzelhandelsunternehmen mit
ihren Internetaktivitäten einen Gewinn (HDE 2001). Das
Potenzial für Kosteneinsparungen ist vorhanden, es lässt
sich aber nicht immer und nicht unter allen Bedingungen
realisieren. Versprechungen, die das außer Acht lassen, ist
mit einer gewissen Vorsicht zu begegnen.

1.3 Der Kunde als Gewinner?
Der Kunde ist der große Gewinner des elektronischen
Handels! Das ist die Botschaft von Tim Cole und Paul
Gromball in ihrem Buch „Das Kunden-Kartell. Die neue
Macht des Kunden im Internet“ (Cole/Gromball 2000).
Der Kunde gewinne Übersicht über das Marktangebot
und die Preise. Diese Transparenz mache ihn mächtiger
denn je, auch wenn er momentan von dieser Macht noch
kein Bewusstsein habe. Tatsächlich steigt der Anteil der
Privathaushalte, die online einkaufen, kontinuierlich an
(Kapitel I.4.1); dass sie bereits jetzt in großem Umfang
online einkaufen, wäre aber übertrieben. Was sind güns-
tige Bedingungen und was sind weniger günstige Bedin-
gungen für die Kundenakzeptanz beim Online-Einkauf?
Ist der Kunde der Gewinner?

1.3.1 Unterschiedliche Anschlusserfordernisse
bei Geschäfts- und Privatkunden

Das Einkaufsverhalten des Geschäftskunden unterliegt
prinzipiell einem anderen Kalkül als dasjenige des Privat-
kunden. Im Geschäftsbetrieb handeln professionelle Ein-
käufer und Verkäufer, während für den Privatkunden der
Einkauf auch Erlebnischarakter haben und Freizeitbe-
schäftigung sein kann.

Für die Akzeptanz von E-Commerce beim Geschäftskun-
den sind die Anschluss- und Integrationsmöglichkeiten zu
den vorhandenen betrieblichen IT-Systemen entscheidend
(vgl. Kapitel III.1.1). Solche Probleme kennt der Privat-
kunde nicht, da er über keine spezialisierten Einkaufs-, La-
ger- oder Finanzsysteme etc. verfügt. Trotzdem ist der In-
tegrationsgesichtspunkt auch beim Privatkunden von
Bedeutung, wenn auch in einer anderen, nicht technischen
Hinsicht. Für ihn kommt es darauf an, dass der Internet-
einkauf in seine sonstigen Erledigungen integriert und als
alltägliche Routine etabliert werden kann. 

Im Folgenden werden einige Beispiele für die Bedeutung
sozialer Situationen und persönlicher Bedürfnisse aufge-
zählt:

– Ein bedeutender Anteil des Einkaufs im Internet findet
im Büro statt. Der Konsument, der im Büro ohnehin
mit PC und Internet arbeitet, kann dort seinen Online-
Einkauf quasi nebenher erledigen. Der Start des heimi-
schen PC für die simple Bestellung eines Buches lohnt
sich dagegen kaum. Da ist das Telefon das einfachere,
billigere und schnellere Bestellmedium.

– Ähnliche Anschlussmöglichkeiten gibt es bei der Nut-
zung eines Online-Fahrplans, z. B. für den Nahver-
kehr, die Bahn oder den Flugverkehr. Diese elektroni-
schen Fahrpläne rangieren in der Nutzungsstatistik der
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Online-Nutzer ganz oben. Ist die gewünschte Verbin-
dung gefunden, dann bietet es sich geradezu an, das
Ticket gleich mitzubestellen. Und dies wird dann be-
sonders attraktiv, wenn es sofort ausgedruckt werden
kann, eine Abholung am Schalter oder eine Zusendung
per Post entbehrlich ist. Generell ist das Internet für
den Privatnutzer in erster Linie ein Kommunikations-
und Informationsmedium, und erst in zweiter Linie ein
Transaktionsmedium (Riehm et al. 2001, S. 54 ff.).
Günstig für die Akzeptanz des E-Commerce ist also,
wenn es gelingt, die Einkaufstransaktion an das Kom-
munikations- und Informationsverhalten anzukop-
peln.

– Bei Online-Lebensmittelhändlern wird oft angeboten,
die Einkaufslisten der Kunden abzuspeichern und
beim nächsten Einkauf wieder zugänglich zu machen.
Dies knüpft daran an, dass der Einkauf von Lebens-
mitteln und Alltagsgütern sich in bestimmten Abstän-
den wiederholt. Der Kunde kann dann seinen aktuel-
len Bedarf ohne erneute aufwendige Katalogsuche
anpassen.

1.3.2 Bedienungsprobleme beim
Elektronischen Einkaufen 

Bei all diesen auf die Attraktivität des E-Commerce für
den Kunden abzielenden Überlegungen darf nicht verges-
sen werden, dass das elektronische Medium gegebenen-
falls selbst eine der größten Hürden darstellt. Es bietet für
den Erfahrenen erstaunliche Nutzungspotenziale, für den
wenig kundigen und seltenen Nutzer aber viele Hürden.
Nicht umsonst wird immer wieder geklagt, dass mehr On-
line-Kunden auf dem Weg zur Online-Kasse scheitern als
dort ankommen.

Natürlich sind Verbesserungen der Software- und Interak-
tion notwendig und möglich. Die Hoffnung aber, dass solch
komplexe Systeme wie Computer im Internet jemals in der
Bedienung so einfach werden könnten wie das Radio, das
(alte, analoge) Telefon oder das Fernsehgerät, ist mit Si-
cherheit trügerisch. Entsprechend falsch ist die Erwartung,
dass die Verbreitung von onlinefähigen Computern in der
Bevölkerung das gleiche flächendeckende Ausmaß wie bei
Telefon, Radio und Fernseher erreichen könnte. So ist es
keineswegs überraschend, dass sich im klassischen Ver-
sandhandel das Telefon – ergänzt um den gedruckten Kata-
log – zum dominierenden Bestellmedium entwickelt hat,
ähnlich wie bei Lebensmittelzulieferdiensten, die zwar eine
Internetbestellmöglichkeit anbieten, die im Vergleich zu
Telefon oder Fax aber seltener genutzt wird.

1.3.3 Aktion, Interaktion und
Kundensouveränität

Der elektronische Handel tritt mit dem Versprechen hoher
Selektivität, Interaktivität, Individualität für den Kunden
auf – insgesamt also mit dem Anspruch, die Kundensou-
veränität zu steigern. Aus umfassenden elektronischen
Produktkatalogen kann das gewünschte Produkt heraus-
gesucht werden, das nach den besonderen Wünschen des
Kunden noch angepasst, auf Bestellung erzeugt und direkt

zugestellt wird. Der Kunde wird nicht nur zu seinem ei-
genen Verkäufer, sondern auch zum Ko-Produzenten des
Herstellers (Riehm 2002).

Dieses Konzept hat seine Tücken. Denn in nicht geringem
Umfang werden dem Kunden – im Selbstbedienungsmo-
dus – Aufgaben auferlegt, die er weder gewohnt noch ge-
willt ist, selbst zu erledigen. Die Eigenaktivität des Kunden
ist Attraktion und Last zugleich. Das Selbstbedienungs-
konzept als Kundensouveränität auszugeben, gelingt nur
bei einer eingeschränkten Kundenschicht in bestimmten
Kaufsituationen. Es lässt sich nicht verallgemeinern. Wie
der Fernsehzuschauer nicht einfach „interaktiv“ werden
und den Ausgang des sonntäglichen Krimis selbst gestal-
ten will, will der Konsument nicht immer die aktive Rolle
einnehmen (Wingert 1996). 

Bedienung und Versorgung sind Handelskonzepte, die ge-
genüber der aktiven Interaktion in ihrer Attraktivität nicht
unterschätzt werden sollten. Abschied ist von der Hoff-
nung auf den immer handlungs- und handelsbereiten ak-
tiven Konsumenten zu nehmen, der sogar die tägliche
Milch auf dem Internetspot-Markt ersteigert und sich die
Tageszeitung nicht mehr morgens zum Frühstück in den
Briefkasten legen lässt, sondern am PC nach seinem indi-
viduellen Interessenprofil zusammenklickt. Die Hoff-
nung, beim Betreten eines Fachgeschäfts ordentlich be-
dient zu werden, mag zwar immer wieder enttäuscht
werden, aber sie wird immer wieder gesucht und hin und
wieder sogar erfüllt. Der Ruf des Internethandelsplatzes
lautet aber in der Regel nur: Bediene dich selbst! 

1.4 Strukturwandel
Bei der Frage nach dem Strukturwandel geht es um eine
Reihe eng miteinander verbundener Fragen wie die

– nach dem durch E-Commerce ausgelösten Wirt-
schaftswachstum,

– nach der Transparenz von Märkten,

– nach der Eliminierung von Handelsstufen (Disinter-
mediation),

– nach neuen Wettbewerbsbeziehungen und Konzentra-
tionstendenzen.

1.4.1 Wirtschaftswachstum durch E-Commerce
Eine Zeit lang schien es so – dies legte jedenfalls die US-
amerikanische Wirtschaftsentwicklung der 90er-Jahre
nahe –, dass sich eine neue Wirtschaftsweise entwickelt
habe – die „New Economy“ –, deren Charakteristik unge-
brochenes Wirtschaftswachstum, sinkende Arbeitslosig-
keit und eine relativ niedrige Inflationsrate war. Erklärt
wurde dieses außerordentliche Wirtschaftswachstum
durch die enormen Investitionen in Informations- und
Kommunikationstechnologien und ein dadurch bedingtes
Produktivitätswachstum. In der wissenschaftlichen Lite-
ratur konnten diese für die USA nachgewiesenen Zusam-
menhänge für andere Länder wie Kanada, Frankreich,
Großbritannien oder auch Deutschland nicht bestätigt
werden. Auch die Wirtschaftskrise in den USA im Jahr
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2001, die insbesondere die Informationstechnik-Indus-
trien betraf, widerlegte die Hoffnungen auf ein „grenzen-
loses“ und „krisenloses“ Wachstum (Latzer/Schmitz 2001,
S. 5 ff.).

An dieser Stelle soll diese übergreifende Debatte zur
neuen Ökonomie, die vielleicht auch schon wieder zu den
Akten gelegt werden kann, nicht fortgeführt werden. Es
geht weit weniger umfassend, aber trotzdem nicht einfach
zu beantworten, um den Beitrag des E-Commerce im en-
geren Sinne zum Wirtschaftswachstum. Wird E-Com-
merce das Wirtschaftswachstum eher fördern oder eher
verringern? Eine definitive Antwort kann nicht gegeben
werden, weil das Phänomen E-Commerce noch zu neuar-
tig und zu wenig ausgereift ist, um sich auf empirisch fun-
dierte Abschätzungen stützen zu können. Möglich sind
aber prinzipielle Überlegungen, wie der elektronische
Handel das Wirtschaftswachstum beeinflussen könnte.

Der derzeit häufigste Fall im elektronischen Handel ist die
Substitution des Vertriebskanals. Das gehandelte Produkt
wird statt im Laden oder per Telefon nun elektronisch ge-
handelt. Bei gleichen Produktpreisen ist weder eine posi-
tive noch eine negative Auswirkung auf das Wirtschafts-
wachstum festzustellen. Bei einer Reduzierung der
Produktpreise durch Weitergabe der eventuell erreichba-
ren Produktivitätsgewinne im Handel, verringert sich der
Beitrag zum Wirtschaftswachstum entsprechend. Die „Ge-
winne“ aus der Preisreduzierung können investiert oder
konsumiert werden, was wiederum in das Wirtschafts-
wachstum eingeht. Solche mehrstufigen Betrachtungen
sind jedoch ab einer bestimmten Abhängigkeitsrelation
und Komplexität nicht mehr sinnvoll nachzuvollziehen,
geschweige denn in ihrer Wirkungsrichtung genau abzu-
schätzen.42

Für eine Betrachtung des nationalen Wirtschaftswachs-
tums spielen auch Verlagerungen der Handelsströme im
internationalen Maßstab eine Rolle. Der elektronische
Handel hat in einem weit größeren Ausmaß als her-
kömmliche Handelsformen das Potenzial, den grenzüber-
schreitenden Handel zu befördern. Eine durch E-Com-
merce induzierte erhöhte Nachfrage aus dem Ausland
nach Produkten und Diensten würde einen positiven Bei-
trag zum Wirtschaftswachstum leisten. Während im Han-
del zwischen Unternehmen der grenzüberschreitende
Handel fest etabliert ist und je nach Branche teilweise sehr
hohe Anteile aufweist, gilt der Einzelhandel traditionell
als national ausgerichtet (Clay et al. 2001). 

Nach einer Schätzung des Bundesverbandes des Deut-
schen Versandhandels soll die Gesamtquote der grenz-
überschreitenden Online-Transaktionen bei unter 3 % lie-
gen. Allerdings wird von anderen Marktbeobachtern auf

eine ansteigende Tendenz hingewiesen. Bei Trusted
Shops, einem Unternehmen, dass die Transaktionen von
rund 400 Online-Shops in Europa absichert, stieg der An-
teil ausländischer Endkonsumenten, die bei deutschen
Online-Shops einkaufen, von 4,5 % im August 2001 auf
8 % im Januar 2002. Die Einführung des Euro und ein-
heitliche europäische Verbraucherrechte im Fernhandel
mögen diesen Trend zur Internationalisierung (oder zur
verstärkten Nutzung des europäischen Binnenmarktes)
auch im Endkundengeschäft weiter fördern. Es fehlen al-
lerdings verlässliche und repräsentative Zahlen, aus de-
nen man die internationale E-Commerce-Handelsbilanz
und ihre Entwicklung für Deutschland ablesen könnte.
Erst mit solchen Zahlen versehen, wäre der Beitrag des
(internationalen) E-Commerce auf das (nationale) Wirt-
schaftswachstum angebbar.

Ein bedeutender Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt ent-
steht durch Produkt- oder Dienstleistungsinnovationen,
die nur elektronisch gehandelt werden. Man denke bei-
spielsweise an interaktive und multimediale Unterhaltung
oder Ausbildungsprogramme. Man denke auch an alle Pro-
dukte und Dienste, die sich direkt auf das Internet und den
elektronischen Handel beziehen, wie die Konvertierung
von Produktkatalogen in ein standardisiertes elektroni-
sches Format, die Absicherung von Kundenkontakten
durch Authentifizierungs- und Bonitätsüberprüfungen,
die Suchmaschinen und Suchkataloge oder die Reichwei-
tenmessung von Online-Shops. Zu den wertschöpfenden
Innovationen gehört auch die Veränderung der Handels-
dienstleistung, so wenn die vormals selbst besorgten Gü-
ter nun zugestellt oder wenn Produkte individualisiert an-
gefertigt werden („mass customization“). 

Aber auch hier gibt es eine Grauzone, wo schwer zu ent-
scheiden ist, ob eine Substitution eines herkömmlichen
Produktes oder Dienstes stattfindet oder eine echte inno-
vative Wertschöpfung. So wird der Streit, ob der MP3-
Download eines Musiktitels den Kauf einer CD ersetzt
oder vielleicht sogar anregt, zwar prinzipiell geführt, ist
empirisch aber noch keineswegs entschieden. Dass das
elektronische Buch eher anderen Nutzungsbedürfnissen
entspricht als das gedruckte und dass beide sich deshalb
eher ergänzen als ersetzen, mag in vielen Fällen stimmen.
Aber der selektive Leser eines Fachbuchs mag die elek-
tronische Version vorziehen und mit einem Kapitel daraus
vorlieb nehmen, wenn sein Informationsbedürfnis damit
bereits befriedigt werden konnte, und folglich auf das ge-
druckte Werk ganz verzichten. 

Eine interessante Frage ist, welchen Einfluss die Verän-
derungen bei der Anzahl der Handelsstufen auf das Brut-
toinlandsprodukt haben. Man denke einerseits daran, dass
mehr und neue Handelsstufen durch E-Commerce eta-
bliert werden, z. B. im Stromhandel. Es gibt aber auch den
umgekehrten Fall, dass Handelsstufen durch Formen des
Direktverkaufs wegfallen (z. B. das weithin bekannte Bei-
spiel des Computerherstellers Dell, der in erster Linie
ohne zwischengeschalteten Handel seine PCs verkauft).
Für die Bruttowertschöpfung (aus der alle Vorleistungs-
stufen abgezogen werden) und das davon abhängige Brut-
toinlandsprodukt spielen Veränderungen in der Anzahl
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der Handelsstufen keine Rolle, da es nur auf die Stufe der
letzten Verwendung ankommt. Für das Wirtschaftswachs-
tum sind dagegen Preisänderungen durch Veränderungen
der Anzahl der Handelsstufen von Bedeutung. Diese wur-
den in ihren Konsequenzen schon oben diskutiert.

Es gibt einige Hinweise darauf, dass der Handel mit ge-
brauchten Gütern durch das Internet (man denke an den
Erfolg des Auktionshauses Ebay) zunimmt. Bei diesen
Verkäufen gibt es mit Sicherheit einen Anteil, der den
Kauf neuwertiger Produkte substituiert und einen anderen
Teil, der jenen Bedarf befriedigt, der vorher nicht gedeckt
werden konnte (wegen der Intransparenz oder Nicht-Exis-
tenz des Angebots). In diesen Fällen ist ein positiver Bei-
trag zum Wirtschaftswachstum festzustellen. Es bedürfte
jedoch genauerer Untersuchungen, um diese beiden Ef-
fekte zu quantifizieren und zu bilanzieren.

Nicht zu vergessen sind diejenigen Wirtschaftsbereiche,
die indirekt zum E-Commerce beitragen: Hard- und Soft-
ware für den E-Commerce, Telekommunikations-, Trans-
port- und Logistikdienstleistungen etc. Diese liefern in
der Regel positive Beiträge zum Wirtschaftswachstum.

1.4.2 Transparenz von Märkten,
Preiskonkurrenz

In zahlreichen Arbeiten zum elektronischen Handel wird
davon ausgegangen, dass durch die drastische Verringe-
rung der Informationskosten die Transparenz der jeweili-
gen Märkte steigt, bis hin zum Ideal des friktionslosen
Marktes aus dem Lehrbuch der Mikroökonomie. In die-
sen idealen Märkten ist die Wettbewerbsintensität beson-
ders hoch und die Preise nähern sich den Grenzkosten an. 

Ein guter Indikator für die Transparenz elektronischer
Märkte ist die Preisgestaltung. Bei idealen Marktbedin-
gungen müsste eine Angleichung der Preise unter den
konkurrierenden Angeboten nahe den Grenzkosten erfol-
gen. Die Preisstreuung zwischen den verschiedenen An-
bietern sollte deswegen relativ gering sein. Die von Latzer/
Schmitz (2001, S. 63) ausgewerteten empirischen Studien
kommen allerdings nicht zu diesem Ergebnis. Trotz 
E-Commerce ist die Preisstreuung zwischen den unter-
schiedlichen Online-Anbietern groß.

Erwartet wird auch aufgrund der höheren Markttranspa-
renz und der damit verbundenen höheren Wettbewerbs-
intensität sowie der günstigeren Transaktionskosten, dass
die Preise im Internet prinzipiell günstiger sind als im sta-
tionären Einzelhandel. Die von Latzer/Schmitz (2001,
S. 64) angeführten Studien zeigen dazu ein widersprüch-
liches Bild. Die Autoren fanden genauso viele Studien,
die diese Erwartung bestätigten wie solche, die sie wider-
legten.

In Deutschland wurde der elektronische Markt für an-
tiquarische Bücher untersucht (Frank 2002b, Frank/Hep-
perle 2002). Dieser ist deshalb interessant, weil Bücher
eine der gängigsten Produktkategorien im Internet sind,
unter den Bedingungen der deutschen Buchpreisbindung
aber nur bei gebrauchten und antiquarischen Büchern
Preiskonkurrenz herrscht. 

Markttransparenz entsteht dadurch, dass über gemein-
same elektronische Plattformen, z. B. das ZVAB (Zentral-
verzeichnis Antiquarischer Bücher), viele Buchantiqua-
riate dem Kunden das vorhandene Buchangebot mit
seinen Preisen insgesamt präsentieren. „Man kann sich
nur wenige Märkte vorstellen, wo die Zunahme der
Markttransparenz so ausgeprägt ist, wie im Markt für an-
tiquarische Bücher“, schreiben Frank/Hepperle (2002,
S. A172).

In der Studie wurden im Jahr 2000 die 568 Antiquariate
des ZVAB befragt (Rücklauf 27 %) und 268 Buchtitel auf
ihre Preise untersucht. Im Ergebnis zeigt sich auch hier,
dass das jeweils günstigste Angebot eines Titels (in glei-
cher Ausstattung) 50 % unter dem Durchschnittspreis
liegt (hohe Preisstreuung) und dass Internethändler nicht
systematisch günstiger sind als Nicht-Internethändler.

Die angeführten Erklärungen für diese Ergebnisse sind
insgesamt noch unbefriedigend. Ein Faktor ist die Repu-
tation des Anbieters, die sich in seinem Markennamen
ausdrückt oder die z. B. durch Kundenbewertungen ge-
schaffen wird. Ein anderer, insbesondere für gebrauchte
Güter geltender Grund könnte sein, dass die Erhöhung der
Markttransparenz zu einer erhöhten Nachfrage führt, die
sich nicht zuletzt in Preissteigerungen ausdrückt.

Als Fazit kann man festhalten, dass die Erwartung, dass
eine verbesserte Markttransparenz zu einer geringeren
Preisstreuung und zu sinkenden Preisen führt, insgesamt
nicht erfüllt werden konnte. Es sind solche Effekte zwar
im Einzelfall nachweisbar, aber sie sind längst nicht ver-
allgemeinerbar für alle Märkte im Internet.

1.4.3 Disintermediation – Werden
Handelsstufen eliminiert?

Handelsgeschäfte haben in der alten Ökonomie u. a. die
Funktion, die räumliche Distanz zwischen Hersteller und
Konsument zu überbrücken. Das Internet verspricht eben-
falls die Überwindung dieses Raumproblems. Über die
Web-Seiten des jeweiligen Unternehmens kann man sich
über das Angebot informieren und die gewünschten Pro-
dukte direkt bestellen, die man dann geliefert bekommt.
Die (Zwischen-)Handelsstufe kann wegfallen und die
dort verbrauchten Handelsmargen könnten dem Produ-
zenten und dem Konsumenten direkt zukommen. 

Ein Blick auf die untersuchten Wirtschaftsbereiche (Ka-
pitel II) zeigt, dass es solche Direktvertriebskonzepte
durchaus gibt. Autohersteller experimentieren damit; im
Ökolebensmittelbereich ist die Direktvermarktung auch
über das Internet eine florierende Vertriebsschiene; Ver-
lage, insbesondere im Wissenschaftsbereich, setzen ver-
stärkt auf den Direktvertrieb – auch über das Internet; Bil-
ligfluganbieter vertreiben ihre Flugtickets nur über
Internet und Telefon ohne Einbeziehung von Reisebüros. 

Aber es sind auch gegenläufige Tendenzen zu beobach-
ten, bei denen alte Intermediäre gestärkt werden und neue
Intermediäre – Cybermediäre – hinzukommen. So haben
sich im Autohandel – sowohl im Neu- als auch im Ge-
brauchtwagenhandel – neue Handelsplattformen gebildet,
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die Endkunde und Autohändler zusammenbringen; Buch-
handlungen nutzen neutrale Online-Plattformen, um Ge-
schäfte im Internet tätigen zu können; Tauschbörsen eta-
blieren sich im digitalen Musikgeschäft, juristische
Internetplattformen vermitteln Rechtsberatung von An-
wälten.

Die quantitativen Anteile der Dis- und Reintermediation
sind pauschal schwer zu bestimmten. Deutlich ist jedoch,
dass eine massive Umorientierung auf Direktvertriebskon-
zepte mit einer merklichen quantitativen Ausweitung der
nicht über Handelsstufen vermittelten Umsätze nicht fest-
zustellen ist. Gegen eine generelle Disintermediation durch
E-Commerce spricht eine Reihe wichtiger Gründe, von de-
nen hier nur einige angeführt werden können (Latzer/
Schmitz 2001, S. 77 ff., Schoder 2000, Orwat et al. 2001).

Zu unterscheiden ist, ob die Intermediationsleistung weg-
fällt oder nur verlagert wird. In den wenigsten Fällen wird
man von einem Wegfall ausgehen können (z. B. bei digi-
talen Medienprodukten, wo die physische Lagerhaltung
und Distribution nicht mehr notwendig ist). Die klassi-
schen Handelsfunktionen (der räumlichen und zeitlichen
Überbrückung, der Sortimentsauswahl, der Beratung, der
Geschäftsabwicklung etc.) entfallen in der Regel nicht
einfach, sondern werden bei der Disintermediation auf
Hersteller und Konsument verschoben. Gerade den Kon-
sumenten werden dadurch Lasten aufgebürdet, die sie sel-
ten frei- und bereitwillig übernehmen. 

Insgesamt muss man feststellen, dass die Wirtschaftsberei-
che im Allgemeinen ein mehr oder weniger gut austariertes
System darstellen, das teilweise sogar durch gesetzliche
(Buchpreisbindung, Apothekenmonopol, Gruppenfreistel-
lungsverordnung im Automobilbereich etc.) oder bran-
cheninterne Regelungen gestützt ist. Es funktioniert auch
deshalb so gut, weil es den Beteiligten eine relative Si-
cherheit und direkte Vorteile bietet. Trotzdem ist dieses
Gleichgewicht nicht völlig stabil und ist immer wieder ge-
fährdet, da die beteiligten Akteure versuchen, ihren eige-
nen Vorteil zu optimieren. E-Commerce mag dann im ei-
nen oder anderen Fall einen Anstoß zur Verschiebung im
Gleichgewichtssystem geben. E-Commerce ist aber nicht
der zentrale Hebel, um das jeweilige Branchengleichge-
wicht grundsätzlich zu stören.

1.4.4 Konzentration und Wettbewerb
Während noch vor kurzem die Chancen des Einstiegs in
den E-Commerce für Klein- und Mittelunternehmen be-
sonders betont wurden, heißt heute die Devise eher „Big
ist beautiful“. In Bezug auf virtuelle Marktplätze schreiben
etwa Stobbe/Zampieri (2001, S. 12): „Im Gegensatz zu
dem häufig vertretenen Argument, dass das Internet eine
Chance für die Kleinen ist, verspricht der Entwicklungs-
pfad virtueller Marktplätze eher das Gegenteil: Größe ist
wichtig.“ Nach der Einschätzung der Autoren gab es im
Jahr 2001 etwa 500 öffentliche elektronische Marktplätze
in Europa. Von diesen würden höchstens 100 im Jahr 2004
übrig bleiben.

Auf einer prinzipiellen Ebene sprechen die ökonomischen
Eigenschaften der „Internetökonomie“ eher für Konzen-

trationstendenzen als gegen sie. Bei digitalen Netzwerken
und digitalen Dienstleistungen dominieren die fixen Kos-
ten deutlich vor den variablen, nutzungsabhängigen Kos-
ten. Dies spricht für hohe Skalen- und Netzwerkeffekte,
welche die großen Unternehmen begünstigen. Gerade
auch digitale Güter ermöglichen Größenvorteile im Ver-
trieb, da die Erstellungskosten im Verhältnis zu den Ver-
vielfältigungs- und Distributionskosten deutlich höher
sind (Dudenhöffer 2001, Latzer/Schmitz 2001, Schaaf
2002b, S. 10 f.).

Dies hat nicht zuletzt zu einer gewissen Aufmerksamkeit
für dieses Thema im politischen Raum und bei den Wett-
bewerbs- und Kartellbehören geführt. Der Fall „Micro-
soft“ ist in den USA immer noch nicht abgeschlossen.
Erste Prüfungen von elektronischen Marktplätzen (z. B.
Covisint im Bereich der Automobilindustrie) haben zwar
keinen unmittelbaren wettbewerbspolitischen Handlungs-
bedarf erkennen lassen. Es wird aber eine kontinuierliche
Beobachtung der Konzentrationstendenzen im E-Com-
merce und möglicher wettbewerblicher Beschränkungen
als notwendig empfunden und wegen der starken interna-
tionalen Verflechtung der elektronischen Handelsbezie-
hungen eine bessere internationale Kooperation der Kar-
tellbehörden gefordert (Schaaf 2002b, S. 11).

1.5 Beschäftigungswirkungen 
Prozess- und Produktinnovationen setzen sich selten in
kurzen Zeiträumen durch. So spricht einiges dafür, dass
sich auch die Beschäftigungswirkungen des E-Commerce
erst längerfristig zeigen. Am Beginn einer technologi-
schen Innovation entsteht in der Regel ein zusätzlicher
Arbeitskräftebedarf aufgrund des Lernaufwands, der Im-
plementierung und des Parallelbetriebs der alten und
neuen Systeme. Erst längerfristig kommen dann die Ra-
tionalisierungs- und Freisetzungspotenziale des Routine-
betriebs zum Tragen.

Öffentlichkeit und Politik sind dagegen ungeduldig. Sie
wollen möglichst sofort wissen, was es mit den Beschäf-
tigungswirkungen des E-Commerce auf sich hat. Dass
sich die Hoffnungen auf neue Arbeitsplätze immer wieder
auf technologieorientierte Innovationen (Multimedia, in-
teraktives Fernsehen, Internet, E-Commerce etc.) richten,
ist bei einer Arbeitslosigkeit in Deutschland in Millionen-
höhe kein Wunder. Gleichwohl darf bei der Beantwortung
dieser Frage nicht der Wunsch der Vater des Gedankens
sein, dürfen nicht Antworten verlangt werden, die seriö-
serweise nicht zu geben sind.

Neben dem Problem der zeitlichen Reichweite und des
Zeitpunkts, auf denen sich eine Aussage zu den Beschäf-
tigungswirkungen bezieht, sind es des Weiteren die fol-
genden Probleme, die schnelle und einfache Antworten
nicht erlauben:

– Es mangelt an geeigneten Daten und Statistiken, mit
denen man entsprechende Abschätzungen vornehmen
könnte.

– Die Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge sind extrem
komplex, sodass sich eine einfache Isolierung eines
Faktors (hier E-Commerce) in den seltensten Fällen
vornehmen lässt.
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– E-Commerce besitzt ein Wirkungsspektrum, aber kei-
ne eindeutig festgelegte Wirkungsrichtung. Erst die
tatsächlich verfolgten Strategien des Technikeinsatzes
(unter gegebenen Rahmenbedingungen) führen zu
konkreten Wirkungen. Die verfolgten Strategien un-
terscheiden sich jedoch von Unternehmen zu Unter-
nehmen.

Dies hat sich auch bei den Branchenanalysen dieser TAB-
Studie gezeigt (Kapitel II), in denen die Aussagen über
Beschäftigungseffekte meist nicht über relativ allgemeine
Aussagen hinausgekommen sind.

Im Folgenden wird auf aktuelle beschäftigungsrelevante
Entwicklungen in Deutschland und den USAsowie auf ei-
nige erste Studien zu den Beschäftigungswirkungen des
E-Commerce eingegangen; es schließen sich prinzipielle
Überlegungen zur Förderung neuer Technologien, um 
positive Arbeitsmarkteffekte zu erzielen, an.

1.5.1 Die deutschen „Start-Up-Unternehmen“
und ihr Beitrag zur Beschäftigung

Nach einer Untersuchung der European Business School
(Kraft 2002) wurden in Deutschland im Bereich Internet
und elektronischer Handel in den letzten zehn Jahren schät-
zungsweise 15 000 bis 20 000 Unternehmen gegründet. Bei
einer angenommenen durchschnittlichen Mitarbeiterzahl
von 8 bis 10 Mitarbeitern dürfte dadurch die beachtliche
Zahl von etwa 150 000 Arbeitsplätzen neu entstanden
sein. In einer ähnlichen Größenordnung liegt vermutlich
die Zahl der Beschäftigten, die in etablierten Unterneh-
men im Bereich Internet/E-Commerce beschäftigt sind.
Von diesen insgesamt rund 300 000 neuen Arbeitsplätzen
entfallen auf den E-Commerce im engeren Sinn 14 % oder
42 000 neue Arbeitsplätze – nimmt man die Anzahl der
insgesamt für diesen Bereich geschätzten E-Commerce-
Unternehmen im B2C- und B2B-Bereich als Anhalts-
punkt. Der überwiegende Teil der Neugründungen fällt in
die Kategorie der allgemeinen Internetunternehmen, ins-
besondere Multimediaagenturen, Internet-Service-Provi-
der und Integratoren. Es wurde allerdings schon darauf
hingewiesen, dass von den in der Studie erfassten, mit Ri-
sikokapital finanzierten Internet- und E-Commerce-Un-
ternehmen nach 18 Monaten 40 % nicht mehr selbstständig
sind: 27 % sind ganz gescheitert – und deren Arbeitsplätze
gingen wieder verloren – und 13 % wurden von anderen
Unternehmen übernommen.

1.5.2 Entlassungen im „Dot-Com-Bereich“ 
in den USA

Die Anzahl der Beschäftigten im E-Commerce in den USA
insgesamt ist nicht exakt bekannt. Nach der Studie des Cen-
ter for Research in Electronic Commerce der University of
Texas (Austin) zählten im Jahr 2000 rund 1 Mio. Be-
schäftigte zum Internethandel, wobei dazu alle Handels-
unternehmen gerechnet werden, bei denen ein Teil des
Umsatzes im Internet erzielt wird. Dieser Anteil wurde al-
lerdings nicht näher bestimmt. Zu den „Dot.com“-Unter-
nehmen rechnet die Studie etwa 360 000 Personen (Latzer/
Schmitz 2001, S. 102 f.).

Das amerikanische Arbeitsvermittlungsunternehmen
Challenger, Gray & Christmas erfasst seit Ende 1999 mo-
natlich die Arbeitsplatzverluste im Bereich der Internet-
wirtschaft (Regan 2002b). Insgesamt gingen in diesem
Zeitraum, von Ende 1999 bis April 2002, 147 285 Arbeits-
plätze verloren. Der Arbeitsplatzverlust war im Jahr 2001
mit 100 925 mehr als doppelt so hoch als im Jahr 2000 mit
41 515. Der vorläufige Höhepunkt des Arbeitsplatzabbaus
lag im Frühjahr 2001, wo allein im April 17 554 Arbeits-
plätze in der Internetwirtschaft verloren gingen. Anfang
des Jahres 2002 liegen die monatlichen Zahlen wieder
deutlich niedriger im vier- oder sogar im dreistelligen Be-
reich.

1.5.3 Studien zu den Wirkungen des 
E-Commerce auf die Beschäftigung

Euphorie und Panikmache liegen gerade beim Thema Be-
schäftigungswirkungen eng beieinander. So enthält das
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
herausgegebene Innovationsmagazin I-Prom 3/2000 so-
wohl die Prognose, dass in den nächsten zwei Jahren
100 000 Arbeitsplätze durch elektronische Bestellungen
verloren gingen als auch die Aussage, dass gleichzeitig
Hunderttausende im „E-Sektor“ neu entstehen bzw. bis
2003 „400 000 neue Jobs im Multimedia-Bereich den Ar-
beitsmarkt entlasten“ werden (S. 2 und 5). Die Prognose
über den Verlust von 100 000 Arbeitsplätzen entstammt
einer Studie im Auftrag der EU-Kommission, an der u. a.
Empirica (Bonn) beteiligt war (ECaTT). Als Grund für
diese harten Einschnitte im Arbeitsmarkt werden erhebli-
che Einsparpotenziale durch professionelles B2B genannt
(o. A. 1999b).

Mittels Input-Output-Analysen nahmen für das Jahr 1998
Passamonti/Lucchi (1998) eine Abschätzung der Beschäf-
tigungseffekte des E-Commerce für vier europäische Län-
der, darunter Deutschland, vor. Unter Berücksichtigung
von Substitutionseffekten sowie direkten, indirekten (Vor-
leistungen) und Zweitrunden-Effekten (Effekte, die durch
eine zusätzliche Wertschöpfung eine weitere gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage induzieren) kamen sie zu dem Er-
gebnis, dass die Beschäftigungseffekte des E-Commerce
leicht negativ seien. Allerdings werden das methodische
Vorgehen und die getroffenen Annahmen von Latzer/
Schmitz problematisiert. So seien die Daten der Input-Out-
put-Tabellen schon damals veraltet gewesen, und es wür-
den zu wenig die internationalen Verflechtungen und die
Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität
berücksichtigt (Latzer/Schmitz 2001, S. 100 ff.; Preissl
et al. 2000, S. 9 f.).

Das RWI hat in einer Studie für das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie die hypothetischen Wir-
kungen einer Kostensenkung durch E-Commerce auf die
Beschäftigung in einzelnen Branchen berechnet (nur
B2C-E-Commerce). In diese Berechnungen gehen An-
nahmen der OECD zur Senkung der Vertriebskosten von
insgesamt 5 % ein, wobei für einzelne Bereiche digitali-
sierbarer und digitaler Produkte und Dienstleistungen
deutlich höhere Einsparungen veranschlagt werden. So
sollen die Vertriebskosten für Software durch E-Com-
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merce um 99 %, für Bankgeschäfte um 89 %, für Flug-
scheine um 87 % und für Versicherungspolicen um 50 %
sinken (OECD 1999, S. 62 f., 72 f.). 

Für die rund 10 Mio. Beschäftigten, die mit der Herstel-
lung und dem Vertrieb von Gütern und Dienstleistungen
für den privaten Verbrauch zu tun haben, ändert sich durch
den E-Commerce-Einsatz und die damit verbundenen
Produktivitätsgewinne in der Summe kaum etwas (ein
Zuwachs um 3 000 Arbeitsplätze). Die Branchenbetrach-
tung lässt aber erkennen, wo eher die Gewinner und wo
eher die Verlierer dieser Entwicklung zu finden sind. Zu
den Gewinnern zählt in erster Linie das verarbeitende Ge-
werbe, das Wohnungswesen und die öffentlichen und pri-
vaten Dienstleister, wobei die relativen Effekte mit
+ 0,25 % sehr gering zu veranschlagen sind. Arbeitsplatz-
verluste treten insbesondere auf im Kredit- und Versiche-
rungsgewerbe (– 4 %) und im Einzelhandel (– 2 %)
(Löbbe et al. 2000, S. 82 ff.).

1.5.4 „Ritt auf dem Tiger“ unvermeidlich?
Es wird immer wieder argumentiert, es gebe keine Alter-
native zum „Ritt auf dem Tiger“, d. h. der Förderung neuer
Technologien. Denn je schneller die Innovationen zur Ein-
führung neuer Informations- und Kommunikationstechno-
logien erfolgten, desto positiver seien die Beschäftigungs-
bilanzen – auch wenn sie insgesamt negativ ausfielen (so
etwa Welsch 1997, S. 7 für den Sektor Telekommunika-
tion und Multimedia). Begründet wird dies im Wesentli-
chen mit einem zwangsläufig vorgegebenen „Weg in die
Informationsgesellschaft“. Wer sich dem verweigere,
würde im internationalen Wettbewerb eine schlechtere
Position einnehmen, die dann zum Abbau von Arbeits-
plätzen im eigenen Land führe. Konsequenterweise wird
eine aktive Technologie- und Innovationspolitik gefor-
dert, die die neuen Technologien besonders schnell und
umfassend in den Markt bringt. 

Diese Position soll hier nicht grundsätzlich in Frage gestellt
werden, obwohl auch sie einer genaueren theoretischen und
empirischen Fundierung erst noch bedürfte. Es sollen aber
zwei Gegenargumente formuliert werden. Die aktive Poli-
tik der Förderung der technologieorientierten Innovatio-
nen, hier die Förderung des Einsatzes des E-Commerce,
kann im schlechtesten Fall für die Beschäftigungsbilanz
einen doppelt negativen Effekt erzeugen: 

– Zum einen beschleunigt sie den Arbeitskräfteabbau
durch das Rationalisierungspotenzial des E-Com-
merce und verhindert so zeitlich gestrecktere An-
passungsprozesse, die mit weniger gesellschaftlichen
Kosten verbunden wären. 

– Zum anderen fördert sie das Risiko von Fehlallokatio-
nen im Markt durch Unternehmensneugründungen
oder den Aufbau neuer Geschäftszweige mit nicht
tragfähigen Geschäftsmodellen bzw. ohne eine ausrei-
chende Nachfrage. Auch dies führt zwangsläufig zum
Verlust von (gerade neu geschaffenen) Arbeitsplätzen. 

Der Erfolg neuer Technologien ist immer mit Unsicher-
heit behaftet und die konkreten, erfolgreichen Anwen-

dungsformen müssen sich erst in einem Versuchs- und Irr-
tumsprozess herausbilden. Es spricht einiges für die Posi-
tion, dass der Markt das beste Selektionsmittel für diesen
Entwicklungsprozess ist und die Politik zwar für gleiche
Rahmenbedingungen sorgen, nicht aber zu stark steuernd
und fördernd in die Technologiediffusion eingreifen
sollte.

1.6 Verkehr 
Die Wirkungen des elektronischen Handels auf die Ver-
kehrsleistungen lassen sich zurzeit noch nicht eindeutig be-
schreiben. Dies liegt allein schon daran, dass es keine Ver-
kehrsstatistiken gibt, die Auswirkungen von E-Commerce
auf Verkehrsaufkommen und -leistungen berücksichtigen.
Wenig Informationen liegen auch zum Kundenverhalten
vor. Deshalb ist insbesondere im B2C-E-Commerce weit-
gehend unklar, in welchen Fällen Interneteinkäufe (inkl.
Direktlieferung) dazu führen, dass Einkaufsfahrten ent-
fallen. Schließlich wird in Logistik und Distribution zur-
zeit noch in allen Bereichen experimentiert, ohne dass
sich erfolgreiche Modelle schon eindeutig etabliert hät-
ten.

Einzelne Fallstudien, die mittlerweile vorliegen, ändern
an dieser Einschätzung grundsätzlich nichts, da sie in der
Regel sehr partikulare Annahmen treffen bzw. nur be-
stimmte Segmente, wie den KEP-Markt und die Lebens-
mittel-Heimlieferung, behandeln. Ausländische Fallstu-
dien schließlich geben zwar interessante Hinweise, sind
aber auf die deutsche Situation meist nicht direkt über-
tragbar (Behrendt et al. 2002a).

Die Nutzung von IuK-Technologien wirkt schon seit eini-
gen Jahrzehnten auf den Ablauf logistischer Prozesse. Es
kann davon ausgegangen werden, dass nun auch E-Com-
merce zu Änderungen und teilweise zu Verkürzungen in
der Wertschöpfungskette führt. So ist zu erwarten, dass
sowohl die direkten Geschäftskontakte zwischen Herstel-
lern und Einzelhandel als auch die zwischen Handel und
Endkunden zunehmen werden. Die Güterauslieferung er-
folgt dann kundenorientierter, Zwischenstationen in der
Warendistribution reduzieren sich. Logistik und Ver-
kehrsaufkommen werden sich hierdurch ändern.

Die möglichen Auswirkungen eines zunehmenden elektro-
nischen Handels müssen aber in jedem Fall im Kontext der
weiteren Entwicklung des Verkehrsaufkommens insgesamt
gesehen werden. Dabei sind sowohl der Straßengüter-
verkehr als auch die privaten Einkaufsfahrten von be-
sonderer Relevanz. Die Bundesregierung prognostiziert
unter Berücksichtigung eines Bevölkerungsanstiegs auf
83 Mio. Menschen und eines jährlichen Wirtschafts-
wachstums von durchschnittlich 2 % einen erheblichen
Anstieg des Verkehrsaufkommens bis zum Jahr 2015:

– Der Personenverkehr nimmt danach zwischen 1997
und 2015 um rund 20 % zu. Im Personenverkehr ent-
fielen bereits 1998 mit 116 Mrd. Personenkilometern
rund 12 % der gesamtwirtschaftlichen Verkehrsleis-
tungen auf Einkaufsfahrten. Dabei ist der PKW mit ei-
nem Anteil von 72 % das am häufigsten benutzte Ver-
kehrsmittel (Klaus et al. 2002, S. 56).
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– Der Güterverkehr wächst nach den Prognosen der
Bundesregierung von 1997 bis zum Jahr 2015 um
ca. 64 %; die Verkehrsleistungen im Güterverkehr wer-
den danach auf rund 600 Mrd. Tonnenkilometer an-
steigen. Ohne steuernde Eingriffe ist zu erwarten, dass
die Güterverkehrsleistung auf der Straße auf 422 Mrd.
Tonnenkilometer wächst (BMVBW 2000, S. 6).

1.6.1 Logistikmarkt
Der Logistikmarkt spiegelt die Anforderungen wider, die
Produktion und Handel an einen effektiven Güteraus-
tausch stellen. Er umfasst die Akteure, die diese Dienst-
leistungen auf allen Ebenen gewährleisten. Mit einem Vo-
lumen von insgesamt gut 124 Mrd. Euro betrifft er
Transport, Umschlag und Lager sowie die Kosten für die
Auftragsabwicklung, die logistische Administration so-
wie die Bestandskosten.

Tabelle 24 zeigt die für den Straßenverkehr relevanten
Teilsegmente des Logistikmarktes. Die Auswirkungen ei-
nes zunehmenden E-Commerce werden diesen Markt ver-
ändern und demzufolge auch verkehrliche Effekte bewir-
ken. Die Teilsegmente werden im Folgenden einzeln
betrachtet. Es wird eine erste qualitative Einschätzung
vorgenommen, in welchem Umfang E-Commerce zu Än-
derungen führen wird (Klaus et al. 2002, S. 64 ff.).

– Massengut: Der Massengüterverkehr ist in Deutsch-
land seit Jahren tendenziell rückläufig. Die zu erwarten-
den Auswirkungen des E-Commerce auf dieses Seg-
ment sind gering, da Massengüter (z. B. Rohstoffe wie
Kohle, Erz und Stahl sowie Entsorgungs- und Re-
cyclingprodukte) normalerweise nicht zeitnah und nicht
in bedarfgerechten Mengen geliefert werden müssen.

– Ladungsverkehr: Dieser umfasst Haus-zu-Haus-Trans-
portleistungen. Bei den (leichteren) Halb- und Fertig-

produkten ist damit zu rechnen, dass die heute als Teil-
oder Ganzladungen beförderten Güter durch den ver-
änderten Bestellrhythmus im E-Commerce in Zukunft
in kleinere, lose Pakete aufgeteilt werden und damit in
den Stückgutbereich fallen.

– Allgemeiner Stückgutverkehr: Die hier transportierten
Güter sind individuell adressiert, zusammenladefähig
und ohne spezielle Anforderungen zu transportieren.
E-Commerce wird die in diesem Sektor bereits statt-
findenden Entwicklungen – Abwanderung von Stück-
gutfracht in den KEP-Markt und Zuwächse aus dem
Ladungsverkehr durch Just-in-Time-Effekte in der
Produktion – noch verstärken. Eine leicht steigende
Tendenz bei der Mengenentwicklung ist zu erwarten.

– Stückgüter mit speziellen Transportanforderungen:
Die E-Commerce-Auswirkungen sind hier heterogen.
Während im Umzugs- und Messesegment (z. B. Trans-
port hängender Kleider) nur geringe Auswirkungen zu
erwarten sind, könnten beim Transport spezialisierter
Güter (z. B. High-Tech-Produkte) ähnliche Effekte
auftreten wie beim allgemeinen Stückgutverkehr.

– Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP): Der KEP-
Markt ist einer der von E-Commerce erheblich betrof-
fenen Bereiche: Sowohl das über B2C-E-Commerce
abgewickelte Einzelhandelsvolumen als auch die im
B2B-E-Commerce verstärkt eingesetzten Logistiksys-
teme zur zeitnahen Belieferung werden zu Zuwächsen
führen.

– Konsumgüterdistribution: Unter Konsumgüter fallen
„Food“- und „Non-Food“-Verbrauchsgüter sowie alle
Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs. Dieses Teil-
segment kann durch E-Commerce induzierte Effekte
anwachsen.

– Industrielle Kontraktlogistik: In diesem Bereich – dem
größten Teilmarkt – werden überwiegend Güter für

Drucksache 14/10006 – 182 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Tabel le 24

Für den Straßenverkehr relevante Segmente des Logistikmarktes (1998)

Segment Transportgewicht Marktvolumen
in Mrd. Euro

Anteil am gesamten 
Umsatz des deutschen

Logistikmarktes

Massengut > 100 t 3,8 3 %
Ladungsverkehr 2,5–25 t 25,9 21 %
allgemeiner Stückgutverkehr 25–2 500 kg 10,8 9 %
Stückgüter mit speziellen Transportan-
forderungen – 3,0 2 %
Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) < 31 kg 6,4 5 %
Konsumgüterdistribution – 29,1 23 %
industrielle Kontraktlogistik – 35,4 28 %

Legende: Nicht enthalten sind See- und Luftfracht (jeweils 3 %) sowie die nicht integrierte Lagerei und Hafenlogistik (2,5 %).
Quelle: eigene Darstellung, Daten bei Klaus et al. (2002, S. 63 ff.)



die industrielle Produktion, Ersatzteile und industri-
elle Fertigprodukte befördert. Allgemein wird erwar-
tet, dass dieser Markt weiter wächst. E-Commerce
wird – ähnlich wie im Stückgutbereich – ein Anwach-
sen der Kontraktlogistik verstärken, wobei diese dann
eine zeit- und bedarfsgerechte Lieferung sicherstellen
muss.

Eine effiziente logistische Abwicklung der einzelnen Pro-
zessketten (einschließlich der Zulieferung und der Distri-
bution) bezieht sich zunehmend nicht mehr nur auf die La-
gerung und den Transport von Gütern. Vielmehr erfordert
sie heute maßgeschneiderte Formen der Koordination von
Unternehmensnetzwerken. Als E-Logistik betreffen sie
die Steuerung der Waren- und Informationsströme in ei-
ner Weise, die alle Akteure und Prozessketten effizient
miteinander verzahnt, um unter Aspekten wie Transpa-
renz, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit den An-
sprüchen der Kunden gerecht zu werden (TAB 2001b). In
dem Maße, in dem dies gelingt, können u. U. auch ver-
kehrsmindernde Effekte generiert werden.

1.6.2 B2B-E-Commerce
Es ist zu erwarten, dass elektronische Transaktionen
zukünftig häufiger direkt zwischen produzierenden und
weiterverarbeitenden Unternehmen – unter Umgehung
des Großhandels – stattfinden, auch wenn das Ausmaß
dieser Entwicklung offen und umstritten ist. Diese Ver-
kürzung der Wertschöpfungskette würde – um den An-
sprüchen der Kunden gerecht zu werden – zu mehr Liefe-
rungen mit jeweils geringerem Bestellvolumen führen.
Die Sendungsstruktur veränderte sich. Ferner verstärkte
sich die Tendenz, Geschäftsbeziehungen mit räumlich
weiter entfernten Unternehmen einzugehen. Die Folgen
wären, dass erstens die Zahl der Fahrten (mit kleineren
Fahrzeugen) zunimmt und sich zweitens die Transport-
weiten verlängern, da über größere Distanzen geordert
und geliefert wird (Klaus et al. 2002, S. 54).

Da die Transportkosten bei den meisten Gütern nur einen
geringen Teil der gesamten Kosten ausmachen, dürften
die durch eine Verkürzung der Wertschöpfungskette er-
zielten Einsparungen die durch zusätzliche Verkehre ver-
ursachten Kosten übertreffen (logistikvolumen-steigern-
de Effekte). Folglich ist keine bremsende Wirkung der
Transportkosten auf eine weitere Entwicklung des E-Com-
merce zu erwarten.

Andererseits gibt es auch logistikvolumen-senkende Ef-
fekte, die von logistischen Rationalisierungsbemühungen
herrühren:

– Dadurch, dass Hersteller und Kunden flexibler zu-
sammenarbeiten, lässt sich die wachsende Zahl klei-
ner Warenabrufe zeitlich besser koordinieren und zu
kompakten und kostengünstigeren Ladungen bündeln.

– Fehl-, Nachlieferungen und Retouren werden durch
verbesserte Informationsflüsse deutlich reduziert.

– Vorratsproduktion und Lagerhaltung werden verrin-
gert, da nachfrageorientierter produziert und geliefert
werden kann.

1.6.3 B2C-E-Commerce
Die weitgehend noch unbekannte, schwer fassbare Größe
im B2C-E-Commerce ist das – insbesondere zukünftige –
Kundenverhalten. Ob Einkäufe über das Internet tatsäch-
lich Einkaufsfahrten substituieren, ist darüber hinaus von
einer Vielzahl von Randbedingungen abhängig. Grund-
sätzlich werden Effekte sowohl bei der Struktur des Gü-
ter- als auch des Personenverkehrs erwartet.

Güterverkehr

Zunächst ist festzuhalten, dass die bislang dominierende
Form der Auslieferung von Gütern die Belieferung des
stationären Handels ist. Die Belieferung erfolgt hier über
eine logistische Kette vom Hersteller über dessen regio-
nale Lager zu den zentralen oder regionalen Distribu-
tionszentren, zum Einzelhändler. Ferner werden Güter
über den Versandhandel geliefert, der derzeit etwa 5 % des
deutschen Einzelhandels-Umsatzvolumens umfasst. Hier
wird überwiegend eine Logistikkette genutzt, die zu-
nächst vom Hersteller zu den Versandhandelszentren
reicht. Von dort erfolgt dann die direkte Auslieferung an
die Kunden durch Paketdienste. Bei höherem Volumen
und stärkerer regionaler Konzentration werden für die
Auslieferung eigene Fuhrparks bzw. Franchisepartner
eingesetzt.

Das Aufkommen im Straßengüterverkehr wird wesentlich
von der Ausgestaltung der Belieferung des Einzelhandels
abhängen: Je nachfrageorientierter die Hersteller liefern,
desto eher werden sie ihre Waren in kleineren und damit
häufigeren Lieferungen verteilen müssen. Folglich wäre
hier mit einer Reduzierung des Transportvolumens (je
Fahrt) und einer Zunahme der Transportfahrten zu rech-
nen. Dagegen wird B2C-E-Commerce im Versandhandel
kaum zu einer Veränderung im Straßengüterverkehr
führen. Ein Wechsel von der Katalog- zur Internetbestel-
lung spart höchstens die Auslieferung der Kataloge an die
Kundenhaushalte. Das Volumen und die Struktur der Sen-
dungen dürften weitgehend unverändert bleiben.

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass
als Folge geänderter Sendungsstrukturen und -rhythmen
ein gewisser Anteil an Fahrten zur Belieferung des Einzel-
handels mit größeren Lkw durch Transporte mit kleineren
Fahrzeugen ersetzt wird. Außerdem wird die künftige Ver-
kehrsentwicklung von der Effizienz der Belieferungssys-
teme bestimmt werden: Angesichts der hohen Kosten, die
mit der Auslieferung haushaltsbezogener Sendungen ver-
bunden sind, erscheint eine Bündelung dieser Ausliefe-
rungsfahrten nötig. Mit zunehmendem Marktumfang des
B2C-E-Commerce könnten sich die Möglichkeiten ver-
bessern, entsprechende logistische Modelle (Kooperatio-
nen, Sammellieferungen, Pick-up-Points u. ä.) zu realisie-
ren. Ob damit eine Senkung des Verkehrsaufkommens zu
erreichen sein könnte, ist fraglich.

B2C und privater Einkaufsverkehr

Die Schlüsselfrage lautet hier, ob und in welchem Um-
fang E-Commerce zu einer Abnahme der privaten Ein-
kaufsfahrten führen wird und wie sich die dann notwen-

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 183 – Drucksache 14/10006



dige Auslieferung der bestellten Waren an den Endkunden
gestaltet. Beide Entwicklungen müssten schließlich in ei-
ner Nettobilanz zusammengeführt werden.

– Bestimmte Einkaufsfahrten privater Konsumenten
lassen sich durch den Mausklick vom heimischen
Computer aus ersetzen. Konsumenten, die zukünftig
auf diesem Wege ihre Waren bestellen und ausliefern
lassen, tragen zu einer Reduktion von Einkaufsfahrten
bei. Durch Internetbestellungen entstehen jedoch Aus-
lieferungsverkehre: kleinteilige Sendungen müssen an
eine Vielzahl wechselnder Empfänger verteilt werden.
Diese veränderte Sendungsstruktur wird nur dann ein
relativ geringeres Verkehrsaufkommen als bei den tra-
ditionellen Einkaufsfahrten nach sich ziehen, wenn
Bestellungen gebündelt, möglichst viele Empfänger
auf einer Auslieferungsroute beliefert, die Zustellzeit
in die Abendstunden verlegt und damit mehrmalige
Zustellversuche reduziert werden können (Klaus et al.
2002, S. 58).

– Eine weitere Voraussetzung dafür, dass „Home-Shop-
ping“ sich verkehrsreduzierend auswirkt, ist, dass alle
Produkte, die ein Kunde während einer Einkaufsfahrt
erwerben möchte, auch im Internet angeboten werden
(Kaufverbund). Werden nur Teile des sonst üblichen
Kaufverbundes angeboten, sind Einkaufsfahrten wei-
ter erforderlich – u. U. reduziert sich die Fahrstrecke.
Werden Einkaufsfahrten mit Berufs- und Freizeitfahr-
ten kombiniert (Fahrtzweckverbund), wird die Substi-
tution des traditionellen Einkaufs durch den Internet-
einkauf keine Verringerung von Fahrten mit sich
bringen. Allenfalls werden Umwege reduziert.

– Verkehre könnten auch dann wegfallen, wenn digita-
lisierte Produkte den physischen Einkauf oder die Lie-
ferung ersetzen (z. B. Musik- und Software-Down-
loads) und Informationen elektronisch ausgetauscht
werden (E-Mails, Homebanking, eBooks).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass On-
line-Geschäfte mit privaten Endkunden in der Tendenz zu
einer Individualisierung und Aufsplitterung des Liefer-
verkehrs führen: Die Sendungsgrößen werden kleiner, die
Lieferfrequenzen steigen, die Zeitfenster werden enger
und die Sendungsstrukturen werden zunehmend atomi-
siert und räumlich dispers.

Lkw-Fahrten zur Belieferung des Einzelhandels werden 
– bei einer Direktbelieferung von Haushalten – durch
Fahrten mit kleineren Fahrzeugen ersetzt. Die Folge ist
eine Verkehrszunahme, die auch an der geringen Stopp-
dichte und der höheren Anzahl an Retouren liegt. Ande-
rerseits wird sich dieser Zuwachs in engem Rahmen hal-
ten. Die Volumina der Umschichtung von stationärem
Handel hin zum E-Commerce, die zukünftig erwartbar
sind, bewegen sich nach Ansicht der Gutachter des DIW
in einem Bereich zwischen 1 und 5 % in den nächsten fünf
Jahren. Jedes Prozent E-Commerce könnte zusätzlich
50 Mio. Paketlieferungen im Paket- und Kurierdienst in-
duzieren, was beim augenblicklichen Paketvolumen von
1,36 Mrd. Paketen einen eher bescheidenen Zuwachs aus-
macht (Klaus et al. 2002, S. 60).

1.7 Ökologie 
Unbestritten steht die Forschung zu den ökologischen
Aspekten von E-Commerce gerade erst am Anfang. Zahl-
reiche wissenschaftliche Veranstaltungen und anlaufende
Forschungsvorhaben weisen aber auf den starken Bedeu-
tungszuwachs dieses Themenfeldes hin. Im folgenden
Kapitel wird versucht, den Stand der Diskussion zu den
Umwelteffekten des E-Commerce in den wichtigsten
Punkten wiederzugeben. Hierzu wird auf eine Literatur-
studie von Behrendt, Jonuschat, Heinze und Fichter
(Behrendt et al. 2002a) zurückgegriffen.

1.7.1 Strukturierung der Umwelteffekte nach
Bereichen

Die vielfältigen Umwelteffekte des elektronischen Han-
dels lassen sich in drei Kategorien unterteilen, wie sie die
folgende Tabelle 25 wiedergibt. Im Idealfall müssten bei
einer ökologischen Betrachtung von Teilaspekten des 
E-Commerce alle Kategorien übergreifend betrachtet
werden.

Erste Forschungsergebnisse beziehen sich vor allem auf
die Umweltauswirkungen der Informations- und Kom-
munikations-Infrastruktur des E-Commerce sowie deren
material- und energiebezogene, verkehrliche und raum-
strukturelle Auswirkungen. Hinsichtlich der Behandlung
der ökologischen Implikationen von Prozess- und markt-
strukturellen Entwicklungen und erst recht bei den Folge-
bzw. Reboundeffekten bestehen noch erhebliche Lücken.

1.7.2 Umwelteffekte der E-Commerce-
Infrastruktur

Bisher ist das Internet die bedeutendste Plattform für den
elektronischen Handel – und wird dies auch voraussicht-
lich mittelfristig trotz digitalem Fernsehen und Mobilfunk-
netzen bleiben (TAB 2002a). Dementsprechend stehen
bislang die Energieverbräuche und Stoffflüsse, die mit der
Internetnutzung verbunden sind, im Fokus der Untersu-
chungen. Generell ist zu beachten, dass diese Studien die
allgemeine Nutzung des Internets bzw. der Telekommuni-
kationsnetzwerke sowie der Geräte betrachten. Der spezi-
fische Anteil der Internetnutzung für elektronische Han-
delstransaktionen wird nicht herausgerechnet.

Energieverbräuche

Erste wissenschaftliche Diskussionen zu den Energiever-
bräuchen des Internets und der sonstigen Telekommuni-
kationsinfrastruktur gibt es in den USA. Diese Ergebnisse
wurden auch in Deutschland aufgegriffen.

– In einer US-amerikanischen Studie wird der Anteil des
gesamten Stromverbrauchs von Personalcomputern
und Internet in den USA mit rund 13 % am gesamten
Stromverbrauch veranschlagt, der zu weiten Teilen
dem hohen Energieverbrauch der „Serverfarmen“ zu-
geschrieben wird (Mills/Huber 1999). Allerdings
wurde diese Studie heftig kritisiert, u. a. deswegen,
weil der Energieverbrauch für einen durchschnittli-
chen PC sowie die Anzahl der PCs zu hoch angesetzt
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seien (Behrendt et al. 2002a, S. 16 f.). Eine andere Stu-
die kommt zu dem Ergebnis, dass der US-amerikani-
sche Stromverbrauch für Büro- und Netzwerkgeräte
bei 2 % liege und zusammen mit der Telefoninfra-
struktur und dem Energieverbrauch bei der Halbleiter-
und Computerherstellung lediglich 3 % des gesamten
Stromverbrauchs erreiche (Kawamoto et al. 2000).

– Für den internetbedingten Energieverbrauch in
Deutschland hat das Wuppertal-Institut für Klima,
Umwelt, Erde eine Studie vorgelegt, nach der ca. 0,8 %
des gesamten Stromverbrauchs für das Internet, d. h.
für Geräte der Bereitstellung, Übertragung und Nut-
zung von Internetangeboten, verwendet wird (Barthel
et al. 2001). Allerdings wurden in den Bereichen, in
denen keine spezifischen Daten für Deutschland vor-
lagen, die Annahmen der US-Studie von Kawamoto 
et al. (2000) zugrunde gelegt.

– Für das Mobilfunknetz wird ein Stromverbrauch von
0,4 TWh veranschlagt, wobei ca. 90 % auf die Infra-
struktur (Betrieb der Basisstationen etc.) und etwa 10 %

auf die Endgeräte fallen. Solange die Netzkapazitäten
es zulassen, ist bei einer Erhöhung der Teilnehmerzahl
demnach mit einer vergleichsweise geringen Zunahme
des Energieverbrauchs zu rechnen (Schaefer/Weber
2000).

– Abschätzungen des Primärenergiebedarfs bei der Her-
stellung eines Personalcomputers kommen zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen, was u. a. an der Proble-
matik unterschiedlicher Systemgrenzen, methodischer
Ansätze oder unzureichender Daten liegt. So beziffert
das Öko-Institut den energetischen Herstellungsauf-
wand auf 10 350 MJ (Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg 1996). Demgegenüber kommen jüngere Stu-
dien auf einen Primärenergieverbrauch von 9 500 MJ
(Dreier et al. 2000) bzw. auf ca. 4 000 MJ (Reichart/
Hischier 2001). In diesen Unterschieden spiegeln sich
allerdings auch die Effizienzfortschritte bei der Herstel-
lung elektronischer Bauteile wider (Behrendt et al.
2002a, S. 25).

– Nach Schätzung des Umweltbundesamtes betrugen Mit-
te der 90er-Jahre die Leerlaufverluste der Informations-
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Tabel le 25

Umwelteffekte des E-Commerce

Bereiche und Prozesse Umwelteffekte 

Inanspruchnahme der IKT-Infrastruktur 
– Netze, Schaltsysteme, Server u. a. 
– Empfangssysteme 
– Endgeräte (PC, Mobilfunk) 

– Ressourcenverbrauch 
– Energieverbrauch 
– Schadstoffe und Elektronikschrott 
– Elektrosmog 

Veränderungen von Produkten, Prozessen und 
Märkten 

Produkte und Produktion 
– Elektronische Märkte 
– Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen 
– Optimierung von Beschaffung und Produktion 
– Projektlebensdauer 

– Materialflüsse 
– Energieströme 

Logistik 
– Frachtstrukturen 
– Logistische Ketten 

– Verkehrsaufkommen 
– Emissionen 

Raumnutzung 
– Dezentralisierung der Unternehmensorganisation
– veränderte Standortfaktoren 

– Flächeninanspruchnahme 
– Verkehrsaufkommen 

Indirekte Folge- bzw. Reboundeffekte 
– Senkung der Preise für IT und E-Commerce 
– Veränderungen von Konsum- und Lebensstilen 
– Steigerungen der Leistungspotenziale
– Kultureffekte durch Wertschätzung des Online-Lebens 
– Standardisierungseffekte im Lebensstil

– Substitutionseffekte 
– Rückkoppelungseffekte 
– Verlagerungseffekte 
– Kompensationseffekte 

Quelle: in Anlehnung an Behrendt et al.( 2002a, S. 12) und Fichter (2001, S. 13)



und Kommunikationsgeräte in Deutschland ca. 8 TWh
pro Jahr, zu denen noch die Leerlaufverluste der Un-
terhaltungsgeräte gezählt werden können. Das ergab
insgesamt ca. 16 TWh pro Jahr bzw. 1,5 % des Koh-
lendioxidausstoßes in Deutschland (UBA 1997 in
Behrendt et al. 2002a, S. 19 f.). Allerdings kann von
den Zahlen kaum auf die gegenwärtige Situation ge-
schlossen werden, da nicht nur die Zahl der Geräte mit
Bereitschaftsschaltung (Stand-by) stark zugenommen
hat, sondern auch der Energieverbrauch während der
Bereitschaftsschaltung durch technische Entwicklun-
gen gesunken ist.

Insbesondere der letzte Aspekt deutet auf die Verminde-
rungsmöglichkeiten beim Stromverbrauch durch techni-
sche Weiterentwicklungen einer verlustarmen und ver-
brauchsreduzierten Elektronik hin. Derartige Technologien
sind schon im Zuge einer weiter zunehmenden Verwen-
dung mobiler Geräte zu erwarten (Energieversorgung mit
Solarzellen, Weiterentwicklungen der Batterietechnik
und Minimierungen der Ladeverluste). Des Weiteren ver-
brauchen Flachbildschirme gegenüber der Bildröhren-
technik deutlich weniger Energie. Fortentwicklungen gibt
es auch bei der weiteren Senkung der Leerlaufverluste,
die auf dem Wege der Optimierung des „Powermanage-
ments“ erreicht werden können. Künftig sollen mit Tech-
nologien der nichtflüchtigen Speicherelemente Bereit-
schaftsschaltung und Bootphasen vermieden werden
können, wenn der Speicherinhalt auch ohne Stromzufuhr
erhalten bleibt (Behrendt et al. 2002a, S. 20).

Stoffflüsse

Auch bei den stofflichen Wirkungen der IKT-Infrastruk-
tur werden die spezifischen Auswirkungen des elektroni-
schen Handels bisher nicht separiert betrachtet. Bisher
liegen lediglich Angaben zu den Stoffflüssen der gesam-
ten IKT vor, die sich in erster Linie auf das Abfallauf-
kommen beziehen. Hilty/Ruddy (2000) schätzen bei-
spielsweise, dass 98 % der Stoffflüsse bei Herstellung und
vorgelagerter Produktion der IKT als Abfälle auftreten
und nur 2 % in das Produkt selbst einfließen.

In Deutschland lag im Jahr 1997 das Aufkommen an Elek-
tro- und Elektronikschrott bei 1,8 Mio. Tonnen, wovon 
ca. 350 000 Tonnen auf ausrangierte Büromaschinen, In-
formations- und Kommunikationstechnik entfielen. Für
das Jahr 2000 wird ein Gesamtaufkommen an Elektro-
und Elektronikschrott von 2 Mio. Tonnen geschätzt. Der
Anteil der IKT-Altgeräte am Gesamtaufkommen wird auf
Grund der Wachstums- und Innovationsdynamik für die
Zukunft höher eingeschätzt, wozu insbesondere die ver-
gleichsweise kurzen durchschnittlichen Produktnutzungs-
zeiten beitragen (Behrendt et al. 2002a, S. 21).

Der Großteil der Altgeräte wird derzeit noch in Müllver-
brennungsanlagen bzw. auf Deponien entsorgt, was ange-
sichts der gesundheitlichen und ökologischen Belastungen
(z. B. Cadmium in Ladebatterien und Bleiverbindungen
als Lote) nicht unbedenklich ist. Eine flächendeckende
Recyclinglösung und der Ersatz gefährlicher Stoffe in
IKT-Geräten wird vor allem mit der Umsetzung der im
Jahr 2000 vorgeschlagenen europäischen Richtlinie für

Elektro- und Elektronikaltgeräte (Europäische Kommis-
sion 2000a), der vorgeschlagenen Richtlinie zur Be-
schränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (Euro-
päische Kommission 2000b) und dem bisher im Entwurf
vorliegenden Vorschlag für eine Richtlinie zu den Umwelt-
auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten („Di-
rective on the impact on the environment of electrical and
electronic equipment (EEE)“) (Europäische Kommission
2001c) erwartet.

Neben dem Abfallaufkommen richtet sich in jüngster Zeit
auch das Augenmerk ansatzweise auf die toxischen und
sonstigen Schadstoffbelastungen bei der IKT-Produktion
und der Entsorgung des Elektronikschrotts. Dabei ist auch
zu berücksichtigen, dass Produktions- und Entsorgungs-
schritte der IKT-Industrie zunehmend in Entwicklungs-
länder ausgelagert werden, in denen häufig niedrigere
Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzstandards vor-
liegen (z. B. Zarsky et al. 2002).

1.7.3 Umweltfolgen von veränderten und neuen
Produktionsprozessen und Produkten

Umweltentlastungen und eine erhöhte Ressourcenpro-
duktivität werden insbesondere erwartet durch:

– Digitalisierung und Virtualisierung von Gütern,

– Koordination von Wertschöpfungsaktivitäten,

– elektronische Beschaffung,

– kundenindividuelle Massenfertigung,

– Veränderungen in der Distribution,

– Verbesserung der Produktnutzung und des Recyclings.

Ressourcenproduktivität

Mit der Digitalisierung und Virtualisierung von Informa-
tions- bzw. Medienprodukten, Anrechten und Dienstleis-
tungen sowie ihrer Bereitstellung über elektronische
Netzwerke sind die Hoffnungen verbunden, vor allem
Materialeinsparungen bei den Trägermedien, Reduktio-
nen bei den Transporten sowie Verminderungen der Belas-
tungen durch Lager- und Verkaufsflächen zu erreichen
(Kapitel II.4.4.2). 

Beim Supply Chain Management geht es vor allem um die
Koordinierung von Wertschöpfungsaktivitäten über elek-
tronische Handelssysteme, die die Beschaffungsmengen,
Lagermengen, Überschussproduktion und Fehlerquoten
verringern sollen. Auch die Vermeidung von Leerfahrten
durch internetgestützte Routen- und Auslastungsoptimie-
rung soll möglich werden. Beispielsweise wurden bei der
Ford Motor Company Einsparungen von 50 % der Lager-
bestände bei den Zulieferern sowie Verringerungen der
Leerfahrten um 40 % angekündigt (Behrendt et al. 2002a,
S. 35). Allerdings sind auch gegenläufige Effekte denk-
bar. So kann gerade der Online-Handel, der in der Regel
ein breites Produktsortiment aufweist, zu einer Erhöhung
der Lagerbestände führen, entweder beim Online-Händler
selbst oder in den vorgelagerten Stufen des Groß- und
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Zwischenhandels.

In weiteren Fallstudien wurden einige punktuelle und in-
krementelle Steigerungen der Ressourcenproduktivität
insbesondere durch Supply Chain Management-Systeme
nachgewiesen (Behrendt et al. 2002b). Die Produkti-
vitätssteigerungen sind jedoch meist nicht ökologisch,
sondern in erster Linie wirtschaftlich motiviert. In Ein-
zelfällen traten vor allem Verringerungen der Lagerbe-
stände und damit der Lagerflächen durch verbesserte Pro-
gnosegenauigkeit in der Absatz- und Fertigungsplanung
ein. Ferner verringerten sich die Lagerzyklen und damit
die Gefahr der technischen Überalterung der Lagerbe-
stände, die verschrottet oder unterhalb des kalkulierten
Preises verkauft werden müssten. Hinsichtlich der Gene-
rierung von Verkehr durch E-Commerce sind in den Fall-
beispielen unterschiedliche Effekte aufgetreten. Dort
zeigte sich, dass E-Commerce das Just-In-Time-Konzept
und damit tendenziell die Zunahme der Transporte för-
derte. Des Weiteren führte die höhere Planungstranspa-
renz bei Hersteller und Lieferanten dazu, dass auch ver-
mehrt langsamere und kostengünstigere Verkehrsmittel in
Anspruch genommen werden, d. h. konkret wurden Trans-
porte vom Luftweg auf den See- oder Landweg verlagert
und es wurden weniger Expressdienste in Anspruch ge-
nommen (Behrendt et al. 2002b). Zur ökologischen Be-
wertung der verkehrlichen Veränderungen müssten die
Umweltbelastungen der einzelnen Verkehrsarten verglei-
chend analysiert werden.

Allerdings sind kaum Verallgemeinerungen der in den
Fallstudien gefundenen Erkenntnisse möglich. Die Poten-
ziale zur Reduktion von Ressourcen- und Energiever-
brauch hängen stark von der Güterart, der Struktur der
Wertschöpfungskette und von zahlreichen anderen Be-
dingungen, wie z. B. den eingesetzten Verkehrmitteln, ab.
Zudem sind die Risiken für die Umwelt augenfällig, die
sich aus gegenläufigen, mit E-Commerce verbundenen
Effekten ergeben, wie die Verkürzung der Produktlebens-
zeit aufgrund der Beschleunigung der Produktionspro-
zesse oder das in diesem Zusammenhang möglicherweise
vergrößerte Transportaufkommen durch neue Sendungs-
strukturen.

Bei der privaten oder öffentlichen elektronischen Be-
schaffung lassen sich Umweltkriterien in den Beschaf-
fungsvorgang einbauen, wie beispielsweise Kriterien zur
Energieeffizienz oder zu den Entsorgungskosten. Im Rah-
men des Konzepts des „Total Cost of Acquisition and 
Ownership“ können u. a. umweltorientierte Kostengrößen
den Einkaufspreis als Bewertungskriterium ergänzen
(z. B. Majersik 2001, nach Behrendt et al. 2002a, S. 36 f.).

Eine Erhöhung der Ressourcenproduktivität kann auch
durch eine bessere Koordination auf der Kundenseite er-
zielt werden, d. h. durch eine stärkere Ausrichtung der
Produktgestaltung auf individuelle Kundenpräferenzen
(Individualisierung bzw. „mass customization“) und da-
mit durch Einsparungen von Überschussmengen (nicht
absetzbare Chargen) und Reduzierung von Lagerhaltung.

Auf der Stufe der Distribution könnte ein geringerer
Flächenverbrauch des Online-Handels als im traditionel-
len Handel eintreten. Konkrete Untersuchungen, die ins-

besondere neben dem Flächenverbrauch auch andere öko-
logische Belastungen umfassend berücksichtigen, liegen
jedoch noch nicht vor (Behrendt et al. 2002a, S. 37 ff.).

Beim Produktrecycling und bei der Produktnutzungsver-
längerung können Internet-Recyclingbörsen und Internet-
plattformen für gebrauchte Güter umweltentlastend wir-
ken, wenn sie zusätzliches Recycling initiieren oder zum
vermehrten Kauf und zur Weiterverwendung gebrauchter
Investitionsgüter beitragen (z. B. Fichter 2000).

Markttransparenz und Kundenverhalten

Aussagen dahingehend, dass Internet und E-Commerce-
Anwendungen auf der Kundenseite die Markttransparenz
bezüglich ökologischer Produkteigenschaften verbessern
könnten, sind sehr spekulativ. Die Hoffnungen bezüglich
einer umfassenderen, kostengünstigeren, bequemeren
und zielgruppenspezifischeren Verbraucherinformation
beziehen sich auf webbasierte Informationsangebote und
virtuelle Gemeinschaften, in denen Wissen z. B. zu ökolo-
gischen Produkteigenschaften ausgetauscht wird. Aller-
dings dürften auch in diesem Kontext ungelöste Probleme
der Finanzierbarkeit solcher Informationsangebote und
bei virtuellen Gemeinschaften das Problem der mangeln-
den Qualität der Beiträge oder die ungenügende Motiva-
tion zur Teilnahme entsprechende Wirkungen deutlich
einschränken.

Umweltrelevante Veränderungen von Konsummustern
und des Kaufverhaltens, die durch den elektronischen
Handel und neue Medien ausgelöst wurden, sind bisher
weder theoretisch noch empirisch untersucht worden
(Behrendt et al. 2002a, S. 42 ff.; s. a. Kapitel III.2.2).

Raumstrukturelle Effekte

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass E-Commerce Aus-
wirkungen auf die Flächennutzung und die Raumstruktur
haben wird. Konkrete Tendenzen und einheitliche Muster
dieser räumlichen Auswirkungen aufzuzeigen, ist aus
mehreren Gründen problematisch. Auch hier lassen sich
allgemeine Entwicklungen – in diesem Fall die übergrei-
fenden Stadtentwicklungen – nicht oder nur schwer von
Veränderungen trennen, die durch IKT oder E-Commerce
hervorgerufenen werden. In der Literatur finden sich zu-
dem in der Regel Betrachtungen der räumlichen Wirkun-
gen des allgemeinen IKT-Einsatzes, d. h. E-Commerce-
Effekte werden nicht separat behandelt. Ohnehin dürften
solche quantitativen Nachweise nur durch Hilfskonstruk-
tionen oder Schätzungen erbracht werden können, da Ver-
änderungen erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung
eintreten und keine eindeutigen Kausalzusammenhänge
zwischen IKT-Nutzung und räumlichen Wirkungen aus-
gemacht werden können (Zoche 2000, nach Behrendt
et al. 2002a, S. 61).

Dennoch sollen einige Aussagen wiedergegeben werden,
die auf entwicklungsbeeinflussende Faktoren in (zumin-
dest partiellen) Wirkungszusammenhängen hinweisen:

– Der IKT werden Potenziale zugeschrieben, Agglome-
rationstendenzen zu vermindern, da die räumliche
Nähe beim Informationsaustausch an Gewicht ver-
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liert. Sicherlich findet Kommunikation zwischen Un-
ternehmen untereinander und mit Kunden schon zu
weiten Teilen über elektronische Netzwerke statt, den-
noch bedarf der effektive Austausch von qualifizierten
Informationen anscheinend einer direkten Kommuni-
kation über Face-to-face-Kontakt (Zoche 2000, nach
Behrendt et al. 2002a, S. 61). Daher bestehen weiter-
hin Gründe für lokale Zentren und regionale Cluster.

– Hinsichtlich der Dezentralisierung der Unternehmens-
organisation wird argumentiert, dass IKT solche Pro-
duktions- und Organisationsformen unterstützt, die eine
stärkere Flexibilisierung von Standorten zur Folge ha-
ben (z. B. Just-In-Time-Produktion) (Floeting/Henckel
1993, nach Behrendt et al. 2002a, S. 63). Zudem er-
mögliche die telekommunikative Vernetzung die
räumliche Trennung von Bürofunktionen. Diese Fak-
toren würden sich besonders auf Unternehmen des 
E-Commerce auswirken. Bei informationsintensiven
Branchen, deren Leistungen weitgehend in elektroni-
schen Netzwerken transportiert werden können, ver-
ringerte sich der Einfluss der Transportkosten als
raumdifferenzierender Faktor (Koll/Kiemer 1997, nach
Behrendt et al. 2002a, S. 63). Im Gegensatz zu dieser
Argumentation sind Clusterbildungen von Unterneh-
men der Informationswirtschaft beobachtbar. Derar-
tige Unternehmen bevorzugen Standorte mit einer 
intensiven Vernetzung, hoher Dichte und lokaler Kon-
zentration (Schmidt 2001, nach Behrendt et al. 2002a,
S. 69 f.), was u. a. mit einer Wiederbelebung inner-
städtischer Brachflächen und der Nachverdichtung
städtischen Raumes verbunden sein kann.

Der gegenwärtige Entwicklungsstand des elektronischen
Handels sowie die komplexen Wirkungszusammenhänge
lassen es gegenwärtig nicht zu, tragfähige Aussagen zu
treffen, die sich auf die Flächenwirkungen des E-Commerce
beziehen, sei es die Substitution bestehender Handels-
flächen oder das Entstehen neuer Lager- und Distributions-
flächen (z. B. Zentrallager-Modelle versus dezentrale La-
ger, Abholstationen für private Kunden). 

Indirekte Folge- und Rückkoppelungseffekte

Neben den bisher geschilderten direkten Umweltwirkun-
gen des elektronischen Handels gibt es komplexe indi-
rekte Umweltwirkungen und Rückkoppelungseffekte, die
positive Effekte z. T. überkompensieren können. Hier
geht es vor allem um E-Commerce-Folgeeffekte, die aus
Veränderungen vor allem der Wirtschaftsstruktur sowie
der Konsum- und Lebensstile resultieren:

– Der Energieverbrauch der IKT-Geräte konnte in den
letzten Jahren deutlich gesenkt werden. Durch den
Anstieg der Gerätezahlen und Anwendungen wurden
diese Gewinne auf der Makroebene in der Regel aber
wieder aufgezehrt.

– Durch E-Commerce erzielte Effizienzgewinne kön-
nen zur Senkung der Preise für angebotene Leistungen
genutzt werden, was wiederum die Nachfrage zu sti-
mulieren vermag. So können durch Online-Tickets
Reisen billiger angeboten werden, was zu mehr und

längeren Reisen mit hohem Energieverbrauch führen
kann.

– Der elektronische Handel kann den erforderlichen
Zeitaufwand für Einkaufstätigkeiten vermindern. Al-
lerdings können diese Zeiten für Freizeitfahrten oder
andere mehr oder weniger umweltbelastende Kon-
sumtätigkeiten genutzt werden.

– E-Commerce kann den grenzüberschreitenden Handel
und dadurch das globale Verkehrsaufkommen er-
höhen. Dieser kann auch dadurch erhöht werden, dass
E-Commerce die Entwicklung von schnell wechseln-
den Produktionsstrukturen fördert (z. B. Schneidewind
2000, S. 28).

Resümierend lässt sich sagen, dass strukturelle Effekte
und Rückkoppelungseffekte zwischen E-Commerce und
Wirtschaftsstruktur, Lebensstilen, Kaufverhalten oder
Konsummustern bisher wenig thematisiert sind, obwohl
sie als Rahmenbedingungen und indirekte Folgen mögli-
cherweise mehr Auswirkungen haben als direkte Folgen.

Die bislang vorliegenden Studien zeigen, dass bisher vor
allem Einzelaspekte untersucht und kaum integrierte Be-
trachtungen angestellt wurden. Hier können integrierende
Untersuchungen unter Verwendung von Lebenszyklus-
analysen die Forschungslücken schließen helfen. Ferner
sollten detaillierte Analysen, u. a. Falluntersuchungen
oder Systemanalysen, zu belastbaren empirischen Aussa-
gen führen (s. a. Kapitel III.2.3).

Insgesamt deuten sich also Potenziale zur Reduktion von
Ressourcen- und Energieverbrauch beim E-Commerce
an. Sie hängen aber von zahlreichen Bedingungen ab, die
erfüllt sein müssen, damit diese Potenziale auch ausge-
schöpft werden können. Zudem sind die Risiken für die
Umwelt virulent, die sich aus gegenläufigen – ebenfalls
mit E-Commerce verbundenen – Effekten ergeben, wie
die Verkürzung der Produktlebenszeit aufgrund der Be-
schleunigung der Produktionsprozesse oder die Verstär-
kung des Güterverkehrsaufkommens durch neue Sen-
dungsstrukturen.

1.8 Marktregulierung und E-Commerce
Beschäftigt man sich mit den Bedingungen des Handels
in einzelnen Branchen und Wirtschaftsbereichen näher,
dann ist man überrascht, auf wie viele Sonderregelungen
man stößt, die den freien Handel deutlich einschränken
und die Bedingungen für die Etablierung des E-Com-
merce verschlechtern. Geht man die in Kapitel II unter-
suchten Wirtschaftsbereiche durch, dann zeigt sich in Be-
zug auf diese Frage das folgende Bild:

– Im Automobilhandel ist es die Gruppenfreistellungs-
verordnung, die exklusive Händlernetze und Gebiets-
monopole der Einzelhändler erlaubt und damit den
freien Handel einschränkt.

– Im Arzneimittelhandel sind u. a. alternative Betriebs-
formen zu den stationären Apotheken (z. B. Versand-
handel) untersagt und außerdem Preiskonkurrenz un-
terbunden.
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– Bei den Medienprodukten gibt es im Buchhandel die
Buchpreisbindung, die den Preiswettbewerb auf der
Endverbrauchsstufe verhindert, während im Segment
des Musikalien-, Film- und Videohandels eine solche
Einschränkung nicht gegeben ist.

– In der Elektrizitätswirtschaft wurde 1998 der Übergang
zum freien Markt eingeleitet, ein Prozess, der in der
praktischen Umsetzung noch auf viele Probleme stößt.

– Im Bereich des Wertpapierhandels sind keine grund-
sätzlichen Einschränkungen für Marktkonkurrenz fest-
zustellen. Wertpapierbörsen müssen zwar genehmigt
werden und stehen unter einer besonderen öffentlichen
Aufsicht, haben quasi öffentlich-rechtlichen Charak-
ter; dies verhindert aber nicht, dass außerbörsliche
Handelsplätze für Wertpapiere (Waren oder Termin-
geschäfte) entstehen. 

– Im vielgestaltigen Dienstleistungssektor stößt man
wieder auf eine Fülle von Sonderregelungen, z. B. bei
den freien Berufen, wie Rechtsanwälten, Notaren,
Ärzten, Architekten etc., in denen die Art der Dienst-
leistungserbringung, das geschäftliche Verhalten und
andere handelsrelevante Sachverhalte teilweise bis 
ins Einzelne vorgeschrieben sind und ein Monopol
dieser Berufsgruppen auf die Erbringung einer be-
stimmen Dienstleistung konstituieren.

– Schließlich trifft man auf besondere Vorschriften für
den Bereich der öffentlichen Beschaffung, die zwar
als bürokratisch und umständlich gescholten werden,
aber in erster Linie der Markttransparenz dienen sol-
len und insofern eher keine einschränkende Bedin-
gungen für den freien und den elektronischen Handel
darstellen, sieht man von bestimmten Formvorschrif-
ten ab.

Für den E-Commerce besonders hinderlich sind alle Ein-
schränkungen des Handels, die Gebietsmonopole fest-
schreiben, die die Preiskonkurrenz einschränken oder
ausschalten und die bestimmte Vertriebs- und Erbrin-
gungsformen ausschließen.

Bei den oben aufgeführten Beispielen verteidigen die
überwiegende Zahl der direkt betroffenen Akteure der
Wirtschaft und ihre Verbände diese Sonderregelungen.
Das trifft sowohl auf die Automobilindustrie und ihre Ver-
bände zu, die Apothekerverbände, die Verlage und den
Buchhandel oder die Rechtsanwälte und Ärzte. Und in der
Elektrizitätswirtschaft hat man manchmal den Eindruck,
dass sie sich mit der Freigabe des Strommarktes doch
noch reichlich schwer tut.

Es ist in erster Linie die EU-Kommission die – nach mehr
oder weniger erfolgreichen Liberalisierungsvorhaben im
Bereich des Verkehrs, der Telekommunikation und der
Energiemärkte – nun u. a. auf dem Gebiet des Automobil-
handels, bei der Buchpreisbindung, im Dienstleistungs-
sektor und bei der öffentlichen Beschaffung mit entspre-
chenden deregulierenden Vorstößen aktiv ist.

Aber es gibt auch innerhalb der jeweiligen Branchen
Kräfte, die die Liberalisierung der Märkte unterstützen,
man denke an die von der Verbandsmeinung abweichende

befürwortende Stellungnahme des BMW-Konzerns zu
den Plänen der EU-Kommission zur Ablösung der Grup-
penfreistellungsverordnung oder an die im April 2002 er-
folgte Gründung eines Bundesverbands Deutscher Ver-
sandapotherkInnen (BVDVA) als Pressuregroup für die
Einführung eines verantwortungsbewussten Arzneimit-
telversandhandels.

Selbst in der Buchbranche, wo es eine über hundertjährige
Tradition der Buchpreisbindung gibt, die nach einigen
durch die EU-Kommission ausgelösten Turbulenzen in
den letzten Jahren nun durch ein neues Buchpreisbin-
dungsgesetz als gesichert erscheint, halten zwar alle we-
sentlichen Akteure an diesem den Wettbewerb dämpfen-
den Instrument fest, bereiten sich aber in ihren
Unternehmensstrategien gleichzeitig auf eine Situation
vor, in denen die Buchpreisbindung aufgehoben ist. In ei-
ner Untersuchung des Instituts für Technikfolgenabschät-
zung und Systemanalyse (ITAS) ergab das Meinungsbild
bei den befragten Experten, dass die Mehrzahl an der
Buchpreisbindung zwar festhalten will, aber gleichzeitig
davon ausgeht, dass diese in fünf Jahren in der jetzigen
Form nicht mehr existiert (Riehm et al. 2001, S. 34 ff.).

Es sollen hier im Weiteren nicht die Vor- und Nachteile
der jeweiligen Regulierungen diskutiert werden – natür-
lich gibt es jeweils auch gute Argumente, warum be-
stimmte Markteinschränkungen sinnvoll sind. Es sollen
auch nicht die Interessen und Strategien der Akteure ana-
lysiert werden, die sich auf die eine oder andere Seite der
jeweiligen Auseinandersetzung schlagen. Was hier inte-
ressiert ist, welchen Einfluss E-Commerce als technolo-
gisch-organisatorische Innovation auf die Regulierung
oder Deregulierung der Märkte ausübt. Dabei können die
folgenden Wirkungshypothesen unterschieden werden:

– E-Commerce wirkt gegen die Deregulierung,

– E-Commerce verhält sich dazu neutral,

– E-Commerce ist Trendverstärker oder Katalysator der
Deregulierung,

– E-Commerce ist Auslöser der Veränderung des Regu-
lierungsregimes (Technologie als „change agent“).

Betrachtet man die untersuchten Wirtschaftsbereiche (Ka-
pitel II), dann findet man für die erste Hypothese, E-Com-
merce entfaltet eine Wirkung gegen die Deregulierung,
keine Beispiele. Solche sind auch kaum zu konstruieren.
E-Commerce müsste z. B. gegen eine Einführung von
Preiswettbewerb, gegen eine Aufhebung von Gebiets-
oder Vertriebsmonopolen eine Wirkung entfalten. Dafür
scheint es keine plausiblen Gründe zu geben. Am ehesten
könnte man sich extrem zentralistische technisch-organi-
satorische Systeme vorstellen, die gegen Deregulierungs-
bestrebungen wirken könnten. Solche Systeme sind je-
doch im IuK-Bereich kaum zu finden.

Die aktuellen Vorgänge um die Deregulierung des Auto-
handels könnten als Beispiel für eine im Wesentlichen neu-
trale Wirkung des E-Commerce gegenüber Deregulierungs-
bestrebungen gelten. Die Förderung des E-Commerce
wird von den Befürwortern der Deregulierung, z. B. der 
EU-Kommission, zwar als Argument angeführt, es ist aber
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nicht so, dass durch E-Commerce bereits faktische Ent-
wicklungen eingeleitet wurden, die aus diesem Grund
eine Anpassung der bestehenden Regulierungen notwen-
dig machen würden. Solche Herausforderungen finden
sich eher bei den den Branchenkonsens herausfordernden
Unternehmen, man denke an die Ausnutzung der be-
trächtlichen Preisunterschiede zwischen den europä-
ischen Ländern durch Reimporte oder an die Umgehung
der Vertragshändler durch den Verkauf von „Neuwagen“
mit Eintageszulassungen, z. B. über Supermärkte oder das
Internet.

Die Strombranche kann als Beispiel dafür dienen, dass der
elektronische Handel Liberalisierungsprozesse zwar nicht
auslöst, aber verstärkt (Kapitel II.5.5). Die wesentlichen
Impulse zur Liberalisierung der Energiemärkte liegen in
komplexen politisch-strukturellen Interessenkonstellatio-
nen der Europäischen Kommission, die wiederum auf
globale Entwicklungen der 1980er-Jahre reagiert hat. Die
durch die Systeme des elektronischen Handels zur Verfü-
gung gestellten Möglichkeiten wirken aber fördernd und
katalytisch auf dem schwierigen Weg vom regulierten
zum freien Markt.

Besonders interessant ist der Arzneimittelhandel. Hier gibt
es tatsächlich die Situation, dass der sehr stark regulierte
Arzneimittelhandel in Deutschland durch Internethandel
aus dem Ausland umgangen wird. Es wäre eine Über-
schätzung der Wirkung des Online-Arzneimittelhandels
aus dem Ausland, wollte man ihm allein – je nach Stand-
punkt – die „Schuld“ oder das „Verdienst“ daran zumes-
sen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Deregulierung
des nationalen Systems des Arzneimittelhandels in abseh-
barer Zeit zu erwarten ist. Die Krankenkassen und die Ge-
sundheitspolitik hoffen z. B. auf Preissenkungen bei Arz-
neimitteln und unterstützten deshalb diesen neuen
Vertriebsweg. Es spricht aber alles dafür, dass nur durch
den realisierten und genutzten Internethandel mit Arznei-
mitteln aus dem Ausland die Dynamik der Veränderung
ausgelöst werden konnte, wie sie gegenwärtig beobachtbar
ist. Würde nur über prinzipielle, theoretisch vorstellbare
Möglichkeiten diskutiert, dann wäre diese Wirkung nicht
im gleichen Ausmaß erzielt worden. 

Warum konnte diese gleiche Wirkung des Technikeinsat-
zes z. B. bei der Aufweichung der Buchpreisbindung nicht
erreicht werden? Im Prinzip wäre es technisch und recht-
lich denkbar, die deutsche Buchpreisbindung dadurch zu
umgehen, dass man aus dem Ausland über das Internet
deutsche Bücher zu reduzierten Preisen anbietet. Der
österreichische Großbuchhändler Libro hatte dies genau
im Jahr 2000 versucht und ist am geschlossenen Wider-
stand der deutschen Buchbranche, der Verlage und der
Großhändler, gescheitert, die den ausländischen „Preisbre-
cher“ nicht belieferten. Ein weiterer Unterschied zwischen
Arzneimittelhandel und Buchhandel mag auch der sein,
dass die deutsche Buchproduktion überwiegend national,
der internationale, grenzüberschreitende Buchmarkt rela-
tiv beschränkt und auch gar nicht von der Buchpreis-
bindung tangiert ist. Dagegen werden Arzneimittel von
wenigen international agierenden Pharmakonzernen her-
gestellt und international vertrieben. Der Bezug der Wa-

ren für die Internetapotheke, die nach Deutschland ver-
kaufen will, muss also nicht unbedingt aus Deutschland
selbst erfolgen, während der Online-Buchhandel im Aus-
land, der preisreduziert nach Deutschland liefern will, auf
die Warenzulieferung aus Deutschland angewiesen ist.

Die elektronischen Musik- und Videotauschbörsen sind
ein weiteres aufschlussreiches Exempel für die hier aufge-
worfenen Fragestellungen. Hier geht es nicht um die De-
regulierung des Marktes – im Musikmarkt sind den freien
Handel einschränkende Regelungen nicht bekannt –, son-
dern um die Sicherung der Verwertungsrechte. Diese wer-
den durch die Kopiermöglichkeiten und die Tauschbörsen
erheblich tangiert und angegriffen. So gibt es enorme An-
strengungen auf der politischen Ebene, durch eine Reform
der Urheber- und Verwertungsrechte und die Einführung
drastischer Strafen für Urheberrechtsschutzverletzer die-
ser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Auch hier kann man
mit guten Gründen die Position vertreten, dass die tech-
nologischen Potenziale mit diesen regulatorischen Mit-
teln vermutlich nicht eingedämmt werden können und
man sich andere, damit kompatiblere Strategien überle-
gen müsste, um einen Interessenausgleich herzustellen.

Im Ergebnis der Einzelanalysen lässt sich das Resümee
ziehen, dass „E-Commerce“ auf die Deregulierung von
Märkten uneinheitlich wirkt. Eine gegen die Deregulierung
gerichtete Wirkung konnte zwar nicht festgestellt werden,
aber neutrale, trendverstärkende und auslösende Wirkun-
gen. Der interessante Fall, wo E-Commerce als „change
agent“ wirkt, tritt im Wesentlichen dann auf, wenn es eine
Möglichkeit der faktischen Umgehung bestehender (na-
tionaler) Regelungen gibt, und wenn die Kräfteverhält-
nisse innerhalb der Branche jedenfalls partiell die Dere-
gulierungstendenz unterstützen. E-Commerce kann die
Brechstange sein, um das Tor zu deregulierten Märkten zu
öffnen, ob dies aber gelingt, hängt ab von der Stabilität des
Tores und den Kräften die an der Brechstange und hinter
dem Tor wirken.

Die These, dass nationale Regulierungen im Internetzeit-
alter und für den Internethandel keine Chance auf Durch-
setzung mehr haben, gilt so pauschal nicht. Es kommt da-
bei auf die jeweiligen Märkte und Kräfteverhältnisse an,
wie man am Beispiel des Buchhandels sehen konnte, wo
eine Umgehung der Buchpreisbindung durch den grenz-
überschreitenden Internethandel nicht gelang.

Dagegen zeigen die diskutierten Beispiele, dass die These
vom „time gap“ der Regulierung im Vergleich zu den
technologischen Entwicklungen im Großen und Ganzen
stimmt. Politik und Recht müssen in der Regel nachvoll-
ziehen, was technologisch schon angelegt und im Einsatz
ist. Dies sagt aber nichts über die Art der Wirkungen auf
die Regulierung der Märkte. Nur unter bestimmten Rand-
bedingungen wirkt der E-Commerce als „change agent“,
in der Regel ist seine Wirkung neutral oder trendverstär-
kend.

1.9 Perspektiven des E-Commerce
Will man Aussagen über die Potenziale und Wirkungen
des elektronischen Handels auch für die Zukunft machen,
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dann kommt man um eine Auseinandersetzung mit vor-
liegenden Prognosen nicht herum. Diese beziehen sich ty-
pischerweise auf erwartete Umsatzzahlen für den B2B-
oder B2C-Bereich in einzelnen Ländern, auf Anteile des
E-Commerce an bestimmten Wirtschaftsbereichen sowie
auf Wirkungsabschätzungen des E-Commerce. Generell
wird angenommen, dass die Wirkungen des E-Commerce
umso gravierender sind, je größer die E-Commerce-An-
teile an einem bestimmten Handelssegment sind. Ver-
bleibt der E-Commerce in der Ein-Prozent-Nische, dann
muss man sich um den strukturellen Wandel, um Be-
schäftigungs- oder verkehrliche Effekte kaum kümmern.
Dies sieht bei Anteilen von zehn, 20 oder noch mehr Pro-
zent anders aus.

Dass Prognosen per se unsicher sind und sich in ihren Aus-
sagen teilweise deutlich widersprechen, ist zwar richtig.
Das reicht aber als Begründung für den Verzicht auf Pro-
gnosen nicht aus, wenn man den Anspruch verficht, Infor-
mationen bereitzustellen, die zukunftsorientiertes Handeln
unterstützen. Es kommt vielmehr darauf an, mit vorlie-
genden Prognosen – oder wie man in aller Regel vielleicht
besser sagen sollte „prognostischen Modellrechnungen“ –
in einer angemessenen Form umzugehen. Im Folgenden
werden in dieser Absicht zunächst drei Modellrechnungen
rekapituliert, die im Rahmen dieses TAB-Projektes für be-
stimmte Wirtschaftsbereiche vorgenommen wurden. Im
Anschluss daran werden – im Wesentlichen qualitativ –
ausgewählte Teilsegmente des E-Commerce abgeschätzt.

1.9.1 Prognostische Modellrechnungen
Es werden hier drei prognostische und auf Wirkungen des
E-Commerce zielende Modellrechnungen diskutiert:

– die Schätzungen des DIW zum Substitutionspotenzial
bei einem vollständigen Übergang zum E-Commerce
mit digitalen Gütern (Seufert 2001, S. 37),

– eine Abschätzung der Verschiebung der Vertriebs-
kanäle von Videos hin zu elektronischen Vertriebsfor-
men (Schumann et al. 2001, S. 77 ff.) und

– die Berechnungen des potenziellen Volumens für den
elektronischen Handel mit Arzneimitteln in Deutsch-
land (Prinz/Vogel 2002, S. 159 ff.).

Dabei geht es nicht in erster Linie um die Ergebnisse, son-
dern um die Klärung der jeweiligen mit den Modellrech-
nungen verknüpften Erkenntnisziele und um die in die
Modellrechnungen eingeflossenen expliziten und implizi-
ten Annahmen.

E-Commerce mit digitalen Gütern

Ziel dieser Modellrechnung ist eine Abschätzung der ma-
ximal substituierbaren Beschäftigten bei einem vollstän-
digen Übergang zum E-Commerce mit digitalen Gütern.
Die wesentlichen Annahmen, die getroffen werden, sind
sektorspezifische Schätzungen der durch Digitalisierung
ersetzbaren Anteile an der Produktion und Distribution von
Medienprodukten und Dienstleistungen. Diese Substitu-
tionspotenziale werden beispielsweise für die Erzeugung
von Medienprodukten sowie für die meisten Sektoren der

Dienstleistungswirtschaft mit nur 5 % angenommen, für
die Vervielfältigung von Medienprodukten und ihre Dis-
tribution mit 75 %. Es werden zwar allgemeine Begrün-
dungen für die jeweils gewählten Werte angeführt, eine
quantitative Ableitung oder eine Bezugnahme auf einen
empirisch erhobenen Datensatz wird nicht vorgenommen.
In diesem Sinne handelt es sich um mehr oder weniger
plausible, erfahrungsgeleitete Schätzungen.

Der Schritt zur Prognose der Beschäftigungseffekte ist
dann relativ einfach. Er beruht auf einer Multiplikation
der geschätzten Substitutionspotenziale mit den aus der
volkswirtschaftlichen Statistik entnommenen branchen-
spezifischen Beschäftigungszahlen. 

Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass die An-
nahmen und die Berechnungen relativ einfach nachvoll-
zogen werden können. Dies ist gleichzeitig ein Nachteil,
da die zentralen Annahmen zum Substitutionspotenzial
nur grob geschätzt sind und als einziger Faktor in die Be-
rechnungen einfließen. Es werden beispielsweise keine
Annahmen über den zeitlichen Verlauf der Digitalisierung
von Medienprodukten und Dienstleistungen, über das
Entstehen neuer Produkte und Dienste sowie über die im
Infrastrukturbereich des E-Commerce neu entstehenden
Arbeitsplätze in den Berechnungen berücksichtigt. Diese
Aspekte werden allerdings in qualitativen Abschätzungen
außerhalb der Modellrechnung durchaus diskutiert. 

Akzeptiert man die Annahmen zu den Substitutionspo-
tenzialen als plausible Expertenschätzungen, dann ergibt
sich eine maximale Zahl der durch die Digitalisierung von
Medienprodukten und Dienstleistungen betroffenen Be-
schäftigten (in diesem Fall etwa eine Million), deren
Arbeitsplätze substituiert werden könnten. Dies ist keine
Aussage zur Wirkung des E-Commerce auf die Arbeits-
plätze insgesamt (Bilanz), keine Aussage zu Ablauf und
Geschwindigkeit dieses Prozesses und keine zur Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts dieser Entwicklungen.

E-Commerce im Vertrieb von Videos

Das Ziel dieser Modellrechnung ist eine Abschätzung 
der Entwicklung der Vertriebskanäle im Videobereich
(Schumann et al. 2001). Für den Status quo werden die
folgenden Vertriebsformen unterschieden: der Videokauf-
und Videoleihmarkt sowie der stationäre (Videothek) und
der Online-Handel, über den herkömmliche Videos elek-
tronisch unterstützt vertrieben werden. Als neuer Ver-
triebskanal gilt der vollständige elektronische Handel, bei
dem die Videos digital übertragen werden (Download
oder „Streaming“, vgl. Kapitel II.4). Dessen Anteile wer-
den zusammen mit der Entwicklung der bereits etablier-
ten Anteile für eine mittel- und eine langfristige Perspek-
tive abgeschätzt.

Es werden, anders als bei Seufert, eine Vielzahl von qua-
litativen und quantitativen Annahmen getroffen, die mehr
oder weniger direkt in die Berechnung mit einfließen. Zu
diesen Annahmen zählen u. a., dass sich neue Technolo-
gien nur über ihren Zusatznutzen durchsetzen. Als Zu-
satznutzen des elektronischen Videohandels gilt die
größere Titelauswahl und der Zugang von zu Hause aus.
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Es wird berücksichtigt, dass im Videokaufmarkt ein we-
sentlicher Teil (etwa 50 %) als Geschenke gekauft wird,
ein Marktsegment, dass kaum durch den vollständigen
elektronischen Vertriebskanal ersetzt werden kann. Es
fließt des Weiteren eine Nutzertypologie ein, die unter-
scheidet zwischen Videofans (Heavy-User) und Abwarter.
Die „Heavy-User“ machen 40 % der Videothekennutzer
aus und vereinen auf sich 80 % des Verleihumsatzes mit
Videos. Die „Abwarter“ sind mit 60 % die Mehrzahl der
Videothekenkunden, verursachen aber nur 20 % ihres
Leihumsatzes. Aufgrund von retardierenden Entwick-
lungsfaktoren, die in der Technik (Geschwindigkeit der
Zugangstechnologie, technische Standards, Bildqualität)
oder im Angebot (Preise, Titelanzahl) oder in rechtlichen
Rahmenbedingungen (Urheberrecht) liegen können, wird
von einem zweistufigen Entwicklungsmodell ausgegan-
gen, in dem zunächst nur die „Heavy-User“ auf die elek-
tronische Distribution einsteigen und erst nach deutlichen
Kostensenkungen und einer Vereinfachung der Technolo-
gie auch die breite Bevölkerung die entsprechenden An-
gebote wahrnimmt.

Es werden keine Annahmen zu drei für die Marktdurch-
dringung zentralen Bereichen gemacht: zu den Preisen,
zur technischen Infrastruktur und zum Geschäftsmodell.
Wie werden die Preise elektronisch distribuierter Videos
beschaffen sein – deutlich billiger als im gegenständli-
chen Handel? Ist ein Breitbandanschluss Voraussetzung
für den vollständigen elektronischen Videohandel und
wie werden sich die Nutzungszahlen bei den Breitband-
anschlüssen entwickeln? Schließlich, wie könnte ein Ge-
schäftsmodell aussehen (Preismodelle, Sortimentspolitik,
Kundenpotenzial), dass das Angebot des vollständigen
elektronischen Videomarktes rechtfertigt?

Das Ergebnis ist relativ dramatisch: Der Anteil des sta-
tionären Vertriebs geht mittelfristig auf 72,8 % und lang-
fristig (nach mehr als zehn Jahren) auf nur noch 26,4 %
zurück. Der elektronisch unterstützte Videohandel er-
reicht mittelfristig 6,4 % (eine relativ schwer zu interpre-
tierende Zahl, da dieser Anteil bereits heute überschritten
ist) und kommt langfristig auf 32 %. Der vollständige
elektronische Videohandel entwickelt sich von mittelfris-
tig 20,8 % auf langfristig 41,6 %.

Für eine kritische Bewertung dieser Ergebnisse wurde
schon auf die fehlende Berücksichtigung preislicher, infra-
struktureller und geschäftlicher Annahmen hingewiesen.
Auf der anderen Seite führt die Erweiterung der Annahmen
zu einer geringeren Transparenz der Modellrechnung. Bei
dem Ansatz von Schumann et al. fließen zwar mehr Pa-
rameter ein als bei der vorher diskutierten Variante von
Seufert, wie die Autoren aber im Einzelnen aus ihren An-
nahmen zu den Ergebnissen kommen, ist kaum nachvoll-
ziehbar. Die Autoren schreiben dazu: „Die Werte sind auf
Basis der Ausführungen im vorangehenden Abschnitt ge-
schätzt“ (S. 80).

Elektronischer Handel mit Arzneimitteln

Das Ziel dieser sehr umfangreichen Modellrechnungen ist
eine Abschätzung des potenziell realisierbaren Volumens
des elektronischen Handels mit Arzneimitteln in Deutsch-

land (Prinz/Vogel 2002, S. 159 ff.). Aus diesen Volumen-
berechnungen werden zwei weitere Größen direkt abge-
leitet: das Einsparpotenzial beim Apothekenumsatz mit
verordneten Arzneimitteln und die Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Situation und die Anzahl der traditionellen
stationären Apotheken.

Es fließen im Wesentlichen drei Annahmen, die in diesem
Fall auch quantifiziert werden, in die Berechnungen ein.
Zum Ersten eine Abschätzung der Entwicklung der Aus-
gaben für apothekenpflichtige Arzneimittel bis 2010, dif-
ferenziert nach Indikationsgruppen. Dabei wird ange-
nommen, dass der Arzneimittelverbrauch schneller als
das Bruttoinlandsprodukt wächst (so genannte Elastizität
der Arzneimittelausgaben, die in zwei Varianten mit dem
Faktor 1,3 und 1,5 eingeht). Zum Zweiten werden vier Va-
rianten der Internetnutzung, differenziert nach Alters-
gruppen, angenommen. Variante 1 beschreibt den Status
quo, Variante 4 geht von angenommenen maximal er-
reichbaren Werten aus und die Varianten 2 und 3 liegen
dazwischen. Die altersspezifische Betrachtung wird mit
dem stark altersabhängigen Arzneimittelverbrauch be-
gründet. Zum Dritten wird auf Basis von Expertenschät-
zungen der Arzneimittelverbrauch aufgeteilt in die
Gruppe der akut benötigten und in die Gruppe der vor-
hersehbaren Arzneimittel. Eine Bestellung von Arznei-
mitteln über das Internet komme wegen der längeren Lie-
ferzeiten nur für den vorhersehbaren Arzneimittelbedarf
infrage.

Die Autoren gehen also davon aus, „dass alle Medika-
mente über das Netz gehandelt werden können und die
Beschränkung nur darin liegt, dass ein mehr oder weniger
großer Teil der Konsumenten das Internet nicht nutzt“
(Prinz/Vogel 2002, S. 175).

Der für den Internethandel relevante Arzneimittelkonsum
wird dann berechnet als der gesamte prognostizierte wert-
mäßige Arzneimittelkonsum in den jeweiligen Altersgrup-
pen, multipliziert mit dem Anteil der erwarteten Internet-
nutzer (vier Varianten) in den jeweiligen Altersgruppen,
multipliziert mit dem Anteil des vorhersehbaren, nicht
akut anfallenden Arzneimittelkonsums. 

So wird ein „realisierbarer potenzieller Internethandel“
als Anteil des Apothekenumsatzes mit verschreibungs-
pflichtigen Medikamenten von 12 % (in der Status-quo-
Variante) bis 28 % (in der Maximalvariante) berechnet
(Prinz/Vogel 2002, S. 187). Aus Sicht der Autoren hängen
ihre Ergebnisse im Wesentlichen davon ab, „wie der Arz-
neimittelkonsum über das Alter verteilt ist und wie hoch
der Anteil der Internetnutzer in der jeweiligen Alters-
gruppe ist. Mehr sollte auch mit diesen Berechnungen nicht
herausgefunden werden.“ (Prinz/Vogel 2002, S. 179).

Der Vorzug dieses Ansatzes besteht darin, dass mit einer
überschaubaren Zahl von gut nachvollziehbaren Annah-
men gearbeitet wird, die alle quantifiziert werden und di-
rekt in das Modell einfließen. Ein weiterer Vorzug ist, dass
mit Varianten gerechnet wird, erlaubt dies doch eine bes-
sere Einschätzung des Wirkungsspektrums des jeweiligen
Faktors.

Problematisch erscheint die Annahme, dass alle Internet-
nutzer auch Online-Käufer von Arzneimitteln sind. Abge-
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sehen davon, dass in Deutschland der Versandhandel mit
Arzneimitteln überhaupt keine Tradition hat (im Gegen-
satz zum Buchversand etc.), was eine erschwerende Be-
dingung für den Internethandel darstellt, sind im Allge-
meinen unter den Internetnutzern nur rund ein Drittel bis
die Hälfte auch Online-Käufer und von diesen wiederum
ein relativ kleiner Prozentsatz regelmäßige oder häufige
Online-Käufer (vgl. Kapitel I.4.1). Dies ignoriert die Mo-
dellrechnung bewusst, da sie das „maximale“ Potenzial
identifizieren möchte. Würde man dies berücksichtigen,
dann käme man in der Variante 1 auf 4 bis 6 % (statt 12 %)
und in der Variante 4 auf rund 9 bis 14 % (statt 28 %) An-
teile des Internethandels am Apothekenumsatz mit ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln. Die Ergebnisse der
Modellrechnung müssen also vor dem Hintergrund dieser
Gleichsetzung von Internetnutzern und Internetkäufern
interpretiert werden, vor allem in der Hinsicht, dass Ein-
spareffekte und Strukturwandel im Apothekenwesen deut-
lich moderater ausfielen. 

1.9.2 Qualitative Abschätzung 
Methodische Vorbemerkung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Aussagen zu den Per-
spektiven des elektronischen Handels zu entwickeln.
Quantitative Ansätze wurden in Kapitel III.1.9.1 vorge-
stellt und diskutiert. Eine andere Methode ist die Ent-
wicklung von Szenarien, die insbesondere darauf abhebt,
wesentliche Einflussfaktoren in unterschiedlichen Aus-
prägungen und Kombinationen zu variieren und daraus
Folgerungen für die Zukunft des E-Commerce abzuleiten.
Szenarien könnten auch nach unterschiedlichen normati-
ven Leitbildern, z. B. „Nachhaltiger E-Commerce“, kon-
struiert werden und die Bedingung und Folgen ihrer Im-
plementierung wären darin zu konkretisieren. 

Hier wird ein anderer Weg eingeschlagen, den man eine
qualitative Abschätzung nennen könnte. Sie zielt nicht auf
den Detaillierungsgrad quantitativer Aussagen einer pro-
gnostischen Modellrechnung, sondern beschränkt sich
auf Aussagen zu Spannbreiten und Größenordnungen.
Die Begründung dafür ist eine doppelte: Erstens ver-
spricht die „exakte Zahl“ der prognostischen Modellrech-
nungen eine Präzision der Modelle und Ergebnisse, die
diese in der Regel nicht einlösen können. Zweitens ist
diese Präzision für die infrage kommenden Zwecke auch
gar nicht nötig. Für Potenzial- und Folgeabschätzungen
genügen Angaben qualitativer Art. Die Arbeitsmarkt-
oder Verkehrseffekte werden sich nicht danach unterschei-
den, ob E-Commerce einen Anteil von 9 oder 11 % hat,
aber danach ob es eher unter 5 % oder eher über 20 % sind. 

Doch auch qualitative Aussagen müssen entwickelt und
begründet werden. Wie kommt man zu diesen Aussagen?
Notwendig sind im Wesentlichen vier Voraussetzungen: 

– Erstens ist eine detaillierte, komplex angelegte Ist-Ana-
lyse des jeweiligen Bereichs erforderlich. Nur genaue
Kenntnisse der jeweiligen spezifischen Bedingungen
der Branche erlauben eine Abschätzung zukünftiger
Möglichkeiten. Dabei muss eine angemessene Form
der Differenzierung vorgenommen werden: E-Com-

merce ist nicht gleich E-Commerce. Dazu gehören
auch historische Rekonstruktionen, denn durch sie
kann man die Möglichkeiten und das Ausmaß von
Veränderungen im Zeitverlauf angeben. 

– Zweitens müssen – vor dem Hintergrund der Bran-
chenanalysen – die wichtigsten entwicklungsbestim-
menden Faktoren identifiziert werden, die fördernd
oder hemmend auf den elektronischen Handel einwir-
ken. Dabei müssen auch die Alternativen zum E-Com-
merce berücksichtigt werden. Je schlechter diese sind,
um so besser für den E-Commerce.

– Drittens sind die so gewonnenen Einsichten durch ei-
nen Vergleich mit ähnlichen Bereichen auf ihre Plau-
sibilität zu überprüfen. Dies können z. B. Angaben
zum E-Commerce in einem anderen Land sein, das als
besonders weit fortgeschritten gilt oder es kann der
Vergleich mit einem anderen Vertriebskanal sein, z. B.
Versandhandel per Telefon.

– E-Commerce muss viertens angemessen operationali-
siert werden. Verbreitet sind Umsatzangaben, die als
relative Anteile auf bestimmte Bezugsgrößen bezogen
werden. Dies kann z. B. das Bruttoinlandsprodukt, der
Handelsumsatz der jeweiligen Branche oder noch en-
ger der Branchenumsatz des jeweiligen Versandhan-
dels ausdrücken. Unter bestimmten Gesichtspunkten
bieten sich aber auch andere Indikatoren an: Zahl und
Anteil der Transaktionen (statt des Werts der Transak-
tionen), Zahl und Anteil der Unternehmen oder Kon-
sumenten, die im E-Commerce aktiv sind.

Bereichsspezifische qualitative Abschätzungen 

Im Folgenden werden qualitative Abschätzungen zu drei
Bereichen des E-Commerce vorgenommen. Damit wird
nicht der gesamte Anwendungsbereich des E-Commerce
abgedeckt, aber einzelne Segmente herausgehoben, die
von besonderer Relevanz sind. Bei den ersten beiden An-
wendungsfeldern geht es im Wesentlichen um E-Com-
merce innerhalb des B2B-Sektors in der der Produktion
vor- bzw. nachgelagerten Phase, beim dritten Anwen-
dungsfeld um einen Bereich des B2C-E-Commerce (vgl.
auch Kapitel III.1.1).

B2B-Handel in der der Fertigung vorgelagerten
Phase

In den klassischen Fertigungsindustrien stehen in der
Phase, die der Fertigung vorausgeht, die Handelsprozesse
in enger Beziehung zu den Fertigungsprozessen. Die be-
sondere Herausforderung aufgrund der starken Konkur-
renz besteht darin, die Handels-, insbesondere die Be-
schaffungsprozesse in die Fertigungsplanung nahtlos zu
integrieren und zeitlich sowie kostenseitig zu optimieren.
Die elektronische Beschaffung ist für viele Unternehmen
unausweichlich. Sie wird insbesondere von den großen
Herstellerunternehmen den Zulieferbetrieben in vielen Fäl-
len aufgezwungen. Eine Alternative dazu besteht kaum.
Dabei sind günstige Bedingungen für den E-Commerce die
in der Regel lange Tradition der informationstechnischen
Vernetzung innerhalb und zwischen den Unternehmen
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sowie bereits etablierte komplexe, betriebliche, kaufmän-
nische und fertigungsorientierte EDV-Systeme. E-Com-
merce-Systeme können und müssen hier anschließen.
Diese Faktoren deuten zunächst in einer mittelfristigen
Perspektive auf einen sehr hohen E-Commerce-Anteil
hin, sowohl was die Anzahl als auch den Wert der Trans-
aktionen angeht. Es gibt aber mindestens drei retardierende
Faktoren:

– Ein weitgehend integrierter, um nicht zu sagen auto-
matisierter E-Commerce bedarf der Einbettung in 
begleitende Rahmenverträge, in denen im Detail Pro-
duktkataloge, Preise, Zugriffsberechtigungen etc.
festgelegt werden. Im Handel findet so eine Differen-
zierung statt: auf der einen Seite die konventionellen
Handelsbeziehungen (per Telefon und persönlicher
Verhandlung mit individuellen Vertragsabschlüssen),
die sich aber nur noch auf Rahmensetzungen sowie
einzelne sehr hochwertige oder originelle Handelsgü-
ter beziehen; auf der anderen Seite die routinemäßige
Ausfüllung dieser Rahmensetzungen per E-Com-
merce. Eine Quantifizierung der E-Commerce-An-
teile auf diesen beiden Ebenen ist kaum möglich. 

– Zum Zweiten ist die geforderte Integrationsaufgabe
des E-Commerce in die unterschiedlichen betriebli-
chen EDV-Systeme keineswegs trivial, insbesondere
wenn es um unternehmens- und länderübergreifende
Kooperations- und Handelsbeziehungen geht. Dies
liegt an den nicht kompatiblen EDV-Systemen, der
mangelnden Standardisierung bei den Produktkatalo-
gen, den unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und vielen anderen Faktoren mehr. Schnelle,
durchgreifende und umfassende Erfolge sind hier
nicht zu erwarten. 

– Schließlich gibt es, drittens, jenseits der technischen
Probleme, betriebliche Interessen, die gegen diese 
unternehmensübergreifende Zusammenarbeit durch
E-Commerce wirken. Unternehmen sehen die Gefahr,
dass die Transparenz über betriebliche Daten und Stra-
tegien sich zu ihrem Nachteil entwickeln könnte. Es
ist also davon auszugehen, dass sich gegen die oben
beschriebenen Entwicklungen Widerstand regen wird.

Aufgrund dieser Faktoren ist selbst langfristig nicht mit
einer 100 %igen E-Commerce-Quote zu rechnen, auf-
grund der starken Konkurrenz und der Dominanz be-
stimmter Unternehmen aber doch mit einem starken
Druck hin zum integrierten E-Commerce, der tendenziell
über der 50-%-Marke, was Transaktionen und Umsatz be-
trifft, liegen wird.

B2B-Bestellabwicklung in der der Fertigung
nachgelagerten Phase

In Bereichen mit einem breit gestreuten, gut beschreibba-
ren und katalogisierbaren Produktspektrum, mit hoher
Bestellfrequenz und relativ niedrigem Preis sind elektro-
nische Bestellprozesse fast unumgänglich. Man findet
zwischen Hersteller, Großhändler und Einzelhändler
heute schon Bestellprozesse mit fast hundertprozentiger
elektronischer Abwicklung, man denke beispielsweise an

die Apotheken und den Arzneimittelgroßhandel. In einer
mittelfristigen Perspektive wird in diesen Bereichen 
E-Commerce nahezu zur Regel werden. 

Aber auch in diesem Anwendungsfeld gibt es Situationen,
die für E-Commerce eher ungeeignet erscheinen. Dazu
gehört der Großeinkauf für das eigene Lager, die Sorti-
mentsauswahl für das Ladengeschäft. Hier geht es einer-
seits um großvolumige Aufträge mit erheblicher Folge-
wirkung für die wirtschaftliche Situation des jeweiligen
Unternehmens. Andererseits sind diffizile, oft auch sehr
individuelle Beratungsgespräche zwischen den Produkt-
anbietern und den Produktabnehmern (als Wiederver-
käufer) zu führen, die man sich elektronisch unterstützt
schon, aber kaum vollständig elektronisch abgewickelt
vorstellen kann. Diese Domäne des klassischen Vertreters
und die Dimension des persönlichen Verkaufsgesprächs
mögen durch E-Commerce tangiert und beeinflusst, aber
mit Sicherheit nicht vollständig substituiert werden.
Während für die oben erwähnte aktuelle Bestellabwick-
lung im Sinne des Besorgungsgeschäfts oder der Nachbe-
stellung zum Auffüllen des eigenen Lagers mit einer ten-
denziell 100 %igen E-Commerce-Quote zu rechnen ist,
erscheint diese Höhe bei der Lager- und Sortimentsbe-
stellung gänzlich unerreichbar. Selbst eine Quote von
über 50 % ist mittelfristig nicht zu erwarten.

B2C-E-Commerce mit Alltags- und Massengütern

Betrachtet man den B2C-E-Commerce mit Alltags- und
Massengütern, wie Lebensmittel, Arzneimittel, Bücher,
CDs, etc., dann kann man auf Erfahrungen aus dem Ver-
sandhandel und aus dem Ausland, die gemeinhin von den
äußeren wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen her
als fortgeschrittener gelten, zurückgreifen. 

Die Versandhandelsquote in Deutschland stagniert schon
seit einigen Jahren auf einem im internationalen Vergleich
relativ hohen Niveau (etwa 5 %). E-Commerce im End-
kundengeschäft ist in erster Linie eine Variante des Ver-
sandhandels, ein weiterer Bestellweg neben schriftlicher
und telefonischer Bestellung. Es spricht wenig dafür, dass
für den E-Commerce mit Privatkunden ganz andere Be-
dingungen herrschen sollten als für den Versandhandel.
Es ist keineswegs ausgemacht, welche Vertriebsform im-
mer die vorteilhaftere für den Endkunden ist. Der Anruf
wird in vielen Fällen einfacher und schneller sein als die
Bestellung über das Internet.

Im internationalen Vergleich liegt der Anteil des E-Com-
merce am gesamten Einzelhandel auch in den USA bei ei-
nem Prozent (Kapitel I.4.5). Die Zahlen, die für Deutsch-
land angegeben werden (Kapitel I.4.3), sind tendenziell
eher höher, weichen aber in der Größenordnung davon
nicht ab.

Die Prognose in Bezug auf dieses Segment des E-Com-
merce liegt selbst langfristig deutlich unter 10 %, mittel-
fristig kaum über 5 %. Es wird einzelne Produktbereiche
geben, bei denen dem E-Commerce eine größere Bedeu-
tung zuwächst, z. B. weil das konkurrierende stationäre
Angebot nur einen schlechten Service bietet oder weil ein
deutlich günstigerer Preis im Internet angeboten werden
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kann, auf den gesamten Einzelhandel bezogen wird dies
das Bild nicht verändern.

2. Forschungsbedarf
In der augenblicklichen Umbruchphase, in der sich erste
deutliche Strukturen des E-Commerce im Kontext des ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels insgesamt
erkennen lassen, entsteht ein großer Forschungsbedarf.
Ergebnisse aus solchen Untersuchungen könnten helfen,
die vielfältig bestehenden Wissensdefizite zu überwin-
den, eine verbesserte Datengrundlage für Analysen und
Prognosen zu schaffen, sowie Konzepte und Leitbilder zu
entwerfen, die für politische Entscheidungen zur Gestal-
tung der Wissens- und Informationsgesellschaft benötigt
werden.

Im Folgenden werden drei ausgewählte Forschungsthe-
men zur Diskussion gestellt, die sich im Laufe des Pro-
jekts im besonderen Maße als untersuchungswürdig he-
rauskristallisiert haben. Dazu gehört mit hoher Priorität
das Thema Logistik und Verkehr, da hiermit ein Schlüs-
selelement des E-Commerce angesprochen ist. Ebenso
werden Forschungsfragen bezüglich des Kundenverhal-
tens im Online-Handel sowie der ökologischen Implika-
tionen des E-Commerce umrissen.

2.1 Logistik und Verkehr
In der Diskussion um die Zukunft des E-Commerce wird
der Auftragsabwicklung und der Warenzustellung als ei-
nem entscheidenden Kostenfaktor häufig zu wenig Be-
achtung geschenkt. Der zukünftige Erfolg des E-Com-
merce dürfte aber wesentlich von einer ausgereiften
Distributionslogistik abhängen, die eine zeitnahe und zu-
verlässige Kundenbelieferung gewährleistet. Auch Um-
tauschverkehre (Retouren) müssen möglichst schnell und
unkompliziert abgewickelt werden können (Service-
freundlichkeit).

Die Zukunft des E-Commerce hängt also entscheidend
davon ab, ob leistungsfähige Systeme für die „letzte
Meile“ entwickelt werden können. Eine zentrale For-
schungsfrage ist deshalb, welcher der gegenwärtig disku-
tierten bzw. erprobten E-Logistik-Strategien das Potenzial
zukommt, nicht nur einzelbetriebliche Prozesse zu opti-
mieren, sondern darüber hinaus auch verkehrspolitischen,
volkswirtschaftlichen oder ökologischen Zielvorgaben zu
genügen. Hierbei spielen solche Modelle eine zentrale
Rolle, die zur Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden
Gewerbes, des Handels und der Logistikbranche ebenso
beitragen können wie zur Erhöhung der Ressourcenpro-
duktivität. Die Forschung könnte hier technologische und
organisatorische Optionen entwickeln, um dann die Er-
folg versprechenden Varianten in Pilotversuchen zu er-
proben und zu evaluieren (Monse/Weyer 2001, S. 43).

Um langfristige Wirkungen des E-Commerce auf Trans-
porte und die Transportlogistik zu erfassen, müssten nicht
nur bestimmte logistische Bereiche, sondern insbesondere
Veränderungen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette betrachtet werden. In einem solchen Zusammenhang
könnten auch mögliche Tendenzen zur Dematerialisie-
rung von Produktion und Transport untersucht werden.

2.1.1 E-Commerce und verkehrliche Folgen
Ein zentraler Teilaspekt des Themenkomplexes betrifft
die hin und wieder befürchtete Möglichkeit, dass die
Straße zum Nadelöhr für den E-Commerce werden
könnte. Das Wissen über die verkehrlichen Auswirkungen
des E-Commerce sowohl im B2C- als auch im B2B-Seg-
ment ist bislang noch rudimentär. Hier bedarf es metho-
disch tragfähiger Analysen und ausreichender Basisdaten
(Klaus et al. 2002), um die verkehrlichen Effekte unter-
schiedlicher E-Commerce-Wachstums-Szenarien detail-
liert abzuschätzen und die Faktoren zu identifizieren, die
als Ansatzpunkte für eine „wirtschaftspolitische Gestal-
tung der Logistik- und Verkehrssysteme“ dienen könnten
(Erber et al. 2001a). Dabei muss auch die Bildung neuar-
tiger Transportketten unter Einschluss umweltfreundli-
cher Verkehrsträger thematisiert werden. Ebenso werden
genauere Kenntnisse über die Generierung zusätzlicher
Transporte aufgrund von Kleinstbestellungen benötigt. Es
wäre ferner zu prüfen, wie sich die Heimzustellung von
Konsumgütern auf den individuellen Einkaufsverkehr
auswirkt (Janz 2001), sodass Kommunen und Städte ent-
sprechende Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Stadt- und
Verkehrspolitik entwickeln können.

Weitgehend vernachlässigt wurde bislang auch die Be-
trachtung der Rolle des Flugverkehrs, die zunehmend
wichtiger werden könnte, wenn das Volumen der Über-
nacht-Lieferungen über weite Strecken ansteigen sollte.
Zwar kommen schienengebundene Verkehrsmittel für die
Feinverteilung von Waren in der Fläche nicht infrage,
dennoch sollte auch über das Potenzial des Schienenver-
kehrs für die E-Logistik geforscht werden.

2.1.2 Erfordernisse der Statistik bezüglich
verkehrlicher Folgen des E-Commerce

Quantitative Schätzungen auf gesamtwirtschaftlicher
Ebene zu den Auswirkungen von E-Commerce auf Logis-
tik und Verkehr haben derzeit keine verlässliche Datenba-
sis. Auch aus diesem Grund werden in den meisten Unter-
suchungen zu diesem Thema mögliche Einflussfaktoren
und Entwicklungen qualitativ diskutiert. Überwiegend
wird eine Tendenz zu mehr und kleineren Sendungen kon-
statiert, die Auswirkungen auf Verkehrsaufkommen und 
-leistungen und die Nettoeffekte bleiben indes unklar.
Auch eine Expertenstudie des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hält nur sehr allge-
mein fest, es gebe wenig Anzeichen dafür, dass E-Com-
merce signifikante quantitative Auswirkungen auf die
Verkehrsnachfrage haben wird (BMVBW 2001). Größere
Bedeutung habe E-Commerce dagegen für die qualitative
Ausgestaltung von Transportvorgängen (z. B. Wahl des
Verkehrsmittels) (Kapitel III.1.6).

Auswirkungen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht zu
belegen, ist auf aggregierter Ebene derzeit also nur unzurei-
chend möglich. Erforderlich wäre eine stärkere Dis-
aggregierung des Logistiksektors, um die möglichen Verän-
derungswirkungen durch E-Commerce jeweils spezifisch
untersuchen zu können (Klaus et al. 2002, S. 128). Um
eine in der amtlichen Statistik verankerte Bezugsbasis für
durch E-Commerce induzierte Effekte bei Logistik- und
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Verkehrsleistungen abzuleiten, wären grundsätzliche ge-
samtwirtschaftliche Daten des Güterverkehrs sowie Pro-
duktionswerte (Umsätze) und Beschäftigungsgrößen mit
den Daten eines überwiegend funktional abgegrenzten
Logistiksektors zu verzahnen. Es zeigt sich allerdings,
dass die in der amtlichen Statistik veröffentlichte Aufglie-
derung von Verkehrsaufkommen und -leistungen nach Gü-
tergruppen und eine disaggregierte Datenbasis des Logis-
tiksektors einander nicht vollständig zugeordnet werden
können. Hier wäre gegebenenfalls eine feinere Segmentie-
rung der Transportstatistik (etwa in einer Sonderauswer-
tung) notwendig (Klaus et al. 2002, S. 127).

Ein besonderes Defizit ist darin zu sehen, dass der Liefer-
verkehr mit kleinen Lkw im Nahverkehr von der amtli-
chen Statistik nicht ausgewiesen wird. So sind die für 
E-Commerce-Anwendungen wichtigen Kurier-, Express-
und Paketdienste in der amtlichen Güterverkehrsstatistik
nur unvollständig enthalten (Klaus et al. 2002, S. 36).

2.2 Kundenverhalten im E-Commerce
Die globale Verfügbarkeit von Informationen und die da-
mit u. U. gestiegene Markttransparenz dürfte eine Ent-
wicklung verstärkt haben, die mit dem Slogan „Die neue
Macht des Kunden“ (Cole/Gromball 2000) umschrieben
wird. Unternehmen sehen sich in stärkerem Maße als bis-
lang gezwungen, den hochgesteckten Erwartungen besser
informierter Online-Kunden bezüglich Produktvielfalt,
Produktqualität, Liefergeschwindigkeit, Lieferzuverläs-
sigkeit sowie zusätzlicher Dienstleistungen nachzukom-
men. Dieses hohe Erwartungsniveau gilt sowohl für den
Bereich der privaten Endverbraucher als auch für den der
Geschäftskunden. Angesichts sinkender Loyalität von
Privat- wie Geschäftskunden wird die Kundenfindung
und -bindung immer wichtiger. Elektronische Medien wie
das Internet ermöglichen dabei eine persönliche Anspra-
che des Kunden und bereiten zudem durch Informationen,
die das Unternehmen über seine Kunden gewinnt, die Ba-
sis für gezielte Marketing-Maßnahmen.

Das Internet kann also die Entwicklung von Verkäufer- zu
Käufermärkten verstärken und beschleunigen, da die Kun-
den vermehrt die Lieferung bedarfsgerechter Produkte
verlangen und dadurch die Produktionsprozesse anstoßen.

Im E-Commerce – und in der vorgelagerten Produktions-
phase – kann der Kunde mit seinen Präferenzen und Kon-
sumgewohnheiten eine immer wichtigere Rolle spielen.
Um die Zukunftschancen des E-Commerce sowie die Per-
spektiven von Konzepten „kundenindividueller Massen-
produktion“ präziser abzuschätzen, ist es erforderlich, ge-
nauer zu analysieren, in welchem Maße und in welcher
Form sich das Freizeit- und Konsumverhalten einzelner
Kundengruppen durch die Möglichkeiten des Online-
Handels verändert hat und insbesondere noch verändern
wird. Besonders das private Einkaufsverhalten ist in sei-
nen Bestimmungsfaktoren komplex (Verkehrsmittelwahl,
Motive und Ziele, Verknüpfung mit anderen Zwecken).
Wenn man z. B. Aussagen über die Akzeptanz von Angebo-
ten, Geschäftsmodellen, Liefersystemen, Pick-up-Statio-
nen etc. machen will, müsste das private Einkaufsverhalten
sehr viel detaillierter analysiert werden. Auch hinsichtlich

der Abschätzungen der potenziellen Substitution von ein-
kaufsbedingtem Individualverkehr durch E-Commerce
müssen vielfältige Annahmen über das Einkaufs- und Mo-
bilitätsverhalten verschiedener Konsumentengruppen so-
wie über die Nutzung angesparter Zeitbudgets (u. U. für
freizeitorientierte Mobilität) entwickelt und als wichtige
Parameter in die Modelle eingebaut werden. Es besteht
deshalb erheblicher Forschungsbedarf bei der Entwick-
lung von Methoden, der Erstellung von Modellen sowie
der Erhebung von relevantem Datenmaterial.

2.3 Ökologie des E-Commerce
In der Literatur werden bei der Abschätzung der ökologi-
schen Folgen des Internethandels häufig gegenläufige
Trends diagnostiziert: So wird beispielsweise einerseits
ein großes Potenzial zur Reduktion des Ressourcen- und
Energieverbrauchs durch eine bedarfsgerechte Produk-
tion sowie durch die Digitalisierung physischer Produkte
behauptet, andererseits eine Zunahme des kleinteiligen
Lieferverkehrs durch den Abbau von Lagerkapazitäten er-
wartet. Die Erfassung und Abbildung dieser widersprüch-
lichen Trends in Szenarien und Modellrechnungen auf der
Basis solider Daten ist von der Forschung erst in Ansät-
zen in Angriff genommen worden (TAB 2001b, S. 66).

Bislang zeigen die vielfältigen Einzeluntersuchungen zu
den material- und energiebezogenen Wirkungen des 
E-Commerce ein undeutliches Bild positiver, neutraler
und negativer Umwelteffekte, die zumeist sehr stark von
den Rahmenbedingungen abhängen, unter denen sich der
Handel abspielt. Dementsprechend kann ein Bedarf an
weiterer Forschung in folgender Hinsicht festgehalten
werden (Behrendt et al. 2002a, S. 79 f.):

– Forschungsbedarf gibt es in methodischer Hinsicht bei
Modellen. Dazu gehört beispielsweise die Entwick-
lung von Referenzmodellen, die, über übliche Öko-
bilanzierungstechniken hinaus, auch sozio-ökonomi-
sche Parameter miteinbeziehen. Ziel müsste sein, die
Wechselwirkungen zwischen E-Commerce und ver-
änderten Wirtschaftsstrukturen, Lebensstilen und
Konsummustern, Nutzungsformen neuer Medien und
die damit verbundenen Stoff- und Energieströme zu
thematisieren, empirisch zu erfassen und ökologische
Wirkungshypothesen abzuleiten. Um realitätsgerechte
und entscheidungsrelevante Ergebnisse erzielen zu
können, bedarf es der Entwicklung dynamischer Mo-
delle auf der Basis plausibler Szenarien, die sowohl
die Wechselwirkungen der Einflussvariablen als auch
zeitliche und räumliche Abläufe beinhalten.

– Aufbauend auf der Modellbildung wären bestehende
Instrumente der ökologischen Bewertung anzuwen-
den und weiterzuentwickeln. Eine wichtige Aufgabe
besteht darin, zentrale Parameter im Lebenszyklus der
E-Commerce-Anwendungen zu berücksichtigen. Dazu
gehören nicht nur der Primärenergieverbrauch, son-
dern auch weitere Indikatoren wie CO2-Emissionen,
Abfallmengen, Schadstoffe, Problemstoffe oder Elek-
trosmog.

– Die empirische Basis zur differenzierten Erfassung
der ökologischen Folgen des E-Commerce ist bislang
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schmal. Zu empfehlen sind deshalb Fallstudien zur
Ressourcenproduktivität durch E-Commerce. Bei-
spielsweise dürfte die Digitalisierung von Gütern wie
Briefe, Bücher, CDs etc. nicht nur auf der „letzten
Meile“, sondern auch auf den vorgelagerten Vertriebs-
stufen Auswirkungen haben. Detaillierte Untersuchun-
gen und Modellrechnungen zu den stoff- und emissi-
onsseitigen Auswirkungen sollten entlang der gesamten
Produktions- und Lieferkette im Blick auf die Ein-
sparung von Ressourcen und hinsichtlich der Reduzie-
rung der Transporte erfolgen. Ein weiteres Thema wäre
die Untersuchung der Potenziale des Internets zur Un-
terstützung einer umweltorientierten Beschaffung der
Unternehmen und der öffentlichen Hand. Nützlich
wären schließlich regionale Fallstudien zu den raum-
strukturellen Folgen des E-Commerce.

3. Politische Handlungsfelder 
Weltweit dokumentieren die Pläne, Programme und Ini-
tiativen der nationalen Regierungen die Komplexität der
Gestaltungsaufgaben für den E-Commerce. Zu den am
häufigsten genannten (wirtschaftspolitischen) Herausfor-
derungen gehören:

– leistungsfähige E-Commerce-Infrastrukturen und har-
monisierte technische Standards,

– elektronische Zahlungssysteme,

– ein verlässlicher rechtlicher Rahmen,

– Weiterentwicklung des Datenschutzes und des Schutzes
der Privatsphäre sowie des Verbraucherschutzes,

– Schutz geistigen Eigentums,

– die Lösung wettbewerbspolitischer Probleme,

– nicht diskriminierende Zölle und Steuern.

Angesichts des globalen Charakters der Entwicklung
müssen entsprechende Regelungen – sollen sie wirklich
Rechtssicherheit und Vertrauen schaffen – zum einen in-
ternational harmonisiert werden. Von zentraler Bedeutung
ist zum anderen, dass staatliche Politik und gesellschaft-
liche Gruppen hierbei kooperieren, was sowohl die Kore-
gulierung zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft als
auch eine Selbstregulierung der Wirtschaft und Gesell-
schaft im Einzelfall bedeuten kann. 

Die technologische Dynamik trägt wesentlich dazu bei, dass
traditionelle politische Formen der Aufgabenbearbeitung
(sektorspezifisch, hoheitlich, zentral, national) sowie recht-
liche Regelungen, die auf die Strukturen der „Old Eco-
nomy“ zugeschnitten waren, einem hohen Anpassungs-
druck unterliegen. Es zeigt sich aber schon seit geraumer
Zeit, dass die politischen Institutionen durchaus flexibel den
neuen Phänomenen Rechnung tragen. Eine entsprechende
„Transformation der Staatlichkeit“ lässt sich im Blick auf
die Regulierung der „Digitalen Ökonomie“ bereits seit lan-
gem erkennen (Latzer/Schmitz 2001, S. 107 ff.):

– Supra- und internationale Institutionen gewinnen an
Bedeutung (z. B. EU, OECD, WTO).

– Sektorale Politikkonzepte und Regulierungsmaßnah-
men werden durch sektorenübergreifende Ansätze er-
gänzt.

– Die Problemlösungskompetenzen der privaten Wirt-
schaft und gesellschaftlicher Gruppen werden zuneh-
mend zur Regulierung spezifischer Problembereiche
genutzt: Selbstregulierung und so genannte Koregu-
lierung sind zu ernsthaften Optionen geworden.

– Technologien bieten Möglichkeiten, die Erreichung
bestimmter Regulierungsziele zu unterstützen (Filter-
programme, DRM-Systeme).

Die Rede von den Herausforderungen, mit denen sich
Politik durch den E-Commerce konfrontiert sieht, ver-
weist auf den Umstand, dass politisches Handeln auf eine
erhebliche Vielfalt von Aspekten zugleich zielen muss.
Entsprechende Gestaltungserfordernisse reichen – wie
zunächst in einem allgemeinen Überblick gezeigt werden
soll (Kapitel III.3.1) – von den materiellen Voraussetzun-
gen einer gut zugänglichen und leistungsfähigen Netz-
infrastruktur und den sozialen Voraussetzungen einer
qualifizierten Nutzungskompetenz bei Unternehmen und
Endkunden über die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen zur Gewährleistung von Vertrauen und Sicherheit bis
hin zu den strukturellen Rahmenbedingungen in Wirt-
schaft, Verkehr und Umwelt, einschließlich der hier durch
E-Commerce induzierten Folgen.

Daran anschließend wird dieser allgemein skizzierte poli-
tische Handlungsraum konkretisiert: Auf nationaler (Ka-
pitel III.3.2) und internationaler Ebene (Kapitel III.3.3)
werden ausgewählte Handlungsfelder vorgestellt, für die
ein besonderer Bedarf an politischer Gestaltung besteht.

3.1 E-Commerce-Politik als 
Mehrebenen-Politik

Die E-Commerce Politik steht vor einer Reihe besonderer
Herausforderungen: Neben der Anforderung, der beson-
deren Komplexität des Gegenstandes gerecht zu werden,
ergibt sich das Erfordernis, die spezifischen Eigentüm-
lichkeiten des elektronischen Handels zu berücksichtigen,
ohne dabei ganz andere Regeln als die zu schaffen, die für
den traditionellen Handel gelten. Auch ergibt sich eine be-
sondere Herausforderung für die Politik daraus, dass sie
für die Strukturen der verschiedenen Branchen und Be-
reiche angepasste Strategien zu entwickeln hat. Dabei
sind der unterschiedliche Reifegrad der E-Commerce-Pe-
netration ebenso zu berücksichtigen wie das Maß an vor-
handener oder nicht vorhandener Regulierung. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden im Folgenden
zentrale, auf E-Commerce bezogene Handlungsfelder be-
nannt (Mann et al. 2000; Riehm/ Orwat 2001, S. 5 ff.):

– E-Commerce benötigt eine umfassende technische
Basis. Ohne eine ausreichend zuverlässige, sichere
und leistungsfähige Netzinfrastruktur, ohne kosten-
günstige Zugangsmöglichkeiten zu diesen Netzen
kann E-Commerce nicht funktionieren. Eine entspre-
chende Infrastruktur und eine moderne Telekommuni-
kationspolitik sind deshalb erforderlich. 
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– E-Commerce verbindet dezentrale Computersysteme
über offene Kommunikationsnetzwerke zur Abwick-
lung teil- oder vollständig automatisierter Prozesse.
Die Bedeutung technischer Standards ist hierfür of-
fensichtlich, und eine homogene Standardisierungs-
politik unter Einschluss der privaten Standardisie-
rungsgremien ist dringlich.

– E-Commerce benötigt eine soziale Basis. Ohne die
entsprechende Gestaltungs- und Nutzungskompetenz
bei den Unternehmen und Endkunden wird es eben-
falls keinen weit verbreiteten E-Commerce geben.
Diese Voraussetzungen sind wegen der Neuartigkeit
des elektronischen Handels nicht ohne weiteres ge-
geben. Die politischen Handlungserfordernisse und
Handlungsfelder liegen demnach in der Bildungspoli-
tik („Medien-Kompetenz“), in der Wirtschaftsförde-
rung (Pilotprojekte) und in der Gesellschaftspolitik
(„digital divide“). 

– Im elektronischen Handel werden ständig große Men-
gen an (personenbezogenen) Daten erzeugt und verar-
beitet, die sowohl direkt wieder in den Prozess einge-
speist als auch anderweitig verwertet werden. Fragen
des Datenschutzes stehen ganz oben auf der Tages-
ordnung der E-Commerce-Politik. 

– Im E-Commerce fallen sensible sowie „wertvolle“
Daten an, die Rechte und Interessen der beteiligten
Unternehmen und Kunden tangieren. Deshalb ist die
Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards un-
umgänglich.

– Beim E-Commerce treten sich Käufer und Verkäufer
nicht direkt gegenüber. Handelspartner müssen sich
deshalb wechselseitig ihrer Authentizität versichern
und auf ein korrektes Verhalten sowie die zugesicher-
ten Produkt- oder Dienstleistungseigenschaften ver-
trauen können. Für eine solche Form des Fern- oder
Distanzhandels werden Regeln benötigt, die z. B. fest-
legen, unter welchen Bedingungen ein Online-Kauf
rückgängig gemacht werden kann. Neben technischer
Sicherheit muss Sicherheit beim Verhalten und Ver-
trauen in die Abläufe und den Schutz tangierter
Rechtspositionen geschaffen werden.

– Ein herausragendes Spezifikum des E-Commerce sind
digitale und digitalisierbare Güter. Der Handel solcher
Informationsgüter bringt das Problem mit sich, dass
die Herstellung perfekter Kopien zu äußerst geringen
Kosten leicht möglich ist. Fragen des Urheberrechts-
schutzes in rechtlicher wie technischer Hinsicht
gehören deshalb zu den Kernelementen einer Regulie-
rung.

– E-Commerce ist eine Rationalisierungsstrategie, die
auf Produktivitätssteigerung, Beschleunigung der
Prozesse und Internationalisierung der Handelsströme
zielt. Dies führt zu Veränderungen von Wertschöp-
fungsstufen und Branchen, hat Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt, die Raumordnung, den Verkehr, den
Ressourcen- und Energieverbrauch und andere Berei-
che. Für die E-Commerce-Politik stellen sich entspre-

chende Aufgaben in der Wirtschafts- und Struktur-
politik sowie der Arbeitsmarkt-, Verkehrs-, Regional-
und Umweltpolitik. 

– Unternehmensgröße bleibt auch im Internet ein Wett-
bewerbsvorteil, wie u. a. offensichtliche Konzentra-
tionstendenzen belegen. Gerade die beim E-Commerce
auftretenden Netzeffekte auf der Nachfragerseite, ver-
bunden mit wachsenden Skalenerträgen auf der An-
bieterseite, führen tendenziell zu monopolistisch be-
herrschten Märkten. Um dem entgegen zu wirken,
bedarf es sowohl einer modifizierten Wettbewerbs-
politik als auch einer Politik zur Förderung kleiner und
mittlerer Unternehmen auf dem Feld des elektroni-
schen Handels. 

– Alle bislang genannten Handlungserfordernisse erhal-
ten eine spezifische Prägung durch den Umstand der
weiteren Internationalisierung der Handelsströme bei
Fortbestand national unterschiedlicher Rechtssysteme.
Besteuerung, Zölle und Abbau von Handelsschranken
werden hierbei besonders intensiv diskutiert und ma-
chen Anpassungen der nationalen Regelwerke erfor-
derlich. Unter einem globalen Gesichtspunkt kann
man aber nicht nur die Öffnung von Märkten sondern
auch eine weltweite Spaltung feststellen, was die
Möglichkeiten der Teilhabe am elektronischen Handel
angeht. Eine Politik mit dem Ziel der fairen Integra-
tion weniger entwickelter Länder in den globalen
Markt gehört deshalb ebenfalls zum Bestandteil einer
umfassenden E-Commerce-Politik. 

3.2 Ausgewählte Handlungsfelder auf
nationaler Ebene

Bereits in Kapitel II wurde für die dort ausführlich analy-
sierten acht Branchen und Wirtschaftsbereiche der jewei-
lige erkennbare politische Handlungsbedarf identifiziert.
Im Folgenden werden in erster Linie die übergreifenden
Handlungsfelder erörtert, die aber dennoch fallweise auf
die in Kapitel II angesprochenen Erfordernisse bezogen
werden. Obwohl die internationalen und insbesondere die
europäischen Institutionen auf diesen Feldern ebenfalls
aktiv sind, kann man den Schwerpunkt des politischen
Handlungsbedarf auf nationaler Ebene verorten.

3.2.1 Technische E-Commerce-Infrastrukturen
Alle drei großen technischen Kommunikationsinfrastruk-
turen – Internet, Mobilfunk und Rundfunkkabelnetz – die
für den E-Commerce geeignet sind, werden als dessen
Basis in Zukunft genutzt werden (TAB 2002a).

Allerdings wird für eine mittlere Zeitspanne bis 2010 ein
sich ständig weiter entwickelndes Internet die dominie-
rende Infrastruktur für den E-Commerce bleiben, ergänzt
für spezielle Anwendungen um Mobilfunk (mobile und
raumbezogene Dienste) und um die digitale, interaktive
Rundfunkinfrastruktur (breitbandige Mediendienste). 

Deutschland nimmt in Bezug auf die technischen Kom-
munikationsinfrastrukturen im internationalen Vergleich
keine schlechte Position ein (Bitkom 2002). Deutschland

Drucksache 14/10006 – 198 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



ist führend beim Einsatz von ISDN und DSL. Die Haus-
halte sind über das Telefonnetz hinaus zu etwa zwei Drit-
teln an das Breitbandrundfunkkabel anschließbar. Auch dies
ist im internationalen Vergleich eine gute Position. Bei der
Nutzung des Kabels für den Fernseh- und Hörfunkemp-
fang nimmt Deutschland im internationalen Vergleich eine
mittlere Position ein. In Bezug auf die Modernisierung des
Breitbandkabels für interaktive Dienste weist Deutschland
einen beträchtlichen Nachholbedarf auf. Mit dem Verkauf
der Kabelnetze an neue, von der Telekom unabhängige Be-
treiber, schien es eine Chance zu geben, dass Deutschland
bei der Breitband-Internetnutzung aufholt. Hierbei sind
zwischenzeitlich jedoch wieder Probleme aufgetreten, die
dies als fraglich erscheinen lassen.

Im Bereich des Mobilfunks hat Deutschland in den letz-
ten Jahren seine Position deutlich verbessert. Mit der Ver-
steigerung der UMTS-Lizenzen ist die Richtung für den
weiteren Ausbau des Mobilfunks und der Erschließung
des Geschäfts mit mobilen Datendiensten (in GSM- und
UMTS-Netzen) vorgegeben. Damit ist ein Weg einge-
schlagen, der jedoch aufgrund der im internationalen Ver-
gleich sehr hohen Lizenzkosten nicht risikolos sein wird.

Auf „Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“
kann es der Politik, nimmt sie das Ziel der Informations-
gesellschaft ernst, nicht gleichgültig sein, ob die techni-
sche Kommunikationsinfrastruktur Buckelpiste oder Au-
tobahn ist. Wie für alle Infrastrukturaufgaben gibt es auch
hier eine politische Verantwortung. Dazu gehört, die 
politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen für die techni-
schen Kommunikationsinfrastrukturen im Lichte der
weiteren technischen und gesellschaftlichen Entwick-
lung kontinuierlich auf ihre Eignung hin zu überprüfen.
Zwei weitere Optionen sollen eigens hervorgehoben wer-
den.

Die politischen Initiativen zur Stärkung des Internets, wie
sie in internationalen Gremien, in Gesetzen und Program-
men oder in gesellschaftlichen Initiativen (z. B. der Ini-
tiative D21) zum Ausdruck kommen, sollten weiterge-
führt und verstärkt werden. Die folgenden Themen stehen
dabei in erster Linie auf der Tagesordnung:

– die Förderung eines erfolgreichen Migrationsweges
zum Übergang auf das neue Internetprotokoll IPv6
und die Sicherung der Offenheit und Einheitlichkeit
des Internets,

– die Sicherung und Verbesserung der Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit des Internets,

– der Schutz des Internets gegen kriminelle Angriffe so-
wie der Schutz der Privatsphäre der Nutzerinnen und
Nutzer des Internets,

– der Abbau der „digitalen Spaltung“ in der Gesell-
schaft, aber auch Maßnahmen für die Sicherung der
gesellschaftlichen Teilhabe für diejenigen gesell-
schaftlichen Gruppen, die am Internet nicht teilhaben
können oder wollen.

Über den Horizont des gegenwärtigen Internets hinaus
sollte geprüft werden, ob sich die Politik in einer länger-
fristigen Perspektive nicht für eine Breitband-Initiative

stark machen sollte (TAB 2001a, ähnlich der Vorstoß der
Initiative D21 vom März 2002 für eine Breitband-Initia-
tive):

– Die noch in den 80er-Jahren geführten Diskussionen
über eine einheitliche breitbandige Kommunikations-
infrastruktur sind weitgehend zum Erliegen gekom-
men.

– Bedarf, technische Realisierbarkeit und ökonomische
Finanzierbarkeit einer breitbandigen Infrastruktur
wären im Lichte der Erfahrungen mit Internet, Mobil-
funk und E-Commerce neu zu analysieren.

– Die viel deutlicher akzentuierten Breitbandpolitiken
in Japan und den USA sollten genauer analysiert und
auf ihre Übertragbarkeit auf die deutsche bzw. euro-
päische Situation geprüft werden.

3.2.2 Verbesserung der Datenlage bei digitalen
Informationsprodukten

Ein Bedarf nach aussagekräftigen statistischen Daten zum
elektronischen Handel resultiert aus der Notwendigkeit von
Planungssicherheit und der Verbesserung der Informations-
und Entscheidungsgrundlagen staatlicher Akteure, der Ver-
bände und Interessengruppen, der Wissenschaft und nicht
zuletzt der Unternehmen. Beispielsweise benötigt die Wirt-
schaftspolitik (nationale und internationale) Daten zur
Konzentrationsmessung, für Benchmarking-Programme,
um Defizite in der Mittelstandsförderung aufzudecken oder
um Förderprogramme zu evaluieren (Schoder/Janetzko
2002, S. 21 und 35 f.)

Unterstellt man, dass sich beim elektronischen Handel mit
digitalen Informationsprodukten die bestehenden Wirt-
schaftssegmente qualitativ erheblich verändern und gänz-
lich neue Segmente hinzukommen, dann wird dadurch die
bestehende industriesegmentspezifische bzw. branchen-
orientierte Strukturierung der Wirtschaftsstatistik un-
zweckmäßig. Neue Wirtschaftstätigkeiten werden nicht
ausreichend erfasst oder zugeordnet, wie z. B. die der Con-
tent-Anbieter oder der zahlreichen neuen (Online-)Inter-
mediäre, die branchenübergreifend ihre Dienstleistungen
anbieten. Auch „hybride Produkte“ aus physischen oder
digitalen Waren und Dienstleistungen sowie das struktu-
relle Zusammenwachsen bisher getrennter Wertschöp-
fungsketten lassen die bisherige Brancheneinteilung über-
holt erscheinen (Schoder/Janetzko 2002, S. 15–18). 

Da E-Commerce-Entwicklungen an bestehende Wirt-
schaftsstrukturen anknüpfen, ist eine organisatorische Ei-
genständigkeit einer getrennten „E-Commerce-Statistik“
nicht empfehlenswert. Bezüglich der Zuständigkeiten
dürfte für eine objektive und tragfähige Schaffung von sta-
tistischen „Basisdaten“ eine Erhebung durch die amtliche
Statistik vorteilhaft sein, ergänzt um die fallweise Beauf-
tragung privater oder universitärer Institutionen für geson-
derte Fragestellungen (Schoder/Janetzko 2002, S. 30).

Der Wunsch nach supra- und internationaler Vergleich-
barkeit und Datenaggregation ruft die Forderung nach in-
ternationaler Einbettung nationaler Statistiken hervor.
Schon die Frage nach der Klassifizierung von digitalen
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Gütern als „Dienstleistungen“ oder als „Waren“ macht die
Notwendigkeit der internationalen Anpassung der Statis-
tiken deutlich. E-Commerce-bezogene Initiativen und
Anpassungsansätze finden sich beispielsweise bei der
OECD, der Voorburg-Gruppe (einer UN-Arbeitsgruppe)
oder bei Eurostat. So arbeitet die OECD Working Party on
Indicators for the Information Society (WPIIS) an einer
Anpassung der Nomenklatur zur so genannten „Inhalts-
branche“ (Schoder/Janetzko 2002, S. 39–48, 59).

Erste Ansätze der Anpassung der bundesdeutschen Wirt-
schaftsstatistik hinsichtlich der skizzierten Anforderun-
gen wurden bereits realisiert oder sind beabsichtigt. Eine
umfassende Bewertung kann hier nicht vorgenommen
werden, doch einige Defizite und Erfordernisse sind be-
reits benennbar:

– Mit dem novellierten Gesetz über die Statistik im Han-
del und im Gastgewerbe (HdlStatG, Handelsstatis-
tikgesetz) hat der Gesetzgeber vor kurzem einen
Schritt zur verbesserten statistischen Erfassung des 
E-Commerce getan. Damit wurde das bisherige Gesetz
an die europäischen Statistikanforderungen angepasst,
z. B. wurde die europäische Klassifikation der Wirt-
schaftszweige (NACE) berücksichtigt. Ein weiteres
Ziel der Novellierung war auch, durch neu struktu-
rierte Erhebungen, „Umsätze nach Art der Tätigkei-
ten“ zu erfassen. Dadurch ist es nunmehr möglich,
Tätigkeiten auf dem Gebiet des elektronischen Han-
dels gesondert zu erfassen.

– Für alle Dienstleistungsbranchen bestehen Defizite
bei den Kostenstrukturdaten, sodass einzelne Wert-
schöpfungskomponenten nicht sehr genau berechnet
werden können. Das Anfang des Jahres 2001 in Kraft
getretene Gesetz über Statistiken im Dienstleistungs-
bereich (Dienstleistungsstatistikgesetz) wird zwar ab
Mitte 2002 für einen Teil der vom elektronischen Han-
del betroffenen Dienstleistungsbranchen jährlich (ab
2000) genauere Daten zur Wertschöpfungsstruktur lie-
fern. Nicht erfasst werden jedoch die Finanzdienstleis-
tungen sowie die kulturellen Dienstleistungen, zu de-
nen die Filmwirtschaft, die Rundfunkwirtschaft,
Künstler, Journalisten und Nachrichtenbüros gerech-
net werden (NACE-Klasse 92) (Seufert 2001, S. 54).
Außerdem ergeben sich aus der im Rahmen des
Dienstleistungsstatistikgesetzes vorgenommenen Än-
derung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen, die zu einer Erweiterung der Konzentrationsbe-
richterstattung der Monopolkommission führt, keine
spezifischen Informationen für sektorenübergreifende
Tendenzen, da die Konzentrationsraten nur für ein-
zelne Wirtschaftszweige erhoben werden. Auch sind
die zu den kulturellen Dienstleistungen gerechneten
Wirtschaftszweige in die Dienstleistungsstatistik nicht
eingeschlossen (Seufert 2001, S. 55).

3.2.3 Stärkung der Rolle der KMUs
Die etwa 3,3 Millionen kleinen und mittleren Unterneh-
men in Deutschland haben eine große Bedeutung für die
Wirtschaftsentwicklung. Sie tragen in besonderem Maße

zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen und
zum technischen Fortschritt bei. Angesichts der Tatsache,
dass KMUs nicht nur bei der Internetnutzung allgemein,
sondern auch beim E-Commerce hinter den Großunter-
nehmen zurückliegen, stellt sich die Frage nach dem mit-
telstandsspezifischen politischen Handlungsbedarf im
Bereich des E-Commerce. 

Im Herbst 2000 hatten 91 % der KMU einen Internetan-
schluss. Jedes zehnte KMU beteiligte sich an einem elek-
tronischen Marktplatz. Allerdings hatten zwei Drittel der
Unternehmen keine umfassende Internetstrategie ent-
wickelt (Enquete-Kommission „Globalisierung der Welt-
wirtschaft“ 2001, S. 56). Trotz der erreichten Fortschritte
besteht weiterhin Handlungsbedarf bei der Unterstützung
der Unternehmen durch den Staat. So kam z. B. eine Stu-
die des Beratungsunternehmens Prognos im Auftrag des
BMWi im Jahr 2001 zu dem Ergebnis, dass für kleine und
mittlere Unternehmen noch für weitere zwei bis drei Jahre
ein Bedarf an neutraler Information und Beratung beste-
hen wird (Prognos 2001). 

Barrieren bei der Adaption des elektronischen Handels in
kleinen und mittleren Unternehmen sind vor allem:

– geringe Kenntnis über E-Commerce (insb. Rechtsfra-
gen),

– Fehlen einer Internetstrategie,

– Unsicherheit über den Nutzen des elektronischen
Handels,

– Defizite beim Humankapital,

– Höhe und Unsicherheit bezüglich des notwendigen In-
vestitionsvolumens,

– Zweifel an der Sicherheit des B2C-E-Commerce.

Als zentrale Aufgaben einer an den Bedürfnissen kleiner
und mittlerer Unternehmen orientierten E-Commerce-
Politik haben sich national wie international herauskris-
tallisiert (Schmitz 2000): 

– die Verbesserung des Kenntnisstandes über E-Com-
merce (z. B. rechtliche Rahmenbedingungen, Techno-
logien und Standards),

– die Behebung des Mangels an qualifiziertem Personal
(IT-Experten, Fachleute für Marketing und Logistik)
sowie

– die Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung.

Zur Verbesserung des Kenntnisstandes der Unternehmen
wird gefordert:

– die Schaffung von Aufmerksamkeit, z. B. durch um-
fassende E-Commerce-Initiativen, der Aufbau von In-
formations- und Kommunikationsnetzwerken und die
Erhöhung der Sichtbarkeit der E-Commerce-Politik
durch besondere Programme und Aktionen,

– eine Förderung von „Best-Practice“-Projekten,

– die Beratung insbesondere in Bezug auf eine betrieb-
liche Internetstrategie sowie
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– die Übernahme einer Vorreiterrolle durch öffentliche
Institutionen (Public E-Procurement, E-Government).

Das strukturelle Problem des Mangels an qualifiziertem
Personal ließe sich z. B. angehen durch: 

– Maßnahmen zur Förderung der Personalqualifikation,

– Veränderungen in den Lehrplänen im Ausbildungsbe-
reich,

– die Verbesserung des Zugangs der Unternehmen zu
externen Experten.

In Bezug auf die hohen Investitionskosten ergeben sich
u. a. folgende Handlungsoptionen:

– aktive Beteiligung öffentlicher Institutionen an E-Com-
merce-Plattformen,

– Förderung der Standardisierung von E-Commerce-
Lösungen,

– rechtliche Regelungen in Bezug auf die Finanzmärkte.

In Deutschland wurden diese zentralen Aufgaben bereits
politisch angegangen. Das vom BMWi initiierte und ge-
förderte „Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr“ un-
terstützt bundesweit kleine und mittlere Unternehmen
(Prognos 2001, S. 4) durch 

– Information und neutrale Beratung zur Nutzung des
Internets und anderer elektronischer Netze, 

– Einführungs- und Schulungsveranstaltungen, 

– Bereitstellung von Modell-Lösungen („Best-practice“),

– durch gemeinsame Projekte (z. B. Gestaltung von
elektronischen Marktplätzen oder gemeinsamen Platt-
formen),

– Transfers von Projektergebnissen aus öffentlich geför-
derten Projekten in die Anwendung durch die Unter-
nehmen sowie 

– Auswertung und Nutzung internationaler Aktivitäten.

Weitere Anstrengungen der Politik sollten vor allem hin-
sichtlich der Ansprache des Handwerks, der Information
über die elektronische Beschaffung der öffentlichen Hand
sowie der Publizität und Dichte des Netzwerkes unter-
nommen werden.

Ein entscheidendes Problem bleibt der große Kapitalbe-
darf kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Adaption
des E-Commerce. So verfügt mehr als ein Drittel der mit-
telständischen Unternehmen in Deutschland über weniger
als 10 % Eigenkapital an der Bilanzsumme und nur knapp
ein Fünftel über mehr als 30 %. Auch die Globalisierung
der Finanzmärkte veränderte die Rahmenbedingungen für
kleine und mittlere Unternehmen und hat zu neuartigen
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Kreditmitteln
geführt (Enquete-Kommission „Globalisierung der Welt-
wirtschaft“ 2001, S. 19).

Öffentliche Institutionen können den elektronischen Han-
del bei KMUs also vor allem dadurch fördern, dass sie die
Aufmerksamkeit für diesen erhöhen, selbst eine Vorrei-

terrolle bei der Digitalisierung einnehmen, die Informati-
onslage der KMUs und die Qualifikation des Personals
verbessern helfen und in ihrer Politik dem hohen Kapital-
und Beratungsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen
konsequent Rechnung tragen. Von besonderer Bedeutung
ist hier die Kooperation mit Unternehmensverbänden,
Kammern und privatwirtschaftlichen Anbietern von Fort-
und Weiterbildung, Finanzmarktinstitutionen (z. B. Risi-
kokapital-Fonds), Hard- und Software-Anbietern und Be-
triebsberatungsunternehmen (Schmitz 2000, S. 138).

Bei angemessener Förderung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen werden diese gute Chancen haben, den Übergang
zum E-Commerce in einer globalisierten Weltwirtschaft 
– ohne Verlust ihrer herausragenden gesamtwirtschaftli-
chen Bedeutung – zu meistern.

3.2.4 Öffentliche Beschaffung
Derzeit dürfte die Intensivierung der Information und Kom-
munikation über „Public E-Procurement“ (PEP) – trotz
zahlreicher bereits erfolgter Anstrengungen in dieser
Richtung – das wichtigste Handlungsfeld auf Bundes-
ebene sein.

Pilotprojekte von Bund, Ländern und Gemeinden loten
die Chancen und Risiken der neuen Verfahrenweisen aus.
Erste Ergebnisse der Projekte liegen vor, allerdings sind
Veröffentlichungen rar. Der Austausch über diese Pilot-
projekte sollte über alle Ebenen und zwischen allen betei-
ligten Gruppen weiter intensiv geführt werden. Diesbe-
zügliche Erfahrungen verweisen auf die Notwendigkeit,
insbesondere kleine und mittlere private Unternehmen
noch besser über die elektronische Signatur zu informie-
ren. Die Bundesregierung hat im Januar 2002 bereits an-
gekündigt, bei der Einführung elektronischer Signaturen
die Wirtschaft umfassend einzubeziehen, mit Ländern,
Kommunen sowie anderen Anwendern, Herstellern und
Verbänden eng zu kooperieren und eine breite Öffentlich-
keitsarbeit zum Thema zu betreiben (Bundesregierung
2002b, S. 10). Seine Informationsanstrengungen könnte der
Bund auch hinsichtlich der Entwicklungen auf EU-Ebene
und in Bezug auf den Informationsfluss zwischen Bund,
Ländern und Kommunen verstärken. Hierbei kann das
Kooperations- und Kommunikationsnetzwerk zum Leit-
projekt „E-Vergabe“ eine wichtige Rolle einnehmen. 

Es läge ferner im staatlichen Interesse, die deutschen Pi-
lotprojekte der verschiedenen Ebenen systematisch ver-
gleichend auszuwerten. Besonderen Stellenwert sollten
bei diesen Forschungen Fragen der Korruptionsverhinde-
rung und -bekämpfung sowie rechtliche Aspekte erhalten.
Als Ergänzung wäre auch ein Blick in andere EU-Mit-
gliedsstaaten (und eventuell darüber hinaus) ratsam. Er-
fahrungen, die in bestehenden „Best-Practice-Projekten“
in ganz Europa gesammelt werden, sind von allgemeinem
Interesse. Ansatzpunkte für ein systematisches Bench-
marking von PEP-Lösungen in Europa existieren bereits
(PLS-Ramboll 2000), weitere Schritte und Aktualisierun-
gen sind aber erforderlich.

Angesichts der angespannten Haushaltslage verdient ne-
ben der elektronischen Beschaffung der öffentlichen
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Hand auch der internetbasierte Verkauf durch öffentliche
Institutionen Beachtung. Nach Presseberichten ist die 
US-Regierung einer der größten Verkäufer im Internet
(Pew Internet Project 2001). Ansatzpunkte für eine ähn-
liche Rolle des öffentlichen Sektors in Deutschland exis-
tieren. Hier sollte über die Potenziale und über geeignete
Rahmenbedingungen nachgedacht werden.

Pilotprojekte im PEP-Bereich benötigen gerade in der ers-
ten Phase Unterstützung, da hier die Kosten am höchsten
sind. Hier wären spezifische Förderprogramme zur elek-
tronischen Beschaffung denkbar. Es sollte insbesondere
versucht werden, die Entwicklung von grenzüberschrei-
tenden Projekten voranzutreiben, welche mehrere Spra-
chen abdecken. Aufgrund der großen Bedeutung der 
kommunalen Ebene für den Bereich der öffentlichen Be-
schaffung könnte auch über eine stärkere Förderung von
kommunalen PEP-Lösungen nachgedacht werden. 

Rechtlicher Klärungs- und Regelungsbedarf besteht u. a.
noch in Bezug auf die Möglichkeit inverser Auktionen,
insbesondere dann, wenn dieses Verfahren demnächst
EU-weit in das öffentliche Beschaffungswesen integriert
werden sollte. Unklarheiten existieren hinsichtlich der
rechtlichen Zulässigkeit bestimmter Modelle öffentlicher
Einkaufsgemeinschaften. Auf jeden Fall sollten die ersten
Praxiserfahrungen mit PEP dahingehend ausgewertet
werden, inwieweit durch weitere flexible Anpassung des
Vergaberechts Restriktionen bei einer umfassenden Nut-
zung abgebaut werden könnten.

Die unterschiedlichen PEP-Initiativen auf den verschie-
denen Ebenen der öffentlichen Hand können augenblick-
lich als Experimentier- und Lernprozess betrachtet wer-
den. Technische und organisatorische Fragen stehen dabei
naturgemäß im Vordergrund. Intensiviert werden sollte
bald aber auch der politische Diskurs über gewünschte
Ziele und mögliche Zielkonflikte bei und zwischen den
einzelnen PEP-Initiativen. Dies ist zwar sinnvoll erst dann
möglich, wenn mehr Erfahrungen vorliegen. Aspekte wie
die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen,
die Rationalisierungs- und Qualifizierungspotenziale im
öffentlichen Personalbereich, die Europäisierung der öf-
fentlichen Beschaffung, die Schaffung von mehr Transpa-
renz und Datenschutzfragen müssten dann aber noch stär-
ker thematisiert werden. 

3.2.5 Wettbewerbspolitik 
Wettbewerbspolitische Handlungserfordernisse ergeben
sich auf dem noch jungen Feld des elektronischen Han-
dels viele, wobei vorweg darauf hingewiesen werden soll,
dass das bestehende Wettbewerbsrecht für die wettbe-
werbliche Regulierung des Internets bisher geeignet zu
sein scheint (Monopolkommission 2002b, S. 331). Zu-
dem spricht der innovative und wettbewerbsfördernde
Charakter des elektronischen Handels mit neuen und z. T.
unausgereiften Märkten, Produkten, Verfahren oder Orga-
nisationskonzepten gegen eine zu frühe und zu weitrei-
chende wettbewerbspolitische Regulierung. Allerdings
werden auch dringende wettbewerbspolitische Hand-
lungserfordernisse beim E-Commerce im Allgemeinen
und besonders beim E-Commerce mit digitalen Gütern
deutlich:

– Insbesondere beim B2B E-Commerce tendiert die
Entwicklung zu starken Kooperationsformen bzw. vir-
tuellen Unternehmen, bei denen der Einsatz der Kern-
kompetenzen über elektronische Informations- und
Kommunikationsnetzwerke schnell und effizient ko-
ordiniert werden kann. Aus wettbewerbspolitischer
Perspektive sind virtuelle Unternehmen problema-
tisch, da sie entweder Kartelle oder – schwer davon zu
differenzieren – Unternehmenszusammenschlüsse, die
der Fusionskontrolle unterliegen, darstellen können
(Monopolkommission 2002b, S. 338, 353). 

– Eng damit verbunden ist die Wettbewerbsproblematik
der elektronischen B2B-Handelsplätze, die Potenziale
von Kartellabsprachen oder des Missbrauchs gegen-
über Handeltreibenden bzw. ausgeschlossenen Dritten
bergen. Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Han-
delsplatzstrukturen ist allerdings für die Beurteilung
der wettbewerblichen Wirkung jeweils für den Einzel-
fall zu prüfen, ob insbesondere ein offener Zugang zur
Handelsplattform garantiert wird, ob die Wechselbar-
rieren für die handelnden Unternehmen niedrig genug
sind, ob die institutionalisierten Kommunikationsfor-
men abgestimmtes bzw. kollusives Verhalten ausrei-
chend verhindert oder ob die technischen Möglichkei-
ten der Nachfragebündelung nicht zum gemeinsamen
Einkauf durch Unternehmen des gleichen Wirtschafts-
zweigs (im Extrem zur Bildung eines Monopsons)
missbraucht werden (Monopolkommission 2002b,
S. 345 ff.). 

– Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Internet
die Marktransparenz in vielen Fällen, z. B. durch bes-
sere Produkt- und Preisinformationen, Preisvergleichs-
oder Verbraucherportale, erhöhen kann. Allerdings
kann die erhöhte Markt- und Preistransparenz auch
neue Missbrauchspotenziale eröffnen. Mit der besseren
Informationsverfügbarkeit und der Automatisierung
der Verarbeitung auch großer Informationsmengen
können wettbewerbsschädigende Vereinbarungen meh-
rerer Anbieter (z. B. Preisabsprachen) besser aufgebaut,
detailliert beschrieben und leichter durch die kooperie-
renden Anbieter kontrolliert werden. Die Kartellbehör-
den stehen allerdings aufgrund der Struktur des Inter-
nets vor einem Aufdeckungs- und Kontrollproblem
(Monopolkommission 2002b, S. 339, 341).

– Internetunternehmen, die eine besondere zentrale
bzw. marktbeherrschende Stellung – im Extrem eine
Monopolstellung – im Verhältnis zum Kunden erlangt
haben, können diese im elektronischen Handel über
ihre Plattformen oder von denen kooperierender Un-
ternehmen ausnutzen. So hat beispielsweise die Deut-
sche Telekom AG mit ihrer Kundenbasis und der
Möglichkeit der einfachen Abrechnung über die Tele-
fonrechnung einen Wettbewerbsvorteil beim Angebot
von Bezahlungssystemen gegenüber anderen Anbie-
tern alternativer Abrechnungssysteme (Monopolkom-
mission 2002b, S. 335). Ebenso stellen Netzwerkan-
bieter oder Portaldienste in der Regel viel besuchte
Web-Verzeichnisse mit Verweisen auf andere Inter-
netdienste bereit, bei denen die Auswahl und Platzie-
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rung der Verweise andere Anbieter begünstigen oder
benachteiligen. Im Extremfall können sie für den
Kunden unbemerkt blockiert werden (Strategie des
„walled garden“) (KEK 2000, S. 339; Mestmäcker
2001, S. 193). Dies wird besonders bei den „Internet“-
Angeboten im Mobilfunk deutlich. Eine ähnliche
marktbeherrschende Position können zentrale Authen-
tifikationssysteme (z. B. Liberty Alliance oder Micro-
soft mit dem Dienst „Passport“) erlangen, bei denen
Netzwerkeffekte eine entscheidende Rolle spielen.
Über die Einstiegsseiten dieser Dienste kann auf ei-
gene oder kooperierende Angebote verwiesen („ver-
linkt“) werden.

Gerade bei digitalen Produkten zählen Größenvorteile auf
der Seite der Anbieter. Zudem treten Verbundvorteile auf,
die sich bei Produktion und Vermarktung durch die Mehr-
fachverwertung der Informationsprodukte im Online- und
Offline-Bereich ergeben (Latzer/Schmitz 2001, S. 68, 88 f.).
Beide Größenvorteile, die Kostendegression und die Ver-
bundvorteile, verstärken die Tendenz zu einer erhöhten
Branchenkonzentration. Wettbewerbspolitisch problema-
tisch sind auch die folgenden Entwicklungen (TAB
2002b, S. 63 ff.): 

– Handlungsbedarf entsteht, wenn Unternehmen gleich-
zeitig die Produktion der Informationsprodukte und
deren Distribution in elektronischen Netzwerken kon-
trollieren. Beispielsweise besteht bei Video-on-De-
mand-Angeboten die Gefahr der Wettbewerbsein-
schränkung, wenn lokale Breitband-Monopole den
Netzzugang für unabhängige VoD-Anbieter erschwe-
ren oder behindern (Kapitel II.4). 

– Im Allgemeinen können Anbieter von Netzzugängen
über Telefon- bzw. Fernsehkabel, Satellit und Mobil-
funk verstärkt mit Medienunternehmen kooperieren.
Mit günstigen oder kostenlosen Informationsangebo-
ten soll die Nachfrage nach ihren Zugangsangeboten
gesteigert werden. Diese verdrängen bei gleichem
Zeit- und Geldbudget der Konsumenten konventio-
nelle Angebote. Beispielsweise wird derzeit geprüft,
ob die Kooperation zwischen dem ZDF und T-Online
wettbewerbsrechtlich zulässig ist, da dem Provider
mit dem Einspeisen hochwertiger Nachrichten ein
Wettbewerbsvorteil zukommt (Monopolkommission
2002b, S. 342).

– Ferner sind Formen der Kooperation wettbewerbspoli-
tisch problematisch, bei denen Netzbetreiber aus be-
stimmten Gründen eine zentrale Stellung oder einen
besonderen Wettbewerbsvorteil im Verhältnis zum
Kunden haben. Diese können sie durch Kooperationen
mit Inhalteanbietern oder durch eigene Inhaltsange-
bote missbräuchlich ausnutzen. So ist beispielsweise
der vom Bundeskartellamt genehmigte Zusammen-
schluss von T-Online und der zur Axel-Springer-Ver-
lags AG gehörenden Bild.de trotz Auflagen wettbe-
werbspolitisch bedenklich, da T-Online das einfache
und weit verbreitete Abrechnungssystem der Deut-
schen Telekom AG über die Telefonrechnung nutzen
kann und dadurch einen erheblichen Wettbewerbsvor-
teil gegenüber alternativen Anbietern erhält. Die ei-

gentlich geplante Exklusivkooperation, bei der Inhalte
von Bild.de nur bei T-Online erhältlich sein sollten,
wurde allerdings untersagt (Monopolkommission
2002b, S. 335 f.)

– Im Internet kann auf dem Wege der „Cross-Promo-
tion“ versucht werden, die Nutzer, die über die Zu-
gangsseiten bzw. Portale der Netzbetreiber ins Internet
gelangen, zu den Informationsprodukten der verbun-
denen Medienunternehmen zu führen.

– Kooperationen sowie Unternehmensverflechtungen
zwischen Produzenten von komplementären Gütern
können zunehmen, z. B. zwischen Produzenten digita-
ler Inhaltsprodukte und den Herstellern von Endgerä-
ten oder Abspielsoftware. Dies kann die Gefahr von
„Lock-In“-Effekten verstärken, wenn die angewand-
ten Produkte mit Konkurrenzprodukten nicht kompa-
tibel sind. Dem Konsumenten wird dadurch der Wech-
sel zwischen verschiedenen Systemen erschwert. Die
Unternehmen können eine marktbeherrschende Stel-
lung gewinnen und die verwendete Technologie wird
zum Standard.

– Zudem sind konzentrationsfördernde Tendenzen durch
Unternehmenszusammenschlüsse und -kooperationen
von Unternehmen der gleichen Wertschöpfungsstufe
zu beobachten, wie z. B. die Kooperationen bei der ge-
meinsamen Online-Musikvermarktung durch die Ber-
telsmann AG, AOL Time Warner und EMI Group
(Monopolkommission 2002b, S. 342). Es kann ver-
mutet werden, dass die Anbieter mit der Zusammen-
führung ihrer Musikrechte eine ausreichend attraktive
Sortimentsbreite erreichen wollen, um Handelsstufen
umgehen zu können. 

Bei der Prüfung von möglichen wettbewerbspolitischen
Eingriffen ist es in vielen Fällen nicht leicht, zwischen Ko-
operationen, die den Nutzen für den Verbraucher erhöhen,
und solchen, die Marktmachtmissbrauch implizieren, zu
unterscheiden. Dabei ist es schwierig zu bestimmen, wann
ein Hersteller mit einer zentralen Netzwerkposition seine
Machtstellung gegenüber den Kooperationspartnern aus-
nutzt (Latzer/Schmitz 2001, S. 103; Wissenschaftlicher
Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie 2001, S. 32 ff.).

Zur Beobachtung und Beurteilung der Medienkonzentra-
tion existieren in der Bundesrepublik Deutschland ent-
sprechende Institutionen. Erstmalig wurde ein „Cross-
Ownership-Bericht“ im Jahr 2000 durch die Kommission
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich er-
stellt (KEK 2000). Bezüglich der Rahmenbedingungen
für ihre Arbeit ist anzumerken, dass die Kommission nicht
über vergleichbare Ermittlungsrechte wie das Bundeskar-
tellamt verfügt. Ein Informationsaustausch zwischen KEK
und Bundeskartellamt ist zudem bislang nach § 24 des
Rundfunkstaatsvertrags (RStV) nicht möglich (Seufert
2001, S. 55).

Die Monopolkommission betont als Schwerpunkt der
wettbewerblichen Regulierung die Aufgabe, für die Of-
fenhaltung des Marktzugangs zu sorgen, was auch Ver-
pflichtungen zur Gewährung des Zugangs zu Infrastruk-
tureinrichtungen für außenstehende Anbieter einschließt
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(Monopolkommission 2002b, S. 354 f.). Dies dürfte
sich nicht nur auf die diversen elektronischen Netze be-
ziehen (Internet, Mobilfunknetze, Kabelnetze), sondern
auch auf jegliche Internetplattformen, die eine zentrale
bzw. beherrschende Stellung gegenüber dem Kunden
erreicht haben, wie z. B. bestimmte elektronische Han-
delsplätze, Verzeichnis-, Such- und Authentifizierungs-
dienste etc.

3.3 Ausgewählte Handlungsfelder auf
internationaler Ebene

Aus dem globalen Charakter des E-Commerce folgt die
Notwendigkeit, Regulierungserfordernisse schrittweise
international zu harmonisieren. Insofern rücken die 
internationalen Akteure und Gremien und ihre Kompe-
tenzen und Gestaltungsmöglichkeiten in den Blick. Die
folgenden Ausführungen widmen sich dem Handlungs-
bedarf in den für E-Commerce besonders relevanten Fel-
dern.

3.3.1 Globaler Dienstleistungshandel und die
Aktivitäten der WTO

Mit den neuen technologischen Möglichkeiten des elek-
tronischen Handels wird es zu einschneidenden quantita-
tiven und qualitativen Veränderungen auch im Dienstleis-
tungshandel kommen. Dies liegt zum einen daran, dass
manche Dienstleistungen im Gegensatz zu körperlichen
Waren vollständig digital ausgeliefert werden können.
Zum zweiten entstehen durch die Handelbarkeit von In-
haltedienstleistungen und digitalen Produkten ganz neue
Handelsflüsse.

Angesichts zunehmender Globalisierung der Dienstleis-
tungsbranchen wird es vermutlich zu einem Anstieg des
Welthandels mit elektronischen Dienstleistungen kom-
men. Interessante Exportmöglichkeiten können in den 
unternehmensnahen und professionellen Diensten (Wer-
bedienstleistungen, Beratung, Computer- und Informa-
tionsdienstleistungen etc.) sowie in den Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen entstehen. Auch können digitale
Produkte (z. B. Musik, Filme, Software) vermehrt über
elektronische Netzwerke online ohne Qualitätsverlust ge-
handelt werden, wobei sie in diesem Kontext auch als au-
diovisuelle Dienstleistungen aufgefasst werden (Hauser/
Wunsch-Vincent 2002, S. 19).

Viele dieser Dienstleistungen lassen sich aber nicht ohne
weiteres vollständig mittels E-Commerce erbringen, so-
dass sich elektronische wie nichtelektronische Dienstleis-
tungserbringungsarten oft ergänzen. Die weitere Öffnung
des Dienstleistungssektors für den Welthandel muss da-
her sowohl die elektronischen als auch die nicht elektro-
nischen Dimensionen des Dienstleistungshandels erfas-
sen.

Aus der neuen Handelbarkeit von Dienstleistungen kön-
nen zum einen für Industrieländer spezifische Wohl-
standsgewinne resultieren, da grenzüberschreitend und
standortunabhängig billigere Dienstleistungen aus dem
Ausland bezogen werden können. Die EU-Mitgliedstaa-
ten waren im Jahr 2000 mit ca. 25 % Anteil am globalen

Dienstleistungshandel führend. Auch erzielt die EU in den
genannten Dienstleistungssektoren punktuell positive
Handelsbilanzen – bedeutende Überschüsse allerdings
nur im Bereich der Finanzdienstleistungen. Große Han-
delsdefizite ergeben sich aber im Bereich der Urheber-
rechts- und Lizenzgebühren sowie der Unterhaltungs-
dienstleistungen. Für die EU, aber auch für Deutschland,
das im Dienstleistungshandel eine stark defizitäre Han-
delsbilanz aufweist, bieten sich also noch im grenzüber-
schreitenden, globalen Dienstleistungshandel erhebliche
Potenziale.

Zum anderen eröffnet sich durch diese neue Export- und
Importmöglichkeit aber auch ein Entwicklungspotenzial
für weniger entwickelte Länder. Im Rahmen des GATS
und in der neuen Doha-Welthandelsrunde haben sich die
Industrieländer verpflichtet, die Entwicklungsländer ver-
mehrt in den Welthandel zu integrieren. Die Einbindung
weniger entwickelter Länder in den weltweiten elektroni-
schen Handel könnte das Risiko eines Abwanderns quali-
fizierter Arbeitskräfte aus diesen Ländern vermindern und
der weiteren Öffnung der digitalen Kluft entgegenwirken
(Hauser/Wunsch-Vincent 2002, S. 198).

Um das Potenzial des elektronischen Dienstleistungshan-
dels ausschöpfen zu können, sind allerdings noch weitere
politische Aktivitäten erforderlich (Bundesregierung
2002c, S. 27). Die einschlägigen Ebenen und Instrumente
hierzu sind die vom E-Commerce berührten WTO-Ver-
träge und die für den E-Commerce spezifischen Aktionen
der WTO.

Augenblicklich ergeben sich zwei Anknüpfungspunkte
für die Lösung der offenen E-Commerce-Probleme und
die hierfür relevanten weiteren Liberalisierungsschritte:
Neben dem WTO-E-Commerce-Arbeitsprogramm sind
dies die GATS 2000-Verhandlungen zur progressiven Li-
beralisierung des Dienstleistungshandels. 

Themen des WTO-Arbeitsprogramms

Die Kernfragen in Bezug auf E-Commerce betreffen die
Verlängerung des E-Commerce-Zollfreiheitsmoratori-
ums, Klassifizierungsfragen des elektronischen Handels,
Fragen bezüglich der Herkunftslandregeln, die Gefahr der
Regulierungsheterogenität sowie der handelshemmenden
technischen Standards und die Anpassung des im TRIPS
verankerten Schutzes von geistigem Eigentum an das
neue digitale Umfeld (Hauser/Wunsch-Vincent 2001,
S. 200).

– Augenblicklich gilt ein Zollfreiheitsmoratorium für
alle elektronischen Transaktionen (bis 2003). Unklar
ist, ob es nach 2003 ein dauerhaftes Moratorium geben
soll. Manche Mitgliedsländer vertreten die Ansicht,
dass vor einer entsprechenden Entscheidung zunächst
die offenen Fragen der Klassifikation von Gütern zu
klären seien. In jedem Fall ist das Moratorium in dieser
Form nicht geeignet, auf Dauer den E-Commerce von
Zöllen freizuhalten (Hauser/Wunsch-Vincent 2002,
S. 68 ff.).

– Der zentrale Streitpunkt auf internationaler Ebene kul-
miniert in der Frage, ob digitale Produkte Dienst-
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leistungen oder Produkte bzw. Waren sind. Dies ist nur
vordergründig eine Abgrenzungs- und Definitions-
frage, vielmehr geht es darum, ob digitale Produkte
unter das relativ liberale GATT- oder das (noch) nicht
so fortgeschrittene GATS-Regime fallen sollen. Die
USA plädieren für eine Einordnung unter das GATT,
die EU und die meisten anderen WTO-Staaten für eine
Einordnung unter das GATS, das zurzeit noch größere
Spielräume zur nationalen Regulierung eröffnet (Er-
ber et al. 2001b, S. 20; Hauser/Wunsch-Vincent 2002,
S. 72 ff.).

– Verglichen mit dem Problem der Zollbarrieren im Gü-
terbereich, ist die Problematik direkt oder indirekt
wirkender regulativer Handelshemmnisse im Dienst-
leistungsbereich sehr viel komplexer und schwieriger
zu lösen.

Schon relativ einfache Bestimmungen nationaler Re-
gelungen wie das Erfordernis des Nachweises be-
stimmter Qualifikationen oder der Einhaltung länder-
spezifischer sanitärer Standards können (auch wenn
nicht beabsichtigt) diskriminierend wirken. Umso
mehr gilt dies für gezielte Maßnahmen wie Regelun-
gen zum öffentlichen Beschaffungswesen, beim Zu-
gang zu Subventionen oder solchen, die die Forderung
nach Präsenz des ausländischen Anbieters im Internet
enthalten.

Anders als auf der Ebene der Rhetorik, wo das Inter-
net als „von Barrieren und Protektionismus ungestör-
tes Handelsmedium“ propagiert und allenfalls Selbst-
regulierung gefordert wird, ist die Wirklichkeit eher
durch zunehmende Unterschiede bei den Regelungs-
mustern gekennzeichnet (Hauser/Wunsch-Vincent
2002, S. 95). Zu ihrem Abbau müssten verstärkte An-
strengungen erfolgen.

– Für die Funktionsfähigkeit insbesondere des Internets
als globale Transaktionsplattform des E-Commerce
sind technische Standards von zentraler Bedeutung –
dies auch deshalb, weil sie handelshemmend wirken
können. Bislang sind die internationalen Normungs-
gremien dafür zuständig, das Zusammenwirken ver-
schiedener Systeme und Technologien zu ermögli-
chen. Es ist noch unklar, ob und wie die WTO eine
vergleichbare Rolle wie im GATT-Bereich wahrneh-
men könnte oder sollte. Augenblicklich gibt es weder
ein GATS-Abkommen zu Handelshemmnissen noch
eines zu technischen Standards.

– Zu den sicherlich zentralen Fragen des E-Commerce
gehört die nach dem Urheberrechtsschutz beim Handel
mit Informationen und kulturellen Produkten, der im
Internet neuartigen und erheblichen Gefährdungen aus-
gesetzt ist (Hauser/Wunsch-Vincent 2002, S. 98 ff.).
Die bisherigen Regeln des TRIPS-Abkommens gelten
für Rechte an geistigem Eigentum in Verbindung mit
einem Medienträger. Um auch bei Online-Handels-
transaktionen ein gleiches Schutzniveau sicherzustel-
len, sind Vertragsänderungen erforderlich, in denen
vor allem geklärt ist, welche Internetnutzung von geis-
tigem Eigentum illegal oder welche Rechtsinstanz

für die Ahndung von Rechtsverletzungen zuständig ist
(Hauser/Wunsch-Vincent 2002, S. 99).

Die neuen Möglichkeiten des Internets verlangen aber
nach Klärungen, Abgrenzungen und Neudefinitionen.
Dazu zählt beispielsweise die Frage, ob das Erstellen ei-
nes Werkes im Internet eine „Veröffentlichung“ und wel-
ches das „Ursprungsland“ ist. Dies gilt auch für Marken-
zeichen, denen als Garant für Qualität im elektronischen
Handel eine besondere Rolle zukommt. Bisher arbeitete
man beim Markenschutz mit dem Territorialprinzip, das
aber bei globaler Präsenz nicht mehr greift. Von Relevanz
für Markennamen ist auch eine befriedigende Klärung des
Verhältnisses zwischen Markenzeichen und Internet Do-
main Namen. Für die genannten offenen und zahlreichen
weiteren Fragen könnten die Verträge und Programme der
WIPO, die bereits weitgehend an das neue Umfeld ange-
passt wurden, genutzt werden.

Insgesamt betrachtet besteht die Herausforderung darin,
zukünftig für Online-Handelstransaktionen sichere und
praktikable Schutzmechanismen zu etablieren. Dabei
käme es insbesondere darauf an, eine nicht funktionale
Heterogenität der Regelungsmuster (z. B. bei der Schutz-
dauer) zu vermeiden. 

GATS-Verhandlungen

Das GATS verpflichtet alle Mitglieder zur progressiven
Liberalisierung des Regelwerkes (Art. XIX). Übergrei-
fend stellen Hauser/Wunsch-Vincent (2002, S. 200 ff.)
fest, dass der gegenwärtige Stand der Liberalisierung der
verschiedenen Sektoren weitere Schritte bei der Markt-
öffnung nahe legt. Im Einzelnen stellt sich Hauser/
Wunsch-Vincent zufolge die Situation wie folgt dar:

– Es existiert zwar bei den unternehmensnahen Diens-
ten, bei den Berufsdiensten und bei den Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen allgemein ein hohes
Verpflichtungsniveau. Allerdings liegen noch viele
nur partielle Liberalisierungszusagen insbesondere in
interessanten Importländern vor. Gerade im Finanzbe-
reich sind noch viele Marktzutrittsbeschränkungen
beibehalten worden.

– Es muss darauf geachtet werden, dass bereits erfolgte
Liberalisierungsschritte nicht durch de facto diskrimi-
nierende Regulierungen zugunsten lokaler Anbieter
konterkariert werden. Dies gilt bei unternehmensna-
hen Diensten besonders für die Regulierung der Qua-
lifikationsanforderungen. Bei den Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen können Unterschiede bei
den Regulierungen zu den Finanzinstrumenten hin-
derlich wirken. 

– Insbesondere im audiovisuellen Sektor, aber auch bei
einigen Berufs- und anderen Dienstleistungen hält
sich die EU mit der weiteren Liberalisierung bekannt-
lich zurück. Es wird ein Stillstand bei den medizini-
schen Dienstleistungen und Bildungsdienstleistungen,
den Forschungs- und Entwicklungsdiensten und den
Erholungsdienstleistungen bemängelt. Durch die Hal-
tung der EU im audiovisuellen Sektor ist es zurzeit
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nicht möglich, wesentliche Probleme zu bearbeiten,
die sich z. B. im Hinblick auf die zunehmend konzen-
trierte globale Medienindustrie ergeben. Es besteht
Hauser/Wunsch-Vincent zufolge die Gefahr, dass sich
dieser „audiovisuelle Sonderweg“ negativ auf die 
gesamten Dienstleistungsverhandlungen auswirken
könnte.

– Viele EU-Handelspartner halten sich zurzeit noch mit
Zusagen zu weiteren Liberalisierungsschritten zurück.
Für eine Intensivierung des Handels wäre es für alle
Seiten förderlich, wenn insbesondere die sich weitge-
hend zurückhaltenden großen Entwicklungsländer
(Indien, Brasilien) ihre Märkte für den internationalen
elektronischen Dienstleistungshandel öffneten. Aller-
dings ist auch bei Industrieländern ein Liberalisie-
rungsbedarf erkennbar.

Insgesamt meinen Hauser/Wunsch-Vincent, dass die Li-
beralisierung in den Sektoren Finanzen, unternehmens-
nahe Dienstleistungen und Telekommunikation relativ
weit fortgeschritten ist, während für die Bereiche Bil-
dung, Gesundheit sowie Erholung, Kultur und Sport
Handlungsbedarf erkennbar bleibt.

3.3.2 Politik zur Erhebung von Zöllen und
Steuern beim elektronischen Handel

Weltweite elektronische Informations- und Kommunika-
tionsnetze und die zunehmende kommerzielle Nutzung
immaterieller Güter und Dienstleistungen erfordern Be-
steuerungsnormen und -verfahren, die dieses neue öko-
nomisch-technische Umfeld des E-Commerce berück-
sichtigen. Dieses ist geprägt durch die potenziell hohe
Mobilität der Unternehmen, durch die kaum nachvoll-
ziehbaren Wege der Handelstransaktionen und durch die
nur schwer zu verifizierenden Orte des Angebots oder des
Verbrauchs. Dies macht die Erhebung von Zöllen und eine
Besteuerung von Erträgen oder Umsätzen zunehmend
schwieriger. Mit den bisherigen Prinzipien und Techniken
lässt sich eine weitere Erosion der Staatseinnahmen mit-
tels Zöllen und Steuern nicht aufhalten. Beispielsweise
schätzt die UNCTAD auf Basis von Daten aus dem Jahr
1999, dass bei einer vollständigen Umsetzung des Digitali-
sierungspotenzials (d. h. alle Medienprodukte, Software etc.
werden digital über elektronische Netze gehandelt) und bei
einem Verzicht auf Steuern oder Zölle auf Importe von digi-
talisierten Produkten ein Einnahmenausfall beim Staat von
6,2 Mrd. US-Dollar in den entwickelten Ländern (0,4 Pro-
zent der Staatseinnahmen) und von 1,9 Mrd. US-Dollar in
den Entwicklungsländern (0,6 Prozent der Staatseinnah-
men) auftreten würde (Teltscher 2002, S. 1153). Der schnell
wachsende Markt für Online-Dienstleistungen müsste
noch hinzugerechnet werden. Dies verdeutlicht die Not-
wendigkeit, effektive Erhebungssysteme für Zölle und
Steuern zu konzeptualisieren und zu implementieren. Im
Folgenden wird angesichts der Verlängerung des Zoll-
moratoriums im Rahmen der WTO-Verhandlungen die
Besteuerung in den Mittelpunkt gerückt.

Bei der Frage, wie grenzüberschreitende Geschäftsbezie-
hungen und Unternehmensstrukturen, die international ko-

ordiniert werden müssen, behandelt werden sollen, zeigen
sich bei der direkten Unternehmens- und Einkommensbe-
steuerung Probleme. Es wird diskutiert, ob beispielsweise
eine Web-Seite oder ein Server eine Betriebsstätte im
Sinne des internationalen Steuerrechts darstellt und damit
die nationale Gewinnbesteuerung ausländischer E-Com-
merce-Anbieter erlaubt. Aus Sicht der Finanzbehörden
problematisch erscheinen Gewinnverlagerungen inner-
halb transnationaler Unternehmen, die sich im Zuge von
E-Commerce intensivieren könnten, die allerdings kein
grundsätzlich neues Problem des E-Commerce darstellen.

Ferner wird der E-Commerce die Bedeutung privater An-
lagemöglichkeiten verstärken. So können Privatanleger
künftig via Internet ihre Kapitalanlagen jenseits nationa-
ler Besteuerung und Regulierung verwalten. Diese Fi-
nanzplätze und die notwendige Anpassung der nationalen
Kapitalertragsbesteuerung zeigen Handlungsbedarf in der
Steuergesetzgebung (Erber et al. 2001b, S. 76).

Bei Verbrauchssteuern kann der E-Commerce mit materi-
ellen Gütern steuerlich wie der konventionelle grenzüber-
schreitende Versandhandel gehandhabt werden, während
der E-Commerce mit digitalen Gütern Anpassungsbedarf
hervorgerufen hat. Hierbei hat man vor allem die digitali-
sierbaren Produkte bzw. Daten im Blick, die bisher auf
materiellen Trägern, jedoch zukünftig zunehmend auf
elektronischen Netzwerken ausgeliefert werden, wie
Bücher, Musik, Filme sowie Software. In der Europä-
ischen Union wird deshalb derzeit die Mehrwertsteuer an-
gepasst. Ausgangspunkt war die Ungleichbehandlung von
EU- und Nicht-EU-Unternehmen. Während alle Umsätze
mit digitalen Gütern innerhalb der EU in jedem Fall der
Mehrwertsteuer unterlagen, wurden elektronisch von
außerhalb der EU gelieferte digitale Güter nicht mit der
Mehrwertsteuer belastet. Um diesen Wettbewerbsnachteil
für europäische Anbieter auszugleichen, hat die Europä-
ische Kommission im Juni 2000 einen Vorschlag für eine
Richtlinie zur Umsatzbesteuerung elektronisch erbrachter
Leistungen unterbreitet (Europäische Kommission 2000c).
Ziel des Vorschlags ist es, faire Marktbedingungen bei der
Besteuerung entsprechend den Prinzipien der OECD-Mi-
nisterkonferenz von 1998 zu erreichen. Dem Richtlinien-
vorschlag einschließlich einiger Änderungen hat der Rat
der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN – Econo-
mic and Finance Ministers) im Mai 2002 nach der Stel-
lungnahme durch das Europäische Parlament zuge-
stimmt. Die Richtlinie und eine weitere Verordnung
müssen bis zum 1. Juli 2003 in den Mitgliedstaaten um-
gesetzt werden. Diese Interimslösung soll zunächst für
drei Jahre gelten (TAB 2002b; vgl. den Textkasten).

Die US-Regierung hatte ihr Moratorium für neue spezifi-
sche Internetsteuerarten im November 2001 verlängert,
u. a. mit der Absicht, in der Zwischenzeit einen globalen
Konsens für Besteuerungsregeln zu finden (Pichler 2001,
S. 42 f.). Diese weltweiten Konsensbemühungen sehen
die USA mit dem Vorstoß der EU nun gestört. Allerdings
ist die zeitliche Begrenzung der europäischen Interimslö-
sung mit der Absicht eingeführt worden, bei ihrem Aus-
laufen ein dann u. U. global vorhandenes Mehrwertsteu-
ersystem zu übernehmen.
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lung seriöser Unternehmen zu setzen, dürfte nicht ausrei-
chen. Es wird möglicherweise der Unterstützung durch so
genannte „trusted third parties“ zur Steuererhebung oder
mittels Internetrecherchen nach Online-Transaktionen
der Drittland-Anbieter bedürfen. Als solche neuen Inter-
mediäre zur Identifikation des Ortes der Kunden kann
man sich beispielsweise Kreditkartenunternehmen, Ban-
ken oder sonstige Zahlungssystembetreiber sowie ISPs
oder sonstige Telekommunikationsunternehmen vorstel-
len. Allerdings werden unweigerlich Fragen des Schutzes
der Privatsphäre und des Datenmissbrauchs aufgeworfen.
Ferner dürfte es für den Online-Anbieter schwierig sein,
die genaue Kundenadresse zu bestimmen und zu verifi-
zieren oder überhaupt anzugeben, ob es sich um einen pri-
vaten oder Unternehmenskunden handelt (unterschiedli-
che Steuerregeln). Bezüglich dieser Überlegungen kann
z. B. auf die gegenwärtigen Arbeiten der Technical Advi-
sory Groups der OECD hingewiesen werden, die an der
Realisierung des globalen Mehrwertsteuersystems arbei-
ten (OECD 2001).

Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuer-
behörden wird an Bedeutung gewinnen, da der Selbstver-
anlagung in Zukunft mehr Gewicht zukommen soll. Der
Kontrollaufwand steigt sowohl durch den internationalen
Charakter der Transaktionen als auch durch die hohe Mo-
bilität von Unternehmenssitzen, Servern und anderen
möglichen Anknüpfungs-Charakteristika für das Be-
triebsstättenkonzept. Die Behörden benötigen deshalb die
notwendigen Ressourcen und Technologien zur Kontrolle
im Behördenverkehr und in der Buchführung (z. B. Veri-
fikation des Ortes, des Verbrauchs oder einer adäquaten
Approximation, Adaption der Transaktionsprotokolle zur
Berechnung der Mehrwertsteuer und zur Schaffung unab-
hängiger, überprüfbarer Belege für Transaktionen)
(Schmitz 2000, S. 137).

Die künftigen technologischen Entwicklungen werden
zeigen, inwieweit automatisch und online ablaufende Be-
steuerungsverfahren gefunden werden können, um letzt-
lich akzeptable, einheitliche Steuern auf virtuellen Märk-
ten zu erheben. Zuvor ist allerdings eine politische
Einigung in und zwischen den großen Wirtschaftsräumen
erforderlich: Längerfristig würde eine fehlende Regulie-
rung der Besteuerung des elektronischen Warenaus-
tauschs die Privilegierung des E-Commerce gegenüber
der traditionellen Wirtschaft zementieren.

3.3.3 Datenschutz (EU)
Jeder, der im Internet surft, hinterlässt verschiedene Da-
tenspuren, die mehr oder weniger detaillierte Kommuni-
kationsprofile liefern (Köhntopp/Köhntopp 2000): Inter-
net-Service-Provider, die für private Haushalte oder
kleine Unternehmen den Internetzugang herstellen, ver-
fügen über die Bestandsdaten Name, Adresse, Kontover-
bindung und haben Zugang zu den personenbezogenen
Nutzungs- und Abrechnungsdaten, die während eines
Online-Betriebs aufgezeichnet werden. Dagegen können 
E-Commerce-Anbieter ihre Kunden nur dann unmittelbar
identifizieren, wenn sie sich mit ihrem Namen bei der je-
weiligen Web-Site anmelden müssen oder wenn sie über
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Eckpunkte der EU-Richtlinie zur
Umsatzbesteuerung elektronisch 
erbrachter Leistungen:

– Sind über elektronische Netzwerke ausgelieferte
digitale Produkte für den Konsum innerhalb der
EU bestimmt, unterliegen sie der Mehrwertsteuer
in der EU. Digitale Inhaltsprodukte werden in die-
sem Kontext als „digitale Dienstleistungen“ ange-
sehen. Sind sie für den Konsum außerhalb der EU
bestimmt, unterliegen sie keiner EU-Mehrwert-
steuer. Das heißt beziehen Privatkunden in einem
Drittland digitale Produkte von einem EU-Anbie-
ter, werden diese im Bestimmungsland und nicht
im Land des Unternehmenssitzes des EU-Anbie-
ters belastet.

– Auch für den Online-Handel mit digitalen Gütern
zwischen Unternehmen (B2B) innerhalb der EU
und aus Drittländern gilt das Bestimmungsland-
prinzip. Nach Einschätzung der Kommission sind
dies ca. 90 % des Online-Handels mit digitalen
Gütern. Es gilt unverändert, dass das importie-
rende Unternehmen die Mehrwertsteuer zahlt.

– Möchten außereuropäische Online-Anbieter On-
line-Handel mit digitalen Produkten mit Konsu-
menten (B2C) betreiben, so müssen sie sich beim
ersten Mal in einem EU-Mitgliedsland ihrer Wahl
bei einer Steuerbehörde registrieren lassen.

– Nach diesem Schema sind die Steuersätze für den
B2B- und den B2C-Handel gleich. Es gilt der
Mehrwertsteuersatz des Mitgliedstaates, in dem
der Kunde seinen Sitz hat. Die Unternehmen müs-
sen neben den Online-Umsätzen auch das Ziel-
land des Kunden melden. Auf diese Weise wird
vermieden, dass sich Unternehmen bevorzugt in
dem EU-Mitgliedstaat mit dem geringsten Mehr-
wertsteuersatz registrieren lassen. Die Steuer-
behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Online-
Anbieter registriert ist, hat dann den Steuerbetrag
an die Steuerbehörde des Landes, in dem der
Kunde registriert ist, zu überweisen.

– Um die Steuererhebung und den Ausgleich zu
vollziehen, ist schnellstmöglich (spätestens in
drei Jahren) ein elektronisches System einzurich-
ten, das der Deklaration, Erhebung und Verteilung
der Steuern („simplified revenue reallocation me-
chanism“) durch die Behörden dienen soll. 

Auf der internationalen Ebene werden derzeit Lösungen
für die technischen und administrativen Probleme ge-
sucht, die sich auch beim europäischen Vorschlag zeigen.
So dürfte es nach dem gegenwärtigen EU-Vorschlag für
die EU-Steuerbehörden schwierig sein, die Anmeldung
zur Mehrwertsteuer-Veranlagung von Drittland-Anbie-
tern zu erzwingen. Allein auf die freiwillige Pflichterfül-



eine eigene IP-Adresse verfügen. Bei der Nutzung des In-
ternets über einen Internet-Service-Provider wird bei je-
dem neuen Zugang in der Regel eine neue IP-Adresse
vergeben. Individuelle Nutzungsdaten können aber auch
mittels so genannter „cookies“ von den lokalen Speicher-
medien der Nutzer abgerufen werden.

Neben den EU-Richtlinien für den Schutz der Privat-
sphäre im elektronischen Handel (Richtlinie 95/46/EG,
Richtlinie 97/60/EG ) sind in Deutschland die allgemei-
nen Datenschutzvorschriften zu nennen, die auch für den
E-Commerce gelten. Das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und das Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG)
regeln die Erhebung, Verarbeitung und wirtschaftliche
Nutzung personenbezogener Daten. Danach dürfen per-
sonenbezogene Daten nur dann gespeichert und verarbei-
tet werden, wenn gesetzliche Vorschriften dies ausdrück-
lich zulassen (§§ 5 und 6 TDDSG) oder der Betroffene
ausdrücklich eingewilligt hat (§ 3 TDDSG). Das Gesetz
zur Regelung des elektronischen Geschäftsverkehrs
(EGG) hat zu einer weiteren Anpassung des elektroni-
schen Mediendatenschutzes beigetragen.

Die Einhaltung dieser Vorschriften im Internet lässt sich
allerdings nur schwer kontrollieren und durchsetzen, da
sich die gezielte Erhebung und Speicherung personenbe-
zogener Daten häufig in einer Grauzone bewegt (ausländi-
sche Anbieter, Offshorestandorte). Um mehr Transparenz
zu schaffen, haben sich viele E-Commerce-Unternehmen
aktiv zu einer „privacy policy“ bekannt, d. h. sie klären
verstärkt darüber auf, wann und wozu sie personenbezo-
gene Daten sammeln. Allerdings bieten solche Selbstver-
pflichtungen keinen vollständigen Schutz, da sie keinen
Rechtsanspruch begründen und der Urheber der Daten
nicht kontrollieren kann, ob diese Selbstverpflichtung
auch eingehalten wird.

Neben privaten Initiativen einzelner Unternehmen und
der Bewusstseinsbildung der Konsumenten bedarf es also
– um den Datenschutz im E-Commerce effektiver zu ge-
stalten – nach wie vor konsequenter rechtlicher Rahmen-
setzungen des Staates. Dazu gehören sowohl die weitere
Stärkung der Informationsrechte der Bürger, behördliche
Überwachungen als auch strafrechtliche Vorschriften
(Bußgelder, Geld- und Freiheitsstrafen).

Auf internationaler Ebene steht seit langem eine Annähe-
rung zwischen den Wirtschaftsräumen USA und EU auf
der Tagesordnung. Hier vertritt die EU die Position, dass
der Schutz der Privatsphäre durch einen rechtlichen Min-
deststandard abgesichert werden muss. Dementsprechend
ist auch in der EU-Datenschutzrichtlinie eine übergrei-
fende staatliche Kontrolle auch bei Selbstregulierungs-
Mechanismen vorgesehen, da man sich von gesetzlich
festgelegten Rechtmäßigkeits-Voraussetzungen einen
verbesserten Schutz der Privatsphäre erwartet. 

Durch die zunehmende Internationalität des E-Commerce
werden Fragen nach der Rechtswahl und der -durchset-
zung bedeutend. Demnach wären internationale Mindest-
standards nötig, um den Schutz der Privatsphäre auch
beim internationalen Datenverkehr gewährleisten zu kön-
nen. Der Diskussionsprozess zwischen der EU und den

USA zeigt große Differenzen, sodass eine umfassende Ei-
nigung auf eine internationale Datenschutzregulierung,
die zumindest die wichtigsten Wirtschaftsregionen um-
fasst, gegenwärtig nicht wahrscheinlich ist.

Die von den USA ebenfalls angenommenen einschlägi-
gen Richtlinien der OECD stellen aus Sicht der EU die
Mindestanforderungen an einen angemessenen Schutz
der Privatsphäre dar. Mittlerweile sind aber Regelungen
bezüglich der Übermittlung personenbezogener Daten
aus der EU in die USA vereinbart worden. Das Europä-
ische Parlament hat dem Verhandlungsergebnis zum Safe-
Harbor-Konzept im Juli 2000 zugestimmt (Bundesregie-
rung 2002c, S. 66). Allerdings bleiben die grundlegenden
Differenzen im Bereich des Datenschutzes bestehen
(Schmitz 2000, S. 120 f.).

3.3.4 Urheberrechtspolitik
Insbesondere in der Medienwirtschaft zeigt sich aufgrund
der besonderen Eigenschaften digitaler Produkte, dass der
Schutz von Rechten an geistigem Eigentum und deren
wirtschaftliche Verwertung nur schwer zu gewährleisten
ist (Kapitel II. 4.3.2).

Die technischen Entwicklungen insbesondere in der Über-
tragungstechnik elektronischer Netzwerke zeigen, dass das
Problem des Schutzes von Urheberrechten nicht länger nur
die Musikindustrie betrifft, sondern auch in zunehmendem
Maße die Filmwirtschaft sowie die Produzenten von Da-
tenbanken und Online-Buch- bzw. Textangeboten. Es ist
deshalb nachvollziehbar, dass Inhaltsproduzenten zum
Schutz vor einer Erosion ihrer Einnahmen technische Lö-
sungen einführen, die sichere Verschlüsselungs- bzw. Be-
zahlungsverfahren gewährleisten oder die geeignet sind,
den Vertrieb illegaler Kopien wirksam zu behindern. Als
staatliche Aufgabe wird hier die Anpassung der gesetzli-
chen Rahmenordnung des Urheberrechts gesehen und die
Förderung der Entwicklung von technischen Verfahren
zum Schutz der Verwertungsrechte urheberrechtlich ge-
schützten Materials.

Auf der Ebene der Weltorganisation zum Schutz des geis-
tigen Eigentums (WIPO) wird weiterhin an der Ausarbei-
tung eines internationalen Übereinkommens über den
Schutz audiovisueller Darbietungen sowie an einem Über-
einkommen über den Schutz der Rechte von Sendeunter-
nehmen im digitalen Zeitalter gearbeitet (Bundesregierung
2002c, S. 74). Im Rahmen der EU ist der Urheberrechts-
schutz durch die europäische Urheberrechtsrichtlinie vom
22. Mai 2001 (2001/29/EG) im Hinblick auf die Anforde-
rungen in der Informationsgesellschaft harmonisiert wor-
den. In der am 22. Juni 2001 in Kraft getretenen Richtlinie
werden u. a. das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungs-
recht und das Recht der öffentlichen Wiedergabe von
Werken in der Europäischen Union vereinheitlicht. Die
notwendige Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht
muss innerhalb von 18 Monaten, d. h. bis zum 22. De-
zember 2002, erfolgen.

Kritisch ist u. a. angemerkt worden, dass 20 von 21 Aus-
nahmeregelungen von einem strikten Urheberrechts-
schutz in der EU-Richtlinie fakultativ sind („Kann-Vor-
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schriften“), d. h. dass diese Regelungen also gar nicht oder
stark angepasst durch die EU-Mitgliedstaaten übernom-
men werden können. Die Vorteile einer Harmonisierung,
dass Unternehmen und Nutzer sich nicht an einzelne na-
tionale Ausnahmeregeln in den EU-Mitgliedstaaten an-
passen müssen, wurden somit verschenkt (Grassmuck
2002). In der derzeitigen bundesdeutschen Umsetzungs-
diskussion sind insbesondere die folgenden Punkte strit-
tig (Dreier 2000, 2001):

– Es ist noch unklar, inwieweit Intermediäre (z. B. ISPs)
bei Urheberrechtsverletzungen, die durch ihre techni-
schen Anlagen und Dienstleistungen ermöglicht wur-
den, haftbar gemacht werden sollen.

– Die rechtliche Behandlung der Umgehung von techni-
schen Maßnahmen und Geräten zum Urheberrechts-
schutz ist umstritten: Da die Umgehung in erster Linie
im Privaten stattfindet, würde ein Umgehungsverbot
weit in die Privatsphäre eingreifen. Es ist absehbar,
dass technische Schutzvorkehrungen nicht nur be-
stimmte Nutzungen von geschützten, sondern auch von
ungeschützten Werken verhindern. Umgehungstech-
niken werden demnach nicht nur für illegale Aktivitä-
ten gebraucht, sondern auch für legale Zwecke. In die-
sem Zusammenhang ist auch auf das am 23. Februar
2002 in Kraft getretene Zugangskontrolldiensteschutz-
Gesetz (ZKDSG) zu verweisen, das die Europäische
Richtlinie 1998/84/EG über den rechtlichen Schutz
von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangs-
kontrolldiensten umsetzt. Danach ist die Herstellung,
Einfuhr, Verbreitung, der Besitz, die Einrichtung, War-
tung, der Austausch und die Absatzförderung von tech-
nischen Umgehungsvorrichtungen (inklusive Soft-
ware) zu gewerbsmäßigen Zwecken strafbar.

Neben der problematischen technischen Durchsetzung des
Urheberrechtsschutzes gibt es für Informationsanbieter ei-
nige Erlösalternativen, die zu einer indirekten Finanzie-
rung beitragen können. Mit der Bündelung des digitalen
Gutes mit anderen Produkten und Dienstleistungen, für
die Eigentumsrechte besser durchsetzbar sind, können die
Kosten für das digitale Produkt gedeckt werden. Beispiels-
weise werden digitale Produkte zur Nutzung an erforderli-
che Darstellungsgeräte gebunden (z. B. bei E-Books). 

Eine weitere Alternative sind Gebühren auf die Erstellung
von Kopien. Dies wird bereits als Geräte- und Leerme-
dienabgabe, u. a. auch auf CD-Brenner, an die Verwer-
tungsgesellschaften (z. B. GEMA, VG-Wort) praktiziert
und die Einnahmeausfälle der Produzenten werden durch
Ausschüttungen entschädigt. Auf diese Weise wird nicht
in die Privatsphäre eingedrungen.

3.3.5 Internationale Institutionen 
Neben den nationalen und supranationalen Regulierungs-
instanzen kommt einigen internationalen Organisationen
eine maßgebliche Gestaltungsaufgabe für den E-Com-
merce zu. Dazu gehören sowohl politische Organisatio-
nen und Gremien als auch private Institutionen.

Die World Trade Organization (WTO) ist gemeinsam mit
weiteren Organisationen wie der World Intellectual Pro-

perty Organization (WIPO) oder der United Nations
Commission on International Trade Law (UNICETRAL)
das oberste Gremium für weltweite Rechtsstandards im
Handel. Sie regelt mit den GATT-, GATS- und Trips-Ver-
trägen den Handel von Gütern und Dienstleistungen, den
Schutz der Eigentumsrechte und die damit zusammen-
hängenden Rechtsfragen zwischen Mitgliedsländern und
fungiert als oberste Schlichtungsinstanz.

Die OECD hat sich bereits frühzeitig und in jüngster Zeit
verstärkt mit Fragen des E-Commerce beschäftigt. Ihre
Aktivitäten betreffen nahezu alle Facetten des elektroni-
schen Handels – Schwerpunkte sind der Verbraucher-
schutz und das Steuerrecht. Zukünftig will sich die OECD
auf die praktischen Fragen des Vollzugs konzentrieren, u. a.
auf die Frage der Verifikation des Status’ und Wohnortes
des Konsumenten oder auf die technologischen Möglich-
keiten der Steuererhebung und der -kontrolle.

Die United Nations Commission on International Trade
Law (UNICTRAL) hat das Mandat, die weltweite Har-
monisierung des internationalen Handelsrechts und die
Abschaffung von Handelshemmnissen voranzutreiben,
die sich aus divergierenden nationalen handelsrechtlichen
Ansätzen ergeben. Die Modellgesetze der UNCITRAL
sollen ihren Mitgliedsländern als Orientierung für natio-
nale Gesetzesreformen dienen.

Wachsende Bedeutung haben nicht staatliche Organisa-
tionen erlangt. Dazu zählen Unternehmensorganisationen
wie der Global Business Dialogue (GBDe) (Cowles 2001)
und die Alliance for Global Business (AGB), Gewerk-
schaftsvertretungen wie die Global Unions oder das Trade
Unions Advisory Committee (TUAC) sowie Verbrau-
cherschutzorganisationen wie das Electronic Privacy In-
formation Center (EPIC) oder Consumer International
(CI). Die nicht staatlichen Akteure treten als politikbera-
tende Organisationen auf und legen zu offiziellen Minis-
terrats-Tagungen und Treffen anderer Entscheidungsgre-
mien Vorschläge für rechtliche Regulierungen eines
globalen E-Commerce aus ihrer Sicht vor.

GBDe und AGB bemühen sich um möglichst liberale
Rahmenbedingungen und Spielräume für Unternehmen.
Dazu gehören beispielsweise eine stärkere Selbstregulie-
rung bei Fragen des Datenschutzes, der Geschäftsbedin-
gungen bei E-Commerce sowie Fragen der Gestaltung
von Arbeitsverträgen. TUAC und Global Unions wollen
den Schutz von Arbeitnehmerrechten auch international
verstärkt durchsetzen. Verbraucherschutzorganisationen
schließlich fordern, dass die umfassenden Regelungen
des Verbraucherschutzes in zahlreichen OECD-Ländern
auch im Bereich des globalen E-Commerce übernommen
werden.

Die Internet Corporation for Assigned Names and Num-
bers (ICANN) ist ein globales Gremium für die weltweite
Koordination der technischen Grundlagen des „Domain
Name Systems“ des Internets. Sie stand nicht zuletzt des-
halb im Blickpunkt des politischen und wissenschaftli-
chen Interesses, da fünf Mitglieder ihres Direktoriums im
Jahr 2000 direkt durch die Internetnutzer auf elektroni-
schem Wege gewählt wurden. Mittlerweile ist diese 
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Direktwahl durch die Internetnutzer wieder abgeschafft
worden. Es bleibt eine spannende Frage, inwieweit Ele-
mente der „Kultur des Internets“ und demokratische Ver-
fahren sich gegenüber den politischen und wirtschaftli-
chen Interessen innerhalb der ICANN behaupten können,
die ja für das Funktionieren und die Entwicklungsfähig-
keit eines zentralen Elements des Internes verantwortlich
zeichnet.

Auch das WWW-Konsortium (W3C) spielt hinsichtlich
der Standardisierung und Fortentwicklung der WWW-
Protokolle eine entscheidende Rolle. Im Kern geht es um
den Erhalt der allgemeinen Verfügbarkeit und Offenheit
der WWW-Standards gegenüber dem Versuch einzelner
großer Unternehmen, ihre proprietären Lösungen durch-
zusetzen.

Eine Bilanz der Aktivitäten internationaler Einrichtungen
fällt gemischt aus: Einerseits nehmen sie Aufgaben wahr,
die kaum von einem einzelnen Land durchgeführt werden
könnten. So sind diese Organisationen Foren für die Ko-
ordinierung nationaler Politiken und die Identifizierung
von gemeinsamen Interessen, ermöglichen durch interna-
tional besetzte Arbeitsgruppen den Informationsaustausch
zwischen den Nationen und überwachen die Einhaltung
internationaler Regeln. Diese intensive Kommunikation
und konkrete Umsetzungsprojekte sind bei der Suche nach
optimalen Regulierungsansätzen von größter Bedeutung
(Hauser/Wunsch-Vincent 2001, S. 17). Ferner spielen die
internationalen Organisationen – insbesondere des UN-
Systems – eine bedeutende Rolle in den Bereichen des
Zugangs und der Verbreitung des elektronischen Handels. 

Es fällt aber auf, dass die verschiedenen Organisationen
in sehr ähnlichen Bereichen tätig sind. So wurden viele
Analysen mit denselben Fragestellungen verfasst und
viele sehr ähnliche Aktivitäten durchgeführt. Deshalb ist
eine baldige, effizientere Koordinierung der Initiativen
zum elektronischen Handel – z. B. durch institutionen-
übergreifende thematische Arbeitsgruppen – erforderlich.
Weiterhin besteht teilweise ein Defizit bei der Koopera-
tion mit der Privatwirtschaft, wobei die Arbeit der OECD
in dieser Hinsicht durchaus positive Ansätze aufweist. 

Hinsichtlich der Entwicklung eines Gesamtrahmens für
E-Commerce fehlt den internationalen Institutionen ein
Mandat (Hauser/Wunsch-Vincent 2001, S. 18). Die Ent-
wicklung verläuft allerdings so schnell und die Interessen
sind so vielfältig und widersprüchlich, dass ein solches
zentrales Mandat auch nicht vorstellbar ist. Deshalb wird
man wohl weiterhin auf WTO-Ebene versuchen müssen,
schrittweise voranzukommen: In Anlehnung an das Prin-
zip der WTO-„Regulierungsdisziplin“ wäre den einzelnen
Staaten Regulierungssouveränität so lange einzuräumen,
wie sie nicht handelshemmend wirkt: „Dieses Verfahren
kann im Verbund mit einer größeren internationalen Ko-
operation privater und öffentlicher Organisationen bei der
Schaffung technischer Standards und Richtlinien zu Fra-
gen wie Datenschutz am erfolgsversprechendsten wer-
den. Die Nationalstaaten sind in diesem Szenario weiter-
hin für Detailregulierungen verantwortlich. Um jedoch
handelshemmende Regulierungen zu vermeiden, sollten
nationale Gesetzgeber sich an Modellgesetzen, OECD-
Richtlinien und allgemeinen Konsensen (z. B. zur Techno-
logieneutralität, zur Besteuerung, zum Konsumenten-
schutz), die z. B. in der G 8 gefordert werden, orientieren
können. Durch die Berücksichtigung dieser wachsenden
„soft law“ im E-Commerce – exemplarische Regelwerke,
die nur als Richtschnur für nationales Recht gelten sol-
len – kann verhindert werden, dass Regulierungsdiver-
sität zum Fallstrick für den elektronischen Handel wird.“
(Hauser/Wunsch-Vincent 2001, S. 18 f.)

Angesichts der Bedeutung der internationalen Organisatio-
nen wäre es sicher sinnvoll, ihre Strukturen und Funktionen
einer verstärkten wissenschaftlichen Bearbeitung zuzu-
führen. Fragen von besonderem Interesse sind dabei, wie
nationale Politikziele bei spezifischen Themen besser als
bislang integriert werden könnten, oder wie sich welche zi-
vilgesellschaftlichen Akteure in den relevanten Gremien
positionieren können. Ob transnationale Unternehmen und
Verbände bereits ein Übergewicht in diesen Gremien ge-
wonnen haben, wäre eine weitere untersuchungswerte Fra-
gestellung. Insgesamt käme es darauf an, mehr Transparenz
und mehr Einsicht in die Prozesse der Institutionen globa-
ler E-Commerce-Regulierung zu schaffen.
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3. Abkürzungen

A2B Administration-to-Business

ACE Auto Club Europe

ACTA Allensbacher Computer- und Telekommunikations-Analyse

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobilclub

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

AGB Alliance for Global Business

AMG Arzneimittelgesetz

AMPreisV Arzneimittelpreisverordnung

ANFAC Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones

AOK Allgemeine Ortskrankenkasse

AOL America Online

ApBetrO Verordnung über den Betrieb von Apotheken 
(Apothekenbetriebsordnung)

ApoG Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz)

APX Amsterdam Power Exchange

ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
der Bundesrepublik Deutschland

ASP Application Service Providing

ATS Alternative Trading Systems

B2A Business-to-Administration

B2B Business-to-Business

B2C Business-to-Consumer

B2E Business-to-Employee

BAFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BAKred Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen

BAV Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen

BAWe Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BEWAG Bewag AG Berlin

BGH Bundesgerichtshof

BHO Bundeshaushaltsordnung

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BME Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik

BMG Bertelsmann Music Group

BMI Bundesministerium des Inneren

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

BOL Bertelsmann Online

BORA Berufsordnung der Rechtsanwälte

BörsG Börsengesetz
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BPW Bundesverband der phonographischen Wirtschaft

BRAGO Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte

BRAK Bundesrechtsanwaltskammer

BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands

BVDVA Bundesverband Deutscher VersandapothekerInnen

BVE Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie

BVH Bundesverband des Deutschen Versandhandels

BVL Bundesvereinigung Logistik

BVV Bundesverband Audiovisuelle Medien

BWB Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung

C2C Consumer-to-Consumer

CI Consumer International

COVISINT Connectivity/Collaboration/Communication, Visibility, Integrated 
Solutions

CPFR Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

CPG Consumer Packaged Goods

CRM Customer Relationship Management

DAB Digital Audio Broadcasting

DAI Deutsches Aktieninstitut e.V.

DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH

DAV Deutscher Anwaltverein

DC Distributionscenter

Difu Deutsches Institut für Urbanistik

DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

DRM Digital Rights Management

DVG Deutsche Verbundgesellschaft

d. V. der oder die Verfasser 

E- Electronic

EBIP Electronic-commerce Business Impacts Project

ECaTT Electronic Commerce and Telework Trends

ECN Electronic Communication Network

ECOFIN EU ministers for economic and finance affairs

EDI Electronic Data Interchange

EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration Commerce Transport

EEX European Energy Exchange

EGG Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen 
Geschäftsverkehr

EHI EuroHandelsinstitut

EITO European Information Technology Observatory
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EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

ENX European Network Exchange

EPIC Electronic Privacy Information Center

ERP Enterprise Resource Planning

EU Europäische Union

EuGH Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften 
(Europäischer Gerichtshof)

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

EWS Elektrizitätswerke Schönau

FAO Fachanwaltsordnung

FAQ Frequently Asked Questions

FFA Filmförderungsanstalt Deutschland

FRAM Ferroelectric Random Access Memory

FuE Forschung und Entwicklung

G2B Government-to-Business

GATS General Agreement on Trade in Services

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

GBDe Global Business Dialogue

GBI Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche Information

G.e.b.b. Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb

GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Verviel-
fältigungsrechte

GfK Gesellschaft für Konsumforschung

GM General Motor Company

GPRS General Packet Radio Service

GSG Gesundheitsstrukturgesetz

GSM Global System for Mobile Communications

GVO Gruppenfreistellungsverordnung

GVZ Güterverkehrszentrum

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

GWh Gigawattstunde

HDE Hauptverband des Deutschen Einzelhandels

HdlStatG Gesetz über die Statistik im Handel und Gastgewerbe (Handels-
statistikgesetz)

HMG Heilmittelgesetz

HWG Heilmittel-Werbegesetz

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IDC International Data Corporation

IDS Internet Discussions Sites

i. e. S. im engeren Sinne
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IFA Institut für Automobilwirtschaft

IIE Institute for Information Economics

IMUG Institut für Markt Umwelt Gesellschaft

Inifes Internationales Institut für empirische Sozialökonomie

IP Internet Protocol

IPTS Institute for Prospective Technological Studies

IOSCO International Organization on Securities Commissions

ISIS Industrial Signature Interoperability Specification

ISP Internet Service Provider

ISO International Organization for Standardization

IT Informationstechnik

ITAS Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse

IuK Informations- und Kommunikation bzw. Informations- und Kommuni-
kationstechnik

IVD Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in Deutschland

KEK Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich

KEP-Dienst Kurier-, Express- und Paketdienst

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung

KMU kleine und mittelständische Unternehmen

KNO&KV Koch, Neff & Oettinger & Co., Koehler und Volckmar

kV Kilovolt

KWG Kreditwesengesetz

kWh Kilowattstunde

LHO Landeshaushaltsordnung

LP Langspielplatte

LPX Leipziger Power Exchange

MGM Metro-Goldwyn-Mayer

MJ Megajoule; 1 Megajoule = 106 Joule

MP3 MPEG-1 Audio Layer-3

MPEG Moving Picture Experts Group

MRAM Magnetic Random Access Memory

MTT MailTrusT

MW Megawatt

NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans la Commun-
auté Européenne (Nomenklatur der Wirtschaftszweige und 
Wirtschaftstätigkeit der EU)

NAICS North American Industry Classification System

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations

NGO Nongovernmental Organization

NOIE National Office for the Information Economy

OECD Organization for Economic Cooperation and Development
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OEM Original Equipment Manufacturer

OLG Oberlandesgericht

OTC Over-the-Counter

P2P Peer-to-Peer

PDA Personal Digital Assistant

PEP Public E-Procurement

PHARGO Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels

PJ Petajoule; 1 Petajoule = 1015 Joule

RKS Rechtekontrollsysteme

RStV Rundfunkstaatsvertrag

RWE Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke

SCM Supply Chain Management

SDU Staatsdrukkerij/-Uitgeverij (ehemalige niederländische 
Staatsdruckerei)

SEAQ Stock Exchange Automated Quotations System, Londoner Börse

SETS Stock Exchange Electronic Trading Service, Londoner Börse

SGB Sozialgesetzbuch

SPIO Spitzenorganisation der Filmwirtschaft

TAB Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag

TDDSG Teledienstedatenschutzgesetz

TNO-STB Netherlands Organization for Applied Systems Research – Strategy,
Technology and Policy 

TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

TUAC Trade Unions Advisory Committee

TWh Terawattstunden; 1 Terawattstunde = 1 Mrd. Kilowattstunden

UBA Umweltbundesamt

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

UNICETRAL United Nations Commission on International Trade Law

U. S. SEC United States Securities and Exchange Commission

USt. Umsatzsteuer

V Volt

VDA Verband der Automobilindustrie

VDEW Verband der Elektrizitätswirtschaft

VEW Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen

VgV Vergabeverordnung

VG-Wort Verwertungsgesellschaft Wort

VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

VMB Virtueller Marktplatz Bayern

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen

VoD Video-on-Demand
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VOF Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen

VOL Verdingungsordnung für Leistungen, ausgenommen Bauleistungen

VV Verbändevereinbarung

W Watt

WAP Wireless Application Protocol

WIdO Wissenschaftliches Institut der AOK

WIPO World Intellectual Property Organization

WOM World of Music

WpHG Wertpapierhandelsgesetz

WPIIS Working Party on Indicators for the Information Society

WTO World Trade Organization

Wwre WorldWide Retail Exchange

XML Extended Markup Language

ZAW Zentralverband der Werbewirtschaft

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen

ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

ZPO Zivilprozessordnung

ZVAB Zentralverzeichnis Antiquarischer Bücher
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4. HTTP-Adressen
Das folgende Verzeichnis enthält getrennt für die einzelnen „Bereichskapitel“ des Kapi-
tels II die HTTP-Adressen von im Text erwähnten wichtigen Institutionen und Unterneh-
men, seien diese selbst Online-Anbieter, Dienstleister, Informationsplattform, Verband
oder politischer Akteur. Zitierte Literatur und andere Quellen aus dem Internet sind nicht
hier, sondern im Literaturverzeichnis aufgenommen.

Kapitel II.1 Handel mit Lebensmitteln
Agrodealer GmbH http://www.agrodealer.de
Bioboerse http://www.bioboerse.de
Condelsys Convenient Delivery Systems http://www.Condelsys.com
CPG market.com http://www.CPGmarket.com
Doit24 http://www.doit24.de
DropBox24 http://www.DropBox24.de
EasyEinkauf http://www.Naturkost24.de
Edeka-Märkte http://www.Edeka-Online.de
efoodmanager Marktplatz http://www.EFoodmanager.com
eGrain Systems Farmking http://www.eGrain.de
Eric Jenss Trading GmbH http://www.Natural-products.net
Fa. Anton Schlecker http://www.Schlecker.com
Farmworld http://www.Farmworld.de
Fraunhofer IML http://www.tower24.de
Gesellschaft für onlineshopping shop.de http://www.shop.de
GlobalNetXchange http://www.Gnx.com
GrowNex http://www.Grownex.Com
Hermes Versand Service http://www.hermes-vs.de
HK Fleisch GmbH http://www.fleischforum.de
ihs international AG http://www.Ihr-home-Service.de
Kaiser’s Tengelmann AG http://www.Tengelmann-Lieferservice.de
Karstadt AG http://www.my-world.de
Konze http://www.konze-home-service.de
Konze/REWE http://www.Konze-Dortmund.de
Land24 GmbH http://www.Tec24.de
Landgut Schloß Hemhofen http://www.abokiste.de
LetsBuyIt.com http://www.letsbuyit.com
Milchwelt GmbH http://www.Milchwelt.de
Naturabella http://www.naturabella.com
Naturshop GmbH http://www.mein-naturshop.de
Nord-Vision Business Systeme GmbH http://www.agrenius.de
Otto Supermarkt Service GmbH&Co KG http://www.Otto-Supermarkt.de
PEFA.com http://www.pefa.com
PickPoint AG http://www.pickpoint.de
Provido GmbH http://www.Provido.de
Rewe Dortmund http://www.Rewe-kommt.de
Spar Gruppe http://www.Einkauf24.de
tegut Gutberlet Stiftung & Co. http://www.Tegut-shop.com
Tesco Group http://www.Tesco.com
The Organic Consultancy http://www.unitednaturex.com
Webvan http://www.webvan.com
WorldWide Retail Exchange http://www.Wwre.org
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Kapitel II.2 Automobilindustrie und Autohandel
Autobytel.com http://www.autobytel.com
Autocert.de http://www.autocert.de
AutoScout24 http://www.autoscout24.de
Car4you http://car4you.de
Carorder http://www.carorder.de
Covisint http://www.covisint.com
E-Sixt http://www.e-sixt.de
EU-CAR.DE http://www.eu-car.de
European Commission: Competition – 
Car Sector http://europa.eu.int/comm/competition/

car_sector
GetyourCar (nicht mehr aktiv) http://www.getyourcar.de
Institut für Automobilwirtschaft an 
der Fachhochschule Nürtingen http://www.ifa-info.de
Kfz-Betrieb http://www.kfzbetrieb.de
Mobil.de http://www.mobile.de
Schlecker http://www.schlecker.com
TradingCars.com http://www.tradingcars.com
Verband der Automobilindustrie http://www.vda.de
VW Group Supply.com http://www.vwgroupsupply.com
Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe http://www.kfzgewerbe.de

Kapitel II.3 Arzneimittelhandel
0800DocMorris http://www.0800docmorris.com
ABDA - Bundesvereinigung deutscher 
Apothekerverbände http://www.abda.de
Apo-online: Apothekenmagazin 
für Computer und Internet http://www.apo-online.de
Der Sachverständigenrat für die Konzer-
tierte Aktion im Gesundheitswesen 
(SVR KAG) http://www.svr-gesundheit.de
Europäischer Gerichtshof http://www.curia.eu.int
Gesetze im Internet http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/

index.html
Heilmittelgesetz der Schweiz http://www.admin.ch/ch/d/sr/c812_21.html
INIFES - Internationales Institut für 
Empirische Sozialökonomie http://www.inifes.de
International Federation of Pharmaceutical 
Wholesalers http://www.ifpw.com
Landgericht Berlin http://www.berlin.de/SenJust/Gerichte/

LG/index.html
Landgericht Frankfurt am Main http://www.landgericht.frankfurt-main.de
Monopolkommission http://www.monopolkommission.de
PHAGRO - Bundesverband des pharma-
zeutischen Großhandels http://www.phagro.de
Rechtsanwälte GbR Graefe&Partner http://www.graefe-partner.de
Wido - Wissenschaftliches Institut der AOK http://www.wido.de

Kapitel II.4 Handel mit Medienprodukten (Buch, Tonträger, Video)
Abebooks.de http://www.abebooks.de
Adobe http://www.adobe.com
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Amazon http://www.amazon.de oder 
http://www.amazon.com

AOL http://portal.aol.de
AOL Time Warner http://www.aoltimewarner.com
Apple http://www.apple.com
Arcor Video-on-Demand http://www.arcor.de/vod
ARD http://www.ard.de
AtRandom http://www.randomhouse.com/atrandom
Audiogalaxy http://www.audiogalaxy.com
Bertelsmann http://www.bertelsmann.de
BertelsmannSpringer http://www.bertelsmannspringer.de
BMG Entertainment http://www.bmgentertainment.com
Bol http://www.bol.de
BPW http://www.ifpi.de
CDNow http://www.cdnow.com
Ciando http://www.ciando.com
Cinedrome http://www.cinedrome.tv
Compuserve http://www.compuserve.com
Cytale http://www.cytale.com
Deutsche Telekom AG http://www.telekom.de
Dibi http://www.dibi.de
Digital World Service http://www.dwsco.com
Ebay http://www.ebay.de
EMI Group http://www.emigroup.com
Emusic.com http://www.emusic.com
FastTrack http://www.fasttrack.nu
Franklin eBookman http://www.franklin.com/ebookman
Gemstar eBook http://www.gemstar-ebook.com
Gnutella http://www.gnutella.com
Grokster http://www.grokster.com
HanseNet http://www.hansenet.de
iMesh http://www.imesh.com
International Organization for 
Standardization (ISO) http://www.iso.org
IPublish.com http://www.ipublish.com, jetzt 

http://www.twbookmark.com/ebooks
ITAS http://www.itas.fzk.de
Karstadt Quelle AG http://www.karstadtquelle.com
KaZaA http://www.kaaza.com
KEK http://www.kek-online.de
Kirch Gruppe http://www.kirchgruppe.de
Liberty Alliance http://www.projectliberty.org
Listen.com http://www.listen.com
Lycos Rhapsody http://music.lycos.com/rhapsody
Media Netcom AG http://www.media-netcom.de
Metro AG http://www.metro.de
MGM http://www.mgm.com
Microsoft http://www.microsoft.com
MightyWords, Inc. http://www.mightywords.com
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Miramax http://www.miramax.com
Morpheus http://www.musiccity.com
MovieFly http://www.moviefly.com
Movielink http://www.movielink.com
Music on Demand der Deutschen Telekom http://www.audio-on-demand.de/mod
Musicline.de http://www.musicline.de
Musicmaker.com http://www.musicmaker.com
Musicnet http://www.musicnet.com
Napster http://www.napster.com
Netflix http://www.netflix.com
New York Times http://www.nytimes.com
News Corporation http://www.newscorp.com
Palm Digital Media http://www.peanutpress.com
Palm, Inc. http://www.palm.com
Paramount http://www.paramount.com
Paypal http://www.paypal.com
Popfile.de http://www.popfile.de
PressPlay http://www.pressplay.com
Projekt Gutenberg http://gutenberg.spiegel.de
Projekt Online-Buchhandel des ITAS http://www.itas.fzk.de/deu/projekt/pob.htm
RealNetworks http://www.realnetworks.com
Screaming Media http://www.screamingmedia.com
Secure Digital Music Initiative http://www.sdmi.org
Sony Music http://www.sonymusic.com
Sony Pictures Entertainment http://www.spe.sony.com
Stephen King http://www.stephenking.com
TAB http://www.Tabellefzk.de
T-Online http://www.t-online.de
Universal Music Group http://www.umusic.com
Universal Studios http://www.universalstudios.com
Viacom http://www.viacom.com
Vitaminic http://www.vitaminic.de
Vivendi Universal http://www.vivendiuniversal.com
Walt Disney http://disney.go.com
Yahoo http://www.yahoo.de oder
http://www.yahoo.com
ZAW http://www.zaw.de
ZDF http://www.zdf.de

Kapitel II.5 Handel mit Strom
Ampere (nicht mehr aktiv) http://www.ampere.de
Amsterdam Power Exchange http://www.apx.nl
Ares Energie-direkt http://www.ares.de
Best Energy http://www.bestenergy.de
Bloomberg Powermatch http://www.bloomberg.com/products/

powermatch.html
Elektrizitätswerke Schönau http://www.ews-schoenau.de
Energy & More http://www.energy-more.de
EnronOnline (nicht mehr aktiv) http://www.enrononline.com, 

http://www.enrononline.de
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Enyco http://www.enyco.de
European Energy Exchange http://www.eex.de
Freie Energiedienstleister Verband (FEDV) http://www.verband-freier-energiedienst-

leister.de
GFInet http://www.gfinet.com
Intercontinental Exchange http://www.intercontinentalexchange.com
Interstrom http://www.interstrom-ag.de
KaWatt (nicht mehr aktiv) http://www.kawatt.de
Kilowatthandel http://www.kilowatthandel.de
Leipziger Power Exchange http://www.lpx.de
Lichtblick http://www.lichtblick.de
MVV Energie http://www.mvv.de
NetStrom http://www.netstrom.de
Nordic Powerhouse http://websrv02.hew.de/nph
PowerITS http://www.powerits.com
RWE Net http://www.rwenet.com
Spectron Trayport Global Vision http://www.spectrongroup.com
Union of the Electricity Industry – 
EURELECTRIC http://public.eurelectric.org/Content
Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) http://www.strom.de
Verband der Industriellen Energie- und 
Kraftwirtschaft (VIK) http://www.vik-online.de
Verband der Netzbetreiber (VDN) 
beim VDEW http://www.vdn-berlin.de
Verivox http://www.verivox.de
Yello Strom http://www.yellostrom.de

Kapitel II.6 Wertpapierhandel
1822direkt Gesellschaft der Frankfurter 
Sparkasse mbH http://www.1822direkt.com
Advance Bank http://www.advance-bank.de
BAFin – Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht http://www.bafin.de
Bayerische Börse http://www.bayerischeboerse.de
Berliner Wertpapierbörse https://www.berlinerboerse.de
Börse Düsseldorf AG http://www.boerseduesseldorf.de
Börse Hamburg (Börsen AG) http://www.boersenag.de
Börse Hannover (Börsen AG) http://www.boersenag.de
Börse-Stuttgart AG http://www.boerse-stuttgart.de
Bourse de Paris http://www.euronext.com/fr
Bremer Wertpapierbörse AG http://www.boerse-bremen.de
Brokerage24 http://www.maxblue.de
Citibank AG http://www.citibank.de
Clearstream http://www.clearstream.com
Comdirect Bank AG http://www.comdirect.de
Consors Discount-Broker AG http://www.consors.de
Credit Suisse http://www.credit-suisse.com
DAB bank AG http://www.dab.com
Deutsche Bank 24 AG http://www.deutsche-bank-24.de
Deutsche Börse AG http://deutsche-boerse.com
Diba – Allgemeine Deutsche Direktbank AG http://www.diba.de
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Easytrade (Postbank EasyTrade AG) http://www.easytrade.de
E-Cortal http://www.e-cortal.com
Entirum Direct Bankers AG http://www.entrium.de
Euroclear http://www.euroclear.com
Euronext http://www.euronext.com
Fimatex S.A. http://www.fimatex.de
Gelon http://www.gelon.de
International Organisation http://www.iosco.org
Jiway http://www.jiway.com
Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG http://www.ls-d.de
LBBW Direkt http://www.lbbw-direkt.de
London Stock Exchange http://www.londonstockexchange.com
Maxblue Deutsche Bank AG http://www.maxblue.de
NASDAQ http://www.nasdaq.com
NASDAQ Europe http://www.nasdaqeurope.com
Netbank AG http://www.netgic.de
New York Stock Exchange http://www.nyse.com
OM Stockholm Exchange http://www.stockholmsborsen.se
Patagon http://www.patagon.de
Quotrix http://www.quotrix.de
SBroker http://www.sbroker.de
SEBdirect http://www.sebdirect.de
Swiss Exchange http://www.swx.com
virt-x http://www.virt-x.com
Wallstreet:Online trading http://www.wallstreet-online.de/trading
XEOS http://www.ibm.com/de/

financialservices/xeos

Kapitel II.7 Dienstleistung und E-Commerce am Beispiel des Rechtsbereichs
Beck Verlag http://www.beck.de
Bundesgerichtshof http://www.bundesgerichtshof.de
Bundesrechtsanwaltskammer http://www.brak.de
Bundesverband der Freien Berufe http://www.freie-berufe.de
Deutsche Rechtsprechung Online http://www.vrp.de/online/drsp/index.htm
Deutscher Anwalt Verein http://www.anwaltverein.de
Deutscher Anwaltssuchdienst http://www.anwaltssuchdienst.de
GKS Rechtsanwälte http://www.gks-rechtsanwaelte.de
Institut für Freie Berufe an der Universität 
Erlangen-Nürnberg http://www.ifb.uni-erlangen.de
Janolaw http://www.janolaw.de
Juris http://www.juris.de
Jusline.de http://www.jusline.de
Kanzlei Advounion http://www.advounion.de
Kanzlei Böhmer, Kniepe und Steinbach, 
Mainz http://www.bks24.de
Kanzlei Klüver, Klass und Partner http://www.anwalts-team.de
Kanzlei Panke und Partner, jetzt GKS 
Rechtsanwälte http://www.panke-eurojuris.de
Kanzlei Theis & Heukrodt-Bauer, u.a. mit 
Videokonferenzangebot http://www.theis-heukrodt-bauer.de
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Kompetenzzentrum E-Commerce (Köln) 
bzw. „Der Freie Beruf“, Dienstleistungs- 
und Verlags GmbH www.der-freie-beruf.de
Legios http://www.legios.de
Rechtsfinder.de http://www.rechtsfinder.de
Röhl, Klaus http://www.uni-bochum.de/rsozlog
Ulbrich, Stefan http://www.ruhr-uni-bochum.de/soziol
Verlag Recht und Praxis http://www.vrp.de
Westdeutscher Rundfunk, WDR http://www.wdr.de/tv/recht/urteile

Kapitel II.8 Beschaffung im öffentlichen Bereich
Administration Intelligence http://www.ai-ag.de/navrechts/

kontakt.html
Beratungsunternehmen Roland Berger http://www.rolandberger.com
Beschaffungsamt des BMI mit Informationen 
zu „Öffentlicher Eink@uf Online http://www.bescha.bund.de
Bund Online 2005 http://www.bund.de/BundOnline-2005
Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaffung http://www.bwb.org
Cosinex http://www.cosinex.com
Deutsches Institut für Urbanistik http://www.difu.de
Düsseldorf http://www.duesseldorf.de
Einkaufs- und Logistikportal des BME http://www.bme.de/pls/portal30/bme.

indexbme.show
EU-Kommission zum öffentlichen 
Beschaffungswesen http://europa.eu.int/comm/

internal_market/de/publproc/index.htm
Forum Vergabe beim BDI http://www.forum-vergabe.de
G.e.b.b. http://www.gebb-mbh.de
Goodex http://www.goodex.de
Hamburg http://www.hamburg.de
Healy Hudson http://www.healy-hudson.com/_de
Intersource http://www.intersource.de
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung (KGSt) http://www.kgst.de
KPMG-Untersuchungen http://www.kpmg.de/library/surveys
Lörrach http://www.loerrach.de
Materna http://www.clever-beschaffen.de/contact/

e-proc/cb.cfm
Rödl & Partner http://www.roedl.de
Stuttgart http://www.stuttgart.de
Suchmaschine für öffentliche Ausschrei-
bungen in der EU http://www.tendersdirekt.de
Système d’Information pour les Marchés 
Publics der EU http://simap.eu.int/EN/pub/src/main4.htm
TEK-Service http://www.tek-service.de
Transparency International Deutschland http://www.transparency.de
Vergabeplattform des Beschaffungsamtes 
des BMI http://www.e-vergabe.bund.de
Virtueller Marktplatz Bayern http://www.baynet.de
Wegweiser http://www.wegweiser.de
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